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Warum Erinnern Sinn ergibt

Im Jahre 1998 beschloss die Synode der Nordelbischen Kirche, einen synoda-
len Prozess zum Thema Christen – Juden durchzuführen, an dessen Ende im
September 2001 eine Erklärung über das Verhältnis zum Judentum stand und
die Verfassung der Nordelbischen Kirche einen Zusatz in der Präambel erhielt.
Dieser theologisch bedeutsame Passus ist übernommen worden in die Verfas-
sung der am Pfingstfest 2012 neu gegründeten Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland. Gleichzeitig wurde damals ein Forschungsprojekt in Auftrag
gegeben mit dem Ziel, das kirchliche Verhalten gegenüber dem Judentum wäh-
rend der NS-Zeit aufzuarbeiten. Als die Wanderausstellung „Kirche, Christen,
Juden in Nordelbien 1933-1945“ eröffnet wurde, war man allgemein erschro -
cken über die bis dahin kaum bekannten Ausmaße der kirchlichen Mittäterschaft
an der Judenverfolgung.
Während die Ausstellung durch die Kirchen Norddeutschlands wanderte (ihre
letzte Station war 2007 im Schweriner Dom), tauchte immer wieder die Frage
auf, wie die Kirche nach 1945 mit ihrer NS-Vergangenheit umging und wie sie
sich nach 1945 gegenüber dem Judentum verhielt.
Um diese Fragen zu beantworten, wurde der Historiker Stephan Linck, der be-
reits die Ausstellung konzipiert hatte, von der Kirchenleitung mit einem entspre-
chenden Forschungsprojekt beauftragt, dessen Ergebnisse für die Jahre 1945
bis 1965 hiermit vorgelegt werden. Ein zweiter Band, der die Jahre bis 1989
zum Gegenstand hat, wird folgen.
Die Zusammenschau, die Linck 2012 für die ehemaligen Landeskirchen Ham-
burgs und Schleswig-Holsteins vorlegte, hat die Kirchenleitung erschüttert. Auch
wenn es viele einzelne positive Befunde gibt, so ist das Gesamtbild unserer Kir-
che von einer Verweigerung zur Auseinandersetzung oder gar zum Dialog mit
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dem Judentum geprägt: Mittäterschaft wurde geleugnet, Bekenntniswidrigkeit
zur Bagatelle erklärt, und gegenüber ehemals Verfolgten verhielt man sich viel-
fach schäbig. Der Nationalprotestantismus, der dem Nationalsozialismus in vie-
lem den Weg bereitet hatte, konnte sich nach 1945 wieder durchsetzen und
Wirkungsmacht entfalten. Auch wenn die Kirche in dieser Zeit beeindruckende
Aufbauleistungen vollbrachte und maßgeblichen Anteil an der Integration der
Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands hatte, bleibt diese Tatsache beschä-
mend. Indem man den Antikommunismus ideologisch und theologisch ver-
stärkte, trug man dazu bei, Fronten zu verhärten, anstatt Mauern zu überwinden.
Es ist wichtig, dass wir uns dieser Geschichte stellen und uns mit den Ver-
säumnissen und Fehlern unserer Kirche beschäftigen. Dieses mahnt uns zur
Demut. 
Denn: Gott gibt nichts und niemanden verloren. Gott selbst ist Gedächtnis. Und
darum ist Sich-Erinnern eine Art Annäherung an Gott – und Vergessen und Ver-
drängen sind eine Art, Gott loszuwerden. „Gedächtnis“ ist, so verstanden, ein
Name für Gott, jedenfalls für den Gott, der in der Hebräischen Bibel und im
Neuen Testament als der Gott der Lebendigen bezeugt wird.
Das Volk Israel in der Bibel und das Judentum weltweit bis heute sind nur zu
denken als Erzählgemeinschaft derjenigen, die sich erinnern an die Urerfahrung
des Exodus aus dem Sklavenhaus Ägypten. Die christliche Gemeinschaft aus
allen Völkern ist ebenfalls bis heute nur zu denken als Erzählgemeinschaft der-
jenigen, die wissen um die Gegenwart Jesu Christi in Wort und Sakrament –
„solches tut, so oft ihr´s trinket, zu meinem Gedächtnis!“ Der sinnstiftende Re-
kurs auf vergangene Ereignisse bildet die Identität von Judentum und Christen-
tum gleichermaßen. Judentum und Christentum machen also auch deswegen
„Sinn“, weil sie beide Religionen der Erinnerer sind!
In diesem Sinne möge die vorliegende Veröffentlichung in unserer Kirche auf-
genommen werden und Wirkung entfalten.

Gerhard Ulrich
Landesbischof und

Vorsitzender der Ersten

 Kirchenleitung der Ev.-Luth.

Kirche in Norddeutschland
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Kirche, Christen und Juden in Nordelbien nach 1945 –
eine Studie in zwei Bänden

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche hat im Unterschied zu ande-
ren Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erst Ende der
1990er-Jahre den Blick auf die Geschichte ihrer Vorgängerkirchen in Hamburg
und Schleswig-Holstein zwischen 1933 und 1945 und insbesondere auf ihr Ver-
hältnis zu den Juden gerichtet. 
Den Anfang machte ein Beschluss der Synode im September 1998, mit dem
diese „Scham darüber empfand, dass die ehemaligen Landeskirchen im Be-
reich der Nordelbischen Kirche sich (auch) schuldig gemacht haben durch ei-
gene rassistische Rechtsetzung und dadurch, dass sie zur Ausgrenzung,
Diskriminierung und schließlich Ermordung ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger geschwiegen haben“.
Im Herbst 1999 begann dann ein synodaler Beratungsprozess zur christlich-jü-
dischen Thematik, der im Herbst 2001 in eine umfangreiche Synodenerklärung
mündete, mit der „unsere Irrtümer erkannt, unsere Schuld bekannt, der Missio-
nierung der Juden widersprochen, die christlich-jüdische Begegnung unterstützt
und die Unterschiede zum Judentum geachtet“ wurden. Einmütig beschloss die
Synode in Übereinstimmung mit der Kirchenleitung, dem Theologischen Beirat
und dem Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg eine Er-
gänzung der Präambel der Verfassung um den Passus:

„Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche bezeugt die bleibende Treue
Gottes zu seinem Volk Israel. Sie ist im Hören auf Gottes Weisung und in der Hoff-
nung auf die Vollendung der Gottesherrschaft mit dem Volk Israel verbunden.“
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Diese Sätze finden sich ebenso in der Präambel der Verfassung der Nordkirche
aus dem Jahr 2012.
Zugleich mit der Synodenerklärung vom September 2001 wurde in Rendsburg
eine Wanderausstellung zum Thema „Kirche, Christen, Juden in Nordelbien
1933 bis 1945“ gezeigt, die bis 2007 in fast allen Kirchenkreisen Nordelbiens,
ergänzt um lokale Fenster, und im Dom in Schwerin gezeigt wurde. Zur Aus-
stellung erschienen 2003 das Begleitbuch „Als Jesus arisch wurde“ und 2005
das bilanzierende Werk „Eine Chronik gemischter Gefühle“.

Im letztgenannten Buch richtete sich der Blick schon auf den Umgang mit der
NS-Zeit und dem Holocaust in den Landeskirchen nach 1945. Propst em. Jör-
gen Sontag, engagiert in der christlich-jüdischen Zusammenarbeit in Schleswig-
Holstein, stellte in seinem Resümee der Ausstellung vor der Synode im Jahr
2004 folgende Fragen:

„Wie vollzog sich der Neuanfang 1945 in der Kirche? Wie wurde nach den Er-
fahrungen mit dem totalitären Staat um Wesen und Gestalt der Kirche gerun-
gen? Wie stellte sich die Kirche zu jenen, die den Völkermord überlebt hatten,
erfuhren sie kirchliche Unterstützung? Wie ging die Kirche mit Recht und Un-
recht, Schuld und Vergebung in ihren Reihen um?“

Wie schon für die Zeit von 1933 bis 1945 gab es in einzelnen Kirchenkreisen eine
lokalgeschichtliche Beschäftigung mit der Nachkriegszeit, zum Beispiel mit Ste-
phan Lincks „Fehlanzeige – Wie die Kirche in Altona nach 1945 die NS-Vergan-
genheit und ihr Verhältnis zum Judentum aufarbeitete“, erschienen im April 2006.

Und Stephan Linck ist es nun auch, der – begleitet von einem ehrenamtlichen
Beirat aus Synodalen, Mitgliedern der Kirchenleitung, Hochschullehrern und
 Pastoren – in einem zweibändigen Werk die verschiedenen Phasen der Nach-
kriegszeit unter den genannten Fragestellungen beleuchtet. Dabei geht es um
Schuld und Sühne, um die Wandlung von der Enge des Nationalprotestantis-
mus mit dem „Fundus“ des Antikommunismus bis zur Öffnung kirchlicher Pro-
tagonisten zur Gesellschaft und zu den Auseinandersetzungen mit der
Vergangenheit im Umfeld der „68er“-Bewegung. Dabei werden die unter-
schiedlichen Verläufe in den vier Landeskirchen bis zum Zusammenschluss in
Nordelbien 1977 deutlich, es wird aber auch die Zeit danach bis zur Wieder-
vereinigung betrachtet.
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„Die Bilanz“ – so habe ich als „letzter“ Präsident der Nordelbischen Synode im
November 2011 resümiert – „zeigt eine beeindruckende Vielfalt in Nordelbien.
Mit 1965“ – jetzt in etwa die Schnittstelle zwischen Band 1 und 2 – „endet die
sogenannte Phase des ‚beredten Schweigens’.“ Erst danach kommen nach
einer Phase der Beschäftigung mit Kriegsgefangenen, Spätheimkehrern und
Flüchtlingen Schuld und Sühne in den Blick. Immerhin: Die Ostdenkschrift der
EKD von 1965 wie auch der Briefwechsel zwischen dem deutschen und dem
polnischen Episkopat nehmen Einsichten der „großen Politik“ in Westdeutsch-
land vorweg.
Der erste Band liegt hiermit vor. Der zweite Band, der ein Gesamtregister ent-
halten wird, folgt 2015. Der Projektbeirat bzw. die Nordkirche bereitet gleichzei-
tig eine 2015 beginnende Wanderausstellung vor. Sie soll mit den Fragestellun-
gen des vorliegenden Buches zur Auseinandersetzung und Diskussion vor Ort
anregen.
Möge das zweibändige Werk in unserer Kirche in Ost und West auf allen Ebe-
nen sowie in Gesellschaft und Öffentlichkeit, in Fachkreisen und beim interes-
sierten Laien ein geneigtes Echo finden!

Hans-Peter Strenge
Vorsitzender des von der

Kirchenleitung eingesetzten

Beirats „Neuanfänge? Kirche,

Christen und Juden in Nord-

elbien nach 1945“
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„Eine Kirche, die immer nur auf Leistungen und Erfolge sieht, die in jedem Um-
bruch die ‚Stunde der Kirche’ zu erkennen meint, Erschütterungen, Irrtümer und
Verfehlungen nicht wirklich verarbeitet, wird ihrem Auftrag nicht gerecht. Die Er-
kenntnis, auch einmal Stunden verfehlt, Prüfungen nicht bestanden und Nie-
derlagen erlitten zu haben, fördert die Einkehr und bewahrt vor Selbstgerechtigkeit.”1

Werner Jochmann
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1. Fragestellung

Die vorliegende Arbeit untersucht die vier Landeskirchen, aus denen die Nord-
elbische Ev.-Luth. Kirche hervorging. Thema ist der Umgang mit der national-
sozialistischen Vergangenheit und das Verhältnis zum Judentum in den beiden
ersten Nachkriegsjahrzehnten. Dieser Zeitraum umfasst die letzte Periode, wäh-
rend der der Nationalprotestantismus in den untersuchten Landeskirchen noch
die Deutungshoheit hatte.2 Der nachfolgende Zeitraum, der als Umbruchzeit be-
schrieben wird und sich bis in die zweite Hälfte der 1970er-Jahre erstreckt,3 ist
Gegenstand einer noch laufenden Studie.
Der Untersuchungszeitraum ist in den nordelbischen Landeskirchen geprägt
von einem verdrängenden und entschuldenden Umgang mit der NS-Vergan-
genheit, einer weitgehenden Ausblendung des Judentums und einem konfron-
tativen Antikommunismus, der wesentlich durch die Aufnahme der Flüchtlinge
aus Ostdeutschland bestimmt war. Neuorientierungen, die sich in anderen Lan-
deskirchen vollzogen, waren in den lutherischen Landeskirchen des Nordens
weniger prägend.4 Auch wenn hier mehrheitlich eine gemeinsame Positionie-
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1 Werner Jochmann, Antijüdische Traditionen im deutschen Protestantismus und nationalsozialistische Judenverfolgung,
in: ders., Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft, S. 265-281, hier: S. 281.
2 In der Periodisierung lehne ich mich mit leichter Verschiebung an Harry Oelke an, der für die protestantische Zeitge-
schichtsforschung Westdeutschlands nach 1945 die Periodisierung 1945-1961 („Demokratie und Diktatur“), 1962-1978
(„Gesellschaftlicher Wandel und protestantische Transformationen“) und 1978-1989 („Ernüchterung und Verfestigung“)
entwickelte. S. Harry Oelke, Westdeutsche Kirchengeschichte 1945-1989. Erwägungen zu ihrer Periodisierung aus evan-
gelischer Sicht, in: Katharina Kunter, Jens Holger Schjørring (Hrsg.), Europäisches und Globales Christentum. Herausfor-
derungen und Transformationen im 20. Jahrhundert, Göttingen 2011, S. 171-202.
3 S. Siegfried Hermle, Claudia Lepp, Harry Oelke (Hrsg.), Umbrüche. Der deutsche Protestantismus und die sozialen Be-
wegungen in den 1960er und 70er Jahren, Göttingen 2007.
4 Vergl. im Überblick Norbert Friedrich, Traugott Jähnichen (Hrsg.), Gesellschaftspolitische Neuorientierungen des Protes -
tantismus in der Nachkriegszeit, Münster 2002; Bernd Hey (Hrsg.), Kirche, Staat und Gesellschaft nach 1945. Konfessio-
nelle Prägungen und sozialer Wandel, Bielefeld 2001; Claudia Lepp, Kurt Nowak (Hrsg.), Evangelische Kirche im geteilten
Deutschland (1945-1989/90), Göttingen 2001; Martin Greschat, Protestantismus im Kalten Krieg. Kirche, Politik und Ge-
sellschaft im geteilten Deutschland 1945-1963, Paderborn 2010.



rung stattfand, so war diese doch nicht konfliktfrei. Die Auseinandersetzungen
mit der jeweiligen Minderheit lassen vielfach bereits die Wandlungen erkennen,
die sich ab Mitte der 1960er-Jahre vollzogen.5 Gleichzeitig gestalteten sich die
Diskurse innerhalb der Landeskirchen zum Teil sehr unterschiedlich.6

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Überlegung, dass die NS-Zeit in vielerlei
Hinsicht bestimmend war für die Nachkriegsentwicklung der protestantischen
Kirchen.7 Die nationalprotestantische Mentalität, die sich im ausgehenden 19.
Jahrhundert verfestigt hatte, war besonders im lutherischen Norden bestimmend
für die Haltung der evangelischen Landeskirchen. Ihre Hauptmerkmale sind eine
starke Fixierung auf die jeweilige Landesherrschaft als Obrigkeit, ein überstei-
gerter Nationalismus und davon abgeleitet ein Rassismus und Antisemitismus.8

Diese Haltung war kaum imstande, die Niederlage des Ersten Weltkriegs zu ak-
zeptieren und vor allem ein positives Verhältnis zur Weimarer Demokratie zu ent-
wickeln, der man sowohl die Absetzung der „lutherischen“ Obrigkeit als auch die
Kriegsniederlage anlastete.
Hieraus ergab sich bereits in den Anfangsjahren der Weimarer Republik eine
Hinwendung zu völkisch-antisemitischen Gruppierungen.9 Dieser Entwicklung
war sicherlich zuträglich, dass es dem Protestantismus nicht gelang, eine kon-
fessionell gebundene Partei zu etablieren, wie sie der Katholizismus mit dem
Zentrum und der Bayernpartei hatte. Dadurch wandte sich insbesondere die
evangelische Bevölkerung in Norddeutschland frühzeitig dem Nationalsozialis-
mus zu. Die evangelischen Landeskirchen hatten dem nichts entgegenzuset-
zen, vor allem im ländlichen Raum fehlte ihnen hierzu auch der Wille. Der Beginn
der NS-Herrschaft 1933 ist damit durch eine breite Zustimmung der protestan-
tischen Bevölkerung und konkret der evangelischen Kirche gekennzeichnet.10

Auch wenn sich in den folgenden Jahren der NS-Herrschaft starke Strömungen
im Protestantismus der vollständigen Unterwerfung der Kirche unter die NS-
Ideologie entzogen oder sich sogar dagegen zur Wehr setzten, konnte der NS-
Staat doch auf eine starke protestantische Zustimmung zur zunehmenden
Ausgrenzung des Judentums ebenso wie im Zweiten Weltkrieg zum „Kreuzzug
gegen den Bolschewismus“ bauen.11 Als moralische Instanz stand die evange-
lische Kirche am Kriegsende vor einem Scherbenhaufen, den das eigene Han-
deln verursacht hatte. Weite Teile des Protestantismus hatten sogar der
Ausgrenzung und Verfolgung protestantischer Christen jüdischer Herkunft zu-
gestimmt, und völlig unreflektiert hatte man mit den eigenen Kirchenbüchern
ausgerechnet mit Hilfe der Taufbelege Menschen der Verfolgung ausgeliefert.12
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Die vorliegende Arbeit stellt die Frage, wie die evangelischen Kirchen mit dieser
ungeheuren Schuld und Mittäterschaft umgingen und welche Lehren sie zogen.
Hierbei werden in drei Bereichen Antworten gesucht.

2. Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil, „Schuld und Sühne“ tituliert, geht es um die Lehren, die für die Or-
ganisation der Landeskirchen gezogen wurden: Wie wurden die Landeskirchen
neu aufgebaut und die deutschchristlich dominierten Kirchenregierungen abgelöst?
Dabei stellt sich die Frage nach dem Umgang mit nationalsozialistischen Theo-
logen: Wann wurde ihnen das Amt der Verkündigung entzogen, bzw. welche Be-
dingungen stellten die Kirchen, damit sie ihr Amt weiter oder wieder ausüben konn-
ten? Wie wurde Schuld benannt, und was wurde als Schuld benannt? Der Be-
griff der „Sühne“ stellt die Frage nach der Gerechtigkeit, die der Nachkriegsordnung
in der Folge der ungeheuren Verbrechen des NS-Staates Glaubwürdigkeit geben
sollte. Welche Forderungen wurden erhoben, damit NS-Täter die Akzeptanz der
Kirche bzw. der Gesellschaft wiedererlangen konnten? An welche Bedingungen
war ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft gebunden?
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Für die untersuchten Landeskirchen liegen bisher nur wenige Darstellungen vor, die vorrangig die ersten Jahre nach 1945
thematisieren. Sie sind im Kapitel II jeweils aufgeführt. Einen Überblick über den Forschungsstand der anderen Landes-
kirchen gibt der Sammelband: Manfred Gailus, Wolfgang Krogel (Hrsg.), Von der babylonischen Gefangenschaft der Kir-
che im Nationalen. Regionalstudien zu Protestantismus, Nationalsozialismus und Nachkriegsgeschichte 1930 bis 2000,
Berlin 2006; zu den niedersächsischen ev.-luth. Landeskirchen liegen vor: Klaus Erich Pollmann (Hrsg.), Kirche in den fünf-
ziger Jahren. Die Braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche, Braunschweig 1997; sowie Heinrich Grosse,
Hans Otte, Joachim Perels (Hrsg.), Neubeginn nach der NS-Herrschaft? Die hannoversche Landeskirche nach 1945, Han-
nover 2002.
5 Ich beziehe mich hier auf Hartmut Ruddies, Protestantismus und Demokratie in Westdeutschland, in: Claudia Lepp, Kurt
Nowak (Hrsg.), Evangelische Kirche im geteilten Deutschland (1945-1989/90). Göttingen 2001, S. 206-227; bzw. Hartmut
Ruddies, Strukturmerkmale des deutschen Protestantismus vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, in: Michel Grune-
wald, Uwe Puschner (Hrsg.), Das evangelische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke
(1871-1963). Bern 2008, S. 61-71.
6 Insgesamt gehe ich nicht von einer ungebrochenen Kontinuität des Nationalprotestantismus aus. Für die untersuchten Lan-
deskirchen gilt aber, so die These, mehrheitlich eine nur leicht gebrochene Kontinuität bzw. Wiederherstellung national-
protestantischer Dominanz. Hier eine Tiefenschärfe für diese Region zu erlangen ist Ziel dieser Studie. S. Detlef Pollack,
Abbrechende Kontinuitätslinien im deutschen Protestantismus, in: Manfred Gailus, Hartmut Lehmann (Hrsg.), National-
protestantische Mentalitäten. Konturen, Entwicklungslinien und Umbrüche eines Weltbildes, Göttingen 2005, S. 453-466.
7 Vergl. Björn Krondorfer, Katharina von Kellenbach, Norbert Reck, Mit Blick auf die Täter. Fragen an die deutsche Theo-
logie nach 1945, Gütersloh 2006; Lucia Scherzberg (Hrsg.), Theologie und Vergangenheitsbewältigung. Eine kritische Be-
standsaufnahme im interdisziplinären Vergleich, Paderborn 2005.
8 S. im Überblick: Gailus, Lehmann (Hrsg.), Nationalprotestantische Mentalitäten.
9 Bspw. für Schleswig-Holstein Stephan Linck, „Aufschrei eines gequälten und geknechteten Volkes“. Antisemitismus und
völkisches Denken in der ev.-luth. Landeskirche Schleswig-Holstein zur Zeit der Weimarer Republik, in: ISHZ 52/53, Kiel
2010/2011, S. 4-15.
10 Vergl. Günter Brakelmann, Evangelische Kirche im Entscheidungsjahr 1933/1934: Der Weg nach Barmen, Münster
2010; Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, Vorgeschichte und Zeit der Illusionen, Berlin 1980.
11 S. u.a. Günter Brakelmann (Hrsg.), Kirche im Krieg. Der deutsche Protestantismus am Beginn des Zweiten Weltkriegs,
München 1979; vergl. Jochen-Christoph Kaiser, Der Zweite Weltkrieg und der deutsche Protestantismus. Einige Anmerkungen,
in: Karl-Joseph Hummel, Christoph Kösters (Hrsg.), Kirchen im Krieg. Europa 1939-1945, Paderborn 2007, S. 217-233.
12 S. Manfred Gailus (Hrsg.), Kirchliche Amtshilfe. Die evangelischen Kirchen und die Judenverfolgung im „Dritten Reich“,
Göttingen 2008.



Der zweite Teil, „Christen und Juden“, beschäftigt sich nicht nur mit dem Ver-
hältnis zum Judentum im engeren Sinn, also zu seinen Vertretern und konkret
den jüdischen Gemeinden in Deutschland. Er hat auch den kirchlichen Antise-
mitismus zum Inhalt. Damit verbunden ist der Umgang mit Christen jüdischer
Herkunft, an dem sich der kirchliche Antisemitismus praktisch offenbarte. Gleich-
zeitig sind die Christen jüdischer Herkunft eine Gruppe, die eine jüdische Iden-
tität auch und gerade durch ihre Verfolgung als Juden erhielt. Wann und in
welcher Form überdachte die Kirche ihren eigenen Antisemitismus und ihr Ver-
hältnis zum Judentum?
Der dritte Teil schließlich verbindet mit der Chiffre „der Osten“ eine doppelte
Deutung: „Der Osten“ war die Herkunft der Ostflüchtlinge, die heimatvertrieben
zu Millionen in den Westen des geteilten Deutschland strömten. Die Ostflücht-
linge bedeuteten eine Belastung und Herausforderung für die nordelbischen
Landeskirchen. Der allergrößte Teil der nach Norddeutschland Geflüchteten war
evangelischen bzw. evangelisch-lutherischen Bekenntnisses. Ihre Integration
zählte zu den großen Leistungen der evangelischen Kirche. Mit den Flüchtlin-
gen verband sich aber auch eine Erfahrung und eine Deutung der Niederlage
Deutschlands, die den antichristlichen Gegner hatte zum Sieger werden lassen.
Mit der gemeinsamen Gegnerschaft zum Kommunismus verband sich eine
Grundhaltung, die in einem Punkt den „Weltanschauungskrieg“ der National-
sozialisten in Osteuropa rechtfertigte. Diese Haltung verstärkte die Blockkon-
frontation und legte die Kirche auch weiterhin auf einen Antikommunismus fest.
Hier soll die Dimension dieser Selbstdeutung gegen „den Osten“ hinterfragt und
seine Bedeutung für das politische Handeln der Kirche in der neuen Demokra-
tie erfasst werden.

Diese Fragestellungen bedeuten eine starke Eingrenzung dieser Arbeit. Es wird
also keine Gesamtdarstellung der vier Landeskirchen 1945-1965 vorgelegt. Bei
der Beantwortung der Fragen werden die Handlungsmuster der Landeskirchen
offenbar, die Leistungen der kirchlichen Aufbauarbeit nach 1945 treten eher in
den Hintergrund. Dies gilt auch für viele andere Aspekte kirchlichen Lebens. Der
Abschnitt über „Nordelbiens Kirchen im Wandel“ soll die Entwicklung der ers ten
beiden Nachkriegsjahrzehnte grundsätzlich einordnen, indem die einzelnen
Landeskirchen und ihre kirchenpolitischen Festlegungen während der NS-Zeit
vorgestellt werden. Zusätzlich werden Strukturdaten vorgetragen, die die de mo-
grafischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf das kirchliche Leben be-
leuchten.
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1. Einleitung

Um die Wandlungen in den Landeskirchen Nordelbiens von 1945-1965 nach-
zuvollziehen, gilt es die Rahmenbedingungen zu betrachten. Dieser Abschnitt
stellt die Landeskirchen vor und beschreibt ihre Struktur. Gleichzeitig werden die
Vorbedingungen skizziert, welche die unterschiedliche Entwicklung der Lan-
deskirchen während der NS-Zeit erklären. Dabei werden die Positionen gegen-
über dem Judentum und den Christen jüdischer Herkunft jeweils hervorgehoben.
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Ausgehend von diesen Eckdaten werden die demografischen Prozesse der  ers -
ten beiden Nachkriegsjahrzehnte dargestellt und die jeweiligen Differenzen der
einzelnen Landeskirchen herausgearbeitet.

2. Der Untersuchungsgegenstand

Die vorliegende Untersuchung hat die Entwicklung in den vier Landeskirchen im
Gebiet der früheren Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche zum Inhalt.
Das Gebiet umfasst das heutige Bundesland Schleswig-Holstein und die Freie
und Hansestadt Hamburg in ihren seit 1937 bestehenden Grenzen.
Mit dem Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 hatten die Nationalsozialisten eine um-
fangreiche Gebietsreform vorgenommen. Sie zogen u.a. die Grenzen Schles-
wig-Holsteins und Hamburgs neu und gliederten die bis dahin freie Hansestadt
Lübeck, den Landesteil Lübeck des Freistaats Oldenburg als Kreis Eutin sowie
einige mecklenburgische Exklaven wie den Domhof zu Ratzeburg in die Provinz
Schleswig-Holstein ein.
Da die evangelischen Landeskirchen diese Gebietsreform nicht übernahmen,
war bis zur Gründung der Nordelbischen Kirche 1977 die kirchliche Gliederung
im Norden unübersichtlich: Auf schleswig-holsteinischem und hamburgischem
Gebiet existierten jeweils drei evangelisch-lutherische Landeskirchen, in Nie-
dersachsen waren es sogar fünf.13

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Landeskirchen Hamburg, Lü-
beck, Eutin und Schleswig-Holstein. Sowohl die Hamburger Exklaven auf nie-
dersächsischem Gebiet – also Cuxhaven und Umland – als auch das zur
Hannoverschen Landeskirche zählende Harburg wurden nicht berücksichtigt.
Das Untersuchungsgebiet umfasst nur den nördlichsten Teil des westlichen
Nachkriegsdeutschland, der zudem 1945 vollständig von nur einer – der briti-
schen – Besatzungsmacht kontrolliert und teilweise auch geprägt wurde. In allen
vier Landeskirchen war das Luthertum über Jahrhunderte Staatsreligion. Den-
noch differieren Strukturmerkmale und Traditionen stark. Die Kirchen beschrit-
ten deshalb nach ihrer Eigenständigkeit unterschiedliche Wege und reagierten
schließlich sehr verschieden auf den Nationalsozialismus.
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3. Strukturmerkmale und kirchenpolitische Positionierungen vor 1945

3.1. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins

3.1.1. Strukturdaten: Gebiet, Mitglieder, Gemeinden

Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche umfasste die beiden Landesteile
Schleswig und Holstein mit insgesamt 22 Propsteien und das Herzogtum Lau-
enburg, das als Landessuperintendentur geführt wurde, und war deckungs-
gleich mit der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Damit entsprach die
Landeskirche dem heutigen Land Schleswig-Holstein ohne den Stadtkreis Lü-
beck, den Kreis Eutin und die Stadt Geesthacht. Hinzu kamen die Hamburger
Stadtteile Altona, Wandsbek und Blankenese und die nordschleswigsche deut-
sche Gemeinde in Dänemark.14

1933 lebten im Gebiet der Landeskirche 1,6 Millionen Menschen, von denen
92% evangelisch-lutherisch waren. Der Landesteil Holstein war der bevölke-
rungsreichere und stärker verstädtert und industrialisiert. Der Landesteil Schles-
wig hatte durch die Volksabstimmung 1920 Nordschleswig verloren, was den
Bischofssprengel deutlich verkleinerte. Entsprechend existierten in Holstein 269
Kirchengemeinden, in Schleswig nur 161 und in Lauenburg 36.15

3.1.2. Vorgeschichte und Kirchenkampf

Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche hatte 1878 per Gesetz ihre Eigen-
ständigkeit erworben und erst durch die Revolution von 1918 das landesherr-
schaftliche Kirchenregiment beendet, um sich schließlich 1922 eine Verfassung
zu geben. Ihr standen zwei Bischöfe für die Sprengel Holstein und Schleswig
vor, die das Kirchenregiment mit der von der Synode gewählten Kirchenleitung
ausübten.16

Die Weimarer Republik hatte nach Volker Jacob nur etwa 10% offene Anhänger
unter der Pastorenschaft.17 Die Masse der Geistlichen stand dem demokrati-
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13 Die Hamburgische Landeskirche mit Cuxhaven sowie die Ev.-luth. Landeskirchen Hannover, Oldenburg, Braunschweig
und Schaumburg-Lippe.
14 Taschenbuch der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Band II 1956, Stuttgart 1956, S. 465.
15 S. Klauspeter Reumann, Kirchenkampf als Ringen um die „Mitte“. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-
Holsteins, in: Gailus, Krogel (Hrsg.), Babylonische Gefangenschaft, S. 29-58, hier: S. 29.
16 S. Hartmut Lange, Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche – Vorgeschichte und rechtliche Gliederungspro-
bleme, Dissertation Kiel 1972, S. 29ff.; sowie Gottfried Mehnert, Die Kirche in Schleswig-Holstein. Eine Kirchengeschichte
im Abriß, Kiel 1960.
17 Volker Jacob, Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein in der Weimarer Republik. Sozialer Wandel
und politische Kontinuität, Münster 1993.



schen Staat distanziert bis offen feindlich gegenüber. Der Nationalismus war ge-
rade zu Beginn der Weimarer Republik im Abstimmungskampf um Schleswig
verstärkt worden. In der Folge sahen sich schon Anfang der 1920er-Jahre zahl-
reiche Geistliche als Verteidiger Deutschlands zum politischen Engagement ge-
fordert und organisierten sich im rechtsradikalen Milieu.18 Als wichtiger Vorläufer
der Deutschen Christen (DC) wurde 1921 der Bund für Deutsche Kirche
(Deutschkirche) gegründet, der auf der Theologie des Flensburger Hauptpas tors
Friedrich Andersen fußte. Die völkisch-antisemitische Deutschkirche lehnte das
Alte Testament ab und bekämpfte „den jüdischen Einfluss auf das Neue Testa-
ment“. Bei der Gründung der DC 1932 war die Deutschkirche beteiligt und stellte
eine radikale Minderheit innerhalb der NS-Bewegung dar.
Vermutlich waren bereits vor dem 30. Januar 1933 27% der Pastoren in der
NSDAP.19

Mit der „Braunen Synode“ vom 12. September 1933 begann die Selbstgleich-
schaltung der Landeskirche. Die beiden Bischofssprengel wurden in einem Amt
vereinigt, wodurch die Bischöfe Adolf Mordhorst und Eduard Völkel ihrer Ämter
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enthoben wurden. Neuer Landesbischof wurde Adalbert Paulsen. Der im Herbst
1933 gegründete Pfarrernotbund und die im Folgenden gegründete Beken-
nende Kirche (BK) der Landeskirche waren in ihrer Mehrheit um Ausgleich be-
müht. Im November 1933 zerstörte der Deutschkirchler Reinhold Krause im
sogenannten Sportpalast-Skandal mit seiner Polemik für „den grundsätzlichen
Verzicht auf die ganze Sündenbocks- und Minderwertigkeitstheologie des Rab-
biners Paulus“ den Konsens der DC und provozierte aufgrund der Unterstüt-
zung des Reichsleiters Joachim Hossenfelder einen Massenaustritt aus den
DC.20 Daraufhin gründete Landesbischof Paulsen in Schleswig-Holstein mit den
moderaten DC die „Lutherische Kameradschaft“, wohingegen der stellvertre-
tende Kirchenamtspräsident Dr. Christian Kinder Reichsleiter der DC wurde.
Nach dem Scheitern verschiedener Einigungsbemühungen in der Landeskir-
che ging der zum Kirchenamtspräsidenten aufgestiegene Kinder auf die Linie
der radikalisierten DC aus Thüringen und der „Nationalkirchlichen Einung“. Den-
noch war der bestimmende Faktor der innerkirchlichen Kontroversen in der NS-
Zeit das „Ringen um die Mitte“, wie es Klauspeter Reumann formulierte.21

3.1.3. Antisemitismus

Im Herbst 1933 erließ die Synode den Arierparagrafen. Der schleswig-holsteini-
sche Pfarrernotbund protestierte – im Gegensatz zu den anderen Notbünden –
nicht. Unter Kinder und seinem Nachfolger Herbert Bührke wurden vier Pasto-
ren aufgrund ihrer jüdischen Herkunft (oder der ihrer Ehefrauen) aus dem Dienst
entlassen, obwohl dies nicht durch den Arierparagrafen gedeckt war. 
Kirchenamtspräsident Kinder, Landesbischof Paulsen, die Pröpste Gustav Dühr-
kop (Stormarn), Fritz Gottfriedsen (Südtondern), der spätere Segeberger Propst
Jürgen Stoldt sowie die Kieler Professoren Martin Redeker und Hartmut Schmö-
kel traten dem 1939 gegründeten Eisenacher „Institut zur Erforschung und Be-
kämpfung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“ als
Mitarbeiter bei.22 Das Eisenacher Institut bereitete die nationalsozialistische Ver-
folgung der Juden innerhalb der evangelischen Kirche vor.

18 Stephan Linck, „Aufschrei …“.
19 Die Angabe stammt aus der insgesamt mit Vorsicht zu betrachtenden Rechtfertigungsschrift des Reichsleiters der DC
und Präsidenten des schleswig-holsteinischen Landeskirchenamtes, Dr. Christian Kinder. Christian Kinder, Neue Beiträge
zur Geschichte der evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein und im Reich 1924-1945, Flensburg 1964, S. 31. Die Grö-
ßenordnung scheint insofern stimmig, als die Kirchenleitung 1946 mit einer Entlassungsquote von 40% aufgrund der Ent-
nazifizierungsrichtlinien rechnete. Dies dürfte in etwa der Gesamtzahl der NSDAP-Mitglieder (also vor und nach 1933
eingetreten) in der Landeskirche entsprechen. Hierauf wird noch eingegangen werden, s. III.2.1.2.
20 Kurt Meier, Der Evangelische Kirchenkampf, Bd. 1, S. 122ff., hier S. 134.
21 S. Reumann, Ringen um die „Mitte“.
22 Hansjörg Buss, „Entjudung der Kirche“. Ein Kircheninstitut und die schleswig-holsteinische Landeskirche, in: Annette
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Mit dem Erlass vom 10. Februar 1942 wurden die Christen jüdischer Herkunft
aus der Landeskirche ausgeschlossen. Diese Maßnahme fand durch die Unter-
stützung von Wilhelm Halfmann die Zustimmung der BK-Führung.

3.2. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck

3.2.1. Strukturdaten: Gebiet, Mitglieder, Gemeinden

Die Landeskirche umfasste das Stadtgebiet Lübecks mit Travemünde, Schlu-
tup, Kücknitz sowie verschiedene Exklaven, die mit dem Groß-Hamburg-
Gesetz den Kreisen Eutin und Herzogtum Lauenburg zugeschlagen worden
waren.23

Die mehrheitlich großstädtische Lübecker Landeskirche24 unterschied sich ähn-
lich weitgehend wie die größeren Städte Holsteins vom ländlichen Raum.
Ende 1932 hatte sie 132.760 Mitglieder, die sich auf 15 Gemeinden verteilten,
die wiederum insgesamt 29 Pfarrstellen besaßen. Darunter waren sechs Land-
gemeinden mit 17.560 Mitgliedern, die von sechs Geistlichen versorgt wurden.25

3.2.2. Vorgeschichte und Kirchenkampf

Der ländlichen Bevölkerung, die bereits zu Ende der Weimarer Zeit nationalso-
zialistisch orientiert war, stand eine demokratische Mehrheitsbevölkerung der
Stadt gegenüber, mit einem stabilen sozialdemokratischen Milieu in der Mitte.26

Obwohl noch die übergroße Mehrheit der Lübecker in der Kirche war, so hatte
die Kirche auch mit Austritten zu kämpfen. Die kirchlich gebundene Bevölkerung
war überwiegend konservativ-monarchistisch. Das Jahr 1918 hatte für die Lü-
becker Kirche zwar auch eine (verfassungsändernde) Neuorientierung zur Folge
gehabt. Eine mit den preußischen Kirchen vergleichbare Identitätskrise verhin-
derte aber die lange hanseatische Tradition, der zufolge das Kirchenregiment
nicht bei gekrönten Häuptern, sondern beim Rat der Stadt lag. So war die Kir-
che des Stadtstaates imstande, den Weimarer Staat als „Obrigkeit” zu akzeptieren
und die Trennung von Staat und Kirche eher nur formal durchzuführen.27 Den-
noch gab es auch in Lübeck mehrere Pastoren, die sich vor 1933 an exponier-
ter Stelle für den Nationalsozialismus und seine Positionen engagierten.28

In der Folge der geistig kaum vollzogenen Trennung von Staat und Kirche ist
die ungewöhnliche Verfassungsänderung der Lübecker Landeskirche im Som-
mer 1933 zu sehen, die dem Staat direkten Eingriff in die kirchlichen Angele-
genheiten ermöglichte.29 Der Landeskirchenrat übertrug per Gesetz die Rechte
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von Kirchenrat und Kirchentag einem Ausschuss, der unter Federführung des
neuen Justizsenators Dr. Hans Böhmcker und seines Stellvertreters Kulturse-
nator Ulrich Burgstaller, bis 1933 Lübecker Pastor und NSDAP-Bürgerschafts-
abgeordneter, arbeitete.30 Diese Ermächtigung nutzte der Jurist Böhmcker, um
in der Folgezeit die Lübecker Kirche stringent nach nationalsozialistischen Vor-
stellungen neu zu organisieren.
Dieser staatliche Einfluss schuf die Voraussetzungen, dass die Lübecker Lan-
deskirche in den folgenden Jahren unter dem 1934 eingeführten Bischof Erwin
Balzer eine scharfe Radikalisierung vollzog. Mit Wilhelm Jannasch wurde der
führende Vertreter der Dahlemitischen BK 1935 aus Lübeck gewiesen, nach-
dem er vorher zwangsemeritiert worden war.31 Die restlichen Geistlichen der Lü-
becker BK erkannten ab 1936 die geistliche Leitung der Landeskirche nicht
mehr an. Umgekehrt wurde der Kurs der nationalkirchlichen Kirchenleitung
durch eine Personalpolitik gestärkt, an deren Ende bis 1939 mit 16 Geistlichen
mehr als die Hälfte der Pastoren neu eingestellt worden waren – allesamt natio-
nalkirchlich oder deutschkirchlich orientiert. Vor diesem Hintergrund fand 1943
der Prozess gegen Pastor Karl Friedrich Stellbrink statt, der sich von der Deutsch-
kirche abgewandt hatte und isoliert von BK und Landeskirche zusammen mit
drei katholischen Geistlichen zum Tod verurteilt und hingerichtet wurde.

Göhres, Stephan Linck, Joachim Liß-Walther (Hrsg.), Als Jesus „arisch“ wurde. Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933-
1945. Die Ausstellung in Kiel, Bremen 2003, S. 162-186, hier: S. 179ff.
23 Im Taschenbuch werden Genin, Nusse und Behlendorf aufgeführt. Taschenbuch der Evangelischen Kirchen in Deutsch-
land, Band II 1956, Stuttgart 1956, S. 351ff.
24 Genau: Bis 1934 Evangelisch-Lutherische Kirche im Lübeckischen Staate, danach Evangelisch-lutherische Kirche in der
freien und Hansestadt Lübeck. Seit 1937 schließlich Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck.
25 Buss, Entjudete Kirche, S. 77f.
26 Bei der Reichstagswahl im Juli 1932 lag die NSDAP mit ihrem Stimmenanteil in Lübeck zwar leicht über dem Reichs-
durchschnitt, im Umland lag der Stimmenanteil aber gut zehn Prozent höher. Gerhard Meyer: Vom Ersten Weltkrieg bis
1985: Lübeck im Kräftefeld rasch wechselnder Verhältnisse, in: Antjekathrin Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte,
Lübeck 1988, S. 677-756, hier: S. 707.
27 So wurde in Lübeck die neue Kirchenverfassung, die die Trennung von Staat und Kirche vollzog, durch einfache perso-
nelle Kontinuitäten kompensiert. S. Wolf-Dieter Hauschild: Kirchengeschichte Lübecks. Christentum und Bürgertum in neun
Jahrhunderten, Lübeck 1981, S. 506ff. Bezeichnenderweise wurden in der Selbstdeutung der Landeskirche nach 1945
die neue Kirchenverfassung ignoriert und die Veränderungen nach 1933 direkt aus der Kirchenverfassung von 1895 er-
klärt, derzufolge das Kirchenregiment beim Rat der Stadt lag. Ev.-Luth. Landeskirche Lübeck: Kirchengeschichte der Han-
sestadt Lübeck. Undatiertes Manuskript der 1950er-Jahre, Landeskirchliches Archiv Kiel (LKAK), 40.01, Nr. 445.
28 Am bekanntesten ist der Hauptpastor der Domgemeinde, Dr. Helmuth Johnsen, der sich 1923 Hitler angeschlossen
hatte, 1924-1928 Abgeordneter des Völkischen Blocks im Bayrischen Landtag war und sich danach erfolgreich nach Lü-
beck bewarb. Johnsen wurde 1934 Braunschweiger Landesbischof. LKAK, 42.07, Nr. 195 und Landeskirchliches Archiv
Wolfenbüttel (LAW), Personalakten, Nr. 1416 (Helmuth Johnsen). Vergl. auch Dietrich Kuessner: Landesbischof Dr. Hel-
muth Johnsen 1891-1947. Nationaler Lutheraner und Bischof der Mitte in Braunschweig, Büddenstedt 1982.
29 S. hierzu: Karl Friedrich Reimers, Lübeck im Kirchenkampf des Dritten Reiches: Nationalsozialistisches Führerprinzip
und evangelisch-lutherische Landeskirche von 1933 bis 1945, Göttingen 1965 (Arbeiten zur Geschichte des Kirchen -
kampfes: Ergänzungsreihe, Bd. 2); und vor allem Wolf-Dieter Hauschild, Kirche in Lübeck zwischen Anpassung und
Widerstand, in: Klauspeter Reumann (Hrsg.): Kirche und Nationalsozialismus: Beiträge zur Geschichte des Kirchenkampfes
in den evangelischen Landeskirchen Schleswig-Holsteins, Neumünster 1988 (Schriften des Vereins für Schleswig-
Holsteinische Kirchengeschichte, Reihe 1; Bd. 35), S. 153-183, hier: S. 161ff.
30 Personalakte (PA) Burgstaller, LKAK, 12.03, Nr. 160.
31 S. ausführlich Hansjörg Buss, Nationalprotestantische Erblasten. Eine doppelbiographische Skizze zu den Lübecker  Pas -
toren Johannes Pautke (1888-1955) und Wilhelm Jannasch (1888-1966), in: ZLGA, Bd. 90 (2010).
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3.2.3. Antisemitismus

Die genannte Personalpolitik machte Lübeck zur Hochburg der Deutschkirche,
die mit der Lutherkirche hier auch ein geistliches Zentrum erhielt. Diese Kon-
stellation führte dazu, dass in Lübeck ein radikaler kirchlicher Antisemitismus
wirkungsmächtig wurde: Insgesamt neun Gesetze schlossen Christen jüdischer
Herkunft aus der Kirche aus. Die Landeskirche spielte eine starke Rolle für das
Eisenacher Institut, dessen Verwaltungsrat der Lübecker Kirchenrat Johannes
Sievers vorstand.

3.3. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin

3.3.1. Strukturdaten: Gebiet, Mitglieder, Gemeinden

Mit ihren 16 Pastorenstellen war die Eutiner Landeskirche32 einer Propstei der
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche vergleichbar und entsprach in ihren
Strukturmerkmalen den ländlichen holsteinischen Propsteien. Das Zentrum Eu-
tin der insgesamt nur 50.000 Mitglieder umfassenden Landeskirche hatte 9.000
Einwohner, von denen 8.100 evangelisch-lutherisch waren. In fast der Hälfte der
Kommunalgemeinden lag der Anteil der Kirchenglieder noch 1937 bei 100%.33

Die Eigenständigkeit der Landeskirche hatte nach der Eingliederung des bis da-
hin zum Freistaat Oldenburg gehörenden Eutin in die Provinz Schleswig-Holstein
1938 ausschließlich historische Gründe.34 Die Landeskirche entsprach nach dem
Groß-Hamburg-Gesetz dem Landkreis Eutin, hinzu kamen nur kleine Teile der
umliegenden Landkreise Segeberg, Plön und Oldenburg/Holstein.35

3.3.2. Vorgeschichte und Kirchenkampf

Die Affinität zur antidemokratischen Rechten, welche die Pastorenschaft mit der
umliegenden Landeskirche teilte,36 führte in der Folge der Landvolkbewegung
früh zu einer offiziellen Nähe zur NSDAP.37 Als Zäsur ist hier bereits die Neuwahl
des Landespropstes 1930 zu nennen, die nach dem Tod des DNVP-Mitglieds
Rahtgens38 erfolgte: Dabei setzte sich der damals als „Stahlhelmpastor” titulierte
Wilhelm Kieckbusch durch. Der aus Hamburg stammende Kieckbusch öffnete
bereits bei seinem Einführungsgottesdienst die Kirche für uniform- und fahnen-
tragende Abordnungen der NSDAP.39 Mit dieser zur Schau gestellten Nähe ent-
sprach er den entstehenden Mehrheitsverhältnissen: In Eutin übernahm die
NSDAP bereits 1932 die Alleinherrschaft.40
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Demzufolge stellt das Jahr 1933 keinen weitergehenden Einschnitt dar.41 Die
jahrelang offen demonstrierte Sympathie des Landespropstes für die NSDAP
nahm den Deutschen Christen in Eutin die Stoßrichtung, zumal die starke Per-
sönlichkeit Kieckbuschs die kleine Landeskirche unangefochten prägte. Das
Führerprinzip stärkte die Position des Landespropstes. Kieckbusch wiederum
ging seit Ende 1933 auf zunehmende Distanz zu den sich (in Eutin) marginali-
sierenden DC, allerdings ohne sich dem Pfarrernotbund bzw. der BK anzunä-
hern, die im Eutinischen niemals Anhänger hatte.42

3.3.3. Antisemitismus

Grundsätzlich begrüßte Kieckbusch die antijüdische Regierungspolitik. Als die
letzte Jüdin Eutins an den Folgen systematischer Ausgrenzung 1940 im Kran-
kenhaus gestorben war, nahm er aber die Beerdigung persönlich vor.43 Ande-
rerseits ließ er die Mitteilungen des Eisenacher „Entjudungs-Institutes” an die
Pastoren der Landeskirche verteilen.44 Der Krieg, insbesondere gegen „den Bol-
schewismus”, fand Kieckbuschs ungeteilte Unterstützung, und noch im März
1945 verklärte er von der Kanzel aus den „Heldentod für Deutschland”.45

32 Bis 1918 Ev.-Luth. Landeskirche des Fürstentums Lübeck im Herzogtum Oldenburg, 1918-1938 Evangelisch-lutherische
Kirche des Landesteils Lübeck im Freistaat Oldenburg. Nach der Eingliederung in die Provinz Schleswig-Holstein im No-
vember 1938 in Evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin umbenannt.
33 Deutsches Kirchliches Adressbuch. Ein Führer durch die Deutsche Evangelische Kirche und die deutschen evangeli-
schen Kirchen und Gemeinden außerhalb der Reichsgrenze, 3. Ausgabe, Berlin 1937, S. 1134. Insgesamt gehörten 96%
der Bevölkerung der Landeskirche an. S. Kurt Meier: Der evangelische Kirchenkampf, Halle/Göttingen 1976, Bd. 1, S. 357.
34 Grundsätzlich zu Eutin s. Lawrence D. Stokes, Kleinstadt und Nationalsozialismus: Ausgewählte Dokumente zur Ge -
schichte von Eutin 1918-1945, Neumünster 1984 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 82);
und auf dieser Grundlage ders., Die Eutiner Landeskirche zwischen Novemberrevolution und Nationalsozialismus, in:
Klauspeter Reumann (Hrsg.), Kirche und Nationalsozialismus, S. 133-151.
35 Taschenbuch der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Band II 1956, Stuttgart 1956, S. 147.
36 Volker Jacob: Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein in der Weimarer Republik. Sozialer Wandel
und politische Kontinuität (Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 2), Münster 1993, S. 152-169.
37 Vergl. Rudolf Rietzler, „Kampf in der Nordmark”. Das Aufkommen des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein (1919-
1928) (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Band 4), Neumünster 1982.
38 Der 1929 verstorbene Paul Rahtgens, seit 1910 Geheimer Kirchenrat und Superintendent des Fürstentums Lübeck, war
nicht nur in der DNVP, sondern auch in verschiedenen „Krieger”- und Traditionsvereinen Mitglied. PA Rahtgens, LKAK,
42.07, Nr. 319.
39 Stokes: Eutiner Landeskirche, S. 136.
40 Bereits bei der Reichstagswahl am 14.9.1930 wurde die NSDAP in der Stadt Eutin stärkste Partei mit 39,29% (zweit-
stärkste wurde die SPD mit 29,81%). Am 31.7.1932 erhielt die NSDAP 51% der Stimmen. S. Stokes: Kleinstadt, S. 24. Bei
den oldenburgischen Landtagswahlen erreichte die NSDAP bereits am 17.5.1931 47,45% und am 29.5.1932 56,48% der
abgegebenen Stimmen. Ebd., S. 26.
41 So nahm bereits 1932 die NSDAP Einfluss auf die Neubesetzung von Pastorenstellen, wie es andernorts erst nach dem
Beginn der NS-Herrschaft geschah. Bspw. forderte bei der Neubesetzung der Pastorenstelle in Süsel der Ortsgruppenlei-
ter der Partei beim Landespropst ein dezidiertes Mitbestimmungsrecht der Parteiorganisation. Schreiben von D. Jensen vom
24.11.1932 an den Landespropst. PA M. Faehling, LKAK, 12.03, Nr. 1810.
42 Ebd., S. 140f.
43 Lawrence. D. Stokes: „… die Tretmühle der Nazi-Bürokratie wurde in Schwung gehalten.” Judenverfolgung in Eutin 1933-
1945, in: Gerhard Paul, Miriam Gillis-Carlebach (Hrsg.): Menora und Hakenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus
Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona 1918-1998, Neumünster 1998, S. 353-362, hier: S. 360.
44 Hansjörg Buss: Die nordelbischen Landeskirchen, S. 90.
45 S. die Predigten im Nachlass Kieckbuschs 98.010. Hier: Predigt am 11.3.1945 in Eutin, LKAK, 98.010, Nr. 612.
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3.4. Die Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staat

3.4.1. Strukturdaten: Gebiet, Mitglieder, Gemeinden

Hamburg ist geprägt vom Hafen und dem damit verbundenen Handel. Der Auf-
schwung der Stadt im ausgehenden 19. Jahrhundert ließ sie im wörtlichen Sinn
an ihre Grenzen stoßen, die erst der Nationalsozialismus mit der Gebietsreform
von 1937 erweiterte.46 Nach dem Groß-Hamburg-Gesetz gehörten zur Landes-
kirche im Stadtgebiet der Alt-Hamburgische Teil, aufgeteilt in den Hauptkirchen -
kreis und die Kreise West, Ost, Süd und Nord mit zusammen 43 Kirchenge-
meinden und 653.690 Mitgliedern. Im Stadtgebiet gehörten also zur
Landeskirche die wohlhabenden Stadtteile an der Alster ebenso wie die meis -
ten Arbeiterviertel, nicht aber der reiche Hamburger Westen. Hinzu kam der Kir-
chenkreis Hamburg-Bergedorf, zu dem das schleswig-holsteinische Geesthacht
und die Vierlande mit insgesamt 11 Gemeinden und 72.211 Mitgliedern zählten,
sowie das Amt Ritzebüttel bzw. der Kirchenkreis Cuxhaven: die niedersächsische
Stadt Cuxhaven samt Umland. Hierzu zählten vier Gemeinden mit insgesamt
39.273 Mitgliedern.47

Die Hansestadt Hamburg hatte zum Ende der Weimarer Republik mehr als 1,2
Millionen Einwohner, davon waren Mitte der 1920er-Jahre noch 86,1% evange-
lisch-lutherisch. 1907 waren es noch 92,3% gewesen – und bis 1932 traten wei-
tere 104.000 Menschen aus der Landeskirche aus. Während die Austritte
zunahmen, wurden mehr Pastoren eingestellt: Ihre Zahl stieg von 120 (1925)
auf 132 im Jahr 1936.48

3.4.2. Vorgeschichte und Kirchenkampf

Seit der Kirchenverfassung von 1870 war die Landeskirche eine Körperschaft öf-
fentlichen Rechts,49 deren Selbstständigkeit mit der Verfassung von 1923 ver-
stärkt wurde.50 Neben der von der Synode gewählten Kirchenleitung wurde die
geistliche Leitung vom Kollegium der fünf Hauptpastoren wahrgenommen,
deren Ältester der Landeskirche als Senior vorstand.
Die Geistlichkeit war von der Konkurrenz der Liberalen und der „Positiven“, der
orthodoxen Lutheraner, geprägt.51

Hering konstatiert, dass die Republik „überwiegend abgelehnt“ wurde.52 Zu
Beginn der NS-Herrschaft gab es in Hamburg zwei Wechsel: 1933 wurde der Se-
nior Horn abgesetzt, und Hauptpastor Simon Schöffel, der den Nationalsozia-
lismus begrüßte, wurde Landesbischof.53 Veranlasst wurde dies durch die DC im
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Verbund mit der jungreformatorischen Bewegung, zu der viele Vertreter der
späteren BK gehörten. Im Machtkampf innerhalb der Reichskirche verlor Schöf-
fel aber an Rückhalt und wurde 1934 abgesetzt durch den Leiter der DC, Franz
Tügel, der ihm im Bischofsamt folgte. Tügel, der 1935 aus den DC austrat, setzte
in den folgenden Jahren mehr und mehr auf Verständigung – Oberkirchenrat
Pietzker konstatierte als dritte Phase der Kirche im NS-Staat die „teilweise Rück-
nahme Führerprinzip“ ab Juni 1936.54 Nur eine kleine Zahl von Pastoren radi-
kalisierte sich mit den Thüringer DC bzw. der Nationalkirchlichen Einung.

3.4.3. Antisemitismus

Die Hamburgische Landeskirche hat keinerlei antisemitische Bestimmungen er-
lassen. Landesbischof Tügel hielt den Spagat aus, als bekennender Antisemit
keinerlei antijüdische Erlasse zu verabschieden.55 Die Pastoren mit jüdischer
Herkunft hatten seine Unterstützung, und er übernahm sogar von der Schleswig-
Holsteinischen Landeskirche Entlassene.56

3.5. Zusammenfassung

Gemeinsamer Nenner der untersuchten Landeskirchen ist: Sie zählten zu den
protestantischen Kernlanden. Eine auch in den Städten sehr kleine jüdische Min-
derheit und eine bis 1945 ebenfalls kaum wahrnehmbare katholische Diaspora
kennzeichnen das Untersuchungsgebiet. Den beiden Kirchen der Hansestädte
standen zwei ländliche Kirchen von verschiedener Größe gegenüber. Die Wege,
die nun jeweils beschritten wurden, waren unterschiedlich: Der direkte Zugriff des
Staates, den die Lübecker Kirche zuließ, ermöglichte dort eine einzigartige Ra-
dikalisierung der Landeskirche, die zwangsläufig die BK-Minderheit zur Sezes-

46 Vergl. allgemein Rainer Hering, Auf dem Weg in die Moderne? Die Hamburgische Landeskirche in der Weimarer Repu-
blik, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte (ZHG) 82 (1996), S. 127-166.
47 Taschenbuch der Evangelischen Kirchen in Deutschland, Band II 1956, Stuttgart 1956, S. 153-172.
48 S. Hering, Bischofskirche, in: Gailus, Krogel (Hrsg.), Babylonische Gefangenschaft, S. 82.
49 S. Lange, Nordelbische Kirche, S. 150f.
50 Lange, S. 159ff.
51 Lange, S. 152f.
52 Hering, Bischofskirche, S. 87.
53 Zu Schöffel s. Rainer Hering, Schöffel, Johann Simon, BBKL Band IX (1995), Sp. 597-618.
54 LKAK, 32.01, Nr. 1365.
55 Zu Tügel s. Werner Jochmann, Ein lutherischer Bischof zwischen politischen Hoffnungen und kirchlichen Zielen, in: Wer-
ner Jochmann, Gesellschaftskrise und Judenfeindschaft in Deutschland 1870-1945, Hamburg 1988, S. 282-297; Rainer
Hering, Die Bischöfe: Simon Schöffel, Franz Tügel, Hamburg 1995 (Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und
Selbstzeugnissen, Bd. 10); Rainer Hering, Tügel, Franz Eduard Alexander, in: BBKL Band XII, Herzberg 1997, Spalten 687-
711; sowie Stephan Linck, Die Ausstellungstexte, in: Göhres u.a. (Hrsg.), Jesus „arisch“, S. 26-79, hier: S. 78 f.
56 Stephan Linck, Judenhass und Judenmission: Zum ambivalenten Verhältnis der Kirche gegenüber dem Judentum zwi-
schen 1850 und 1950, in: Frank Hatje (Hrsg.), Kirche in der Stadt: Religion und Gesellschaft in Hamburg von der Refor-
mation bis zur Gegenwart, Köln 2013.
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sion zwang. Die Landeskirchen Hamburg und Schleswig-Holstein hingegen
suchten beide aktiv die Verständigung – mit gegensätzlichen Ergebnissen. Wäh-
rend in der Hamburger Landeskirche der allgemeine Antisemitismus bei den Kir-
chenmitgliedern jüdischer Herkunft seine Grenzen fand, unterstützte die BK der
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche hier eine bekenntniswidrige Radikali-
sierung. Die kleine Eutiner Landeskirche hingegen konnte unter ihrem Landes-
propst den Nationalsozialismus unterstützen, ohne tiefer greifende Veränderun-
gen zu erleben.

4. Demografische Veränderungen und kirchliche Statistik 1945-1965

Im Folgenden sollen die Veränderungen, die sich nach 1945 vollzogen, anhand
von kirchlichen Statistiken quantifiziert werden. Vor dem Hintergrund der Mi-
grationsbewegungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit haben die Zahlen aber
nur einen eingeschränkten Aussagewert:

1. Die kirchliche Statistik brach während des Krieges und in der frühen Nach-
kriegszeit ab. Eine Erfassung der Wiedereintritte in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit fand nicht statt.

2. Eine erhebliche demografische Verschiebung ergab sich aufgrund des Bom-
benkrieges. So wurde insbesondere die Hamburger Bevölkerung während
des Krieges evakuiert. Die Zerstörungen der Bombenangriffe 1943 führten
dazu, dass die Stadt weitgehend unbewohnbar wurde und ein Zuzug erst
Ende der 1940er-Jahre mit dem Wiederaufbau einsetzte.

3. Die Verhältnisse in allen Landeskirchen verschoben sich durch die ab 1945
eintreffenden Flüchtlinge und Vertriebenen.

4. Bis Mitte der 1950er-Jahre gab es eine erhebliche Binnenmigration, da die
Flüchtlinge und Vertriebenen zu einem großen Teil mit der beginnenden wirt-
schaftlichen Konsolidierung entweder Norddeutschland ganz verließen und
etwa in das reindustrialisierte Nordrhein-Westfalen zogen oder innerhalb
Norddeutschlands vom Land in die Städte wechselten.

5. In den 1950er-Jahren erlebte die Bundesrepublik einen stetigen Zuzug von
DDR-Flüchtlingen, die auch nach Norddeutschland kamen.

Bei Vergleichen müssen diese Faktoren berücksichtigt werden. Damit sind die
kirchlichen Statistiken aber nicht wertlos, schließlich geben sie den jeweiligen
Status korrekt wieder. Zudem spiegelt sich in ihnen die unterschiedliche Situa-
tion der Landeskirchen.
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Großstadtkirche in Trümmern: Die zerstörte Hamburger Hauptkirche St. Katharinen, Auf-

nahme vom August 1943. LKAK 91, Nr. 1508.



4.1. Mitglieder und Gemeinden

Ein Vergleich der Mitgliedszahlen ergibt für die Stichjahre 1939, 1950 und 1965
folgende Größenordnungen der Landeskirchen:

Prozentuale Verteilung der Kirchenmitglieder
auf die Landeskirchen 1939-196557
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Hier werden die erheblichen Größenunterschiede der Landeskirchen deutlich,
die insbesondere bei den folgenden Auswertungen für die Landeskirche Eutin
statistisch nicht messbare prozentuale Veränderungen ergeben.
Vor allem aber wird hier die demografische Entwicklung der Landeskirchen in
den 1940er-Jahren sichtbar. Die Zerstörung Hamburgs mit der damit einherge-
henden Evakuierung führte zu einer eklatanten Verkleinerung der Mitglieder-
zahl. Das Zuzugsverbot für Flüchtlinge in die Hansestadt führte dazu, dass
Evakuierte und Flüchtlinge erst mit dem Wiederaufbau in die Stadt kamen.
Flüchtlinge und Vertriebene wurden vor allem in den unzerstört gebliebenen
ländlichen Gebieten Schleswig-Holsteins einquartiert, was die enormen Zu-
wachsraten der Landeskirchen Eutin und Schleswig-Holstein erklärt. Die Ab-
nahme, die hier 1965 sichtbar wird, ist wiederum der Abwanderung vieler
Vertriebener in die anderen Bundesländer geschuldet sowie einer Binnenmi-
gration in die wiederaufgebauten Städte.
In der Gesamtschau ergibt sich für die untersuchten Landeskirchen folgendes
Bild mit dem Status von 1939, 1950 und 1965:

Zahl der Kirchenmitglieder in Tausend in Nordelbien (Stand 1939, 1950, 1965)

Die Zahlen machen deutlich, dass zwischen 1950 und 1965 der Abnahme der
Kirchenmitglieder in Eutin von 15% eine Zunahme in den anderen Landeskir-
chen von 1,2-4% gegenübersteht.

57 Die Auswertung aller folgenden Tabellen und Grafiken erfolgt auf der Basis der für das Kirchliche Jahrbuch erfolgten Sta-
tistiken der Landeskirchen und sind abgedruckt im Kirchlichen Jahrbuch 1950-1965.
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Auf der Ebene der EKD hingegen sind die Zahlen von 1939 und 1950 etwa
gleich geblieben, um 1965 rapide abzusinken. Letztere Veränderung ergibt sich
aber vor allem daraus, dass die Zählung 1965 die DDR-Kirchen nicht mehr ein-
schloss.58

Die Veränderungen spiegeln sich auch in der Zahl der Kirchengemeinden wieder:

Anzahl der Kirchengemeinden in Nordelbien und der EKD
zwischen 1900 und 1965 (sofern Zahlen vorliegen)
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Während sich im ländlichen Eutin kaum etwas änderte, verzeichneten die Lan-
deskirchen Schleswig-Holstein und Lübeck einen stetigen Anstieg der Gemein-
den, der in Hamburg sichtbar zeitverzögert einsetzte.
Die Zahlen spiegeln die Gemeindegründungen wider, die wiederum Ausdruck
des Baubooms der Nachkriegszeit sind. Dabei handelte es sich zum Teil um
den Wiederaufbau zerstörter Städte. Vor allem aber wurde Wohnraum für die
Flüchtlinge geschaffen, sodass die Gemeindegründungen auch die Flücht-
lingsintegration anzeigen.
Zieht man die Zahlen der beschäftigten Geistlichen hinzu, so wird erkennbar:
Sie stiegen bereits mit den Kirchenmitgliederzahlen an. Es wurde also erst die
Zahl der Pfarrbezirke erhöht. Später entstanden aus den neuen Pfarrbezirken
Filialgemeinden.

4.2. Geistliche

Die Zahl der in der Statistik als „tätige geistliche Kräfte“ Bezeichneten umfasst
die Pastoren, die jeweils Angehörige der Landeskirchen waren. Hier wird sicht-
bar, dass die Übernahme der Geistlichen erst nach und nach erfolgte. Nicht ent-
halten sind Ende der 1940er-Jahre die Pastoren in Kriegsgefangenschaft und die
„Ostpfarrer“, die nur mit einem Dienstauftrag beschäftigt wurden. Von daher
bleibt die Zunahme gegenüber 1932 überschaubar. Erst in den 1960er-Jahren
erhöht sich die Zahl der Geistlichen signifikant.

Zahl der Geistlichen in Nordelbien 1932 und 1948-1965

58 Es war nicht mehr möglich, „Angaben von den östlichen Gliedkirchen zu erhalten“. S. Kirchliches Jahrbuch 1961, S.
388.
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Zunahme der Geistlichen im Untersuchungszeitraum (1948-1965) in Prozent

Ein Indikator für Tradition ist die Herkunft der Pastoren. Insbesondere im ländli-
chen Raum wurden die reichen Pfarrstellen mitunter „dynastisch“ vererbt. Die
Herkunft hatte in der lutherischen Kirche Bedeutung, entsprechend erfassten
die kirchlichen Statistiken bei Pastoren und ihren Ehefrauen die Berufe der Väter.
Im Kirchlichen Jahrbuch 1950 wurde eine erste eigenständige Auswertung für
die Nachkriegszeit vorgenommen. Danach ergab sich folgende Verteilung:

Herkunft der 1950 erfassten Pastoren und ihrer Ehefrauen

In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche waren also knapp ein Viertel aller
Pastoren Pastorensöhne. Nicht ganz jeder Fünfte von ihnen hatte zudem eine
 Pas torentochter geheiratet. Weitere 11,8% der Pastoren waren zwar keine Pas -
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torensöhne, hatten aber in eine Pastorenfamilie eingeheiratet. Die Zahlen liegen
in Hamburg und Lübeck etwas, in Eutin deutlich niedriger. Die geringe Größe der
beiden letztgenannten Landeskirchen macht deren Daten aber kaum auswert-
bar. Festzuhalten ist hier vor allem: Die Landeskirchen lagen insgesamt leicht
unter dem Durchschnitt der EKD.

4.3. Kirchliche Amtshandlungen

Im Folgenden wird die Entwicklung der kirchlichen Amtshandlungen im Ver-
gleich der Landeskirchen dargestellt.59 Die Zahlen der Taufen, Konfirmationen,
Trauungen und Beerdigungen konnten nicht mit den staatlichen Statistiken ab-
geglichen werden, da die Grenzen aller vier Landeskirchen von den jeweiligen
staatlichen Grenzen abweichen und Veränderungen der Bevölkerungszahlen
nicht in den kirchlichen Statistiken aufgeführt wurden.

Bei den Taufen lagen Gesamtzahlen in den 1940er-Jahren nur teilweise vor.
Ebenso fehlt eine Gesamterhebung auf Ebene der EKD.

Anzahl der Taufen 1945-1965 in absoluten Zahlen

59 Dies geschieht auf Grundlage der kirchlichen Statistiken, die im Kirchlichen Jahrbuch abgedruckt wurden. S. Kirchliches
Jahrbuch 1949-1965.
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Taufen 1945-1965 im Diagramm

Bei einer Betrachtung der prozentualen Veränderung sieht der Vergleich der
Landeskirchen deutlich ähnlicher aus. Hier zeigt sich die Gesamtzunahme der
Geburtenziffern. Die geringere Prozentzahl in Eutin erklärt sich aus dem dortigen
Bevölkerungsrückgang durch Abwanderung.

Taufen 1951-1965, prozentuale Veränderung

Bei den Zahlen der Konfirmationen ist ebenfalls die Statistik unvollständig. Die
Zahlen ergeben folgendes Bild:
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Zahl der Konfirmationen 1948-1965 in absoluten Zahlen (soweit vorliegt)

Konfirmationen 1948-1965 im Diagramm
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Bei der prozentualen Veränderung zeigen sich stärkere Schwankungen, die
ebenfalls vielfach demografisch begründet sind:

Konfirmationen 1951-1965, prozentuale Veränderung

Die kirchlichen Trauungen wurden in Hamburg erst ab 1949 erfasst. Hier ergibt
sich folgendes Bild:

Kirchliche Trauungen 1945-1965 (soweit vorliegen)

Die Zahlen zeigen eine starke Veränderung in der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche: Die Zahl der Eheschließungen steigt hier bis 1948 stark an.
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Kirchliche Trauungen 1945-1965 im Diagramm

Die prozentualen Veränderungen zeigen wiederum eine Annäherung der Lan-
deskirchen. Allen gemeinsam ist ein starkes Absinken der Trauungen Mitte der
1950er-Jahre.

Kirchliche Trauungen 1951-1965, prozentuale Veränderung

Die Bestattungen schließlich spiegeln besonders die demografischen Verände-
rungen im Untersuchungszeitraum wider. 
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Kirchliche Bestattungen 1945-1965 (soweit vorliegen)

In der grafischen Darstellung wird die starke Abnahme der Beerdigungen in der
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche sofort deutlich:

Kirchliche Bestattungen 1945-1965 im Diagramm

Die prozentuale Veränderung lässt sich in der Hamburgischen Landeskirche
aufgrund der in den ersten Jahren fehlenden Zahlen kaum vergleichen. Danach
nähern sich die Werte der Landeskirchen aber an.
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Kirchliche Beerdigungen 1951-1965, prozentuale Veränderung

4.4. Amtshandlungen nach Landeskirchen

Die Veränderungen bei den jeweiligen Amtshandlungen sind hauptsächlich
durch die demografischen Veränderungen und die Alterspyramide verursacht.
Dies wird klarer erkennbar beim Vergleich der Amtshandlungen innerhalb der
untersuchten Landeskirchen.

Kirchliche Amtshandlungen in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche
1946-1965
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Kirchliche Amtshandlungen in der Hamburgischen Landeskirche 1949-1965

Kirchliche Amtshandlungen in der Landeskirche Eutin 1945-1965 
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Kirchliche Amtshandlungen in der Lübecker Landeskirche 1945-1965

4.5. Abendmahlsgäste

Die kirchlichen Amtshandlungen zeigen die kirchliche Bindung nur bedingt auf.
Als besserer Indikator für die kirchliche Bindung gilt die Teilnahme am Abend-
mahl. Die absoluten Zahlen:

Abendmahlsgäste 1940-1965 
(soweit vorliegen)
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Auch hier spiegeln sich die veränderten Mitgliedszahlen der Landeskirchen
wider:

Abendmahlsgäste 1940-1965 im Diagramm

Die folgende Tabelle führt die Zahl der Gäste pro Abendmahl auf. Die Statistik
liegt hier ab 1950 vor.

Anzahl der Abendmahlsgäste 
je Abendmahlsfeier 1950-1965 

(soweit vorliegen)

Auch hier zeigen sich Schwankungen in der Beteiligung, wie im folgenden Dia-
gramm ersichtlich wird.
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Abendmahlsgäste je Abendmahlsfeier 1950-1965 im Diagramm

Die kirchliche Statistik bezog die Zahl der Abendmahlsgäste auf die Zahl der Kir-
chenmitglieder. Vergleichszahlen ab 1910
machen die Gesamtentwicklung deutlich.
Danach nahmen von hundert Kirchenmit-
gliedern durchschnittlich am Abendmahl teil:

Durchnittliche Zahl der Abendmahlsgäste in
% der Seelenzahl 1910-65 (soweit vorliegen)
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Die vergleichende Grafik zeigt deutliche Differenzen bei den Landeskirchen. Ins-
besondere wird aber deutlich, dass die kirchliche Bindung in Form der Abend-
mahlsteilnahme in allen Landeskirchen Nordelbiens deutlich unter dem
Durchschnitt der EKD lag, sofern hier Zahlen verfügbar waren:

Abendmahlsgäste in % der Seelenzahl 1910-1965 im Diagramm

Dennoch fällt auf: In der Hamburgischen Landeskirche steigt die prozentuale
Abendmahlsbeteiligung Ende der 1950er-Jahre deutlich an. Die höheren Aus-
trittszahlen in Hamburg während dieses Zeitraums stehen dazu im Kontrast. Mit
anderen Worten: Die Zahl der Kirchenmitglieder wurde zwar geringer, die kirch-
liche Bindung in Form der Abendmahlsbeteiligung hingegen stärker. Dies be-
deutet nichts anderes, als dass vornehmlich diejenigen mit geringer kirchlicher
Bindung aus der Kirche austraten. Die verbliebenen Kirchenmitglieder hatten
eine engere kirchliche Bindung.

Von den kirchlichen Statistikern wurden ebenfalls die Zahlen der Beteiligung an
Kindergottesdiensten erhoben. Hier werden bestimmte Relationen deutlich –
insbesondere mit Blick auf die wesentlich höheren Zahlen der Täuflinge und
Konfirmanden. Als Indikator für eine kirchliche Bindung sind die vorliegenden
Zahlen aber nicht verwendbar.
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Teilnehmerzahlen bei Kindergottesdiensten 1933-1965 (soweit vorliegen)

Die statistischen Auswertungen der Kindergottesdienste lassen einen Vergleich
nur bedingt zu. Hierzu fehlen die Zahlen der angebotenen Kindergottesdienste.
Dennoch scheint die Abnahme der Teilnehmerzahlen in der Schleswig-Holstei-
nischen und der Lübecker Landeskirche markant:

Kinder im Kindergottesdienst 1933-1965 (Diagramm)
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4.6. Kirchenein- und -austritte

Als letztes Bild, in dem sich die kirchliche Bindung ausdrückt, ist die Ein- und
Austrittsstatistik aufzuführen. Dabei sind die Migrationsbewegungen im Unter-
suchungszeitraum zu berücksichtigen. Insbesondere Austritte erfolgen in der
Regel im Zusammenhang mit Umzügen und den damit verbundenen Ummel-
dungen. Die absoluten Zahlen liegen erst ab 1949 vor. Gerade in den Jahren
1945/46 wurden aber die vielfach die in der NS-Zeit erfolgten Austritte rück-
gängig gemacht; sie sind in den landeskirchlichen Statistiken nicht erfasst. Ab
1949 liegen die folgenden Zahlen vor:

Ein- und Austritte in den vier Landeskirchen 1949-1965
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Stellt man die Ein- und Austritte nach Landeskirchen gegenüber, ergibt sich die-
ses Bild:

Kirchenein- und -austritte: Landeskirche Eutin 1949-1965

Kirchenein- und -austritte: Hamburgische Landeskirche 1949-1965
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Kirchenein- und -austritte: Lübecker Landeskirche 1949-1965

Kirchenein- und -austritte: Schleswig-Holsteinische Landeskirche 1949-1965

Während in der Schleswig-Holsteinischen und der Eutiner Landeskirche eine
hohe Zahl von Austritten im zeitlichen Kontext mit der Abwanderung von Ver-
triebenen 1949-1951 festzustellen ist, verzeichnet die Hamburgische Landes-
kirche fast durchgängig hohe Austrittsziffern. Hier bestätigt sich der Trend, der
bereits in der Weimarer Republik erkennbar wurde: Die Kirchenmitgliedschaft ist
in der Großstadt keine Bedingung der Teilhabe und Integration in die Gesell-
schaft, wie es auf dem Land stärker der Fall ist.
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4.7. Frauenrolle im beginnenden Wandel

Ein eigenständiges Kapitel wäre die Rolle der Frau in der Kirche. Der Untersu-
chungszeitraum markiert die letzte Periode, in der den Frauen in der Kirche eine
ausschließlich untergeordnete Bedeutung zugewiesen wurde. Allerdings gab es
auch vorher schon Bewegung: Während der NS-Zeit hatte sich die Position der
Frauen innerhalb der evangelischen Kirche stark gewandelt. Immerhin stellten Frau-
en die Mehrheit der Basis der BK – während die DC sichtbar männerdominiert
waren. Tatsächlich weist die Statistik von 1955 einen – im Vergleich zur Vorkriegszeit
– deutlich erhöhten Frauenteil in den Kirchenvorständen aus.60 Vor allem ergibt
der Vergleich mit den anderen Landeskirchen ein sehr differenziertes Bild:

60 Die Zahl der Kirchenvorsteher wurde nur 1955 in einer eigenständigen Auswertung erhoben. Kirchliches Jahrbuch 1955,
S. 393ff.
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Frauenrolle in der Kirche der 1950er: Die Damen posieren beim Gruppenbild zu Füßen der Kir-

chenbeamten. Foto vom Betriebsausflug des schleswig-holsteinischen Landeskirchenamtes

auf den Düppeler Schanzen, 25.8.1955 (vorne rechts Bischof Wester, mit Sonnenhut in der

Hand: Bischof Halfmann). LKAK 91, Nr. 9503.



Anteil der Frauen an den Kirchenvorstandsmitgliedern in den westdeutschen
Landeskirchen der EKD 1955

Der Anteil der Frauen in den Kirchenvorständen liegt bei den Reformierten Lan-
deskirchen sehr niedrig und ist auch bei den unierten Kirchen gering. Mehr als
zehn Prozent haben nur die Landeskirchen der Hansestädte und Eutin. Bei Letz-
terer fällt aber die – trotz geringer Größe der Landeskirche – hohe Gesamtzahl
von Kirchenvorstehern auf: Die Kirchenvorstände hatten hier mehr Mitglieder,
wodurch sich möglicherweise der für eine ländlich strukturierte Kirche unge-
wöhnlich hohe Frauenanteil erklärt.
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Geschlechterverteilung in den Kirchenvorständen der westdeutschen
 Landeskirchen 1955 

Die genauere Untersuchung weist ein starkes Stadt-Land-Gefälle auf: Fast über-
all werden in den Großstädten mehr Frauen in die Kirchenvorstände gewählt.61

Hier ist zu berücksichtigen, dass im ländlichen Raum die Mitgliedschaft im Kir-
chenvorstand vielfach auch mit der Kontrolle über den Landbesitz von Gemein-
den verbunden war oder, wie es die kirchlichen Statistiker erklärten, „die
Landfrauen kaum aufgefordert werden und auch selbst wenig geneigt sind, das
Amt des Kirchenvorstehers zu übernehmen“.62

Zusätzlich hatte die Personalnot im Krieg dazu geführt, dass – meist eher wider
Willen – Frauen als Vikarinnen das Amt der Verkündigung ausüben durften.63

Auch wenn die Landeskirchen hier nach dem Kriegsende zurückruderten, ließ
sich einiges nicht mehr rückgängig machen. Die Frauenordination war gerade
in den Landeskirchen Nordelbiens ein hoch umstrittenes Thema.
Auf der einen Seite war es die Lübecker Landeskirche, die als erste Kirche in

61 Paul Zieger, Zusammensetzung der Kirchenvorstände der Kirchengemeinden in den westdeutschen Landeskirchen
nach Alter, Geschlecht und Beruf (Stand 1.1.1955), in: Kirchliches Jahrbuch 1955, S. 393-397, hier: S. 396.
62 Zieger, ebd., S. 396.
63 Zu Hamburg s. Rainer Hering, Frauen auf der Kanzel? Die Auseinandersetzungen um Frauenordination und Gleichbe-
rechtigung der Theologinnen in der Hamburger Landeskirche. Von der Pfarramtshelferin zur ersten evangelisch-lutheri-
schen Bischöfin der Welt, in: ZHG 79 (1993), S. 163-209; sowie Rainer Hering, Die Theologinnen Sophie Kunert, Margarete
Braun, Margarete Schuster, Hamburg 1997.
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Deutschland 1958 drei Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Gleich-
berechtigung von Mann und Frau ein Kirchengesetz verabschiedete, das unter
Einschränkungen Frauen im Pfarramt zuließ. Mit der promovierten Theologin Eli-
sabeth Haseloff wurde zum 1. April 1959 die erste lutherische Theologin in Deutsch-
land zur Pastorin berufen. Haseloff hatte das zweite theologische Examen bereits
1941 abgelegt und seitdem als Vikarin in Rendsburg / Büdelsdorf gearbeitet.
Auf der anderen Seite wurden in der kleinen Eutiner Landeskirche bis zu ihrer
Auflösung keine Frauen ins Pfarramt gelassen. Der wohl profilierteste Gegner der
Frauenordination wirkte in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Der ha-
bilitierte Theologe Joachim Heubach, ab 1963 Studiendirektor des Predigerse-
minars und von 1970 bis 1979 Landessuperintendent von Lauenburg, verhin-
derte noch als Landesbischof von Schaumburg-Lippe bis zu seiner Emeritierung
1991, dass Frauen dort ins Pfarramt gelangen konnten.64

Der Wandel in der Rechtsstellung der Theologinnen wird bereits sichtbar an den
wechselnden Begriffen, mit denen sie in der kirchlichen Statistik erfasst wurden,
bzw. ab wann sie überhaupt eigenständig gezählt wurden. Dies zeigt die Auf-
stellung der Theologinnen in Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein und der
EKD. Die kleine Eutiner Landeskirche nahm, so lange sie existierte, keine Theo-
loginnen auf. Erst 1978, nachdem die Landeskirche in der Nordelbischen Kirche
aufgegangen war, kam die erste Pastorin in den Kirchenkreis Eutin.
Die kirchlichen Statistiken erfassten ab 1954 Theologinnen, die bis 1962 als „an-
gestellte Vikarinnen“ aufgeführt wurden. Erst dann wurden sie als Pastorinnen
geführt.

Zahl der beschäftigten Theologinnen in den kirchlichen Statistiken 1948-1965
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Die Aufstellung zeigt: Die erste Pastorin Lübecks wurde erst verspätet in der
kirchlichen Statistik aufgeführt. Bedenkt man, dass mehrere Theologinnen in
der Hamburger und der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche seit dem Zwei-
ten Weltkrieg amtierten, so erfährt man für die erste Hälfte der 1950er-Jahre
mehr über die Arbeitsweise der Statistiker als über die Wirklichkeit. Dennoch ist
der geringe Anteil der Theologinnen erkennbar. Dies zeigt sich in der Darstellung
der prozentualen Anteile:

Anteil der Theologinnen in % an den tätigen geistlichen Kräften, Landes   -
kirchen Hamburg, Lübeck und Schleswig-Holstein sowie EKD 1955-1965

64 S. Letzte Männerbastion der evangelischen Kirche gefallen, http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2002_06_12_3_fall
_maennerbastion.html (31.1.2012).
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Anteil der Theologinnen in % an den tätigen geistlichen Kräften, Landeskirchen
Hamburg, Lübeck und Schleswig-Holstein sowie EKD 1955-1965 im Diagramm

In der Gesamtschau liegt die Schleswig-Holsteinische Landeskirche knapp unter
dem Durchschnitt der EKD, die beiden städtischen Kirchen hingegen liegen
deutlich darüber.
Während des Untersuchungszeitraums vollzog sich die Anerkennung von Theo-
loginnen als vollwertige Geistliche. Trotzdem war es noch ein weiter Weg zu
einer Gleichstellung und -berechtigung von Frauen in der Kirche. Von daher
würde sich eine Datenerhebung für die Folgejahre lohnen. Die Fragestellung der
vorliegenden Untersuchung sieht hier jedoch keine Vertiefung vor, obwohl die
 ersten Schritte zur Gleichberechtigung von Frauen mit dem Bedeutungsverlust
des Nationalprotestantismus korrelieren. Die skizzierte Entwicklung soll deshalb
vor allem als Hinweis auf ein Desiderat verstanden werden.

5. Zusammenfassung

Die statistischen Erhebungen beschreiben die Grundlinien der kirchlichen Ent-
wicklung im Untersuchungszeitraum. Ziel ist es, die Relationen der vier Landes -
kirchen und die grundsätzlichen Unterschiede erkennbar zu machen. Auch
einige Unterschiede zu anderen evangelischen Landeskirchen werden deutlich.
Die starke (Binnen-)Migration im Untersuchungszeitraum führt zu etlichen Un-
genauigkeiten bei der Kontinuität der skizzierten Entwicklungen. Insbesondere
die von den Landes- und Kreisgrenzen abweichenden Grenzziehungen der Lan-
deskirchen erweisen sich hier als hinderlich.
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1. Einleitung

Mit dem Beginn der britischen Besatzung in Norddeutschland begann eine
staatliche Neuordnung. Aber sie berührte die Kirchen kaum. In ihnen sahen die
Briten die einzige Institution, die vom Nationalsozialismus unabhängig geblie-
ben war. Aus diesem Grund wurde die Neuordnung und großenteils auch die
Entnazifizierung den Kirchen selbst überlassen.65 Die Frage, wie die Neuord-
nung zu gestalten sei, war untrennbar mit einer Interpretation des kirchlichen
Handelns der vergangenen zwölf Jahre verbunden. Trotz der großen räumlichen
Nähe hatten die vier nordelbischen Landeskirchen auf den Nationalsozialismus
gegensätzlich reagiert. Entsprechend unterschied sich auch die kirchliche Neu-
ordnung der Landeskirchen. Während sich in der kleinen Eutiner Landeskirche
keine sichtbare Änderung vollzog, schließlich war Landespropst Wilhelm Kieck-
busch bereits vor 1933 im Amt gewesen, wurde in Lübeck die Landeskirche völ-
lig neu geordnet. In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche hingegen
wurden sämtliche Entscheidungen ab 1933 als unrechtmäßig negiert und eine
neue Kirchenleitung eingesetzt. In der Hamburgischen Landeskirche wiederum
setzte der 1934 abgesetzte Landesbischof Simon Schöffel eine Geschichtsin-
terpretation durch, der zufolge die Einflussnahme des NS-Staates erst 1934 mit
Schöffels Absetzung und der Inthronisierung von Franz Tügel wirkungsmächtig
wurde. Dementsprechend wurde Schöffel wieder in sein Amt berufen und damit
die Kirche auf ihren selbstbestimmten Status zurückgeführt.
Auch wenn die direkten Konsequenzen aus der NS-Zeit in allen Landeskirchen
anders waren, im Ergebnis war in durchgängig die Vorherrschaft des National-
protestantismus hergestellt.

59

65 S. im Überblick (mit Fokus auf die amerikanische Besatzungszone) Clemens Vollnhals, Evangelische Kirche und Entna-
zifizierung 1945-1949. Die Last der nationalsozialistischen Vergangenheit, München 1989.
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Das folgende Kapitel vollzieht diese Entwicklung nach und fragt, wie sich der
Umgang mit der NS-Vergangenheit in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten
gestaltete. Wann und in welchen Schritten wurde eine kirchliche Mittäterschaft
am Nationalsozialismus erkannt und welche Konsequenzen wurden gezogen?
Dies soll in einzelnen Aspekten exemplarisch untersucht werden.

2. Neuordnung und Entnazifizierung

2.1. Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche

Die Konstellation in der Landeskirche zu Kriegsende war davon bestimmt, dass
die kirchenpolitischen Zerwürfnisse nicht die Tiefe erreicht hatten, die andern-
orts herrschte. Klauspeter Reumann führt dies darauf zurück, dass die national -
protestantische, antidänische Prägung der Pastorenschaft zu einem Konsens in
der Zustimmung zum Nationalsozialismus geführt hatte. Das territorialstaatliche
Luthertum der Landeskirche sicherte zudem eine Distanz der schleswig-hol-
steinischen BK gegenüber der des Reiches, die stärker von reformierten und
unierten Landeskirchen geprägt war.66

60 III. Schuld und Sühne

Wiederaufbau. Baustelle des Schleswig-Holsteinischen Landeskirchenamtes 1956.

LKAK 91, Nr. 7940.



Dennoch war die BK in Schleswig-Holstein eine Minderheit, die Zustimmung nur
mit starken Zugeständnissen inhaltlicher Art erreichte. Reumann brachte den Kir-
chenkampf in Schleswig-Holstein auf die Formel des „Ringens um die Mitte”.
Diese Mitte war allerdings zwangsläufig verschoben, da die Polarisierung durch-
gängig von „rechts”, konkret der Deutschkirche und der Nationalkirchlichen Ei-
nung betrieben wurde, die ihre Macht durch den Präsidenten des Landeskir-
chenamts Dr. Christian Kinder erhielten.

2.1.1. Organisatorische Neuordnung

Die Bemühungen, eine kirchliche Einigung zu erzielen, führten bereits vor Kriegs-
ende zu Initiativen, sodass mit Beginn der Besatzungsherrschaft eine Vorläufige
Kirchenleitung entstanden war, in der die kirchenpolitischen Lager vertreten und
lediglich die radikalisierten Teile der DC ausgeschlossen waren. Die BK war also
auch nach Kriegsende nicht mehrheitsfähig in der Landeskirche.
Die nun eingeleitete Neuordnung wurde von den alten Propsteisynoden aus voll-
zogen, das alte Personal beschickte also die Landessynode. Auf dieser Grund-
lage war nur ein einvernehmlicher Prozess möglich. Man war also auf die
Einsicht und den freiwilligen Machtverzicht der alten DC bzw. der Lutherischen
Kameradschaft angewiesen.
Zwar hatte der nationalsozialistische Landesbischof Paulsen bereits frühzeitig
seine Bereitschaft zum Amtsverzicht signalisiert, bei den Pröpsten, die nach
1933 ins Amt gelangt waren, fand sich aber keine vergleichbare Haltung.
Die Vorläufige Kirchenleitung (VKL), von der ersten Landessynode gewählt bzw.
bestätigt, bestimmte den Rahmen der folgenden synodalen Entscheidungsfin-
dungen. Eine Diskussion um die Bewertung der kirchlichen Rolle in den ver-
gangenen zwölf Jahren fand nur in geringem Ausmaß statt. Missionsdirektor Dr.
Martin Pörksen thematisierte in seiner Predigt am Beginn der Synode, die vom
14.-17. August 1945 in Rendsburg zusammentrat, das Versagen der Kirche wäh-
rend der NS-Zeit.67 Als Hans Asmussen den ersten Verhandlungstag mit einem
Grundsatzreferat über „Die Stunde der Kirche” eröffnete, beendete das die Aus-
einandersetzung praktisch wieder.68 Asmussen begründete die Existenzbe-
rechtigung der Kirche aus der Arbeit der Bekennenden Kirche heraus. Nur deren
Widerstehen gebe der Kirche das Recht, Kirche zu sein. Zwar formulierte er dies
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als Angebot und distanzierte sich ausdrücklich von den Remigranten, denen er
Rachemotive nachsagte, er setzte aber eine Einsicht der Synodenmehrheit in ei-
genes Fehlverhalten voraus – und diese Einsicht existierte nicht.69 Daher rea-
gierte die Mehrheit mit harscher Ablehnung. Statt die Frage nach den
Grundfesten der Kirche zu stellen, befasste sich die Synode vorrangig mit prak-
tischen Überlegungen zur organisatorischen Neugestaltung der Landeskirche.
Rechtlich bezog man sich auf die Verfassung von 1922 und erklärte die „Braune
Synode“ vom September 1933 zur Unrechtssynode, alle folgenden kirchen-
rechtlichen Veränderungen wurden damit praktisch für aufgehoben erklärt.
Damit ergab sich kein dringender Handlungsbedarf in rechtlichen Fragen. Das
Ziel einer neuen Rechtsordnung wurde formuliert, aber nicht forciert, sodass
erst im Mai 1958 eine neue Rechtsordnung vorlag, die im Folgejahr in Kraft trat.
Weitreichende Neuerungen enthielt diese nicht. Lediglich die Einrichtung eines
Theologischen Beirats als beratendes Gremium war neu.70
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Auch in der Bischofsfrage lehnte sich die Synode an die Weimarer Zeit an und
entschied sich wieder für zwei Bischöfe, sodass je zwei Kandidaten für die Spren-
gel Holstein und Schleswig bestimmt wurden. Hierbei gelang es der BK nicht,
ihre Wunschkandidaten zum Erfolg zu führen. Im Ergebnis allerdings wurden je-
weils zur BK gehörende Theologen gewählt, nämlich der 1896 geborene Wil-
helm Halfmann und der 1902 geborene Reinhard Wester.71 Halfmann blieb bis
zu seinem Tod 1964 im Amt, Wester emeritierte 1967.

2.1.2. Entnazifizierung

Die Entnazifizierung der Landeskirche hatte den Vorzug, dass zentrale Akteure
der Nazifizierung bereits vor 1945 verstorben waren oder ihre Stellung verlas-
sen hatten. Der Gründer der Deutschkirche, Hauptpastor Friedrich Andersen,
war 1940 im Alter von 79 Jahren verstorben.72 Der NSDAP-Abgeordnete und
Oberkonsistorialrat Pastor Johann Peperkorn hatte die Landeskirche bereits
1935 verlassen und auf die Rechte des geistlichen Standes verzichtet.73 Glei-
ches galt für den Segeberger Propst Ernst Szymanowski (Biberstein), der von der
Deutschkirche zur SS gewechselt war.74 Der Reichsleiter der radikalisierten DC,
Landeskirchenamtspräsident Dr. Christian Kinder, hatte sein Amt 1943 aufge-
geben, um Kurator der Christian-Albrechts-Universität zu werden.75 Und der in
der Bekämpfung des Judentums herausragende Leiter der Pressestelle und Kir-
chenarchivrat Dr. Wilhelm Hahn war 1944 in die Provinzialverwaltung gewech-
selt.76 Dennoch war die Landeskirche in ihrer Mehrheit in einem loyalen
Verhältnis zur NSDAP und ihrer Politik geblieben.
Die Durchführung der Entnazifizierungsverfahren lag grundsätzlich in der Zu-
ständigkeit der Public Safety Branch (PSB) der Militärregierung. Für die Fahn-
dung nach Kriegsverbrechern und die ersten Entnazifizierungsüberprüfungen
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des Jahres 1945 war hingegen der Field Security Service (FSS) zuständig, der
militärische Nachrichtendienst der Briten, der ein wesentlich stärkeres Verfol-
gungsinteresse zeigte.77 Von dieser Seite fand eine erste Überprüfung in den
kirchlichen Bereich hinein statt. Der spätere Landtagspräsident Pastor Dr. Hus-
feldt verhinderte aber nach eigener Darstellung weitere Überprüfungen und flä-
chendeckende Untersuchungen schleswig-holsteinischer Pastorate nach
NS-Literatur und -Devotionalien.78 Bezeichnenderweise lösten bereits die Tatsa-
che der Gespräche Husfeldts und sein diesbezüglicher Bericht an die Kirchen-
leitung Unbehagen und Distanz aus, und selbst der Historiker Jürgensen
bezeichnete die kurzfristige Kooperation mit dem Militärgeheimdienst als „zwie-
lichtig“, auch wenn diese folgenlos blieb und der FSS mit der eigentlichen Ent-
nazifizierung im kirchlichen Bereich nichts mehr zu tun hatte.79

Die Entnazifizierung in der Kirche wurde unter dem Namen „Selbstreinigung”
durchgeführt.80 Da die Public Safety Branch die Kirchen grundsätzlich als „nicht
nazifiziert” ansah, überließ sie ihnen die Entnazifizierung in Eigenregie. Die Folge
war ein Verfahren, in dem vorrangig die potenziell von Entlassung Betroffenen
dazu gedrängt wurden, einer Ruhestandsregelung zuzustimmen. Das Verfah-
ren gestaltete sich schwierig, da auf Präzisierungen verzichtet wurde und die
Regelungen schwammig waren. Präses Halfmann konstatierte hierzu: „Man fin-
det allerlei Ketzereien, aber wenig Ketzer.”81

Zu Jahresende 1945 erfolgte eine Präzisierung, der zufolge Mitglieder der Na-
tionalkirchlichen Einung Deutsche Christen – also sog. Thüringer DC – oder die-
jenigen NSDAP-Mitglieder betroffen waren, die die NS-Weltanschauung über
das kirchliche Bekenntnis gestellt hatten.
Parallel begannen die Briten, die Theologenschaft zu überprüfen, wobei die VKL
mit einer Entlassungsquote von 40% rechnete, man wusste also um die hohe for-
male NS-Belastung. Tatsächlich meldeten die Briten bei 100 Pastoren Bedenken
an.82

Nach einigen Verhandlungen verblieben 28 Fälle, also 4%, und dann nur noch
16, bei denen die Briten auf Entlassung bestanden. Das Vorzugsverfahren für die
Kirchen endete zum 1. April 1946, die kirchliche Spruchkammer wurde der deut-
schen Provinzialverwaltung eingegliedert und das Verfahren ebenso wie in der
übrigen Beamtenschaft durchgeführt.83 Insgesamt 21 Verfahren wurden hier –
zum Teil noch jahrelang – weitergeführt, bis auf Propst Dührkop endeten diese
mit der Rehabilitation.
Bezeichnend war der Verlauf bei den Pröpsten. Hier wurden nur diejenigen
 Pröps te überprüft, die 1933 als DC neu eingesetzt worden waren. Die damals
nicht abgesetzten Pröpste hingegen galten automatisch als „nicht belastet“. Die
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Tatsache, dass ihre Entlassung 1933 nicht erfolgt war, weil sie als Parteigänger
der Nationalsozialisten galten, wurde ausgeblendet.84 Da zwei belastete Pröpste
ohnehin aus Altersgründen ausschieden, verblieb so nur eine geringe Zahl strit-
tiger Fälle.85 Von den sieben Pröpsten, die schließlich nicht im Amt bestätigt wur-
den, gingen vier zum Teil nach einer Übergangszeit ins Pfarramt. Der Rantzauer
Propst Hans Bestmann widersetzte sich erfolgreich und blieb bis zu seinem Tod
1956 im Amt. Lediglich die Pröpste Georg Claussen und Gustav Dührkop wur-
den tatsächlich 1945 endgültig emeritiert.86

Unter der Führung von Präsident Kinder war das Landeskirchenamt in der NS-
Zeit zum tatsächlichen Machtzentrum der Landeskirche geworden. Hier zeigte
sich, dass die Loyalität gegenüber Belasteten sich nicht auf die Theologenschaft
konzentrierte. Von acht Konsistorialräten wurden sechs bestätigt. Präsident Her-
bert Bührke, NSDAP-Mitglied seit 1933,87 der seit Kinders Fortgang 1943 das
Landeskirchenamt geleitet und alle kirchenzerstörerischen Beschlüsse mitge-
tragen hatte, wurde im Amt belassen. Die fachliche Qualifikation hatte sichtbar
Vorrang. So schrieb Propst Siemonsen nach der Rendsburger Synode 1945 an
Halfmann:

„In meinem Brief vom 17.d.M. habe ich vergessen, ein Anliegen vorzubringen,
das ich von Rendsburg mitnahm. Ehe ich in das Auto stieg um abzufahren,
sprach ich noch mit dem Präsidenten Bührke darüber, ob der Fragebogen ihm
irgendwie gefährlich werden könnte; und sagte, wir hätten es mit der Synode so
eilig gehabt, weil uns neben anderen Gründen auch der Gedanke an ihn be-
wegt hätte, dass wir in Sorge um ihn gewesen seien. Das war ihm scheinbar
eine überraschende Mitteilung, er habe immer nur an die Sache gedacht.
Nun brauche ich Sie wohl nicht erst zu bitten, unter Umständen frühzeitig bei
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einer geeigneten Stelle der Besatzungsbehörde ein Wort einzulegen; Sie werden
auch der Überzeugung sein, dass wir so ausgezeichnete Männer wie Bührke
und Carstensen unter allen Umständen in ihren Ämtern lassen müssen.“88

Bührke blieb bis zu seinem Tod 1954 im Amt. Nachfolger wurde 1954 der 1901
geborene Dr. Oskar Epha, der ebenfalls 1933 Parteimitglied geworden89 und
zudem Mitglied der Reiter-SA gewesen war.90 Epha war von 1936 bis 1945 am-
tierender Direktor des Landesvereins für Innere Mission in Rickling gewesen und
auf Veranlassung der Militärregierung 1945 entlassen worden. Er ging 1964 in
den Ruhestand.91

2.1.3. Wiedergutmachung und Wiedereinstellungen

Bei den in der NS-Zeit zwangsweise entlassenen Pastoren der Landeskirche rea-
gierte man 1945 schnell. Die Landeskirche bemühte sich zügig, das begangene
Unrecht rückgängig zu machen. Außer den Entlassungen aufgrund des Altonaer
Bekenntnisses hatte es zwei Entlassungen von Pastoren aus politischen Grün-
den gegeben.
Pastor Theodor Pinn war 1937 als Mitglied der Bekennenden Kirche von der Ge-
stapo nach einer kurzen Haft der Provinz verwiesen worden und hatte bis 1945
ein Vertretungspfarramt in der bayerischen Landeskirche ausgeübt. Er forderte
und erhielt direkt nach Kriegsende seine alte Pfarrstelle in Flemhude zurück.92

Pastor Friedrich Slotty, der 1939 in den einstweiligen Ruhestand geschickt wor-
den war, wurde ebenfalls zügig rehabilitiert. Gegen den Pastor von St. Michae-
lisdonn waren 1937/38 Verfahren eingeleitet worden, u.a. weil er die Namen von
aus der Kirche Ausgetretenen verlesen hatte. Zusätzlich war ihm aufgrund von
Denunziation seiner Konfirmanden vorgeworfen worden, „dass er seine Konfir-
manden gegen Staat und Partei aufhetzt und die Juden in jeder Weise in Schutz
nimmt“.93 Slottys Rehabilitation erfolgte umgehend, auch wenn er nicht auf die
Pfarrstelle in St. Michaelisdonn zurückkehrte. Dass sich hier die Verhältnisse
nach 1945 nicht in allem änderten, legt eine Ehrenerklärung nahe, in der die
Kirchenleitung Slotty gegenüber dem Kirchenvorstand in Schutz nahm. Darin
hieß es: „Slotty musste weichen, weil der gottfeindliche Staat das Wort der Wahr-
heit nicht ertrug und die schwache Kirchenleitung es nicht zu bekennen
wagte.“94 Auch wenn hier der Fall unstrittig war, sprach das Landeskirchenamt
Slotty erst im Juni 1950 eine Wiedergutmachung von 500 DM zu.95

Insgesamt drei Pastoren hatte die Landeskirche aus antisemitischen Gründen in
den Ruhestand versetzt:
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Walter Auerbach war der einzige Pastor, dessen beide Eltern Juden waren. Ihn
hatte man mit der seelsorgerlichen Betreuung der 1942 aus der Landeskirche
ausgeschlossenen „nichtarischen“ Christen beauftragt. Hierauf wird noch ge-
sondert eingegangen.
Der Brokdorfer Pastor Fritz Leiser, der 1936 die Landeskirche über die jüdische
Herkunft seines Vaters informiert hatte, war 1944 entlassen worden.96 Die Ent-
lassung hatte Landeskirchenamtspräsident Bührke verfügt, ebenso wie die des
Hamburger Pastors Max Behrmann. Behrmann, der 1943 mit den Ausgebomb -
ten nach Schenefeld versetzt worden war, wurde daraufhin wieder in Hamburg
beschäftigt. Genauso war es Leiser ergangen, dem der Hamburger Landesbi-
schof Tügel eine Vertretungspfarrstelle in Hamburg-Kirchwerder gegeben hatte.
Direkt nach Kriegsende kehrte Leiser zu seiner Familie nach Brokdorf zurück
und blieb dort bis zu seiner Emeritierung.97 In diesem Fall wurde sichtbar, dass
Leiser kein Aufhebens um die Entlassung machen wollte, da er um den Frieden
in der Gemeinde bemüht war. Dass seine Entlassung durch Denunziationen im
Ort verursacht worden war, scheint tabuisiert worden zu sein.
Die dritte antisemitisch begründete Entlassung war die des Wandsbeker Pastors
Bernhard Bothmann. Sie war 1939 verfügt worden, nachdem er sich geweigert
hatte, die Scheidung von seiner Ehefrau Emmy, einer getauften Jüdin, einzurei-
chen.98 Dieser Fall hatte eine eigene Dynamik entwickelt, da Bothmann mit Un-
terstützung des mit ihm befreundeten Hamburger Landesbischofs das Pfarramt
in Hamburg weiter ausgeübt hatte. Der Stormarner Propst Gustav Dührkop, ein
radikaler DC, hatte Bothmann mehrfach in Hamburg denunziert, bis er schließ-
lich Berufsverbot erhielt.
Bothmanns Weigerung, sich scheiden zu lassen, war einhergegangen mit einem
staatlichen Eheverbot für seine älteste Tochter, deren Verlobter sie aufgrund der
Nürnberger Gesetze nicht heiraten durfte. Dennoch hatten die beiden zusam-
mengelebt und Kinder bekommen, bis die Gestapo dem Verlobten den Umgang
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mit seinen Kindern verbot. Die Verwandtschaft von Emmy Bothmann war fast
vollständig ermordet worden, sie selbst überlebte ihre Deportation kurz vor
Kriegsende. Danach war das Ehepaar wieder vereint. Die erste Amtshandlung,
die Bernhard Bothmann vollzog, war die Trauung seiner Tochter Ingeborg mit
Curt Lohmann. Die beiden wählten als Trauspruch Tobias 8,17: „Herr, du hast
deine Barmherzigkeit an uns gezeigt und hast unsern Feind, der uns Leid tat, ver-
trieben.”99

Die zügige Wiedereinstellung Bothmanns wurde ausgerechnet von seinem  ärgs -
ten Widersacher betrieben, der mitnichten vertrieben war, sondern bereits im
Mai 1945 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Propst Dührkop stellte
Pastor Bothmann ohne weitere Worte des Bedauerns wieder ein und schrieb
ihm freundliche Zeilen, verbunden „mit herzlichen Grüßen an die Frau Gemah-
lin”. Dührkops Entlassung folgte dann im Herbst 1945. Ihm wurden sein radika-
les Deutschchristentum als auch privates und menschliches Fehlverhalten
vorgeworfen. Einer der Gründe war auch das Verhalten gegenüber der Familie
Bothmann.100 Die Erleichterung über Dührkops Entlassung ist Bothmanns Gra-
tulation zur Amtseinführung an den neuen Propst Hansen-Petersen deutlich zu
entnehmen:

„Ich weiß, dass nun ein neuer frischer Wind durch unsere Propstei wehen wird,
und vieles gebessert werden wird.
Meine Frau schließt sich diesen meinen Wünschen an. Wir sind so dankbar,
dass der teure Herr und Heiland für uns alles wohl gemacht hat. Es gilt für uns
jetzt Psalm 98,1-3.”101

Als man im Sommer 1945 Dührkops Entlassung anstrebte und ihm seine Ver-
fehlungen auflistete, erklärte er in einer Stellungnahme an das Landeskirchen-
amt, dass sie „mich aber nach längerer Prüfung vor meinem Gewissen als Christ
und deutscher Mann und Offizier nicht mit Schuld belasten können […]“
Gewiss sind wie überall Schwierigkeiten in der Propstei vorhanden, aber sie lie-
gen bestimmt nicht einseitig bei mir, sondern sind zum größten Teil im Indivi-
dualismus der Pastoren begründet. Eigenartig ist immerhin, dass es immer
dieselben Pastoren sind, die zu Konflikten Anlass gaben.
Es sollten jetzt nach diesem grauenvollen Abschluss des Krieges und der
schmachvollen Notzeit unseres Vaterlandes alle Kriegsbeile in der Kirche be-
graben und die Stunde der Schwäche und Feindbesetzung unserer Heimat nicht
dazu benutzt werden, persönliche Wünsche zu befriedigen, Amtsbrüder zu de-
nunzieren und dadurch das Ansehen der Kirche bei Freund und Feind zu schmä-
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lern. Es gilt jetzt allerseits, einen neuen Anfang zu machen und gemeinsam zu
handeln.”102

In diesem Tenor waren auch die meisten Eingaben gehalten, die in den nächsten
Jahren Dührkops Wiedereinstellung verlangten. Da wurde geleugnet und relati-
viert. Einzig der Verweis, dass Dührkop der einzige NS-Täter auf weiter Flur sei,
dem man die Wiedereinstellung verweigere, entsprach den Tatsachen. Be-
zeichnend ist, dass in diesem Kontext die Frage nach christlicher Toleranz the-
matisiert wurde. So wird in einem Schreiben von 1951 das Vorgehen gegen
Dührkop als „Fall christlicher Intoleranz” bezeichnet.103

Gustav Dührkop starb 1967 im Alter von 79 Jahren.
Bernhard Bothmann hingegen hatte zwar den Krieg überlebt, aber die Jahre der
Bedrängnis hatten seine Gesundheit zerstört. Er starb 1952 nach Jahren der
Krankheit. Der Preis seiner Rückkehr und Wiederaufnahme war das Schweigen
über Drangsalierung und Verfolgung. Dies zeigt sich sehr deutlich in der Ge-
schichte der Kreuzkirchengemeinde, die Bothmanns dortiger Kollege Pastor D.
Dr. Wilhelm Jensen 1949 verfasste:

„Zum 1. November 1933 trat Propst Boie in den Ruhestand. Propst Gustav Dühr-
kop wurde am 10. Oktober 1933 vom Landeskirchenausschuss zum Propsten
für die Propstei Stormarn mit dem Amtssitz in Wandsbek ernannt und am 5. No-
vember vom Landesbischof Paulsen in sein Amt eingeführt. Bis zum Zusam-
menbruch des nationalsozialistischen Regimes im Mai 1945 regierte die Partei
auch die Verhältnisse in unserer Kirchengemeinde. Im Juli 1945 wurde dann
Propst Dührkop in den Ruhestand versetzt […].”104

Den Fragen nach seiner eigenen Rolle und der anderer in der Kirchengemeinde
während der NS-Zeit und konkret gegenüber Bothmann setzte sich der Chronist
nicht aus, indem er Bothmanns Entlassung vollständig verschweigt.
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99 Traurede Bernhard Bothmanns vom 2.6.1945 in der Kirche zu Hollenstedt, LKAK, unverzeichneter Nachlass Ruth Kupfer.
100 Personalakte Dührkop, LKAK 12.03, Nr. 212.
101 1. Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er tut Wunder. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 2.
Der Herr lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren. 3. Er gedenkt an seine Gnade
und Wahrheit dem Hause Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Glückwunschschreiben Bothmann, LKAK,
unverzeichneter Nachlass Ruth Kupfer.
102 Stellungnahme G. Dührkops an das ev.-luth. Landeskirchenamt vom 3.7.1945, PA Dührkop, LKAK 12.03, Nr. 212, Bl.
188f.
103 Schreiben Carl Krebs vom 9.4.1951, LKAK 12.03, Nr. 212, Bl. 252.
104 Die Kreuzkirche zu Wandsbek. Schreibmaschinenmanuskript vom 4.10.1949, 18.25.00 Kg Wa-Kr 1102, Bl. 4.
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2.1.4. Der Umgang mit dem Altonaer Bekenntnis und seinen Verfassern

Ein für die Geschichte der evangelischen Kirche in der NS-Zeit zentrales Doku-
ment ist das sogenannte „Altonaer Bekenntnis”.105 Dieses Schriftstück verfass-
ten die Pastoren der Propstei in Reaktion auf den sogenannten Altonaer
Blutsonntag. Die Auseinandersetzungen um einen Propagandamarsch der
NSDAP durch Altonas Arbeiterbezirke am 17. Juli 1932 hatten 18 Tote gefor-
dert; die meisten waren von Polizisten erschossen worden, die in einem dilet-
tantischen Einsatz den Überblick verloren hatten.106 Dieser Sachverhalt wurde
aber damals nicht wahrgenommen – der Tag wurde zum Symbol für die Eska-
lation der gewaltsam auf der Straße ausgefochtenen Auseinandersetzung zwi-
schen NSDAP und KPD.
Der „Blutsonntag” von Altona sollte außerdem Anlass des sogenannten Papen-
Streichs werden, der Entmachtung der preußischen Regierung durch den
Reichskanzler Franz von Papen. Zahlreiche sozialdemokratische Polizeipräsi-
denten, darunter der Altonaer Otto Eggerstedt, wurden in den folgenden Wo-
chen ihres Amtes enthoben.
In dieser Situation hatten die Altonaer Pastoren über Monate an einer kirchlichen
Stellungnahme gearbeitet. Als dieses „Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren
in der Not und Verwirrung des öffentlichen Lebens” unter großer öffentlicher
Aufmerksamkeit am 11. Januar 1933 in Altona verkündet wurde, kam es als Stel-
lungnahme zu den Verhältnissen der Weimarer Republik zu spät: Drei Wochen
später brach die NS-Herrschaft an.
Da insbesondere der schleswig-holsteinische Gauleiter Hinrich Lohse in dem Be-
kenntnis ausschließlich einen Angriff gegen den Nationalsozialismus erkannte,
sollte hieraus der erste innerkirchliche Konflikt um das Verhältnis zum National-
sozialismus erwachsen. Es folgten die erzwungene Distanzierung der meisten
Verfasser, die Amtsenthebung von Propst Sieveking und der Pastoren Hans As-
mussen und Wilhelm Knuth. Einige der Verfasser wechselten sehr deutlich die
Fronten und machten andernorts Karriere. Als Beispiel sei Karl Hasselmann ge-
nannt, der zu den DC wechselte und im Herbst 1933 zum Flensburger Propst
ernannt wurde.107 Der Werdegang Hasselmanns ist insofern bemerkenswert, weil
er sich während des Krieges der BK annäherte und daher 1945 im Amt verblieb.
1952 schließlich wurde Hasselmann Propst von Blankenese, 1962 Landes-
propst von Südholstein und Dienstvorgesetzter des Altonaer Propstes.
Besonders bitter sollte die Amtsenthebung für den 65-jährigen Propst Sieveking
werden. Der erzwungene Wohnungswechsel, die öffentlichen Angriffe und die
Gerüchte, die aus kirchlichen Kreisen gestreut wurden, Sieveking habe Geld un-
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terschlagen, setzten ihm zu. Er starb im Oktober 1934 in Othmarschen. Für die
Familie sollte damit das Leid nicht enden. Propstei, Kirchengemeindeverband
und Kirchengemeinde St. Johannis verweigerten zustehende Bezüge, die
schließlich erst nach zähem juristischen Tauziehen 1936 durch Anweisung des
preußischen Innenministeriums gezahlt wurden.108

Die Pastoren Asmussen und Knuth fanden nach ihrer Amtsenthebung andern-
orts neue Aufgaben: Asmussen wurde 1935 Leiter der Kirchlichen Hochschule
in Berlin, Knuth bekam 1934 eine Pfarrstelle in Düneberg in der Landessuper-
intendentur Lauenburg und wurde 1942 Pastor in Hamburg-Winterhude.109

Das „Altonaer Bekenntnis” wurde bereits bei der ersten Propsteisynode nach
Kriegsende auf die Tagesordnung gesetzt. Der moralischen Frage, die Pastor
Stalmann aufgeworfen hatte (die Synode sollte ihr Bedauern zum Ausdruck brin-
gen), wich man vollständig aus, indem man sich auf die Frage einer etwaigen
Wiedergutmachung konzentrierte. Die Fälle, die Propst Schütt aber an das Lan-
deskirchenamt zur weiteren Prüfung meldete, waren die der Pastoren Asmussen
und Knuth.
Propst Sieveking wurde nicht benannt, immerhin war er bereits 1934 verstor-
ben. Natürlich wäre auch und gerade hier Aufarbeitungsbedarf gewesen. Sie-
vekings Personalakte lässt keinen Zweifel, dass die Schäbigkeit, mit der man
sich ihm und seiner Witwe gegenüber verhalten hatte, in Altona initiiert worden
war; selbst das deutsch-christlich geführte Landeskirchenamt war nach seiner
Absetzung zu Zugeständnissen bereit gewesen. Aber in Altona lag wohl auch
der Grund, dass keine konkrete Aufarbeitung erfolgte: Rechtsvertreter der be-
klagten Propstei gegen Sieveking und seine Witwe war Rechtsanwalt Kreusler
gewesen.110 Als Deutscher Christ war Kreusler 1933 in den Kirchenvorstand der
Christus-Kirchengemeinde Othmarschen und den Kirchengemeindeverband
(KGV) Ottensen gewählt worden,111 seit 1939 war er Vorsitzender des KGV und
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105 Grundlegend: Claus Jürgensen, Das Altonaer Bekenntnis vom 11. Januar 1933. Husum 2013 (Schriften des Vereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, Bd. 56). Vergl. auch Enno Konukiewitz, Hans Asmussens Weg zum Altonaer
Bekenntnis, in: Klauspeter Reumann (Hrsg.), Kirche und Nationalsozialismus, S. 71-84.
106 Vergl. hierzu die kaum verbreitete Darstellung von Léon Schirmann, Altonaer Blutsonntag 17. Juli 1932, Dichtung und
Wahrheit, Hamburg 1994; sowie Léon Schirmann, Der Verlauf des Altonaer Blutsonntags vom 17. Juli 1932 und die Ge-
schichtsschreibung, in: ISHZ Nr. 22 (1992) S. 45-64.
107 S. Klauspeter Reumann, Der Altonaer Pastor und Flensburger Propst Karl Hasselmann – Stationen des kirchenpolitischen
Wandels (1931-1945), in: Reumann (Hrsg.), Kirche und Nationalsozialismus, S. 85-131.
108 S. PA Propst Sieveking, KKA Altona, Nr. 2162.
109 Bereits 1939 nach dem Tod Pastor Reuters hatte sich der Kirchenvorstand der Christianskirchengemeinde bemüht,
Knuth wieder nach Altona zu bekommen, und dem Landeskirchenamt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der NSDAP
Düneberg vorgelegt. Daraufhin wurde der Gemeinde gegen ihren Willen durch das Landeskirchenamt Pastor Arnold Lensch
„aufgezwungen”. Arnold Lensch wechselte 1946 freiwillig wieder an seine alte Pfarrstelle in Wesselburen, also bevor sein
Bruder Friedrich Lensch die Pfarrstelle in der Christuskirche Othmarschen erhielt. S. PA Arnold Lensch, LKAK 12.03, Nr.
1619, Bl. 35-56.
110 S. PA Sieveking, KKA Altona, Nr. 2162.
111 Kirchenvorstandsprotokolle, Christus-KGA, Nr. 323.
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sollte es bis 1960 bleiben.112 Kreusler war als DC bis 1945 Mitglied der letzten
Kirchenleitung der Landeskirche und saß nun in der ersten Nachkriegs-Props -
teisynode.113 Noch viele Jahre war Kreusler der juristische Sachverstand der
 Props tei, und in seiner juristischen Interpretation hatte es gegenüber Sieveking
kein Fehlverhalten gegeben.114

Eine Ehrung Sievekings erfolgte immerhin 1948 durch Wilhelm Halfmann – am
31. März jenes Jahres wäre Sieveking 80 geworden. Halfmann erwähnte die
Prozesse, die Diffamierung Sievekings und die Vereinsamung nach seiner
Zwangsemeritierung als Ursachen seines Todes. „Die tiefen Erregungen der
Kämpfe um die Kirche und die erlittenen Demütigungen beförderten den Aus-
bruch einer schweren Krankheit, der er am 10. Oktober 1934 rasch erlag.”115

Weil man den Fall Sieveking ignorierte, ging es nur um die Wiedergutmachung
und Rehabilitation bei den Pastoren Asmussen und Knuth. Im Fall des 1934 ent-
lassenen Wilhelm Knuth versicherte man sich 1946, dass er keinen Anspruch
auf Wiedereinstellung in Altona erhob.116 Am 27. Februar 1947, also 19 Monate
nach der Anfrage Schütts, erfolgte der Bescheid. Kirchenamtspräsident Bührke
legte dar, dass eine Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts eigentlich
nur die Differenz zwischen den Ruhestandsbezügen und dem vollen Gehalt für
die drei Monate bedeuten könne, während der Knuth im Ruhestand war, bevor
er vom Landessuperintendenten von Lauenburg in die Pfarrstelle in Düneburg/
Geesthacht berufen wurde. Lakonisch bat Bührke um die Nennung des Kontos,
auf das dieser Betrag gezahlt werden solle.117

Schwieriger gestaltete sich die Rehabilitationsfrage bei Hans Asmussen. Er hatte
direkt nach Kriegsende seine alte Pfarrstelle an der Hauptkirche St. Trinitatis ein-
gefordert und offensichtlich seine – zumindest vorläufige – Rückkehr geplant.
Seine Gehaltszahlungen, so wies er Halfmann an, sollten bei Pastor Hildebrand
hinterlegt werden.118 Gleichzeitig war er auf der ersten Landessynode zum Mit-
glied der Kirchenleitung gewählt worden. Faktisch hielt er sich aber meistens in
Schwäbisch-Gmünd in der amerikanischen Besatzungszone auf und leitete dort
die Kanzlei der Evangelischen Kirche Deutschlands, zu deren Präsident er im
Sommer 1945 ernannt worden war. Durch intensive Korrespondenz nahm er an
den Diskussionen der Landeskirche teil und hielt so seinen Anspruch auf Rück-
kehr aufrecht. Es ging Asmussen aber nicht um die Rückkehr in eine Pastoren-
stelle. Vielmehr verlangte er, eine angemessene – also führende – Rolle in der
Landeskirche einzunehmen. Dies war durchaus naheliegend, schließlich wären
sonst seine zwischenzeitlichen Karriereschritte rückgängig gemacht worden.
Hier taten sich erhebliche Schwierigkeiten auf, da er den mühsamen Ausgleich
zwischen Deutschen Christen und Bekennender Kirche gefährdete, der seit
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1944 entwickelt worden war.119 Dass das Stuttgarter Schuldbekenntnis maß-
geblich von ihm formuliert worden war, hatte ihm mehr Popularität im Ausland
als in der Landeskirche verschafft. Ein Bischofsamt wollte man ihm genauso
wenig zubilligen wie die Leitung des Predigerseminars in Preetz. Die alternativ
von ihm geforderte Professur an der Theologischen Fakultät in Kiel war nicht zu
vermitteln, weil die Kirchenleitung den Konflikt mit den nationalsozialistisch be-
lasteten Theologieprofessoren mied.120 Als Asmussen sich im Disput um die
Neuordnung und theologische Positionierung der Kirche mit der Mehrheit des
Rates der EKD überworfen hatte und seine Präsidentschaft in der Kirchenkanzlei
1948 endete, wurde die Versorgungsfrage in der Landeskirche akut. Die Kir-
chenleitung war aber lediglich willens bzw. in der Lage, ihm seine Pfarrstelle in
Altona zu sichern. Ein Kompromiss wurde erst möglich, als der erst 1946 beru-
fene Kieler Propst Johannes Lorentzen im Juni 1949 überraschend verstarb.
Das nun vermittelte Propstamt in Kiel war für beide Seiten akzeptabel. Damit ver-
bunden einigte man sich auf einen Wiedergutmachungsbetrag für Asmussen in
Höhe von 51.773,95 RM, der in DM im Verhältnis 10:1 in fünf Jahresraten aus-
gezahlt werden sollte.121

Als 1954 der Nachfolger Karl Hasselmanns im Flensburger Propstamt, Hans
Adolphsen, überraschend im ersten Amtsjahr starb, bot sich die Möglichkeit,
auch Wilhelm Knuth durch die Berufung in ein Propstamt angemessen in der
Landeskirche zu rehabilitieren. Zusammen mit den einstigen Gemeindepastoren
der Osterkirchengemeinde, dem 1956 ins Norderdithmarscher Propstamt be-
rufenen Otto Thedens und dem Altonaer Propst Hildebrand, waren insgesamt
vier Verfasser des Altonaer Bekenntnisses nach 1945 in das Propstamt aufge-
stiegen.122
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112 S. die Ehrung zu Kreuslers Ausscheiden 1960, „Sehr geehrter Herr Kreusler!“, Die Kirche in Hamburg vom 1.5.1960
(Props tei Altona).
113 S. die Sitzungsunterlagen des Landeskirchenamtes, LKAK 22.02, Nr. 1420.
114 S. bspw. KKA Altona, Nr. 1936, Einträge vom August 1947; und PA Götting, LKAK 12.03, Nr. 327, Bl. 52-54.
115 Wilhelm Halfmann, Propst G. Sieveking, undatiertes Manuskript (1948), LKAK 98.004, Nr. 70. Der ursprüngliche Er-
scheinungsort konnte nicht ermittelt werden. Das Manuskript wurde aus dem Nachlass veröffentlicht in der Reihe „Bericht
über die Pröpste von Altona”, Die Kirche in Hamburg, Ausgabe 2/1967, S. 8 (Propstei Altona).
116 Sitzung des Landeskirchenamtes vom 12.12.1946, LKAK 22.02, Nr. 1420.
117 Bescheid des Landeskirchenamtes vom 27.2.1947, PA Wilhelm Knuth, LKAK 12.03, Nr. 648, Bl. 12.
118 Schreiben Asmussen vom 4.9.1945 an Halfmann, LKAK 20.01, Nr. 113.
119 Vergl. insb. Reumann, Ringen um die „Mitte“.
120 Vergl. Jendris Alwast, Die Theologische Fakultät unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, in: Hans-Werner Prahl
(Hrsg.), Uni-Formierung des Geistes. Universität Kiel im Nationalsozialismus, Bd. 1, Brodersdorf 1999; Hansjörg Buss, „Ein
Leben zwischen Christen-, Haken- und Verdienstkreuz“. Der Kieler Theologe Martin Redeker, in: Hans-Werner Prahl, Hans-
Christian Petersen, Sönke Zankel (Hrsg.), Uni-Formierung des Geistes. Universität Kiel im Nationalsozialismus, Bd. 2, Kiel
2007, S. 99-132; sowie Hansjörg Buss, Die Kieler Theologische Fakultät im NS-Staat, in: Christoph Cornelißen, Carsten Mish
(Hrsg.), Wissenschaft an der Grenze. Die Universität Kiel im Nationalsozialismus, Kiel 2009, S. 99-117.
121 Im Fall Asmussen ging es – im Gegensatz zu Knuth – um ein dauerhaftes Berufsverbot durch die Landeskirche wäh-
rend der NS-Zeit. Beschluss der Kirchenleitung vom 26.8.1949, LKAK 22.02, Nr. 1084.
122 Umgekehrt war als Gegner des Bekenntnisses bereits 1933 der Pastor der Pauluskirchengemeinde, Gustav Dührkop,
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Diese personell sicherlich eindrucksvolle Bilanz wirft die Frage nach der Wir-
kungsmacht und Bedeutung des Altonaer Bekenntnisses in der Nachkriegskir-
che Schleswig-Holsteins und Altonas auf.
Die erste Möglichkeit, an einem „runden” Jahrestag des Bekenntnisses zu ge-
denken, war 1953. Im Gemeindeblatt findet sich eine Ankündigung der Vor-
tragsreihe „Kirchliche Lebens-Ordnung” der Christianskirchengemeinde, zum
Bekenntnis hingegen kein Wort.123 Es steht zu vermuten, dass der Jahrestag von
der Landeskirche und der Propstei offensichtlich „verschlafen” wurde, da das Ju-
biläum – deutlich zeitversetzt – nachgeholt wurde. Erst in der Mai-Ausgabe des
Gemeindeblattes wurden ein Gottesdienst und ein Abendvortrag zum Gedenken
an das Altonaer Bekenntnis angekündigt, die beide vom „Kieler Propst, D. Hans
Asmussen DD, einem der namhaftesten Urheber des Altonaer Bekenntnisses”,
in der St.-Trinitatis-Kapelle neben der zerstörten Hauptkirche gehalten werden
sollten.124

Der Ankündigung vorausgeschickt war eine ausführliche Darstellung von Propst
Hildebrand über das Bekenntnis 1933 und die darauf folgende „Kampfansage
der NSDAP an die Altonaer Pastoren”. – „Das war”, so Hildebrands verfälschend
verkürzte Darstellung, „die Ansage eines Kampfes, den wir aufnehmen muss-
ten. Wir Altonaer Pastoren blieben nicht allein. In erstaunlich kurzer Zeit kam es
in ganz Deutschland zur Bildung der ‚Bekennenden Kirche’. Sie ist vom Natio-
nalsozialismus mit allen Mitteln der List und der Gewalt bekämpft worden bis
zum Ende des dritten Reiches.”125

Eine Schwierigkeit, die dem Gedenken an das Altonaer Bekenntnis anhaftete,
war sicherlich, dass es – zu Recht – untrennbar mit der Person Asmussens ver-
knüpft war. Und der Landeskirche fiel der Umgang mit diesem streitbaren Theo-
logen sichtbar schwer. 1955 verzichtete er schließlich vor seinem 57. Geburtstag
auf das Kieler Propstamt und ging in den Ruhestand.126 Damit verlagerte er den
Schwerpunkt auf hauptsächlich publizistische Einflussnahme.
Noch 1968 provozierte er mit einer Predigt, die er zu seinem 70. Geburtstag in
Kiel hielt, eine heftige innerkirchliche Debatte um Lehrzuchtverfahren und Amts-
enthebungen. Anlass waren die Entwicklungen in der Propstei Flensburg, von
der aus „linke” Impulse die landeskirchliche Diskussion beeinflussten. Asmus-
sens Vorwurf, dass hier „dem Geist der Schwärmerei Raum gegeben” wurde,
hatte durch Verweise auf die jüngste Geschichte deutliche Schärfe erhalten. Bi-
schof Hübner erklärte hierzu in einer öffentlichen Stellungnahme: „Es wiegt be-
sonders schwer, wenn neben anderen Stimmen nun auch Hans Asmussen
erwartet, dass die Kirchenleitung Maßnahmen gegen Pastor Grell und seine Ge-
sinnungsgenossen [gemeint war der Flensburger Pastorenkreis] ergreift. Denn
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er selbst ist schon Opfer solcher Maßnahmen geworden.”127 Hübner beschei-
nigte Asmussen zwar, „seiner Zeit meist um einige Pferdelängen voraus” gewe-
sen zu sein, hielt aber in der aktuellen Situation das Lehrzuchtverfahren für
unangemessen. Dabei verwies er auf zwei Fälle, in denen Pastoren aus theolo-
gischer Überzeugung freiwillig aus dem Dienst ausgeschieden seien und damit
von sich aus die Verhältnisse geklärt hätten, nämlich Gustav Frenssen und Fried-
rich Andersen. Hübner schilderte die Fälle jedoch in offensichtlicher Unkennt-
nis.128 Bei einer sachlich korrekten Darstellung hätten beide Vorgänge letztlich
Asmussen recht gegeben.
Dass aus der Geschichte gegensätzliche Lehren gezogen werden können, be-
wies in der Auseinandersetzung noch ein anderer: Asmussens Weggefährte von
einst, Wilhelm Knuth, stellte sich als Flensburger Propst offensiv vor die Ange-
griffenen und verteidigte die Pluralität der Kirche.129

2.2. Die Landeskirche Eutin

Die Enthaltsamkeit der Eutiner Landeskirche im Kirchenkampf war die wohl
wichtigste Voraussetzung, dass 1945 die britische Besatzungsmacht keine Ver-
anlassung sah, personelle Veränderungen bzw. eine „Selbstreinigung” wie an-
dernorts zu fordern. Gleichzeitig verwies Wilhelm Kieckbusch darauf, bereits seit
1930 das Amt des Landespropstes zu versehen. Dass es Kieckbusch gewesen
war, der bereits 1930 den Gliederungen der NSDAP mit ihren Fahnen die Kir-
chen geöffnet hatte, spielte in dieser Logik keine Rolle.130 Aber umgekehrt hatte
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zum Propst ernannt worden. Von den Verfassern des Bekenntnisses, die ihre Unterschrift zurückgezogen hatten, wurde
1933 Karl Hasselmann Flensburger Propst, Heinrich Abraham 1934 Propst in Rendsburg, und Christian Andersen machte
Karriere im Landeskirchenamt, ab 1938 im Rang eines Oberkonsistorialrates. S. Claus Jürgensen, Bekenntnis, S. 95ff.,
und Auswertung der Personalakten LKAK 12.03.
123 Die Heimat. Evangelisch-lutherisches Gemeindeblatt in Hamburg. Es erfolgte eine vollständige Sichtung. Die Vortrags-
reihe wurde im Altona-Teil der 2. Januar-Ausgabe 1953 angekündigt.
124 Die Heimat, Nr. 9/1953, 1. Mai-Ausgabe, S. 6.
125 „20 Jahre Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren” von Propst Hildebrand, ebd.
126 Bezeichnenderweise griff Halfmann einen Vorschlag Prof. Beyers nicht auf, zum Januar 1958 eine Schrift zum Altonaer
Bekenntnis vorzulegen. Beyer an Halfmann, 1.10.1956, LKAK 20.01, Nr. 403.
127 Friedrich Hübner, Wann ein Pastor seines Amtes enthoben werden muss. Anlage zum Bericht des Vorsitzenden der Kir-
chenleitung erstattet auf der 36. Ordentlichen Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins am 11. No-
vember 1968.
128 Hübner hatte in seiner o.a. Stellungnahme geschrieben, dass Gustav Frenssen 1936 auf die Rechte des geistlichen
Standes verzichtet habe und Friedrich Andersen 1928 auf eigenen Antrag in den Ruhestand getreten sei. Frenssen war aber
bereits 1902 aus dem kirchlichen Dienst geschieden, um sich voll der Schriftstellerei zu widmen. Seine Entwicklung zum
völkischen und neuheidnischen Dichter hatte sich bis 1936 bereits vollzogen. S. Andreas Crystall, Gustav Frenssen: sein
Weg vom Kulturprotestantismus zum Nationalsozialismus, Gütersloh 2002. – Friedrich Andersen hingegen hatte die Ver-
setzung in den Ruhestand im Alter von 68 Jahren beantragt. Die Rechte des geistlichen Standes wurden ihm niemals ent-
zogen, obwohl er sich mit seinen Schriften im krassen Gegensatz zum christlichen Bekenntnis befand. S. Stephan Linck,
Zur Wirkungs-Bedeutung Friedrich Andersens, in: Hauke Wattenberg, Friedrich Andersen. Ein deutscher Prediger des An-
tisemitismus, Flensburg 2004, S. 51-58.
129 Bspw. Kirche der Heimat, Ausgabe 4/1969, S. 7.
130 Vergl. insgesamt Stephan Linck, Zwei Wege. Aspekte der Entwicklung der Landeskirchen Eutin und Lübeck im Natio-
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es tatsächlich keine Eskalation des Kirchenkampfes in der kleinen Landeskir-
che gegeben. Wolfgang Grell erinnerte sich, dass Kieckbusch seinen Vater, Kurt
Grell, der als Vikar der Bekennenden Kirche in der Schleswig-Holsteinischen
Landeskirche keine Anstellung gefunden hatte, weil er den Treueeid zu Hitler
verweigerte, in Eutin ordinierte, ohne dass Grell den Eid leisten musste.131

Den Ausschlag für das Entgegenkommen der Briten gab die wahrheitswidrige
Behauptung Kieckbuschs, es habe in Eutin keine Deutschen Christen gegeben.132

Stattdessen lässt sich eine vorsichtige Einflussnahme des Landespropstes auf
den 1946 gebildeten Entnazifizierungsausschuss des Kreises feststellen.133

Wenn auch die kirchenrechtlichen Regelungen der NS-Zeit rückgängig gemacht
wurden und die Landeskirche mit der 1947 verabschiedeten Verfassung eine de-
mokratische Struktur bekam, so blieb die patriarchale Führungsrolle Kieck-
buschs unangefochten.134 Hierbei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass er sich
offensiv um die Integration der Flüchtlinge und Flüchtlingspastoren bemühte,
durch die sich die Seelenzahl der Gemeinden verdoppelte.135 Bereits 1946 wur-
den 12 neue Pfarrstellen geschaffen.136 Dass in Kieckbuschs kleiner Landeskir-
che letztendlich zwei ehemalige Bischöfe und ein ehemaliger Generalsuperin-
tendent eine Anstellung fanden, deutet bereits eine Akzentsetzung bei der
Integration von Flüchtlingspastoren an, nationalsozialistisch Belastete hatten
hier sicher keine Nachteile. So steht in der Festschrift zu Kieckbuschs 75. Ge-
burtstag 1966:

„Und noch eines kann im Rückblick auf die Zeit nach 1945 nicht unerwähnt
bleiben. Aus dieser Zeit sollten viele Wilhelm Kieckbusch nicht vergessen, dass
er sich mit der ganzen Autorität seines Amtes vor sie stellte, als es in der Entna-
zifizierung um ihre politische Vergangenheit ging. Das war ihm kein Politikum,
sondern eine geistliche Aufgabe. Er war in seiner gütigen Art großherzig genug,
in der Eutiner Landeskirche auch denen Zuflucht zu gewähren, die in den not-
vollen Nachkriegsjahren anderswo Schwierigkeiten ausgesetzt waren.”137

Was in anderen Landeskirchen klandestin geschah, hier wurde es öffentlich voll-
zogen.138 Der öffentliche Einsatz für Theologen mit NS-Vergangenheit und ihre
Einstellung in der Eutiner Landeskirche sicherte dem Landespropst eine zu-
nehmende Popularität vor Ort, die u.a. dazu führte, dass man ihn 1961 zum Lan-
desbischof aufwertete.
Bei dieser Einstellungspolitik ging es um ein Prinzip, wenn nicht gar um eine
frühe Positionierung gegen die Entnazifizierung. Zumindest lässt sich im Fall des
Thüringer „Bischofs a. D.” Hugo Rönck – eines führenden Repräsentanten der
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nationalkirchlichen Thüringer Deutschen Christen139 – kaum annehmen, dass
persönliche Sympathien für die Einstellung ausschlaggebend waren.140

Der 1908 als Sohn eines Fabrikanten in Altenburg geborene Rönck war 1928
nach dem Abitur der NSDAP beigetreten, nachdem er bereits ein Jahr zuvor als
Schüler eine Gruppe des rechtsradikalen „Wehrwolf“ in die SA geführt hatte. Er
begann ein Theologiestudium, weil er Pastor „in christlich-deutschem Sinne
gegen die jüdische Weltlehre vom egoistischen Materialismus” werden wollte.141

Seinen ursprünglichen Wunsch, Berufsoffizier zu werden, hatte er angesichts
der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg fallengelassen. Eine soldati-
sche Deutung des „Dienens für Deutschland“ blieb ihm aber Lebensmotiv.
1931 leitete Rönck die nationalsozialistische Studentenschaft der Göttinger Uni-
versität. 1932 ordiniert und von der Thüringischen Landeskirche eingestellt, mel-
dete sich Rönck 1935 nach Wiedereinführung der Wehrpflicht 27-jährig freiwillig
zur Wehrmacht und wurde Reserveoffizier. 1936 wurde er Landesjugendpastor
in Thüringen, als solcher gab er u.a. das Handbuch für den Religionskonfir-
mandenunterricht „Ein Reich – Ein Gott. Vom Wesen deutschen Christentums”
(Weimar 1938) heraus. Gemäß der Ausrichtung der Thüringischen Deutschen
Christen orientierte sich die Veröffentlichung stärker am Nationalsozialismus als
am Evangelium.
1939 eingezogen, wurde Rönck 1942 nach Verwundung kriegsversehrt aus der
Wehrmacht entlassen. 1943 wurde er Landeskirchenrat und Präsident des Thü-
ringischen Landeskirchenamtes.
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132 Lawrence D. Stokes, Kleinstadt und Nationalsozialismus, S. 677. S. Hanno Fritzenkötter, Das theologische Profil des
Predigers Wilhelm Kieckbusch, Examensarbeit Kiel 1997, S. 16.
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135 Im Fall von Niendorf an der Ostsee wuchs die Gemeinde sogar um das Zweieinhalbfache. Walter Körber, Kirchen in Vi-
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Nach seiner Ernennung telegrafierte Rönck am 1.4.1943 an Adolf Hitler:

„An den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, Führerhauptquartier.
Als Altgardist und versehrter Offizier, durch Gesetz zum Leiter der Thüringer
evangelischen Kirche berufen, gelobe ich unbedingten Einsatz für die Glau-
benseinheit aller Deutschen im Geiste nationalsozialistischer Weltanschauung.
Vor allem steht zunächst der Kampf gegen heuchlerische Weltpriester. Für die
seelische Widerstandskraft der Nation ein Reich, ein Volk, ein Führer, ein Gott,
ein Glaube, ein Befehl.

Gehorsamst! Roenck“142

Gemäß dieser Rangfolge – Gott an vierter Stelle – führte Rönck die Thüringi-
sche Landeskirche. Eine Vielzahl von Erlassen und Verordnungen, die den ras-
sistischen Antisemitismus vor das evangelische Bekenntnis stellten, prägte seine
Amtstätigkeit. Herausragend ist hier die Thüringer Kirchenordnung von 1944.
Rönck setzte durch, dass weder Taufe noch Konfirmation und noch nicht einmal
der erklärte Wille, eine christliche Ehe zu führen, Voraussetzung zur Eheschlie-
ßung durch einen Pastor waren. Die Ehegatten mussten einzig zum Ausdruck
bringen, „dass sie im Einklang mit der frommen Sitte und Überlieferung des
deutschen Volkes im Ehestand eine gottgesetzte Ordnung erblicken“.143

Dieser Ansatz der Nationalkirchler unter Rönck, evangelische Kirche und natio-
nalsozialistische Weltanschauung in eins zu setzen, beinhaltete die Selbstauf-
gabe christlicher Lehre.144

Der Kirchenhistoriker Kurt Meier schrieb über die weitere Entwicklung: „Die zahl-
reichen Anhänger der Nationalkirchlichen Einung DC, […] deren prominente Füh-
rungskräfte […] meist Thüringen verließen, konnten durch eine umsichtig durch-
geführte innerkirchliche Entnazifizierung und kirchliche Neuorientierung nach not-
wendigen, individuell unterschiedlichen Bewährungsprozessen dem Dienst der
Kirche erhalten und in den kirchlichen Neuaufbau integriert werden.“145

Dieses Fazit Meiers, so belegt gerade der Fall Rönck, beschönigt die Nach-
kriegsverhältnisse. 1947 wurde Rönck in Eutin als Flüchtling aus der SBZ kom-
missarisch und 1952 schließlich fest in den Dienst der Landeskirche übernom-
men. Die Eutinische Kirche bat hierfür um eine Stellungnahme der Thüringischen
Landeskirche. In seiner Antwort lehnte es deren Bischof Moritz Mitzenheim ab,
Bedenken zu erheben. Man sei in dieser Sache weder „interessiert noch legiti-
miert. Röncks frühere politische und kirchenpolitische Wirksamkeit ist der kir-
chenpolitischen Öffentlichkeit hinreichend bekannt, sodass jede Landeskirche
selbst entscheiden muss, ob sie ihn für tragbar hält. Die Thür. Ev. Kirche hat für
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sich – und nur hierzu war sie zuständig und nur hieran war sie interessiert – diese
Frage verneint.“146

Im Folgenden wurden zwar Bedenken der EKD bekannt, der Lübecker Bischof
Pautke wies aber darauf hin, dass man sich lediglich dagegen wehre, womög-
lich später mit ihm als Nachfolger des Eutiner Landespropstes und späteren Bi-
schofs Wilhelm Kieckbusch in der Bischofskonferenz zusammensitzen zu
müssen. Widerspruch dagegen, diesem Theologen weiterhin das Amt der Ver-
kündigung des Evangeliums zu überlassen, gab es hingegen nicht.147

Voraussetzung für die Festanstellung war die Einsichtnahme in Röncks Perso-
nalakte, die schließlich durch einen Vertreter der Eutiner Kirche im Juni 1952 in
Berlin erfolgte. Die Ergebnisse, die dem Eutiner Synodalausschuss vorgetragen
wurden, ließen an Röncks kirchenzerstörerischem Verhalten und seiner anti-
christlichen Kirchenpolitik keinen Zweifel. Mit diesen Kenntnissen beschloss der
Synodalausschuss Röncks Festanstellung und – den Verschluss der Akte.148

Irgendeine glaubwürdige Distanzierung von seiner Vergangenheit nahm Rönck
nicht vor, selbst als 1963 der „Spiegel“ seine Vergangenheit aufgriff und die Di-
mension von Röncks kirchenzerstörerischem Verhalten thematisierte und auch
andere Medien den Fall aufgriffen.149 Über den Pastorenkonvent, der die Vor-
würfe gegen Rönck thematisierte, existiert ein Protokollzusatz, der dem apolo-
getischen Duktus nach vermutlich von Rönck selbst verfasst wurde:

„Nach der Andacht von P. Scholz, die eindringlich an die Fragen unserer pfarr-
amtlichen Existenz rührte, gab P. Rönck eine ausführliche Darstellung seines
Werdegangs in der Thür. evang. Kirche in der Zeit von 1932-1945.
In der darauffolgenden Aussprache gab P. Dr. Pawelitzki den allgemeinen Ein-
druck wieder, indem er P. Rönck für seinen Vortrag herzlich dankte. Er bekannte,
dass er selbst ursprünglich durch einen deutschchristlichen Pfarrer in seiner frü-
her gegenüber der Kirche kritischen Haltung entscheidend angesprochen wor-
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den sei. Wahrscheinlich habe der Betreffende eine ‚verkürzte Theologie’ gehabt,
aber gerade darin habe in der NS Zeit eine volksmissionarische Möglichkeit ge-
legen. Er jedenfalls habe in einem anderen Falle wahrscheinlich nicht so rea-
giert, wie es geschehen sei. An den Kollegen Rönck habe er nur eine kritische
Frage: Warum seien all die heute vorgetragenen Tatsachen nicht schon längst
allen Amtsbrüdern zur Kenntnis gebracht worden?
Antwort Rönck: ‚Weil ich in meinem Dienst als Jugendpfarrer und schlichter Ge-
meindepastor es weder wünschte noch ahnen konnte, dass jemals wieder von
meiner Vergangenheit so viel Aufhebens gemacht würde. Gerade auch in mei-
ner Mitarbeit bei der staatsbürgerlichen Erziehung der Jugend, nicht nur in der
Kirche, sah ich so etwas wie tätige Reue, die wirklich eine schlimme Vergan-
genheit bewältigen half. Wäre ich der Mann gewesen, den die Presseveröffent-
lichungen nun sozusagen als den ‚letzten Nazi´ von Eutin beschreiben wollen,
hätte ich zu alledem nie den Mut gehabt!““150

Auch wenn der Inhalt von Röncks Selbstdeutungsvortrag selbst nicht wieder-
gegeben ist, wird aus der dargestellten Diskussion der apologetische Charakter
deutlich. Der Protokollzusatz gibt wohl eher Auskunft über die Selbstdeutung
bzw. Verteidigungsstrategie Röncks als über den tatsächlichen Verlauf des Kon-
vents. Die grundsätzliche Linie eines oberflächlichen Schuldbekenntnisses bei
gleichzeitiger Bagatellisierung deutschchristlicher Theologie und Praxis wurde
aber vom Konvent – ebenso wie von den anderen landeskirchlichen Gremien –
geteilt.
Nachdem Rönck in der Öffentlichkeit der Rücken gestärkt worden war, provo-
zierte er seinen Förderer Kieckbusch weiterhin, indem er sich anhaltend als Bi-
schof anreden ließ. Trotz wiederholter Verpflichtung, den Bischofstitel nicht mehr
zu verwenden, beließ er im Telefonbuch die Namensergänzung „Landesbischof
i.W.“.151

Trotz dieser Provokationen Röncks übernahm Kieckbusch 1958, als bereits zwi-
schen ihnen Konflikte schwelten, einen mit Rönck befreundeten Thüringer Pas -
tor, der ebenfalls den NDC angehört hatte. Dies bestätigt die Annahme einer
demonstrativen (kirchen-)politisch motivierten Einstellungspolitik Kieckbuschs.152

Der bekannteste Fall ist aber die Aufnahme des wesentlich prominenteren ers -
ten Reichsleiters der DC, Joachim Hossenfelder, in die Dienste der Eutiner Lan-
deskirche 1954153. Bemerkenswert ist hier, dass die Einstellung unter Vermittlung
des späteren Hamburger Landesbischofs Volkmar Herntrich und des EKD-Rats-
vorsitzenden Otto Dibelius geschah, Kieckbusch sein Handeln also im gesamt-
kirchlichen Interesse deutete. So hatte Herntrich in einem Schreiben am 11.
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September 1953 Kieckbusch von seinen bisher vergeblichen Bemühungen be-
richtet, eine Verwendung für Hossenfelder zu erlangen.154 Der Bischof von Ber-
lin-Brandenburg und Nachfolger Wurms als Vorsitzender der EKD, Otto Dibelius,
begrüßte bei einem Treffen mit Kieckbusch anlässlich der Kirchenkonferenz am
10. September 1953 in Berlin dessen Schritte in Sachen Hossenfelder.155

Hossenfelder trat im Gegensatz zu Rönck nicht mehr öffentlich in Erscheinung.
Eine weitergehende innerliche Wandlung ist aber kaum anzunehmen: Als er
1976 starb, wurde die Beerdigung wesentlich von der Kyffhäuserkameradschaft
ausgestaltet, der er zeitlebens angehört hatte.156

Kieckbuschs Handeln im vermeintlich gesamtkirchlichen Interesse wurde ihm
vonseiten der EKD bestätigt. In der oben bereits zitierten Festschrift spricht dies
der Ratsvorsitzende der EKD, Kurt Scharf, offen aus:

„Ein Landespropst oder Bischof […] hat ein Eiland geschaffen, auf dem sich er-
halten, auf das sich retten konnte, was anderswo untergegangen oder unterge-
taucht ist und was wir im Interesse der Gesamtkirche nicht übersehen sollten.”157

Mein Vater, Pastor Roland Linck, erzählte mir, dass Bischof Witte denselben
Sachverhalt anders umschrieb: Als es Anfang der 1960er-Jahre Schwierigkei-
ten mit einem Hamburger Pastor gab, schimpfte Witte am Rande eines Pasto-
renkonventes darüber, dass er nicht wisse, wohin man ihn denn versetzen könne.
Witte endete mit den Worten: „Und der Eutiner Mülleimer ist auch schon voll!“158

2.3. Lübecks Landeskirche

Das Vorgehen der Lübecker Landeskirche nach Kriegsende stand dem der Eu-
tiner Landeskirche diametral entgegen. In Lübeck wurde die Landeskirche von
den Pastoren der Bekennenden Kirche neu aufgebaut. Einzig in der Personal-
knappheit ähnelten sich die beiden kleinen Landeskirchen. Der mit dem enor-
men Anwachsen der Gemeinden verbundene Personalmangel wurde aber in
Lübeck verstärkt durch einige Entlassungen nach Kriegsende. Der Wechsel im
Kirchenregiment, der sich in Lübeck vollzog, ließ hier keine Zugeständnisse zu,
war er doch von einem völlig neuen Selbstverständnis getragen.159

Nach Ansicht der BK-Theologen, die nun das Kirchenregiment übernahmen,
war die Kirche durch die DC-Mehrheit „zerstört” worden.160 Es galt, sie neu auf-
zubauen. Diese Sicht erforderte weitreichende Konsequenzen: Denjenigen, die
die Zerstörung der Kirche betrieben hatten, durfte man die Verkündigung nicht
weiter gestatten.
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Damit führte kein Weg an der Entlassung der alten Kirchenleitung und der DC-
Pastoren vorbei. Grundlage hierfür wurden das Gesetz zur Überprüfung der Hal-
tung der Pfarrerschaft im nationalsozialistischen Staate vom 24. Mai 1946, in
dem sowohl die Einrichtung einer kirchlichen Spruchkammer als auch die zu
verhängenden Sanktionen definiert wurden.161 Das Spruchkammerverfahren
wurde bis zum 21. August 1946 abgeschlossen. Dem eigentlichen Verfahren
gingen allerdings andere Schritte des neuen Lübecker Kirchenrates voraus. So
war die Mehrzahl der DC-Pastoren bereits im Sommer 1945 dazu gedrängt wor-
den, selbst um die Versetzung in den Ruhestand zu bitten. Der Propst und spä-
tere Bischof Pautke schrieb bereits am 20. Juni 1945 einem DC-Pastor:

„Erlauben Sie mir, dass ich dieses amtliche Schreiben, das Sie erschrecken wird,
mit ein paar persönlichen Zeilen begleite. Es liegt mir daran, dass Sie uns – d.h.
den Kirchenrat – nicht missverstehen. Wir glauben, dass es besonders auch für
Sie besser ist, ‚es nicht darauf ankommen zu lassen’, sondern dass die Mög-
lichkeit, Sie vor dem völligen Verlust des Einkommens zu schützen, eher für uns
bestehen wird, wenn Sie im Ruhestand sind, als wenn Sie noch im Amt sind.” 162

Pastor Gerhard K. Schmidt, dessen antisemitische Radikalität sich in den letzten
Jahren des Krieges noch gesteigert hatte, wurde hingegen keinem Spruch-
kammerverfahren unterzogen. Da man ihm enge Gestapo-Kontakte und De-
nunziationen vorwarf, wurden seine Verfehlungen direkt vor der Disziplinar-
kammer der Landeskirche verhandelt.163

Das Lübecker Spruchkammerverfahren, das im Sommer 1946 durchgeführt
wurde, war bemerkenswert. Hier hatte das Eisenacher Institut und die theologi-
sche Ausrichtung der NDC eine große Bedeutung. Den Theologen der NDC
wurde vor dem Verfahren ein dezidierter Fragenkatalog zur schriftlichen Beant-
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wortung vorgelegt, der sowohl die Tätigkeit bzw. Stellung im Eisenacher Institut
und konkret die Zustimmung zum „Judengesetz”164 abfragte als auch die Ver-
wendung der „Botschaft Gottes” und des Eisenacher Gesangbuchs im Konfir-
mandenunterricht.165 Zusätzlich sollten die Pastoren beantworten, ob sie bereit
seien, vor ihrer Gemeinde ihre theologischen Verfehlungen einzugestehen.166

Als die NDC-Theologen komplett leugneten und sich damit auch die Brücke des
öffentlichen Widerrufs versperrten, wurde ihnen nur noch die Wahl gelassen,
selbst die Versetzung in den Ruhestand zu beantragen.167

Am Ende des Verfahrens standen bei den Geistlichen fünf Versetzungen in den
Ruhestand168 und zwei vorläufige Dienstentlassungen, die nach erfolgter Buße
und einem öffentlichen Widerruf vor der Gemeinde in Strafversetzungen umge-
wandelt wurden.169 Ein weiteres Verfahren wurde eingestellt, da der Beschuldigte
die Altersgrenze überschritten hatte.170 Gegen Pastor Gerhard Schmidt hatte be-
reits die Disziplinarkammer die Entfernung aus dem Dienst verfügt. Damit be-
endeten sieben der 28 Geistlichen, also ein Viertel, dauerhaft den Dienst der Lan-
deskirche. Von fünf Kirchenbeamten wurde einer aus dem Dienst entfernt.
Diese rigorose Entnazifizierung führte zu einem erhöhten Personalbedarf, der
die Einstellung von Flüchtlingspastoren förderte. Parallel zu den Entlassungen
wurden zahlreiche ostdeutsche Pastoren neu eingestellt, sodass im August 1946
bereits 16 voll- und sieben hilfsbeschäftigte Geistliche im Dienst der Landeskir-
che waren.171 Doch im Sinne des Neuaufbaus bemühte sich die Landeskirche
bei ihrer Einstellungspolitik auch um inhaltliche Akzente. So bemühte man sich
intensiv, den Danziger Pastor und führenden BK-Theologen Kurt Walter, der von
1942 bis 1945 im KZ Dachau inhaftiert gewesen war, für die Lübecker Landes-
kirche zu gewinnen.172

Der Neuaufbau der Landeskirche bedeutete auch eine neue Verfassung, die
von einem im Februar 1946 gebildeten Verfassungsausschuss am 31. März
1948 dem vorläufigen Kirchentag vorgelegt und am 22. April 1948 verabschie-
det wurde.173 Als Lehre aus der NS-Zeit ist insbesondere Art. 1, Abs. 2 zu sehen:
„Die Festlegung der Kirche auf ihre formulierten Bekenntnisse kann nur dann
recht sein, wenn sie bereit ist, ihren Bekenntnisstand jederzeit an der Heiligen
Schrift neu zu prüfen.” In diesem Zusammenhang ist auch die der Verfassung
folgende Visitationsordnung für die Landeskirche zu sehen, die unter direkter
Bezugnahme auf den Kirchenkampf entstand. Dies ist insofern bemerkenswert,
als Visitationen für die evangelisch-lutherische Kirche Lübecks ein Novum dar-
stellten.174 Als Relikt der Verfassung von 1934 blieb lediglich das Bischofsamt er-
halten, das nun aber in ein gleichberechtigtes Nebeneinander mit der Synode
und der Kirchenleitung eingebettet wurde.175 Bei der Bischofswahl, die am Ende
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der Neuordnung stand, wurde am 14. Mai 1948 Johannes Pautke gewählt176,
seit 1914 Pastor an St. Marien. Pautke, 1888 geboren, war bereits seit Mai 1945
Propst und kommissarischer Stellvertreter des Bischofs und seit Juni 1945 Vor-
sitzender des Kirchenrats. Er war insgesamt als Erster der BK-Pastoren aner-
kannt. Seine nationalprotestantische Haltung entsprach der vorherrschenden
Meinung. Zu Konflikten kam es lediglich, als sich Pautke 1952 politisch expo-
nierte und der CDU mit der Option auf eine Mitgliedschaft im Landesvorstand
der Partei beitrat. Eine solche parteipolitische Präferenz eines führenden Geist-
lichen wurde von der Mehrzahl der Pastoren scharf abgelehnt, und Pautke be-
ließ es bei einer „stillen“ Parteimitgliedschaft.177 Als er 1955 verstarb, wurde der
amtierende Hanseatische Missionsdirektor Prof. D. Dr. Heinrich Meyer zum Bi-
schof gewählt.178 Die Wahl eines Missionars, der 20 Jahre seines Lebens in In-
dien gelebt hatte, stellte einen gewissen Bruch mit der nationalprotestantischen
Haltung dar, wie sich im Folgenden zeigte.

2.3.1. Die Landeskirche und das Vermächtnis Karl Friedrich Stellbrinks

Ein besonders schwieriges Kapitel ist der Umgang der Landeskirche mit dem
Vermächtnis Karl Friedrich Stellbrinks, der am 10. November 1943 zusammen
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164 Welches der insgesamt zwölf Gesetze, die von den Nürnberger Gesetzen betroffene Christen ausgrenzten, gemeint war,
ließ sich nicht ermitteln. Genauso wenig ist klar, ob den Fragestellern bekannt war, dass nicht eines, sondern mehrere Ge-
setze infrage kamen.
165 Die Fragebögen samt Antworten liegen jeweils in den Personalakten der Beschuldigten vor. Auswertung der Personal-
akten der Landeskirche Lübeck, LKAK 42.07.
166 So das Schreiben der Spruchkammer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lübeck vom 24. Mai 1946 an Pastor Zie-
senitz, Lübeck-Kücknitz, PA K. Ziesenitz, LKAK, 42.07, Nr. 431.
167 Dieses Verfahren war im Gesetz zur Überprüfung der Haltung der Pfarrerschaft im nationalsozialistischen Staate vom
24.5.1946 festgelegt worden. Akte Spruchkammer, LKAK 40.01, Nr. 200.
168 Hierbei wurden Propst Wagner und Bischof Balzer lediglich Ruhestandsbezüge von einfachen Pastoren zugebilligt. Die
Spruchkammer verfügte überdies bei drei Theologen, dass die Vollziehung von Amtshandlungen künftig unerwünscht sei
(LKAK, 40.01, Nr. 200). Ähnliche Regelungen wurden bei Bischof Balzer und Gerhard Schmidt verfügt. PA LKAK 42.07,
Nr. 358, 359 und 23-33.
169 Abschlussbericht an die Kanzlei der EKD vom 7.1.1947. LKAK 40.01, Nr. 200.
170 PA Denker, LKAK 42.07, Nr. 83.
171 S. hierzu Siegfried Schier, Die Aufnahme und Eingliederung von Flüchtlingen und Vertriebenen in der Hansestadt Lü-
beck. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der 50er-Jahre. Ver-
öffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, herausgegeben vom Archiv der Hansestadt, Reihe B; Bd. 7, Lübeck
1982, S. 258-262, hier S. 259.
172 Walter zog seine Bewerbung aus anderen Gründen zurück. S. PA Kurt Walter, LKAK 42.07, Nr. 413.
173 S. hierzu Lange, Nordelbische Kirche, S. 102f.
174 Richtlinien für die Durchführung von Kirchenvisitationen, am 2.9.1949 vom Kirchenrat erlassen. Akte Kirchenvisitationen,
LKAK 40.01, Nr. 101.
175 LKAK 40.01, Nr. 100.
176 Zu Pautke s. ausführlich Hansjörg Buss, Nationalprotestantische Erblasten. Eine doppelbiographische Skizze zu den Lü-
becker Pastoren Johannes Pautke (1888-1955) und Wilhelm Jannasch (1888-1966), in: Zeitschrift für Lübeckische Ge-
schichte, Bd. 90 (2010), S. 229-271. Vergl. PA Pautke, LKAK 42.07, Nr. 302-304 und 40.01, Nr. 100.
177 Vergl. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 444ff.
178 S. Ulrich Stenzel, Heinrich Johann August Meyer, in: Annette Göhres, Ulrich Stenzel, Peter Unruh (Hrsg.), Bischöfinnen
und Bischöfe in Nordelbien 1924-2008, Kiel 2008, S. 76f.
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mit drei katholischen Kaplänen durch den NS-Staat hingerichtet worden war.
Insbesondere im ersten Nachkriegsjahrzehnt sah sich die Kirche nicht imstande,
Stellbrink einen angemessenen Platz in der Erinnerungskultur der evangelischen
Kirche einzuräumen. Um dies nachvollziehen zu können, ist ein Rückgriff auf
die Lübecker Geschehnisse während der NS-Zeit nötig.179

2.3.1.1. Die Lutherkirche und Karl Friedrich Stellbrink

Die Lutherkirchengemeinde in Lübeck war geprägt von Pastoren, die dem Bund
für Deutsche Kirche angehörten.180 Der wohl bekannteste Kirchenvorsteher der
Gemeinde war seit 1932 der nationalsozialistische Bürgerschaftsabgeordnete
und spätere Innensenator und Polizeipräsident Walther Schröder.181 Der Antise-
mit Schröder wurde ab 1941 als Höherer SS- und Polizeiführer Lettland mitver-
antwortlich für den dort verübten Völkermord.182 Karl Friedrich Stellbrink gehörte
der Deutschkirche seit 1921 an. Dies war der Grund, weshalb man ihn 1934
zum Pastor an der Lutherkirche ernannte, nachdem er zuvor eine Kandidatur
für das neu geschaffene Lübecker Bischofsamt abgelehnt hatte. Karl Friedrich
Stellbrink wurde Redakteur der Zeitschrift „Die Deutsche Kirche”, die das Organ
des Bundes für Deutsche Kirche war.183 Und er war daran beteiligt, die 1937 fer-
tiggestellte Lutherkirche als symbolträchtigen Ort deutschkirchlicher Verkündi-
gung zu konzipieren. Stellbrink:

„Es war bei dem Bau der neuen Luther-Kirche die Aufgabe, einerseits durch
Baustoff und Bauform ein Sinnbild des echten, allen Feinden trotzenden Lu-
thergeistes zu schaffen, der fest auf der deutschen Erde steht und doch über
alles Irdische und Vergängliche zum Ewigen weist und glaubensstark auf Gott
traut, andererseits eine Heimat für die Seele des heutigen Menschen, in Über-
einstimmung mit der Eigenart seiner Lübeckischen Heimat, zu formen.“184

Die neuen Glocken der Lutherkirche erhielten im Guss Hakenkreuze – auf christ-
liche Kreuze wurde ganz verzichtet!185 Beim nach Norden ausgerichteten Altar-
raum blieb die Bezugnahme zum Christentum ausgesprochen überschaubar.
Außer dem Kreuz (ohne den Gekreuzigten) wurde auf christliche Symbolik kom-
plett verzichtet und stattdessen eine überlebensgroße Skulpturengruppe der
„deutschen Familie“ auf den Altar gestellt: Großeltern, Vater, Mutter und vier Kin-
der, der Vater mit einem Schwert bewehrt.186

Beim Einweihungsgottesdienst der Lutherkirche am Reformationstag, dem 31.
Oktober 1937, formulierte Landesbischof Erwin Balzer in seiner Predigt die Lu-
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therdeutung der Deutschkirche und der nationalkirchlichen Deutschen Christen
und die antisemitische Programmatik, die für die Lutherkirche gelten sollte:

„Deutsch war Luther in seiner Frömmigkeit, deutsch muss unsere Frömmigkeit
sein […]. Denn Gott hat uns als Deutsche geschaffen, und zwar als Deutsche im
Dritten Reich Adolf Hitlers; als Deutsche, denen es vergönnt ist, die Erfüllung
der tausendjährigen Sehnsucht des deutschen Volkes zu erleben: die Einigung
der Deutschen in einem einigen deutschen Reich.
Darum kann in dieser Kirche den deutschen Volksgenossen kein Judenchris -
tentum verkündigt werden. Eine solche Verkündigung könnte das deutsche Herz
nicht in seinen innersten Saiten [!] rühren. Wo ein Deutscher sich mühen würde,
die judenchristliche Schau nachzuempfinden, da würde ihn diese Bemühung
einengen und in seinem seelischen Wachstum verkrüppeln lassen anstatt ihn
freizumachen, wie es Gottes Wille ist. […]
In der Lutherkirche kann uns deutschen Heidenchristen Christus allein so nahe
gebracht werden, dass unsere deutschen Brüder und Schwestern spüren: Er ist
der, der er schon unsern Vätern war, der Heliand, unser Heiland, der uns Deut-
sche zu Gott führt.“187

Stellbrink übertrug soweit ersichtlich dieses Programm auch in sein privates
Leben:

„Die Kirchenlieder liegen ihm sehr am Herzen; er dichtet das damals übliche
Gesangbuch weitgehend um, entfernt Hebraismen und überträgt sie ‚in sein ge-
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179 Vergl. zu Stellbrink insgesamt Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 329-343; bzw. Hansjörg Buss, Ein Märtyrer der evangelischen
Kirche. Anmerkungen zu dem Lübecker Pastor Karl Friedrich Stellbrink, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 55 (2007),
S. 624 644; sowie (ohne Quellenangaben) Peter Voswinckel, Geführte Wege. Die Lübecker Märtyrer in Wort und Bild, Ham-
burg 2010.
180 S. Alexandra Gerstner, Gregor Hufenreuter, Uwe Puschner, Völkischer Protestantismus. Die Deutschkirche und der Bund
für deutsche Kirche, in: Grunewald, Puschner (Hrsg.), Das evangelische Intellektuellenmilieu in Deutschland, S. 409-435.
Zur Bedeutung der Deutschkirche für Lübeck s. insb. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 302-311.
181 S. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 156. Schröder blieb bis 1938 Kirchenvorstandsmitglied. Archiv der Lutherkirchenge-
meinde, Nr. 67. Für Unterstützung danke ich Karen Meyer-Rebentisch.
182 Ebd., S. 327.
183LKAK 98.40, Nr. 628. PA K. F. Stellbrink, LKAK 42.07, Nr. 384.
184 Karl Friedrich Stellbrink, Lübecks jüngste Kirche: die Lutherkirche, in: Lübecker Kirchenkalender 1937, S. 38-44, hier S.
44.
185 Man ließ drei große Glocken neu gießen. „Die dritte Glocke […] trägt die Inschrift ‚Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt’ mit Jahreszahl und einem Hakenkreuz als Verzierung. Die vierte Glocke […] weist als Inschrift aus ‚Wach auf, wach
auf, du deutsches Land!’ neben Jahreszahl und Hakenkreuz. Die fünfte und größte Glocke […] zeigt die Inschrift ‚Ein feste
Burg ist unser Gott!’ und hat außer der Jahreszahl und dem Hakenkreuz auch noch die Lutherrose.“ Stellbrink, ebd., S. 43.
186 Diese Skulpturengruppe war bis 1990 Bestandteil der Altargestaltung. Vergl. hierzu Stefanie Endlich, Monica Geyler-
von Bernus, Beate Rossié (Hrsg.), Christenkreuz und Hakenkreuz. Kirchenbau und sakrale Kunst im Nationalsozialismus,
Berlin 2008, S. 66-68.
187 Lübeckischer Kirchenkalender auf das Jahr 1938, S. 17ff.
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liebtes Deutsch’, wie sich sein Sohn Gerhard erinnert. Neben seinem Glauben
sind die Liebe zur Familie und zum Vaterland für ihn die Fundamente seines Le-
bens.“188

In einem programmatischen Aufsatz in der „Deutschkirche“ forderte Stellbrink
gerade die „Bewahrung unserer Jugend vor der Vergiftung mit dem fremden, jü-
dischen Geist“ und sah dringenden Bedarf an einem „entjudeten“ Kirchenge-
sangbuch für Kinder, „damit in ihren Seelen nicht erst wachse, was wir nachher
mühsam wieder ausroden müssen“.189

Die Bekennende Kirche Lübeck benannte die von Stellbrink und seinem Kolle-
gen Meyer vertretene deutschkirchliche Theologie in einer Denkschrift klar „be-
kenntniswidrig“: Die beiden setzten sich in öffentlichen Vorträgen für die
Aufhebung der Bekenntnisschriften und selbst großer Teile des Neuen Testa-
ments ein (das Alte Testament lehnte die Deutschkirche ohnehin ab).190

Das Bild von Stellbrink wird aber in dieser Zeit uneindeutig. Dem – grundsätz-
lich mit Vorsicht zu betrachtenden – Vernehmungsprotokoll der Gestapo vom 28.
April 1942 zufolge erklärte er bereits mit Schreiben vom 12. August 1936 ge-
genüber Friedrich Andersen den Austritt aus der Deutschkirche. Nach diesem
im Protokoll zitierten Schreiben begründete er seinen Austritt u.a. damit, dass
er den Kampf der Deutschkirche „gegen die Judenchristen aller Schattierungen
als falsch und niederträchtig“ ansehe.191 Dies entspräche der mündlich überlie-
ferten Information, dass er zu einem in der Nachbarschaft lebenden Christen jü-
discher Herkunft – in der Literatur in der Regel als „Jude“ bezeichnet –
freundschaftlichen Kontakt gepflegt haben soll.192

Mit dem 20. Dezember 1937 wurde Stellbrink schließlich aus der NSDAP aus-
geschlossen. Soweit ersichtlich, war der Gegensatz zur NSDAP dadurch ent-
standen, dass Stellbrink über die antikirchliche Haltung insbesondere in der
Hitlerjugend empört war.193 In den folgenden Jahren kam es – insbesondere
nach Beginn des Zweiten Weltkriegs – zu Äußerungen Stellbrinks, die der Ge-
stapo zugetragen wurden und ihm wohl wiederholte Vorladungen eintrugen.
Aber auch wenn Stellbrink den Bruch mit der Deutschkirche vollzog, war dieser
nicht so tief, dass das Gemeindeleben beeinträchtigt wurde. Stellbrink trat nicht
der Bekennenden Kirche Lübecks bei, soll aber mitunter Treffen besucht ha -
ben.194 Die Bekennende Kirche Lübecks hätte mit der Kriegsgegnerschaft Stell-
brinks auch nichts anfangen können. Als Nationalprotestanten stand man seit
Kriegsbeginn treu zum deutschen Vaterland und sah sich einem Burgfrieden
verpflichtet.
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Das bedeutet aber, dass Stellbrink weiter Pastor seiner Landeskirche blieb, deren
Theologie sich nur marginal von derjenigen der Deutschkirche unterschied. Sein
Kirchenvorstandsvorsitzender, der nebenamtliche Oberkirchenrat Johannes Sie-
vers, stand dem Eisenacher Institut als Verwaltungsleiter vor. Zu Stellbrinks Got-
tesdiensten läuteten die „Hakenkreuzglocken“ und er hielt sie vor einem
„arisch-deutsch“ geprägten Altar ab.
Dazu passt nicht, dass Stellbrink ausgerechnet mit Katholiken Kontakt aufnahm.
Für die Nationalkirchler war die Katholische Kirche genauso wie für die Deutsch-
kirchler von jüdischem Geist verseucht und undeutsch bzw. antideutsch. Er
muss also eine theologische Wandlung vollzogen haben, die sich aber nur
schwer rekonstruieren lässt.
In jedem Fall stand er in zunehmender Opposition zum NS-Staat und dem von
ihm geführten Krieg – und damit auch im Gegensatz zu beiden evangelischen
Kirchen Lübecks, der BK und den nationalkirchlichen DC.
Da wirkte der verheerende Bombenangriff am Sonntag Palmarum 1942 – nicht
nur für ihn! – wie ein Fanal. Unter dem Eindruck des Geschehenen machte er
seine Distanz zum NS-Regime in der folgenden Sonntagspredigt mehr als deut-
lich, sodass er bei der Geheimen Staatspolizei denunziert wurde.
Bezeichnend für die Radikalisierung der evangelischen Landeskirche war die
Reaktion auf die Festnahme von Karl Friedrich Stellbrink 1942. Nachdem die
Gestapo am 3. April 1942 dem Kirchenrat mitgeteilt hatte, dass man Stellbrinks
Verhaftung aufgrund seiner Predigtäußerungen am vorhergehenden Sonntag
plane, beschloss der Kirchenrat noch am selben Tag ein förmliches Dienststraf-
verfahren, um Stellbrink aus dem Amt zu entfernen. Bereits am 8. April – einen
Tag, nachdem Stellbrink verhaftet worden war – wurde die Neubesetzung der
Dienststrafkammer der Landeskirche neu organisiert,195 sodass Gestapo und
Lübecker Öffentlichkeit die Amtsenthebung Stellbrinks als offizielle Reaktion der
Landeskirche erfuhren. Im Folgenden teilten sich allerdings die Reaktionen der
Landeskirche: Nachdem der in Lübeck tagende Volksgerichtshof Stellbrink und
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188 Zitiert nach Ingaburgh Klatt, Lösch mir die Augen aus, in: DG 8 (1993), S. 230.
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191 Zitiert nach Gerhard Paul, Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung. Die Gestapo in Schleswig-Holstein, Ham-
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193 S. u.a. Paul, Staatlicher Terror, S. 463.
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drei katholische Geistliche 1943 zum Tode verurteilt hatte, reichte Propst Wag-
ner im Auftrag der gesamten Pastorenschaft immerhin ein Gnadengesuch ein,
in dem auf Stellbrinks mögliche Geisteskrankheit verwiesen wurde. Das dem
Gesuch beiliegende „Gutachten” von Pastor Gerhard K. Schmidt, das dies be-
legen sollte, erweckt allerdings zumindest den Eindruck der Halbherzigkeit. Der
Kirchenrat selbst konnte sich diesem Gnadengesuch nicht anschließen, da die
nicht-theologischen Mitglieder es ablehnten, für einen „Volksverräter” einzutre-
ten.196 Die Bekennende Kirche verhielt sich in Stellbrinks Fall passiv, da sie ihn
als „Häretiker“197 sah. Am 10. November 1943 wurde Stellbrink zusammen mit
den katholischen Geistlichen Eduard Müller, Johannes Prassek und Hermann
Lange in Hamburg hingerichtet.

2.3.1.2. Das Verhältnis zu Stellbrink nach 1945

Der Neuaufbau der Landeskirche aus der Tradition der Bekennenden Kirche her-
aus führte zu einer Deutung der jüngsten Vergangenheit aus eben diesem Fo-
kus. So legte der Kirchenrat der Spruchkammer eine Liste aller Disziplinarstra-
fen zur Revision vor, die während des Kirchenkampfes gegen BK-Theologen ver-
hängt worden waren.198 Die gegen Karl Friedrich Stellbrink vollzogenen Maßnahmen
hingegen wurden keiner Revision unterzogen. Immerhin erhielt Stellbrinks Wit-
we vom Kirchenrat am 18. Juni 1945 die Rechtsstellung einer Pastorenwitwe.199

Eine Stellbrink ehrende Kanzelabkündigung Ende 1945 hingegen wurde zwar
teils durchgeführt, stieß aber auf Widerstand innerhalb der BK-Theologenschaft,
da sein Handeln aus nationalistischen Gründen als unakzeptabel angesehen wur-
de und er letztlich wohl anhaltend als „Zerstörer der Kirche” angesehen wurde.200

In einem Schreiben an Wilhelm Niemöller ließ Bischof Pautke 1948 die Frage,
ob Stellbrink ein Blutzeuge der evangelischen Kirche sei, offen. Als Blutzeuge der
Bekennenden Kirche könne er nicht behandelt werden, da er ihr nicht angehört
habe. Der Verurteilungsgrund Stellbrinks sei „vor allem zu suchen in seiner un-
vorstellbar psychopathischen Unvorsichtigkeit, ja Torheit.”201

In dem zusammenfassenden Bericht hieß es zu Stellbrink:

„Demgegenüber schreibt auf meine Anfrage der Kirchenrat der ev.-luth. Kirche
in Lübeck vertraulich, dass Pastor Stellbrink noch bis Februar 1942 bei den Thü-
ringer DC mitgemacht habe und dass zu seiner Verhaftung und Verurteilung po-
litische und nicht eigentlich kirchliche Gründe geführt hätten. Er berichtet, dass
Pastor Stellbrink ein oft hemmungslos aufgeregter Psychopath gewesen sei und
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‚wie er zuvor in den krassesten Worten z.B. das Alte Testament beschimpft habe,
so wohl auch an jenem schrecklichen Morgen (Palmsonntagspredigt 1942 nach
einem sehr schweren Fliegerangriff) mit der Gemeinde umgegangen sei’. Er
habe nicht nur selber ausländische Sender gehört, sondern auch ungezählte
Gemeindebesuche dazu benutzt, um den Gemeindegliedern zu erläutern, wie
man es machen müsse. Jedoch liegt nun folgender Tatbestand vor: Die katholi-
sche Kirche habe das kirchliche Märtyrertum ihrer Kapläne in stärkster Weise be-
tont, trotzdem, dass es auch bei ihnen wohl mehr ein politisches gewesen sei.
Dadurch sei die Lübecker Kirche in die schwierige Lage gekommen, dement-
sprechend mit Pfarrer Stellbrink zu verfahren, und darum auch wohl mehr dafür
als dagegen sein müsse, ihn in die Liste aufzunehmen. Propst Pautke überlässt
jedoch die letzte Entscheidung uns.“202

Insgesamt stellte sich die Haltung der Lübecker Landeskirche zu Stellbrink so dar:
Als Blutzeuge der Bekennenden Kirche könne er nicht gelten, da er ihr nicht an-
gehört habe. Dies war sachlich korrekt.
Man sah ihn anhaltend als Häretiker, der somit nicht als Blutzeuge der evangeli-
schen Kirche gelten könne. Diese Haltung entsprach der Logik der Lübecker BK.
Stellbrink sei insofern kein Blutzeuge, da die Motive seines Handelns politische
gewesen seien und nicht in seinem Glauben begründet. Dieser dritte Grund ent-
sprach der Haltung der Lübecker BK, die ihrem Nationalprotestantismus folgend
kirchlichen Widerstand gegen die Obrigkeit nicht akzeptierte. Dieser Gedanke
ließ ein ehrendes Gedenken an Stellbrink als Glaubenszeugen nicht zu.
Für ein Gedenken an Stellbrink als Glaubenszeugen sprach lediglich die Hal-
tung der katholischen Kirche, also die Opportunität.

Mit anderen Worten: Die klare – und in ihrer Konsequenz in der EKD einzigar-
tige – Haltung der Lübecker Landeskirche gegenüber der DC-Mehrheit, die sie
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einen persönlich engen Kontakt zu Stellbrink gehabt hatte. Alle Unterlagen PA Karl Friedrich Stellbrink, LKAK 42.07, Nr. 384.
197 S. Wolf-Dieter Hauschild: Kirchlicher Widerstand am Beispiel Lübecks, in: Urs J. Diederichs, Hans-Hermann Wiebe
(Hrsg.), Schleswig-Holstein unter dem Hakenkreuz (Evangelische Akademie Nordelbien, Dokumentationen 7), Bad Sege-
berg o. J. (1985), S. 75-102, hier: S. 97.
198 Schreiben der Kanzlei des Kirchenrates vom 27.9.1947, LKAK 40.01, Nr. 200.
199 S. hierzu Heiko Hoffmann und Karl Ludwig Kohlwage, Karl Friedrich Stellbrink, in: Isabella Spolovnjak-Pridat, Helmut Sie-
penkort (Hrsg.), Ökumene im Widerstand. Der Lübecker Christenprozess 1943, Lübeck 2001, S. 11-19, hier: S. 18.
200 S. insbesondere die Schreiben P. Gerhard Fölschs vom 11. und 26.11.1945 an den Kirchenrat Lübeck, in denen er be-
gründet, weshalb er die angeordnete Kanzelabkündigung betr. Hinrichtung Karl Friedrich Stellbrinks nicht vorgenommen
hat. PA Gerhard Fölsch, LKAK 42.07, Nr. 108.
201 Zitiert nach Hoffmann, Kohlwage, Karl Friedrich Stellbrink, S. 18.
202 Antwort aus der Nebenstelle der Kirchenkanzlei EKD, Frankfurt/M., zur Liste der Blutzeugen vom 26.4.1948. EZA Ber-
lin, 2/92, zitiert nach Schulze, S. 221f.
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in der Entnazifizierung gezeigt hatte, brachte sie dazu, Stellbrink nicht als Glau-
benszeugen zu akzeptieren.203 In der Substanz wurde hiermit dem widerständi-
gen Verhalten ein fatales Zeugnis ausgestellt und ein falsches Signal ausgesandt.
Hier wurde mit guten Argumenten das Falsche getan.
Erst Ende der 1950er-Jahre änderte sich diese Haltung. Dies hatte zwei Gründe.
Zum Ersten setzte die Feier der katholischen Kirche zum 15. Jahrestag der Hin-
richtung die evangelische Landeskirche unter Handlungsdruck. Zum Zweiten war
der nach Bischof Pautkes Tod gewählte Missionswissenschaftler Meyer vom Lü-
becker Kirchenkampf unbelastet und konnte somit unbefangener mit der The-
matik umgehen. Meyer unterstützte ein Promotionsprojekt von Karl Friedrich Rei-
mers zum Lübecker Kirchenkampf, das im Vergleich mit den Kirchenkampf-
Darstellungen anderer Landeskirchen deutlich differenzierter war. Reimers kon-
zentrierte sich allerdings auf den Kirchenkampf im engeren Sinne, weshalb die
Darstellung mit dem Ende des Kirchenkampfes 1937 schließt. Lediglich im Aus-
blick werden auf wenigen Seiten die Verhaftung, der Prozess und die Hinrichtung
Stellbrinks und der katholischen Kapläne dargestellt. In seiner Schlussbetrach-
tung versuchte Reimers den schwierigen Spagat, Stellbrink zu ehren, ohne die
Selbstdeutung der BK-Theologen Lübecks infrage zu stellen:

„Stellbrink gehörte nicht [Hervorhebung Reimers. SL] zur engeren Bruderschaft
der Lübecker Bekenntnispastoren. Den Geistlichen der BK Lübecks ist er bis zu-
letzt ‚etwas unheimlich’ geblieben. Als leidenschaftlicher Wahrheitsfanatiker und
‚Feuerkopf’, auf ständiger Suche nach einer lutherisch unmittelbaren Glaubens-
erfüllung, sehnte er sich vergebens nach herzlicherer Verbundenheit mit seinen
evangelischen Amtsbrüdern – umso aufrichtiger, als er sich schon nach den  ers -
ten Monaten des Hitler-Regimes in prüfender Besinnung von dem Totalitätsan-
spruch des Nationalsozialismus zu distanzieren begonnen hatte. Die Tatsache,
dass ihm die brüderliche Gemeinschaft mit der lutherischen Bekenntniskirche
versagt, dann aber als einzigem evangelischen Geistlichen der Hansestadt die
Gnade des Märtyrertodes zuteil werden sollte, führt uns an die Grenzen histori-
scher Aussagemöglichkeit.“204

Bereits 1961 war ein anderes für die Thematik zentrales Buch erschienen: „Der
Lübecker Christenprozess 1943“, verfasst von Else Pelke.205 Dieses Werk aus ka-
tholischer Perspektive hatte keine Loyalitätsprobleme und konnte daher unbe-
fangen die Vita Stellbrinks ausbreiten. Umgekehrt handelte es sich nicht um eine
wissenschaftliche Darstellung, sondern vielmehr um eine Schrift mit dem Ziel
der Idealisierung der dargestellten Personen. Der programmatische Titel des
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letzten Kapitels lautet: „Heilige für Morgen?“ Hierin wird aber auch das Problem
sichtbar: In der Schrift wurde als Zielsetzung die Seligsprechung formuliert.
Damit wollte die Darstellung eher die historischen Persönlichkeiten idealisieren,
als sich um eine möglichst reale Rekonstruktion des Denkens und Handelns zu
bemühen. Schwerpunkt ist der Weg ins bzw. durchs Martyrium. Die Schrift Pel-
kes entspricht in vielem dem Zeitgeist Anfang der 1960er-Jahre. Die Verbrechen
des Nationalsozialismus werden eher relativiert und das Bild eines „verführten
Volkes“ kolportiert. Insbesondere der völkische Antisemitismus und der Völker-
mord am europäischen Judentum als zentrale Merkmale der NS-Herrschaft in-
teressieren hier nicht. Das mangelhafte Interesse und die geringen Informationen
machten die Bagatellisierung leichter.
Ein folgenreiches Beispiel ist die von Pelke vorgenommene Charakterisierung
der Deutschkirche als „einer kleineren evangelischen Bruderschaft mit stark na-
tionalem Charakter“.206

Es dauerte lang, bis sich die evangelische Kirche zu einer vorbehaltlosen Eh-
rung durchringen konnte. Sie geschah erst 1993, 50 Jahre nach der Hinrich-
tung der Lübecker Geistlichen.207 Der lange Weg lag in der Schwierigkeit
begründet, sowohl eine kritisch-reflektierte Aufarbeitung des Handelns der da-
maligen Kirchenmehrheit zuzulassen als auch die nationalprotestantische Deu-
tungshoheit der Lübecker BK zu überwinden. Die Ambivalenz, die Stellbrinks
Lebensweg auszeichnet, ist bis heute Anlass zu Kontroversen über seine Be-
wertung. In Stellbrink hat man einen Märtyrer, dessen Leben mehr Fragen auf-
warf, als sein Tod Antworten gab.208

2.4. Die Hamburgische Landeskirche

2.4.1. Organisatorische Neuordnung

„Nach dem unerhörten Verbot der kirchlichen Volkspresse begann der unselige
Feldzug gegen den Osten, und gleichzeitig hörte man von den erschreckenden
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203 Zur Einordnung in den Diskurs der EKD s. Björn Mensing, Über „braune“ Protestanten und protestantische „Märtyrer“.
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im deutschen Protestantismus, in: Karl-Joseph Hummel, Christoph Kösters (Hrsg.),
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Deutschland (EKD) zwischen 1945 und 2000, in: Kirchliches Jahrbuch 2006, S. 217-274, hier: S. 222.
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Gewaltaktionen gegen das ‚lebensunwerte’ Leben und von den Deportationen
der Angehörigen jüdischer Rasse in die unbekannte Ferne. Genaueres wurde
auch auf späteren Tagungen der Bischofskonferenz nicht bekannt, aber mir war
seit Beginn dieser Kriegsperiode, deren Methoden einem Machiavelli allzu ge-
lehrig abgelauscht waren, innerlich gewiss, dass Gott der Herr uns den Sieg
nicht schenken konnte. […]
Ebenso wenig kann sie [die Kirche] unwidersprochen hinnehmen, dass man nun
unser schwergeprüftes Volk, in dem Millionen ihr friedliches Heim verloren, Hun-
derttausende im Eisenhagel und Schwefelregen einen grausigen Tod gefunden
und Unzählige ihre Gesundheit geopfert haben, für die Handlungen einer gestürzten
brutalen Diktatur verantwortlich macht. Man handelt nicht nur psychologisch falsch,
sondern widerspricht auch sich selbst, wenn man eine Gräuelpropaganda ent-
faltet und zugleich behauptet, alle im Volk hätten von allem gewusst. Nur die Wahr-
heit macht frei und kann eine lichtere Zukunft heraufführen. […]“209

Diese Zeilen des Hamburger Landesbischofs an seine Pastoren, die Ende Mai
1945 geschrieben wurden, zeigen die Selbstdeutung Tügels und seine Vorstel-
lungen zur Positionierung der Kirche im Nachkriegsdeutschland.
Tügels Deutung, die Hamburgische Landeskirche sei „intakt“ geblieben, stand
allerdings im Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung: Der von den Briten
eingesetzte Erste Bürgermeister Rudolf Petersen drängte ihn im Juli 1945 zum
Rücktritt.210 Der Wunsch Petersens, der BK-Theologe Hauptpastor Volkmar Hern-
trich solle das Amt übernehmen, erfüllte sich aber nicht. Stattdessen wurde die
Vorläufige Leitung einem Hauptpastorenkolleg übertragen, dem Simon Schöf-
fel als dienstältester Hauptpastor vorstand. Nachdem per Gesetz vom 5. No-
vember 1945 wieder eine Synode und ein Landeskirchenrat gebildet worden
waren, trat im Februar 1946 die erste gewählte Landessynode zusammen und
wählte Schöffel offiziell zum Bischof. Ähnlich wie in der Schleswig-Holsteinischen
Landeskirche zog sich die rechtliche Neuordnung, also die Verabschiedung
einer neuen Verfassung, länger hin, bis sie schließlich 1959 beschlossen und
verkündet wurde.211

Der 1880 geborene Schöffel legte sein Amt 1954 nach einem Herzinfarkt nieder.
Ihm folgte im Bischofsamt sein langjähriger Vertrauter Prof. Dr. Theodor Knolle,
der nur fünf Jahre jünger als sein Vorgänger war. Nachdem Knolle bereits im  ersten
Amtsjahr verstarb, wurde nun der 1908 geborene Volkmar Herntrich ins Amt und
damit zum jüngsten Bischof Deutschlands gewählt. Als dieser bereits zwei Jah-
re später bei einem Autounfall ums Leben kam, folgte schließlich der 1893 ge-
borene Karl Witte, der 1964 in den Ruhestand trat.212 Die hohe Zahl der Wech-
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sel in 1950er-Jahren kontrastierte mit einer starken Kontinuität: Alle Bischöfe wa-
ren Hauptpastoren und Universitätsdozenten, und sie waren alle Akteure der kir-
chenpolitischen Auseinandersetzungen während der NS-Zeit gewesen, wobei nur
Herntrich bereits 1933 in kirchenpolitischer Opposition gestanden hatte.

2.4.2. Entnazifizierung und Wiedereinstellungsverfahren

Nachdem 1945 Landesbischof Tügel zum Rücktritt gezwungen und sein Vor-
gänger Schöffel in das Bischofsamt zurückgekehrt war, wurden die wenigen na-
tionalkirchlichen Pastoren der Landeskirche in den Ruhestand geschickt
(zumindest vorerst).213 Von den 72 Geistlichen, die 1934 als DC geführt worden
waren, wurden bis zum Frühjahr 1948 insgesamt 17 in den Ruhestand ge-
schickt.214 Die meisten wurden allerdings in den folgenden Jahren stillschwei-
gend wieder eingestellt, sofern sie nicht verstarben oder in eine andere
Landeskirche wechselten. Fast alle schwer belasteten Pastoren waren ab
1950/1951 wieder im Dienst.215

Die beschriebene Praxis entspricht dem Schema der pauschalen Weiter- bzw.
Wiederbeschäftigung in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Drei Aus-
nahmen relativieren diesen Eindruck. Bereits die Tatsache, dass der exponier-
teste DC-Pastor Rudolf Kohlenberger erst 1953 einen neuen Dienstauftrag
erhielt, macht deutlich, dass hier durchaus die einzelnen Fälle geprüft und dif-
ferenziert bewertet wurden.216 Dies bestätigt sich bei den beiden Pastoren, die
nicht wieder übernommen wurden.

95
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Georg Gerdts 1949 DA, Ernst Smechula 1950 wieder eingestellt. Zu Vorrath s. Rainer Hering, „Feststellen möchte ich aber,
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und werde“. Landesjugendpastor Johannes Vorrath und sein Kampf um die „rassische Sauberkeit“ in der „deutschen Volks-
schule“ 1935, in: ZHG 85 (1999), S. 143-164.
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So wurde Karl Friedrich Boll, der als Oberkirchenrat wesentlichen Anteil an der
Radikalisierung der Auseinandersetzung 1935 hatte, dauerhaft aus dem Dienst
entfernt. Boll war der vermutete Urheber von Denunziationen gewesen, die sich
konkret gegen den späteren Bischof Witte gerichtet hatten, und blieb insofern
zeitlebens eine Persona non grata.217 Verstärkt wurde dies durch sein forderndes
Auftreten und die Weigerung, aus seinem Pastorat auszuziehen. Eine angebo-
tene Ersatzwohnung schlug er aus und provozierte eine Räumungsklage gegen
sich. Hierbei versuchte er, die Landeskirche unter Druck zu setzen, indem er dar-
auf verwies, dass das von ihm bewohnte Pastorat sehr günstig von einem Juden
vor dessen Ausreise erworben worden war. Dieses Vorgehen zeugte insofern
von ausgesprochener Unverfrorenheit, als Boll den Kauf einst selbst eingefädelt
hatte.218 Im Falle Bolls waren es vielfältige, nicht kirchenpolitisch motivierte
Gründe, welche die Landeskirche an seiner Wiedereinstellung hinderten.
Der andere Fall war der des Pastors Robert Stuewer. Der 1892 geborene Stue-
wer war seit 1925 Pastor an St. Jacobi gewesen und wurde Ende der 1930er-
Jahre als radikalisierter DC Mitglied der Nationalkirchlichen Einung, deren
„Gaugemeinde Hamburg“ er schließlich leitete.219 Seine Aktivitäten führten wie-
derholt zu Auseinandersetzungen mit Landesbischof Tügel und fanden ja auch
an exponierter Stelle statt – der ehrwürdigen Hauptkirche im Zentrum Ham-
burgs.220 Sein Pastorat hatte Stuewer mit einem Schild als Geschäftsstelle der
Nationalkirche kenntlich gemacht, auch wenn selbst das Reichskirchenministe-
rium dies für unzulässig hielt.221

Am 25. Oktober 1945 beantragte Stuewer auf Anraten der Landeskirche seine
Versetzung in den Ruhestand, um so das Entnazifizierungsverfahren zu ver-
meiden. 1948 stellte er einen Antrag auf Reaktivierung, der nach mehrjährigem
Tauziehen im November 1951 zu einem Dienstauftrag in St. Stephanus, Eims-
büttel, führte.
Hier kam es nach kurzer Zeit zu einer scharfen Auseinandersetzung mit dem
amtierenden Pastor Paul-Gerhard Müller, die bald vor den Kirchenrat gelangte.
Am 13. März 1952 wurde hier die „Angelegenheit des Pastor Stuewer” verhan-
delt.222 Dabei ging es um den Vorwurf Müllers, dass Stuewer in einer Predigt
das Bild des „dicken, fetten Juden” und des „vollgefressenen Juden” verwendet
habe. Ein Disziplinarverfahren wurde nicht eingeleitet, da er diese Worte wohl
nicht gebraucht habe, allerdings – so das Protokoll der Kirchenratssitzung – sei
„die theologische Anschauung”, die Stuewer vom Alten Testament habe, „er-
schütternd”. Man wusste, das macht das Protokoll deutlich, tatsächlich nicht,
wen man da vor sich hatte.

96 III. Schuld und Sühne



Da sich die Angelegenheit nicht beruhigte, schlug Bischof Schöffel am 17. April
1952 (185. Sitzung) eine Kirchenvisitation vor, an der Pastor Kohlschmidt und
der Referent des Landeskirchenrates, Heesch, teilnehmen sollten. Nachdem es
zu keiner gütlichen Einigung zwischen Stuewer und Müller gekommen war –
Müller hatte die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gebracht, Stuewer forderte eine
Entschuldigung –, erstattete Stuewer wegen verleumderischer Beleidigung An-
zeige gegen Müller.
Erst in diesem Zusammenhang tauchte ein Flugblatt aus der NS-Zeit auf, das
Stuewers Propaganda für die Nationalkirchliche Einung belegte und die Dimen -
sion von deren antisemitischer Propaganda und Bekenntniswidrigkeit deutlich
machte.223

Das Protokoll der 197. Sitzung des Kirchenrats vom 18. September 1952 gibt wie-
der, wie Stuewer daraufhin zu Rede gestellt wurde. Darin heißt es: „Die Aus-
sprache mit Pastor Stuewer war schwierig […]” Stuewer verwies darauf, dass das
Flugblatt nicht von ihm verfasst worden sei und er für den Inhalt nicht verant-
wortlich gemacht werden könne. Sein Name und seine Telefonnummer seien nur
angegeben worden, weil die Geschäftsstelle in seinem Hause gewesen sei.
„Zum Schluss fragte der Landesbischof Pastor Stuewer, ob es wahr sei, dass er
im Gottesdienst weder das ‚Halleluja’ habe singen lassen noch geduldet habe,
dass das Lied ‚Tochter Zion, freue dich’ oder ‚Jehova, Jehova’ gesungen wurde.
Pastor Stuewer gab das zu, indem er seinerseits ergänzte, auch das ‚Amen’ habe
er weggelassen aus linguistischen Gründen, um alle Fremdwörter auszumerzen.”

Da man zwischenzeitlich Stuewer seit 1. September 1952 wieder zum Pastor ein-
gesetzt hatte, wurde ihm einfach kein Amt mehr übertragen, während er volle Be-
züge erhielt. Weil er frei von Schuldgefühlen und ohne zu widerrufen seine natio-
nalkirchliche Lehre vertrat, war er als Theologe für die Landeskirche nicht tragbar.
Auch wenn man hier beamtenrechtlich begründet finanzielle Zugeständnisse
machte, wollte man ihn nicht mehr auf einer Kanzel sehen. Stuewer starb 1957.
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Diese Episode wirft die Frage auf, wie es möglich war, dass der von Schöffel ge-
führte Landeskirchenrat, der sich ja weitgehend aus Beteiligten der kirchenpo-
litischen Auseinandersetzungen der NS-Zeit zusammensetzte, die Dimension
der Bekenntniswidrigkeit der radikalisierten DC nicht kannte oder verdrängt
hatte. Umgekehrt muss hier konstatiert werden, dass in diesem Fall allein aus
theologischen Gründen die Wiederbeschäftigung verwehrt wurde.

3. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis und seine Rezeption in Nordelbien

1946 erschien in Hamburg eine kleine Broschüre mit dem Titel „Das Ende der
Dolchstoßlegende”, verfasst von dem Studienrat am Altonaer Christianeum
Heinz Schröder. In der Schrift widerlegte Schröder detailliert die Dolchstoßle-
gende, der zufolge die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg nicht durch
die politische und militärische Führung des Kaiserreichs, sondern vielmehr durch
Spartakisten, Juden und Freimaurer herbeigeführt worden sei. Schröder ver-
glich die Dolchstoßlegende mit Aussagen führender Nationalsozialisten im Zwei-
ten Weltkrieg und kam zu dem Schluss: 

„Wir haben heute die Pflicht, die deutsche Jugend vor jedem Versuch einer
neuen Legendenbildung und falschen Romantik zu schützen und ihr die ganze
brutale Wahrheit zu sagen, die Wahrheit, die sie nach diesem Kriege nun auch
selbst – im Gegensatz zur Generation von 1920/1930 – an den Trümmern un-
serer Städte und an den Truppen der Besatzungsarmee täglich vor Augen hat,
die Wahrheit, dass Deutschland besiegt ist, dass noch niemals eine Armee so
vernichtend geschlagen worden ist wie die nationalsozialistische Wehrmacht,
geschlagen – nicht durch Dolchstoß und Verrat von Bundesgenossen und Ge-
neralen, sondern geschlagen durch die physische, materielle und technische
Überlegenheit der ganzen Welt, geschlagen auch durch die öffentliche Meinung
der ganzen Menschheit, die nicht dulden wollte, dass eine Regierung auf dieser
Erde jedes Sittengesetz mit Füßen trat und jedes anständige Menschentum, jede
Freiheit und jede Wahrheit unterdrückte, geschlagen nicht zuletzt durch die grö-
ßenwahnsinnige Politik einer völlig unfähigen Führung, der es fehlt an jeder ge-
schichtlichen Erkenntnis und an jedem politischen Verantwortungsgefühl.”224

Die Schrift war eine Reaktion auf den Diskurs der deutschen Bevölkerung nach
Kriegsende und insbesondere die Rezeption des Hauptkriegsverbrecherpro-
zesses von Nürnberg. Schröder vermied hier die Frage nach der Schuld durch
Mittäterschaft und konzentrierte sich auf das erzieherische Ziel, die von Deutsch-
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land selbst verursachte Niederlage und die verbrecherische deutsche Politik zu
erkennen. Damit entsprach Schröder der Linie seiner Partei, der Sozialdemo-
kratie.225 Er gehörte also zu denen, für die die Niederlage Deutschlands eine Be-
freiung war. Seine Tochter, die Hamburger CDU-Politikerin Eleonore Rudolph,
erinnerte sich, dass er sich am Abend, als die ersten britischen Panzer in Ham-
burg einrollten, ans Klavier setzte und den Choral „Nun danket alle Gott“ spielte.
Nie zuvor hätte die Familie ihn am Klavier erlebt.226 Mit dieser Verarbeitung des
Kriegsendes stand der Pastorensohn und religiöse Sozialist innerhalb seiner
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche einsam da. Die aus heutiger Perspektive
„normal“ anmutende erzieherische Forderung Schröders war eine harte Nega-
tion des deutschen – und kirchlichen – Zeitgeistes nach Kriegsende:
„Noch nie ist ein Volk nach einem verlorenen Krieg so erniedrigt worden und in
eine so hoffnungslose Lage gestoßen, wie wir heute“, bilanzierte Pastor Laack-
mann das Jahr 1945 in der Chronik der Altonaer Melanchthon-Kirche.227 Dieser
Tenor war typisch für die Landeskirche:228 Das Schicksal des deutschen Volkes
wurde als einzigartig beschrieben, und man war ebenso wenig imstande, Ursa-
che und Wirkung zu unterscheiden, wie man die unterschiedlichen Relationen
wahrhaben wollte.
Direkt zu Kriegsende hatte es in der Führung der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche noch eine Bereitschaft zur kritischen Reflexion gegeben. So hatte der
spätere Bischof Halfmann am Anfang des Waffenstillstands in Norddeutschland
am 6. Mai in Flensburg (zu diesem Zeitpunkt das letzte Machtzentrum des NS-
Staates) zur Bußfertigkeit aufgerufen:

„Herr, aus der Tiefe rufen wir zu dir: Lass uns nicht vergehen im Feuer deiner Ge-
richte. Herr, du hast uns in den Staub geworfen und gedemütigt und unser Volk
der Rache seiner Feinde ausgeliefert: Herr, lass uns erkennen, zu Ach Herr, lass
uns nicht verderben. Sondern erwecke uns, dass wir dich suchen in Gehorsam,
Buße und Demut. Mache den Geist Jesu Christi stark, dass unser armes Volk
merke, es sei noch der Heiland da. Baue unter den Trümmern deine Kirche wie-
der neu. Und Herr, wir sterben, wenn du nicht hilfst – wir haben nichts mehr,
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worauf wir bauen sollen, als dich allein. Erbarme dich über all der unaus-
sprechlichen Not.“229

Am darauffolgenden Sonntag versuchte er, die „Schuld unseres Volkes“ zu be-
nennen, und bekannte, „die wir die Wahrheit wussten“ hätten geschwiegen und
seien „mitverstrickt“ in diese Schuld.230 Angesichts der Tatsache, dass Half-
mann um die Massenmorde wusste, waren dies sehr vorsichtige Worte.231 Und
er unterließ es, dieses Wissen konkret zu benennen. Dennoch machten ihn die
Reaktionen noch zurückhaltender. In einem Rundschreiben an die schleswig-
holsteinische Geistlichkeit beantwortete er die Frage: „Sollen wir unsere Sünden
konkret benennen?” Nur die eigenen Sünden der christlichen Gemeinde seien
zu bekennen. „Wenn es sich um Volkssünden handelt, dann: Vorsicht, dass wir
nicht in der Schande wühlen.”232

Nachdem Halfmann Präses der Landeskirche geworden war, bemühte er sich
wiederum, öffentlich Schuld zu benennen. Hierbei nahm er aber zunehmend
Rücksicht auf die angesichts des Flüchtlingselends veränderte Stimmung und
formulierte noch vorsichtiger und relativierender als im Mai.233 Reumann zufolge
war hierfür bei Halfmann die Angst bestimmend, die Zustimmung der Bevölke-
rung zu verlieren.
In der Hamburgischen Landeskirche sah es nicht wesentlich anders aus. Ursu-
la Büttner schildert anschaulich, wie auf den Vorschlag des Hamburger Kaufmanns
Kurt Woermann reagiert wurde. Dieser regte im Juni 1945 an, den 1. Septem-
ber als Tag des Kriegsbeginns als allgemeinen Bußtag zu begehen. Mit schar-
fen Worten wurde Woermann vom noch amtierenden Hamburger Landesbischof
Tügel darauf hingewiesen, dass die „Hauptschuldigen” am Zweiten Weltkrieg die
„Sieger von 1918 und 1945” seien. „Niemals aber das deutsche Volk!”234 Auch
hier bestand aber ein deutlicher Gegensatz zwischen den intern zugegebenen
Kenntnissen der deutschen Verbrechen und der öffentlichen Positionierung.235

Der Ton in der Lübecker Landeskirche war deutlich schärfer. Bereits in seiner
Predigt am 6. Mai beschrieb der Führer der Lübecker BK, Propst Pautke, die Si-
tuation des deutschen Volkes als „Vernichtung“.236 Zwar differenzierte Pautke in
den folgenden Monaten diese Sicht und benannte die deutschen Verbrechen öf-
fentlich, aber auch er bediente vornehmlich die Abwehrreflexe und pauschalen
Zurückweisungen von Schuld.237

In dieser Atmosphäre fand am 18. und 19. Oktober 1945 das Treffen des Rates
der EKD in Stuttgart mit Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen statt.238

Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates, Visser`t Hooft, machte die Er-
wartung der Ökumene gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland
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deutlich. In dieser Situation des direkten Drucks war es Präsident Hans Asmus-
sen, der die viel zitierten Worte fand: „Wohl haben wir lange Jahre hindurch im
Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen
Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns
an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt
und nicht brennender geliebt haben.“239 Eine wichtige Ergänzung setzte Martin
Niemöller durch, es war die Absage an jedes Aufrechnen von Leid: „Durch uns
ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden.”
Bestimmt war die Erklärung für den Ökumenischen Rat und nicht für die deut-
sche Öffentlichkeit. Der Rat der EKD ahnte hier die Kritik, obwohl sehr zurück-
haltend formuliert worden war. Schließlich wurde die Benennung konkreter von
Deutschland begangener Verbrechen vollständig vermieden.
Durch eine Indiskretion gelangte die Erklärung aber an die alliierte Lizenzpresse,
sodass das evangelische Kirchenvolk sie am 27. Oktober 1945 in den Zeitungen
sah, unter der Überschrift „Evangelische Kirche bekennt Deutschlands Kriegs-
schuld”.
Die Art und Weise, wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis im Oktober bekannt
wurde, traf die schleswig-holsteinische Kirchenleitung unvorbereitet, auch wenn
sie inhaltlich nicht so fern von den Formulierungen war. Erst zeitgleich mit der
kirchlichen Basis erfuhr man durch die Medien davon.240 Sogleich trafen zahl-
reiche Reaktionen aus der Landeskirche ein. Die Altonaer Pastoren Laackmann,
W. Petersen und Waßner reagierten bereits auf die Rundfunknachrichten vom
Schuldbekenntnis und schrieben von beginnendem Misstrauen in der Bevölke-
rung gegenüber der Kirche. Der Rundfunk berichte von Entschließungen der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EkiD) über „deutsche Schuld” und sogar
„die Kriegsschuld Deutschlands”. – „Wir können es uns nicht denken”, so die
 Pas toren, „dass solche Entschließungen in der Leitung der EKiD gefasst sind, die
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einer Würdelosigkeit der Deutschen Vorschub leisten.”241 Zur Einordnung sei
hier angemerkt, dass der landeskirchlich einflussreiche Kreis um Laackmann
den moderaten Teil der „Lutherischen Kameradschaft”, einer „gemäßigten” Ab-
spaltung der DC, repräsentierte.242 Laackmann hatte ab 1943 eine herausra-
gende Rolle in den Einigungsbemühungen mit der BK gespielt.243

Dass ehemalige DC wie der Langenhorner Pastor Töwe gemeinsam mit seinem
Kirchenvorstand in scharfer Polemik protestierten, war naheliegend.244

Ebenso scharf reagierte der ehemalige Schleswiger Bischof Völkel, der Mitglied
der VKL war, auf das Schuldbekenntnis. Er schrieb:

„Man muss doch niemals bei der Schuldfrage 1918/19 außer Acht lassen. Ver-
sailles ist nun doch die Grundwurzel allen Übels, vom politischen Standpunkt
aus betrachtet. […] Ich habe den Eindruck, dass Barth […] jetzt von seiner schwei-
zerisch-demokratisch-pazifistischen Einstellung aus einen unheilvollen politi-
schen Einfluss auf die Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche gewinnt.“245

Aber auch der Vorsitzende des Bruderrates der BK, Pastor Treplin, schrieb an
Halfmann:

„Was sagen Sie zu der Erklärung des Rates der E.K.i.D.? Sie erregt große Be-
denken bei ernstgerichteten Leuten der Gemeinde. Ich kann diese Bedenken
freilich in der Schärfe, wie sie geäußert werden, nicht teilen; aber ich meine, dass
diese Erklärung nicht so stehen bleiben darf, ohne dass ihr ein Wort an die
Feindmächte zum Nürnberger Prozess folgt, in dem ihnen gesagt wird, dass sie
nicht das Recht hätten, die Weltrichter zu spielen.“246

Der Historiker Kurt Jürgensen nannte die Proteste und ihre Begründungen „er-
schütternd”, und Werner Jochmann schrieb nicht frei von Polemik von „einem
penetranten Selbstmitleid”, mit dem „diese Christen ausschließlich ihr eigenes
Los und das ihres Volkes bejammerten”.247

In Reaktion auf die Proteste verfasste der Rat der EKiD zwar eine Zahl von rela-
tivierenden Erklärungen, es ist aber sein Verdienst, dass er von der Schulderklärung
von Stuttgart nicht abrückte. Im Gegenteil: Hans Asmussen merkte in einem Schrei-
ben an den schleswig-holsteinischen Bruderrat an, dass die  schärfs ten Proteste
aus Norddeutschland kamen, und konstatierte: „Je kirchlicher eine Gegend,  des -
to seltener der Protest.”248

Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche versandte schließlich im November
ein „Wort zum Bußtag 1945: Sind wir schuldig?“ Darin bekannte man zwar
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grundsätzlich eine Schuld, dem Nationalsozialismus nicht widerstanden zu
haben. Hier ähnelte das Wort dem Schuldbekenntnis. Es wurde allerdings nicht
das Leid benannt, das Deutschland über andere Völker gebracht hatte.249 Es
sind nur wenige, die dies kritisierten, wie der mit einem Dienstauftrag in Glinde
tätige Berliner BK-Theologe D. Hellmut Traub. Am 9. Februar 1946 warf er der
Kirchenleitung ihr Verhalten zum Schuldbekenntnis vor: 

„Die Kirchenleitung hat einfach geschwiegen zu dieser Erklärung, sie hat es zu-
gelassen, dass von ihren Kanzeln erklärt werden konnte, dass es sich hier um
eine interne Angelegenheit handele, die durch Verrat an die Öffentlichkeit ge-
kommen sei und mit der man deshalb nichts zu tun haben brauche, die auch
dem Nationalempfinden widerspräche. Die Kirchenleitung hat keinerlei Anstal-
ten getroffen, den Gemeinden, die durch die Veröffentlichung in der Zeitung in
Unruhe gekommen sind, eine eindeutige, mutige, sich aneignende Antwort und
Erklärung zu geben. […] Jetzt schreiben die Feinde viel und halten uns unsere
Sünden vor, und freilich will ein Schuldbekenntnis eine freiwillige Sache sein.
Der es aber erzwingt, ist Gott. Sollte denn unser Gott nicht auch durch unsere
Feinde so, und das heißt so gnädig an uns handeln, dass er durch sie es unse-
rer Freiwilligkeit ablockt: Ja, ich habe gesündigt. Vergib die Schuld.“250

Auf der folgenden Sitzung des Landeskirchenamtes wurde beschlossen, Traub
die Interniertenfürsorge in Neumünster-Gadeland zu übertragen, ohne dass auf
sein Schreiben eingegangen wurde. Die Diskussion innerhalb der Landeskirche
in dieser Frage hielt dennoch an. Selbst in der Frauenhilfe der Altonaer Christi-
anskirche wurden Schuldbekenntnis und Erwiderungen in den Sitzungen im
Dezember 1945 und Januar 1946 erörtert.251 Schließlich äußerte sich das Ge-
meindeblatt252 in einem programmatischen Beitrag auf der Titelseite der ersten
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Ausgabe 1947 abschließend. Unter der Überschrift „Was wir mit hinüberneh-
men” ging der neu ernannte Kieler Propst Johannes Lorentzen ausführlich auf
die Bedeutung des Schuldbekenntnisses ein.253 Dabei sprach er der Kirche eine
eigene Schuld für ihr Handeln während der NS-Zeit ab: „Denn wo gab es au-
ßerhalb des Raumes der Kirche Gruppen und Bewegungen, die auf ihrem Ge-
biet in so offener und zusammengefasster Form Widerstand geleistet hätten, wie
es die Kirche und vor allem die ‚Bekennende Kirche’ getan hat?”
Ausdrücklich schloss Lorentzen – ein exponiertes Mitglied der BK – die außer-
halb der BK stehenden Kirchenleute in den „Widerstand” mit ein und erklärte
letztlich die gesamte Entnazifizierung der Kirche für überflüssig.
Auch in der Hamburger Landeskirche vollzog sich eine ähnliche Positionierung.
Der Nachfolger und Vorgänger Tügels im Bischofsamt, Simon Schöffel, nannte
die Schulderklärung „einseitig“ und verteidigte sie in der Synode als geistliches
Wort vor Gott und keine politische Erklärung. Letztere hätte die Schuld am deut-
schen Volk benennen müssen.254 Intern war die Kritik schärfer. In ihrer 12. Sit-
zung am 1. November 1945 nahm die Einstweilige Hamburger Kirchenleitung
vom Stuttgarter Schuldbekenntnis „mit Bedauern Kenntnis. Sie sieht in dieser Er-
klärung ein nicht zu rechtfertigendes Eingeständnis einer einseitigen Kriegs-
schuld und vermisst ein Wort der gemeinsamen Schuld aller Völker.“255

Eine ähnliche Einschätzung gab es auch in der Lübecker Landeskirche, wo das
Stuttgarter Schuldbekenntnis dem Protokoll des Kirchenrats zufolge großes Be-
fremden in den Gemeinden ausgelöst hatte.256 Da die Meinungsbildung in der Lan-
deskirche aber zu uneinheitlich war, enthielt man sich öffentlicher Äußerungen.
Der Eutiner Landespropst Wilhelm Kieckbusch hingegen reagierte auf das Stutt-
garter Schuldbekenntnis mit einem Brief an Landsbischof Theophil Wurm, in
dem er von „politischer Kurzsichtigkeit“ sprach. „Derartige Kundgebungen“, so
Kieckbusch, würden „stets politisch ausgeschlachtet werden und dann nur Un-
heil anrichten.“257

Insgesamt zeigt der Umgang mit der Schuldfrage und konkret dem Stuttgarter
Bekenntnis: Teile der Theologenschaft in den nordelbischen Landeskirchen
waren sich der eigenen Schuld bewusst und sahen auch die Notwendigkeit, sie
zu benennen. Doch die kirchliche Mehrheit war dazu nicht bereit – und diese
Haltung setzte sich durch. Die Angst vor Akzeptanzverlust in der Gemeinde und
der deutschen Mehrheitsbevölkerung war hier bestimmend. Der Traum von der
Volkskirche brachte die Landeskirchen dazu, sich an Stimmungen auszurichten
und gefällig das deutsche Leid zu betonen. Dies zeigte sich besonders beim
Thema der deutschen Kriegsgefangenen und Kriegsverbrecher.
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4. Kriegsgefangene, Internierte und NS-Verbrecher

Die Alliierten hatten zu Kriegsende Millionen von Deutschen gefangen genom-
men. Die größte Gruppe waren Soldaten, die in Kriegsgefangenenlagern zwi-
schen Kanada und Sibirien untergebracht waren. Allein eine Million Wehrmachts-
und SS-Angehörige waren 1945 in Schleswig-Holstein in riesigen Gefangenen-
gebieten interniert. Hinzu kamen Hunderttausende Internierter. Die meisten von
ihnen waren sogenannte Security Suspects, die allein aufgrund ihrer Funktio-
nen und Dienstränge in der NSDAP und SS interniert wurden. Außerdem gab es
eine kleine Gruppe von Nationalsozialisten, die von vornherein als Kriegsver-
brecher bzw. Menschheitsverbrecher inhaftiert worden waren und in Gefäng-
nissen auf ihren Prozess warteten.
Wie verhielt sich nun die Kirche gegenüber diesen Personengruppen bzw. der
Tatsache ihrer Inhaftierung? Auch wenn sich die Kirche schwer tat mit einem
Bekenntnis deutscher Schuld, so war doch unstrittig, dass ungeheuerliche Ver-
brechen geschehen waren. Immerhin war der Völkermord am europäischen Ju-
dentum in kirchlichen Kreisen seit 1941 bekannt. So hatte kurz vor Kriegsende
der Hamburger Landesbischof Tügel einem Pastor offenbart:

„Schon seit Juni 1941, nachdem die kirchliche Volkspresse verboten und der
Krieg gegen Russland begonnen war, hatte ich ganz schwere Sorgen für den
Weitergang der Dinge.” Konkret listete Tügel auf: „Die Vernichtung des soge-
nannten lebensunwerten Lebens, die mit gleichem Zeitpunkt eingeleitet und bis
auf das letzte Drittel auch durchgeführt wurde, die Deportationen nach dem
Osten, von denen wir evangelischen Christen von Anfang an wussten […].”258

Vor diesem Hintergrund soll der kirchliche Umgang mit den Internierten und
Kriegsverbrechern untersucht werden. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk
auf den Euthanasie-Verbrechen, schließlich war die Kritik an der Vernichtung des
sogenannten „lebensunwerten Lebens“ ein Feld, auf dem sich kirchliche Kreise
während des Krieges durch Sensibilität und konkrete Proteste hervortaten. Hier
ist vor allem zu fragen, wie weit die Kirche eine Differenzierung vornahm und wel-
ches Verhältnis sie zur Strafverfolgung durch die Alliierten entwickelte.
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4.1. Die Interniertenfürsorge

Direkt nach Kriegsende waren die Alliierten dazu übergegangen, in ihren jewei-
ligen Besatzungszonen Internierungslager einzurichten. Interniert wurden auto-
matisch Nationalsozialisten der höheren Ränge in NS-Organisationen, mutmaß-
liche Kriegsverbrecher und diejenigen, denen Verbrechen gegen die Mensch-
heit/Menschlichkeit vorgeworfen wurden. Dies geschah also sowohl im Rahmen
der allgemeinen Überprüfungen als auch aufgrund von gezielten Festnahmen bzw.
Fahndungen.259

Die Internierung erfolgte in ehemaligen Lagern der Nationalsozialisten, darun-
ter etlichen ehemaligen Konzentrationslagern. In der britischen Besatzungszone
wurden vorrangig die Lager Eselsheide bei Paderborn und das ehemalige KZ
Neuengamme bei Hamburg genutzt, wo die Höchstbelegung im Herbst 1945
fast 8.000 Internierte umfasste.260 Auf dem Gebiet Schleswig-Holsteins kam das
Lager Gadeland bei Neumünster mit 7.000 und auf dem Gebiet der hannover-
schen Landeskirche das Lager Fischbek bei Neugraben (Hamburg) – ein Au-
ßenlager des KZ Neuengamme – mit 2.000 Internierten hinzu.
Bereits im Mai 1945 rückten die Internierungslager in den Blickpunkt der Kir-
che: Auf Veranlassung der Besatzungsmacht begann eine kirchlich-missionari-
sche Arbeit, die wohl aus britischer Sicht als ein Bestandteil der Reeducation
verstanden wurde.261 Sowohl die Unterstützung der Angehörigen der Internier-
ten als auch der Internierten gehörte bald zur kirchlichen Arbeit. Im Zentrum
stand für die Hamburgische Landeskirche das Internierungslager Neuengamme.
Nachdem die ersten Seelsorger ihre Arbeit dort mit Genehmigung der Briten
aufgenommen hatten, zeigte sich schon bald eine große Resonanz bei den In-
ternierten.262 Sowohl die angebotenen Gottesdienste und Bibelstunden waren
sehr stark besucht als auch die Sprechstunden der Kirche. Letzteres lag in der
Natur der Sache, waren doch die kirchlichen Hilfsstellen die einzigen, an die sich
Internierte erfolgreich wenden konnten. Gefragt waren Unterstützung bei der
Suche nach Familienangehörigen oder der Kontaktaufnahme mit ihnen, bei Din-
gen des täglichen Bedarfs oder im Schriftverkehr sowie rechtlicher Beistand.263

Binnen kürzester Zeit stockte die Hamburgische Landeskirche ihr Personal in
Neuengamme auf drei Pastoren auf, die von einem Diakon als Fürsorgehelfer un-
terstützt wurden. Mit Zustimmung nahm die Kirche zur Kenntnis, dass die Inter-
nierungslager sehr fruchtbare Missionsgebiete waren – in Hamburg erfolgte ein
offizieller Beschluss, Wiederaufnahmeanträge zuzulassen bzw. zu fördern, am
29. November 1945.264 Grundsätzlich sah die evangelische Kirche hier die Pro-
blematik der ideologischen und religiösen Einstellung der Internierten. Der Be-

106 III. Schuld und Sühne



schluss der Hamburgischen Landeskirche, Wiedereintritte zu gestatten, ver-
langte, „die Wiederaufnahme nach gewissenhafter Prüfung zu vollziehen“.265

Nachdem die Lübecker Landeskirche mit den ersten freigelassenen Internier-
ten und ihren Wiederaufnahmeanträgen konfrontiert war, koppelte sie die Zu-
stimmung zur Wiederaufnahme an den Besuch von „längerer Unterweisung“
bei Bedarf (Kirchenrat, Rundschreiben 6.7.1945) bzw. „seelsorgerlicher Unter-
weisung“ (Kirchenrat, 19.11.1945) bzw. „Vorbereitungsstunden der in die Kir-
che Wiedereintretenden“ (27.1.1947).266

In seinem Bericht über die Arbeit in Neuengamme stellte Pastor Lic. Besch aus-
führlich dar, in welcher Intensität Gottesdienste, Bibelstunden, Vorträge und Se-
minare in Neuengamme abgehalten bzw. besucht wurden.267 Er zitierte aus
Schreiben ehemaliger Internierter an ihn, die dankbar waren für die Orientie-
rungshilfen („Die Zeit in Neuengamme war bestimmt nicht die schönste in mei-
nem Leben, aber eine der wertvollsten.“268). Offen berichtete Besch auch über
Gesprächskreise mit Kirchengegnern: „Hier wird auch die Kirche angeklagt, und
das Christentum als eine überwundene Sache verworfen. Hier kommen Männer
hinzu, die des festen Glaubens sind, dass es für Deutschland nur noch eine ein-
zige Orientierung gibt: die nach dem Osten.“269 Besch schilderte Auseinander-
setzungen, die er als erfolgreich ansah, und beschwor den missionarischen und
erzieherischen Wert der Arbeit.
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259 S. Heiner Wember, Umerziehung im Lager. Internierung und Bestrafung von Nationalsozialisten in der britischen Be-
satzungszone Deutschlands, Essen 1991.
260 S. Alyn Beßmann, „Der sozusagen für Euch alle im KZ sitzt.“ Britische Internierungspraxis im ehemaligen KZ Neuen-
gamme und deutsche Deutungsmuster, in: KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hrsg.), Zwischenräume. Displaced Persons,
Internierte und Flüchtlinge in ehemaligen Konzentrationslagern (Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Ver-
folgung in Norddeutschland, Bd. 12), Bremen 2010, S. 35-54.
261 Bereits am zweiten Mai-Sonntag wurde auf Veranlassung der Briten der erste Gottesdienst im Lager Neuengamme ab-
gehalten. Pastor Lic. Hans Besch, Bericht über meine Arbeit im Internierungslager Neuengamme, 14.12.1947, LKAK 32.01,
Nr. 4161.
262 Daraufhin wurde zusätzlich zum Neuengammer Pastor Lic. Hans Besch Pastor Buhre eingestellt. Beschluss der einst-
weiligen Kirchenleitung vom 6.9.1945, LKAK 32.01.01 LK Hamburg – Protokolle, Nr. 48.
263 S. Fürsorgebericht Diakon Giering o.D. [1947] für die britische Militärregierung, LKAK 32.01, Nr. 1566; und Schlussbe-
richt der Fürsorgestelle der Inneren Mission über den Dienst im Internierungslager Fischbek vom 24.3.1948, LKAK 32.01,
Nr. 4162.
264 16. Sitzung der Einstweiligen Kirchenleitung, 29.11.1945, „18. Es wird beschlossen, die mit der Seelsorge im Konzen-
trationslager Neuengamme beauftragten Pastoren zu ermächtigen, Wiederaufnahmeanträge der Insassen entgegen zu
nehmen und die Wiederaufnahme nach gewissenhafter Prüfung zu vollziehen.“ LKAK 32.01.01 LK Hamburg – Protokolle,
Nr. 48.
265 16. Sitzung der Einstweiligen Kirchenleitung vom 29.11.1945, LKAK 32.01.01 LK Hamburg – Protokolle, Nr. 48.
266 LKAK 40.01 LK Lübeck – Kirchenrat/Kirchenleitung, Nr. 65. Die Hannoversche Landeskirche hingegen sperrte sich
gegen Anträge u.a. des Kirchenkreistages Loccum-Stolzenau vom 2.10.1945, vergleichbare festgelegte Bedingungen an
einen Wiedereintritt zu knüpfen. Karl-Heinrich Melzer, Zwischen „Kirchenzucht“ und „Persilschein“, Vom Umgang mit „Wie-
dereintrittswilligen“ nach dem Ende der NS-Diktatur, in: Jörg Haustein, Gerhard Philipp Wolf (Hrsg.), Kirche an der Grenze.
Festgabe für Gottfried Maron zum 65. Geburtstag, Darmstadt 1993, S. 141-158, hier: S. 151.
267 Pastor Lic. Hans Besch, Bericht über meine Arbeit im Internierungslager Neuengamme, 14.12.1947. LKAK 32.01, Nr.
4161. Zu Besch vergl. Beßmann, Internierungspraxis, S. 49f.
268 Ebd. S. 9.
269 Ebd. S. 11.
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Im Internierungslager Gadeland begann erst Ende März 1946 eine reguläre Be-
auftragung für die Seelsorge. Beauftragt wurde der BK-Theologe Pastor Hell-
mut Traub, der sowohl in Glinde als auch Alt-Rahlstedt einen Dienstauftrag
hatte.270 In einem Schreiben wies Präses Halfmann Traub ausdrücklich auf die
„besonderen Anforderungen“ hin, „da es sich bei den Internierten um zahlreiche
Angehörige der Intelligenz, […] sehr viele führende Nationalsozialisten, Beamte,
Akademiker und Wirtschaftsleute handelt“.271

Ende August reichte Traub, der inzwischen durch einen zweiten Pastor unter-
stützt wurde,272 einen ausführlichen Bericht über seine Arbeit ein. Neben der
Schilderung seiner Tätigkeit und ihrer Rahmenbedingungen sticht sein darin ge-
äußertes Selbstverständnis hervor und die von ihm strikt geforderte Akzeptanz
der Besatzungsmacht. Jede Relativierung des geschehenen Unrechts durch
Vergleich mit der britischen Praxis lehnte Traub biblisch begründet scharf ab
und forderte die Versöhnung mit dem Bruder. Er spitzte dies auf drei Fragen zu:

„1. Wir und nicht die Engländer haben den Krieg gemacht, wir und nicht sie tra-
gen die Schuld und vor allem die Blutschuld an den kleinen Völkern.

2. Wir haben den Krieg verloren. Es ist eine lächerliche Rede, von den Englän-
dern unsere Mitarbeit jetzt erwarten zu wollen. Die Geschicke Europas wer-
den jetzt nicht von den Deutschen entschieden. Wir haben uns auf Gnade
und Ungnade ergeben. Diese Tatsache ist aufzunehmen. 

3. In der Entscheidung um den Osten habe ich Nürnberg in den Mittelpunkt
gestellt, als die große Dokumentation des Rechtsversuchs gegen alle Will-
kür des Ostens.

Ich betone nochmals, dass an diesen Punkten der Prüfstein der konkreten Evan-
geliums-Verkündigung im Lager gegeben ist.“273

Hiermit grenzte Traub sich ausdrücklich von seinem Kollegen Besch in Neuengamme
ab und kritisierte dessen Forderung, auch das „Unrecht der Engländer“ zu bekämp -
fen: „Das eigene Unrecht zu bekennen, fremdes zu leiden, insbesondere, wenn die-
ses in der Folge des eigenen steht, ist dagegen von der Schrift her zu sagen.“274

Damit stand Traub im Gegensatz zur Mehrheit der in der Interniertenfürsorge
Tätigen. Bei einer Tagung zur Interniertenfürsorge am 4. September 1946 in Bie-
lefeld erhielt Besch allgemeine Zustimmung, als er die Internierungspraxis als
Unrechtshandlung in Fortsetzung der Unrechtspraxis des NS-Regimes be-
zeichnete. Besch erklärte dort:
„Gelingt es der Kirche nicht, die Forderung auszurichten und durchzusetzen,
dass das Recht wieder Grundlage des menschlichen Zusammenlebens ist, so
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versagt sie, und das Abendland wird dem Bolschewismus überlassen. Nichts
ist in den Lagern so aktuell wie die Frage nach der Rechtfertigung. Denjenigen,
die aus den Lagern entlassen werden, muss man die Möglichkeit geben, sich
wieder eine neue Existenz aufzubauen. Über Irrtum und Schuld muss nach Reue
und Wahrheit Vergebung kommen.“275

Hier standen sich also unterschiedliche Konzeptionen der Seelsorge gegenüber
– welche Folgen hatte das? Die Bewertungen von Traubs Arbeit deuten darauf
hin, dass seine Haltung ursächlich dafür ist, dass die Gadelander Lagerge-
meinde klein blieb, aber umso überzeugter.276 Zu fragen ist auch nach Differen-
zen in der Wiederaufnahmepraxis zwischen Neuengamme und Gadeland.
Aus dem Lager Gadeland sind 286 Anträge auf Wiederaufnahme in die evan-
gelische Kirche aus dem Jahr 1946 erhalten, aus Neuengamme ebenfalls meh-
rere Hundert Anträge. Die Unterlagen der Interniertenfürsorge und insbesondere
der Wiederaufnahmeverfahren sind bislang völlig unerforscht.277 Dennoch sollen
hier einige Streiflichter gegeben werden.
Bei den Wiederaufnahmeanträgen wurde jeweils abgefragt, wann und wo der
Kirchenaustritt erfolgte und aus welchen Gründen er geschah.
Etliche der ehemaligen SS-Angehörigen, die in Neuengamme einen Antrag
stellten, gaben als Ort ihres Austritts SS-Kasernen und -Ausbildungsstätten an wie
die SS-Junkerschule Bad Tölz, die Wewelsburg oder auch Oranienburg. Mehrere
Angehörige der SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler nannten die Adresse der
Berliner SS-Kaserne in Lichterfelde. Hierdurch erschien der Druck der Dienst-
vorgesetzten beim Austritt glaubwürdiger. Als Ausnahme sei hier auf einen SS-
Hauptsturmführer verwiesen, der 1935 als Angehöriger der SS-Verfügungs-
truppe ausgetreten war, aber ausdrücklich hervorhob: „Ein Druck wurde
allerdings nicht ausgeübt.“278
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270 Den Dienstauftrag in Alt-Rahlstedt übte er für die Hamburgische Landeskirche aus, die anhaltend Pfarrstellen im zur
Schleswig-holsteinischen Landeskirche gehörenden Teil Hamburgs unterhielt. S. PA Traub, LKAK 32.03.01, Nr. 1067.
271 Schreiben Halfmann an Traub vom 22.3.1946, LKAK 20.01, Nr. 677.
272 Sitzung des Landeskirchenamtes vom 25.6.1946: Interniertenfürsorge „Seelsorge in Gadeland“. Die Pastoren Traub
und von Kietzell werden bestätigt bzw. bestimmt. LKAK 22.02, Nr. 1420.
273 Hervorhebungen im Original. Bericht vom 26.8.1946 an Präses Halfmann. Ebd.
274 Ebd.
275 Zitiert nach der Niederschrift der Tagung vom 4.9.1946 in Bielefeld. Ebd.
276 So die Berichte von Dr. Hans Iversen vom 1.8.1946 und Prof. Rendtorff vom 21.8.1946, die beide Traubs Arbeit positiv
bewerteten. Ebd.
277 Leider lässt sich nur mit die vorliegende Darstellung sprengendem Aufwand feststellen, wie sich die Wiederaufnahmezahlen
zur Belegungsstärke der Lager verhielten, welche Dauer und welche Intensität die Unterweisungen vor der vollzogenen Wie-
deraufnahme hatten. Die folgenden Ausführungen sollen vorrangig als Hinweis auf ein Desiderat verstanden werden.
278 Wiederaufnahmeantrag Albert Oestereich vom 6.5.1947, LKAK 32.04, Nr. 339.
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Für das Lager Gadeland liegt eine Auswertung der 286 Anträge des Jahres 1946
von Pastor Traub vor. Danach verteilten sich die Kirchenaustritte wie folgt:

Grund für Kirchenaustritt 
(bei 286 Wiederaufnahme-Anträgen im Lager Gadeland 1946)279

Die gleichzeitig vorgenommene Auswertung der Austrittszeitpunkte entsprach
den kirchlichen Statistiken zur Kirchenaustrittsbewegung der NS-Zeit, die 1936
rapide anstieg, 1937 ihren Höhepunkt hatte und 1939 absank.
Soweit ersichtlich entspricht diese Aufstellung den Unterlagen aus Neuengam -
me. Der Aussagewert ist allerdings eingeschränkt: Was die Antragsteller 1946
als Austrittsgrund angaben, war im Zweifelsfall das, was anzugeben ihnen op-
portun erschien. Welches Verhältnis sie zur Kirche und zum Christentum tat-
sächlich hatten, lässt sich durch die Anträge nicht erfassen. Fest steht nur: Zum
Zeitpunkt der Antragstellung schien ihnen die Mitgliedschaft in der evangelisch-
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lutherischen Kirche erstrebenswert. Darauf weist vielleicht eine Ausnahme hin.
Ein Antragsteller in Neuengamme schrieb: „Wiedereintritt wollte ich erst nach
Erledigung der Spruchkammer.“280

Da die Internierten zum Zeitpunkt ihrer Antragstellung Entnazifizierungs- bzw.
Spruchkammerverfahren und vielfach auch Strafverfahren vor sich hatten, war
es für die meisten wohl naheliegend, mit dem Wiedereintritt in die Kirche eine Ab-
wendung vom Nationalsozialismus zu dokumentieren.
Mit diesem Blickwinkel sind aber die jeweils angegebenen Gründe für den an-
gestrebten Wiedereintritt interessant. Sie informieren darüber, wie die Antrag-
steller meinten, eine Zustimmung zu ihrem Antrag zu erreichen. Und sie
informieren darüber, welche Begründungen für die Kirche akzeptabel waren,
um ein Mitglied aufzunehmen.
Erfolgreich war der Wiederaufnahmeantrag des leitenden Arztes beim Höheren
SS- und Polizeiführer Ost, Prof. Dr. Heinrich Teitge, seit 1930 NSDAP- und SS-Mit-
glied. Teitge beantragte am 25. Oktober 1945 in Neuengamme seine Wieder-
aufnahme:

„Austrittsgrund: als Höherem SS Führer wurde mir nahegelegt, ich müsse als
Führer vorangehen bei der geplanten Schaffung einer Einheitskirche für
Deutschland und dazu aus der Kirche austreten.
Rücktrittsgrund: die Erkenntnis der Unmöglichkeit einer Einheitskirche“281

Trotz dieser etwas ungewöhnlichen Begründung wurde Teitge wieder aufge-
nommen und avancierte 1950 zum Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus
Melle.282

Am häufigsten allerdings wurden konkret das Lagerleben, das dortige Erleben
der Kirche genannt und – fast als Beleg für die eigene Glaubwürdigkeit – auf die
Teilnahme an Lagergottesdiensten und mitunter auch der Bibelstunden verwie-
sen.
Ebenso oft wurde behauptet, die Kirche nur unter Zwang verlassen zu haben,
sich aber innerlich niemals von ihr gelöst zu haben. Hier wurde immer wieder auf
die anhaltende Kirchenmitgliedschaft der Ehefrau verwiesen.
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279 Auswertung der Wiedereintrittsanträge 1946 im Internierungslager Gadeland / 1. Civil Internment Camp. LKAK 22.02,
Nr. 13341.Die Auswertung bezieht sich auf die handschriftlich eingetragenen Austrittsgründe, die jeweils von den An-
tragsstellern abgefragt wurden.
280 Wiederaufnahmeantrag Oskar Rische vom 24.6.1948, LKAK 32.04, Nr. 339.
281 Wiederaufnahmeantrag Heinrich Teitge vom 25.10.1945, LKAK 32.04, Nr. 339.
282 Klee, Personenlexikon, S. 618.
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Im Allgemeinen wurde vorrangig die seelische Krise nach dem „Zusammenbruch“
genannt oder, wie es ein Antragsteller knapp formulierte: „Revision meiner An-
schauungen, veranlasst durch Zusammenbruch und Lage Deutschlands.“283

Ein hauptamtlicher NSDAP-Funktionär gab als Wiedereintrittsgrund an: „Zur Er-
kenntnis gekommen, dass die Evangelische Kirche Auftrag hat, das Volk im
Christlichen Glauben zu einen und zu verwurzeln.“284 Und ein SS-Mann war
„überzeugt, dass Kirche und Christentum die alleinigen Faktoren zur Wieder-
genesung des deutschen Volkes darstellen“.285 Noch politischer wurde ein
Schleswiger Richter. Sein Wiedereintrittsgrund war: „Stellungnahme der Kirche
zu den neuen Problemen, bes. Stellungnahme von Landesbischof D. Wurm als
Führer der E.K.i.D.“286

Zentral war das allgemeine Bedürfnis nach Orientierung: „Glaube, dass wir einen
Halt brauchen, den ich bei der Kirche zu finden glaube“287, oder „suche den
weltanschaulichen Halt, der zerbrochen ist, neu zu gewinnen durch die Kir-
che“288 lauteten viele Begründungen. Die Ähnlichkeit von Formulierungen hängt
auch mit dem Aufschreiben der Anträge zusammen. Während in Gadeland die
Antragsteller ihre Anträge handschriftlich meist in Blockbuchstaben anfertigten,
wurden die meisten Anträge in Neuengamme offenbar diktiert und von den  Pas -
toren aufgenommen. Dass sie die Begründungen oft zusammenfassten, damit
diese auf die Antragsbögen passten, liegt nahe. Das bedeutet aber auch, dass
diese Formulierungen für die Kirche akzeptable Gründe darstellten, ihre – wie
man kirchlich oft meinte – „verlorenen Söhne“ wieder aufzunehmen.

„Die Zerrissenheit der evangelischen Kirche in die verschiedensten Richtungen
in den Jahren 1929-45 sowie ihre Einstellung zur Politik sowie die schwankende
Haltung der mecklenburgischen Landeskirche, der ich angehörte, veranlassten
meinen Austritt, ohne dass ich damit meinen Austritt aus der christlichen Glau-
bensgemeinschaft bekunden wollte.“289

Das war die Begründung des im Jahre 1942 vollzogenen Kirchenaustritts von
Georg-Henning Graf von Bassewitz-Behr, der am 5. August 1946 in Gadeland die
Wiederaufnahme in die evangelische Kirche beantragte. Sollte der SS-Grup-
penführer tatsächlich erst 1942 aus der Kirche ausgetreten sein – er war seit
1931 NSDAP- und SS-Mitglied –, dann tat er das, während er SS- und Polizei-
führer in Dnejpropetrowsk war und als solcher die Ermordung von Tausenden
Menschen verantwortete.290 Bassewitz-Behr setzte hier offenbar auf die Un-
kenntnis seiner Person, was insofern erstaunlich ist, als er seit 1943 der Höhere
SS- und Polizeiführer im Wehrkreis X (Schleswig-Holstein und Hamburg) gewe-
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sen war. Dieser Fall zeigt, dass eine Strategie des dreisten Lügens erfolgreich sein
konnte: Bassewitz-Behr wurde 1947 in den Hamburger Curio-Haus-Pro zessen
vom Vorwurf, für die Misshandlung bzw. Tötung von ausländischen Kriegsge-
fangenen und Zwangsarbeitern verantwortlich zu sein, freigesprochen. Es war
ihm gelungen, jede formale Verantwortung für Verbrechen zu leugnen. Basse-
witz-Behr hatte allerdings wenig von seinem Freispruch: Die Briten überstellten
ihn an die Sowjetunion, wo er wegen Mordes an 45.000 Zivilisten zu 25 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt wurde. 1949 starb er in einem Arbeitslager in Sibirien.
Das Beispiel Bassewitz-Behr zeigt: Auch in Gadeland wurden die Wiederauf-
nahmeanträge eher unreflektiert bearbeitet. Spätestens die Frage nach den Haft-
gründen der Internierten hätte hier Aufklärung erbracht und vielleicht den
Wiederaufnahmeantrag in anderes Licht gestellt. In diesem Punkt unterschie-
den sich die Wiederaufnahmeverfahren von Gadeland und Neuengamme aber
nicht. Pastor Traub bestand auf einem allgemeinen Bekennen von Schuld und
einer demütigen Akzeptanz der britischen Praxis. Die konkrete Schuld seiner
Klientel wurde ebenso wenig wie in Neuengamme abgefragt. Damit konnte der
Wiedereintritt in beiden Lagern zu einer taktischen Maßnahme werden, um die
Chancen bei der Entnazifizierung zu verbessern.

Zusätzlich gab es in allen Landeskirchen eine Betreuung der Internierten durch
Pastoren ihres jeweiligen Wohnortes, die sich kaum quantifizieren lässt. Dass es
sich nicht um Einzelfälle handelte, deutet ein Schreiben des Aufsichtsrichters
des Spruchgerichts Bielefeld vom Mai 1947 an den Präses der westfälischen
Landeskirche an, das im Durchschlag an das Landeskirchenamt Kiel ging:

„Sehr geehrter Herr Präses!
Heute stellte sich wieder einmal ein Pfarrer aus Schleswig-Holstein bei mir vor,
der 108 Insassen des Lagers Eselsheide als Verteidiger betreuen möchte. Es
handelt sich hierbei um Pastor Heinrich Böttger aus Plön/Holstein.
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283 Wiederaufnahmeantrag Kurt Nachtigall vom 11.4.1946, LKAK 32.04, Nr. 339.
284 Wiederaufnahmeantrag Hans Seeland vom 25.9.1947, LKAK 32.04, Nr. 339, Bl. 112.
285 Wiederaufnahmeantrag Bruno Paentzer vom 29.11.1946, LKAK 32.04, Nr. 339. Die Formulierung findet sich identisch
auch auf anderen Anträgen, so von Max Bartusch vom 13.9.1947, LKAK 32.04, Nr. 338.
286 Wiederaufnahmeantrag Hans Karl Sommermeyer vom 17.2.1946, LKAK 32.04, Nr. 339.
287 Wiederaufnahmeantrag Bruno Paentzer vom 29.11.1946, LKAK 32.04, Nr. 339.
288 Wiederaufnahmeantrag Hans Passek vom 1.2.1946, LKAK 32.04, Nr. 339.
289 Wiederaufnahmeantrag Georg-Henning Graf von Bassewitz-Behr, Neumünster, den 5.8.1946. LKAK 22.02, Nr. 13341.
290 S. Tino Jacobs, Himmlers Mann in Hamburg, Georg Henning Graf von Bassewitz-Behr als Höherer SS- und Polizeifüh-
rer im Wehrkreis X 1943-1945, Hamburg 2001; bzw. ders., „Besitzt die Eignung zum höheren Führer“. Georg Henning Graf
von Bassewitz-Behr – eine SS-Karriere, in: ISHZ Nr. 44, S. 50-65 (http://www.akens.org/akens/texte/info/44/44_050.html,
18.8.2011).
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Ich gestatte mir hiermit die Anfrage, ob Sie festzustellen in der Lage sind, ob
Herr Böttger nach seiner Persönlichkeit und seinem Vorleben als Verteidiger von
Internierten als geeignet anzusehen ist. Mit vorzüglicher Hochachtung“ 291

Der in diesem Schreiben angedeutete Fall des Pastors Heinrich Böttger aus Plön
ist allerdings untypisch. Nachdem sich Böttger bereits seit September 1945 für
die Freilassung von Internierten in seiner Kirchengemeinde eingesetzt hatte, be-
antragte er eine landeskirchliche Beauftragung für diese Tätigkeit.292 Im De-
zember 1946 erhielt er einen landeskirchlichen Auftrag zur „Mitwirkung bei
Interniertenentlassung“ und die Genehmigung, sich hierfür ein Vierteljahr beur-
lauben zu lassen, und arbeitete in diesem Auftrag auch mit anderen Landeskir-
chen zusammen.293 Die Art und Weise, wie Böttger seine Beauftragung ausübte,
ging aber selbst der Landeskirche zu weit und wurde schließlich Bestandteil
eines Disziplinarverfahrens. So warf ihm Propst Kobold im November 1947 im
Auftrag des Landeskirchenamtes vor:

„Die von Ihnen betriebene sogenannte Interniertenhilfe stellt sich als eine rein
humanitäre Wirksamkeit ohne jeden echt kirchlichen Gesichtspunkt heraus. Sie
haben sich ohne jeden Unterschied auch um die Befreiung aus der Kirche Aus-
getretener oder politisch sehr erheblich Belasteter bemüht. Die angeordnete
Fühlungnahme mit den Heimatgemeinden der Internierten ist in keinem bekannt
gewordenen Falle erfolgt. Ihre Tätigkeit auf diesem unkirchlichen Gebiet hat Sie
in solchem Maße der Verwaltung Ihres Pfarramtes entzogen, dass mehrfach eine
Beurlaubung erwogen werden musste, um eine anderweitige geistige Betreu-
ung des verwaisten Pfarrbezirks durchführen zu können.
An Denunziation grenzt die Anzeige gegen den Glasermeister Knobbe in Plön,
die Sie auf Wunsch des Entnazifizierungs-Ausschusses erstattet haben, weil Knob-
be noch 1946 in ein Kirchenfenster ein Hakenkreuz eingeritzt hatte. Ohne jegli-
che Fühlungnahme mit dem Kirchenvorstand haben Sie diese Anzeige erstattet,
die eine Verurteilung zu mehrmonatlicher Gefängnisstrafe zur Folge hatte. Es han-
delt sich dabei um einen Mann, den Sie nach Ihrer Angabe einige Zeit vorher aus
dem Internierungslager befreit haben, obwohl er aus der Kirche ausgetreten und
nach Ausweis seiner Tat nach wie vor radikaler Nationalsozialist war.“ 294

Auch wenn dieser Fall eine Ausnahme darstellte, zeigt sich hier doch, dass sich
in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche die Unterstützungspraxis für internierte
Nationalsozialisten stark verselbstständigt hatte. Die Vermittlung christlicher Wer-
te stand zurück hinter einer reflexionslosen Wiederaufnahme für Nationalsozia -
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lis ten. Deren Wunsch nach erneuter Kirchenzugehörigkeit „war in vielen Fällen mehr
ein Ausweis, sich vom NS-Staat und seinen Zielen abgewandt zu haben“,295 den
man in den laufenden Entnazifizierungsverfahren verwenden konnte.

4.2. Verlautbarungen zu Kriegsgefangenen und Haltung zu NS-Prozessen

Ein zentrales Thema der ersten Nachkriegsjahre waren die Kriegsgefangenen,
deren Abwesenheit für die Ehefrauen eine Doppelbelastung bedeutete: Sie
mussten einerseits ein Familienleben führen ohne den Ehemann und Vater, an-
dererseits für den Lebensunterhalt der ganzen Familie sorgen. Hinzu trat die Un-
gewissheit, ob die vermissten Angehörigen überhaupt zurückkehrten.
Die Kriegsgefangenen waren fester Bestandteil der Gebete. So schrieb der Al-
tonaer Pastor Waßner in seinem ersten Brief an die Kirchengemeinde nach
Kriegsende: 

„Wir wollen zusammen beten für unser armes Vaterland, dass doch die Opfer
nicht umsonst gebracht seien. Wir wollen für unsere Soldaten beten, die wir ver-
missen, die irgendwo in einem Lager noch sind und nicht nach Hause kommen
können, von denen wir keine Nachrichten haben.”296

Was als Gebet begann, wandelte sich zur direkten Bitte. Im Dezember 1946 fand
allerorts eine Gebetswoche für die Kriegsgefangenen statt, in der die „Weihnachtsbitte
der Christen in Deutschland an die Völker der Welt” verlesen wurde. Darin hieß es:

„Wir sind dankbar, dass in diesem Jahre viele ehemalige Kriegsgefangene das
Weihnachtsfest wieder zu Hause feiern können. Doch es fehlen noch mehr als
fünf Millionen deutscher Männer, die durch Krieg und Gefangenschaft ihren Fa-
milien ferngehalten sind. […] Der Glaube, dass es noch Barmherzigkeit unter den
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291 Hervorhebung im Original. Schreiben des Aufsichtsrichters am Spruchgericht Bielefeld W. Meyer an Präses D. Koch vom
30.5.1947. PA Heinrich Boettger, LKAK 12.03, Nr. 98, Bl. 7.
292 Schreiben Böttgers vom 6.9.1945. PA Böttger, Kirchenkreisarchiv Plön, Nr. 575. In seiner Rechtfertigungsschrift be-
schreibt der ehemalige Kirchenamtspräsident und Reichsleiter der DC, Christian Kinder, seine Internierung „im Konzen-
trationslager“ im Herbst 1946, die „dank der Bemühungen des Pastors Böttcher [!] aus Plön“ nur neun Wochen dauerte.
Kinder, Neue Beiträge, S. 137f.
293 Sitzung der Kirchenleitung vom 5.12.1946, LKAK 22.02 LK Schleswig-Holstein, Nr. 1083. Zur Zusammenarbeit mit der
Hamburgischen Landeskirche s. Schreiben Schöffel an Pastor Heinrich Böttger, Plön, vom 3.7.1946, LKAK 32.01, Nr. 1566,
Bl. 33.
294 Schreiben des Propsts der Propstei Plön vom 13.11.1947 an Böttger. Gemäß Sitzungsbeschluss der Kirchenleitung
vom 6.11.1947 wurde Böttger aufgefordert, sich zu einer Vielzahl aufgelisteter Vorwürfe gegen ihn zu äußern. Blatt 3 des
Schreibens. PA Böttger, Kirchenkreisarchiv Plön, Nr. 575.
295 Melzer, „Kirchenzucht“ und „Persilschein“, S. 152.
296 Brief an die Kirchengemeinde St. Petri, Hamburg-Altona, Mathildenstr. 13, Ende Juni 1945, KGA St. Petri Nr. 166.
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Menschen gibt, droht in unserem Volke zu zerbrechen. Der Schmerz ist groß. Die
Menschen wollen sich nicht mehr trösten lassen.”297

Verbunden war diese Bitte mit einer Unterschriftensammlung „für die Freilas-
sung unserer Kriegsgefangenen”, die in den Weihnachtsgottesdiensten am 25.
und 26. Dezember 1946 durchgeführt wurde.298

Auch in den folgenden Jahren wurden Gebetswochen für die Kriegsgefange-
nen veranstaltet. Der Tenor der Ansprache veränderte sich leicht. Mit der be-
ginnenden Blockkonfrontation wurde der Ton insgesamt selbstbewusster,
wurden die Forderungen versteckt in Anspielungen vorgetragen. So formulierte
in Altona Propst Hildebrand 1947 zur Freilassung der Kriegsgefangenen: 

„Die Kirche weiß wohl darum, dass wir als besiegtes Volk von den Siegermäch-
ten nichts zu fordern haben. Wir können nur bitten. Das tun die Andern auch,
und es geschieht unablässig. […] Es steht ferner geschrieben: ‚Worin du einen
andern richtest, verdammst du dich selbst, sintemal du ebendasselbe tust, was
du richtest’ (Röm. 2,1). Unser deutsches Volk steht als warnendes Beispiel vor
den Völkern der Erde da, damit sie sehen, wie Gottes Zorn diejenigen trifft, die
seinen Willen missachten.”299

Das Evangelische Hilfswerk verzeich-
nete im Jahr 1949 in seinem Jahresbe-
richt den Status der von ihm betreuten
„deutschen Gefangenen und Internier-
ten in ausländischem Gewahrsam“. Die-
ser Aufstellung zufolge befanden sich
ohne die in der Sowjetunion Inhaftierten
(deren Zahl nicht zu ermitteln war):300

Es handelte sich zu diesem Zeitpunkt
ausschließlich um verurteilte Kriegsver-
brecher oder solche, gegen die noch Er-
mittlungen liefen – in der Begrifflichkeit
des Hilfswerks waren dies „wegen straf-
barer Handlungen zurückbehaltene
Deutsche“. Grundsätzlich wurden die
Kriegsverbrechen nicht negiert, aber die
Unschuldsvermutung stark betont:
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„Gewiss hat mancher von diesen Deutschen Schuld, sogar schwere Schuld auf
sich geladen. Aber auch in dem vergangenen Jahr sind viele aus ausländischen
Gefängnissen zurückgekehrt, für die kein Verfahren eingeleitet worden ist, weil
sich ihre Unschuld erwiesen hatte.“301

Die Arbeit des Hilfswerks konzentrierte sich auf die ideelle und materielle Un-
terstützung der Inhaftierten sowie der Angehörigen. Organisiert wurde sie durch
das „Evangelische Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene“, das eigen-
ständig innerhalb des Evangelischen Hilfswerks arbeitete.302 Gleichzeitig pro-
pagierte die Kirche die Freilassung. So wurde im Mai 1949 unter dem Titel „Gebt
die Kriegsgefangenen und Internierten frei! Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land an die Alliierten“ in den kirchlichen Blättern ein Aufruf des Rates der EKD
abgedruckt, in dem es hieß: 

„Sorgt für die Freigabe der Internierten! Lasst ab von dem Sonderrecht gegen
die Besiegten! Beendet die Auslieferung von Kriegsgefangenen für Kriegsver-
brecherprozesse!”303

Nur ein halbes Jahr nach der Gebetswoche für die Kriegsgefangenen im Okto-
ber 1949 war am 28. April 1950 die Frage der Kriegsgefangenen Gegenstand ei-
ner deutschlandweiten Kundgebung in allen Kirchen.304 Veranstaltet wurde sie von
der Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland. Das zu verlesende Andachtsmaterial
wurde (in Westdeutschland) in einer einheitlichen Fassung verschickt, die sich in
den Unterlagen der Altonaer Frauenhilfen findet.305 Unter anderem wurde ein Text
über „Kriegsgefangene, Kriegsverbrecher, Menschlichkeit. Von der Frau eines deut-
schen Kriegsgefangenen” angeboten, der anprangerte, dass in den Staaten Ost-
europas gefangene Soldaten als Kriegsverbrecher angeklagt würden. „Auch in der
westlichen Welt”, so der Text weiter, „büßen die Kriegsverbrecher ihre Schuld mit
langen Freiheitsstrafen, auch in der westlichen Welt wird der ehemalige General
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297 Gemeinde-Nachrichten der Evang.-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins vom Dezember 1946, KKA Altona
Nr. 1679.
298 Ebd.
299 Bericht des Synodalausschusses der Propstei Altona erstattet der sechsten ordentlichen Versammlung der Propstei-
synode am 4. Juni 1947 durch Propst Ernst Hildebrand, KKA Altona Nr. 1725.
300 Hilfswerk 1949. Jahresbericht des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Mitteilungen Nr. 38, Sonder-
druck Mai 1950, LKAK 45.01, Nr. 396, S. 12.
301 Ebd.
302 S. die hierzu in den Landeskirchen geführten Sachakten „Kriegsgefangenenhilfe“, LKAK 32.01, Nr. 4151 (LK Hamburg),
LKAK 22.02, Nr. 5536, 5537 (LK Schleswig-Holstein).
303 Die Gemeinde. Ev.-Luth. Sonntagsblatt, 1. Jg. Nr. 16 vom 1. Mai 1949, S. 3: „Gebt die Kriegsgefangenen und Internier-
ten frei! Die Evangelische Kirche in Deutschland an die Alliierten. Der Rat der EKD.“
304 Die Gemeinde vom 2.10.1949, S. 5: „Gebetwoche für die Kriegsgefangenen vom 9.-16.Oktober. Aufruf des Rates der EKD.“
305 So die Akte Frauenhilfe, Altonaer Christians-KGA, Nr. 119.
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v. Manstein noch nach 4 ½ Jahren Besatzungszeit als Kriegsverbrecher abgeur-
teilt.”306 Und in den abschließenden Anweisungen heißt es: „Die Ansprache müss-
te in kurzer Form nicht nur davon handeln, dass im Osten entgegen allen Ver-
sprechungen nahezu 50.000 Kriegsgefangene unter dem Vorwand eines Kriegs-
verbrechens verurteilt sind, dass auch in den Weststaaten in zweifelhaften Prozessen
über 1.000 deutsche Soldaten abgeurteilt wurden.”307
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„Wie lange noch …“ Fünf Jahre nach Kriegsende fordert die Evangelische Kirche die Freilas-

sung der kriegsgefangenen Soldaten ebenso wie der verurteilten Kriegsverbrecher.

Kirche der Heimat vom April 1950, S. 2.



Keine fünf Jahre nach Kriegsende waren Kriegsgefangene und Kriegsverbre-
cher eins geworden. Kriegsverbrechen wurden negiert und die westalliierte
Rechtsprechung wurde offen angegriffen.308 Diese Veränderung ist kein Zufall,
drei Jahre später, 1953, meldete das „Gemeindeblatt” in Altona unter der Über-
schrift „Kriegsgefangenenfrage”:

„Die Aussichten für die Befreiung der deutschen Kriegsgefangenen in Russland
wären wesentlich besser, wenn die Westmächte nicht immer noch Hunderte von
Kriegsgefangenen als angebliche Kriegsverbrecher in Gewahrsam hielten. Auch
die im April in Washington zu unserem Bundeskanzler gemachten Zusagen
wegen der 306 Landsberger Gefangenen sind noch nicht eingelöst. Die sog.
Landsberger wurden in Prozessen verurteilt, deren Methoden in Amerika selbst
öffentlich hart angegriffen worden sind.”309

Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Nachricht ihren Platz im Kirchenblatt
fand, ist aus heutiger Perspektive überraschend. Hier ist zu fragen, wie viel die
Kirche von den Kriegsverbrecherprozessen wahrnahm und welches Bild sie von
den NS-Verbrechen gewann oder behielt.
Die juristische Aufarbeitung von Verbrechen hat mehrere Funktionen. Zum einen
wird eine gesellschaftliche Norm durchgesetzt, im Falle der Nürnberger Pro-
zesse ging es um das internationale Recht, das hier erstmalig angewandt wer-
den sollte. Dies war ein zentrales Motiv, die führenden Nationalsozialisten der
unterschiedlichen Verbrechen bzw. der Mittäterschaft anzuklagen.
Die Benennung der Verbrechen hat zugleich die Funktion, dem überlebenden
Opfer das Recht auf Entschädigung zuzusprechen. Dieser Aspekt betrifft sehr
weitgehend den materiellen Bereich. Die Strafverfolgung der Täter bedeutet aber
auch im immateriellen Sinn Gerechtigkeit für die Opfer.310 Wird eine Tat negiert
oder bagatellisiert, wird damit automatisch das Leiden des Opfers verharmlost.
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306 Der Prozess gegen Erich von Manstein, dem Kriegsverbrechen in Osteuropa vorgeworfen wurden, fand 1949 in Ham-
burg statt. Breite Kreise der Bevölkerung solidarisierten sich mit ihm. Vergl. Ulrich Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergan-
genheitsbewältigung und Westintegration in der Ära Adenauer, Hamburg 1994, S. 27-31. Zu von Manstein s. Oliver von
Wrochem, Erich von Manstein. Vernichtungskrieg und Geschichtspolitik, Paderborn 2006.
307 Alle Zitate aus „Wir Frauen rufen gemeinsam: Gebt uns unsere Kriegsgefangenen wieder. Ordnung für eine kirchliche
Kundgebung am 28. April 1950”, verschickt von der Ev. Frauenarbeit in Deutschland, Frankfurt/Main, 28.3.1950, Christi-
ans-KGA Nr. 119.
308 Vergl. hierzu u.a. Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, Mün-
chen 1996, insbesondere S. 133-195.
309 Die Heimat, Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt in Hamburg, Nr. 11, 1953, S. 8. Zu den in Landsberg einsitzenden
Kriegsverbrechern zählte auch der ehemalige Stormarner Propst Ernst Biberstein (Szymanowski), auf den noch einge-
gangen wird.
310 Vergl. Brochhagen, Nach Nürnberg.
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Die kirchlichen Verlautbarungen der damaligen Zeit waren von solch einer Über-
legung unberührt. Schon in der Auseinandersetzung um die Stuttgarter Schuld-
erklärung war ja gefordert worden, dass der Erklärung „ein Wort an die Feind-
mächte zum Nürnberger Prozess folgt, in dem ihnen gesagt wird, dass sie nicht
das Recht hätten, die Weltrichter zu spielen”.311

Diese Linie der Pauschalkritik setzte sich nicht durch. Stattdessen konzentrierte
sich die EKD darauf, das Nürnberger Tribunal und die Folgeprozesse in Einzel-
heiten zu kritisieren. Insbesondere vom württembergischen Landesbischof Wurm
gingen zahlreiche Initiativen aus, die Begnadigungen zum Ziel hatten.
Für die aus Hamburg stammenden Verurteilten setzte sich intensiv der ham-
burgische Landesbischof Schöffel ein. Im Landeskirchenrat berichtete Schöffel
am 10. Februar 1949, im abschlägigen Bescheid auf sein letztes Gesuch hätte
ihm die britische Militärbehörde vorgehalten, er habe „nun schon dreimal das
Wort von den ‚sogenannten Kriegsverbrechern´ gebraucht“.312

Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche bemühte sich um die aus dem Land
stammenden Kriegsverbrecher, wie Bischof Halfmann sogar in seinem Bericht
an die Landessynode 1948 darlegte.313 Sein Einsatz in Form von Gnadengesu-
chen und Bittbriefen füllte eine eigene Akte. Die darin vorliegenden Fälle zeigen,
dass Halfmann sich unabhängig von den vorgeworfenen Verbrechen bzw. dem
Verhältnis zur Kirche für diejenigen einsetzte, die ihn direkt oder über ihre An-
gehörigen darum baten.314 So setzte er sich für den Generalarzt der SS ein, den
1885 geborenen Karl Genzken, weil dieser Sohn eines Preetzer Hauptpastors
war. Die Haftgründe für Genzken, der wegen Menschenversuchen in Konzen-
trationslagern im Nürnberger Ärzteprozess zu lebenslanger Haft verurteilt wor-
den war, interessierten überhaupt nicht. Genzken wurde 1954 begnadigt und
starb 1957 in Hamburg-Blankenese.315 Im Fall des ehemaligen SS-Polizeiführers
Estland, des Neumünsteraners Hinrich Möller, war es die Ehefrau, die Halfmann
erfolgreich um Unterstützung bat.316

Das Leid, das diese Menschen über ihre Opfer gebracht hatten, existierte in den
Überlegungen über die anzustrebende Freilassung nicht.
Die Thematisierung von erlittenem Leid konzentrierte sich – neben den Erinne-
rungsberichten über die Bombenzerstörung Hamburgs – auf das Leid der
Flüchtlinge.317 Das so geweckte Mitleid sollte bei der Integration der Flüchtlinge
und Vertriebenen in Westdeutschland helfen. Wesentlich für die Bagatellisierung
der NS-Verbrechen, die Anfang der 1950er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte,
war das Verschweigen der konkreten Verbrechen. So findet sich die Chiffre
„Nürnberg” zwar öfter in den Ausgaben des „Gemeindeblattes”, aber nicht im
Rahmen einer Berichterstattung über die Prozesse, sondern vielmehr über die
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„Ungerechtigkeit” alliierter Justiz. Die polemische Äußerung des Herausgebers
des „Stürmer”, Julius Streicher, an seiner Stelle gehöre Martin Luther auf die An-
klagebank, wurde in einer Gegenpolemik von Hans Asmussen auf dem Flens-
burger Kirchentag heftig verneint.318 Das Leid in den Konzentrationslagern war
nur ein einziges Mal Thema, als im Zusammenhang mit der Zeugenaussage des
Begründers der „Hilfsstelle für nichtarische Christen“, des Propsts Heinrich Grü-
ber, über den Sachsenhausen-Prozess berichtet wurde.319

Solch ein Umgang hatte Folgen: Anfang 1953 rief die EKD anlässlich des zu der
Zeit in Frankreich stattfindenden Kriegsverbrecherprozesses die Landeskirchen
zu einer Kollekte zugunsten der Waisenkinder von Oradour auf – die Erwach-
senen des Ortes waren 1944 von der SS ermordet worden.320 Doch in der
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche wurde der Aufruf nur weggeheftet.321

Nicht nur weggeheftet worden war ein Jahr zuvor ein Rundschreiben der Pfäl-
zischen Landeskirche, das eine Bitte von Pastor Theodor Friedrich verbreitete.322

Friedrich war als Seelsorger der in Frankreich einsitzenden deutschen Kriegs-
verbrecher tätig und bat die deutschen Kirchen, Patenschaften für seine Klien-
tel zu übernehmen. In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche wurden aus
der beigelegten Adressenliste von 150 Gefangenen die neun aus Schleswig-
Holstein stammenden herausgesucht und die Unterlagen mit Adressen an die
zuständigen Ortsgeistlichen gesandt. Nur eine Gemeinde lehnte die Bitte um
Patenschaft ab, da keine Beziehung zum Gefangenen bestand.323 Hier hatte
man sich aber selbstständig bei der zuständigen Kirchengemeinde in Süderlü-
gum vergewissert, dass diese bereits tätig war.
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311 Schreiben von P. Treplin, Hademarschen, an Halfmann vom 29.10.1945, LKAK 20.01, Nr. 696.
312 Niederschrift der 91. Sitzung des Landeskirchenrates vom 10.2.1949, LKAK 32.01.01., Nr. 58.
313 Vergl. Axel Schildt, Ordnungsmächte, S. 275; bzw. die Synodenprotokolle 1948, S. 14.
314 Akte Private Bittschriften, Gnadengesuche, LKAK 20.01, Nr. 680.
315 Zu Genzken s. Klee, Personenlexikon, S. 178.
316 Zur Biografie Möllers s. Stephan Linck, Der Ordnung verpflichtet, Deutsche Polizei 1933-1949, Paderborn 2000, S. 113-
116.
317 Zur Erinnerung an die Bombenzerstörung vergl. Malte Thießen, Eingebrannt ins Gedächtnis. Hamburgs Gedenken an
Luftkrieg und Kriegsende 1943-2005, München 2007.
318 „Gehört Luther vor das Nürnberger Gericht?” Vortrag von Präsident D.D. Hans Asmussen, gehalten auf der evangelischen
Woche Flensburg. Am Sehrohr der Zeit, Gemeindeblatt im Raum der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-
Holstein-Lauenburg, Lübeck und Eutin, Nr. 12/1947, S. 2. Vergl. hierzu Hartmut Lehmann, „Muss Luther nach Nürnberg?“,
Deutsche Schuld im Lichte der Lutherliteratur 1946/47, in: Hartmut Lehmann, Luthergedächtnis 1817 bis 2017, Göttingen
2012, S. 176-188, hier: S. 177ff.
319 „Dass wir geschwiegen haben, ist unsere Schuld”. Propst Grüber zum Sachsenhausen-Prozess. Am Sehrohr der Zeit,
Gemeindeblatt im Raum der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holstein-Lauenburg, Lübeck und Eutin, Nr.
3/1948, S. 4.
320 S. Karl-Heinz Fix (Bearb.), Die Protokolle des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Band 8: 1954/1955, Göt-
tingen 2012, S. 26 und 56.
321 Aufforderung des Rates der EKD vom 20.5.1953 an die Landeskirchen, LKAK 20.01, Nr. 172.
322 Rundschreiben des Prot. Landeskirchenrats der Pfalz, Speyer, vom 2.1.1952 an alle westlichen Gliedkirchen der EKD,
LKAK 20.01, Nr. 678.
323 Schreiben der Kirchengemeinde Wyk/Föhr, Pastor Baier, vom 11.2.1952. Betr. Johannes Rasmussen. Rasmussen war
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Unter den betreuten Gefangenen befand sich auch der einstige Höhere SS- und
Polizeiführer von Paris, Carl Oberg, der unter anderem für die Deportation von
70.000 französischen Juden verantwortlich zeichnete.324 Oberg wurde 1946 von
einem amerikanischen Gericht und 1954 noch einmal in Paris zum Tode verur-
teilt. Im Fall Obergs wurde die Patenschaft dem Flensburger Propst Hasselmann
persönlich angetragen.325 Da sich die Freilassung Obergs aufgrund seiner be-
sonderen Verbrechen hinzog, wurde in diesem Fall die Betreuung von Bischof
Wester persönlich – unter Hinzuziehung von Propst Knuth – weitergeführt. Dies
geschah in enger Rückkoppelung mit der „Stillen Hilfe“.326

Unter den Betreuten war auch SS-Hauptsturmführer Ortwin Pohl, in Kiel gebo-
rener Sohn des Chefs des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, des SS-Ober-
gruppenführers Oswald Pohl.327 Letzterer war am 8. Juni 1951 in Nürnberg
hingerichtet worden. Der Bezug des Sohnes nach Schleswig-Holstein ergab sich
aus dem Wohnsitz seiner Mutter, die noch immer in Norgaardholz/Steinberg-
kirche in Angeln wohnte, wo sich Oswald Pohl zu Kriegsende versteckt hatte. Die
in Frankreich inhaftierten Schleswig-Holsteiner waren aufgrund unterschiedli-
cher Verbrechen und Schuld verurteilt worden, bereits die Tatsache der Verur-
teilung wurde bei ihrer Unterstützung kaum noch aufgenommen. So wurde in
diesem Zusammenhang in einem Rundschreiben zur „Gebetswoche für die Ge-
fangenen“ 1951 nur noch von den „in Holland, Belgien und Frankreich Zurück-
gehaltenen“ geschrieben.328

Selbst als sich Ende der 1950er-Jahre die Skandale um ehemalige NS-Verbre-
cher in Schleswig-Holstein mehrten, erregte die „Kirche der Heimat” im Januar
1959 bundesweite Aufmerksamkeit mit ungewöhnlich scharfer Parteilichkeit.329

Nachdem im September 1958 der Westerländer Bürgermeister Heinz Reinefarth
als Abgeordneter des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)
in den Landtag gewählt worden war, wurde auch überregional seine Vergan-
genheit als SS-Gruppenführer thematisiert – Reinefarth hatte 1944 die brutale
Niederschlagung des Warschauer Aufstandes geleitet, und es lag ein Ausliefe-
rungsersuchen von Polen vor.330 Dass die von zahlreichen Altnazis geprägte Lan-
desregierung nun im Landtag auch noch einen SS-General und Kriegsverbrecher
im Regierungslager sitzen hatte, rief starke öffentliche Kritik hervor.331

Auf diese Kontroverse reagierte der Chef des Evangelischen Presseverbandes,
Wolfgang Baader, in der „Kirche der Heimat“ mit einem Kommentar unter der
Überschrift „Das Braunhemd“:

„Wenn man unseren Zeitungen glauben wollte, wäre die Bundesrepublik und
insbesondere das Land Schleswig-Holstein nur so von Nazis angefüllt. […] Ge-
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wiss, es ist nicht gerade taktvoll, wenn höhere NS-Funktionäre und SS-Offiziere
sich Parlamentssitze erobern. Aber deswegen haben wir noch längst keine Auf-
erstehung der zwölf Jahre Adolf Hitlers. Im Gegenteil, es wird endlich Zeit, dass
man aufhört, immer wieder in den Lebensläufen jener herumzuschnüffeln, die
längst nichts mehr von Hitler wissen wollen.“332

Dass jemand der Ermordung mehrerer Zehntausend Menschen beschuldigt
wurde, bezeichnete die „Kirche der Heimat“ als unzweckmäßiges „Herum-
schnüffeln in den Lebensläufen“.333

Diese kirchliche Haltung wandelte sich erst Anfang der 1960er-Jahre, als zahl-
reiche Skandale sichtbar machten, wie unbeschwert Massenmörder in West-
deutschland Karriere gemacht hatten.334 Als gleichzeitig eine Welle von antise-
mitischen Schmierereien durch Westdeutschland ging, stand das behäbige Selbst-
bild der 1950er-Jahre infrage und die NS-Prozesse gewannen zunehmend öf-
fentliche Aufmerksamkeit. Dies galt insbesondere für den Prozess gegen Adolf
Eichmann, der von 1960 bis 1962 in Jerusalem stattfand. Aus diesem Anlass wur-
de im April 1961 auf der Deutschen Bischofskonferenz in Rummelsberg eine Pre-
digtmeditation beschlossen, die am Israelsonntag zu verwenden sei.335

Die Wandlung hin zu einer offenen Auseinandersetzung gipfelte schließlich in
einem „Wort des Rates der EKD zu den NS-Verbrecherprozessen”, das im Vor-
feld des Frankfurter Auschwitz-Prozesses am 13. März 1963 in Bethel verab-
schiedet wurde.336 Darin hieß es u.a.:
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wegen Beteiligung an einer „Vergeltungsaktion“ 1949 in Lille zum Tode verurteilt worden. S. „Das Gesetz ist Mord“. Der Spie-
gel Nr. 24 vom 15.6.1950. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44448652.html (11.10.2011).
324 S. Gerhard Paul, Landunter. Schleswig-Holstein und das Hakenkreuz, Münster 2001, S. 346-389, hier: S. 357-377. Vergl.
Ruth-Bettina Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Düs-
seldorf 1986, S. 252ff.
325 Schreiben der Kirchenleitung vom 11.1.1952, LKAK 20.01, Nr. 678.
326 Das intensive persönliche Engagement Westers für die als Kriegsverbrecher Verurteilten und die enge Zusammenarbeit
mit der „Stillen Hilfe“ ist in der Korrespondenzakte LKAK 11.01, Nr. 265 dokumentiert.
327 S. Klee, Personenlexikon, S. 467.
328 Schreiben zur Gebetswoche vom 16.10.1951, LKAK 20.01, Nr. 677.
329 Vergl. Bernd Kasten, „Das Ansehen des Landes Schleswig-Holstein“. Die Regierung von Hassel im Umgang mit Pro-
blemen der nationalsozialistischen Vergangenheit 1954-1961, in: ZSHG 118 (1993), S. 267-284.
330 S. Philipp Marti, Die zwei Karrieren des Heinz Reinefarth. Vom „Henker von Warschau“ zum Bürgermeister von Wes -
terland, in: DG 22 (2011), S. 167-192.
331 Vergl. Stephan Linck, „Lange Schatten“ der NS-Zeit. Gedenken und Aufarbeitung nach 1945 in Schleswig-Holstein, in:
Grenzfriedenshefte, Heft 1/2009, S. 23-34., hier: S. 27f. Vergl. auch aktuell: „Brauner Sand in Westerland“, Die ZEIT vom
30.9.2011, http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2011-09/sylt-reinefarth-nationalsozialismus (4.10.2011).
332 „Das Braunhemd”, Kirche der Heimat Nr. 1/1959, S. 1. Vergl. Kasten, Ansehen, hier: S. 273.
333 „Nochmals: ‚Das Braunhemd’”, Kirche der Heimat Nr. 2/1959, S. 3.
334 Vergl. Clemens Vollnhals, Zwischen Verdrängung und Aufklärung. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in der
frühen Bundesrepublik, in: Ursula Büttner (Hrsg.), Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich, Hamburg
1992, S. 357-392.
335 Diese wurde am 18.7.1961 an alle Pastoren der Landeskirche verschickt. LKAK 22.02, Nr. 2954.
336 Die Anklageerhebung im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess erfolgte am 16.4.1963. Gedruckte Fassungen lagen auf
Deutsch, Englisch und Französisch vor. LKAK 22.02, Nr. 3006.
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„Wir Älteren sind jetzt noch einmal gefragt, ob wir das Ausmaß der in national-
sozialistischer Zeit von deutschen Menschen mit staatlichen Gewaltmitteln ge-
planten, befohlenen und unbeschreiblich grausam ausgeführten Massenverbrechen
endlich zur Kenntnis nehmen und uns dieser Vergangenheit stellen wollen, statt
die Erinnerung daran zu verdrängen und jede Mitverantwortung dafür zu leug-
nen. Begangenes Unrecht kommt nicht dadurch zur Ruhe, dass man es tot-
schweigt, und nur Unverstand kann von Beschmutzung des eigenen Nestes re-
den, wo es in Wahrheit darum geht, ein schwer beschmutztes Nest zu säubern.”337

Begleitet wurde das Wort von einer „seelsorgerlichen Handreichung für die  Pas -
toren in Sachen der NS-Verbrecherprozesse”, die das Landeskirchenamt am 2.
Juli 1963 an die Pastorenschaft weiterleitete.338 Hierin wurde sehr einfühlsam
auf die Schwierigkeiten der Seelsorge bei Beschuldigten eingegangen und
davor gewarnt, die Familien beschuldigter NS-Verbrecher sozial auszugrenzen.
Man sah eine besondere Verantwortung der Kirche, dies zu verhindern. Das Mit-
gefühl galt anhaltend den Tätern.
In Schleswig-Holstein betraf dies direkt nur die Stadt Elmshorn, in der der Ausch-
witz-Arzt Dr. Franz Lucas seit Kriegsende als Gynäkologe praktizierte. Lucas hatte
1963 nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe, dass er am Morden von Ausch-
witz beteiligt gewesen war, seine Stellung als Chefarzt im Städtischen Kranken-
haus Elmshorn verloren, daraufhin umgehend seine eigene Praxis aufgemacht
und offenbar erfolgreich betrieben.339 1965 zu drei Jahren Haft verurteilt, kehrte
er nach seiner Freilassung 1968 nach Elmshorn zurück und praktizierte bis
1983. Im diesem Fall ließ sich die befürchtete soziale Ausgrenzung mitnichten
feststellen.340

Seelsorgerliche Handreichungen für den Umgang mit Überlebenden des Völ-
kermordes wurden nicht verschickt. Dennoch begann im Kontext der Kriegs-
verbrecherprozesse der 1960er-Jahre eine stärkere Wandlung, die eine
Wahrnehmung der Opfer der Verfolgung ermöglichte.
Diese Wandlung zeigte sich auch im Umgang mit dem 1939 vom Auslandsbi-
schof Theodor Heckel341 gegründeten „Evangelischen Hilfswerk für Internierte
und Kriegsgefangene“ (EHIK). Heckel, der von 1928 bis Kriegsende Leiter des
Kirchlichen Außenamtes der DEK gewesen war und in dieser Funktion 1934 den
Bischofstitel erhalten hatte, war zwar durch seine enge Zusammenarbeit mit dem
NS-Staat 1945 diskreditiert. Dennoch war er im Herbst 1945 durch den Leiter des
Evangelischen Hilfswerks, Eugen Gerstenmaier, mit der Fortführung seiner Ar-
beit im Rahmen der Arbeit des Hilfswerks beauftragt worden.342 Nachdem 1945
die Geschäftsstelle des EHIK fluchtbedingt in Lübeck angesiedelt worden war,343
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führte Heckel die Arbeit als Beauftragter der EKD für Kriegsgefangenenarbeit von
Erlangen bzw. München aus fort, wo er 1950 Dekan geworden war.
In seiner Unterstützung differenzierte das EHIK nicht zwischen Kriegsgefangenen
und Internierten einerseits und Untersuchungshäftlingen bzw. verurteilten Kriegs-
verbrechern andererseits. Um die generelle Unschuldsvermutung (auch nach er-
folgten Verurteilungen) aufrechtzuerhalten, wurden die NS-Verbrechen grundsätzlich
ausgeblendet und stets die Selbstdeutungen der Inhaftierten übernommen. Dies
zeigt anschaulich eine Anfrage Heckels an das Landeskirchenamt Hamburg vom
24. März 1953, in der man im Auftrag eines inhaftierten SS-Mannes um die Adres-
se des ehemaligen Neuengammer Lagerseelsorgers Pastor Gunnar Buhre bat:

„Der Kriegsgefangene Artur Gosberg, welcher von den Polen zu einer 15-jähri-
gen Gefängnishaft verurteilt worden ist und seine Strafe in dem Strafgefängnis
in Groß-Strehlitz verbüßt, hat uns gebeten, die Anschrift des Herrn Pastor Bühre
[!] ausfindig zu machen und ihm mitzuteilen.
Herr Pastor Bühre ist angeblich Lagerpastor in Neuengamme gewesen und der
jetzige Kriegsgefangene Artur Gosberg bei ihm als Lagerküster tätig gewesen.
Obwohl der Zeitpunkt vom Gefangenen nicht angegeben wird, so nehmen wir
wohl an, dass es sich um die Zeit vor dem Zusammenbruch handelt.“344

Heckel nahm dem Schreiben zufolge an, es habe im KZ Neuengamme einen La-
gerpastor gegeben und von der SS sei ein Lagerküster gestellt worden!345 Die
Gründe der Verurteilung Gosbergs in Polen – so ist anzunehmen – wurden ent-
weder nicht zur Kenntnis genommen oder als unwahr unterstellt. Der SS-Unter-
scharführer wurde nach seiner Freilassung in Polen 1961 vom Landgericht
Wuppertal verurteilt, u.a. weil er im KZ Blizyn Juden erschossen und eine Jüdin
zu Tode gepeitscht hatte.346
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337 Wort des Rates der EKD zu den NS-Verbrecherprozessen, ebd., S. 3.
338 Rundschreiben des Landeskirchenamtes vom 2.7.1945. Jedem Pastor wurden zehn Exemplare zugeschickt – insgesamt
bestellte die Landeskirche 7.100 Handreichungen. LKAK 22.02, Nr. 3006.
339 S. Klee, Personenlexikon, S. 312; Peter Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung
mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, S. 168f.; sowie Die Zeit vom 26.3.1965 http://www.zeit.de/
1965/13/der-gute-mensch-von-auschwitz (13.12.2011).
340 Vergl. auch „Ein stiller Mann aus Osnabrück“, Die Tageszeitung vom 4.1.2005 http://www.taz.de/1/archiv/archiv/
?dig=2005/01/04/a0082 (13.12.2011).
341 Vergl. Rolf-Ulrich Kunze, Theodor Heckel, 1894-1967. Eine Biographie, Stuttgart 1997.
342 Johannes Michael Wischnath, Kirche in Aktion. Das Evangelische Hilfswerk 1945-1957 und sein Verhältnis zu Kirche und
Innerer Mission, Göttingen 1986, S. 98f.
343 S. Akte Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene, LKAK 22.02, Nr. 5536.
344 Der Beauftragte des Rates der EKD für Kriegsgefangenenarbeit Bischof D. Heckel an das Landeskirchenamt Hamburg,
24.3.1955, betr. Kriegsgefangenen Artur Gosberg, z.Zt. in Polen, LKAK 32.01, Nr. 4151.
345 Im Antwortschreiben vom 29.3.1955 wurde dem EHIK vom Landeskirchenamt mitgeteilt, dass Buhre Seelsorge im In-
ternierungslager nach 1945 betrieben hatte (von dort war Gosberg an Polen ausgeliefert worden). Ebd.
346 S. Justiz und NS-Verbrechen Band XVII, http://www1.jur.uva.nl/junsv/brd/files/brd510.htm (6.10.2012).
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Mit der Freilassung der letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen, die Bun-
deskanzler Adenauer auf seiner Moskaureise im September 1955 erreicht hatte,
hatte das EHIK eine letzte satzungsmäßige Aufgabe: Mit großem Engagement
wurden Spenden aller Landeskirchen eingeworben, um die Heimkehrenden zu
unterstützen.347

Nachdem diese Aufgabe erfüllt worden war, hätte das Hilfswerk für Kriegsge-
fangene und Internierte eigentlich seine Arbeit als erfüllt ansehen können. Da
man im Hilfswerk aber alle Kriegsverbrecher als Kriegsgefangene ansah, arbei-
tete das EHIK unbeirrt weiter. So versandte es eine „Kurze Übersicht über die
Kriegsgefangenen-Situation bis Ostern 1956“, in der es hieß: „In Landsberg, Werl
und Wittlich befinden sich im Ganzen noch 60 Gefangene. Die Deutsch-Alliier-
ten Gnadenausschüsse haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. In Frankreich,
Belgien, Luxemburg und Holland verblieben im Ganzen noch 86 Gefangene. Wir
können nur hoffen, dass auch in diesen westlichen Gewahrsamsländern durch
weitere Entlassungen dieses Kapitel bald abgeschlossen ist.“348

Weil in den folgenden Jahren die meisten verurteilten Kriegsverbrecher vorzei-
tig entlassen wurden, verringerte sich der Kreis der Betreuten immer weiter:
„Kriegsgefangene befinden sich nur noch etwa 100 im Lager Potma in Russ-
land. […] Eine kleine Zahl Kriegsverurteilter befindet sich noch in Polen, in Jugo -
slawien, vier in Breda (Holland), zwei in Italien, dazu kommen die drei politisch
Verurteilten in Spandau. Es wäre wirklich an der Zeit, dass auch dieses Kapitel
durch eine Amnestie abgeschlossen, die Vergeltung durch die Vergebung ab-
gelöst würde.“349

Daher ging das EHIK Anfang der 1960er-Jahre dazu über, auch die politischen
Häftlinge im Ostblock zu unterstützen sowie die „zurückgebliebenen Deutschen
[!] im polnisch verwalteten Gebiet“ und die deutschen Minderheiten in der So-
wjetunion und in Südosteuropa.350

Diese Aufgabenerweiterung rief Widerspruch der Hamburgischen Landeskirche
hervor. Unter Bezug auf das Weihnachtsrundschreiben des EHIK fragte der De-
zernent im Landeskirchenamt, Pastor Wilhelm Schmidt, bei der Kirchenkanzlei
der EKD (nachr. Hauptgeschäftsstelle Innere Mission und Hilfswerk, Stuttgart),
„ob der Auftrag des ‚Beauftragten des Rates der EKiD für Kriegsgefangenenar-
beit’ in Richtung auf Betreuung der in den polnisch verwalteten deutschen Ost-
gebieten noch ansässigen deutschen Bevölkerung erweitert und wann gege-
benenfalls eine solche Erweiterung vorgenommen worden ist.“351

Diese „sehr berechtigte“ Anfrage wurde sofort von der nachrichtlich informierten
Zentrale von Innerer Mission und Hilfswerk unterstützt, die zusätzlich vom Rat
der EKD forderte, die Beauftragung für Kriegsgefangenenarbeit insgesamt für
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beendet zu erklären.352 Daraufhin setzte der Rat der EKD, „auch auf Veranlas-
sung des Kirchendienstes Ost“, einen Ausschuss ein, der sich mit der Angele-
genheit beschäftigte.353

Dass es sich hier um einen gezielten Vorstoß handelte, macht ein vertraulicher
Brief in Sachen „unseres Freundes Heckel“354 von Wilhelm Schmidt an den Lei-
ter des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Dr. Kurt Wagner355,
deutlich. Darin berichtete Schmidt über die Abstimmung mit dem Leiter des Kir-
chendienstes Ost, Prof. Harald Kruska356. „Gegen Heckel“, so Schmidt, „war
schon einmal von Seiten der Evangelischen Kirche der Union ein Vorstoß un-
ternommen worden; aber er hat damals den ganzen Rat der EKU über den Löf-
fel balbiert.“
Aus der weiteren Korrespondenz zwischen Schmidt und Wagner geht hervor,
dass die Arbeit des EHIK offenbar weniger durch Spenden bzw. Kollekten fi-
nanziert wurde. So schlüsselte Wagner die Finanzierung der EHIK-Tätigkeit wie
folgt auf: 

„1. Pakete an Deutsche in den Gebieten ostwärts der Oder und Neiße versandte
das Hilfswerk München aus Mitteln des Bundesministeriums für gesamt-
deutsche Fragen für etwa DM 270.000,-.

2. Gefangenenpakete schickt das EHIK im Auftrage des Bundesministeriums
für Vertriebene an 56 Gefangene, davon 2 ehemalige Soldaten (Kriegsver-
urteilte), 9 frühverurteilte Zivilgefangene und 45 erst später Verurteilte, die
man am ehesten wohl als politische Gefangene bezeichnen könnte. […]

3. An entlassene Gefangene in den Gebieten ostwärts der Oder/Neiße schickt
das Evang. Hilfswerk auf Kosten des Bundesministeriums für Vertriebene
etwa in 200 Fällen Pakete.
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347 Nachdem ein erster Bittbrief um Spenden hierfür vom 19.9.1955 vom Landeskirchenamt Hamburg mit Blick auf die staat-
liche Unterstützung am 26.9.1955 abschlägig beschieden worden war, schrieb Bischof Heckel an Landesbischof Knolle
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348 EHIK, Kurze Übersicht über die Kriegsgefangenen-Situation bis Ostern 1956, o.D., ebd.
349 Rundschreiben des Hilfswerks für Internierte und Kriegsgefangene, Der Beauftragte des Rates der EKD für Kriegsge-
fangenenarbeit Bischof D. Heckel vom November 1963, ebd.
350 Ebd.
351 Schreiben des Landeskirchenamtes Hamburg, Dezernent Pastor Wilhelm Schmidt, an die Kirchenkanzlei der EKD (nachr.
Hauptgeschäftsstelle Innere Mission und Hilfswerk, Stuttgart) vom 18.1.1963, ebd.
352 Schreiben der Inneren Mission und Hilfswerk an das Landeskirchenamt Hamburg vom 6.2.1963, ebd.
353 Schreiben der Kirchenkanzlei der EKD an das Landeskirchenamt Hamburg vom 17.5.1963, ebd.
354 Schreiben Wilhelm Schmidt an („Lieber Kurt!“) Dr. Kurt Wagner, Deutsches Rotes Kreuz, vom 28.5.1963, ebd.
355 Kurt Wagner (1911-2006) war führender Mitarbeiter der Hohen Schule der NSDAP gewesen und hatte nach 1945 den
Suchdienst des Roten Kreuzes maßgeblich mit aufgebaut. http://www.bundesarchiv.de/cocoon/barch/1000/z/z1961z/
kap1_10/para2_4.html (6.10.2012).
356 Zu Kruska s. Hartmut Rudolph, Evangelische Kirche und Vertriebene 1945 bis 1972, Bde. 1 und 2, Göttingen 1984 und
1985.
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4. An Angehörige von politischen Gefangenen in der SBZ schickt das Hilfswerk
auf Kosten des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen in 193 Fäl-
len Pakete.“357

Mit anderen Worten: Bischof Heckels Unterstützungspakete für verurteilte Kriegs-
verbrecher wurden aus Bundesmitteln bzw. im Auftrag des Bundes getätigt.
Hierin wurde allerdings kein Skandal gesehen. Das Problem lag woanders: Die
Hilfspakete, die jeweils mit privaten Absendern versehen wurden, um in Osteu-
ropa keine Proteste hervorzurufen, waren von Heckels Hilfswerk so dilettan-
tisch getarnt worden, dass die Empfänger in Osteuropa Schwierigkeiten be-
kommen hatten. Daher hatte das DRK, das ebenfalls mit Bundesmitteln
Hilfspakete verschickte, ein Interesse an der Beendigung von Heckels Tätigkeit.358

Im Folgenden wurde Heckel vom Rat der EKD die Beauftragung für Kriegsge-
fangenenarbeit entzogen, die Zahlungen des Gesamtdeutschen Ministeriums
wurden gestoppt.359 Theodor Heckel setzte seine Hilfswerkstätigkeit dennoch –
nun allein durch Spenden finanziert – fort. Auch nach seinem Tod 1967 ging die
Arbeit weiter. Noch 1976 setzte man sich für die Freilassung der Kriegsgefan-
genen in Breda ein und meinte damit die inhaftierten deutschen Kriegsverbre-
cher.360 Im selben Jahr plante das schleswig-holsteinische Landeskirchenamt eine
regelmäßige Förderung des EHIK einzuführen, dies scheiterte aber an den Gre-
mien der entstehenden Nordelbischen Kirche.361

4.3. Der Fall Hans Beyer

Am 29. September 1945 schrieb Prof. Dr. Hans Beyer einen Brief an den Präses
der VKL Wilhelm Halfmann. Darin bat er um Unterstützung in einem kirchenge-
schichtlichen Forschungsprojekt über Claus Harms, zu dem er ein Exposé beifügte.362

Halfmann bemühte sich, die gewünschten Informationen zu bringen, und daraus
entspann sich ein Briefwechsel mit ungewöhnlichem Verlauf. Im Dezember 1945
erhielt Halfmann eine Denkschrift Beyers, die nichts mit dem Forschungsprojekt
zu tun hatte, sondern vielmehr „Kulturpolitische Fragen 1946” beinhaltete. Die Denk-
schrift sezierte die aktuelle geistige Situation Deutschlands, genauer: der Deutschen,
und benannte mögliche Ziele kirchenpolitischer Tätigkeit, um Einfluss auf die  geis -
tige Entwicklung Deutschlands zu nehmen. Hierbei reflektierte Beyer auch über
die Fehler und Schwächen der jüngsten deutschen Ostpolitik:

„2. In einer in vielen Punkten überaus lehrreichen Denkschrift über die Fehler der
deutschen Ostpolitik heißt es, dass im Osten nicht die NS-Führungsschicht, son-
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dern der deutsche Mensch überhaupt versagt habe. Das ist richtig und falsch zu-
gleich. Es ist richtig, wenn man die Fehler nicht bloß im NS-System, sondern in
Fehlern des deutschen Charakters sucht: in dem Mangel an perspektivisch aus-
gerichtetem Denken, in einem ungenügenden Verständnis für fremde Volksart,
in der Furcht, sich in der Liebe zu anderem Volkstum zu verlieren, sodass alle Lie-
be ausgeschaltet wird, im Misstrauen gegen die schöpferische Kraft freier Per-
sönlichkeiten usw. Jene Deutung ist aber zugleich falsch, wenn sie übersieht, dass
es zur Ausbildung einer echten deutschen Führungsschicht gar nicht gekommen
ist (Funktionäre sind keine Führer) – und wenn sie von einem viel zu mechani-
schen und primitiven, einem völlig ungegliederten Volksbegriff ausgeht.”363

Geschickt entwickelte Beyer eine Rhetorik, die mit vermeintlichem Hinterfragen und
Kritisieren der deutschen Ostpolitik den Leser dazu brachte, das Prinzip der deut-
schen Besetzung Osteuropas gutzuheißen. Der Nationalsozialismus war offenbar
nicht als Idee gescheitert, sondern an schlechtem Personal – „Funktionäre sind kei-
ne Führer”. Der Gedanke, dass es falsch war, die Länder Osteuropas zu überren-
nen und Millionen Menschen zu ermorden, war hier nicht vorgesehen. Vielmehr
wurde indirekt die Richtigkeit der Okkupation Osteuropas unterstellt. Halfmann hät-
te hier klar werden müssen, welches Gedankengut sein Korres pondenzpartner ver-
trat, auch wenn er da sicher noch nicht wusste, dass sein Gegenüber „Heydrichs
Professor” – so der Titel einer biografischen Studie von Karl Heinz Roth – war.364

Der 1908 in Geesthacht geborene Beyer hatte Geschichte, Öffentliches Recht
und Volkstumswissenschaften in Graz, Königsberg und Hamburg studiert, pro-
movierte 1932 in Geschichte und war danach als Redakteur tätig. Kirchlich trat
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357 Schreiben von Dr. Kurt Wagner, DRK, an Wilhelm Schmidt vom 9.12.1963, LKAK 32.01, Nr. 4151.
358 Ebd. Zum Beleg sandte Wagner Abschriften von sowjetischen Zeitungsartikeln, die Heckel als faschistischen Agenten
im Dienste der NATO bezeichneten.
359 Vertraulicher Vermerk Dez. IV LKA Schmidt an von Schade vom 22.12.1966: Der Ratsauftrag wurde beendet, da Heckel
der Ökumene geschadet habe, und das Gesamtdeutsche Ministerium zahle nicht mehr, da Heckel die Rotkreuzarbeit be-
hindert habe. Ebd.
360 S. Weihnachtsrundschreiben des EHIKZ 1976, LKAK 22.02, Nr. 5537. Zu den Gefangenen von Breda s.u.
361 Ebd.
362 Schreiben Prof. Dr. Hans Beyer, Schmalenbeck b. Ahrensburg (Holstein) an Pastor Halfmann, Präses d. V. Kirchenleitung
der Ev. Luth. Kirche Schleswig-Holsteins Flensburg, vom 29.9.1945, LKAK 20.01, Nr. 403.
363 Prof. Dr. Hans Beyer, Kulturpolitische Fragen 1946. Schmalenbeck (Holst.), 20. Dezember 1945. Ebd.
364 Karl Heinz Roth, Heydrichs Professor. Historiographie des „Volkstums” und der Massenvernichtungen: Der Fall Hans Joa-
chim Beyer, in: Peter Schöttler (Hrsg.), Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918-1945, Frankfurt/Main
1999, S. 262-342. Zu Beyers Laufbahn und seiner Forschungstätigkeit in der NS-Zeit vergl. Michael Fahlbusch, Wissenschaft
im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die „Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945, Baden-
Baden 1999; Andreas Wiedemann, Die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag 1942-1945, Dresden 2000, S. 55ff.; sowie Mo-
nika Glettler und Alena Miskova (Hrsg.), Prager Professoren 1938-1948, Essen 2001. Zu Beyers Nachkriegskarriere s.
Gerhard Paul, Landunter. Schleswig-Holstein und das Hakenkreuz, Münster 2001, S. 346-389, insb. S. 369-373. S. auch
Kathrin Emse, Der Fall „Hans Joachim Beyer“, Nordelbische Kirchenzeitung, Nr. 24, 19.6.2005. Jüngst existiert auch eine
Internetseite von Flensburger Studierenden, die unter Verwendung von zwei der aufgeführten Titel seine Vita darstellt. S.
http://hans-joachim-beyer.info/ (11.8.2011).
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er für „eine Erneuerung des Luthertums jenseits der staatlichen Obrigkeit ein”
und war als Journalist in den Diskurs des Altonaer Bekenntnisses vom Januar
1933 involviert.365 Roth konstatierte bei Beyer eine „merkwürdige Mischung von
lutheranischem Enthusiasmus, völkischer Ausgrenzungsmentalität und voraus-
eilender Unterwerfung”.366

1934 wurde Beyer Dozent in Danzig und profilierte sich in der „Ostforschung”.
1936 wurde er NSDAP-Mitglied, 1938 trat er dem SD der SS als ehrenamtlicher
Mitarbeiter bei. Als „Ostforscher” vertrat er einen radikalen völkisch-antisemiti-
schen Rassismus, der eine Hegemonie Deutschlands für Osteuropa forderte.367

Im Februar 1939 wurde Beyer hauptamtlicher Mitarbeiter in der Berliner SD-Zen-
trale. Zur gleichen Zeit reichte er in München seine Habilitationsschrift ein über
„Umvolkungsvorgänge, vor allem in Ostmitteleuropa”. Seine Zielperspektive war
hierbei die Ausschaltung der „jüdischen Mimikry” aus allen europäischen Völ-
kern, die Rückgewinnung „deutschen Leitungserbguts” und eine Hierarchisie-
rung der osteuropäischen Völker, deren Wertigkeit von deutschen „Erbanteilen”
bestimmt wurde.368 Die „Umvolkung“ verstand Beyer entweder „im Sinne einer
seelischen Vernichtung des anderen Volkstums“ oder es war das gemeint, was
heute als „ethnische Säuberung“ bezeichnet wird.
Im 1939 gegründeten Reichssicherheitshauptamt wurde Beyer zunächst Bi-
bliotheksreferent der Amtsgruppe VII und dann im Dezember 1939 als Ukraine-
Referent in der Amtsgruppe „Volkstum” des Inland-SD Amt III übernommen.369

1940 wurde er mit Protektion des SD Dozent für „Volksforschung” am neu ge-
gründeten Deutschen Auslandswissenschaftlichen Institut der Berliner Univer-
sität. Im Juni 1941 war Beyer als „Volkstumsberater“ der in der Ukraine
operierenden Einsatzgruppe C am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt. Der
Einsatzgruppe gelang es in wenigen Tagen, in Lemberg die Ermordung Tau-
sender Juden zu organisieren. Im September 1941 erhielt Beyer einen Ruf nach
Posen, dem er im Januar 1942 folgte, während er gleichzeitig als wissenschaft-
licher Zuträger des SD arbeitete. Als der Chef des RSHA, Reinhard Heydrich,
1941 nach Prag ging, plante er dort die Übernahme der Karls-Universität für den
Forschungsbetrieb des SD und lud Beyer zu Gesprächen nach Prag ein. Durch
Heydrichs Protektion wurde Beyer Direktor eines neu gegründeten Instituts für
Volkslehre und Nationalitätenkunde. Nach dem Attentat auf Heydrich Ende Mai
1942 wurde er Geschäftsführer der neu gegründeten Reinhard-Heydrich-
Stiftung, die die Forschung den Interessen des RSHA anpasste. Bis zum Som-
mer 1944 gründete die Stiftung acht Forschungsinstitute mit insgesamt 90
Beschäftigten. Hier wurde die Selektions- und Vernichtungspraxis des NS-Staa-
tes „wissenschaftlich” begründet und weiterentwickelt.
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Die oben zitierten Zeilen Beyers über die Fehler der deutschen Ostpolitik in der
Denkschrift an Halfmann waren also stark autobiografisch gefärbt. Die weitere
Korrespondenz mit Halfmann ist lückenhaft, aber sein Interesse an einer Be-
schäftigung wurde bald deutlich. Hier legte Beyer die Karten zumindest teilweise
auf den Tisch. In seinem handgeschriebenen Lebenslauf benannte er seine Tä-
tigkeit in der Volkstumsforschung, die SS-Mitgliedschaft und Zuarbeit zum SD,
auch wenn er alles relativierte.370

Als Halfmann die von Beyer benannten Gewährspersonen anschrieb – eigen-
ständige Recherchen nahm man damals nicht vor –, fragte er konkret nach Bey-
ers Prager Zeit, verbunden mit der Frage, ob einstige Tätigkeiten Beyers der Kir-
che eine Zusammenarbeit „aus inneren Gründen unmöglich machen könnten.
Die äußeren Daten, auf die Rücksicht zu nehmen ist, sind uns bekannt.“ Zusätzlich
wurde nach seiner fachlichen Bedeutung „für die Zusammenhänge Kirche, Volks-
tum, Vermassung, Umvolkung, Gesinnungswandel u. dergl.“ gefragt.371

In den Antworten wurde Beyers Tätigkeit als Geschäftsführer der Reinhard-Hey-
drich-Stiftung in Prag klar benannt. Erstaunlicherweise bescheinigten die Ver-
fasser der Erklärungen Beyer und der Reinhard-Heydrich-Stiftung ein Verhalten,
das sich nicht mit dem nationalsozialistischen Gedankengut gedeckt habe.372

Auch wenn man die Stiftung nicht kannte, war doch der Name des RSHA-Chefs
bekannt genug, dass diese Darstellungen absurd wirken mussten.
Der ebenfalls angefragte Leiter des Psychologischen Institutes der Uni Heidel-
berg, Prof. Dr. Dr. W. Hellpach, hingegen benannte die Probleme mit Beyer offen: 

„Immerhin möchte ich eigentlich raten, dass B. sich eine Weile mehr im Hinter-
grunde hält. Er würde, wenn er allzu auffällig und namentlich in den Vordergrund
der öffentlichen Szene träte, wie die Dinge nun einmal heute liegen, ohne Frage
Angriffsflächen darbieten, die in seiner Prager Tätigkeit gegeben sind. B. ist, das
brauche ich Ihnen kaum zu sagen, ein ungewöhnlich begabter Mann; es wäre
zu bedauern, wenn er sich jetzt zu stark exponierte, weil er es nicht abwarten
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365 S. Jürgensen, Altonaer Bekenntnis, S. 90. 1958 würdigte Beyer das 25. Jubiläum des Bekenntnisses in einem Beitrag
des „Konvent kirchlicher Mitarbeiter“ (Konvent), in dem er die positive Rezeption des Bekenntnisses durch die Nationalre-
volutionäre um Ernst Niekisch und A.P. Weber hervorhob. S. Hans Beyer, „Altona“ und das Staatskirchenrecht, in: Konvent
Nr. 2 (Februar) 1958, S. 44-49.
366 Roth, Heydrichs Professor, S. 272.
367 Ebd., S. 277ff.
368 Zitiert nach Roth, S. 283.
369 Für freundliche Hinweise danke ich Karl Heinz Roth.
370 Undatierter handgeschriebener Lebenslauf Beyers, der 1946 vorgelegt wurde. LKAK 20.01, Nr. 403.
371 Gleichlautende Schreiben an Prof. Lic. Benjamin Unruh u.a. vom 13.12.1946, LKAK 20.01, Nr. 403.
372 So die Lektorin des Kohlhammer Verlags, Dr. Barbara Jaschke, mit Schreiben vom 26.6.1946 und Prof. Dr. Helmut Prei-
del vom 18.10.1946, LKAK 20.01, Nr. 403.
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könnte, wieder eine Vordergrundsrolle zu spielen. […] B. gehört zu den sehr we-
nigen wirklichen und kritischen Kennern der osteuropäischen ethnischen und
ethnopolitischen Verhältnisse. Er sollte sich aufsparen für künftig, man wird ihn
dann brauchen. Denn diese Problematik wird sich ja nach der Festsetzung der
reichsdeutschen Ostgrenzen erst in ihrer ganzen Tragweite entfalten, und dann
wird man wie das liebe Brot Männer brauchen, die wirklich etwas von den Din-
gen verstehen. „Stille! Kein Geräusch gemacht!“ ist der beste, der bestgemeinte
Rat, den man ihm vorerst geben kann.“373

Damit teilte Hellpach dem Bischof mit, dass Beyers Forschungstätigkeit in Prag
negativ besetzt war. Beyer solle zumindest in der Öffentlichkeit untertauchen,
damit er bei geänderten Verhältnissen als Osteuropaexperte zur Verfügung ste-
hen könne. Ihn solange bei der Kirche unterzubringen, so der Schreiber weiter,
sei ein Dienst der Kirche für Deutschland.
Halfmann wusste also, dass er einen – als SS-Offizier und SD-Mann – formal be-
lasteten Mann vor sich hatte, dessen Forschungstätigkeit in Prag nicht öffentlich
thematisiert werden durfte. In seinen Schreiben an die von Beyer benannten
Auskunftspersonen fragte er nicht nach weiterer Belastung Beyers, sondern viel-
mehr nur nach Gründen, die die Kirche hindern könnten, ihn einzustellen.
Am 16. Mai 1947 beschloss die Kirchenleitung, „Professor Beyer mit der Lei-
tung der Landeskirchlichen Pressestelle zu beauftragen.“374 Er wurde kein Pres-
sesprecher – die Öffentlichkeit sollte er ja meiden. Ein Arbeitsvertrag ist in den
Unterlagen nicht vorhanden. Stattdessen existiert das Konzept eines Schreibens
an Beyer, in dem sein Arbeitsauftrag formuliert wurde:

„Die Kirchenleitung der Ev. Luth. K. Schleswig Holsteins hat in ihrer Sitzung vom
16. Mai beschlossen, Ihnen einen landeskirchlichen Auftrag zu erteilen. Seine in-
haltliche Bestimmung ergibt sich aus den Aussprachen, die Sie vor der er-
wähnten Sitzung mit Herrn Bischof Halfmann hatten. Insbesondere gehört zu
Ihren Obliegenheiten: 
a) Beobachtung der Presse und Versorgung der in unserem Lande erschei-

nenden Zeitungen und Zeitschriften mit kirchlichen Informationen und Arti-
keln. Da noch für längere Zeit mit einer starken Einschränkung des Umfangs
der allgemeinen und kirchlichen Presse zu rechnen ist, besteht Überein-
stimmung darüber, dass die von Ihnen zu leitende Landeskirchliche Presse-
stelle in erster Linie für die Beobachtung der Presse hinsichtlich ihrer
Berichterstattung über kirchliche und kulturelle Fragen sowie für die Her-
ausgabe von ‚Informationen über grundsätzliche Probleme’ zu sorgen hat.
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b) Beobachtung laufender Vorgänge im Kirchengebiet des Bistums Schleswig.
c) Förderung und Ausbau der kirchlichen Arbeitskreise der Gebildeten u.a. auch

durch eine zweckentsprechende Gestaltung der unter a) genannten ‚Infor-
mationen über grundsätzliche Probleme’ sowie durch den Aufbau eines Vor-
tragsdienstes.

d) Mitarbeit im kirchlichen Ausbildungswesen.
Die Kirchenleitung behält sich außerdem vor, Sie von Fall zu Fall um Gutachten
über akut gewordene oder akut werdende Probleme zu bitten. Die einschlägigen
Materialien des Landeskirchenamts, der Propsteien und Pastorate stehen Ihnen
für die Lösung Ihrer Aufgaben zur Verfügung. Die Einzelheiten in verwaltungs-
technischer Hinsicht sowie die Fragen der Besoldung, Reisekostenersetzung
usw. werden durch das Landeskirchenamt gesondert geregelt. Ihr Dienstsitz ist
grundsätzlich Kiel, jedoch bestehen gegen eine Erledigung eines Teils Ihrer Auf-
gaben von Preetz aus keine Bedenken.“375

Der schriftlich fixierte Arbeitsauftrag umfasste also die Beobachtung der Presse,
des Bistums Schleswig und die Versorgung der Presse und kirchlichen Ar-
beitskreise „der Gebildeten u.a.“ mit Informationen sowie bei Bedarf die Erstel-
lung von Gutachten. Die Qualifikation Beyers für Letzteres hatte Halfmann in
seinen Anfragen abgefragt für die Themen „Kirche, Volkstum, Vermassung, Um-
volkung, Gesinnungswandel u. dergl.“. Man beauftragte Beyer also mit einer
Pressearbeit, die fatal an nachrichtendienstliche Tätigkeit – beobachten, be-
richten, beeinflussen – erinnerte.
Dass der schriftliche Arbeitsauftrag sich vorrangig auf Vier-Augen-Gespräche
mit Bischof Halfmann bezog, ist zusätzlich bemerkenswert. Hier wurde ein per-
sönliches Vertrauensverhältnis Bestandteil einer arbeitsvertragsähnlichen Ver-
einbarung. Wie weit dieses Vertrauensverhältnis ging, zeigte sich ein Jahr später:
Halfmann erhielt ein persönliches Schreiben von Pastor Dr. Hans-Werner
Bartsch, in dem dieser mitteilte, dass ihm Informationen über Beyers Tätigkeit in
Prag bekannt geworden seien, die ihm – als dem Pressebeauftragten der Su-
perintendentur Lauenburg – die Zusammenarbeit mit Beyer unmöglich machten.
Bartsch weiter:

„Ich kenne aus eigenen Erfahrungen an der Kieler Universität, wo Prof. Schmö-
kel eine ähnliche Rolle spielte, die Wirkung solcher Männer und muss gestehen,
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373 Schreiben Prof. Dr. Dr. W. Hellpach an Halfmann vom 20.12.1946, LKAK 20.01, Nr. 403.
374 Beschluss der Kirchenleitung vom 16.5.1947, LKAK 22.02, Nr. 1083.
375 Hervorhebungen im Original. Undatierter Entwurf eines Schreibens an Prof. Dr. H. Beyer (Mai) 1947, LKAK 20.01, Nr. 403.
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dass ich für ihre bedenkenlose Übernahme in den kirchlichen Dienst doch sehr
starke Bedenken habe. Prof. Wolf schrieb mir, dass man ihn nunmehr ja wohl dem
‚alles vertragenden guten Magen der Kirche überantwortet’ habe. Es wird uns
schwer genug, auf Tagungen und Synoden Männer wie Propst Bestmann un-
gehindert ihre impertinente Stimme erheben zu hören, dass wir nun noch unter
der Regie nichtkirchlicher Leute, die einst alles getan haben, um die Verkündi-
gung des Evangeliums zu hindern, arbeiten sollen, erscheint mir unerträglich.“376

Obwohl Bartsch diesen Brief vertraulich an Halfmann schrieb und ihm darin mit-
teilte, er wolle Beyer direkt auf die Vorwürfe zu seine Prager Zeit ansprechen,
legte Halfmann das Schreiben Beyer vor, der ein Konzept für dessen Antwort
formulierte.377

In seiner Antwort an Bartsch wies Halfmann die Anwürfe barsch zurück, es sei
alles überprüft, Beyers Angaben seien für richtig befunden worden: „Es geht
doch nicht gut an, dass immer neue Gerüchte um Beyer in die Welt gesetzt wer-
den.“378

Daraufhin entschuldigte sich Bartsch bei Halfmann und erklärte die Causa Beyer
für erledigt. Im Grundsatz verschärfte er aber seine Kritik am Verhalten der NS-
belasteten Theologen und dem Umgang der Kirchenleitung hiermit:

„Wir müssen sehen, wie Pröpste und Professoren weiter nicht nur im Amte blei-
ben, sondern Reden halten, als ob nichts geschehen wäre, vor allem, als ob sie
nicht einen gründlichen Irrweg und zwar schuldigen Irrweg gegangen wären,
und von der Kirchenleitung wird das nicht nur geduldet, sondern amtlich aner-
kannt.“ Namentlich nannte Bartsch Propst Bestmann und Prof. Redeker379: „Bei
solchen Leuten halte ich auch jedes seelsorgerliche Gespräch für unmöglich,
da wäre nur zu sagen, vielleicht, ja bestimmt auch in aller Liebe und Brüderlich -
keit: Mein Freund, du musst erst einmal deinen Mund halten und am besten
zwei Jahre Steine kloppen! Ich meine, dass wir da, wo wir in echter Erkenntnis
der eigenen Schuld und Schwachheit uns vor Gottes Angesicht befinden, so in
aller Demut und Brüderlichkeit, aber auch Klarheit sprechen könnten, wie es
jetzt offenbar in unsrer Landeskirche leider nicht möglich ist.“380

Mit solchen Ansichten zog Bartsch sich nicht nur den Ärger Halfmanns zu – oh-
nehin war er als einer der frühen Anhänger von Rudolf Bultmanns Entmytholo-
gisierungstheologie ein Außenseiter in der gesamten Landeskirche.381 Dies
scheint ihm in den folgenden Jahren bewusst geworden zu sein: 1952 ließ er
sich mit 37 Jahren durch die Landeskirche emeritieren und wurde später Pas -
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tor in Hessen, habilitierte sich 1959 in Frankfurt, wo er ab 1962 eine ordentliche
Professur innehatte.
Als mit dem Gesetz vom 6. Juli 1948 die Entnazifizierung in Schleswig-Holstein
beendet werden sollte, unterwarf sich Beyer diesem inzwischen unter deutscher
Regie recht harmlos gewordenen Verfahren.382 Hierfür erbat er von Bischof Half-
mann eine Bestätigung, dass die Kirche bereits Beyers Vergangenheit unter-
sucht habe und zu einem positiven Urteil gekommen sei. Halfmann tat dies,
indem er nur die entlastenden Passagen der oben angegebenen Leumunds-
zeugnisse zitierte, und so wurde der einstige SS-Hauptsturmführer im Oktober
1948 in die Kategorie V als „unbelastet“ eingestuft.383

Damit war Beyer frei für Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Kirche und
bewarb sich ab Frühjahr 1949 auf andere Stellen.384 Gleichzeitig veränderte sich
sein innerkirchliches Auftreten drastisch. Während er 1947 die Gegenwart noch
als „die Zeit einer vorübergehenden Bolschewisierung“ beschrieben hatte, nahm
er nun den Kampf gegen die Linke auf.385 Beyer begann, gegen Oberkirchenrat
Carl Brummack und dessen Arbeit im Hilfswerk zu intrigieren, sodass es zu zu-
nehmenden Verstimmungen im Landeskirchenamt kam.386 Die Schreiben, mit
denen Beyer Halfmann mit Hintergrundinformationen belieferte, bekamen einen
zunehmend intrigierenden Charakter, sodass auch dieser von ihm abrückte und
schließlich die Kirchenleitung im September 1949 einer ungewöhnlichen Aus-
setzung des Arbeitsverhältnisses von Beyer zustimmte: Er wurde beurlaubt, um
eine Stelle als Redakteur in Husum anzutreten, während aus seinen Bezügen
nun eine Vertretung bezahlt werden sollte (der allerdings ausdrücklich keine
Rechte auf Übernahme gewährt wurden).387
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376 Schreiben Pastor Bartsch, Sahms, an Halfmann, den 24.5.1948, LKAK 20.01, Nr. 403.
377 Undatiertes Konzept eines Antwortbriefes von Beyer an Halfmann, ebd.
378 Schreiben Halfmanns an Bartsch vom 2.6.1948, ebd.
379 Zu Redeker S. Hansjörg Buss, „Ein Leben zwischen Christen-, Haken- und Verdienstkreuz“. Der Kieler Theologe Martin
Redeker, in: Hans-Werner Prahl, Hans-Christian Petersen, Sönke Zankel (Hrsg.), Uni-Formierung des Geistes: Universität Kiel
und der Nationalsozialismus, Bd. 2, Kiel 2007, S. 99-132.
380 Schreiben Bartsch an Halfmann vom 4.6.1948, ebd.
381 1948 erschien der erste Band der von Bartsch bis Ende der 1970er-Jahre herausgegebenen Reihe Kerygma und My-
thos, die die Bultmannsche Theologie diskutierte. S. Hans-Werner Bartsch (Hrsg.), Kerygma und Mythos. Ein theologisches
Gespräch, Band 1, Hamburg 1948. Auf Bartsch wird noch in V.4.3. eingegangen.
382 S. Doris Jurkschat, „Selbstreinigung“, S. 68ff.
383 LKAK 20.01, Nr. 403.
384 So im Mai 1949, als er sich um eine Dozentur an der neu gegründeten Kirchlichen Hochschule in Hamburg bewarb.
LKAK 20.01, Nr. 671.
385 Undatiertes Memorandum Beyers, „Die Kirche und die ‚gebildeten’ Laien“ (1947), LKAK 20.01, Nr. 671.
386 Schreiben Halfmann an Beyer vom 13.8.1949, LKAK 20.01, Nr. 403.
387 Beschluss der KL am 26.9.1949: Beyer beginnt bei einer Husumer Zeitung ein zweimonatiges Probeverhältnis. Wäh-
renddessen wird ihm sein Gehalt weitergezahlt. Davon wird eine Hilfskraft bezahlt, die seine Arbeit übernimmt. Diese Hilfs-
kraft hat keine Berechtigung, übernommen zu werden. Am 25.11.1949 wurde die Vereinbarung einmalig bis 31.12.1949
verlängert. LKAK 20.01, Nr. 672.
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Bis zum Juni 1950 war Beyer als Redakteur in Husum tätig, während er gleich-
zeitig von Preetz aus seine alte Tätigkeit ausübte bzw. seine Vertreterin beauf-
sichtigte. In dieser Zeit eskalierte er den innerkirchlichen Streit mit dem Leiter des
Predigerseminars Preetz, Prof. Dr. Rudolph Schneider, dem er Agententätigkeit
für Moskau vorwarf.388 An Halfmann gerichtet schrieb er u.a., Schneider sei „un-
sozial“ und „terrorisiert“ die Landeskirche, „Sie werden verstehen, hochwür -
digster Herr Bischof, dass man bei längerem Nachdenken über das Problem
Schneider zu der Überzeugung kommt, dass die Stellung von Schneider auf ge-
heimnisvollen Hintergründen beruht. Sachlich ist jedenfalls die starke Position,
die er offensichtlich besitzt, in keiner Weise gerechtfertigt.“389

Da Schneiders Nachfolger Kunze ebenfalls der Sozialdemokratie nahestand (zu-
sammen mit Dr. Lic. Johann Haar handelte es sich um die einzigen sozialisti-
schen Theologen der Landeskirche), erweiterte er die Vorwürfe auf diesen und
beschwor eine linke Bedrohung der Kirche. Als ihm das Landeskirchenamt die
juristische Dimension seiner Vorwürfe vorhielt, bezeichnete er die Juristen des
Landeskirchenamtes als unfähig und verweigerte das Gespräch, eine Klärung
„vor einem öffentlichen Gericht in einem Besatzungsgebiet“ lehnte er ab.390

Im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen wurde Halfmann mitge-
teilt, dass sein Protegé Beyer verschiedenen Personen aus dem Krieg als Ver-
fasser einer Schrift „über die Polen, die total verjudet seien“ und als Vertreter
des RSHA bekannt sei.391

Gleichzeitig überwarf sich Beyer mit seinem Herausgeber in Husum, dem er Dä-
nenfreundlichkeit vorwarf, woraufhin ihn dieser entließ.392 Als sich Beyer dar-
aufhin um eine Erneuerung seines Arbeitsverhältnisses bemühte, wurde ihm
dieser Weg verwehrt, obwohl er sich bereit erklärte, seine Tätigkeit auch unent-
geltlich auszuüben. Der Grund war, dass Beyer sich bemühte, in der Landes-
politik Fuß zu fassen.393 Er informierte Halfmann über die Zahl und Position der
Katholiken in der Administration und diffamierte den neuen Kultusminister Paul
Pagel als desinteressiert „an deutscher Erziehung“ und „christlicher Tradition“,
da dieser eine englische Frau habe (Pagels Ehefrau war als Jüdin 1939 nach
England geflohen).394 Offenbar hoffte er nach dem gerade erfolgten Regie-
rungswechsel durch die Parteien der Rechten auf eine Intervention Halfmanns
zu seinen Gunsten.
Nachdem diese ausblieb, gelang es Beyer, sich von der Lübecker Landeskirche
mit der Planung und Durchführung der 700-Jahr-Feier von St. Marien und dem
„Tag der Heimatkirche“ in Lübeck beauftragen zu lassen.395 Diese Aufgabe  meis -
terte er mit Bravour: Das Ereignis wurde mit Sonderbriefmarken und zahlreicher
Prominenz – allen voran Bundeskanzler Konrad Adenauer – Anfang September
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1951 begangen.396 Während Beyer diese Tätigkeit ausübte, erhielt er im März
1951 eine Dozentur an der Pädagogischen Hochschule Flensburg, die im No-
vember in eine Beamtenstelle auf Lebenszeit umgewandelt wurde.
In den folgenden Jahren intensivierte Beyer seine bereits 1950 begonnenen Be-
mühungen, in der Landespolitik Fuß zu fassen. Bei der Gründung des Evange-
lischen Arbeitskreises der CDU am 16. März 1952 in Siegen wurde er Vertreter
Schleswig-Holsteins im Geschäftsführenden Ausschuss.397 Zu Recht hoffte
Beyer, die CDU werde sich um weitere Annäherung an die evangelische Kirche
bemühen, um stärker aus dem Schatten des katholischen Zentrums herauszu-
gelangen. Hier hatte er aber übersehen, dass sein Vertrauensverhältnis mit Bi-
schof Halfmann nicht genügte, um als Vertrauensmann der Landeskirche in der
CDU zu gelten. Dies zeigte deutlich eine vertrauliche Notiz von Beyers Nachfol-
ger in der Pressearbeit, Wolfgang Baader, an Halfmann. Darin referierte er ein
vertrauliches Gespräch, das er mit dem Landesgeschäftsführer der CDU, MdL
Oskar Hubert Dennhardt, über das Verhältnis von Kirche und CDU und die künf-
tigen Landtagskandidaten der CDU geführt hatte:

„Der Landesvorstand habe sehr eingehend die Person von Prof. Beyer überprüft
und sämtliches Material – auch über die angebl. Kirchenaustrittsbescheinigung
– durchgesehen. Auch seitens des Präsidenten Ehlers seien Einwendungen
gegen die Person Beyers erfolgt. Doch habe die CDU niemanden, zumal Beyer
in der Lage sei, sich auch innerhalb der CDU-Organisation zu behaupten. Man
erwäge jetzt, ob nicht Prof. D. Dr. Redeker geeigneter sei. Ob dieser denn wohl
das Vertrauen der Kirchenleitung besitze. […] Ich hielt mich bei der Beantwor-
tung sehr zurück, betonte jedoch, dass Prof. Beyer in kirchl. Kreisen viele Geg-
ner habe und dass seine Person eine wirkliche Aussprache zwischen Kirche
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und CDU eher erschwere als erleichtere. Doch werde meiner Ansicht nach die
Landeskirche es nicht gutheißen, dass man nun Prof. Beyer immer wieder sein
Verhalten im Dritten Reich vorwerfe. Zur Person Redekers könne ich nichts
sagen, da er mir weitgehend unbekannt sei.“398

Als 1954 die Landtagswahlen anstanden, erhielt nicht Beyer, sondern der Kie-
ler Theologieprofessor Martin Redeker als Vertreter des Evangelischen Arbeits-
kreises einen sicheren Listenplatz.399 Soweit ersichtlich hatte dies zwei Gründe:
Beyer agierte taktisch ungeschickt, da er sich insbesondere den kirchlichen
Rückhalt verscherzt hatte; der – bei der Landeskirche ebenfalls unbeliebte – Re-
deker kooperierte hingegen erfolgreich mit dem Kieler Propst Hans Asmussen,
der in der CDU ausgesprochen beliebt war.400 Der zweite Grund lag in der NS-
Vergangenheit Beyers. Zwar war Redeker nicht minder belastet, bei Beyer schlug
aber zu Buche, dass 1953 bekannt wurde, dass er als SS-Offizier auch aus der
Kirche ausgetreten war.401 Diese Meldung einer Lübecker Lokalzeitung wurde
durch Beyers Nachfolger in der Pressearbeit, Wolfgang Baader, der später eine
führende Rolle im Evangelischen Arbeitskreis der CDU einnehmen sollte, ver-
breitet, was zum Zerwürfnis zwischen Beyer und Baader führte.402

In den folgenden drei Jahren wurde es ruhig um Beyer. Den kirchlichen Unter-
lagen zufolge eskalierte 1957 ein Streit Beyers mit dem Theologieprofessor der
Pädagogischen Hochschule, Prof. Dr. Besch, der zugleich Studentenpastor
war.403 Beyer bestritt, dass Besch für die Kirche sprechen dürfe, und bean-
spruchte die Zuständigkeit für den Unterricht der Kirchengeschichte. Die Vor-
würfe gegen Beyer konzentrierten sich auf die Art, wie er die Auseinandersetzung
führte. Bischof Wester schrieb von „ausgesprochenen Intrigen des Prof. Beyer“.404

1959 schließlich traf sich Besch mit Halfmann und berichtete unter anderem,
dass Beyer ihn vor Kollegen geohrfeigt habe. Die NS-Vergangenheit Beyers war
inzwischen allgemein bekannt, aber nur ein Vorwurf unter vielen, und wurde vor
allem von Besch benannt, weil er Halfmann die Protektion Beyers vorwarf:

„Mir ist unklar, warum jemand, der der Gestapo und ihren Vernichtungslagern
Zubringerdienst geleistet hat, heute ungestört und ungehindert sich als den für
Kirchenfragen Berufenen bezeichnen kann bzw. warum er – wie er laufend vor-
gibt – von höchsten kirchlichen Instanzen gestützt und geschützt wird“.405

Daraufhin rückte schließlich Halfmann offiziell von Beyer ab.406 In direktem zeit-
lichen Zusammenhang erfolgte am 13. August 1959 groß aufgemacht in der so-
zialdemokratischen „Flensburger Presse“ die Veröffentlichung von Beyers NS-Ver-
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gangenheit. Der Bericht betonte die Mitgliedschaft Beyers im Evangelischen Ar-
beitskreis der CDU und damit die Nähe zu Kultusminister Osterloh.407 Nachdem
der Skandal nun offiziell geworden war, bemühte sich Halfmann innerkirchlich
um Schadensbegrenzung. So schrieb er u.a. in einer Antwort auf ein Auskunfts -
ersuchen der bayerischen Landeskirche am 15. August offen über Beyer: 

„Der Schatten auf seinem Wege ist das Verhältnis zur SS, zur Kirche und zum Ju-
dentum. […] Indem Herr Prof. Dr. Beyer nach 1945 es vermied, irgendwelche be-
amtenrechtlichen Ansprüche geltend zu machen, hat er sich einem formellen Ent-
nazifizierungsverfahren entzogen. Während dieser kritischen Jahre fand er Zu-
flucht bei unserer Landeskirche in einem unformellen und losen Aufgabenverhältnis
als Pressereferent, wobei er mit großem Geschick gearbeitet hat. Er ist dann Re-
dakteur bei einer Zeitung gewesen, bis er schließlich Dozent an der Pädagogi-
schen Hochschule in Flensburg wurde, Letzteres nicht ohne Schwierigkeiten.“408

Auch wenn die „Flensburger Presse“ offen nachhakte409 und es in der Folgezeit
zu einer scharfen Kontroverse über Beyer kam,410 dauerte es zwei Jahre, bis
Beyer seine Lehrtätigkeit entzogen wurde.411 In der Folge des Heyde-Sawade-
Skandals wurde er zum Bauernopfer, und Kultusminister Osterloh stellte ihn im
April 1961 – bei vollen Bezügen – für Forschungen frei, die er im Schleswiger
Landesarchiv bis zu seinem Tod betrieb. Beyer starb am 25. August 1971 im
Alter von 63 Jahren.412
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4.4. Der Fall Ernst Szymanowski-Biberstein

Eine besondere Ausblendung der nationalsozialistischen Verbrechen zeigt sich
im Fall Szymanowski-Biberstein.413 Hier wurde die Schleswig-Holsteinische Lan-
deskirche mit zweierlei konfrontiert: ihren innerkirchlichen Auseinandersetzun-
gen während der NS-Zeit und den NS-Verbrechen in der Sowjetunion. Und es
hat den Anschein, als wog das Fehlverhalten Szymanowskis im Kirchenkampf
schwerer als seine Mordtätigkeit in den Einsatzgruppen.

Der 1899 geborene Ernst Szymanowski war in Neumünster als Sohn eines
Reichsbahnbeamten aufgewachsen und hatte nach dem Abitur Theologie stu-
diert, unterbrochen vom Militärdienst im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs. 1924
erhielt er seine erste Pfarrstelle auf Eiderstedt, 1927 die zweite in Kaltenkirchen.
Szymanowski war bereits 1926 der NSDAP beigetreten und hatte daher 1933
berechtigte Hoffnungen auf weiteren Aufstieg. Sein Wunsch, Propst in seiner
Heimatstadt Neumünster zu werden, erfüllte sich aber nur vorübergehend. Nach
drei Monaten der kommissarischen Leitung der Propstei wurde Szymanowski
zum Propst der – kleineren – Propstei Segeberg ernannt. Das Neumünsteraner
Propstamt ging an den Nationalsozialisten Richard Steffen, der nicht wie Szy-
manowski ein sozialer Aufsteiger war, sondern aus einer Propstfamilie stammte.
Nachdem Szymanowski, der sich der Deutschkirche Friedrich Andersens zu-
gewandt hatte, 1934 als Bewerber für das Lübecker Bischofsamt gescheitert war,
eskalierte er die innerkirchliche Auseinandersetzung, indem er die erste deutsch-
kirchliche Konfirmation in Itzehoe vornahm. Damit war ihm nicht nur ein weite-
rer Aufstieg in der Landeskirche versagt, er behinderte auch die Einigungs -
bemühungen in der Landeskirche. 1935 schließlich wechselte Szymanowski als
Oberregierungsrat in das Reichskirchenministerium. 1936 trat er dem Sicher-
heitsdienst der SS bei und übernahm für diesen Spitzeldienste im Ministerium.
Hier wurde er bis 1939 zum Sturmbannführer befördert – 1938 war er aus der
Kirche ausgetreten. Seine SS-Dienstränge waren bis dahin die eines Ehrenfüh-
rers, also eines nebenamtlichen SS-Mitglieds, da er hauptberuflich als Oberre-
gierungsrat tätig war.414 Als solcher wurde Szymanowski Anfang 1940 zur Wehr-
macht eingezogen, dies aber als einfacher Soldat. Bereits im Oktober 1940
wurde er in das Reichsicherheitshauptamt überführt. Hier erhielt er seinen bis-
herigen Ehrenrang als Dienstgrad. Er wurde Mitarbeiter im Amt IV der Geheimen
Staatspolizei. 1941 erfolgte seine Abberufung nach Oppeln, wo er die Gestapo-
Stelle leitete. Im selben Jahr änderte Szymanowski seinen Namen in Biberstein.
1942 schließlich wurde er Chef des Einsatzkommandos 6 in Ros tow. Wie viele
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Menschen unter seinem Befehl vom Einsatzkommando ermordet wurden, ist of-
fen. Im Nürnberger Einsatzgruppenprozess legte man seine Schätzungen von 2-
3.000 Menschen zugrunde. Als er eine Abkommandierung seines Einsatzkom-
mandos zum Partisanenkampf verzögerte, kam es zu einem SS-Verfahren und
zur Maßregelung Bibersteins. Am Ende stand – vermutlich nach einer Über-
gangszeit in Oppeln – seine Abberufung nach Italien, wo er bis Kriegsende in der
Wirtschaftsverwaltung des Reichsstatthalters von Triest tätig war. Bei Kriegsende
floh er von Klagenfurt nach Neumünster, wo er von den Briten verhaftet wurde.
1948 schließlich wurde er im Nürnberger Einsatzgruppenprozess als Chef des
Einsatzkommandos 6 des Mordes angeklagt. Seine Vernehmung als Beschul-
digter wurde in der Presse als eine Offenbarung der Peinlichkeit beschrieben:

„Selbst die übrigen Angeklagten in diesem Prozess hatten nur ein sarkastisches
Lächeln für ihren Mitangeklagten Szymanowski-Bieberstein, dem es vorbehalten
blieb, eines der erbärmlichsten Kapitel in der daran gewiss nicht armen Ge-
schichte der Nürnberger Prozesse gegen das unmenschliche Treiben der SS-
Einsatzgruppen zu kennzeichnen.”415

Biberstein bestand nämlich darauf, seine gesamte Lebensgeschichte aus sei-
ner Sicht zu erzählen, auch wenn der Vorsitzende Richter Musmanno die prä-
sentierten Details für so erheblich wie eine Erzählung „über das Leben der
Känguru in Australien” hielt.416 Auf Befragen stellte er sich als Vertreter religiöser
Toleranz dar, die auch für Juden gelte; dass sie in Konzentrationslager geschickt
wurden, habe er nicht gewusst. Seinen Eintritt in die SS begründete er damit,
dass diese „damals als die idealste, selbstloseste Verkörperung des National-
sozialismus” galt.417 Da er als Christ und Theologe argumentierte, fragte ihn Mus-
manno, ob er sich mit seinem Kirchenaustritt 1938 vom Christentum abgewandt
habe. Biberstein:

„Im Gegenteil, durch meinen Kirchenaustritt blieb ich meiner alten religiösen Ein-
stellung, die ich von Jugend auf hatte, treu. Ich wies bereits einmal darauf hin,
dass meines Erachtens ein großer Teil der evangelischen Kirchenbevölkerung
mit Unrecht sich noch als Mitglied der Evangelischen Kirche bezeichnete, dass
diese Menschen nicht christgläubig, sondern gottgläubig wären. Mir war klar,
dass hier eine neue Organisation geschaffen werden müsse. Eine solche Orga-
nisation von gottgläubigen Menschen durfte meiner Vorstellung nach kein
Dogma haben, keine Priester und keine Kulthandlung wie z.B. die Sakramente.
Ihre religiöse Betätigung hätte zu bestehen erstens in ständigem Bewusstwerden
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der unbedingten Gottverbundenheit durchs Gebet und durch die stille Betrach-
tung der Werte und des Lebens Jesu in gemeinsamen Feierstunden und zwei-
tens durch tätige Liebe im täglichen Leben gegenüber den Mitmenschen,
ähnlich, wie es bereits in der Organisation der Quäker einmal verwirklicht wor-
den ist.”418

Als schließlich die Rede auf die Mordtätigkeit seines Einsatzkommandos kam,
erklärte er: 

„Aus meiner theologischen Entwicklung heraus empfand ich es nicht nur als
höchst unangenehm, sondern geradezu als mir unzumutbar, dass unter meiner
Leitung Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt werden sollten. Schließlich
bin ich für diese Aufgabe nicht erzogen worden. Ein Pfarrer hat die Aufgabe,
den Seelen zu helfen, aber niemals zu richten.”419

Darauf fragte ihn der Vorsitzende, ob er den Opfern geistlichen Beistand vor
ihrer Ermordung gegeben habe. Bibersteins Antwort:

„Es waren Bolschewisten und der Bolschewismus predigt und unterstützt die
Gottlosenbewegung. Ich bin auch als Pfarrer nicht verpflichtet, Menschen zu be-
kehren. Es ist nicht meine Art, mich aufzudrängen. Außerdem muss ich hier ein
Wort anführen, das vielleicht nicht ganz der Würde des Gerichts entspricht: ‚Man
soll nicht Perlen vor die Säue werfen.’”420

Es war nicht seine absurde Verteidigungsstrategie – so leugnete er u.a. jede
Kenntnis etwaiger Mordbefehle, die Grundlage der Einsatzgruppentätigkeit ge-
wesen waren –, sondern die seltsamen Theologenäußerungen, die das öffentli-
che Interesse an seinem Fall weckten. Der leugnende SS-Scherge, der sich
darauf berief, Theologe zu sein, war einzigartig und führte zu ausführlicher Pres-
seberichterstattung. Das Gericht verurteilte ihn schließlich zum Tode. Grundlage
hierfür waren seine eigenen Einlassungen: Biberstein hatte seine erste Zeu-
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genaussage, der zufolge während seiner Zeit als Chef des Einsatzkommandos
2-3.000 Menschen hingerichtet worden waren, bestätigt und seine Teilnahme
an zwei Massenhinrichtungen seines Kommandos durch Erschießung und Ver-
gasung beschrieben. Letztere Tötungsart sei „menschlich angenehmer“, da die
Gesichter der Ermordeten, als man die Leichen aus dem Gaswagen schaffte,
„einen durchaus friedlichen Eindruck machten“.421 Richter Musmanno bemerkte
zu Biberstein in seinem Urteil:

„Die Religion, die durch alle Zeiten die Schwachen gestärkt hat, den Armen ge-
holfen, die Einsamen und Bedrückten getröstet, ist jedes Menschen eigene Be-
stimmung; dass aber ein Diener des Evangeliums auf dem Umweg über das
Nazitum an Massenhinrichtungen teilnahm, ist eine Tatsache, die man nicht un-
bemerkt vorübergehen lassen kann. Als das Hakenkreuz das Kreuz ersetzte und
‚Mein Kampf’ die Bibel verdrängte, ging das deutsche Volk unvermeidlich dem
Unheil entgegen. Als das Führerprinzip an die Stelle der Goldenen Lebensregel
trat, wurde die Wahrheit zerschlagen und die Lüge herrschte mit einem Abso-
lutismus, wie ihn ein Monarch nie kannte. Unter dem despotischen Regime der
Lüge verdrängte das Vorurteil die Gerechtigkeit, die Arroganz hob das Ver-
ständnis auf, der Hass erhob sich über die Güte – und die Kolonnen der Ein-
satzgruppen marschierten. Und in einer der vordersten Reihen schritt der
Ex-Pfarrer Ernst Biberstein.”422

Bibersteins einstige Landeskirche hingegen ließ die Tatsache, dass einer der
Ihren zum Massenmörder geworden war, sehr wohl unbemerkt vorübergehen.
Mit Szymanowski-Biberstein beschäftigte man sich ebenso wenig wie mit der
Theologie der Deutschkirche. Es findet sich zwar eine Abschrift des Berichts
über die Vernehmung Bibersteins, der im Dezember 1947 unter dem Titel „Der
unaufdringliche Pfarrer – Vergasung angenehmer” im „Spiegel“ erschienen war,
in der Akte „Entnazifizierung” in den Unterlagen der Kirchenleitung.423 Die Ab-
schrift enthält aber keinen Bearbeitungsvermerk oder sonstigen Hinweis auf eine
Behandlung der Thematik. 1947 wurde lediglich im Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekanntgegeben, dass deutschkirchliche Amtshandlungen als christlich
anerkannt würden, sofern diejenigen, an denen sie vorgenommen wurden, eine
vom Pastor zu prüfende ausreichende Kenntnis des Evangeliums haben.424

Am 1. November 1953 trat Biberstein in seiner Heimatgemeinde Neumünster
wieder in die Kirche ein.425 Als ein Vierteljahr später Landeskirchenamtspräsi-
dent Herbert Bührke starb, erhielt Bischof Halfmann ein Kondolenzschreiben
von Biberstein: „In gehorsamster Ehrerbietung bin ich, der ich immer noch in
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der tiefsten Erniedrigung als Kriegsverurteilter leben muss, Eurer Magnifizenz
ergebener Biberstein.“426 Halfmann veranlasste, dass Abschriften des Briefes an
die folgenden Personen verschickt wurden: „1) Bischof Wester, 2) an Pastor
Thies, Flensburg, 3) an Propst Steffen, Neumünster, 4) Propst Sontag, Sege-
berg. Nebenstehende Abschrift zur geflissentlichen Kenntnisnahme übersandt:
‚Ich weiß nicht, was soll das bedeuten.’ Halfmann.“427

Pastor Thies schrieb in seiner Antwortbrief an den Bischof: „Trotz allem aber ist
es menschlich wohl verständlich, dass er das vom ihm verfasste Beileidsschrei-
ben zugleich zum Anlass nimmt, um auf seine gewiss nicht beneidenswerte Lage
aufmerksam zu machen, und dass dieser Hinweis die unausgesprochene Bitte
enthält, etwas für ihn zu tun. Aber was könnte von landeskirchlicher Seite für ihn
getan werden? Er gehörte ja zur ‚Gruppe Ohlendorf’, die vor allem in der Ukraine
an zahlreichen Vergasungen beteiligt war. Wie man hörte, war er zum Tode ver-
urteilt. Dieses Urteil ist dann infolge eines Erlasses des Kontrollrates, der alle wei-
teren Hinrichtungen untersagte, offenbar nicht mehr vollstreckt worden.“428

Diese Antwort ist insofern bemerkenswert, weil sie das einzige Schriftstück der
innerkirchlichen Korrespondenz der folgenden Jahre ist, in dem ausdrücklich
die Mordtätigkeit Bibersteins benannt und als wahr angenommen wurde.
Offenbar kam es danach von dritter Seite zu einer Anfrage an die Landeskirche.
Darauf beschloss die Kirchenleitung am 27. Oktober 1954 beim Tagesord-
nungspunkt „Rehabilitierungsverfahren Bieberstein [!]“: „Kirchenleitung rät den
beiden Pröpsten, die um ihre Beteiligung bei dem Verfahren gebeten worden
sind, sich nicht zu beteiligen.“429

Nachdem man auf sein Schreiben nicht weiter reagiert hatte, suchte Biberstein
1955 wieder Kontakt zu seiner alten Landeskirche und bat offen, ihn bei seinen
Bemühungen um vorzeitige Haftentlassung zu unterstützen. Hintergrund war,
dass die Amerikaner inzwischen vorzeitige Entlassungen der in Landsberg ein-
sitzenden Kriegsverbrecher im Rahmen des „Parole“-Verfahrens zuließen. Da-
nach war die Freilassung an den Nachweis einer Beschäftigung und eines
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421 Protokoll, S. 2665.
422 Hier zitiert nach: Kazimierz Leszczynski (Hrsg.), Fall 9. Das Urteil im SS-Einsatzgruppenprozess, Berlin 1963, S. 139.
423 „Der unaufdringliche Pfarrer – Vergasung angenehmer”. Der Spiegel Nr. 50 vom 13.12.1947, LKAK 20.01, Nr. 475.
424 GVOBlatt Nr. 5 vom 28.3.1947, S. 23.
425 Archiv der Kirchengemeinde Neumünster, Wiedereintritte.
426 Schreiben Bibersteins an Halfmann vom 18. Februar 1954, PA Herbert Bührke, LKAK 12.03, Nr. 158.
427 Ebd. Propst Kurt Sontag hatte das Segeberger Propstenamt inne, das einst Szymanowski ausgeübt hatte, Propst Stef-
fen war durch den Familienwohnsitz der zuständige Propst und Pastor Johannes Thies der ehemalige Kollege in Kalten-
kirchen.
428 Antwort Pastor Thies an Halfmann vom 3.3.1954, PA Herbert Bührke, LKAK 12.03, Nr. 158.
429 Protokoll der Kirchenleitung vom 27.10.1954, LKAK 20.01 LK Schleswig-Holstein – Kirchenleitung, Nr. 131.
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ehrenamtlichen Bewährungshelfers gebunden.430 Soweit ersichtlich waren Bi-
bersteins Bemühungen bei der Landeskirche nicht sehr engagiert, und umge-
kehrt tat man sich bei der Kirche schwer mit ihm. Beispielhaft ist hier die Antwort
des Vorsitzenden des Landesvereins für Innere Mission in Rickling an Propst
Steffen auf seine Anfrage, Szymanowski-Biberstein im Rahmen des Landesver-
eins zu beschäftigen:

„Wir können wohl sagen, dass wir im Laufe der letzten 10 Jahre meist ganz in
der Stille versucht haben, manchem, der irgendwie gescheitert war, wieder eine
neue Möglichkeit zu geben. Wir werden dazu auch immer bereit sein. Im Falle
S. wird es mir allerdings doch etwas schwer, weil es sich hier nach meiner Auf-
fassung nicht nur um ein Versagen, sondern um einen Verrat an der Kirche Jesu
Christi gehandelt hat und weil man – jedenfalls nach dem Brief, den Sie mir vor-
lasen – nicht den Eindruck haben kann, dass hier ein grundlegender Wandel ge-
schehen ist.“431

Im Oktober 1956 schließlich fuhr Propst Richard Steffen nach Landsberg, um Bi-
berstein zu besuchen und sich ein Bild von ihm zu machen. Steffen war als Neu-
münsteraner Propst zuständig und offenbar bereits von Bibersteins Ehefrau
kontaktiert worden.
Der Bericht, den Steffen unmittelbar nach seiner Reise nach Landsberg abfasste,
ist ein beeindruckendes Dokument des Zeitgeistes des Jahres 1956. Steffen
hatte die Reise offenbar unvorbereitet angetreten. Im Gespräch mit Biberstein
ließ er sich dessen Deutung seiner Karriere erzählen, ohne imstande zu sein,
aufgrund anderer Informationen nachzufragen. Außer auf Bibersteins Erzählun-
gen bezog sich Steffen lediglich auf den oben zitierten „Spiegel“-Artikel, dessen
Wahrheitsgehalt er aber sichtbar infrage stellte:

„Im Staatssicherheitsdienst hatte er es zu tun mit russischen Saboteuren und
Partisanen. Es sind auch in seiner Kommandostelle während seiner Zeit Er-
schießungen vorgekommen, aber Einzelerschießungen von Personen, die ge-
richtlich abgeurteilt waren. […]
Um noch einmal auf die Erschießungen zu kommen, die ja in dem Zeitungsbe-
richt eine große Rolle spielen, so ist noch einmal zu betonen, dass Massener-
schießungen während seiner Zeit nicht vorgekommen sind. […] Erschießungen
einzelner kriegsgerichtlich Verurteilter hat er nicht selbst ausgeführt, wohl aber
gelegentlich teilgenommen. […] Im Augenblick der Erschießung sah B. in seiner
Dienststelle in den ordentlich gerichtlich Abgeurteilten Saboteure und Partisa-
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nen, die die Schärfe des Schwertes des Staates traf. […] Aber gegen das Grund-
sätzliche seiner Haltung ist m.E. nichts einzuwenden. Das wird auch rechtlich
anerkannt. Welche Not das bedeutet, weiß jeder, der als Pastor in militärischer
Dienststellung in eine solche Situation hineingestellt wurde. Ich bin dankbar,
dass sie mir persönlich erspart geblieben ist.“432

In der Sache hatte Biberstein also Steffen gegenüber selbst die eigenen Aussa-
gen vor Gericht geleugnet. Offenbar hatte Steffen keine Hintergrundkenntnisse,
dies zu erkennen, aber auch kein Interesse, sich welche anzueignen. Steffen
übernahm Bibersteins Darstellung, ohne sie zu hinterfragen. Einzig der Kirchen -
austritt Bibersteins wurde ernsthaft problematisiert:

„Ein wunder Punkt ist natürlich sein Kirchenaustritt. Man muss ihn wohl im Zu-
sammenhang mit der ganzen kirchlichen Lage damals sehen. […]
Bezeichnend ist, dass er sagte: ‚Leider bin ich nie zum Kirchenaustritt aufgefor-
dert worden, dann hätte ich es bestimmt nicht getan.’ Andererseits wäre ihm,
wenn er in seiner Heimatkirche gewesen wäre, nie der Gedanke gekommen. B.
nimmt aber für sich glaubhaft in Anspruch, dass er sich immer als Christ und
Theologe gefühlt und gehalten habe und dass er auch Heydrich gegenüber
immer betont habe, dass ihm nichts zugemutet werden könne, was dagegen
verstoße. Und das sei ihm auch zugebilligt worden. Er sagte, und zwar nicht
überheblich, sondern einfach als seine innere Überzeugung, dass es wohl gut
wäre, wenn jedes Pastors persönliche Haltung im Leben so anständig sein
würde, wie seine es war. Er ist sich, abgesehen von der Beurteilung seines Kir-
chenaustritts bewusst, in allen äußeren Dingen vor Gott und Menschen ein gutes
Gewissen zu haben. Er sagt es schlicht und überzeugt! Vielleicht vermisst man
bei diesen und ähnlichen Äußerungen zu seiner Rechtfertigung ein deutliches
Bekenntnis zur inneren Schuld, wie wir alle im Rückblick auf die ganze verwir-
rende Zeit mehr oder weniger um Schuld wissen. Solche Gedanken sind B. ge-
wiss nicht fremd. Sie auszusprechen, mag ihm in dieser besonderen Lage wohl
zu billig erschienen sein.“433
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430 Das amerikanische Verfahren der Freilassung auf „Parole” meinte eine dauerhafte Beaufsichtigung und Betreuung der
auf „Parole” Freigelassenen durch ehrenamtliche Bewährungshelfer, die hier als Bürgen bezeichnet wurden. S. Norbert
Frei: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1999, S. 295.
431 Der Leiter der Ricklinger Anstalten vom 28.12.1955 an Propst Steffen, Kirchenkreisarchiv Neumünster, Nr. 2534. Für den
Hinweis danke ich Hansjörg Buss.
432 Propst Steffen: Bericht über den Besuch bei Herrn Biberstein in Landsberg, LKAK 12.03, Nr. 1215, S. 2f.
433 Ebd.
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Die Wiedergabe Steffens lässt eine ähnliche Erzählstruktur vermuten, wie sie Bi-
berstein im Einsatzgruppenprozess angewandt hatte. Er war dort geistig über-
fordert, zu realisieren, dass er – statt seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen –
sich um Kopf und Kragen redete. Hier zeigte sich ein Massenmörder, dessen
Lügen frei von jeglicher Reflexion waren. Eine solch wirklichkeitsferne Selbst-
deutung konnte nur Erfolg haben bei Menschen, die genau diese Sicht hören
und glauben wollten.
Wie kam nun Steffen zu einer derart naiv-apologetischen Übernahme der Bi-
bersteinschen Selbstdeutungen? Der 1896 in Lügumkloster als Sohn des spä-
teren Propstes von Tondern, Wilhelm Steffen, geborene Richard Steffen war
1933 Mitglied der NSDAP und der DC geworden. Die vorbehaltlose Unterstüt-
zung der Nationalsozialisten war Voraussetzung, dass ihm Ende 1933 das Neu-
münsteraner Propstamt übergeben wurde. Als er 1937 aus der NSDAP
ausgeschlossen wurde – er hatte den Kreisleiter wegen dessen öffentlicher Ab-
lehnung des Alten Testaments kritisiert –, schrieb er in einer Bittschrift an Gau-
leiter Hinrich Lohse: 

„Ich bin zwar erst 1933 Parteigenosse geworden. Aber ich habe versucht, mich
dann als solcher zu betätigen. Anfang 1934 trat ich hier in den SS Motorsturm
ein und habe dort in freudiger Dienstbereitschaft für meinen Führer und sein
Werk gestanden. Als wir bei der traurigen Röhm-Affäre in Alarm lagen, da war
ich selbstverständlich zum Einsatz bereit, wohin immer wir gerufen worden
wären, um das wahr zu machen, was wir so oft auf unsern Märschen sangen,
‚Für Adolf Hitler kämpfen wir, das schwören wir aufs Neu’.“434

Auch wenn Steffen sich aus den DC zurückzog und kirchenpolitisch mäßigte,
hatte er doch biografische Ähnlichkeiten mit Biberstein.435 Das „Wissen um die
Schuld“ in der „verwirrenden Zeit“, von der Steffen schrieb, deutet diesen Hin-
tergrund an. Steffens Wirklichkeit ausblendende Empathie erklärt sich wohl am
ehesten in einer Übertragung: der Überlegung, wo er selbst stände, wenn er
keine Grenzen gezogen hätte bzw. die Nationalsozialisten das nicht getan hät-
ten. Damit er dieses Bild aufbauen konnte, durfte er die Verbrechen Bibersteins
ebenso wenig wahrnehmen wie dessen Leugnen. Stattdessen gab er den Ge-
fängnisseelsorger wieder: 

„Pastor Dreger lässt den verantwortlichen Herren unserer Kirche ausdrücklich
sagen, dass unsere Kirche sich s.E. Bibersteins annehmen müsse. Einmal schon
nach dem Wort der Schrift: ‚So ein Bruder fällt, so helft ihm wieder zurecht, ihr,
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die Ihr geistlich seid.’ Dann aber auch, weil die Haltung Bibersteins das beson-
ders nahe lege. Er betonte auch noch besonders, dass er ihn immer als einen
demütigen Menschen kennengelernt habe. […] Mich selbst hat all das, was ich
so erfuhr, doch sehr bewegt. Und ich bin beschämt darüber, wie leicht man doch
einem Bruder Unrecht tun kann und wie schnell man zu lieblosem aburteilenden
Wort bereit ist.“436

Steffen votierte für eine Anstellung Bibersteins durch die Kirche. Er hielt sogar
eine spätere Beschäftigung im Dienst der Verkündigung für möglich und schloss
seinen Bericht mit den Worten: „Vielleicht haben wir dabei doch auch etwas wie-
der gutzumachen, was wir bisher versäumt haben!“437

Der Bericht Steffens stieß aber nicht durchgängig auf die von ihm erhoffte Zu-
stimmung. Die fantasievolle Darstellung von Szymanowski-Bibersteins Entwick-
lung, die Steffen ungefiltert wiedergegeben hatte, war Anlass zu kritischer
Reflexion. Während im Lauf des Jahres die Voraussetzungen geschaffen wur-
den, Biberstein zeitlich befristet in Neumünster anzustellen, schrieb Bischof Half-
mann an den Pastor von Lohbrügge und ehemaligen nationalsozialistischen
Bischof Adalbert Paulsen und bat ihn um eine Stellungnahme. Paulsen korri-
gierte in seiner Antwort die Darstellung Bibersteins und wies darauf hin, dass
Szymanowski einer der radikalsten Anhänger der Deutschkirche gewesen sei.
Dennoch würdigte er es als einen „Akt christlicher Hochherzigkeit“, dass man
ihm „in seinem Elend“ helfen wolle.438 Das Schreiben Paulsens wurde von Half-
mann mit dem Vermerk „Vorsicht“ ergänzt und mit dem Hinweis, dass man das
Urteil kennen müsse. Hier wird eine Zurückhaltung gegenüber den Aussagen Bi-
bersteins sichtbar.
Im Lauf des Jahres 1957 stellte das Landeskirchenamt Geld bereit, mit dem der
Kirchengemeindeverband Neumünster Biberstein ein halbes Jahr lang be-
schäftigen sollte.439 Andere Anstellungsträger fanden sich nicht. Von einer län-
geren, gar unbefristeten Stelle war nicht mehr die Rede. Das Urteil gegen

149

434 Durchschrift des Schreibens von Steffen an Hinrich Lohse vom 3.6.1937, PA Steffen, LKAK 12.03, Nr. 1770. Aus der SS
war Steffen 1936 aufgrund seiner Kirchenmitgliedschaft entlassen worden.
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436 Bericht Steffen, S. 4.
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Biberstein gelangte nicht zu den Akten. Biberstein war unter den letzten Gefan-
genen, die 1958 Landsberg verließen.440

Auf Bibersteins Freilassung reagierte der Pressedienst des schweizerischen Is-
raelitischen Gemeindebundes, indem er eine Zusammenstellung von Zitaten Bi-
bersteins aus dem Einsatzgruppenprozess unter dem Titel „Das war einst ein
‚Pfarrer’!“ veröffentlichte.441 Auf einen Nachdruck im Deutschen Pfarrerblatt ant-
wortete Propst Steffen unter der Überschrift „Die Dinge liegen ganz anders“.
Darin mahnte er Vorsicht in der Verwertung (der ihm immer noch unbekannten)
Nürnberger Prozessakten an und resümierte: 

„Nach meiner Überzeugung ist B. kein Verbrecher. Was übrig bleibt an Schuld
vor Menschen und Gott, ist menschlich gestraft genug und geistlich in Gottes
Vergebung gestellt. Sollten wir nicht auch vergeben können?”442

Während seiner befristeten kirchlichen Anstellung bemühte sich Biberstein um
eine feste Anstellung bei der Kirche. Im August 1958 schrieb er einen 14-seiti-
gen Bericht über seinen Lebensweg an die Kirchenleitung. Aber auch hier belog
er die Kirche selbst in Teilen seiner Vita, über die die Kirchenleitung bestens Be-
scheid wusste.443 Seine Beschäftigung endete nach einem halben Jahr. Bis zu
seiner Pensionierung arbeitete Biberstein in wechselnden Arbeitsverhältnissen.
Er starb am 8. Dezember 1986 in Neumünster.
Das kirchliche Engagement im Fall Biberstein war insgesamt überschaubar und
auf landeskirchlicher Ebene nicht von Eigeninitiativen getragen. Von einem „mas-
siven kirchlichen Einsatz“ zugunsten Bibersteins kann nicht die Rede sein.444

Verglichen mit dem kirchlichen Engagement in anderen Fällen war man hier aus-
gesprochen zurückhaltend. Der Einsatz beschränkte sich im Wesentlichen auf
den Neumünsteraner Propst Steffen, der aber auch nur zu einer unbefristeten
Anstellung Bibersteins bereit war.
Dass sich das Engagement der Kirche im Fall Biberstein in Grenzen hielt, lag in
seiner Person begründet. Biberstein war ein ausgesprochen schlechter Lügner.
Die Darstellung seiner Einsatzgruppentätigkeit war schlicht unglaubwürdig. Zwar
lässt sich die Frage, inwieweit seine Selbstdeutungen eines passiv agierenden
SS-Mannes stimmig sind, kaum beantworten. Sollten bei ihm aber moralische
Skrupel vorhanden gewesen sein, so hatten sie keine Konsequenzen für sein
Handeln. Hilberg konstatierte hierzu: „Für Biberstein war es mit der moralischen
Grenze wie mit dem zurückweichenden Horizont. Er ging auf sie zu, erreichte sie
aber nie.“445 Doch ist hier grundsätzlich zu fragen, inwieweit bei Biberstein über-
haupt moralische Maximen belegbar sind. 
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Vor diesem Hintergrund überrascht die Art nicht, wie Biberstein nach seiner Frei-
lassung versuchte, sich der evangelischen Kirche anzunähern. Er erinnerte sich
nicht daran, dass das Konzept christlicher Vergebung ein Eingeständnis der
Schuld und darauf aufbauend die tätige Reue vor jede Vergebung gesetzt hat.
Stattdessen war Bibersteins Darstellung selbst dort wahrheitswidrig, wo die
Adressaten die Wahrheit kannten.446 Dies Vorgehen bestätigt den Eindruck, den
die Nürnberger Gerichtsakten erzeugen: Ihm überdurchschnittliche Intelligenz zu
bescheinigen wäre abwegig. Die irritierende Tatsache, dass Biberstein studier-
ter Theologe war, findet am ehesten ihre Erklärung darin, dass dies einen so-
zialen Aufstieg bedeutete. Seine Erfüllung fand er erst als Nationalsozialist447,
zumal sich ihm hier Aufstiegschancen boten, die er sonst kaum gehabt hätte.
Es bleibt der unangenehme Beigeschmack, dass die Zurückhaltung der Kirche
gegenüber Biberstein vorrangig an dessen „Verrat an der Kirche Jesu Christi“ lag
und nicht an Tausenden Toten in Russland.

5. Der Umgang mit Euthanasie-Verbrechen

Für die Selbstdeutung der Kirche nach 1945 hatte die von christlicher Seite ge-
äußerte Kritik an den von den Nationalsozialisten betriebenen Euthanasiemor-
den große Bedeutung. Schon bald nach 1945 wurde dies vielfach thematisiert.
Hier sah man kein eigenes Versagen, und auf den ersten Blick lässt sich kein Ver-
drängen und Verschweigen wie beim völkischen Antisemitismus feststellen.
Diese Deutung soll im Folgenden am Beispiel des kirchlichen Umgangs mit dem
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440 Zu den Begnadigungen s. Thomas Alan Schwartz, Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher. John J. McCloy und
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442 „Die Dinge liegen ganz anders”. Von Propst Steffen. Deutsches Pfarrerblatt Nr. 18 (1958), S. 420.
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an die „hohe Kirchenregierung” (S. 14) gerichtet ist. LAS, Abt. 352, Nr. 949.
444 Rainer Hering, Die evangelisch-lutherischen Kirchen nördlich der Elbe und ihre nationalsozialistische Vergangenheit, in:
Janina Fuge, Rainer Hering, Harald Schmid (Hrsg.), Das Gedächtnis von Stadt und Region, Hamburg 2010, S. 90-109,
hier: S. 100; Rainer Hering, „Einer antichristlichen Dämonie verfallen“. Die evangelisch-lutherischen Kirchen nördlich der
Elbe und die nationalsozialistische Vergangenheit, in: Bea Lundt (Hrsg.), Nordlichter. Geschichtsbewusstsein und Ge-
schichtsmythen nördlich der Elbe, Köln 2004, S. 355-370, hier: S. 364; sowie Rainer Hering, Szymanowski, Ernst, Biogra-
phisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Bd. 13, Neumünster 2011, S. 445-447.
445 Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt/Main 1990, S. 1098.
446 So blieb er auch später bei der Behauptung, die er gegenüber Propst Richard Steffen anlässlich dessen Besuchs in
Landsberg am 2.10.1956 gemacht hatte, er habe die DC „wegen ihres radikalen Kurses verlassen”. Angesichts seiner Be-
kanntheit in der Landeskirche und der Tatsache, dass in der Kirchenleitung zum größten Teil in das einstige Geschehen
involvierte Theologen saßen, waren derartige Behauptungen mehr als gewagt. S. Propst Steffen: Bericht über den Besuch
bei Herrn Biberstein in Landsberg, LKAK 12.03, Nr. 1215, Bl. 5ff.
447 Noch in Nürnberg mussten die Ausführungen Bibersteins unterbrochen werden, weil die Staatsanwaltschaft es ablehnte,
sich von ihm nationalsozialistische Propaganda anzuhören. Protokoll, S. 2744.
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Hauptverantwortlichen des Euthanasieprogramms, Prof. Dr. Werner Heyde, und
dem Leiter der Alsterdorfer Anstalten, Friedrich Lensch, überprüft werden.

5.1. Der Fall Heyde/Voss

Der Themenkomplex der Euthanasie-Verbrechen ist untrennbar mit dem Heyde-
Sawade-Skandal verbunden. Mit seiner Aufdeckung kulminierte die Auseinan-
dersetzung um die NS-Verbrecher und den Umgang mit ihnen im nördlichsten
Bundesland. Bei der Bearbeitung der Thematik wurden bislang zwei Aspekte we-
niger beachtet: Die zur Last gelegten Euthanasie-Verbrechen spielten in der Skan-
dalisierung kaum eine Rolle. Ebenso wenig Beachtung fand die Tatsache, dass
die kirchliche Bindung bei zentralen Akteuren eine große Bedeutung hatte.
Namensgeber des Skandals war der 1902 geborene SS-Standartenführer und
Psychiater Prof. Dr. Werner Heyde, der von 1939 bis 1941 medizinischer Leiter
und Organisator des Euthanasieprogramms war. Unter seiner Aufsicht wurden
über 100.000 Morde an Behinderten und jüdischen Anstaltsinsassen begangen.448

Zu Kriegsende leitete Heyde ein SS-Lazarett, das ins dänische Gråsten evakuiert
worden war. Ende Mai erfolgte seine Internierung, erst im dänischen Fårhus, da-
nach in Neumünster-Gadelund und Eselheide bei Paderborn. Hier knüpfte er
Kontakte, die ihm später hilfreich sein sollten. 1947 wurde er schließlich in Un-
tersuchungshaft genommen, konnte aber von einem Gefangenentransport in
Würzburg entkommen. Seine Flucht führte ihn nach Schleswig-Holstein, wo er
sich in Flensburg unter dem Namen Dr. Sawade ansiedelte.
In den folgenden Jahren gelang es Heyde, unter seinem falschen Namen erst
Sportmediziner und dann Gutachter für Gerichte zu werden. Insgesamt verfasste
Heyde bis zu seiner Enttarnung etwa 7.000 Gutachten für Versicherungsämter
und Gerichte. Da er als Dr. Sawade keine Approbation als Mediziner vorlegen
konnte, war es nötig, dass er zahlreiche Personen einweihte. Sowohl in Medizi-
ner- als auch in Juristenkreisen avancierte die wahre Identität zum offenen Ge-
heimnis. Heyde machte aus den Gründen, weshalb er gesucht wurde, kein
Geheimnis, im Gegenteil: Er war anhaltend überzeugt von der Richtigkeit des
Euthanasieprogramms. Denjenigen, denen er seine wahre Identität preisgab, er-
öffnete er auch, dass er aufgrund der Euthanasie-Verbrechen gesucht würde.
Als 1954 in einem Gutachterstreit der emeritierte Kieler Prof. Creutzfeldt dem
Präsidenten des Landessozialgerichts offiziell Kenntnis gab, dass Sawade in
Wahrheit „der Irrentöter Heyde“ sei, geschah nichts.449 Dies verwundert nicht,
immerhin entschied das Landessozialgericht zwei Jahre später, dass die Witwe
des Gründers des Reichssicherheitshauptamtes, des SS-Obergruppenführers
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Reinhard Heydrich, berechtigt sei, die Versorgungsbezüge eines Generals zu
erhalten, da Heydrich rechtmäßig als Reichsprotektor agiert habe.450

Dass der gesuchte NS-Verbrecher Heyde dann noch bis 1959 agieren konnte,
lag vorrangig an einer NS-belasteten Justiz und Medizin.451 Für beide war die re-
flexhafte Unterstützung von NS-Verbrechern wichtiger als die Strafverfolgung.
Hier mag sicherlich beigetragen haben, dass die Euthanasie auch und gerade
in der Medizin als Bagatelldelikt angesehen wurde.
Als die Angelegenheit schließlich der Kriminalpolizei bekannt wurde, war man
hier überfordert, das Fahndungsbuch zu kontrollieren, in dem Heyde zur Fest-
nahme ausgeschrieben war.452 Auch dies war kaum verwunderlich, da der Lei-
ter des Landeskriminalamtes, Kurt Zillmann, ehemaliger SS-Hauptsturmführer
aus dem Reichssicherheitshauptamt war.453

Im November 1959 wurde dennoch die Identität Sawades öffentlich. Als er, am
4. November offiziell aufgefordert wurde, seine Approbation vorzulegen, tauchte
Heyde unter, bis er sich nach mehreren Tagen auf der Flucht am 12. November
stellte. Nun wurde der Skandal zum Kulminationspunkt für die Auseinanderset-
zung mit den NS-Verbrechen in der Bundesrepublik. Schleswig-Holstein stand
am (internationalen) Pranger – und unter Handlungsdruck.
Eine der Personen im Zentrum der Kritik war der 1899 geborene General-
staatsanwalt Dr. jur. Adolf Voss. Voss war bis 1924 Marineoffizier gewesen, hatte
danach Jura studiert und seine große Staatsprüfung 1933 abgelegt. 1934 wurde
er Staatsanwalt, trat 1937 in die Partei ein und wurde im Folgejahr Erster Staats-
anwalt, 1942 Oberstaatsanwalt in Kiel, während er gleichzeitig bei der Kriegs-
marine war.454

1945/46 war Voss im automatischen Arrest im Internierungslager Neuengamme,
wurde danach erfolgreich entnazifiziert und wurde 1948 Oberstaatsanwalt und
Leiter der Staatsanwaltschaft Flensburg. 1949 berief ihn die Kirchenleitung an-
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448 S. insgesamt zur Thematik Ernst Klee, Was sie taten, was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken-
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454 Godau-Schüttke, Heyde/Sawade-Affäre, S. 241ff.
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stelle des ausscheidenden Propstes Dr. Mohr in die Landessynode.455 1952
wurde er zum Präsidenten der Landessynode gewählt und damit beratendes
Mitglied der Kirchenleitung. 1954 stieg Voss zum Generalstaatsanwalt in Schles-
wig auf. Zugleich wurde er Mitglied des Evangelischen Arbeitskreises der CDU.
Voss war einer derjenigen, die seit Jahren die wahre Identität Sawades kannten
und ihm gutachterliche Tätigkeiten beschafft hatten, der erste belegbare Kontakt
erfolgte 1952.

Dieser Sachverhalt wurde zu einem frühen Zeitpunkt des Skandals bekannt, be-
reits am Tag nach Heydes Festnahme wurde in der Zeitung getitelt: „General-
staatsanwalt war Sawades bester Freund.“456 Vielleicht weil es wesentlich
ranghöhere und größere Förderer Heyde/Sawades gegeben hatte, stand Voss
weniger im Fokus. Dennoch war es herausragend, dass der Leiter der zustän-
digen Strafverfolgungsbehörde dem gesuchten Verbrecher ausgerechnet bei
Gericht ein Einkommen verschaffte. Angesichts dieser Ungeheuerlichkeit un-
terstellte man Voss auch einen Kontakt mit dem ehemaligen Staatssekretär im
Justizministerium, Franz Schlegelberger, der im Nürnberger Juristenprozess zu
lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt worden war – Voss war 1941 für sieben
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Monate im Ministerium tätig gewesen. Dies war zusätzlich pikant, da Schlegel-
berger nach seiner vorzeitigen Entlassung 1951 in Flensburg lebte, sein Sohn
Hartwig dort Landrat geworden war und 1961 Landesminister wurde.457 Voss
gab am 21. November 1959 eine Erklärung ab, in der er sich gegen die Vor-
würfe zur Wehr setzte. Dabei dementierte er seine Kenntnis von Heyde/Sawade
so weitgehend, dass es unglaubwürdig wirken musste (und schon bald als wahr-
heitswidrig widerlegt wurde). Seine Erklärung endete mit dem Appell: 

„Ich überlasse es dem kritischen Urteil der Öffentlichkeit, welche Folgen es für
ein Staatswesen haben muss, wenn der Leiter einer Behörde, die sich rastlos ab-
müht, den Bürger vor Verbrechen zu schützen, in leichtfertiger Weise fälschlich
angegriffen wird.“458

Bereits im Dezember 1959 wurde auf Antrag der SPD ein parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss eingesetzt, der herausfinden sollte, wie viele bzw. wel-
che Personen von Heyde wussten oder ihn unterstützt hatten. In diese Situation
fiel die Neuwahl des Synodenpräsidenten auf der 21. ordentlichen Landessyn-
ode am 17. Januar 1960. Die Synode war überlagert von der antisemitischen
Welle zum Jahreswechsel und der Kontroverse um Bischof Halfmanns Juden-
schrift.459 Die Landeskirche sah sich also insgesamt angegriffen und war offen-
bar im Krisenmanagement überfordert. Entsprechend scheint hier ein Konsens
geherrscht zu haben, jegliche kritische Selbstreflexion zu vermeiden. Als am  ers -
ten Verhandlungstag die Neuwahl des Präsidenten der Synode anstand, wurde
der bisherige Amtsinhaber Adolf Voss zur Wiederwahl vorgeschlagen und – da
es keinen Gegenkandidaten gab – eine offene Abstimmung beantragt. Nach-
dem Voss die geheime Wahl beantragt hatte, wurden bei 97 gültigen Stimmen
sechs Enthaltungen, eine Stimme für den Synodalen Henningsen, der Voss zur
Wahl vorgeschlagen hatte, und 90 Stimmen für den Generalstaatsanwalt abge-
geben. In seiner Dankesrede erklärte Voss, dass er „dieses Amt nur aufgrund
des Vertrauens der Landessynode führen“ könne.460 Zum Skandal Heyde/Voss,
zu den Euthanasie-Verbrechen, zum Umgang mit der NS-Vergangenheit und
zum aktuellen Antisemitismus findet sich nur der kurze Diskussionsbeitrag des
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Synodalen Brodersen, der beklagte, man würde „von diesen Dingen zu wenig
reden“.461 Außer diesem einen Satz findet sich in den Synodenprotokollen kein
Wort zum Thema. Es wirkt, als sei der gesamte Themenkomplex tabuisiert wor-
den – und das galt auch für die kirchliche Presse. Selbst als im Sommer 1960
publik wurde, dass es sich beim früheren Chefgutachter der Kinder-Euthanasie
um den jetzigen Leiter der Uni-Kinderklinik in Kiel, Prof. Dr. Werner Catel, han-
delte, der den Sachverhalt zwar leugnete, die Euthanasie aber verteidigte,
schwieg die Landeskirche.462 Diese Zurückhaltung stand in deutlichem Gegen-
satz zur EKD, deren Synode sich im Februar 1961 mit der Thematik beschäf-
tigte und die Euthanasie scharf verurteilte. Ein Antrag, die EKD möge fordern,
Euthanasieärzten die Approbation zu entziehen, wurde abgelehnt. Er hätte in-
teressante Konsequenzen für Schleswig-Holstein gehabt.463

Trotz der Rückendeckung durch die Landeskirche belasteten Generalstaatsan-
walt Voss die öffentlich gegen ihn erhobenen Vorwürfe so stark, dass er im Mai
1960 einen Schlaganfall erlitt. Nach seiner Genesung bat er am 26. Dezember
1960 um die Entlassung in den vorzeitigen Ruhestand, die bereits fünf Tage spä-
ter erfolgte.464 Die Entlassung stand in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit den Verhandlungen des Untersuchungsausschusses, wo seine Vernehmung
bevorstand.
Nachdem die Landesregierung mit der Zurruhesetzung von Voss ein Bauern-
opfer gebracht hatte, stellte sich die Landeskirche umso offensiver vor ihren Syn-
odenpräsidenten. Auch wenn die Schlüsselakte zum Vorgehen der Landeskirche
nicht auffindbar ist,465 lässt sich die kirchliche Meinung durch die öffentlichen Stel-
lungnahmen klar erkennen. So schrieb Bischof Halfmann in einem Leserbrief am
4. Januar 1961:

„Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche bedauert tief die schwere Erkran-
kung ihres verdienten Synodalpräsidenten und wünscht ihm Genesung im Ru-
hestande, in dem er hoffentlich sein kirchliches Amt, das manchen Leuten nicht
passte, wiederaufnehmen und weiterführen kann.“466

Die Schleswiger Nachrichten lobte er in einem Schreiben am 19. Januar 1961:

„Wie fast die gesamte Presse in Schleswig-Holstein mit ganz wenigen Ausnah-
men (darunter Ihr Blatt) ohne genaue Kenntnis und in blinder Voreingenom-
menheit auf Kosten eines kranken und wehrlosen ‚politischen Beamten’ die
öffentliche Meinung gesteuert und wie einige wenige Nachrichtenstellen in
Schleswig-Holstein ihre Position ausgenutzt haben, um die sog. ‚große Presse’
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der Bundesrepublik und damit die Weltöffentlichkeit einseitig gegen unser Land
einzunehmen, war, wie Sie mit Recht urteilen, ‚nahezu verantwortungslos’, wobei
man das ‚nahezu’ auch getrost weglassen könnte.“467

Dennoch schoss sich die überregionale Presse auf Voss ein. Die „Zeit“ benannte
Voss ausdrücklich als kirchlichen Funktionsträger und kolportierte auch die öf-
fentliche Verteidigung durch die Landeskirche.468

Soweit ersichtlich war die Parteinahme für Voss stark beeinflusst vom Fürsor-
gegedanken. Man sah sich in der Pflicht, dem Angegriffenen beizustehen. Dies
zeigte sich insbesondere in der ersten Jahreshälfte 1961, als Voss wiederholt
Thema im Untersuchungsausschuss war. So entschuldigte Kirchenamtspräsident
Dr. Epha in einem Brief an Prof. Dr. Redeker sein Fernbleiben auf einer Fes tivität
im Kieler Kloster mit einem längeren Besuch bei Voss, dessen angegriffenen Zu-
stand er beschrieb:

„Ich habe leider den Eindruck wieder mitgenommen, dass Herr Dr. Voss kör-
perlich ein Wrack ist. Auch wenn er behauptet, dass es ihm in mancher Bezie-
hung schon besser geht, spürt man doch immer, wie sehr er noch in seinen Be-
wegungen, in seiner Sprache und seinem Erinnerungsvermögen getrübt ist.“469

Als sich der Untersuchungsausschuss am 22. Februar 1961 eingehender mit
Voss beschäftigte, wurde darüber am Folgetag ausführlich auf einer Haussit-
zung im Landeskirchenamt berichtet.470 Voss wurde durch Landeskirchenrat

157

461 Brodersen bezog sich auf den Antisemitismus allgemein und die Pellwormer Vorfälle am Pastorat Johann Haars kon-
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rück zum Maß“ vom 19.1.1961 zu Heyde-Sawade, LKAK 11.03, Nr. 80.
468 S. Die Zeit vom 20.1.1961: „Und Dr. Voß?“, http://www.zeit.de/1961/04/und-dr-voss, und Die Zeit vom 3.3.1961: „Der
gute Voss. Neues aus Schleswig-Holstein, dem demokratischen Musterland“, http://www.zeit.de/1961/10/der-gute-voss.
Vergl. Godau-Schüttke, Heyde/Sawade-Affäre, S. 260.
469 Schreiben Epha an Prof. Dr. Redeker vom 20.2.1961, LKAK 98.001 Nachlass Epha, Nr. 495.
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Göldner telefonisch und Bischof Wester persönlich informiert, der ihn hierfür zu
Hause aufsuchte.471 Hierfür dankte Voss: 

„Die Männer der Kirche haben sich ohne irgendeine Ausnahme treu zu mir be-
kannt, mich getröstet und mir Mut zugesprochen. So konnte bei mir ein Gefühl
des Verlassenseins nicht aufkommen, wenn auch meine defekten Nerven immer
wieder strapaziert wurden. […] Sie haben mir vertraut und mich solchen Amts-
verbrechens nicht für fähig gehalten. […] Wenn es unserem Herrn gefällt, werde
ich gern unserer Kirche an alter Stelle oder sonstwo im Weinberg wieder dienen.“472

Insbesondere die Fürsorge von Kirchenamtspräsident Epha ging sehr weit. Im
Mai 1961 unternahmen er und seine Frau sogar mit Ehepaar Voss eine Rund-
fahrt durch Nordschleswig, die allerdings Voss noch zu sehr anstrengte. Er
schrieb am Folgetag an Epha: „Meine Leistungsfähigkeit war gestern Abend er-
schöpft. Eine Landessynode könnte ich noch nicht bewältigen.“473 Erst im No-
vember 1961, nachdem er anderthalb Jahre durch seinen Stellvertreter Propst
Sontag vertreten worden war, leitete Voss wieder die Landessynode. Als er sich
1966 als Synodenpräsident nicht mehr zur Wahl stellte, dankte ihm Bischof  Wes -
ter. Auch in der Laudatio fehlte jede Andeutung zum Thema Heyde/Sawade.474

Lediglich Wolfgang Baader schrieb in der Zeitschrift „Konvent kirchlicher Mitar-
beiter“ über den Synodenpräsidenten: „Weder gesundheitliche Gefährdung
noch eine an Rufmord grenzende persönliche Belastung haben ihn je wankend
gemacht, diese Verantwortung wahrzunehmen.“475

5.2. Friedrich Lensch, Direktor in Alsterdorf, Pastor in Othmarschen

Vor diesem Hintergrund ist der sich wandelnde Umgang mit dem ehemaligen Di-
rektor der Alsterdorfer Anstalten, Pastor Friedrich Lensch, zu sehen, der kurz
nach dem Krieg eine Pfarrstelle an der Christuskirche in Hamburg-Othmarschen
antrat, das zur Schleswig-Holsteinischen Landeskirche gehörte.476

Gegen Lensch wurden nach 1945 drei Vorwürfe erhoben:477

Sein Verhalten nach 1933 wurde insgesamt als zu starkes Entgegenkommen
gegenüber den Nationalsozialisten gedeutet. Belastend wurde seine Mitglied-
schaft im Stahlhelm angesehen, aus der 1933 eine SA-Mitgliedschaft wurde, zu-
letzt im Rang eines Oberscharführers (das entspricht einem Unteroffizier). Vor
allem war es Lensch gelungen, die Reibung mit dem NS-System so gering zu
halten, dass die Alsterdorfer Anstalten 1941 sogar ein Gaudiplom für einen  mus -
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tergültigen Betrieb erhielten. Das war für eine Einrichtung, deren Zweck der Er-
halt von Leben war, das die Nationalsozialisten als „lebensunwert” klassifiziert
hatten, ausgesprochen bemerkenswert.
Lensch wurde die Entlassung jüdischer Pfleglinge 1937/38 zur Last gelegt.
Nach seiner Darstellung geschah dies in Reaktion auf die geänderte antisemiti-
sche Rechtslage des NS-Staates, durch die den Alsterdorfer Anstalten ansons -
ten die Steuerbefreiung genommen worden wäre. Wie real die Bedrohung zu
diesem Zeitpunkt gewesen ist, ließ sich letztlich nicht klären, der Vorwurf des
vorauseilenden Gehorsams blieb genauso bestehen wie die grundsätzliche Be-
wertung des Vorgehens als unmoralisch.
Bezeichnenderweise ist den Akten nicht zu entnehmen, inwieweit es sich bei
den entlassenen „Juden” um Getaufte, also Christen jüdischer Herkunft, oder
Ungetaufte, also Angehörige des Judentums oder Atheisten, handelte.478 Auch
in den kirchlichen Nachkriegsermittlungen wurde hier durchgängig die völki-
sche Definition des Judentums verwendet.
Der dritte Komplex betraf die Euthanasie selbst. Lensch hatte sein Einverständ-
nis in zwei Bereichen gegeben. Zum einen hatte er 1941 – kurz vor der offiziel-
len Beendigung des Euthanasie-Programms – der Verlegung von Patienten in
Einrichtungen zugestimmt, von denen klar war, dass es zur Tötung kommen
würde. Zum anderen hatte er nach dem Bombeninferno im Sommer 1943 von
sich aus die Verlegung von Patienten in die Wege geleitet, weil es durch die
Großangriffe zu einem Bettennotstand in Hamburg gekommen war. Insbeson-
dere in diesem Fall war der Vorwurf des sehr vorauseilenden Gehorsams un-
bestritten, für die Staatsanwaltschaft Hamburg reichte die Aktenlage für den
Vorwurf der Beihilfe und des Mordes selbst.479

Der moralische Diskurs um die Grenzziehungen gegenüber der Euthanasie war
1941 im Vorstand der Alsterdorfer Anstalten geführt worden. So vermerkt das
Protokoll der Vorstandssitzung vom 27. Januar 1941:
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„Der Vorstand brachte in der Aussprache seine einmütige Auffassung zum Aus-
druck, dass er es sowohl aus christlichen Glaubensgründen als auch im Hin-
blick auf die geschichtlichen Überlieferungen der Anstalten ablehnen müsse,
an einer solchen Entscheidung, wenn auch nur indirekt, mitzuwirken.”480

Doch von dieser Auseinandersetzung war nach Kriegsende nichts übrig ge-
blieben. Entsprechend dem kirchlichen Verhalten gegenüber NS-Verbrechen ins-
gesamt wandelte sich der Umgang mit dem Fall Lensch mehrfach. In der ersten
Phase direkt nach Kriegsende stand die NS-Belastung Lenschs im Vordergrund
und man einigte sich einvernehmlich auf die Versetzung in den Ruhestand, um
ihn vor der drohenden Entlassung zu schützen. Unter anderem durch Vermittlung
seines Nachfolgers, des Hauptpastors D. Dr. Volkmar Herntrich, gelangte Lensch
in die Pfarrstelle der Christuskirchengemeinde Othmarschen.481 Präventiv ver-
fasste er eine rechtfertigende Denkschrift zu seiner Rolle im Euthanasie-Pro-
gramm, die zu den Akten gelangte.482 Damit ruhte der Fall.
Die zweite Phase begann Anfang der 1950er-Jahre, als Lensch auf Auszahlung
einer Pension bzw. der Differenz zum Pastorengehalt drängte:483 Die Pension ei-
nes Direktors der Alsterdorfer Anstalten lag erheblich über dem Gehalt eines ak-
tiven Pastors. Dies führte zu einer zunehmenden Verstimmung in den Alsterdorfer
Anstalten.484 Ende der 1950er-Jahre schließlich verhärteten sich die Fronten.
Nach Aussage von Herntrichs Nachfolger Pastor Julius Jensen deutete Lensch
schließlich an, auf seine Forderungen verzichten zu wollen, wenn ihm eine po-
sitive Rolle während der NS-Zeit bescheinigt würde.485 Da es zu keiner Einigung
kam, klagte Lensch schließlich erfolgreich vor dem Arbeitsgericht und erzwang
1959 die Auszahlung seiner Pension. Das Verhalten von Lensch entsprach ex-
akt der gesellschaftlichen – und der kirchlichen – Mentalität der 1950er-Jahre.
Der Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958 und die darauf folgende Einrichtung der
zentralen Stelle zur Ermittlung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg markierte hier
den Wendepunkt zu einer – langsamen – Wandlung im öffentlichen Bewusst-
sein.486 Als schließlich 1959 der Heyde/Sawade-Skandal Aufsehen erregte,
wurde auch das Thema Euthanasie öffentlich wahrgenommen.
Vor diesem Hintergrund änderte sich das kirchliche Verhalten in Hamburg gegenüber
Friedrich Lensch – die dritte Phase –, und der Vorstand der Alsterdorfer Anstalten
beantragte ein Disziplinarverfahren gegen ihn.487 Dieses Verfahren zog sich in den
Vorstufen bis 1963 hin, bis schließlich die Mehrheit der schleswig-holsteinischen
Kirchenleitung die Einstellung des Verfahrens beschloss.488 Anlass war der Antrag
von Lensch, nach seiner Emeritierung befristet weiter beschäftigt zu werden. Dazu
mussten die Ermittlungen zu einem förmlichen Ende gebracht werden.
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Das Disziplinarverfahren hatte allerdings von vornherein schlechte Aussichten
gehabt. Zum einen wurde bereits in den Vorermittlungen auf die private Freund-
schaft von Lensch und Halfmann verwiesen,489 zum anderen war gerade der
Komplex der sogenannten „Juden-Entlassungen” nicht nur mit dem Namen
Lensch, sondern auch mit dem Namen des damaligen Leiters der Ricklinger
Anstalten, Dr. Oscar Epha, verbunden – Epha und Lensch hatten ihr Vorgehen
aufeinander abgestimmt.490 Epha wiederum war seit 1954 Präsident des Kieler
Landeskirchenamtes.491 Das Verfahren hätte an diesem Punkt automatisch auf
den amtierenden Kirchenamtspräsidenten ausgeweitet werden müssen. Die Bri-
sanz, die gerade in diesem Vorwurfskomplex lag, war bereits frühzeitig offen-
bar. So berichtete Direktor Pastor Jensen, dass er die belastenden Schriftstücke,
in einer Sonderakte „Juden-Entlassung” zusammengefasst, von seinem Vor-
gänger Herntrich persönlich übergeben bekommen habe.492

In Alsterdorf endete mit der Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen Lensch
die große Chance, die Vergangenheit in eigener Regie zu bearbeiten. In der  nächs -
ten Phase wurde „von außen” ermittelt. Auslöser war ein Patient der Als terdorfer
Anstalten, der die Euthanasie überlebt hatte und in einem Beschwerdebrief an
die Staatsanwaltschaft, der hauptsächlich seine Pflegesituation zum Inhalt hat-
te, auch die Euthanasie-Beteiligung der Anstalt benannte. Angesichts der um-
fangreichen staatsanwaltlichen Ermittlungen, die der Brief 1967 auslös te, wech-
selte das Verhalten der Alsterdorfer Anstalten sofort. Hatte man innerkirchlich Jah-
re zuvor selbst das Verfahren beantragt, so behinderte man jetzt die Ermittlun-

161

480 Abschrift des Protokolls der 561. Sitzung, PA Lensch, LKAK 12.03, Nr. 739, Bl. 53.
481 So das Lobschreiben Herntrichs an den die Neubesetzung regelnden Hermann F. Reemtsma vom 3.10.1946. Zu Volk-
mar Herntrich vergl. Friedrich Wilhelm Bautz, Herntrich, Volkmar, in: BBKL Band II, Hamm 1990, Sp. 764-765.
482 Die Alsterdorfer Anstalten und die Euthanasie. Undatierte Denkschrift von P. Lensch 1947, LKAK Nr. 12.03, Nr. 739, Bl.
126-136.
483 S. hierzu die „Chronologische Übersicht über die Verhandlungen, welche zwischen Herrn P. Lensch und oder seinen
Bevollmächtigten und den Alsterdorfer Anstalten und oder ihren Bevollmächtigten im Anschluss an seine Versetzung durch
Vorstandsbeschluss in den Ruhestand geführt worden sind”. Angefertigt von RA Samuel am 26.6.1961, übersandt von Bi-
schof D. Witte an Bischof D. Halfmann am 30.6.1961. PA Lensch, LKAK 32.03.01.
484 Im Rückblick nannte das ehemalige Vorstandsmitglied Dr. Hohage das Verhalten Lenschs „unwürdig”. Vermerk vom
31.8.1962, PA Lensch, LKAK 12.03, Nr. 740.
485 Bericht von Direktor P. Jensen vom 29.1.1960, PA Lensch, LKAK 12.03, Nr. 739, Bl. 17.
486 Vergl. hierzu insgesamt Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit,
München 1996; und Stefan Klemp, „Nicht ermittelt”. Polizeibataillone und die Nachkriegsjustiz. Ein Handbuch, Essen 2005.
487 Antrag auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen P. Lensch durch den Vorstand der Alsterdorfer Anstalten vom
15.2.1960, PA Lensch, LKAK 32.03.01, Bl. 6ff.
488 Das Ermittlungsverfahren gegen Lensch wurde am 8. Mai 1963 auf der Vollsitzung des Landeskirchenamtes unter TOP
25 eingestellt (6 Stimmen dafür, 1 dagegen, 3 Enthaltungen). PA Lensch, LKAK 12.03, Nr. 740, Bl. 41.
489 Bericht von Bischof D. Witte über ein Gespräch mit Bischof D. Halfmann vom 27.5.1961, ebd., Bl. 11.
490 S. Klee, „Die SA Jesu Christi“, S. 132.
491 Auf der 642. Sitzung des Vorstandes der Alsterdorfer Anstalten vom 2.5.1961 wurde folgerichtig die Abgabe der diszi-
plinarischen Ermittlungen an das Landeskirchenamt kritisiert, da „dessen Präsident, Dr. Epha, in dem einen Fragenkreis –
der Judenverlegung – als beteiligt anzusehen ist”. PA Lensch, LKAK 32.03.01, Bl. 9, S. 3.
492 Bericht von Direktor P. Jensen vom 29.1.1960, PA Lensch, LKAK 12.03, Nr. 739, Bl. 17.
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gen. Der ermittelnde Staatsanwalt Kuhlbrodt erinnerte sich später, dass die  Existenz
der belastenden Akten geleugnet wurde, obwohl sie sichtbar im Aktenregal des
Raumes zu erkennen waren, in dem die Gespräche stattfanden.493

Auch dieses Ermittlungsverfahren hatte von vornherein schlechte Aussichten,
weiter verfolgt zu werden. Kuhlbrodt vermutete nachträglich, dass bei dem für die
Eröffnung des gerichtlichen Verfahrens zuständigen Richter Bertram die Loya-
lität der Kirche gegenüber überwog.494 Vielleicht spielte hier auch ein anderer
Aspekt der vielfältigen Beziehungsgeflechte eine Rolle, denn in dem Verfahren
wäre Walter Horstkotte involviert gewesen, der ab 1938 juristischer Sachver-
stand im Vorstand der Alsterdorfer Anstalten gewesen war. Horstkotte hatte seine
juristische Karriere nach 1945 fortgesetzt und war Richter am Hamburgischen
Oberlandesgericht gewesen.495

In einen breiteren innerkirchlichen Diskurs mündete die Auseinandersetzung
über Lensch erst 1979, drei Jahre nach seinem Tod, als das „Zeit-Magazin“ aus-
führlich über die Pflegemissstände der Alsterdorfer Anstalten und in diesem Zu-
sammenhang auch über die Euthanasie in Alsterdorf während der NS-Zeit
berichtete.496 Noch als fast zwei Jahrzehnte später in einer Jubiläumsschrift der
Christuskirchengemeinde die Gemeindegeschichte aufgearbeitet wurde, kam
es zu Kontroversen über die Thematisierung der Alsterdorfer Tätigkeit des in
Othmarschen sehr beliebten Seelsorgers Lensch.497

6. Ladelund

In der Nacht zum 1. Oktober
1944 wurde in den Nieder-
landen ein Wehrmachtsfahr-
zeug von Partisanen be-
schossen. Dabei kam ein
deutscher Offizier ums Le-
ben. Daraufhin befahl der
Wehrmachtsoberbefehlsha-
ber der Niederlande, General
der Flieger Friedrich Christi-
ansen, am 2.10.1944 die
männliche Bevölkerung des
nahegelegenen Ortes Put-
ten gefangen zu nehmen und
zu verschleppen. Die Frauen,
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Kinder und alten Menschen sollten vertrieben und das Dorf niedergebrannt wer-
den. Insgesamt wurden 660 Männer verschleppt. Alleine im KZ-Außenlager La-
delund kamen 111 ums Leben, nur 49 Männer überlebten die deutschen Kon-
zentrationslager.498

Die Gemeinde Ladelund ist eine kleine Gemeinde im damaligen Kreis Südton-
dern, wenige Kilometer von der dänischen Grenze entfernt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg hatte der Ort 846 Einwohner und 754 Flüchtlinge, wie der Bischof in
seinem Visitationsbericht 1948 unterschied. Dort heißt es weiter:

„Die Bevölkerung der Gemeinde zeigt rein ländlichen Charakter. Dabei über-
wiegt die Gruppe der selbständigen Hofbesitzer und Siedler. Handwerker und
Kaufleute sind der Bevölkerungszahl entsprechend in der Gemeinde vertreten.
Zur Beamtenschaft zählen 9 Lehrer an 3 Schulen, 2 Landjägerposten und 27 in
der Gemeinde stationierte Zollbeamte.”500

6.1. 1944-1958 Pastor Johannes Meyer

Was Ladelund ausmacht, ist verbunden mit der Person von Johannes Meyer, sei-
ner Haltung zum KZ-Außenlager und seiner Versöhnungsarbeit nach dem Krieg.501

Meyer war ein Dithmarscher, 1896 als Bauernsohn in Albersdorf geboren. Er be-
suchte bis 1912 die Oberrealschule in Heide, hatte also keinen Gymnasialabschluss,
und trat danach in das Predigerseminar in Kropp ein.502 Als der Erste Weltkrieg
begann, meldete er sich freiwillig, kämpfte als Infanterist an der Westfront, der Ost-
front und auf dem Balkan. Als das Deutsche Reich den Krieg verloren hatte, ging
er zum Grenzschutz Lublinitz, einer Art Freikorps, nach Oberschlesien und wur-
de im Februar 1919 entlassen. Meyer trat danach wieder in das Predigersemi-
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493 So Kuhlbrodt in einem Schreiben an P. Reier vom 26.11.1998. Christus-KGA Nr. 283.
494 Ebd.
495 Horstkotte war zudem ab 1936 am Erbgesundheitsobergericht. S. Klee, Personenlexikon, S. 270.
496 Zeit-Magazin Nr. 17 vom 20. April 1979 mit dem Titel „Schlangengruben in unserem Land. Heilanstalten – Schand-
flecken der deutschen Psychatrie”, in dem u.a. ein Überlebender der Euthanasie in Hamburg zu Wort kommt.
497 S. Christuskirche Othmarschen (Hrsg.), 100 Jahre Christuskirche Othmarschen. Die Kirche im Dorf 1900-2000, Ham-
burg 2000. Vergl. Christus-KGA Nr. 283.
498 Vergl. Madelon de Keizer, Razzia in Putten. Verbrechen der Wehrmacht in einem niederländischen Dorf, Köln 2001.
499 Die Zahlen der Opfer divergieren in geringem Maß seit Kriegsende in den verschiedenen Unterlagen. Die folgende Auf-
stellung ist übernommen aus der Internetpräsenz der Stichting Oktober 44 in Putten und dürfte den aktuellsten For-
schungsstand repräsentieren. http://www.oktober44.nl/html/stichting_oktober_44_-_duits.html (8.3.2011).
500 Bischof Wester: Bericht über die am 17. und 18. Juli 1948 in Ladelund durchgeführte bischöfliche Visitation, LKAK
22.02, Nr. 9881.
501 Vergl. bisher zu Meyer: Jörn-Peter Leppien, „Das waren keine Menschen mehr …“. Aus der Chronik der Kirchengemeinde
– Pastor Johannes Meyer über das Konzentrationslager Ladelund 1944, eine quellenkritische Studie, Flensburg 1983, S. 5f.
502 Seminaristenakte Johannes Meyer, Predigerseminar Kropp, LKAK 25.01, Nr. 344.
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nar in Kropp ein und beendete im Juli 1920 die Ausbildung zum Auslandsgeist -
lichen. Gleichzeitig wurde er Mitglied der „Orgesch”, der Organisation Escherich,
die aus einem Freikorps hervorgegangen war. Nach ihrem Verbot 1921 wurde
er Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und des Stahlhelm.503

Im Juni 1921 heiratete er Anna, geb. Kruse, eine junge Frau aus Kropp. Acht
Monate später wurde das erste von drei Kindern geboren.
Nachdem es Meyer nicht möglich war, in die Mission zu gehen, arbeitete er zeit-
weise als Reisesekretär und bewarb sich schließlich erfolgreich auf eine Pfarr-
stelle der Ev.-luth. Freikirche in Eydtkuhnen, Kreis Stallupönen, an der Grenze
des nördlichen Ostpreußen: „Nun bin ich in Ostpreußen. Ach, Herr Direktor, wie
ist die Arbeit in Seinem Weinberg doch so schwer“, schrieb Meyer in einem Brief
an Direktor Rohnert in Kropp.504

1928 näherte sich Meyer der NSDAP an und wurde 1930 fast – wie mit Aner-
kennung in seiner Personalakte vermerkt – Spitzenkandidat der NSDAP für die
Kreistagswahl; mit dem ostpreußischen Gauleiter Erich Koch war er persönlich
bekannt.505

1931 bewarb sich Meyer auf die Pfarrstelle in Demmen/Mecklenburg, eine Ge-
meinde, in der es Streitereien mit seinem Vorgänger gegeben hatte, die zu zahl-
reichen Kirchenaustritten geführt hatten. Meyer glättete die Wogen und bewarb
sich nach Beendigung der Auseinandersetzungen auf eine Pfarrstelle in seiner
Heimat Schleswig-Holstein. Dabei unterstützte ihn der aus Schleswig-Holstein
stammende mecklenburgische Landesbischof D. Heinrich Rendtorff, der da-
mals noch starker Parteigänger der Nationalsozialisten war.506 Im Dezember
1933 wurde Meyer auf die Pfarrstelle der Gemeinde Schwabstedt bei Husum
eingeführt.
Auch hier zeigte er seine nationalsozialistische Gesinnung. So enthält seine Per-
sonalakte einen Bericht der „Husumer Nachrichten“ über die Vereidigung von
300 Parteigenossen, auf der er als „Pg.” sprach507:

„Dem gewaltigen Erlebnis vom Januar 1933 stellte er das furchtbare Gescheh-
nis vom 30. Juni 1934 entgegen, das uns blitzlichtartig zeigte, wie sich in einen
gewissen klelnen [!] Kreis schon wieder das Gift des Großkapitals und der In-
ternationale hineingefressen hatte.
Hitlers ganze Größe und Stärke habe sich in dieser erschüüternden [!] Situation
wieder gezeigt und bewährt. […]
Keine 120prozentige Nationalsozialisten brauchten wir zu sein, sondern nur
schlichte treue gläubige Nazis!
Wir seien ja all verbildet gewesen, nur Hitler sei der natürliche Germane geblie-
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ben. So einfach sei das Programm der NSDAP, so einfach, dem geraden ger-
manischen Empfinden entsprechend der Begriff Nationalsozialist, dass jeder,
der es erst begriffen habe, plötzlich ausrufen müsse: ‚Dat bin ick doch immer all
wen!’ Nur ganz einfach, ganz natürlich müssen wir werden!
Einen glänzenden, die Herzen aufrüttelnden Rück- und Ausblick gab Pg. Meyer,
bei dem man es in jedem Worte spürte, dass er, der sieben Jahre an der Ost-
grenze stand, dort Seelsorger der Flüchtlinge aus Sowjetrussland war und die
Hölle des Kommunismus dabei fast persönlich vor Augen hatte, die Begriffe Hei-
mat, Vaterland und Führer im Innersten erlebte.
Das Heil Hitler, in das seine wiederholt von Beifall unterbrochene Rede ausklang,
fand denn auch stürmischen Widerhall, und spontan wurde das Horst-Wessel-
Lied angestimmt.”

Im Jahr 1935 begannen allerdings zahlreiche Beschwerden gegen Meyer. Ei-
nerseits wurde ihm von der Sippenkanzlei Nordfriesland vorgeworfen, entgegen
der vertraglichen Vereinbarung die Duplikate der Kirchenbücher nicht abzuge-
ben und bei der Ahnenforschung nicht zu kooperieren.508 Andererseits wurde
ihm vom Propst vorgehalten, die Gemeindeverwaltung nicht ordnungsgemäß
zu erledigen.509 Nachdem Meyer sogar eine Ordnungsstrafe für seine Nachläs-
sigkeiten erhielt, versetzte man ihn im März 1938 auf die Pfarrstelle Ladelund in
der benachbarten Propstei Südtondern.
In Meyers Rückblick nach dem Krieg war es der zunehmende Gegensatz zu
den Nationalsozialisten und der SS, der ihn in Schwabstedt isolierte und mit sei-
ner Familie belastete.510
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503 Alle Angaben aus der Personalakte Johannes Meyer, LKAK 12.03, Nr. 827.
504 Schreiben Meyers vom 24.7.1924, LKAK 25.01, Nr. 344. Bis 1929 hielt Meyer Briefkontakt zum Kropper Seminar.
505 Betr. Befreiung des Pastors J.M. von dem Erfordernis des Reifezeugnis und des 3-jährigen theologischen Studiums.
Schreiben des Landeskirchenamtes Kiel an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 20.11.1933.
PA Meyer, LKAK 12.03, Nr. 827, Bl. 24f.
506 Mit Verweis auf seine „Verdienste” für die „vaterländische Bewegung” beantragte die Schleswig-holsteinische Landes-
kirche beim Ministerium erfolgreich die Übernahme als Pastor, obwohl Meyer weder Abitur noch ein ordentliches Theolo-
giestudium absolviert hatte. Ebd.
507 Artikel der Husumer Nachrichten vom 21.7.1934: „Die Treue ist das Mark der Ehre. Feierliche Verpflichtung von 300 Par-
teigenossen.“ PA Meyer, Bl. 41.
508 PA Meyer, Bl. 43ff.
509 In einem Schreiben an das Landeskirchenamt vom 22.1.1936 betonte der der BK zugehörige Propst Röhl, dass es sich
nicht um kirchenpolitische Differenzen handele. PA Meyer. Röhl ordnete Meyer zusammen mit den Pastoren Spanuth, Töwe
und Lucht der „Landeskirchlichen Front” zu, die der nationalsozialistische Landesbischof Paulsen aus ehemaligen DC ge-
gründet hatte. Schreiben Propst Röhl an Landesbischof vom 26.11.1935, LKAK 98.040 NL Wester, Nr. 88.
510 In seinem Gesuch um vorzeitige Pensionierung vom 19.1.1958 an Bischof Wester schrieb Meyer: „Die erste außeror-
dentliche psychische Belastung erlitt ich in Schwabstedt, wo ich mich als Mitglied der NSDAP einer örtlichen Parteiführung
gegenüber sah, die von mir als Seelsorger eine Förderung der Einrichtungen der Partei erwartete. Diese Erwartung konnte
und wollte ich als Christ nicht erfüllen. Die Folge war ein Parteigerichtsverfahren gegen mich wegen meiner Äußerungen
hinsichtlich des Auftretens der SS. Das Verfahren endete mit meiner Schuldigsprechung. Daraufhin musste ich die Abkehr
aller damals maßgebenden Personen innerhalb der Gemeinde vom Pfarrhaus erleben. […]” PA Meyer, Bl. 143.
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In Ladelund hingegen konsolidierte sich die Situation und Meyer integrierte sich
gut in die Dorfgemeinschaft. Er wurde im Herbst 1938 als Reservist in der Su-
detenkrise eingezogen und kam im August 1939 zur Flak, aus der er im No-
vember wieder entlassen wurde.
Es liegen nur wenige Zeugnisse von Meyer selbst vor. Kirchenpolitisch trat er in
Ladelund nicht mehr hervor. Herausragende Bedeutung hat aber die von ihm
verfasste Gemeindechronik. Hierin vermerkt er über seinen Amtsantritt:

„Man nahm an, dass durch die Wahl des Pastors Meyer, der Mitglied der
N.S.D.A.P. [es folgt die Mitgliedsnr., die nachträglich ausgestrichen wurde. SL]511

ist, die führenden Kreise der Partei und des Staates wieder der Kirche zuwenden
würden. Dies geschah aber leider nicht. Die früher die Gottesdienste und die
kirchlichen Veranstaltungen besucht haben kamen weiter und die übrigen ver-
hielten sich passiv. Die kirchliche Arbeit wurde in der bestehenden Art und Weise
fortgeführt.”512

Für das Jahr 1939 vermerkt Meyer, dass die führenden Nationalsozialisten des
Ortes aus der Kirche ausgetreten seien, was aber auf das kirchliche Leben „kei-
nerlei Einfluss” gehabt habe. Meyer schließt mit einem Bekenntnis zu Adolf Hit-
ler.513 Die Eintragungen der folgenden Jahre sind ebenfalls mit einem Bekenntnis
zum NS-Staat gekoppelt und mit Siegesoptimismus verbunden.
Im August 1942 wurde ein Sohn als Soldat schwer verletzt, was in der Chronik
für 1943 vermerkt wird:514

„Der Krieg wird ernster, die Verluste größer. Russland hat uns viel gekostet, aber
die Urlauber von der Front sind nach wie vor zuversichtlich. Soll der Chronist
ehrlich bleiben, so muss er schreiben, dass eine Kriegsmüdigkeit um sich greift.
Unsere Front im Osten geht zurück. Stalingrad!! Dort hat auch unsere Gemeinde
ihre Opfer gebracht.
In jedem Gottesdienst gedenken wir fürbittend des Führers, des Vaterlandes und
unserer tapferen Soldaten. Gott der Herr sei unseren Söhnen Schutz und Schirm.
Auch das Pfarrhaus hat seine Opfer gebracht.”

Im Chronikeintrag für 1944 wird der Kriegsverlauf noch negativer beurteilt, ver-
bunden mit der Mitteilung über den Tod des zweiten Sohnes. Dennoch enthält
auch dieser Eintrag ein Bekenntnis zum NS-Staat.
Als der nationalsozialistische Landesbischof Adalbert Paulsen im Sommer 1944
die Gemeinde besuchte, schrieb er über Meyer:
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„Pastor Meyer hat seit seiner Amtszeit in Schwabstedt eine tiefgehende Wand-
lung durchgemacht. Die Loslösung von der politischen Tätigkeit hatte für ihn
eine gute Wirkung. Die Versetzung nach Ladelund und das Scheitern seiner Tä-
tigkeit in Schwabstedt haben ihn in die Besinnung geführt. Zu allem hat er noch
schweres Leid zu tragen, da ein Sohn gefallen ist und der andere so schwer ver-
wundet wurde, dass seine Berufsfähigkeit noch unsicher ist. Unter all diesen Er-
lebnissen sind die guten Anlagen seines Wesens erneut ans Licht getreten,
sodass er seiner Gemeinde ein guter Seelsorger wurde.”515

Wir können insgesamt davon ausgehen, dass die nationalsozialistische Eupho-
rie Meyers weiter zurücklag. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie
am 6. Juni 1944 war die Kriegsniederlage sichtbar nur noch eine Frage der Zeit,
auch wenn die NS-Propaganda eine mögliche Kriegswende durch neue Waf-
fensysteme herbeifantasierte. Mit der Einberufung des Volkssturms hatte das NS-
System die Militarisierung der gesamten Gesellschaft vollendet und versuchte so,
eine Reflexion bzw. Kritik der Entwicklung zu verhindern. Gleichzeitig radikalisierte
sich der Verfolgungsapparat gegenüber der potenziellen Opposition.
Der Bau des sogenannten Friesenwalls und der Riegelstellungen ist Ausdruck
von beidem.516 Es wurden Verteidigungsanlagen errichtet, deren militärische
Funktion zumindest zweifelhaft war. Entscheidend war das Bauen selbst, dem
die restliche Freizeit der Bevölkerung von der Hitlerjugend bis zu alten Reserve-
polizisten geopfert wurde. Zur Unterstützung der Baumaßnahmen wurden im
Herbst 1944 zuerst in Husum-Schwesing und ab dem 1. November auch am
Ortsrand von Ladelund Außenstellen des KZ Neuengamme eingerichtet. Unter
mörderischen Arbeitsbedingungen wurden die Häftlinge zum Bau von Panzer-
abwehrgräben herangezogen. Am 16. Dezember wurde das Lager Ladelund
wieder aufgelöst. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums kamen über 300 der ins-
gesamt 2.000 Häftlinge ums Leben.517
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511 Die NSDAP vergab die Mitgliedsnummern chronologisch. Daher konnte von der Nummer auf das Eintrittsdatum ge-
schlossen werden. Folglich war es üblich, dass ältere Parteimitglieder ihre Nummer angaben, da sich von einer niedrige-
ren Nummer gesellschaftlicher Status ableiten ließ.
512 Chronik der Kirchengemeinde Ladelund. Eintrag für das Jahr 1938. KGA Ladelund Nr. 445.
513 Ebd., Eintrag für das Jahr 1939.
514 Mitteilung P. Meyer an das Landeskirchenamt vom 12.8.1942, LKAK 22.02, Nr.501.
515 Bericht des Landesbischofs an das Landeskirchenamt vom 5.9.1944 über den Besuch des Landesbischofs auf dem Kir-
chentag in Ladelund am 5./6. Aug. 1944, LKAK 22.02., Nr. 9881. Hier muss erwähnt werden, dass Paulsen zu diesem Zeit-
punkt kirchenpolitisch weitgehend isoliert war in der Landeskirche und ein Interesse hatte, sowohl sich eine Basis zu verschaffen
als sich einen überparteilichen Anstrich zu geben. S. Reumann, Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, insb. S. 374.
516 Vergl. Jörn-Peter Leppien, Sklavenarbeit für den „Endkampf“. Die „Grenzstellung” 1944/45 und das KZ Ladelund, in:
Grenzfriedenshefte 3/2010, S. 203-236.
517 Vergl. u.a. Jörn-Peter Leppien, Klaus Bästlein, Johannes Tuchel (Hrsg.), Konzentrationslager Ladelund 1944. Wissen-
schaftliche Dauerausstellung in der KZ-Gedenkstätte Ladelund Schleswig-Holstein. Ev.-luth. Kirchengemeinde Ladelund
²1995; Detlef Garbe, Die nordfriesischen Außenkommandos des KZ Neuengamme. Geschichte und Gedenken, in: Fest-
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Hier wurde die Sklavenarbeit im KZ-System in ihrer mörderischen Konsequenz
öffentlich durchgeführt und die „Volksgemeinschaft” spürbar in eine Mittäter-
schaft gebracht; gleichzeitig wurde die Repression des NS-Staates drohend vor
Augen geführt. In die Logik dieser Mittäterschaft passt es, dass der Chef des
Außenkommandos des KZ Neuengamme, SS-Untersturmführer Hans Hermann
Griem518, den Pastor mit der Bestattung der zu Tode gekommenen Häftlinge be-
auftragte. Vielleicht erkannte Pastor Meyer ein Stück weit die erzwungene Mit-
täterschaft von ihm und dem gesamten Ort, wenn er schrieb: 

„Wer soll da einmal die Verantwortung tragen für das, was jetzt geschieht? Einer
wird die Verantwortung auf den anderen werfen und doch müssen vor Gott ei-
nige für diesen schrecklichen Krieg gerade stehen. […]
Gott der Herr lasse uns den Tag erleben, an dem die Unschuldigen wieder in
Freiheit gesetzt werden, und vergebe unserem Volk in Gnaden die Sünde.“519

Das Zitat stammt aus der Gemeindechronik, in der Meyer an Silvester 1944 die
Geschehnisse notierte und sich bemühte, als Chronist die Verbrechen im KZ
Ladelund der Nachwelt zu überliefern520:

„Das Konzentrationslager.
Der Krieg rückt näher und näher. Der Feind steht an den Grenzen des Vaterlan-
des und hat diese zum Teil überschritten. Auch wir rechnen mit Landungen aus
der Luft und von See her. In der Gemeinde werden Panzergraben ausgeworfen
und Stellungen gebaut. Gott der Herr verschone in Gnaden unsere liebe Hei-
mat und halte die Kriegshandlungen fern!!! Erlöse uns Herr, Herr, unser Gott!
Eine Mauer um uns baue, 
dass dem Feinde davor graue,
er mit Zittern sie anschaue. [Brentano, Kosakenwinter]
Um diese Panzergräben auszuheben, kam Anfang November ein Konzentrati-
onslager in unser Dorf. Die Sträflinge wurden in den Baracken des Arbeitslagers
untergebracht. Was nun unser Dorf erlebte, war derart grauenhaft, dass das Er-
leben zu schildern einfach unmöglich ist. Wir hatten auch hier, vor allem durch
den Londoner Sender, von den K.Z. gehört, aber nie für möglich gehalten, dass
die Zustände derart satanisch waren. Unser Dorf war in den Wochen krank. Män-
ner und Frauen weinten, wenn sie den traurigen Zug auf den Straßen sahen.
Und wir waren einfach ohnmächtig und mussten dann zusehen. 
Was soll ich nun berichten von diesem Lager? Schreibe ich die Wahrheit und be-
kommt die Gestapo dies zu Gesicht, dann werde auch ich in einem K.Z. zu Tode
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gequält. Ich werde darum Erlebtes berichten, mag kommen, was da wolle, man
soll in späteren Jahren wissen, was hier unter den Nazis 1944 möglich war. Was
ich nun schreibe, ist die volle Wahrheit. Spätere Generationen mögen es für über-
trieben halten, das stimmt nicht, im Gegenteil, unsere Sprache ist zu arm, die
geschehenen Greuel nachzuerzählen. – Es wurde Tage vorher gemunkelt, ein
K.Z. käme nach hier, um einen Panzergraben von Bramstedtlund bis Humptrup
auszuheben.
Und Anfang November kamen 2000 Sträflinge, die im Arbeitslager, wo sonst
200 Männer untergebracht waren, hausen mussten. Bei mir rief gleich am 2.
Tage der SS-Führer des Lagers an und fragte, ob der Friedhof Eigentum der Kir-
chengemeinde oder der politischen Gemeinde sei. Er habe 4 Tote, die beerdigt
werden müssten. Er bat mich, zur Besprechung einmal ins Lager zu kommen.”

Im Folgenden bemühte sich Meyer, sein Erlebtes aufzuschreiben, sowohl Be-
gegnungen mit dem Lagerkommandanten und den Wachen als auch die Ge-
spräche mit Häftlingen. Genau versuchte Meyer die Beerdigungen zu beschrei-
ben, wie eine Dokumentation der Verbrechen, soweit sie sich aus dem Zustand
der Leichen erschlossen:

„Nun die Toten, die ich sah, waren abgemagert zu Skeletten. Sie waren in Pa-
piersäcke gehüllt und ca. 16 wurden zur gleichen Zeit mit dem Gespann des
Bauern Jens Rasmussen angefahren. Es war oft Regen und diese Papiersäcke
waren infolge der Feuchtigkeit, der Ausdünstung, des Blutes und Kotes oft auf-
geweicht, und ich sah die nackten Leichen. Sehr, sehr viele waren derart ver-
prügelt, dass ich als Laie sage, sie waren zu Tode geprügelt worden. Am Gesäß,
Rücken, Hals und Kopf sah ich besonders oft, dass diese blau und rot unter-
laufen waren, auch waren Striemen zu sehen. Zwei oder drei hatten den Ge-
nickschuss. Zwei Leichen waren in Decken gehüllt und mit Draht fest verschnürt.
Ich sagte den Gefangenen, sie sollten die Leichen aus den Decken wickeln und
diese zurückgeben in das Lager. Daraufhin sagte der Fahrer (auch Sträfling) und
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schrift zum 65. Geburtstag von Jörn-Peter Leppien, Grenzfriedenshefte 8/2008, S. 257-268. Zur Einordnung Marc Buggeln,
Arbeit & Gewalt. Das Außenlagersystem des KZ Neuengamme, Göttingen 2009.
518 Zu Griem insbesondere, Buggeln, Arbeit & Gewalt, S. 408-410.
519 Gemeindechronik, Eintrag Silvester 1944, KGA Ladelund Nr. 445.
520 Der folgende Abschnitt der Chronik bis Anfang 1945 ist bereits von Jörn-Peter Leppien transkribiert veröffentlicht wor-
den. Die vorliegende Fassung ist mit der transkribierten abgeglichen. Differenzen gibt es lediglich in der Interpretation des
Geschriebenen, insbesondere der Datierung. S. Jörn-Peter Leppien, „Das waren keine Menschen mehr …“. Aus der Chro-
nik der Kirchengemeinde – Pastor Johannes Meyer über das Konzentrationslager Ladelund 1944, eine quellenkritische Stu-
die, Flensburg 1983; Harald Richter, Neubewertung der Quelle „Sylvesterabend 1944“. Als Antwort auf die quellenkritische
Studie Jörn-Peter Leppiens, unveröffentlichtes Manuskript, Ladelund 20.2.2000, LKAK 98.135, Nr. 189. Zu den Interpre-
tationen vergl. auch De Keizer, Razzia, S. 380ff.
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der begleitende SS-Posten, das wäre verboten. Die Leichen sollten unter allen
Umständen mit den Decken begraben werden. Ich war machtlos und musste
zusehen. Wie mögen diese armen Menschen ausgesehen haben!!! Gott er-
barme sich in Gnaden unseres Volkes. Es lädt durch diese Lager eine unge-
heure Blutschuld auf sich.”

Während der Wochen, in denen das KZ-Außenkommando in Ladelund lag, wi-
dersetzte sich Meyer der Logik der erzwungenen Mittäterschaft. Ihn hinderte
nicht die radikalisierte Repressionsdrohung, die die Häftlinge verkörperten. Er
entschied sich stattdessen, ohne offen zu opponieren, Spielräume für Mensch-
lichkeit auszuloten und zu nutzen. Das christliche Begräbnis für die christlichen
Häftlinge nimmt hier eine zentrale Rolle ein.
In Meyers Handeln mischten sich Scham und Erschrecken über die Konsequenz
dessen, wofür er selbst eingetreten war. Christentum und Nationalsozialismus
konnte er jetzt nicht mehr als vereinbar ansehen. Dass er anonym Protestschrei -
ben an Hitler und Himmler verschickte, offenbart seine Hilflosigkeit. In dieser Si-
tuation gab es für Meyer nur die Option des christlichen Handelns: nicht des of-
fenen Bekennertums, sondern des mitfühlenden, vorsichtigen Unterstützens. Wie
ihn die Situation überforderte und beschäftigte, wird sichtbar in der von ihm ge-
führten Gemeindechronik. In den Eintragungen mischte sich Chronistenpflicht
mit dem Versuch, durch das Mitteilen zu verarbeiten. Es erscheint unwahr-
scheinlich, dass Meyer hier mit Blick auf das nahende Kriegsende berechnend
handelte. Seine begeisterte Unterstützung des Nationalsozialismus in der ersten
Hälfte der 1930er-Jahre wird ihm wohl wie den meisten Deutschen kaum noch
im Bewusstsein gewesen sein.

Bald nach der Niederlage des NS-Staates bemühte sich Meyer um die Gräber
der KZ-Toten. Im Herbst 1945 stellte er einen ersten Antrag bei der britischen Mi-
litärregierung, eine geordnete Grabstätte zu errichten.521 Ebenfalls soll es zu
einem ersten Kontakt zu Angehörigen der niederländischen KZ-Opfer gekom-
men sein. So schrieb Meyer am 26. Februar 1946 an das Landeskirchenamt: 

„Ende Januar hatte ich auf Veranlassung des Landratsamtes in Niebüll dem Herrn
Oberpräsidenten einen Bericht über das K.Z. Lager Neuengamme, Abg. Lade-
lund und eine Planskizze des anzulegenden Ehrenfriedhofs einzureichen. Dies
ist am 30. Januar geschehen und lege ich für eine Abschrift des Berichts bei. […]
Und die Angehörigen aus dieser Stadt haben sich bereits angemeldet, um die
Gräber aufzusuchen. Diese sollen zuerst das Kreuz sehen, das alles überragt. […]“522
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Mit Beschluss des Kirchenvorstandes vom 12. Mai 1946 wurde schließlich das
vorgesehene Grundstück erworben. Die Kosten von 1.600 RM wurden zur Hälfte
vom Kirchenvorstand und zur Hälfte vom Ausschuss ehemaliger K.Z.-Häftlinge
getragen.523 Am 28. Mai 5.1946 schrieb Meyer an die Angehörigen der Toten: 

„Menschenworte sind zu armselig und Menschenkraft ist angesichts der gro-
ßen berechtigten Trauer zu fade. Es ist nur E i n e r da, der in Ihrem Leid Ihnen
helfen kann, das ist der, der gesagt hat: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie
sollen getröstet werden. […] Das Grab Ihres Sohnes/Angehörigen ist gut ge-
pflegt. Es blühen viele Blumen darauf. 
Eben bin ich dabei, einen Ehrenhain für die im K.Z. Verstorbenen zu errichten.
Wenn er fertig gestellt, werde ich Ihnen ein Bild zusenden. Seien Sie überzeugt,
dass wir hier Ihre Toten nicht vergessen werden. Über den Gräbern soll ein gro-
ßes Kreuz errichtet werden, das Kreuz Jesu Christi, des Herrn, der den Tod zu-
nichte gemacht und Leben und unvergänglich Leben an das Licht gebracht hat.
Durch das Verschulden des Volkes, dem ich angehöre, ist das Leid über Sie ge-
kommen. Um der Liebe Jesu Christi willen bitte ich Sie, beim Gebet der 5. Bitte:
Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern, auch an
die zu denken, die so maßloses Herzeleid über Sie gebracht haben.“524

Auf dieses Schreiben hin erhielt Meyer zahlreiche Antwortschreiben, die ihn
unter Handlungsdruck setzten; er hatte ein Interesse hervorgerufen, die Gräber
aufzusuchen. Daraufhin drängte er das Landeskirchenamt in einem neuerlichen
Schreiben um Zusage von Unterstützung:

„1. Die Nachrichten, vor allem aus Holland und Frankreich mehren sich, in denen
die Angehörigen der hier im K.Z. Verstorbenen ihren Besuch der Gräber an-
kündigen. Ich habe bestimmte Nachricht, dass, sobald die Grenze für der(-ar-
tige) Besuche geöffnet ist, sofort viel Hinterbliebene eintreffen werden. Unser
Dorf legt allergrößten Wert darauf, dass sodann den Angehörigen wenigstens
gezeigt werden kann, dass wir den Toten eine würdige Stätte bereiten werden.
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521 Schreiben Pastor Meyers an die Militärregierung vom 10.10.1945, Archiv der Gedenkstätte Ladelund (AGL) Nr. 11.
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523 Ebd.
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Wir glauben, auch unserem Vaterland einen Dienst zu tun, wenn die Angehöri-
gen nach der Rückkehr in ihre Länder davon berichten können.“525

Gleichzeitig machte Pastor Meyer Vorschläge, einen Gedenktag für die Opfer
des Nationalsozialismus einzuführen, und arbeitete sogar Vorschläge für eine
entsprechende Feier in Ladelund aus.526 Seinen Eingaben war aber keine zü-
gige Bearbeitung beschieden.
Angesichts der Bemühungen des Pastor erscheint es befremdlich, dass sich im
Juni 1947 Meyers Name auf einer Liste fand, die die Selbstreinigungskommis-
sion der Landeskirche den Briten als Entlassungskandidaten vorlegte. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Mehrzahl der Verfahren gegen Geistliche, die bereits vor
1933 in der NSDAP waren, eingestellt worden. Hier entsteht zumindest der An-
schein, dass die Landeskirche den Fall Meyer, der möglicherweise internationale
Fürsprecher finden konnte, dazu benutzte, den Widersinn der Entnazifizierungs -
richtlinien aufzuzeigen und die Besatzungsmacht vorzuführen, um eine Rück-
nahme der Entlassungen zu erreichen.
Meyer widersprach der Entlassungsverfügung, und binnen kürzester Zeit erhielt
er zahlreiche Persilscheine von Bürgermeistern und Amtsträgern der von ihm
im Krieg mitbetreuten Kirchengemeinden. Gleichzeitig sandte der Kirchenvor-
stand seiner Gemeinde eine Ehrenerklärung, die von Hunderten von Gemein-
demitgliedern unterschrieben war. Darin hieß es u.a.: 

„[…] c) dass er den Häftlingen der KZ Einheit Ladelund als Seelsorger und
Mensch Hilfe jeder Art geleistet hat, deren Ausführung ihm oft nur unter größten
Schwierigkeiten und Gefahren für sich und seine Familie möglich war, d) dass
er häufig von der Kanzel herab auf das KZ-Unwesen des Antichrist hingewiesen
hat und schon deshalb oft um ein Haar selber in das KZ gekommen wäre […]”527

Für die Briten dürfte ein nachgereichtes Begleitschreiben Meyers größere Be-
deutung gehabt haben, darin verwies Meyer darauf, in den Curio-Haus-Pro -
zessen528 vorgeladen worden zu sein, einzig weil der Richter ihm den Dank
überlebender Häftlinge ausrichten wollte. Die Entlassungsverfügung der Briten
wurde – ohne dass es zu einer vorübergehenden Suspendierung gekommen
wäre – 1948 rückgängig gemacht.529

Dennoch ist hier sichtbar geworden, dass das Engagement für die Gräber sich
positiv für Ladelund während der Entnazifizierungsphase auswirkte. Aufschluss -
reich ist hier der Bericht über die am 17. und 18. Juli 1948 von Bischof Wester
vorgenommene Visitation:
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„In einer vertraulichen Besprechung erkannte der Kirchenvorstand dieses
Mühen, den unermüdlichen Fleiß und die Fürsorge Pastor Meyers für seine Ge-
meinde an. Er sei in der Gemeinde beliebt und man merke ihm an, dass auch
er für seine Ladelunder da sein wolle. Dieses positive Urteil gründet sich nicht zu-
letzt auch auf den Tatbestand, dass Pastor Meyer seine Gemeinde nachdrück-
lich und mit Erfolg gegen den Anwurf in Schutz genommen hat, sie sei für das
in der Nähe Ladelunds gelegene Konzentrationslager verantwortlich zu machen.
Sowohl das persönliche Verhalten Pastor Meyers gegenüber der Lagerleitung
wie auch seine damals vorgenommenen Eintragungen in die Chronik der Kir-
chengemeinde lassen deutlich erkennen, wie sehr sich die Gemeinde gegen
die Unmenschlichkeiten des Lagers zur Wehr gesetzt hat, ohne Entscheiden-
des erreichen zu können. Pastor Meyer selbst hat den Insassen jede nur mögli-
che Erleichterung zu verschaffen versucht, aber dadurch das geradezu
dämonische Treiben im Lager nicht hindern können.”530

Als 1948 die Landesregierung versuchte, einen Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus einzuführen, an dem neben einer zentralen Feier in Kiel Ge-
denkveranstaltungen in allen Landkreisen durchgeführt werden sollten, wurde
für den Kreis Südtondern die zentrale Feierlichkeit nach Ladelund gelegt. Das
Landratsamt bat Meyer, eine Rede zu halten und den Kirchenchor „zur Verfü-
gung zu stellen“.531 Bezeichnend ist die Darstellung des Vorgangs, die Pastor
Meyer in der Gemeindechronik gab:

„Am Sonnabend, den 18. September, war ein Aufmarsch an den K.Z.-Gräbern,
veranstaltet von V.V.N. (Verein der Naziverfolgten). Ich wurde gebeten, die Fest-
ansprache zu halten, und sagte zu, indem ich die Bedingung stellte, dass ich
nicht ein Bekenntnis zur Demokratie oder eine Ansprache in politischer oder gar
parteipolitischer Färbung zu halten gezwungen werde. Ich betonte, dass ich, wo
ich auch immer zu reden gebeten würde, nur als Vertreter der Kirche die Bot-
schaft der Kirche sagen werde. Mich wunderte, dass man darauf einging.
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Es war dann ein großer Aufmarsch, Vertreter der politischen Parteien, des Land-
ratsamtes, der Regierung und ehemaligen K.Z.ler waren zugegen.“532

Im Jahr 1950 kam es schließlich zu einem ersten großen Besuch der Hinter-
bliebenen aus Putten in Ladelund. Anlass war die offizielle Einweihung der
neuen Gedenkstätte an den Massengräbern. Durch langwierige Bemühungen
war es Meyer schließlich gelungen, eine würdige Gestaltung der Anlage finan-
ziert zu bekommen. Nach ihrer Fertigstellung hatte Meyer, wie er bereits 1946 an-
gekündigt hatte, an die Hinterbliebenen Anschreiben mit Fotos der neu
gestalteten Grabstätte verschickt. Dies führte zu dem Besuch aus den Nieder-
landen mit insgesamt 130 Teilnehmenden.
Die Fahrt war auf niederländischer Seite mit hoher Anspannung geplant wor-
den. Schließlich lag das Kriegsende gerade fünf Jahre zurück, und das Ge-
schehene war in den Niederlanden kaum aufgearbeitet.
Die juristische Aufarbeitung der Verbrechen hatte 1948 mit den Prozessen
gegen den kommandierenden Offizier, Oberst Fullriede, und gegen den Wehr-
machtsoberbefehlshaber, General der Flieger Friedrich Christiansen, kein be-
friedigendes Ergebnis gebracht (der dritte Hauptverantwortliche beging in der
Untersuchungshaft Selbstmord).533 Fullriede wurde angerechnet, dass er den
Befehl zur Zerstörung Puttens nur eingeschränkt umgesetzt habe. Die Strafe von
zweieinhalb Jahren Haft wurde mit der bisherigen Haftzeit verrechnet, sodass er
bereits 1949 wieder freikam.
Christiansen hingegen erhielt als Befehlshaber immerhin zwölf Jahre Haft. Auch
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wenn man in den Niederlanden die Vorgehensweise der eigenen Justiz grund-
sätzlich akzeptierte, so hatte es dennoch einen unangenehmen Beigeschmack,
dass die Tötung von mehr als 600 Menschen in Putten mit diesen geringen Haft-
strafen gesühnt worden war.
Immerhin hatte es aufgrund von umfangreicher Berichterstattung in den Nie-
derlanden eine breite gesellschaftliche Unterstützung der Puttener gegeben. Ab
1948 wurden Renten für die Hinterbliebenen gezahlt, sodass die ökonomische
Not inzwischen gemindert war.534 Am fünften Jahrestag der Razzia wurde der
Trauer in Putten ein fester Ort gegeben, als Königin Juliana ein vom Künstler
Mari Andriessen gestaltetes Denkmal enthüllte.
In das Land der Täter zu reisen war hochgradig belastet, und die Puttener hat-
ten darauf bestanden, in Dänemark zu nächtigen, um nur tagsüber auf deut-
schem Boden zu sein. Die Aufnahme in Ladelund jedoch führte zu einer Öffnung.
Der sorgsam geplante gemeinsame Gottesdienst, die Predigt Pastor Meyers und
die gepflegte Grabanlage veränderten die Atmosphäre während des Besuchs.535

Am Ende gab es eine hohe Anerkennung der Puttener für Pastor Meyer, der für
das Folgejahr nach Putten eingeladen wurde. Gleichzeitig berichtete die nie-
derländische Presse umfangreich und positiv über den Besuch.536 Das Jahr 1950
markiert mit der offiziellen Gründung der Gedenkstätte zugleich auch den ersten
Höhepunkt der Versöhnungsarbeit in Ladelund.
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Im folgenden Jahr kam Pastor Meyer der Einladung nach Putten zusammen mit
seiner Frau und seiner Tochter nach. Dieser Besuch wurde, wie bereits der in La-
delund, intensiv von der niederländischen Presse begleitet. In einem von Aus-
wärtigen Amt angeforderten Bericht beschrieb Meyer seine Erlebnisse:

„Mit Schlagzeilen und Bildern brachte die Presse, zum Teil auf der ersten Seite,
meinen Besuch. Die in Amsterdam erscheinende Tageszeitung ‚Trouw’ brachte
in ihrer Ausgabe vom 26. April das Bild, auf dem der Bürgermeister mir in der
Kirche den Pokal überreicht, und schreibt dazu: ‚Pastor Meyer aus Ladelund
sprach in Putten. Ergreifender Gottesdienst der Ref. Kirche.’ […]
Ich bin dann in viele Häuser gegangen, um die Witwen zu begrüßen. So ist in der
Hauptstrasse des Dorfes, der Dorpstraat, fast kein Haus, in dem nicht eine Witwe
wohnt. […] In j e d e m Haus bin ich als Deutscher überaus freundlich empfan-
gen worden und ich habe k e i n Wort der Anklage gegen mein Volk gehört. […]
Es ist darum bald ein Wunder zu nennen, dass ich als Deutscher eingeladen
wurde und überall als Gast aufgenommen wurde.“537

Meyer besuchte aber nicht nur die Hinterbliebenen. Auf Bitte von Bischof Wes -
ter538 suchte er auch die inhaftierten deutschen Kriegsverbrecher in Breda auf,
darunter Friedrich Christiansen: „Mit Genehmigung des holländischen Justiz-
ministeriums habe ich die sich noch im Gefängnis befindlichen Soldaten be-
sucht. Sie befinden sich in Hught [Vught] in Südholland und leben mit
verurteilten holländischen Häftlingen zusammen. Ich konnte mich frei im Lager
bewegen und mit jedem ohne Zeugen sprechen. Behandlung und Verpflegung
sind nach Aussage der Gefangenen gut und gerecht, vor allem unter dem jetzi-
gen Kommandanten. Der General Christiansen, der vor allem wegen der Vor-
kommnisse in Putten zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt ist, ist von der Königin
begnadigt und wird noch in diesem Monat entlassen, wie er mir berichtete.”539

Die begonnene Versöhnungsarbeit hatte sicher ihren Anteil, dass sich in der
Frage der inhaftierten Kriegsverbrecher ein verstärktes Entgegenkommen der
Niederlande entwickelte: Friedrich Christiansen wurde zum Jahresende 1951
begnadigt und vorzeitig entlassen.
Aber gerade die Umstände dieser Entlassung dürften stark dazu beigetragen ha-
ben, dass sich die Haltung der Niederlande in den folgenden Jahren stark verän-
derte. Wie in anderen Ländern hatte auch in den Niederlanden die Aufnahme frei-
gelassener Kriegsverbrecher in ihrer Heimat starke (mediale) Beachtung gefunden.540

Dass Verbrecher in Deutschland wie Helden begrüßt wurden, wies nicht auf eine
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Auseinandersetzung der Deutschen mit den NS-Verbrechen hin. Im Fall Christiansen
ging seine Heimatstadt Wyk auf Föhr aber noch weiter, indem sie die Große Stra-
ße im Zentrum wieder nach ihrem Ehrenbürger Chris tiansen benannte – die Gro-
ße Straße hatte seinen Namen bereits von 1918-1945 getragen.
In der Folge veränderte sich die Freilassungspolitik der Niederlande.541 Hier spiel-
ten verschiedene Faktoren eine Rolle, vor allem das überheblich-unsensible
Agieren des Auswärtigen Amtes wie die notorische Weigerung Deutschlands,
die Kriegsverbrecher als solche zu bezeichnen – in der Bundesrepublik sprach
man durchgängig von Kriegsgefangenen. Dennoch markiert speziell der Um-
gang mit Christiansen einen negativen Stimmungsumschwung in den Nieder-
landen. Schließlich wurden die Niederlande zu dem Staat in Westeuropa, in dem
deutsche Kriegsverbrecher die mit Abstand längsten Haftstrafen verbüßen muss-
ten. Die letzten deutschen NS-Verbrecher wurden 1989 freigelassen und waren
damit die weltweit am längsten inhaftierten NS-Verbrecher.542
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537 Bericht des Pastors J. Meyer-Ladelund über seine Reise nach Holland. An das Auswärtige Amt Bonn über das evgl.-luth.
Landeskirchenamt Kiel. Auf das Schreiben: Auswärtiges Amt 441-00-IIIb-1120/51, Gemeindechronik KGA Ladelund Nr. 445.
538 Brief Bischof Wester vom 13.3.1951: „Lieber Herr Pastor Meyer! (…) Sollten Sie Gelegenheit haben, nun auch einen um-
gekehrten Dienst zu leisten, nämlich deutsche Internierte in Holland zu besuchen und mit einem Wort des Evangeliums zu
grüßen, so nehmen Sie doch diese Möglichkeiten wahr. Nachdem Sie sich hier in so sachlicher Weise für die leidenden hol-
ländischen Brüder eingesetzt haben, werden Sie sicherlich auch nunmehr den Holländern ein unverdächtiger Bote des
Evangeliums sein. Sie wissen ja, dass Sie nicht in politischer Mission reisen, aber dass wir unsern Brüdern, ganz gleich, wie
sich ihr persönliches Schicksal gestalten mag, die Botschaft unserer Kirche schuldig sind.“
Antwortschreiben des Kirchlichen Außenamtes der EKD (Leiter Kirchenpräsident D. Martin Niemöller) an Pastor Meyer
vom 12.4.1951: „Grundsätzlich begrüßen wir es, wenn Sie die Deutschen, die in holländischen Gefängnissen Strafen wegen
Kriegsverbrechen verbüßen, zu einem seelsorgerlichen Gespräch besuchen.“ AGL, Nr. 73.
539 Bericht des Pastors J. Meyer-Ladelund über seine Reise nach Holland. An das Auswärtige Amt Bonn über das evgl.-luth.
Landeskirchenamt Kiel. Auf das Schreiben: Auswärtiges Amt 441-00-IIIb-1120/51, Gemeindechronik. KGA Ladelund Nr. 445.
540 Vergl. De Keizer, Razzia, S. 338ff.
541 Vergl. Harald Fühner, Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und NS-Verbre-
chern, 1945-1989, Münster 2005, S. 184ff.
542 Vergl. Fühner, Nachspiel, S. 423. Rudolf Heß beging 1987 Selbstmord. In Osteuropa war Erich Koch am längsten in-
haftiert, aber 1986 bereits verstorben. S. Klee, Personenlexikon.
543 Fühner, Nachspiel, S. 198.
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Tabelle: 
Zahl inhaftier-
ter deutscher
NS-Verbre-
cher in west-
europäischen
Gewahrsams-
ländern
(1950-1956)543



Die Versöhnungsarbeit in Ladelund hatte in den Niederlanden starke Resonanz.
Sie speiste sich aber weitgehend aus dem Bewusstsein der Einzigartigkeit der
Ladelunder Arbeit bzw. Gemeinde. Ladelund wurde als etwas Besonderes wahr-
genommen, weil man es in den Niederlanden als untypisch für Deutschland sah.
Gerade dies sicherte umso mehr Aufmerksamkeit. Als nach der großen Nord-
seeflutkatastrophe 1953 (der sogenannten Holland-Sturmflut) die Ladelunder
lasen, dass Putten schwer betroffen sei, begann die Gemeinde sofort Unter-
stützungsangebote für „ihr” Putten zu organisieren. Von der Flut war aber nicht
die Gemeinde Putten im Gelderland, sondern vielmehr die gleichnamige (ehe-
malige) Insel betroffen. Dennoch berichteten sämtliche niederländischen Zei-
tungen über die Ladelunder Hilfsbereitschaft, und Pastor Meyer erhielt ein
Danktelegramm des niederländischen Ministerpräsidenten.544

Die Resonanz innerhalb der (Landes-)kirche hingegen blieb überschaubar. Man
nahm die positive Wirkung von Meyers Arbeit wahr. Eine weitergehende Aner-
kennung erhielt seine Arbeit nicht. So wurde er zwar nach seiner Fahrt 1951 ge-
beten, im Pastorenkonvent der Propstei zu berichten,545 in der kirchlichen Presse
hingegen wurde niemals über die Ladelunder Arbeit berichtet.546

Ab Mitte der 1950er-Jahre war Pastor Meyer gesundheitlich angeschlagen. Er
reichte schließlich ein Gesuch auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ein
und wurde 1958, nachdem er seinen Nachfolger eingeführt hatte, emeritiert.547

Nachfolger Meyers wurde der junge Pastor Harald Richter.

6.2. 1958-1992 Pastor Harald Richter

Der Wechsel im Pfarramt von Ladelund fällt in die Anfangszeit des Paradig-
menwechsels in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik. Mit dem Beginn des
Ulmer Einsatzgruppenprozesses und der Einrichtung der zentralen Stelle zur Er-
mittlung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg wandelte sich die Wahrnehmung
der NS-Verbrechen in der Bundesrepublik.

Der am 27. Mai 1927 in Böel, Kreis Schleswig, geborene Harald Richter war  Pas -
torensohn mit einer ungewöhnlichen Vita: er war lange Schüler der nationalpo-
litischen Erziehungsanstalt gewesen, einer Kaderschmiede der Nationalsozia -
listen. Als Napola-Schüler hatte er sogar das KZ Dachau besichtigt. Das Ende des
NS-Staates hingegen hatte den begeisterten Nationalsozialisten desillusioniert.
Das Kriegsende selbst erlebte er als Erweckungserlebnis:

178 III. Schuld und Sühne



„Später erst – als Soldat – erkannte ich das grausame Antlitz der Macht, auf die
ich mich in bestem Glauben gestützt hatte. Im Zusammenbruch der staatlichen
Macht und in meiner bittersten Bedrängnis lernte ich, allein auf den Herrn zu
schauen.
Nachdem Ende April unser Regiment von den Russen, die in Richtung Berlin
vorstießen, überrannt und aufgerieben war, gelang es mir, mit Gottes Hilfe, in
fünf Wochen Fußmarsch von der Oder bis nach Haus zu kommen und so der
russischen Gefangenschaft zu entgehen. In jenen fünf Wochen, in denen der
Tod mir gegenüberstand, habe ich erfahren dürfen, dass der Herr mir nahe war.
Die Wirklichkeit des Heilandes wurde mir stärker als die des Todes – und alles
Gedankliche, das mich vorher gehindert, fiel von mir ab.“548

Nach dem Abitur studierte Richter Theologie und fing bereits im Studium an,
sich politisch zu engagieren. Er kämpfte für die Wiedervereinigung und gegen
die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und schloss sich der neu gegrün-
deten Gesamtdeutschen Volkspartei unter Gustav Heinemann an.549 Dort wurde
er sogar Mitglied des Bundesvorstands.
Richter war also jemand, für den das Amt der Verkündigung nicht im Wider-
spruch zum öffentlichen Auftreten im gesellschaftlichen Diskurs stand. Und er
hatte den Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur bereits vollzogen. 

Harald Richter beschrieb seinen Weg nach Ladelund als Zufälligkeit:550 Er erfuhr
erst dort von dem einstigen KZ und den Gräbern. Richter übernahm die Ver-
antwortung, die mit der Grabanlage und Gedenkstätte verbunden war. Nach ei-
nem halben Jahr Übergangszeit wurde die Pfarrstelle auf ihn übertragen. Als eine
Delegation aus Putten eintraf, um die niederländischen Toten zu exhumieren und
in die Heimat zu überführen, kämpfte Richter darum, dass keine Leichen exhu-
miert würden. Er sicherte die Grabpflege, führte die Kontakte nach Putten fort
und übernahm den Rhythmus der Gedenkveranstaltungen in Ladelund.551
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544 PA Meyer, LKAK 12.03, Nr. 827.
545 Schreiben Propst Juhl an Meyer vom 30.5.1951, AGL Nr. 73.
546 Auswertung von „Am Sehrohr der Zeit“ und „Kirche der Heimat“ einschließlich der Propsteiseite Südtondern.
547 PA Meyer, LKAK 12.03, Nr. 827.
548 Lebenslauf Harald Richter vom 8.1.1949. Anlage zur Bewerbung um Aufnahme in die Kandidatenliste. Personalakte
Harald Richter (Kandidatenakte), Zentralregistratur des Landeskirchenamtes der ev.-luth. Kirche in Norddeutschland R 130.
549 S. Diether Koch, Heinemann, Gustav Walter, BBKL Band XVII (2000), Sp. 620-631, http://www.kirchenlexikon.de/h/hei-
nemann_g.shtml (8.5.2009).
550 Interview mit Richter vom 27.9.2008.
551 Vergl. Harald Richter, „Wir haben das Selbstverständliche getan“, Ein Außenlager des KZ Neuengamme bei uns in La-
delund, Gräber auf dem Friedhof und Erfahrungen, für die wir dankbar sind, in: Detlef Garbe (Hrsg.), Die vergessenen KZs?
Gedenkstätten für die Opfer des NS-Terrors in der Bundesrepublik, Bornheim-Merten 1983, S. 121-143.
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Gleichzeitig bemühte sich Richter, einen Austausch der Evangelischen Jugend
seiner Kirchengemeinde mit Putten in Gang zu setzen. Auch wenn die Versöh-
nungstreffen inzwischen regelmäßig stattfanden, war dies ein Schritt, der auf
niederländischer Seite auf große Vorbehalte stieß.
Als am 4. November 1962 ein Propsteijugendsonntag der Evangelischen Ju-
gend Südtondern in Ladelund stattfand, wurden KZ-Überlebende eingeladen
und das KZ und die Geschichte der Razzia in Putten thematisiert. An dem Tref-
fen nahmen 200 Jugendliche und 38 Holländer (darunter ein Überlebender des
KZ Ladelund) teil.552

Die folgende Diskussion führte zu dem Beschluss der Evangelischen Jugend, im
Folgejahr eine Sühnefahrt nach Putten zu unternehmen, die im Juli 1963 mit 30
Jugendlichen durchgeführt wurde. Sie wurde mit 1.200 DM von den Kirchen-
gemeinden der Propstei und 1.200 DM vom Land unterstützt.553

Als 1964 ein Gegenbesuch der Evangelischen Jugend aus De Bilt (wo Jap van
Leuwen, der einzige Überlebende von 14 aus De Bilt Verschleppten, wohnte)
unter Leitung von Theologieprofessor Dr. Bjilsma554 stattfand, wurden für die Rei-
segruppe zahlreiche Ausflüge in Schleswig-Holstein organisiert. Unter anderem
standen Besichtigungen der Halligen und der beiden zur Propstei gehörenden
Inseln auf dem Programm. Der Besuch sollte ausdrücklich „die Politik“ außen vor
lassen, und die Organisation des Programms lässt tatsächlich vermuten, dass es
nur ein Zufall war: Einige offenbar uninformierte Jugendliche der Reisegruppe
entdeckten beim Bummel durch die Föhrer Inselhauptstadt die Friedrich-Chris -
tiansen-Straße. Die persönliche Inaugenscheinnahme war Anlass für neuerliche
öffentliche Kritik in den Niederlanden am deutschen Umgang mit NS-Verbre-
chern, auf die noch näher eingegangen werden soll.
Für die Öffnung der Niederländer für weitergehende Partnerschaften hatte es
große Bedeutung, dass die Ladelunder Kirchengemeinde scharfe Kritik an der
Stadt Wyk geäußert hatte. Der Austausch auch und gerade von Jugendlichen
konnte in den folgenden Jahren intensiviert werden. Durch die Vermittlung pri-
vater Quartiere bei diesen Besuchen entstanden zahlreiche Freundschaften zwi-
schen Familien, die über die Generationen weitergegeben wurden und bis heute
anhalten. Hieraus entwickelte sich ein Stamm von Personen, die der Versöh-
nungsarbeit Kontinuität gaben.

Wie bereits angedeutet, war die Ehrung des Wehrmachtsbefehlshabers Friedrich
Christiansen in Wyk auf Föhr in den 1950er-Jahren in den Niederlanden für die
einen Grund, eine Annäherung an Ladelund abzulehnen, für die anderen Beleg,
dass Ladelund die einzige Ausnahme in Deutschland darstellte. Richter war im
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Gegensatz zu seinem Vorgänger bereit, sich gegen die Mehrheit der Gesell-
schaft zu stellen, wenn es die Wahrhaftigkeit und seine Glaubwürdigkeit forder-
ten. Er erkannte den direkten Zusammenhang zwischen den Ladelunder
Gräbern und der Wyker Einkaufsstraße.
Im Vorfeld der Sühnefahrt wandte sich Richter im Auftrag der Evangelischen Ju-
gend an die Stadt Wyk mit der Forderung, die Friedrich-Christiansen-Straße um-
zubenennen. Erstaunlicherweise ließ sich Richter, nachdem er die Stadt Wyk
kritisiert hatte, bei einem Treffen auf Föhr im Juli 1963 auf ein Stillhalteabkom-
men ein. Bei diesem Treffen verteidigten sich die Stadtvertreter damit, keine of-
fizielle Kenntnis von etwaigen Verbrechen Christiansens zu haben. Man kenne
ihn nur als Fliegerhelden. Daraus entwickelte sich eine seltsame Abmachung:
Richter sicherte den Vertretern der Stadt zu, von sich aus keine öffentliche Kri-
tik zu äußern. Sollte es aber zu einer öffentlichen Auseinandersetzung kommen,
so würden die Wyker Material über die Unrechtstaten Christiansens vorgelegt be-
kommen. Die Vertreter der Stadt sicherten zu, den Straßennamen zu ändern,
falls die Prüfung des Materials solche Taten belege.555

Richters Prognose bestätigte sich bereits 1964: Nicht nur, dass die oben genannte
niederländische Reisegruppe über den Straßennamen stolperte, auch eine neu-
erliche Ehrung erregte öffentlich Aufmerksamkeit. Anlässlich der 7. Wyker Flug-
tage bekam Christiansen die Ernst-Udet-Plakette der Stadt Wyk sowie die Daedalus-
Plakette des Deutschen Aero-Clubs überreicht.556 Daraufhin hielt Richter mit dem
Propsteijugendwart Reinhard Brakhage und dem Propsteijugendpastor Holmer
Gertz eine Pressekonferenz ab, auf der gegen die Auszeichnungen protestiert wur-
de. In der Folge forderte die Internationale Lagergemeinschaft des KZ Neuengamme
die Stadt Wyk auf, die Ehrungen Christiansens rückgängig zu machen.557

Der Skandal mündete schließlich in die vergebliche öffentliche Aufforderung des
(CDU-)Innenministers Schlegelberger an seine Parteifreunde in Wyk, die Straße
umzubenennen.558 An diesem Punkt gab es auf den Skandal auch eine überre-
gionale Pressereaktion in Deutschland. So berichte die FAZ am 7. Oktober 1964
ausführlich unter der Überschrift „Gefährdete Versöhnung“ über den Vorgang.559
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552 Propsteijugendsonntag 1962, AGL Nr. 74.
553 Evangelische Jugend Südtondern 1963, AGL Nr. 75,.
554 Bjilsma lehrte Praktische Theologie an der Universität Brüssel und war gleichzeitig Gemeindepfarrer in De Bilt, Nieder-
lande. AGL Nr. 77.
555 Harald Richter: Persönliche Aufzeichnungen über die Verhandlung am 20. Juli 1963 mit dem Magistrat der Stadt Wyk.
Die Urschrift der Aktennotiz Richters vom 20.8.1963 befindet sich in AGL Nr. 80.
556 „Wyk ehrte Christiansen“, Kieler Nachrichten vom 1.9.1964.
557 „Das Kainsmal von Wyk auf Föhr: Die Friedrich-Christiansen-Straße“, Die Tat vom 26.9.1964.
558 In der Personalakte Richters wurde ein ausführlicher Bericht der FAZ über diesen Vorgang abgeheftet.
559 „Gefährdete Versöhnung. Das ‚Dorf der Witwen und Waisen’ nimmt Anstoß an den Ehrungen für einen General“, FAZ
vom 7.10.1964.
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Am 30. Oktober tagte die Stadtvertretung von Wyk und erklärte, keine Kenntnis
von Unrechtstaten Christiansens zu haben. Daraufhin erhielten die Wyker am
23. Dezember 1964 aus den Niederlanden und am 22. April 1965 vom Kieler In-
nenministerium Unterlagen, die Verbrechen und Mittäterschaften Christiansens
belegten. Erst im Sommer 1966 wurden die Unterlagen im Rathaus ausgelegt,
mit der Ankündigung, dass sich die Stadtvertretung danach wieder mit der
Causa Christiansen beschäftigen werde.560

Das Material belegte die Verantwortung von Christiansen für die Razzia in Put-
ten, seine Tätigkeit als Beisitzer im Volksgerichtshof und seine Bestätigung von
Deportationen von Juden. Hiermit wurde die in Schleswig-Holstein übliche Ver-
drängung durchbrochen: Sonst negierte man die NS-Verbrechen und weigerte
sich, sie zur Kenntnis zu nehmen.
Nach der Auslegung des Materials wollte man in Wyk die Konsequenzen zie-
hen, sollte Christiansen ein Bruch deutschen Rechts nachgewiesen werden – so
war die Abmachung mit Pastor Richter. Aber der Magistrat setzte das Thema –
inzwischen hatte sich die öffentliche Erregung gelegt – einfach nicht auf die Ta-
gesordnung der Stadtvertretung.
Erst 1980 erlangte die Christiansen-Ehrung wieder Aufmerksamkeit. Anlass war
eine Serie über Friedrich Christiansen, die der „Inselbote“ anlässlich des 100. Ge-
burtstags Christiansens ab dem 12.12.1979 herausbrachte.561 Daraufhin er-
schien ein Leserbrief, der auf die Verantwortung Christiansens für das Verbre-
chen von Putten hinwies.562 In den folgenden Wochen gab es eine scharfe
Auseinandersetzung auf Föhr. Es war der Bürgermeister, der sowohl den „Wort-
bruch“ der Wyker von einst aufdeckte als auch sich intensiv für eine Umbenen-
nung der Friedrich-Christiansen-Straße einsetzte. Als die Stadtvertretung das
Thema schließlich am 20. März 1980 diskutierte, verweigerten CDU und Wäh-
lergemeinschaft dennoch ihre Zustimmung zur Umbenennung. Hierdurch wurde
der Skandal erneut überregional publik.563 Gleichzeitig entstand auf der Insel un-
ter maßgeblicher Beteiligung der Wyker Kirchengemeinde eine Initiative zur
Umbenennung, die den direkten Kontakt nach Putten suchte, um sich von der
Mehrheit ihres Ortes zu distanzieren. Nach mehrmonatiger Diskussion kam der
Punkt erneut auf die Tagesordnung. Diesmal enthielt sich die Mehrzahl von CDU
und Wählergemeinschaft der Stimme, sodass die Umbenennung mit den Stim-
men der SPD beschlossen wurde.564

Auch wenn im Fall Friedrich Christiansens die Ladelunder Versöhnungsarbeit
direkt mit der Auseinandersetzung mit den Tätern verknüpft war, so steht der
Umgang mit den Zeugnissen der Verbrechen doch in starkem Kontrast. Trotz
wiederholter Mahnungen der Überlebenden-Vereinigungen wurde die Hinter-
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lassenschaft des einstigen KZ nicht gesichert. Nachdem es lange Zeit als Flücht-
lingsunterkunft gedient hatte, wurden die Gebäude nach und nach abgerissen,
das letzte 1970. Das Bewahren der Erinnerung konzentrierte sich auf die posi-
tiv besetzte Hinterlassenschaft, die Gedenkstätte mit den Gräbern.
Dies änderte sich erst Anfang der 1980er-Jahre, als sich in Schleswig-Holstein
neue Initiativen mit den konkreten Verbrechen des Nationalsozialismus und ihren
Orten beschäftigten.565

In Ladelund war es der Historiker und Geschichtslehrer Jörn-Peter Leppien, der
mit seinen Schülern der Auguste-Viktoria-Schule im Rahmen eines Projektes
eine Ausstellung erarbeitete, die die Geschichte des Lagers rekonstruierte.566

Erst infolge der Ausstellung geriet das konkrete Geschehen der Verbrechen wie-
der in den Vordergrund und wurde in den Folgejahren Bestandteil der Versöh-
nungsarbeit. Hieraus entwickelte sich der Wunsch, über die Gedenkstätte hinaus
ein Angebot zu schaffen, durch das der Gedenkort gleichzeitig zum Ort der Ver-
mittlung und des Lernens werden sollte. So entstand 1989 das Dokumenten-
haus, in dem auf Grundlage der einstigen Schülerarbeit eine Dauerausstellung
über die Geschichte des KZ Ladelund informiert. Als Harald Richter 1992 in den
Ruhestand ging, übernahm er befristet die Weiterführung der Gedenkstättenar-
beit. 1995 schließlich wurde eine Stelle ausschließlich für die Arbeit der Ge-
denkstätte Ladelund eingerichtet. 

6.3 Die Gedenkstättenarbeit und die (Landes-)Kirche

Im November 1964 berichtete die „Kirche der Heimat“ erstmals über Ladelund:
In der zweiten Novemberausgabe war die Versöhnungsarbeit ausführlich Thema
auf einer Seite.567 Der nicht ausgesprochene Anlass war der 20. Jahrestag der
Razzia in Putten und die Kranzniederlegung in Ladelund zum Volkstrauertag,
die der Landtagspräsident persönlich vornahm.568 Zur Begründung hieß es in
einem Schreiben an die Gemeinde:
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560 So die Zusammenstellung der Chronologie durch Bürgermeister Peter Schlotfeld „Aus den Archivakten“ vom 29.1.1980.
AGL, Nr. 78.
561 „Erinnerungen an Friedrich Christiansen“, Inselbote vom 12.12.1979.
562 Klaus Peter Thies, „Ein weiterer „Höhepunkt“, Inselbote, Silvester 1979.
563 S. Presseschau AGL Nr. 80-82.
564 Ebd.
565 Hierauf wird noch eingegangen.
566 S. Leppien u.a. (Hrsg.), KZ Ladelund.
567 Kirche der Heimat, 40. Jg. 1964, Nr. 22, 2/11, „Vergebung und Versöhnung. Holländer und Deutsche an den Gräbern
der KZ-Opfer von Ladelund“. Von H.Z.
568 Vergl. Richter, „… das Selbstverständliche …“, S. 134.
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„Er wählte in diesem Jahr die Grabstätte des Konzentrationslagers Ladelund,
um damit Missdeutungen vorzubeugen, die im Zusammenhang mit den kürzlich
aus aktuellem Anlass stattgefundenen Auseinandersetzungen in der Öffentlich-
keit möglich wären.“569. 

Der Bericht der „Kirche der Heimat“ stand zwar zeitlich in eindeutigem Kontext
mit der Auseinandersetzung um die Friedrich-Christiansen-Straße in Wyk. Eben
das wurde hier aber verschwiegen. Der Fokus lag auf Versöhnung und einer Be-
schreibung der Razzia in Putten, ohne dass der Name Christiansen benutzt
wurde. Dies entsprach der Linie der Landeskirche: Die versuchte Intervention
des CDU-Innenministers gegenüber seinen Parteifreunden auf Föhr hatte kein
Gegenstück im kirchlichen Bereich. Es ist kein Hinweis zu finden, dass vonsei-
ten der Landeskirche auf die Kirchengemeinde in Wyk Einfluss genommen
wurde, in der Frage der Christiansen-Ehrungen kritisch Position zu beziehen.570

Dabei ist eine personelle Verflechtung zu berücksichtigen: Seit 1947 war durch-
gängig der Chefarzt des Wyker Krankenhauses, Dr. Friedrich Schulz, Mitglied
der schleswig-holsteinischen Landessynode, er war lange Zeit stellvertretender
Synodenpräsident und in den 1950er-Jahren Mitglied der Kirchenleitung. Zu-
gleich gehörte Schulz über Jahrzehnte dem Kirchenvorstand in Wyk an. Die
CDU der Insel Föhr war von ihm mitbegründet worden, und er war bis in die
1960er-Jahre Vorsitzender der Bezirksgruppe Föhr-Amrum der CDU.571 Die feh-
lende Parteinahme der Kirchenleitung – so muss angenommen werden – war
tatsächlich eine Parteinahme zugunsten ihres Mitglieds Schulz, der offenbar zu
den Unterstützern Christiansens zählte.
Dennoch sollte der Bericht in der „Kirche der Heimat“ als Wendemarke im Ver-
hältnis der Landeskirche zur Arbeit in Ladelund bewertet werden. Immerhin war
es der erste Beitrag in einem kirchlichen Publikationsorgan seit Neugründung der
kirchlichen Presse, der die Gedenkstättenarbeit in Ladelund thematisierte!572

Abgesehen von den politischen Gründen dürften aber auch innerkirchliche
Gründe eine Rolle gespielt haben. Mit dem Bericht stellte die Landeskirche ge-
genüber der EKD dar, dass Schleswig-Holstein nicht das Schlusslicht in der Aus-
einandersetzung mit der NS-Vergangenheit war. Parallel liefen die Vorbereitun-
gen der EKD zum Bau der Versöhnungskirche auf dem Gelände des einstigen
KZ Dachau, deren Grundsteinlegung zum 20. Jahrestag des Kriegsendes im Mai
1965 stattfand.573

184 III. Schuld und Sühne



6.4 Ladelund als Impuls

Harald Richter führte neben der Gemeindearbeit sein politisches Engagement
fort. Aus einem Wahlaufruf von Pastoren 1962 wurde eine harte Auseinander-
setzung innerhalb der Landeskirche, an deren Ende die Kirchliche Bruderschaft
entstand, der Richters Freund Pastor Christian Dethleffsen vorstand.574 Die Auf-
gabenstellung, die sich aus der KZ-Gedenkstätte ergab, begriff Harald Richter
zeitlebens als Verpflichtung zum politischen Eingreifen, ob gegen Entdemokra-
tisierungstendenzen in der Republik, das Aufkommen der NPD Ende der
1960er-Jahre, Rassismus oder die Aufrüstung.575

Die Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund ist aus einem christlichen Han-
deln heraus gewachsen, das – ohne hier etwas idealisieren zu wollen – wäh-
rend der kurzen Zeit des Bestehens des KZ-Außenlagers die Grundlagen für
eine Versöhnungsarbeit legte. Damit eine Begegnung über den Gräbern statt-
finden konnte, mussten hier geordnete Gräber entstehen und christliche Be-
stattungen stattfinden. Dafür sorgte Pastor Meyer.
Die Besonderheit der Gedenkstätte liegt aber gleichzeitig darin, dass die Grab-
pflege und die Verantwortung gegenüber den Toten in eine christliche Verant-
wortungsethik eingebettet waren, die die Pflicht zur Einmischung in den gesell-
schaftlichen Diskurs beinhaltete, wie sie in der Nachfolge Meyer durch Pastor
Richter umgesetzt wurde. Diese Arbeit stand im Gegensatz zur Mehrheitsge-
sellschaft in Deutschland und auch zur Mehrheit der evangelischen Kirche.
Das gibt der Gedenkstätte Ladelund eine Sonderstellung unter den KZ-Ge-
denkstätten. Ladelund ist nicht einzigartig aufgrund der hier verübten Verbrechen,
es ist einzigartig, weil hier wegweisend eine Versöhnungsarbeit begonnen
wurde, die – ihrer Zeit voraus – Zeichen gesetzt hat, die zur Demokratisierung
Deutschlands beitrugen.
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569 Schreiben des Präsidenten des Landtags an Bürgermeister Andreas Oechsle vom 30.10.1964, AGL Nr. 80.
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571 S. LKAK 20.01, Nr. 129. Zur Vita von Schulz vergl. Inselbote vom 20.1.1962: „Dr. Friedrich Schulz trat in den Ruhestand“.
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7. Zusammenfassung

Die Vorgehensweise zur kirchlichen Neuordnung war in den Landeskirchen
Nordelbiens sehr verschieden. Während in der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche ein Konsens mit allen Theologen gesucht und letztlich auch ge funden
wurde, vollzog sich in Lübeck die Neuordnung in einer offenen Konfrontation. In
Hamburg hingegen gab es nur bei einzelnen Theologen Zwangsmaßnahmen,
die Bestand hatten. In Eutin wiederum gab es keine Neuordnung, sondern aus-
schließlich Neueinstellungen von Theologen, von denen die Mehrzahl als schwer
belastet galt. Im westdeutschen Vergleich hat die Landeskirche Lübeck die
 höchs te Zahl an Entlassungen von Pastoren, die Landeskirche Eutin hingegen
mit null den niedrigsten Wert.576 Im Ergebnis näherten sich die vier Landeskir-
chen schnell an. Der nationalprotestantische Mehrheitsgeist wurde in den Re-
aktionen auf das Stuttgarter Schuldbekenntnis sichtbar.
Die Kirche sah sich gegenüber den Besatzungsmächten als „Anwalt des Vol-
kes“ (Greschat)577 und nahm frühzeitig Partei für verfolgte NS-Verbrecher, so-
wohl in der Gesellschaft, wie sich in der Interniertenfürsorge zeigte, als auch in
den eigenen Reihen. Sie baute einen Schutzraum auf, der NS-Täter zum Objekt
kirchlicher Fürsorge machte. Eine Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen
wurde gemieden zugunsten einer gesellschaftlichen und kirchlichen Konsoli-
dierung. Was anfangs als Reflex gegenüber der alliierten Entnazifizierung statt-
fand, ging bald in eine grundsätzliche Haltung über, NS-Verbrechen zu negieren
und zu bagatellisieren. Einzig in Ladelund fand aufgrund einer ungewöhnlichen
Konstellation eine Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen statt, in der das
Leiden der Opfer im wörtlichsten Sinne wahr genommen wurde.

186 III. Schuld und Sühne



1. Einleitung

Wie sich das Verhältnis der nordelbischen Landeskirchen gegenüber dem Ju-
dentum gewandelt hat, wird in drei Bereichen messbar. Sie lassen sich auf die
Begriffe Kommunikation, Reflexion und Aktion zuspitzen.
Beim Thema Kommunikation ist zu fragen, wann die Kirchen mit wem sprachen,
genauer: wann sie auf Gesprächsangebote vom wem wie reagierten und wann
von ihnen Gesprächsangebote an wen ausgingen.
Damit verbunden ist die zentrale Frage der Reflexion innerhalb der Kirchen: Ei-
nerseits setzt die Suche nach Gesprächen ein Nachdenken voraus, in dem ein
Interesse an Kommunikation entsteht. Andererseits führt eine stattfindende Kom-
munikation durch die Konfrontation mit anderen Sichtweisen zu einem Reflexi-
onsprozess.
Auch wenn Kommunikation und Reflexion bereits als Handlungen anzusehen sind,
so ist die Aktion dennoch gesondert abzufragen. Denn aus Kommunikation und
Reflexion folgen nicht automatisch Konsequenzen für das eigene Handeln.

Das Verhältnis zum Judentum war im frühen Nachkriegsdeutschland geprägt
von den zunehmenden Informationen über das Ausmaß des Völkermords. Das
Erschrecken der Welt angesichts der 1945 täglich neu entdeckten Schre ckens-
geschichten schlug sich in den ersten alliierten Lizenzzeitungen nieder. Gerade
dies verstärkte den oben bereits beschriebenen Mechanismus der „Schuldpro-
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paganda“ mit den damit verbundenen Abwehrreflexen.578 Die Kirchen wurden
„von außen“ zu einer Reflexion gezwungen bzw. gedrängt, wie es sich beim
Stuttgarter Schuldbekenntnis gezeigt hatte. Sobald sich der Druck lockerte,
setzte sich unterschiedlich weitgehend eine Haltung durch, die eine Mittäter-
schaft der Kirchen an der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung des Ju-
dentums leugnete bzw. im engsten Wortsinne nicht wahr haben wollte.579

Lediglich direkt – also meist formaljuristisch eindeutig – begangenes Unrecht
wurde wiedergutgemacht. Dies geschah in einem finanziell und juristisch klar
definierten Rahmen. Einkommensausfälle wurden berechnet und diskriminie-
rende Verordnungen aufgehoben oder für ungültig erklärt. Worte der Scham
waren rar, auf moralischer Ebene wurde kaum diskutiert.
Die Situation, in der sich diese Prozesse in der ersten Nachkriegszeit vollzogen,
war in den vier Landeskirchen sehr unterschiedlich. Bereits die Frage nach der
Kommunikation macht dies sichtbar: Die möglichen Akteure – Juden und  Chris -
ten jüdischer Herkunft –, mit denen eine Auseinandersetzung hätte stattfinden
können, gab es nicht überall. Direkt begangenes Unrecht lag nicht in allen Lan-
deskirchen in gleichem Umfang vor. Und wo es nicht vorlag, fehlte auch der
Zwang zum Handeln. Mit anderen Worten: Ohne die Konfrontation ließ sich das
Geschehene ausblenden, und Informationen über den Völkermord wurden zu
„Schuldpropaganda der alliierten Lizenzpresse“.

2. Akteure und Dialogforen

Das mögliche Gegenüber für Kommunikation waren die aufgrund ihrer jüdi-
schen Herkunft Verfolgten. Für den Dialog mit dem Judentum waren jüdische
Gemeinden erforderlich. Für die Reflexion des kirchlichen Antisemitismus und
die Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis kamen auch Judenchristen bzw.
Christen jüdischer Herkunft und ihre Organisationen und Vertreter infrage. Daher
sollen im Folgenden die Organisierungsformen der als jüdisch Verfolgten skiz-
ziert werden. Die natürliche Funktion von Verfolgtenorganisationen ist die  soziale
Betreuung ihrer Mitglieder und Lobbyarbeit für sie. Zugleich sind sie Akteure
der Erinnerungskultur.580 Gerade für die letzten beiden Funktionen ist auch die
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit vorzustellen. Als „Impuls-
geber“ auf Ebene der EKD hat der Ausschuss für Dienst an Israel mit den von
ihm organisierten Tagungen eine zentrale Rolle in der frühen Nachkriegszeit.
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2.1. Jüdische Gemeinden

Zu Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nur wenige Juden in Hamburg und
Schleswig-Holstein, zumeist aus sogenannten privilegierten Mischehen, die nicht
deportiert worden waren.581 Da viele Todesmärsche aus den Konzentrationsla-
gern in Schleswig-Holstein geendet waren, gab es hier einige Tausend Überle-
bende des Völkermords. Die meisten wurden von der britischen Besatzungs-
macht als „Displaced Persons“ eingestuft und empfanden sich auch so: Sie
wollten nicht in Deutschland bleiben. Dennoch gab es in Hamburg und Lübeck
bereits frühzeitig Neugründungen von jüdischen Gemeinden.
Zahlenmäßig organisierten diese Gemeinden den kleineren Teil der jüdischen
Überlebenden. So lebten in Schleswig-Holstein im Sommer 1946 insgesamt 714
jüdische DPs, die meisten von ihnen in Neustadt und Lübeck. Insgesamt 250
Juden ohne den DP-Status wurden zur selben Zeit gezählt.582

In Lübeck wurde am 1. Juni 1945 in der Synagoge der erste Gottesdienst ge-
feiert, die offizielle Neugründung erfolgte kurz darauf, am 18. Juni.583

Die Initiative hierzu ging wesentlich auf den aus Berlin stammenden Norbert
Wollheim zurück. Er war nach dem Pogrom 1938 an der Organisation der Kin-
dertransporte nach Großbritannien beteiligt. Wollheim hatte Auschwitz überlebt
und war über einen Todesmarsch, auf dem er geflohen war, nach Lübeck ge-
langt.584 Ihm gelang es, eine Nutzungsgenehmigung für das Haus des ehema -
ligen Lübecker Gemeindevorsitzenden Henry Ruben, der in Theresienstadt
ermordet worden war, zu erhalten, wo etwa 13 Überlebende gemeinsam lebten.
Von dort aus entfaltete sich ein kleines Gemeindeleben.
Die Bereitschaft, in Deutschland zu bleiben, war aber auch in der Lübecker Ge-
meinde, die 1946 insgesamt 240 Juden zählte, gering. Antisemitische Übergriffe
und die Verwüstungen des Friedhofs taten ein Übriges. 1949 lebten nur noch
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100 Juden in Lübeck. Wollheim selbst zählte zwar 1950 zu den Begründern des
Zentralrats der Juden in Deutschland, emigrierte aber 1951 in die USA.585 1952
lebten noch 30 Juden in Lübeck.
Die Gesamtzahl der Juden in Schleswig-Holstein sank bis 1959 auf 115. 1960
schlossen sich die verbliebenen Juden zur „Jüdischen Gemeinschaft Schles-
wig-Holstein“ zusammen, die 1961 88 Mitglieder hatte und von dem Kieler Heinz
Salomon geleitet wurde. Als dieser 1968 aus gesundheitlichen Gründen sein
Amt niederlegte (Salomon starb 1969), traten die übrigen Mitglieder der Jüdi-
schen Gemeinde Hamburg bei.586

Die Situation in Hamburg unterschied sich insofern grundlegend, als vor Kriegs-
ende noch 647 Juden (in der NS-Definition) in Hamburg lebten. Die meisten von
ihnen waren mit „Ariern“ verheiratet. Die Deportationen dieser Gruppe hatten erst
im Herbst 1944 eingesetzt.587 Die Zahl erhöhte sich bald nach Kriegsende, so-
dass im Mai/Juni 1945 etwa 7-800 Juden, die den Kriterien des jüdischen Reli-
gionsgesetzes entsprachen, in Hamburg lebten. Am 8. Juli kam es zu einem  ers -
ten Treffen von zwölf Mitgliedern der 1942 zwangsaufgelösten deutsch-israeliti-
schen Gemeinde Hamburg, am 18. September 1945 erfolgte die Neugründung
der jüdischen Gemeinde mit 72 Personen.588 Vorsitzender wurde Harry Goldstein,
der zusammen mit David van Son am 8. Oktober 1945 durch die britische Be-
satzungsmacht zum Mitglied der Bürgerschaft ernannt wurde.
Bei der ersten Gemeinderatswahl am 24. April 1946 machten von den inzwi-
schen 1.287 Mitgliedern der Gemeinde 833 von ihrem Wahlrecht Gebrauch.
Eine Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts erfolgte per Gesetz am
8. November 1948.589 Nach einer Stabilisierungsphase sank die Zahl der Mit-
glieder durch Emigration auf 1.044 im Jahr 1952. Dies war aber der Tiefpunkt,
in den folgenden Jahren stieg die Zahl auf über 1.300 Mitglieder, auch wenn
hier durchgängig eine leichte Überalterung der Gemeinde konstatiert werden
muss. Im Gegensatz zu Schleswig-Holstein konnte sich in Hamburg aber eine
Gemeinde etablieren, deren Existenz durch Emigration niemals gefährdet wurde.
Der hohe Anteil an Mischehen mag hierzu beigetragen haben.590

Damit war in Hamburg direkt nach 1945 eine Gemeinde entstanden, die als Ak-
teur im öffentlichen Raum existierte und die oben skizzierten Funktionen einer
Verfolgtenorganisation übernahm.
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2.2. Jerusalemgemeinde

Daneben nahm die judenchristlich geprägte Jerusalemgemeinde ihre – juden-
missionarische – Arbeit wieder auf.591 Die Jerusalemgemeinde gehörte zur Irisch-
Presbyterianischen Kirche und war vom 1859 geborenen Arnold Frank geleitet
worden – bis zu dessen Zwangsemigration. Von Mai 1939 bis zur staatspolizei-
lichen Auflösung im Sommer 1939 hatte der 1911 in Stuttgart geborene hessi-
sche Pastor Helmut Weber die Nachfolge Franks inne. Nachdem Weber 1940
zur Wehrmacht eingezogen worden war, übernahm Walter Kohlschmidt, Pastor
an der benachbarten Christuskirche, die seelsorgerliche Betreuung der Restge -
meinde und der angeschlossenen Diakonissenanstalt. Kohlschmidt hatte be-
reits 1939 als Hamburger Kontaktstelle des „Büro Grüber“ der evangelischen
Hilfsstelle für „nichtarische“ Christen fungiert592 – in ausdrücklicher Absprache
mit Landesbischof Tügel.
Dieses Vorgehen entsprach der nationalprotestantischen Haltung der Mehrheit
der Landeskirche. Die Jerusalemgemeinde ermöglichte nämlich ein Festhalten
an einer völkisch interpretierten lutherischen Theologie, die Menschen jüdischer
Herkunft in einer „arischen“ evangelisch-lutherischen Landeskirche nicht wünsch-
te, unter gleichzeitigem Festhalten an der Judenmission.593 Schließlich wurden
die von der Jerusalem-Mission getauften Juden ja Glieder der irisch-presbyte-
rianischen Kirche. Für diese Haltung standen zwei exponierte Vertreter der Lan-
deskirche, Pastor Julius Hahn und Landesbischof Franz Tügel selbst. Dieser hat-
te in seiner Schrift „Unmögliche Existenz! Ein Wort wider Karl Barth“ 1933 die
Judenmission grundsätzlich bejaht, aber – völkisch-antisemitisch begründet – nur
bei einer Eigenständigkeit judenchristlicher Gemeinden: 

„Judenchristen sind nicht ‚Christen zweiter Klasse’, sondern Christen ihrer Rasse.
Es steht nichts im Wege, judenchristliche Gemeinden in Deutschland zu haben,
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aber es steht alles im Wege, unter dem Mantel christlicher Gemeinschaft die
Rasse verderben zu lassen und dem jüdischen Geist die Hand zu bieten, ein
Volkstum zu zerstören.”594

Der Eilbeker Pastor Julius Hahn595, in den 1920er-Jahren Herausgeber der Zeit-
schrift „Das Evangelische Hamburg“, war Vorsitzender des Vereins für ev.-luth.
Judenmission in Hamburg. Hahn hatte in seiner Schrift „Die Judenfrage“ bereits
1922 einen solchen Standpunkt entwickelt: 

„Besonders wichtig ist das Bemühen dieser deutschen Missionen, die Juden-
christen ihrer Nation zu erhalten und damit auch der Rassenfrage zu genügen.
Der getaufte Jude soll ein Glied seines Volkes bleiben.”596

Aus diesem Ansatz heraus hatte er die Vereinsarbeit so ausgerichtet, dass sie
schlicht die Mission der irisch-presbyterianischen Kirche unterstützte, deren Vor-
stand er beitrat. Nach 1933 schloss sich Hahn der Bekennenden Kirche an, blieb
aber zeitlebens mit dem DC-Bischof Tügel befreundet. Beide hielten in der NS-
Zeit demonstrativ Kontakt zu Christen jüdischer Herkunft. Nach seiner Aus-
bombung 1943 wohnte Hahn sogar im Diakonissenhaus der Jerusalem-Mission
in der Schäferkampsallee. Diese positive Beziehung der Landeskirche zur Juden -
mission und konkret zur Jerusalemgemeinde hielt sich auch und gerade nach
1945. Die bewusste organisatorische Eigenständigkeit wurde erst 1962 aufge-
hoben, als die Jerusalemgemeinde von der Landeskirche aufgenommen wurde.

In den ersten Nachkriegsjahren empfing die Jerusalemgemeinde materielle Un-
terstützung von internationalen Judenmissionsvereinigungen und verbreitete de-
ren Werbematerial.597 Besonders makaber war hier die aus den USA kommende
„Botschaft an die Überlebenden der großen Judenverfolgung“. Hierin wurde die
Shoa als Beleg für die Verwerfung des Volkes Israel interpretiert, also letztlich von
Gott gewollt, und daraus abgeleitet wurden die Juden zur Taufe aufgefordert. Den-
noch war diese Haltung mit einem positiven Bezug auf den Zionismus verbunden.
Als 1947 die Überlebenden der Exodus-Katastrophe598 von den Briten in Lübeck
interniert wurden, bat man Pastor Auerbach, sich mithilfe seines Verfolgten-Aus-
weises Zutritt zum Internierungslager zu verschaffen, um Mission zu betreiben. 599

Soweit ersichtlich war dieses Vorgehen vorrangig von ausländischen Juden-
missionsvereinigungen initiiert. Die Jerusalemgemeinde und das dazugehö-
rende Diakoniewerk kehrten nicht mehr zur Judenmission, wie sie vor der
NS-Zeit betrieben worden war, zurück.600
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2.3. Die Notgemeinschaft der von den Nürnberger Gesetzen Betroffenen

Als dritter Akteur schälte sich die Notgemeinschaft der von den Nürnberger Ge-
setzen Betroffenen heraus – als Vertretung hauptsächlich evangelischer Chris -
ten jüdischer Herkunft und ihrer Angehörigen.601

Auch wenn evangelische Christen die Mehrheit stellten und viele prägende Per-
sonen der Notgemeinschaft kirchlich aktiv waren – im ersten Vorstand war der
freikirchliche Pastor Erwin Horwitz602 –, legte die Notgemeinschaft Wert darauf,
keine religiöse Bindung zu propagieren oder von ihren Mitgliedern einzufor-
dern.603 Trotz zahlreicher personeller Überschneidungen betonte sie die inhalt-
liche Distanz zur Jerusalemgemeinde und lehnte die Judenmission scharf ab.
Die Notgemeinschaft konstituierte sich bereits im Mai 1945. Dieser frühe Zeit-
punkt war zwei konkreten Problemen geschuldet:
1. Die Christen jüdischer Herkunft bzw. die „arischen“ Ehepartner von „Rasse-

juden“ hatten Schwierigkeiten bei der Anerkennung als Verfolgte des Natio-
nalsozialismus.

2. Die zum Großteil erst kurz vor Kriegsende verschleppten „jüdischen“ Partner
und Partnerinnen aus den sogenannten privilegierten Mischehen befanden sich
noch in Theresienstadt und konnten nicht aus eigener Initiative zurückkehren.

Dass sich hier so früh nach dem Kriegsende eine Gruppe als gemeinsame In-
teressenvertretung konstituieren konnte, lag vermutlich an einem erst jüngst voll-
zogenen Gruppenbildungsprozess.604

Gerade die Menschen mit ein bis drei als jüdisch definierten Großelternteilen und
die in sogenannten privilegierten Mischehen lebten in der NS-Zeit in zuneh-
mender Isolierung als Folge der rechtlichen und gesellschaftlichen Diskriminie-
rung und Ausgrenzung. Ihre Interessenvertretungen, der „Reichsverband nicht-
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594 Franz Tügel, Unmögliche Existenz! Ein Wort wider Karl Barth, Hamburg 1933, S. 44 f.
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596 Julius Hahn, Die Judenfrage, Hamburg 1922, S. 87.
597 Vergl. abweichend Strübel, Continuity, S. 67ff.
598 Die „Exodus“ war ein jüdisches Auswandererschiff, auf dem Überlebende des Völkermords versuchten, nach Palästina
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600 Vergl. hierzu auch Jenner, 150 Jahre, S. 147-158, insb. S. 157f.
601 Vergl. Schmid, „Wiedergutmachung“ und Erinnerung; sowie Siegfried Hermle, Evangelische Kirche und Judentum – Sta-
tionen nach 1945, Göttingen 1990, S. 182ff.
602 S. Beate Meyer, „Jüdische Mischlinge“, Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933-1945, Hamburg 1999, S. 359. Zu
Horwitz s. Linck, Judenhass und Judenmission.
603 FZH 18.1 Notgemeinschaft, Nr. 6.1.1.
604 Vergl. Meyer, „Jüdische Mischlinge“, S. 359f.
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arischer Christen“ und später der „Paulusbund“, waren bis 1937 aufgelöst wor-
den, eine gemeinsame Identität existierte nicht. 605 Das änderte sich erst, als 1944
die Verfolgung eskalierte und sich auch gegen diese Gruppe richtete. In Ham-
burg wurden ab 1944 mehr als 1.000 „Mischlinge“ und „arische“ Ehemänner zur
Zwangsarbeit interniert, ihre Ehefrauen nach Theresienstadt deportiert.606 Die ge-
meinsame Zwangsarbeit machte die Männer miteinander bekannt und führte zur
gemeinsamen Organisierung der Rückführung der Ehepartnerinnen aus The-
resienstadt. Gleichzeitig ging es direkt nach Kriegsende um einen Status als Ver-
folgte des NS-Regimes, der „jüdisch Versippten“ verwehrt wurde. Noch am 15.
Februar 1946 schrieben diese Männer an das Komitee ehemaliger politischer
Häftlinge und forderten Anerkennung als Verfolgte und Antifaschisten.607 Sie be-
gründeten dies mit einer ausführlichen Beschreibung ihrer Verfolgung und ge-
meinsamen Internierung durch die Gestapo, die den Rechtfertigungsdruck ge-
genüber den ehemaligen KZ-Häftlingen deutlich machte. Dr. Ernst Strahl, der die
Gruppe vertrat, legte zur Untermauerung der Darstellung einen selbstverfassten
Lebenslauf bei, der exemplarisch die Situation dieser Gruppe darstellt:

„Lebenslauf
1906 in Hamburg geboren, zur Schule u. Universität gegangen.
1932 Staatsexamen f. Ärzte abgelegt.

In Leipzig geheiratet: Meine Frau ist nicht arisch.
1933 in Hamburg Praxis des Vaters übernommen.
1935 Geburt einer Tochter.
1939 Schwager = Bruder der Frau, der z.Zt. bei uns wohnte, von Gestapo

(Rothenbaumch. 38) misshandelt. Kurz vor Kriegsausbruch nach
Schottland geflohen.

1940 in Neumünster Militärdienst.
1. VIII. als Arzt zur Sanitätsabt. eingezogen.
7. XI. wegen jüdischer Versippung entlassen mit Lungentuberkulose.
9. XI. Geburt einer 2. Tochter, die nach wenigen Monaten starb, da
die Mutter seelisch zu sehr gelitten hatte. Krankheit der Frau: Herz-
schwäche, die tägliche Spritzen erfordert. ¼ Jahr Bettruhe.

1941-42 Meine Kur in Lungenheilstätte in St. Blasien,
Loch in der rechten Lunge.

1942 Mai wieder Praxistätigkeit in Hbg.
Nach wie vor ohne Krankenkassen[zulassung].

1944 Okt. Praxis v. Arbeitsamt geschlossen; als Friedhofsarbeiter in J-Lager, Ka-
pelle 13, Ohlsdorf, mit etwa 50 „Versippten und Mischlingen 1. Grades“
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konzentriert. Dort anfangs Erdarbeiten, später vorübergehend und
inoffiziell als Lagerarzt eingesetzt. Wegen zu vieler Krankschreibungen
der Kameraden wieder abgesetzt, wieder ganztägig Holz-Rode- u.
Erd arbeiten bei schlechtester Kost und unbrauchbarer Winterbaracke.

14. II. 45 Abtransport meiner Frau nach Theresienstadt.
Das Kind bei Nachbarn untergebracht.
Keine Nachrichten v.d. Frau.
Radiomeldung: Flecktyphus im K-Z. Theresienstadt.
Befreiung durch das Kriegsende, d.h. Entlassung vom „Aufräu-
mungs“-Amt, da die Engländer vor der Tür standen.

15. VI. Rückkehr der Frau ohne Hilfe aus Hamburg
(vor dem Sammeltransport).“ 608

In einem Bericht der Notgemeinschaft vom April 1947 wurde die Größenord-
nung der Betreuung deutlich.609 Danach lebten – nach NS-Definition – in Ham-
burg 550 Volljuden, die nicht der jüdischen Gemeinde angehörten, davon 330
Evangelische, 35 Katholiken und 185 mit nicht bekannter Konfession. Von den
erklärten Christen, welche die Notgemeinschaft betreute, waren 205 „Sternträ-
ger“.610 Von den betreuten Volljuden waren 133 in einem KZ gewesen. Die Not-
gemeinschaft betreute zusätzlich rund 4.000 Mischlinge I. Grades, davon 2.225
Evangelische, 165 Katholiken und 1.610 unbekannter Konfession. Insgesamt
waren zu dem Zeitpunkt bei der Notgemeinschaft rund 7.350 Erwachsene und
rund 1.830 Kinder registriert, also insgesamt 9.180 Personen. Zum Vergleich:
Nach Schätzungen der britischen Besatzungsmacht lebten 1947 in Hamburg
und Schleswig-Holstein 12.000 Christen jüdischer Herkunft.611 „Durch die Ar-
beit der Jüdischen Gemeinde“, so der Bericht, „hat es sich herausgebildet, dass
wir zur Hauptsache für Personen tätig sind, die nicht der Jüdischen Gemeinde
angehören, also hier für die christlichen ehemals Rasseverfolgten.“612
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605 S. Aleksandar-Sasa Vuletic, Christen jüdischer Herkunft im Dritten Reich. Verfolgung und organisierte Selbsthilfe 1933-
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610 Die in privilegierter Mischehe lebenden jüdischen Ehepartner waren von der Pflicht zum Tragen eines Judensterns befreit.
611 Schreiben der Militärregierung an die Landeskirche Hamburg vom 7.3.1947, LKAK 32.01, Nr. 2098, Bl. 66.
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Zu ihrer Wahrnehmung des Antisemitismus schrieb die Notgemeinschaft:

„Es ist sehr schwer, zu dieser Frage kurz Stellung zu nehmen. Genau so schwer
dürfte es sein, ein objektives Urteil abzugeben. Die Äußerungen über die Frage
nach einem vorhandenen Antisemitismus werden immer persönlich gefärbt sein.
Wir haben festgestellt, dass durchaus in einem beträchtlichen Ausmaß noch so-
genannte antisemitische Strömungen vorhanden sind. An der Beseitigung  dieser
Einstellungen mitzuarbeiten ist eines unserer Ziele. In Einzelfällen ist durchaus
Antisemitismus gegenüber sogenannten Volljuden und auch gegenüber Misch-
lingen zu bemerken. Dieser kann aber nach unseren Feststellungen nicht mit
dem Antisemitismus der NS-Zeit identifiziert werden. Es dürfte zu wesentlichen
Teilen der falschen Vorstellung entspringen, dass sehr viel davon geredet wird,
dass die von den Nürnberger Gesetzen Betroffenen heute besondere Bevorzu-
gung genießen. Wie wenig dieses tatsächlich der Fall ist, dürfte Ihnen bekannt
sein. Wir glauben aber, dass eine wirksame Aufklärung und vor allem eine wirk-
same Stellungnahme der Kirchen allmählich die schwankenden Gemüter zu
einer Beruhigung bringen kann, sodass nur noch mit dem Antisemitismus der
sogenannten Unverbesserlichen gerechnet werden kann. […]“613

Die Judenmissionsgesellschaften, für die der Bericht abgefasst worden war, hat-
ten die große Befürchtung, dass sich Getaufte wieder dem Judentum zuwand-
ten. Hierzu schrieb die Notgemeinschaft:

„Es ist uns nicht bekannt, dass Christen jüdischer Abstammung sich um die Wie-
deraufnahme in die mosaische Kultusgemeinde beworben haben. Wir halten
dieses in nur ganz wenigen Fällen für geschehen. Dagegen ist es nicht nur in
Hamburg, sondern überall da, wo die großzügige Hilfe der rein jüdischen Aus-
landsorganisationen (JOINT) eingesetzt hat, bekannt, dass bemerkenswert viele
Personen, die in einer sogenannten Mischehe mit einem christlichen Ehepartner
leben, selbst früher ihren Austritt aus der jüdischen Gemeinde erklärt hatten, in
diese zurückgekehrt sind, um auf diese Weise der materiellen Hilfe teilhaftig zu
werden, die den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden laufend seit nunmehr
über einem Jahr zugeht. Es ist schwer, hierfür Zahlen zu benennen. Die ange-
deuteten Verhältnisse sind uns aus offenherzigen Äußerungen von Seiten ein-
zelner Personen bekannt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine Anzahl von soge-
nannten Mischlingen Mitglieder der jüdischen Gemeinde geworden sind. Bei
einem Teil ist dieses darauf zurückzuführen, dass die furchtbare Notzeit in ihnen
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die Hinneigung zu dem jüdischen Elternteil verstärkt hat, bei einem größeren
Teil dürfte – nach den uns mitgeteilten Äußerungen – der Wunsch maßgebend
gewesen sein, auf diese Weise bei den laufenden Auslandsspenden berück-
sichtigt zu werden. Nach unseren Informationen sind rund 30 Mischlinge Mit-
glieder der Jüdischen Gemeinde in Hamburg. […]“614

Die Betreuung in Wiedergutmachungsangelegenheiten durch die Notgemein-
schaft hatte während der 1950er-Jahre neben der juristischen zunehmend eine
psychosoziale Funktion, da Antragstellende hier auf das Verständnis und die
Empathie Betroffener stießen. Hier konnte man sich über den Zynismus und die
Ignoranz der Wiedergutmachungsämter beklagen. Die Einzelfallakten der Not-
gemeinschaft mit dem Schriftwechsel zur juristischen Unterstützung der Mit-
glieder enthalten zahlreiche Schreiben von Antragstellenden, die sich bei der
Notgemeinschaft über ihre entwürdigende Behandlung beklagten. So schrieb
eine Witwe über die Bearbeitung ihres Antrags 1956: „Die Sache ist aufgrund
einer wirklich mehr als eigenartig anmutenden Frage des Referenten, ‚warum
mein Mann umgebracht wurde’, auf einen hohen Punkt gekommen. Wenn es
nicht so tieftraurig wäre, könnte man drüber lachen, oder gibt es wirklich für
jeden Einzelnen der 6 Millionen Juden einen Grund für die Umbringung?!“615

Die Notgemeinschaft in Hamburg blieb nicht lange die einzige Organisation ih-
rer Art im nordelbischen Gebiet. Schon bald kam es in Kiel zur Gründung einer
Notgemeinschaft für Schleswig-Holstein. Zuerst nannte sich die Kieler Vereini-
gung „Notgemeinschaft der Judenchristen und Mischlinge“. Sie wurde aber aus
Hamburg scharf darauf hingewiesen, dass sie damit nationalsozialistisches Vo-
kabular übernehme. Daraufhin erfolgte die Umbenennung in „Vereinigung der
durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen e.V. Landesverband Schleswig-Hol-
stein“.616 Durch die ungünstige Verteilung der Mitglieder in dem Flächenland und
eine wesentlich geringere Zahl potenzieller Mitglieder existierte die Kieler Not-
gemeinschaft nur wenige Jahre. Die meisten Betroffenen ließen sich von der
Hamburger Notgemeinschaft betreuen. In einem Bericht vom 24. Mai 1947 an
die Hamburger bilanzierte die Kieler Notgemeinschaft ihre Situation und die
Gründe ihrer Schwierigkeiten:
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„Die antisemitische Einstellung weiter Teile der Bevölkerung und die Tatsache,
dass sich alte Parteigenossen nach wie vor in Schlüsselstellungen bei den Be-
hörden befinden, sind Faktoren, die unverkennbar auf eine Beeinträchtigung in
der Intensität der Arbeit hinwirken. […] Die Vereinigung zählt heute im Lande
etwa 200 Mitglieder, darunter etwa 70 in Kiel.“617

Die schleswig-holsteinische Notgemeinschaft war noch am 27. Oktober 1952 in
Hamburg an der Gründung des „Zentralverbandes der durch die Nürnberger Ge-
setze Betroffenen nichtjüdischen Glaubens“ zusammen mit den entsprechenden
Vereinigungen aus Berlin, Düsseldorf, Hannover, München und Hamburg be-
teiligt.618 Ähnlich wie bei der jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holsteins folgte,
verursacht durch Mitgliederschwund, schließlich die Auflösung zugunsten der
Hamburger Notgemeinschaft.

2.4. Erich Lüth und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit

Ein wichtiger Faktor für den kirchlichen Diskurs war der gesellschaftliche Rah-
men. In Hamburg war eine bedeutende „pressure group“ die Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit, die sich wesentlich aus der Arbeit des Se-
natsdirektors Erich Lüth entwickelte.619

Lüth hatte keine erwähnenswerte Bindung zur Hamburgischen Landeskirche. Er
war ein politisch denkender und handelnder Mensch, der aber im Gegensatz
zur Mehrheit der damaligen Gesellschaft eine klare Konsequenz zog aus dem
Völkermord am europäischen Judentum. Als Akteur trat er in Erscheinung, als
er 1950 zum Boykott des neuen Films von Veit Harlan aufrief.620 Harlan gilt mit
seinem Film „Jud Süß“ als einer der wichtigsten Propagandisten der antisemiti-
schen Hetze der Nationalsozialisten. In einem ersten Schritt erwirkte Harlans
Produktionsfirma eine einstweilige Verfügung gegen Lüth, dem untersagt wurde,
weiterhin zum Boykott des Filmes aufzurufen. In der Folge kam es zu einer Viel-
zahl von handgreiflichen Auseinandersetzungen in und vor deutschen Film-
theatern, die den Harlan-Film zeigten.
1951 gründete Lüth die Aktion „Friede mit Israel“, die sich für eine Verständi-
gung mit Israel einsetzte und der sich zahlreiche Prominente anschlossen.621

Aus dieser Initiative stammt das Gründungspersonal der Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit, die sich im Mai 1952 in Hamburg konstituierte.622

Bereits vier Jahre zuvor waren in Deutschland die ersten Gesellschaften ge-
gründet worden. Sie gingen auf US-amerikanische Initiativen zurück und fanden
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durchgängig in der amerikanischen Besatzungszone statt. Einzige Ausnahme ist
die 1951 in Düsseldorf gegründete Gesellschaft.623

Die Hamburger Gesellschaft war die erste im protestantisch geprägten Norden.
Erich Lüth tat sich mit der Gründung an verschiedenen Punkten schwer, die Zu-
spitzung auf die Religionszugehörigkeit schloss Bekenntnislose zu stark aus.
Praktisch hatte die Gesellschaft eine hohe Akzeptanz bei der jüdischen Ge-
meinde – dies lag sicher an der Arbeit Lüths, die seiner Initiative im Judentum
eine hohe Glaubwürdigkeit gegeben hatte. Die katholische Seite beteiligte sich
nicht an der Gründung, sodass – um den Vorgaben der Satzung nach paritäti-
scher Besetzung des Vorstands gerecht zu werden – die Schauspielerin Ida
Ehre diese Funktion übernahm, die sich während der NS-Verfolgung immerhin
hatte katholisch taufen lassen.
Als evangelischer Vorsitzender trat Oberkirchenrat Theodor Knolle bei. Beim
Blick auf die Gründungslisten fällt aber auf, dass die Gesellschaft in Hamburg
überproportional viele Vertreter aus Politik, Medien und Kultur hatte. Auch wenn
vorrangig Sozialdemokraten vertreten waren, sind für die CDU herausragend
der spätere „Zeit“-Herausgeber Gerd Bucerius624 und der Auschwitz-Überle-
bende Erik Blumenfeld zu nennen, der die Hamburger CDU jahrzehntelang als
Vorsitzender prägte.625 Theodor Knolle war ein hochkarätiger Vertreter der Lan-
deskirche. Als Lüth im April 1953 erstmalig Israel bereiste, lud ihn Knolle sofort
zum Vortrag vor den Hamburger Pastorenkonvent ein.626

Stark vertreten war die Notgemeinschaft: Ihr Vorsitzender Konrad Hoffmann
übernahm das Amt des Schatzmeisters.
Die Gesellschaft entfaltete schon bald eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die Mitglie-
derzahlen stiegen schnell (1953: 400; Höhepunkt war 1958: 800).627 Der Kontakt
mit der Landeskirche gestaltete sich zunehmend gut, und nach Knolles Tod 1955
übernahm sein Nachfolger im Bischofsamt, Volkmar Herntrich, das Amt des evan-
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gelischen Vorstands der Gesellschaft, das er bis zu seinem Tod 1958 innehatte.
Zugleich entwickelte sich von Anbeginn ein enges Verhältnis zur Evangelischen Aka-
demie Hamburg. Im Juli 1952 meldete Akademiedirektor Dr. Hermann Junge eine
Mitgliedschaft der Akademie an und trat gleichzeitig  privat der Gesellschaft bei. In
seinem Schreiben an Erich Lüth erklärte er die  kirchliche Haltung in der Vergan-
genheit: „Als wir einst den Pfarrer-Notbund begründeten, geschah das in dem Au-
genblick, als durch Hitler der sogen. Arier-Paragraph in die Kirche eingeführt  werden
sollte, und ich habe damals Karl Kaufmann gesagt, dass niemals Friede zwischen
Kirche und Staat werden würde, wenn man nicht einsehe, dass die Kirche nicht
auf Blut und Boden gegründet sei, sondern darauf, dass der Heilige Geist die Men-
schen aller Rassen und Völker mit seinem Wehen ergreife. Sie wissen, dass dann
von der BK aus mancherlei Versuche gemacht sind [!], den Nicht-Ariern zu helfen,
wobei wir von Hamburg aus den Hamburger Pastor Kohlschmidt als Verbindungs -
mann zum Büro Grüber hinüber hatten. Aber mit dem allen haben wir die furcht-
baren Schicksale, die unsere jüdischen Mitbürger trafen, nicht hindern können.“628
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Sicherlich war Pastor Junge jemand, der hier glaubwürdiger war als viele an-
dere. Dennoch wohnt dem Schreiben eine gewisse Ambivalenz inne, u.a. wenn
Junge auf Gespräche mit dem Hamburger Gauleiter Kaufmann verweist.
Zwischen Evangelischer Akademie und Gesellschaft entwickelte sich eine enge
Kooperation, die sich 1958 mit einer ersten gemeinsam durchgeführten Tagung
manifestierte.629 Ab 1963 leitete der Akademiedirektor Dr. Joachim Ziegenrücker
die Gesellschaft als 1. Vorsitzender.
Als Brückenbauer in diesem Bereich kann vielleicht auch der langjährige Leiter
des „Studienkreises für Rechtsfragen“ der Evangelischen Akademie, Fritz Va-
lentin, gelten. Der 1897 in Hamburg geborene Valentin war ein Christ jüdischer
Herkunft, Sohn eines Stabsarztes der Reserve. Als 17-Jähriger hatte er sich 1914
freiwillig zum hamburgischen Infanterieregiment 76 gemeldet und war als Front-
kämpfer dreimal verwundet worden, zum Leutnant der Reserve aufgestiegen
und dekoriert mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse, erster Klasse und dem
Hanseatenkreuz.630

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte er Jura studiert und stieg bis 1933 zum Rich-
ter am Landgericht Hamburg auf. Er heiratete eine „arische“ evangelische  Chris -
tin und hatte drei Töchter. Seine 1934 erfolgte Entlassung aus dem Justizdienst
wurde in einem internen Schreiben an den Oberlandesgerichtspräsidenten mit
einer bemerkenswerten Charakterisierung kritisiert:

„Denn Valentin hat nicht nur während des Krieges dem deutschen Volk Blut, Bo-
den, höchste freiwillige Opfer abgeleistet, sondern er ist durch außerordentliche
Bindungen stets dem Deutschen Volke gehörig gewesen. Er bejaht das Dritte
Reich und seine Gesetzgebung. Seine Heimat ist weder bei den emigrierten noch
bei den eingesessen gebliebenen Juden, sondern bei seinen Deutschen.“631

Zu dieser Charakterisierung passt die Freundschaft, die Valentin zu seinem alten
Kriegskameraden pflegte, dem Reichsleiter der Deutschen Christen und Kieler
Kirchenamtspräsidenten Dr. Christian Kinder. Noch als Valentin von den Natio-
nalsozialisten im Hamburger Stadtteil Klein Borstel öffentlich angeprangert
wurde, besuchte ihn Kinder in seiner Wohnung dort.632
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628 Schreiben Junge an Lüth vom 24.7.1952, ebd.
629 Die Tagung hatte den Titel „Voraussetzungen und Grenzen der Toleranz in Staat und Gesellschaft“, LKAK 13.48, Nr. 46.
630 Personalakte Dr. h.c. Fritz Valentin, StA HH 241-2 Justizverwaltung Personalakten A 3669.
631 Undatiertes Schreiben E. Günthers mit Eingangsstempel vom 18.4.1935 an den Oberlandesgerichtspräsidenten im
Nachtrag zu „unserem gestrigen Gespräch“. Personalakte Dr. h.c. Fritz Valentin, StA HH 241-2 Justizverwaltung Personal-
akten A 3669.
632 Im Schaukasten des „Stürmer“ war dem Klein Borsteler Pastor vorgeworfen worden, mit „dem Juden Valentin“ zu ver-
kehren.
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Valentin war einer der beiden Kritiker, die mit Wilhelm Halfmann nach Erschei-
nen von dessen „Judenschrift“ 1936 korrespondierten.633 Er emigrierte mit sei-
ner Familie 1939 nach Großbritannien.
Nach Kriegsende kehrte er nach Hamburg zurück,634 wurde 1946 als Landge-
richtsdirektor wieder eingestellt und mit einigen herausragenden Hamburger
NS-Prozessen betraut, unter anderem gegen den Kommandanten des Konzen-
trationslagers Fuhlsbüttel, Paul Ellerhusen, dessen Sohn mit Valentins Tochter in
Volksdorf in eine Klasse ging.635

Fritz Valentin engagierte sich als Kirchenvorsteher und Synodaler und arbeitete
ehrenamtlich für die Evangelische Akademie. Als er 1966 die Bugenhagenme-
daille der Landeskirche von Bischof Hans-Otto Wölber636 überreicht bekam, wies
er in seiner Dankrede darauf hin,

„dass es gerade der heutige Bischof, der damalige Landesjugendpfarrer D. Wöl-
ber gewesen sei, der ihn auf die Vielzahl der Möglichkeiten der Mithilfe des Laien
in der Kirche und auf die Bedeutung des Laien für die Kirche selbst hingewie-
sen habe. 1951 hatte Wölber ihn gebeten, auf dem Pfingsttreffen der Evangeli-
schen Jugend das Hauptreferat ‚Die Kirche, das sind wir!’ zu halten. Wenn die
Kirche ihm die Bugenhagenmedaille verliehen habe, so müsse er aber auch der
Kirche einen besonderen Dank sagen, denn in den entscheidungsvollen Jah-
ren habe sie ihm die geistige und geistliche Heimat gewährt, insbesondere in
den Jahren der Verfolgung, der Emigration und bei der Rückkehr in die alte,
aber zunächst fremd gewordene Heimat.“637

Obgleich Valentin im Vorstand der Notgemeinschaft638 war und sich diesbe-
züglich positionierte, berichtete er erst nach seiner Pensionierung 1965 erstmals
öffentlich über seine Verfolgungserfahrung und Emigration.639

Fritz Valentin wäre eigentlich ein Prototyp eines Nationalprotestanten, seine jü-
dische Herkunft bzw. der völkische Antisemitismus im Nationalprotestantismus
zwang ihn zur Abgrenzung. Umgekehrt stellte Valentins Konservativismus ein
Angebot an den Nationalprotestantismus dar: Es war möglich, konservatives lu-
therisches Denken und deutschen Nationalismus mit einer Abgrenzung zum An-
tisemitismus und einem neuen Verhältnis zu Israel zu verbinden.

2.5. Pastor Walter Auerbach

Eine zentrale Rolle in der ersten Nachkriegszeit nahm Pastor Auerbach ein. Er war
1882 als Sohn eines jüdischen Arztes geboren und als Kind zeitnah zu seinen El-
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tern getauft worden. Auerbach hatte das Gymnasium in Plön besucht und die Toch-
ter eines ehemaligen Lehrers geheiratet. Aus dieser Zeit war ihm der Bürger -
meis tersohn und spätere Landeskirchenamtspräsident Christian Kinder bekannt.
Zusammen mit seinem Mitabiturienten, dem späteren Landesbruderratsvorsit-
zenden der BK Hans Treplin, entschied er sich für das Theologiestudium. Ab 1913
war er Pastor in Altenkrempe gewesen. 1935 verfügte Christian Kinder  Auerbachs
Emeritierung, obwohl er durch die Ausnahmebestimmungen des Arierparagrafen
gedeckt war. Vielleicht auch deshalb erhielt er weiterhin das volle Gehalt ausge-
zahlt. Nach seiner Entlassung war Auerbach nach Altona in das elterliche Haus in
der Behnstraße zurückgekehrt. Dort überlebte er Krieg und Verfolgung. 
Nach 1945 wurde Auerbach mit der seelsorgerlichen Betreuung der Christen jü-
discher Herkunft beauftragt. Diese Tätigkeit hatte er bereits in einer halboffiziel-
len Beauftragung seit 1942 ausgeübt. Die Beauftragung war im Zusammenhang
mit dem Ausschluss der „nichtarischen Christen“ aus der Landeskirche erfolgt.
Die Regelungen dieser Rundverfügung waren in sich widersprüchlich, insbe-
sondere was Auerbachs Person betraf, da er weiterhin sein Ruhegehalt sowie die
Differenz auf seine Bezüge als aktiver Pastor erhielt als auch formal durch den
Erlass ausgeschlossen wurde. Die nicht-landeskirchliche Personalgemeinde, die
letztlich formal durch den Erlass geschaffen worden war, wäre demnach durch
einen landeskirchlichen Geistlichen betreut worden. Die Größe der Gruppe der
Auszuschließenden war mit dem Wort „Nichtarier“ zudem nicht eindeutig defi-
niert, hier formulierte der Erlass lediglich, wer auf alle Fälle auszuschließen sei.640
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633 Vergl. Klauspeter Reumann, Halfmanns Schrift „Die Kirche und der Jude“ von 1936, in: Verein für Schleswig-Holsteini-
sche Kirchengeschichte (Hrsg.), 100 Jahre Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte (Schriften des Vereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, Reihe 2, Bd. 48), Kiel 1997, S. 36-56. Überarbeitet in: Göhres u.a. (Hrsg.),
Jesus, S. 147-161.
634 Die Remigrationserfahrung Valentins wurde von Ursula Büttner aufgearbeitet und eingeordnet: Ursula Büttner, Schwie-
rige Rückwanderung nach Hamburg. Wie Briten und Deutsche den jüdischen Flüchtlingen im Wege standen. In: Irmela von
der Lühe, Axel Schildt, Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.), „Auch in Deutschland waren wir nicht wirklich zu Hause“. Jü-
dische Remigration nach 1945, Göttingen 2008, S. 40-68.
635 FZH, Werkstatt der Erinnerung (WdE), Lebensgeschichtliches Interview mit Ulrich B. Dieser besuchte dieselbe Schul-
klasse. Eine Bitte des Autors im Jahre 2000, über ihre Schulzeit zu berichten, lehnte die Tochter leider ab. Vergl. hierzu auch
Beate Meyer, „Jüdische Mischlinge, S. 369.
636 Zu Wölber s. Rainer Hering, Wölber, Hans-Otto Emil, BBKL Band XIII (1998), Sp. 1464-1487.
637„Die Kirche – das sind wir“, Senatspräsident a.D. Fritz Valentin erhielt die Bugenhagenmedaille. Die Kirche in Ham-
burg, Ausgabe 45 vom 6.11.1966, S. 5.
638FZH 18.1 Notgemeinschaft, Nr. 70.
639Senatsprädident a.D. Fritz Valentin, Hamburg. Vortrag, gehalten am 9. November 1965 auf einer im Haus Rothfos in
Mözen bei Bad Segeberg von der Evangelischen Akademie Schleswig-Holstein mit Beamten des Zollgrenzdienstes ver-
anstalteten Tagung „Heimat leben – Mitmensch sein“. Abgedruckt unter dem Titel: „Bewahrung der Heimat im Schicksal
der Emigranten“, in: Friede über Israel, Nr. 1-3, 1968. Später gab Valentin auch noch Hinweise auf seinen biografischen Hin-
tergrund in dem Beitrag: Der Richter in der Bundesrepublik – Ein Kapitel „Bewältigung der Vergangenheit“, in: Duitse Kro-
nik. Orgaan voor culturele betrekkingen met Duitsland, No. 3, 1967.
640 Wörtlich hieß es im Erlass vom 10. Februar 1942, gezeichnet von Dr. Kinder: „Hieraus ergibt sich, dass Nichtarier, und
zwar insbesondere diejenigen Personen, auf die die Bestimmungen der §§ 1 und 2 der Polizeiverordnung über die Kenn-
zeichnung der Juden vom 1. September 1941 […] Anwendung finden, keinerlei Rechte in einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts ausüben können.“ LKAK 22.02, Nr. 7211.
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Aus welchen Gründen der damalige Landeskirchenamtspräsident Kinder dem
Erlass zum Ausschluss der „nichtarischen Christen“ aus der Landeskirche die
„Beauftragung“ Auerbachs hinzufügte, ist unbekannt. Insbesondere der fami-
liäre Kontakt Kinders zu Auerbachs späterer Ehefrau aus Kindheitstagen in Plön
könnte eine Rolle gespielt haben.641 Immerhin fand der Erlass mit Hilfe dieser Re-
gelung auch die Billigung der Bekennenden Kirche – ein damals einzigartiger
Vorgang.642

Da keine Unterlagen über Auerbachs Tätigkeit erhalten sind, ist unbekannt, wel-
chen Umfang die Arbeit bis zum Kriegsende einnahm.
Im Juli 1945 schließlich trat die Landeskirche an Auerbach mit dem Angebot
der Wiederverwendung heran. Von wem die Initiative hierbei ausging, ist offen.643

Nach Lage der Akten hatte der in Othmarschen ansässige Missionsinspektor
Pastor Feldhusen644 dem Schleswiger Propst Siemonsen geschrieben, worauf-
hin dieser dem Landeskirchenamt mitteilte, dass „Pastor Auerbach, der schwer
gelitten hat, z.Z. in einem Keller wohnt.645 Es war tragisch, dass er derzeit aus
dem Amte musste; da die derzeit vorhandenen Gründe entfallen sind, wäre es
m.E. dringend nötig und höchst erwünscht, ihn wieder in ein Amt zu bringen.“646

Hierauf reagierte Auerbach lediglich mündlich Propst Schütt gegenüber, der
dem Landeskirchenamt berichtete:

„Sein Standpunkt geht dahin, dass er in der Angelegenheit abwarten möchte, da
einerseits die kirchlichen Verhältnisse nicht klar liegen, zum andern es ihm auch
noch nicht klar ist, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist, ein Amt zu überneh-
men. Er wird sich zu gegebener Zeit persönlich beim Landeskirchenamt vor-
stellen und die Angelegenheit besprechen.“647

Ob für Auerbach seine aufgrund der Verfolgung beeinträchtigte Gesundheit aus-
schlaggebend war oder ob er aufgrund seiner Erfahrungen nicht mehr im all-
gemeinen Dienst der Landeskirche stehen wollte, ist unklar. Erst im Juni 1946
erfolgte eine neue Anfrage an Auerbach, wiederum nicht aus eigener Initiative,
sondern veranlasst durch die Kanzlei der EKD, die darum bat, „Persönlichkeiten
namhaft zu machen, die Verbindungen zu christlichen Nichtariern halten oder
aufnehmen können“.648 Auerbachs Antwort, die auf jegliche Gruß- und Höflich-
keitsformeln verzichtete, lässt ein anhaltend gebrochenes Verhältnis vermuten:
„An das Landeskirchenamt in Kiel. Ich erkläre mich bereit, das Amt zu über-
nehmen. Auerbach.“649 In dem Titel, den Auerbach hieraus in seinem Briefkopf
ableitete, vermied er die Begrifflichkeit des Judenchristentums und machte den
Ausschluss der Christen jüdischer Herkunft aus den Gemeinden rückgängig:
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„Pastor Auerbach. Beauftragt durch das ev.-luth. Landeskirchenamt Schleswig-
Holstein mit der Betreuung der durch die Nürnberger Gesetze betroffenen Ge-
meinde-Mitglieder in Schleswig-Holstein.“ 1948 wurde er auch von der Lübecker
Landeskirche und ab 1951 von der Eutiner Landeskirche offiziell mit dieser Tä-
tigkeit beauftragt.650

Seine Tätigkeit, die er bis zu seinem Tod am 15. Juli 1954 ausübte,651 ist zu-
nächst nur durch Reisekostenabrechnungen, ab 1950 auch die Tätigkeitsbe-
richte dokumentiert. Vereinzelt finden sich Hinweise auf vermittelnde Tätigkeit
bspw. mit dem zeitweise existierenden schleswig-holsteinischen Landesverband
der Notgemeinschaft.652

Auerbach machte den Unterlagen zufolge regelmäßig seelsorgerliche Besuche
in Westerland/Sylt, Wittdün/Amrum, Wyk auf Föhr, Husum, Heide, Flensburg,
Eckernförde, Kappeln, Kiel, Neumünster, Glücksburg, Streichmühle, Ascheffel,
Grossenwiehe, Nortorf, Ahrensburg, Österrönfeld, Brunsbüttelkoog, Hattstedt,
Tönning, Bad Segeberg, Bad Oldesloe, Rendsburg, Schleswig, Plön, Preetz, Lüt-
jenburg, Neustadt, Oldenburg, Eutin, Malente, Travemünde und Lübeck. Auf be-
schwerlichen Bahnreisen steuerte er jeweils einen Teil der genannten Orte an.
In seinem ersten Bericht beschrieb er seine Tätigkeit und Selbstdeutung:

„Die Wirkung der Besuche möchte ich dahin präzisieren, dass ein älterer in ähn-
lichem Leid erfahrener Mensch von christlichem Glauben her bereit war, man-
che Fragen zu beantworten, die durch das bittere Leid entstanden waren, und
2. ein Vertreter der Kirche in ihrem Auftrag gewillt war, gerade diesen Gemein-
degliedern nachzugehen. Der durchweg freundliche Empfang, der Dank für den
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641 In einem Bittbrief schrieb sie an Kinder am 1.12.1938: „Es ist alles so unglaublich schwer – nun komm ich mit meinen
Sorgen zu Ihnen, Herr Präsident (darf ich mal herzlich Herr Kinder sagen?); ich bin so oft in Gedanken in Plön und mach
Schularbeiten bei Ihnen im Elternhaus unten im Keller im Esszimmer – das war einmal! Hoffentlich verstehen Sie, dass ich
gerade zu Ihnen komme, es ist so schwer, alles alleine zu tragen (aber trotzdem gehe ich mutig vorwärts!!).“ PA Auerbach,
Bl. 34; Vergl. auch Buss u.a. (Hrsg.), „Chronik“, S. 163.
642 So die Nachkriegsaussage Bischof Halfmanns, die Kinder in seiner Rechtfertigungsschrift abdruckte. Kinder, Neue Bei-
träge, S. 192.
643 Nachdem sich Propst Siemonsen an das Landeskirchenamt gewandt hatte, erfolgte die Anfrage an Auerbach (über
Propst Schütt), in der behauptet wurde, bereits „vor mehreren Wochen“ Auerbach geschrieben zu haben. Dieses Schrei-
ben liegt aber nicht bei den Akten. S. Schreiben von Propst Schütt vom 19.7.1945 an das Landeskirchenamt, PA Auerbach,
Bl. 50.
644 P. Feldhusen hat die Familie Auerbach gegenüber dem Landeskirchenamt unterstützt. S. PA Auerbach, Bl. 77.
645 Das Auerbachsche Haus Behnstr. 28 wurde 1945 zur Hälfte zerstört und war nur noch im Keller bewohnbar.
646 Schreiben Propst Siemonsen an das Landeskirchenamt vom 5.7.1945, PA Auerbach, Bl. 49.
647 Schreiben Propst Schütt vom 19.7.1945, PA Auerbach, Bl. 50.
648 Kanzlei der EkiD, Asmussen, vom 3.6.1946. Akte „Kirche und Judenfrage“, LKAK 22.02, Nr. 2953.
649 Ebd.
650 Erstmalige Verwendung mit Schreiben vom 10.10.1947. LKAK 22.02, 2953.
651 In seinem Briefkopf ergänzte Auerbach ab 1948 „Schleswig-Holstein und Lübeck“, ab 1951 „und Eutin“. Wann genau
die jeweilige Beauftragung durch die dortigen Landeskirchen erfolgte, ist unbekannt. Ebd. Vergl. Buss, „Entjudete“ Kirche,
S. 459.
652 Vergl. FZH 18.1. Notgemeinschaft, Nr. 6.1.1.
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Besuch und die Bitte um Wiederholung desselben dürfte ein Hinweis auf die
Notwendigkeit solcher Besuche sein.
Infolge dieser Besuche wurden von mir in diesen Kreisen einige Beerdigungen
und einige Taufen vollzogen. Außerdem habe ich mich mit mehr oder minde-
rem Erfolge bemüht, dort, wo die Beziehung zur Kirche ruhte, durch Benach-
richtigung des Ortsgeistlichen die Verbindung wieder herzustellen. Ferner kam
es durch diese Beziehungen zu gelegentlichen Andachten in Wittdün, Altona,
Blankenese, Lübeck und, was mir besonders wertvoll war, zu einem Bericht über
meine Tätigkeit auf einem Pastorenkonvent in Altona.
Mit den charitativen Verbänden der Notgemeinschaft in Hamburg und Kiel mit
Ortsgruppe in Lübeck und mit der Jerusalem-Kirche in Altona stehe ich in Ver-
bindung und werde zur Mitarbeit herangezogen.“653

Zusätzlich erwähnte Auerbach, dass die Landeskirche Hamburg ihn mehrfach
zu Sondertagungen eingeladen hatte. Diese Information macht den Stellenwert
erst sichtbar, mit dem Auerbach die – einzige – Einladung in seiner eigenen Lan-
deskirche hervorhob: „was mir besonders wertvoll war“!

Im Juli 1954 starb Auerbach. Die Trauerrede hielt der Othmarscher Missionsin-
spektor Pastor Feldhusen, der der Familie weiterhin beistand. Neben Prof. D.
Knolle, der bald darauf hamburgischer Landesbischof wurde, sprach Oberkir-
chenrat Brummack vom Kieler Landeskirchenamt kurze Worte. Er tat dies – so-
weit ersichtlich – nicht in offiziellem Auftrag.654 Die landeskirchliche Wahrneh-
mung Auerbachs spiegelte sich anschaulich in der Traueranzeige, die im
Kirchlichen Gesetz- und Verordnungs-Blatt veröffentlicht wurde. Da stand unter
dem Geburts- und Sterbedatum: 

„Der Verstorbene wurde am 14. Mai 1911 als Pastor der Kirchengemeinde
Schlichting ordiniert und war vom 2. November 1933 bis zu seiner zum 30. Sep-
tember 1935 erfolgten Emeritierung Pastor in Altenkrempe.
Pastor i. R. Auerbach hatte ab 1946 einen Auftrag zur geistlichen Betreuung der
christlichen Juden“655

Hier wurden die Gründe seiner Emeritierung ebenso verschwiegen wie die Be-
treuung der mit Zustimmung Halfmanns 1942 aus der Landeskirche ausge-
schlossenen Christen jüdischer Herkunft.
Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche hatte kein Interesse an Auerbachs
Tätigkeit gehabt. Dass der Pastorenkonvent in Altona ihn einmal zum Bericht
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eingeladen hatte, war für ihn bereits ein so herausragendes Ereignis, dass er es
in seinem Tätigkeitsbericht 1950 ausdrücklich hervorhob.
Mit Auerbachs Tod endete die gesonderte seelsorgerliche Betreuung der Kir-
chenglieder jüdischer Herkunft. Als der Vorsitzende des Deutschen Evangeli-
schen Ausschusses für Dienst an Israel, Prof. D. Karl Heinrich Rengstorf, bat,
diese Arbeit fortzuführen, beschloss das Landeskirchenamt offiziell die Beendi-
gung des Dienstauftrags, „der von vornherein im Wesentlichen auf seine [Auer-
bachs] Person abgestellt war“.656 Die Verpflichtung, die man hier sah, war also
auf Pastor Auerbach gerichtet und galt nicht gegenüber den „einfachen“ Kir-
chengliedern jüdischer Herkunft.
Offenbar gab es in der Lübecker Landeskirche eine nachträgliche Problemati-
sierung dieses Vorgehens. Zwar konstatierte die Kirchenkanzlei in einem Rund-
schreiben vom März 1955, dass mit Auerbachs Tod die gesonderte seelsorger-
liche Betreuung geendet habe, man forderte aber ausdrücklich die Gemeinde-
pastoren auf, „sich dieser judenchristlichen Gemeindeglieder, die natürlich den
Tod von Herrn Pastor Auerbach schmerzlich empfinden, in Zukunft besonders
annehmen zu wollen“.657 Vorher hatte man bei Auerbachs Witwe eine Adressenliste
aller von ihm Betreuten im Raum Lübeck angefordert, man ordnete die Namen
den einzelnen Seelsorgebezirken zu und versandte einzelne Namenslisten an die
Pastoren. Wie weitgehend die seelsorgerliche Betreuung bei den für die Lübecker
Landeskirche aufgeführten 84 Personen umgesetzt wurde, ist nicht bekannt.658

2.5. Tagungen

1948 wurde der „Deutsche Evangelische Ausschuss für Dienst an Israel“ als
deutscher Zweig des „International Committee on the Christian Approach to the
Jews“ auf Initiative des künftigen Vorsitzenden Prof. D. Karl Heinrich Rengstorf
aus Münster gegründet.659

Bereits im Gründungsjahr fand in Darmstadt die erste der – mit Ausnahme des
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653 Reisekostenabrechnungen und die Berichte vom 17.4.1950 und 28.1.1951, LKAK 22.02, Nr. 2953. Der Bericht ist ab-
gedruckt in Stephan Linck, „Fehlanzeige“. Wie die Kirche in Altona nach 1945 die NS-Vergangenheit und ihr Verhältnis zum
Judentum aufarbeitete, Hamburg 2006, S. 89ff.
654 Die Traueranzeige, auf der der Beerdigungstermin stand, hatte den Eingangsstempel vom Tag der Beerdigung. PA Auer-
bach, LKAK 12.03, Nr.30, Bl. 74.
655 Traueranzeige für Auerbach im Kirchlichen Gesetz- und Verordnungsblatt (KGVOBlatt) 16/54, S. 65.
656 Schreiben Prof. D. Rengstorf, Deutscher Evangelischer Ausschuss für Dienst an Israel, vom 11.1.1955 und Antwort des
Landeskirchenamtes vom 15.2.1955, LKAK 22.02, Nr. 2953.
657 Rundschreiben der Kirchenleitung vom 21.3.1955, LKAK 40.01, Nr. 1886.
658 S. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 459f.
659 Zu Karl Heinrich Rengstorf s. Michael Bachmann, Rengstorf, Karl Heinrich, in: BBKL Band XXV, Sp.1126-1158. Zur
Gründung s. Hermle, Kirche und Judentum, S. 205ff.
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Folgejahres – jährlichen Studientagungen des Ausschusses statt. Sie dienten
nicht der Judenmission, sondern waren vielmehr die ersten Foren eines ernst-
haften christlich-jüdischen Dialogs nach 1945. Die Tagungen und die dort prak-
tizierte Gesprächskultur stehen in deutlichem Gegensatz zur Mehrheitsgesell-
schaft in Deutschland.
Als fester landeskirchlicher Vertreter nahm Walter Auerbach an diesen Tagungen
teil. Es ist nicht davon auszugehen, dass Auerbachs Teilnahme auf Interesse in-
nerhalb der schleswig-holsteinischen Pastorenschaft stieß. Reaktionen sind le-
diglich vonseiten der Landeskirche dokumentiert, da er dort finanzielle Unter-
stützung für seine Teilnahme beantragte. Dieser Bereich verdient eine eingehendere
Würdigung, da sich hier ein sehr unterschiedliches Verhalten der Schleswig-
Holsteinischen gegenüber der Hamburgischen Landeskirche feststellen lässt.
Prof. Rengstorf gelang es, für die Tagungen jüdische Gelehrte und Rabbiner,
darunter viele bedeutende aus dem Ausland, für Vorträge zu gewinnen und
ihnen herausragende christliche Theologen gegenüberzustellen und so die Dis-
kussion auf höchstes Niveau zu bringen. Auch wenn von christlicher Seite der
wohl größere Teil der Tagungsteilnehmer der Judenmission verpflichtet war,
wurde hier ein ernsthafter theologischer Austausch gesucht, zu Gegenwartsfra-
gen Stellung genommen.660

Als Auerbach eine Bezuschussung seiner Tagungsteilnahme in Darmstadt be-
antragte, beschloss das Kieler Landeskirchenamt die anteilige Kostenübernah-
me, vorausgesetzt, die Landeskirchen Hamburg und Lübeck würden sich
ebenfalls zu je einem Drittel beteiligen, was dort auch geschah.661 Das Geld hier-
für wurde in den folgenden Jahren – genauso wie Auerbachs Reisekosten in Schles-
wig-Holstein – anteilig aus dem Erlös der Kollekte des Israelsonntags bezahlt, der
von der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche verwaltet wurde.662

Auerbach berichtete ausführlich über die Tagung, die von 80 Personen besucht
worden war und bei der als hochrangiger Vertreter des europäischen Judentums
der Rabbiner Dr. Leo Baeck referierte. Baeck war bis zu ihrer Zwangsauflösung
Rabbiner der Berliner jüdischen Gemeinde und Präsident der Reichsvertretung
der deutschen Juden gewesen, hatte die NS-Zeit in Theresienstadt überlebt und
war im Juni 1945 nach London emigriert.663 Dass Baeck 1948 nach Deutschland
reiste und an der Tagung teilnahm, zeugte von beeindruckender Dialogbereitschaft.
Als innerhalb der Kieler Kirchenleitung diskutiert wurde, wie mit Auerbachs Be-
richt zu verfahren sei, setzte sich der Vorschlag Bischof Halfmanns durch.
Dieser hatte zwei Möglichkeiten genannt:
1. die breite Versendung einer stark gekürzten Fassung an verschiedene Stel-

len der Landeskirche und alle Propsteien,
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2. Bitte an Auerbach, einen Artikel für die von Prof. Hertzberg in Kiel redigierte
Beilage „Arbeit und Besinnung” zu schreiben.

Dabei hatte sich Halfmann klar gegen eine breite Verschickung geäußert.664 In
Lübeck bestellte man ergänzend zu Auerbachs Bericht das Manuskript des Vor-
trags von Leo Baeck.665

Die zweite Studientagung, die vom 27. Februar bis 3. März 1950 in Kassel statt-
fand, setzte das Thema „Kirche und Judentum” fort. Das Landeskirchenamt hatte
die Bezuschussung von Auerbachs Teilnahme aus finanziellen Gründen abge-
lehnt,666 lediglich von der Hamburgischen Landeskirche hatte er 50 DM erhalten.
Sein Antrag an die Lübecker Landeskirche wurde entweder nicht bearbeitet oder
automatisch abgelehnt, da er hierin bereits auf die Nicht-Unterstützung seiner ei-
genen Landeskirche verwies.667 Als Prof. Rengstorf auf der Tagung auf Auer-
bachs finanzielle Not aufmerksam wurde, bewilligte ihm der Ausschuss weitere
50 DM.668 Unaufgefordert sandte Auerbach dennoch einen ausführlichen Bericht
über die Tagung nach Kiel und Lübeck. An der Tagung hatten nun bereits 200
Personen teilgenommen, wieder referierten hochrangige Vertreter des Juden-
tums aus dem Ausland und führende Theologen der EKD. Eine Resolution der
Tagung wurde zur Vorlage des Beschlusses der Synode der EKD in Berlin-Wei-
ßensee, auf den noch eingegangen wird.669 In Kiel wurde den Unterlagen zufolge
eine etwaige Verbreitung von Auerbachs Tagungsbericht, für den man sich
freundlich bedankte, nicht einmal erörtert.670 Stattdessen wurde ein Bericht
über seine Betreuungstätigkeit angefordert: „Im Hinblick auf den Ihnen von Sei-
ten der Landeskirche aufgetragenen Dienst an den Gemeindegliedern jüdi-
scher Rasse [!] werden Sie gebeten, der Kirchenleitung einen Bericht über Ihre
bisherige Tätigkeit zu geben.” Gleichzeitig sollte er darlegen, „ob und ggf. aus wel-
chen Gründen die Fortführung der Sonderbetreuung notwendig erscheint”.671
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660 Zu den Studientagungen vergl. Hermle, Kirche und Judentum, S. 213-247.
661 Beschluss der Haussitzung des LKA vom 29.9.1948, LKAK 22.02, Nr. 2953.
662 Zur Verteilung der Kollektengelder s. Schreiben Bührkes vom 14.10.1948, ebd.
663 Baeck war eine der bekanntesten Personen des europäischen Judentums: Rabbiner in Berlin, nach Theresienstadt de-
portiert, verhinderte seine internationale Prominenz seine Ermordung. Nach seiner Befreiung emigrierte Baeck nach Lon-
don. Vergl. u.a. A. H. Friedländer, Leo Baeck. Leben und Lehre, München 1990.
664 „Der jetzt vorliegende Bericht ist m.E. eigentlich nicht genau und wertvoll genug, um ihn noch einmal besonders her-
umzusenden.“ Schreiben Halfmanns an Präsident Bührke vom 30.11.1948, LKAK 22.02, Nr. 2953 und 20.01, Nr. 677.
665 Schreiben vom Landeskirchenamt Lübeck vom 14.3.1949, LKAK 40.01, Nr. 70.
666 Schreiben des Landeskirchenamtes an Auerbach vom 21.1.1950. LKAK 22.02, Nr. 2953.
667 Antrag Auerbachs vom 30.1.1950 an das Landeskirchenamt Lübeck. Das Schreiben hat keine Bearbeitungsvermerke.
Grundsätzlich war es damals in Lübeck üblich, sich bei Finanzanträgen an dem Verhalten der „federführenden“ Landes-
kirche zu orientieren. LKAK 40.01, Nr. 70.
668 Mitteilung Auerbachs an den Präsidenten des Landeskirchenamtes vom 12.3.1950. Ebd.
669 S. Hermle, Kirche und Judentum, S. 348ff.
670 Schreiben vom 14.3.1950, LKAK 22.02, Nr. 2953.
671 Schreiben vom 5.4.1950, LKAK 22.02, Nr. 2953. Die Anforderung des Berichtes erfolgte nach der Synode in Berlin-
Weißensee.
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Als Auerbach für seine Teilnahme an der 3. Studientagung, die vom 26. Februar
bis 2. März 1951 in Düsseldorf stattfand, in Kiel einen Zuschuss beantragte,
schlug Bührke unter Verweis darauf, dass im letzten Jahr Auerbach aus Ham-
burg und vom Zentralausschuss, aber nicht von der eigenen Landeskirche Geld
erhalten hatte, eine Bezuschussung von 75 DM vor, die auch bewilligt wurde.672

Die Lübecker Landeskirche gab daraufhin 50 DM.673 Inzwischen erhielt Auer-
bach von der Hamburgischen Landeskirche keinen Zuschuss mehr, da diese
der Tagung inzwischen größere Bedeutung beimaß und mit mehreren Vertre-
tern anreiste, darunter Oberkirchenrat Prof. D. Volkmar Herntrich, der auch re-
ferierte. Die Düsseldorfer Tagung stand unter dem Thema „Der neue Staat Israel
und die Christenheit” und hatte wiederum mehrere Rabbiner und zahlreiche aus-
ländische Gäste unter den 160 Teilnehmern. Die Bundesregierung war mit
einem Grußwort des Innenministers Dr. Lehr vertreten. Während in Hamburg
der Kirchenrat einen Bericht Herntrichs zur Kenntnis nahm, wurde der ausführ-
liche Bericht, den Auerbach von dieser Tagung an die Landeskirchenämter in
Kiel und Lübeck sandte, in Lübeck im Kirchenrat diskutiert, in Kiel hingegen
ohne Umlauf direkt zu den Akten gegeben.674

Die 4. Studientagung vom 3. bis 7. März 1952 in Ansbach befasste sich mit dem
Thema „Der Mensch in christlicher und jüdischer Sicht”. Die Schleswig-Holstei-
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nische Landeskirche verweigerte diesmal jegliche Bezuschussung von Auer-
bachs Teilnahme aus Kostengründen. Nachdem die Lübecker Landeskirche
und der Ausschuss je 50 DM bewilligt hatten, forderte schließlich Prof. Rengs -
torf dieselbe Summe von der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche, was zur
Bewilligung von 25 DM führte. Die Tagung in Ansbach vertiefte nach dem vor-
jährigen tagesaktuellen Diskurs die theologische Debatte zwischen Rabbinern
und Theologen. Unter den 160 Teilnehmenden waren bemerkenswert viele
Theologieprofessoren.
Aufgrund schwerer Erkrankung stand Auerbach für die 5. Studientagung 1953
nicht zur Verfügung. Da niemand innerhalb der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche Interesse an den Tagungen hatte oder eine Teilnahme für notwendig
erachtete, wurde in diesem Jahr lediglich die Einladung weggeheftet.
Als die Einladung zur 6. Studientagung des Ausschusses 1954 eintraf, teilte
Auerbach mit, er vertrete die Lübecker Landeskirche und der Ausschuss wün-
sche nicht, dass er als schleswig-holsteinischer Vertreter teilnehme. Er bat in sei-
nem Schreiben, Pastor Johannes Venghaus als Vertreter der Landeskirche zu
entsenden und ihm einen Reisekostenzuschuss zu gewähren, was abgelehnt
wurde. Venghaus reiste daraufhin auf eigene Kosten zu der Tagung und sandte
hinterher einen Kurzbericht des Hamburger Hauptpastors Prof. D. Knolle, der
auf der Tagung referiert hatte, an das Kieler Landeskirchenamt.675 Gleichzeitig
bot Venghaus an, auf Propsteitagungen über jüdische Theologie zu referieren.
Immerhin beschloss das Landeskirchenamt auf einer Haussitzung, den Syn-
odalausschüssen hiervon Kenntnis zu geben.676

Als nach Auerbachs Tod die Schleswig-Holsteinische Landeskirche eine Bitte
Rengstorfs, die Betreuung der Christen jüdischer Herkunft fortzusetzen, ablehn -
te, erklärte sich das Kieler Landeskirchenamt gleichzeitig bereit, 1955 die Fahrt
eines Geistlichen der Landeskirche zur Studientagung des Ausschusses für
Dienst an Israel zu bezuschussen.677

Ironie des Schicksals: So finanzierte die Landeskirche die vollen Tagungskosten
erstmalig für Auerbachs Nachfolger Pastor Venghaus. Dies geschah, weil der
Auerbachsche Reisekostentitel durch dessen Tod nicht verbraucht worden war.
Wie sein Vorgänger lieferte Venghaus einen ausführlichen Bericht über die 7.
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672 Notiz Bührkes an Halfmann vom 3.2.1951, ebd.
673 LKAK 40.01, Nr. 70.
674 Bericht Auerbachs vom 15.3.1951, ebd.
675 Schreiben mit Anlagen von Venghaus an das Landeskirchenamt vom 17.3.1954, ebd.
676 Beschluss der Haussitzung des Landeskirchenamtes vom 20./21.1.1954, ebd.
677 Schreiben Prof. D. Rengstorf, Deutscher Evangelischer Ausschuss für Dienst an Israel, vom 11.1.1955 und Antwort des
Landeskirchenamtes vom 15.2.1955, LKAK 22.02, Nr. 2953.
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Studientagung vom 28. Februar bis zum 3. März 1955 in Hildesheim ab, die
unter dem Thema „Der Nächste in christlicher und jüdischer Sicht“ stand. Auch
diese Tagung war hochkarätig besetzt: Die jüdische Seite wurde vom schwedi-
schen Oberrabiner Dr. Wilhelm, dem Schweizer Rabbiner Dr. Preiss und Max
Horkheimer repräsentiert. Unter den christlichen Referenten waren Landesbi-
schof Hanns Lilje, Martin Niemöller und Prof. Helmut Gollwitzer. Beim Gottes-
dienst predigte Theodor Knolle, inzwischen Hamburger Landesbischof.678 In
Schleswig-Holstein wurde der Bericht von Venghaus ohne weitere Kenntnis-
nahme (also ungelesen) mit der Kostenabrechnung weggeheftet.

3. Landeskirchliche Diskurse

Der folgende Abschnitt thematisiert Diskurse, die sich innerhalb der Landeskir-
chen mit dem Judentum bzw. dem christlich-jüdischen Dialog oder auch dem
Antisemitismus beschäftigten. Vor allem anhand von einzelnen Ereignissen bzw.
kirchlichen Beschlüssen werden jeweils die kirchlichen Reaktionen abgefragt.
Die Landeskirche Eutin wird hier nicht berücksichtigt, da sich hier keine Dis-
kurse zum Thema feststellen ließen.

3.1. Schleswig-Holstein

„Noch nie ist ein Volk nach einem verlorenen Krieg so erniedrigt worden und in
eine so hoffnungslose Lage gestoßen, wie wir heute“ 679, hatte Pastor Laack-
mann das Jahr 1945 in der Chronik der Melanchthon-Kirche in Altona be-
schrieben. Der Tenor, mit dem hier – wie in der gesamten Landeskirche680 – das
Schicksal des deutschen Volkes als einzigartig beschrieben wurde, erweckt den
Eindruck, als hätte es das jüdische Volk niemals gegeben. Aus der Feder von
Theologen sind solche Feststellungen insofern von bemerkenswerter Ignoranz,
als ja nicht nur der gerade stattgefundene Völkermord am europäischen Ju-
dentum für den Vergleich mit dem deutschen Schicksal nicht ausreichte, son-
dern auch nicht die babylonische Gefangenschaft oder die Zerstörung des
Tempels in Jerusalem und seine Folgen.
Den Eindruck, den die zitierte Gemeindechronik weckt, bestätigt die Recherche
in anderen Bereichen: Obwohl Altona einst die größte jüdische Gemeinde der Lan-
deskirche beherbergte und den größten Anteil von Christen jüdischer Herkunft auf-
weisen konnte, scheint es den kirchlichen Akten zufolge außer der Familie Auer-
bach keine Juden und Christen jüdischer Herkunft in der Propstei Altona gegeben
zu haben.681 Man ignorierte in der Landeskirche die Frage oder machte gesche-
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henes Unrecht stillschweigend wieder gut: Der Brokdorfer Pastor Friedrich Leiser682

erhielt seine alte Pfarrstelle zurück, ebenso der Wandsbeker Bernhard Bothmann.683

Einen Einschnitt im Verhältnis der evangelischen Kirche gegenüber dem Judentum
stellt das Wort der Synode der EKD dar, die vom 23. bis 27. April 1950 in Ber-
lin-Weißensee tagte.684 Die Synode war der Resolution der oben beschriebenen
2. Studientagung des Ausschusses für Dienst an Israel gefolgt und hatte bekannt,
„dass wir durch Unterlassen und Schweigen vor dem Gott der Barmherzigkeit mit-
schuldig geworden sind an dem Frevel, der durch Menschen unseres Volkes an
den Juden begangen worden ist“.685 Auch wenn die Resolution mit der antiju-
daistischen Bitte endete, dass Gott „den Tag der Vollendung heraufführe, an dem
wir mit dem geretteten Israel den Sieg Jesu Christi rühmen werden“, wurde eine
eindeutige Verurteilung des Antisemitismus verabschiedet. Daran schloss sich
die Aufforderung an die Gemeinden an, die jüdischen Friedhöfe in ihrem Bereich
„in ihren Schutz zu nehmen”.686

Dieser letzte Punkt zielte im Gegensatz zur allgemeinen Erklärung auf eine kon-
krete Handlung. Die jüdischen Friedhöfe zu schützen war in dieser Zeit akut, die
Schändungen hatten mit dem Ende des NS-Staates nicht aufgehört.687 So wur-
den in Schleswig-Holstein bereits 1947 die jüdischen Friedhöfe in Lübeck-Mois-
ling und Eutin geschändet.688 Zudem waren Friedhöfe aufgrund ungeklärter
Rechtsverhältnisse vielfach verwahrlost.
Die Kirchenkanzlei der EKD entwickelte deshalb einen konkreten Fragen- und
Aufforderungskatalog, der am 30. Mai 1950 an alle Landeskirchen verschickt
wurde.689 Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche sandte dieses Rund-
schreiben wiederum am 7. Juni 1950 an alle Propsteien/Synodalausschüsse wei-
ter. Darin hieß es: 
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678 Auf die Predigt Knolles wird in IV.3.3. eingegangen.
679 Chronik der Melanchthon-Kirche, verfasst von P. Laackmann „am Abschluss des Jahres 1945“. Melanchthon-KGA, Nr.
5, S. 21.
680 Vergl. Schildt, Ordnungsmächte, S. 272f.
681 S. Linck, Fehlanzeige. Vergl. Bernhard Liesching, „Eine neue Zeit beginnt“. Einblicke in die Propstei Altona 1933 bis 1945,
Hamburg 2002, S. 56f. Zu den Relationen s. Gerhard Paul, Miriam Gillis Carlebach, Einleitung, in: Gerhard Paul, Miriam Gil-
lis-Carlebach (Hrsg.), Menora und Hakenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus Schleswig-Holstein, Lübeck und Al-
tona (1918-1998), Neumünster 1998, S. 20f.
682 Zu Leiser vergl. Linck, Judenhass und Judenmission; und Hermann Schwichtenberg, Pastor Fritz Leiser, in: Buss u.a.
(Hrsg.), „Chronik“, S. 142.
683 S. Linck, „… wird die Judenfrage praktisch gelöst”., in: ISHZ Nr. 48 (2007), S. 86-107.
684 Vergl. Hermle, Kirche und Judentum, S. 348ff.
685 Wort der Synode der EKD in Berlin-Weißensee, zitiert nach Christoph M. Raisig, Wege der Erneuerung. Christen und
Juden: Der Rheinische Synodalbeschluss, Potsdam 2002, S. 227.
686 Ebd. Vergl. Jörgen Sontag, „Aber das Wort sagten sie nicht!” Die mühsamen Schritte der evangelischen Kirche zur An-
erkennung ihrer Mitschuld an der Judenverfolgung, in: Göhres u.a. (Hrsg.), Jesus „arisch”, S. 229-255, hier: S. 251.
687 Vergl. zu Schleswig-Holstein, Sieghard Bußenius, „Es müsste doch möglich sein, diesen Friedhof zu schützen!“ Schän-
dungen jüdischer Friedhöfe, in: Paul, Carlebach, Menora und Hakenkreuz, S. 729-741.
688 S. Sigrun Jochims-Bozic, Jüdisches Leben, S. 165ff.
689 S. Hermle, Kirche und Judentum, S. 363.
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„Die Erklärung der Synode zur Judenfrage hat in der Öffentlichkeit des In- und
Auslandes starke Beachtung gefunden. Es hat den Anschein, als ob gerade diese
Erklärung zu einem Prüfstein für die Glaubwürdigkeit und Wirkungskraft kirch-
licher Worte überhaupt werden könnte. Die Erklärung zur Judenfrage ist dazu
auch deshalb besonders geeignet, weil sie mit der Bitte an die Gemeinden, un-
betreute jüdische Friedhöfe innerhalb ihres Bereichs in Schutz zu nehmen, einen
praktischen Vorschlag macht, dessen Aufnahme als ein Gradmesser dafür an-
gesehen werden kann, inwieweit die christliche Gemeinde bereit und in der Lage
ist, den Worten der Kirche die entsprechenden Taten folgen zu lassen.“690

Konkret wurde um Bericht gebeten, in welchen Orten jüdische Friedhöfe beste-
hen, ob es dort noch jüdische Gemeinden gebe und welche Kirchengemein-
den hier Aufgaben übernehmen würden. Der Bericht sollte bis zum 31. August
1950 erfolgen.691

In Schleswig-Holstein existierten insgesamt 13 (ehemalige) jüdische Friedhöfe:
auf dem Gebiet der Eutiner Landeskirche Stockelsdorf und Eutin, auf dem Ge-
biet der Landeskirche Lübeck Moisling und Lübeck St. Lorenz. Die übrigen
Friedhöfe lagen auf dem Gebiet der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche: in
Glückstadt, Elmshorn, Rendsburg-Westerrönfeld, Bad Segeberg, Ahrensburg,
Burg auf Fehmarn, Kiel sowie zwei in Friedrichstadt. Außerdem existierten eine
vom Friedrichstädter Rabbiner 1931 geweihte Begräbnisstätte für jüdische Pa-
tientinnen im Diakoniewerk Kropp und zwei nach 1945 entstandene Begräbnis-
und Gedenkstätten für jüdische KZ-Opfer in Neustadt und Eckernförde.692

Hinzu kamen verschiedene Friedhöfe der jüdischen Gemeinden Hamburgs,
Wandsbeks und Altonas auf hamburgischem Staatsgebiet und schleswig-hol-
steinischem Kirchengebiet.
Es gab also einige Friedhöfe – wenn auch nicht so viele wie in anderen Lan-
deskirchen –, die man hätte melden können. Auf die Anfrage hin meldete aber
keine der 22 Propsteien der Landeskirche irgendeinen jüdischen Friedhof. Be-
richte der Propsteien über den Umgang mit der Erklärung oder etwaige kon-
krete Schritte ließen sich nicht finden.693

Kannte man in der Landeskirche keine jüdischen Friedhöfe? Am Beispiel des jü-
dischen Friedhofs in Altona-Ottensen wurde der Vorgang rekonstruiert. Dass das
Schreiben in Altona eingegangen war, vermerkt das Brieftagebuch des Syn-
odalausschusses694, und Propst Ernst Hildebrand veranlasste die Weiterleitung
der Erklärung an die Gemeinden.695 Eine Reaktion oder Nachfrage ließ sich auch
hier von keiner Seite feststellen. Hier zeigt sich eine fehlende Ernsthaftigkeit im
Umgang mit der Erklärung, war doch Altona die Propstei der Landeskirche, in
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der der Schutz jüdischer Friedhöfe tatsächlich bedeutsam war. Genau im Jahr
1950 wurde der (stark zerstörte) jüdische Friedhof in Ottensen an den Hertie-
Konzern verkauft, weil die Hamburger jüdische Gemeinde sich in starker Geld-
not befand.696 Zuvor hatte der 1934 geschlossene Friedhof eine bedauerliche
Existenz gefristet, war bereits 1935 am Rand durch ein Café überbaut worden,
1942 an die Stadt Hamburg gefallen und wurde zugunsten von Luftschutzbun-
kern weitgehend zerstört. Nach 1945 waren auf dem Gelände in Bahnhofsnähe
unter anderem Einkaufsbuden entstanden. In unmittelbarer Nachbarschaft be-
fand sich die Osterkirche, an der Propst Hildebrand seit ihrer Einweihung 1931
Pastor war. Er war also Augenzeuge der Veränderung des Friedhofs seit 1942
gewesen. Ob Hildebrand 1950 Kenntnis vom Stand der Verhandlungen zwi-
schen der jüdischen Gemeinde und dem „arisierten” Kaufhaus-Konzern hatte, ist
offen. Doch kirchliches Nachfragen stand nicht einmal zur Diskussion, es wurde
weder nach Kiel berichtet noch vor Ort diskutiert; der Sachverhalt eines zer-
störten jüdischen Friedhofs fand gar keine Erwähnung in den kirchlichen Un-
terlagen. Erst 40 Jahre später mit dem Abriss des Hertie-Kaufhauses 1990 sorgte
der Umgang mit dem Friedhof für internationale Aufmerksamkeit.697

Einzig in Elmshorn gab es eine rührige Initiative des Gemeindemitglieds und Lo-
kalpolitikers Christian Rostock zum Schutz und zur Pflege des dortigen jüdischen
Friedhofs. Rostock veranlasste die Einfriedung und gärtnerische Maßnahmen auf
eigene Kosten und forderte dies mit Schreiben vom 5. Januar 1950 bei der Elms-
horner Stadtverwaltung ein. Dies geschah also nicht in Reaktion auf das Wort von
Weißensee, sondern bereits vorher. 698

Eine Wahrnehmung des Judentums lässt sich in der gesamten Landeskirche in
den 1950er-Jahren kaum feststellen. Zwar kündigte das Gemeindeblatt ab 1952
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690 LKAK 20.01, Nr. 659. S. Linck, Fehlanzeige, S. 43.
691 Ebd.
692 S. Bußenius, Schändungen, S. 731f.
693 Die Recherche erfolgte sowohl in der Sachakte als auch den Brieftagebüchern, in denen alle im Landeskirchenamt ein-
gegangenen Schreiben eingetragen wurden.
694 Tagebuch des Synodalausschusses unter der Nr. 374, 9.6.1950 LKA Kiel betr. Judenfrage, Betreuung der Friedhöfe
ohne Erledigungsvermerk. KKA Altona Nr. 2255.
695 Betr. Wort der Synode der EKiD zur Judenfrage, Abschrift vom 7.6.1950 mit Veranlassung von Propst Hildebrand. KKA
Altona, Nr. 8.
696 Zur Geschichte des Friedhofs s. Ina Lorenz, Kein Raum der Erinnerung. Der jüdische Friedhof Ottensen 1942-1992, in:
Peter Reichel (Hrsg.), Das Gedächtnis der Stadt. Hamburg im Umgang mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit,
Hamburg 1997, S. 135-150.
697 Ebd. Ausführlich hierzu: Ina Lorenz, Jörg Berkemann, Streitfall jüdischer Friedhof Ottensen, 2 Bde., Hamburg 1995.
Nach Aktenlage konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Osterkirchengemeinde auf die mit dem Neubau eines Ein-
kaufszentrums verbundene „Umstrukturierung”, die Bedeutung des jüdischen Friedhofs hervorzuheben blieb orthodoxen
Juden aus dem Ausland vorbehalten. S. Akte Protest gegen das sog. Hertie-Quarree, 18.02.13 Oster-Kirchengemeindear-
chiv, Nr. 107.
698 Der gesamte Vorgang ist im landeskirchlichen Archiv Kiel archiviert, 94, Nr. 31.
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unterschiedlich ausführlich die „Woche der Brüderlichkeit” an – 1952 mit aus-
drücklicher Würdigung des Hamburger Senatsdirektors Erich Lüth, der die Ak-
tion „Friede mit Israel” initiiert hatte.699 Insgesamt aber ist das Judentum und da-
mit verbunden der Völkermord so wenig Thema, dass die bloße Erwähnung von
Auschwitz bei den Berichten zum 10. Jahrestag des Kriegsendes bereits her-
ausragt.700 Der 20. Jahrestag der Reichspogromnacht wurde in der Kirchenpresse
nicht erwähnt. Stattdessen findet sich in der ersten Novemberausgabe 1958 von
„Kirche der Heimat” ein Reisebericht von Theologiestudenten nach Israel.701

Hier stellt sich die Frage nach den Akteuren nach dem Tod Walter Auerbachs.
Dabei ragt der 1904 in Büdelsdorf geborene Pastor Dr. Lic. Johann Haar heraus.
Sein Vater war Arbeiter, der väterlicherseits aus einer jüdischen Familie stammte,
die Mutter Dienstmagd.702 Haar selbst hatte bereits als Jugendlicher engen
Bezug zur Kirche und war gleichzeitig aktiver Sozialist. Sein Studium der Philo-
sophie finanzierte er weitgehend selbst703 und promovierte 1927 bei Ernst Cas-
sirer zum Dr. phil.
Aus finanziellen Gründen wurde Haar Journalist und arbeitete nebenher an sei-
ner Habilitation. 1929 heiratete er die 1896 geborene Sophie Bublitz, eine pom-
mersche Pastorentochter.704 Nach 1933 war Haars berufliche Situation doppelt
prekär: Die jüdische Herkunft und die sozialistische Orientierung verbauten ihm
den Weg zur Universität wie vieles andere. Daraufhin entschied sich Haar zu
einem weiteren Studium in Theologie,705 1938 promovierte er dort über Luthers
Lehre von der Wiedergeburt. Danach wurde er Pfarrer der pommerschen Lan-
deskirche. 1943 wurde Haar zur Wehrmacht eingezogen, aber aufgrund seiner
Sprachkenntnisse als Dolmetscher für amerikanische, französische und russi-
sche Kriegsgefangene in Pommern eingesetzt und versorgte so seine Gemeinde
weiter. Nach Verwundung, Gefangennahme und einer schweren Erkrankung
wurde er 1946 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und kam nach Schles-
wig-Holstein, wo er aufgrund der Fürsprache von Pastor Johannes Tonnesen in
den Dienst der Landeskirche übernommen wurde.706

Haar war durch die NS-Zeit und den Krieg gesundheitlich und nervlich schwer
angeschlagen und machte es seiner Amtskirche nicht immer leicht. Umgekehrt
hatte die Landeskirche ihm bei seiner Übernahme mangelndes lutherisches Ver-
ständnis vorgeworfen, da er aus einer unierten Landeskirche gekommen war,
und ihm wegen mangelnder Landeskenntnis einen halbjährigen Kursus in Preetz
verordnet. Ein zumindest ungewöhnliches Vorgehen gegenüber jemandem, der
sich über lutherische Lehre promoviert hatte und dessen Muttersprache das hol-
steinische Platt war.
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Seine ersten beiden Pfarrstellen, Oeversee und Olderup, betreute Haar jeweils
nur zwei Jahre, in seiner dritten Pfarrstelle auf Pellworm blieb er bis zu seiner
Emeritierung. Auf der Insel kam er zur Ruhe und ihm wurde erfolgreiche Ge-
meindearbeit bestätigt. Er publizierte u.a. in der „Kirche der Heimat“, dem „Bre-
klumer Sonntagsblatt“, dem „Breklumer Volkskalender“ und dem „Konvent
kirchlicher Mitarbeiter“.707

Haar war ein scharfer Kritiker der Theologie Karl Barths und vertrat eher kon-
servatives Luthertum, politisch war er bekennender Sozialist. Zusammen mit
dem Leiter des Predigerseminars in Preetz, Dr. Gerhart Kunze, und dessen Vor-
gänger, dem Theologieprofessor Dr. lic. Rudolf Schneider708, bildete er Anfang
der 1950er-Jahre den „Arbeitskreis für Christentum und Sozialismus“.709 Als Haar
in der sozialdemokratischen „Volkszeitung“ 1956 über Spannungen innerhalb
der EKD berichtete und die politische Ausrichtung der VELKD kritisierte, kam
es zu einem folgenreichen Konflikt.710

Im „Konvent“ reagierte Gottfried Mehnert mit einem scharfen Beitrag auf Haar,
den der Leiter des Evangelischen Pressedienstes (EPD) Nord, Wolfgang Baa-
der, in seinen „Vertraulichen kirchlichen Informationen“ ergänzt mit polemischen
Anmerkungen wiedergab.711 Gleichzeitig schrieb Bischof Halfmann einen sechs-
seitigen Brief an Haar und bezeichnete darin Haars Positionen als „Auswuchs
der politischen Theologie, die die EKD verwirrt und von der VELK aufgrund ihres
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699 Die Heimat. Evangelisches Gemeindeblatt in Hamburg (also auch für die Propstei Altona), Nr. 6, 1952 (2. März-Aus-
gabe), S. 1. Die Aufbauarbeit der entstehenden Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit wird hier ausdrücklich
nicht berücksichtigt, weil ihre Arbeit in der Propstei Altona bis in die 1970er-Jahre keinen erkennbaren Niederschlag fand.
700 „Nie wieder Auschwitz! Eine ungewöhnliche Reise durch Polen. Von Wilhelm Dethlefsen, Husum”, Kirche der Heimat.
Evangelisch-lutherisches Gemeindeblatt in Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordschleswig, Nr. 10, 1955, 2. Mai-Aus-
gabe. Mit den folgenden Themen wurde des Jahres 1945 im Gemeindeblatt gedacht: „Deutsches Schicksal in Ostpreußen”
von Hugo Linck (Nr. 7), Ermordung Bonhoeffers von Eberhard Bethge (Nr. 7), Vertreibung der Deutschen von Kurt Ihlen-
feld (Nr. 8), Russische Gefangenschaft ohne Autorenangabe (Nr. 11), Internierung im Westen von Johannes Peter Asmus-
sen (Nr. 12), das Kirchentreffen von Treysa von Bischof Halfmann (Nr. 16) und das Stuttgarter Schuldbekenntnis (Nr. 23).
701 „Das Heilige Land in unseren Tagen”, Bericht über eine Reise von Flensburger Theologiestudenten. Kirche der Heimat,
Nr. 21/1958, 1. November-Ausgabe.
702 Selbstverfasster Lebenslauf Haar in seinem Emeritierungsgesuch vom 4.2.1964. Personalakte Haar, LKAK 12.03, Nr. 371.
703 „Durch Arbeiten in einer Fischräucherei, Beschäftigung im Deichbau, Nachtwache im Krankenhaus, Nachhilfestunden
u. Ähnl.“ Durch Vermittlung von Prof. A. Salomon in Hamburg erhielt er ein zweijähriges Stipendium. Ebd.
704 Seine Ehefrau starb am 11.12.1959. Die Ehe war kinderlos. Personalbogen LKAK 12.03, Nr. 371.
705 „Zu den vielen geradezu grotesken Erlebnissen zu Beginn des Studiums gehörte, dass mir ein gelber Studentenausweis
(für Juden) ausgestellt wurde.“ Lebenslauf, S. 4., ebd.
706 Der 1882 geborene Johannes Tonnesen hatte Haar in Rendsburg konfirmiert und stand seitdem in Kontakt mit ihm. S.
Antrag Tonnesen auf Berufung Haars in die Landeskirche vom 23.3.1946, PA Haar, LKAK 12.03, Nr. 370, Bl. 1-3.
707 PA Haar, LKAK 12.03, Nr. 370, Bl. 95.
708 Zu Schneider s. Inge Mager, Theologische Schulungskurse, S. 170ff. S. oben III.4.3.
709 Vergl. PA Haar, ebd., Nr. 371, Bl. 206. Zu Schneider und Kunze vergl. auch Claus Jürgensen, Leben und Arbeiten im Se-
minar nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Gothard Magaard und Gerhard Ulrich (Hrsg.), 100 Jahre Predigerseminar Preetz.
Eine Festschrift, Kiel 1996, S. 58-62.
710 „Wohin treibt die Evangelische Kirche?“, Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 30.6.1956. PA Haar, LKAK 12.03,
Nr. 370, Bl. 87.
711 Dies geht aus einem Schreiben Haars vom 26.7.1956 hervor. Ebd., Bl. 95. Auf die Vertraulichen Informationen wird
noch ausführlich eingegangen.
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lutherischen Bekenntnisses abgewehrt wird“.712 Mit der Chiffre der politischen
Theologie verband Halfmann die Theologie Barths und der Kirchlichen Bruder-
schaften, die von Haar streng lutherisch abgelehnt wurden. Ob Halfmann dies
nicht verstanden hatte oder Haar bewusst diffamierte, ist offen. Eine Antwort
Haars liegt nicht vor. Lediglich eine Antwort an Wolfgang Baader vom 16. Juli
1956 existiert, darin sah sich Haar durch das Halfmann-Schreiben in allen Punk-
ten seiner Kritik bestätigt.713

Seine kirchenpolitische Kritik an der Landeskirche äußerte Haar das nächste
Mal Anfang 1957, wiederum in der „Volkszeitung“ (VZ). Unter der Überschrift
„Eine Leserzuschrift: Fragen an die Kirche. Zur ‚Woche der Brüderlichkeit’ und
zur Wiederaufrüstung“714 beklagte er, dass die „Woche der Brüderlichkeit“ von
der Landeskirche komplett verschwiegen wurde:

„Lag hier nur Vergesslichkeit der leitenden kirchlichen Behörden vor? Oder ge-
hört die Beteiligung an der ‚Woche der Brüderlichkeit’, die Ermunterung der Ge-
meinden zu eigenen Veranstaltungen im Rahmen dieser Woche, auch schon zu
jener ‚politisch gefärbten Theorie’ [gemeint ist Theologie! SL], gegen die der lei-
tende Bischof der ev.-luth. Landeskirche, D. Halfmann, auf der letzten Synode so
kräftig zu Felde zog? Die Frage wird offenbleiben müssen, und dies umso mehr,
als Bischof D. Halfmann selbst ja mit seinen Darlegungen eine eindeutige poli-
tische Position bezog, die mit einem Schlagwort als der Versuch einer Stärkung
aller ‚restaurativen’ Kräfte bezeichnet werden kann. Dass diesen die ‚Woche der
Brüderlichkeit’ eine unangenehme Einrichtung ist, kann nicht infrage gezogen
werden. […]
Es gibt auch in Schleswig-Holstein evangelische Christen, die sich schwere Sor-
gen darüber machen, dass die evangelische Kirche, und leider (!) gerade die lu-
therische, aufs Neue in eine tiefe Schuldverstrickung gerät bzw. schon geraten
ist. Nur aus dieser Sorge sind die vorstehenden Fragen an die Kirchenleitung in
Kiel gestellt. Ob sie wohl endlich einmal mit dem Ernst antworten wird, der die-
sen Fragen zukommt?“715

In einer Antwort an die VZ kritisierte Halfmann die Form und den Ort der Kritik. In-
haltlich äußerte er sich ausdrücklich nicht zum Vorgeworfenen.716 Mit welchem Ernst
bzw. wie geantwortet wurde, geht aus einem Schreiben Haars hervor, das er am
4. April 1957 an den Präsidenten des Landeskirchenamtes, Oskar Epha, richtete:

„Ich möchte nunmehr nur noch auch Sie, hochverehrter Herr Präsident, zu dem
ich ein uneingeschränktes Vertrauen habe, bitten, Herrn Baader dahingehend zu
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beeinflussen, mich mit Briefen zu verschonen. Sie bringen mir und den Meinen
nur schweren Kummer und erinnern uns in ihrer beleidigenden Art an Zeiten, die
wir endlich doch einmal vergessen möchten, um zu einer positiven Einstellung
zu Welt und Menschen zu kommen.“ 717

Haar kritisiert darin weiter, dass Baader als CDU-Mitglied ungeeignet sei, den
EPD zu leiten. In seiner Antwort distanzierte sich Epha ausdrücklich – auch im
Namen Halfmanns – von Baaders Stil.718 Eine inhaltliche Antwort auf Haar er-
folgte ebenso wenig, wie die parteigebundene Leitung des EPD durch Baader
geändert wurde. Dennoch zeichnete sich eine Öffnung zur Diskursbereitschaft
ab. So wurde im Herbst des Jahres die Gründung eines Arbeitskreises Kirche
und Judentum durch den späteren Ratsvorsitzenden der EKD und damaligen
Kieler Professor für Neues Testament, Eduard Lohse, im Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt gegeben.719 Die angekündigten jährlichen Tagungen dieses
Arbeitskreises blieben allerdings aus.
Soweit ersichtlich publizierte Haar danach nicht mehr in der kirchlichen Presse,
seine in jeder Ausgabe der „Kirche der Heimat“ erscheinende Kolumne „Der
Deichbote“ entfiel. Ebenso beendete Haar seine Kommentare zur Kirchenpolitik
in sozialdemokratischen Zeitungen.
Dass man SPD-intern die Kritik Haars an der Landeskirche aufnahm, lässt ein Bei-
trag des damaligen Juso-Landesvorsitzenden und Redakteurs der „Flensburger
Presse“, Jochen Steffen, vermuten.720 Dieser wies nämlich in einer Polemik gegen
Bischof Halfmann im Mai 1958 auf dessen Schrift „Die Kirche und der Jude“ hin.721

Das verhärtete politische Klima im Land belastete Haar. Die Unterstützung, die
er hierbei von landeskirchlicher Seite einforderte, erfolgte nur eingeschränkt: Es
gab Verständnis vor dem Hintergrund seiner Biografie und Unverständnis für
seine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Situation. So schrieb Bischof  Wester,
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712 Ebd., Bl. 98ff.: sechsseitige Antwort Halfmanns vom 2.(!)7.1956 an Haar.
713 Ebd., Bl. 101. Schreiben an Wolfgang Baader vom 16.7.1956.
714 Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 23.3.1957, PA Haar, LKAK 12.03, Nr. 370, Bl. 109. Den Antisemitismus hatte
Haar zuletzt in einer Besprechung eines Buches über die Entstehung des völkischen Antisemitismus in Deutschland the-
matisiert. Kirche der Heimat, Nr. 21, 1. November-Ausgabe, „‚Er ist wie Du’, Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus“.
715 Ebd. Zur Woche der Brüderlichkeit 1957 waren in der „Kirche der Heimat“, Nr. 6, 2. März-Ausgabe, eine Ankündigung
erschienen und ein Bericht „Das Vermächtnis der Anne Frank“ von Pastor Dr. H. Thyen.
716 Antwort an Lic. Dr. Haar vom 26.3.1957, PA Haar, Bl. 107.
717 Schreiben Johann Haars an Oskar Epha vom 4.4.1957, ebd., Bl. 110.
718 Schreiben Oskar Ephas an Johann Haar vom 8.4.1957, ebd., Bl. 111.
719 Der Arbeitskreis konstituierte sich am 18.11.1957 in Kiel. Vorsitzender war Prof. Dr. Eduard Lohse, Schriftführer Pastor
Dr. Sigo Lehming, der damals im Predigerseminar Preetz tätig war. Die Bekanntgabe erfolgte durch die Kirchenleitung,
Halfmann. GVOBlatt Nr. 23/24 1957, S. 117.
720 Jochen Steffen (1922-87) wurde am 28.9.1958 in den schleswig-holsteinischen Landtag gewählt, 1966-73 war er Frak-
tionsvorsitzender, 1965-75 Landesvorsitzender. Vergl. u.a. Jens-Peter Steffen (Hrsg.), Personenbeschreibung: biographi-
sche Skizzen eines streitbaren Sozialisten / Jochen Steffen, Kiel 1997.
721 Jochen Steffen, Offener Brief an Bischof Halfmann, Flensburger Presse vom 15.5.1958, LKAK 20.01, Nr. 660.
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der einen zunehmend engen persönlichen Kontakt zu Haar pflegte, am 25. Sep-
tember 1959 in einem Brief an Präsident Epha über Haar:

„Er ist ja doch ein schwer angeschlagener Mann, seine Familie ist in den Kon-
zentrationslagern und Gaskammern elendig zugrunde gegangen. Das alles zehrt
an ihm. Eine Folge dieser Tatbestände ist offenbar auch die, dass er sich selbst
verfolgt sieht, wovon gar nicht die Rede sein kann. Aber das redet man ihm nicht
aus. Obwohl er uns allen, die wir dienstlich mit ihm zu tun haben, immer wieder
Kummer bereitet, liegt er mir sehr am Herzen […].“722

Die Situation verstärkte offenbar Haars Bindung zur Sozialdemokratie, für die er
im Herbst 1959 erfolgreich für den Pellwormer Gemeinderat kandidierte. Kurz dar-
auf, am 9. November, entdeckte er einen Zettel, der offenbar an den Zaun des  Pas -
torats gehängt worden war. Darauf stand mit Hakenkreuzen verziert: „Jud raus“.723

Haars Frau gestand ihm darauf, was ihm bisher verschwiegen worden war: Bereits
Wochen zuvor waren die Fenster des Pastorat-Neubaus mit Haken kreuzen be-
schmiert worden.724 Die von Haar veranlassten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
wurden im Dezember eingestellt, und die landeskirchliche Pressestelle unter Wolf-
gang Baader versuchte, das Bekanntwerden des Vorfalls zu verhindern. In dieser
Zeit – am 11. Dezember 1959 – starb Johann Haars Ehefrau.725

Parallel bemühten sich Parteifreunde um stärkere Aufmerksamkeit der Kirche.
So wandte sich die Kieler Landtagsabgeordnete Anna Brodersen an die Leite-
rin der landeskirchlichen Frauenarbeit, Pastorin Annemarie Grosch, sie möge
sich um Unterstützung der Landeskirche gegen die antisemitischen Angriffe auf
Haar bemühen.726 Der von Grosch angeschriebene Bischof Wester verwies auf
seine intensive persönliche Unterstützung Haars: „Ich bin mit Bruder Haar in
guter Verbindung, auch was die Antisemitismen angeht. Er ruft mich in solchen
Fällen gleich an und ich versuche ihm zu helfen, so gut es dann jeweils geht.“727

Die politische Dimension der Vorgänge erfasste er aber nicht.
Annemarie Grosch hatte in ihrem Schreiben am 19. Dezember 1959 die Vor-
kommnisse als „diese antisemitische Welle“ beschrieben.728 Eine Woche später
erlebte die gesamte Bundesrepublik eine Welle antisemitischer Schmierereien
in einer Größenordnung, die einen internationalen Skandal auslöste.729 Darauf-
hin berichteten sozialdemokratische Zeitungen von den Pellwormer Vorkomm-
nissen. Der Chef des Evangelischen Presseverbands Nord, Baader, reagierte dar-
auf, indem er nach Absprache mit den Bischöfen erfolgreich auf die Regional-
presse einwirkte, hierzu nichts zu veröffentlichen. Erst die Einstellung der Er-
mittlungen gab Baader am 20. April 1960 per Pressemitteilung bekannt. Sie en-
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dete mit dem Hinweis: „Pastor Haar – Pellworm – ist Vierteljude und Sozialde-
mokrat.“730 In der Folge dieser Entwicklung wurde der Antisemitismus der Lan-
deskirche am Fall von Halfmanns Judenschrift öffentlich thematisiert.
Haar selbst hatte in den folgenden Jahren zunehmende gesundheitliche Pro-
bleme und bemühte sich um seine vorzeitige Emeritierung, die schließlich zum
1. April 1965 erfolgte. Haar zog in die Nähe von Detmold und war bis zu seinem
Tod 1976 publizistisch und wissenschaftlich tätig.731
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722 Bischof Wester an Präs. Epha, ebd., Bl. 143.
723 Vermerk des Husumer Propstes vom 9.11.1957, ebd., Bl. 145.
724 Mitteilung Pastor Haar vom 11.11.1959, ebd., Bl. 146.
725 Ebd., Bl. 149.
726 Schreiben Annemarie Groschs vom 19.12.1959 an Bischof Wester, LKAK 11.01, Nr. 285.
727 Antwort Westers an „Vikarin Grosch“ vom 22.12.1959, ebd.
728 Schreiben Grosch, ebd.
729 Vergl. u.a. Ulrich Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der Ära Adenauer,
Hamburg 1994, S. 276-297.
730 Dieser Satz wurde dick unterstrichen und von Wester mit der Bemerkung „Was soll das?“ versehen. Mitteilung des EPV
Schleswig-Holstein „PPP-Parlamentarisch-Politischer Pressedienst“ vom 20.4.1960. Der 20. April ist von der NS-Bewegung
als „Führergeburtstag“ besonders gefeiert worden. LKAK 11.01, Nr. 286.
731 Unter anderem als Herausgeber der Gesammelten Werke Iwands.
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3.1.1. Die Kontroverse um Halfmanns „Judenschrift“

Im Jahr 1936 erschien von Wilhelm Halfmann die Schrift „Die Kirche und der
Jude“ in der volksmissionarischen Schriftenreihe der Bekennenden Kirche.732

Veranlasst war die Schrift durch den Bruderrat der BK. Ziel war es, dem radika-
lisierten Antisemitismus insbesondere neuheidnischer Gruppen zu begegnen. In
der Schrift unterstützte Halfmann ausdrücklich die antijüdische Gesetzgebung
des NS-Staates mit zahlreichen Verweisen auf Luther. Das Werk wurde bald ver-
boten, auch wenn es sich durch einen Antisemitismus auszeichnete, der reli-
giöse mit völkischer Argumentation verband.
Der Auslöser für die Kontroverse um Halfmanns Schrift, die im Frühjahr 1960
stattfand, lag in dem öffentlichen Erschrecken über die antisemitische Welle in
Westdeutschland. Und darin, dass die Schleswig-Holsteinische Landeskirche in
Sachen Johann Haar als erste Betroffene versucht hatte zu vertuschen.
Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass Schleswig-Holstein bereits eine
Kette von Skandalen um den Schutz von NS-Verbrechern hinter sich hatte. Der
Antisemitismus der Professoren Redeker und Beyer ließ bereits ein unangenehmes
Licht auf die Landeskirche fallen und im November des Vorjahres war gerade erst
der Euthanasie-Verbrecher Heyde/Sawade aufgeflogen. Das Land stand erst am
Beginn der Aufklärung des Skandals, von dem zu diesem Zeitpunkt nur klar war,
dass der Hauptförderer und Unterstützer des untergetauchten Verbrechers der
Synodenpräsident Generalstaatsanwalt Voß war. Gefühlsmäßig – so wäre zu ver-
muten – stand die Kirchenleitung bereits mit dem Rücken zur Wand. Zumindest
wäre hierin eine Erklärung zu sehen, dass insbesondere Halfmann zu einem of-
fenen Umgang mit den Kritikern nicht imstande war und intern Verschwörungen
von Ludendorffern, Atheisten, Sozialdemokraten und der DDR vermutete.733

Auf ein erstes Schreiben des um Aufklärung bittenden sozialdemokratischen
Landtagsabgeordneten Wilhelm Siegel antwortete er in einer nicht unbedingt
förderlichen Art:

„Wie damals von mir der ‚Stürmer’ abgelehnt wurde, so heute die Hakenkreuz-
schmierer. Ich zitiere aus der Schrift: ‚Hier läuft alles auf einen naiven Pharisäis-
mus hinaus, der die Juden moralisch denunziert. Mit Denunziation (oder wie
man´s auch nennt: ‚Aufklärung’) hat christlich erzogener Geist nicht gern zu
tun.’ – ‚Für die Kirche ist die rassische Begründung nicht ausreichend, die reli-
giöse Haltung unerträglich.’ Das gleiche Urteil über die Denunzianten, Entlarver,
Enthüller habe ich heute noch, auch wenn sie aus anderen Löchern heraus-
kriechen. Mit freundlicher Begrüßung …“734
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Auch wenn der Ton des Schreibens angesichts der Skandale verständlicher er-
scheint, so macht doch gerade dieser Hintergrund die Wortwahl umso zweifel-
hafter. Rechtsstaatliche Verbrechensverfolgung stellt Halfmann auf eine Ebene
mit dem Denunziantentum des NS-Staates. Dem Mann des Wortes war hier of-
fenbar nicht bewusst, dass seine Zeilen als Ungeheuerlichkeit interpretierbar
waren.
Inhaltlich hatte Siegel u.a. darum gebeten, die Landessynode möge sich mit der
Thematik beschäftigen. Hier wurde aber klar auf Verdrängung gesetzt. Genau
wie der Heyde-Sawade-Skandal und die Mitwirkung von Synodenpräsident Voß
war die gesamte Thematik auf der folgenden Synodentagung tabu. Einzig der
Synodale Brodersen wies in seinen Anmerkungen zum Bericht der Kirchenlei-
tung auf die Gefahr hin, „von diesen Dingen zu wenig zu reden“.735 – Auf diese
Kritik wurde nicht reagiert.
Im Februar 1960 wurden im „Informationsdienst des Deutschen Volksbundes
für Geistesfreiheit e.V.“ in der Ausgabe Nr. 127 unter dem Titel „Bischof gegen
die Juden im Dritten Reich“ Auszüge aus Halfmanns Schrift ausgiebig zitiert und
damit öffentlich gemacht. Die sozialdemokratische „Flensburger Presse“ druckte
den Artikel samt Zitaten umgehend unter der Überschrift „Bischof D. Halfmann
ein Antisemit“ nach.
Die Art und Weise, wie Halfmann sich zur Wehr setzte, entsprach der Rezeption
derjenigen, die ihm nahestanden. Es sind zahlreiche Beileidsschreiben erhalten,
die sich nur in überschaubarem Maß mit der inhaltlichen Kritik auseinanderset-
zen, darunter Briefe des Vertriebenenministers Theodor Oberländer, des Lan-
desministers Edo Osterloh und des Generalstaatsanwalts Voß.736 Letzterem kol-
portierte Halfmann auch, dass bezeichnenderweise zu einem frühen Zeitpunkt
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732 Zur Halfmann-Schrift s. Reumann, Halfmanns Schrift; sowie Reumann, „… Filialen der jüdischen Synagoge“. Zur Ent-
stehung von Wilhelm Halfmanns „Die Kirche und der Jude“ 1936, in: GFH (3/2004), S. 163-178; sowie Linck, Ausstel-
lungstexte, S. 68f.; und Sönke Zankel, Die Bekennende Kirche und die „Judenfrage“: Der Radikalantisemitismus des
Wilhelm Halfmann, in: Niklas Günter, Sönke Zankel (Hrsg.), Theologie zwischen Kirche, Universität und Schule. Festschrift
für Klaus Kürzdörfer, Kiel 2002, S. 52-66, überarbeitet neu erschienen unter dem Titel: Sönke Zankel, Christliche Theolo-
gie im Nationalsozialismus vor der Judenfrage. Die Schrift Halfmanns „Die Kirche und der Jude“, in: DG 16 (2004), S. 121-
134; Christina Semper, Das Verhältnis der Bekennenden Kirche zum Judentum in Schleswig-Holstein am Beispiel Wilhelm
Halfmanns, in: Landtag (Hrsg.), Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933-1945. Die Ausstellung im Landeshaus, S. 103-
113; Hansjörg Buss, Hanna Lehming, „… und darum gilt ihre ganze Feindschaft der christlichen Kirche“ – Zur Kontroverse
über die „Judenschrift“ von Wilhelm Halfmann, in: Hansjörg Buss, Annette Göhres, Stephan Linck, Joachim Liß-Walther
(Hrsg.), „Eine Chronik gemischter Gefühle“. Bilanz der Wanderausstellung „Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933-
1945“, Bremen 2005, S. 269-280. Zur Kontroverse 1960 s. Sönke Zankel, „Ich kann die christlich-jüdische Verbrüderung
unter Eliminierung der Theologie nicht mitmachen.“ Bischof Halfmann und der christliche Antijudaismus in den Jahren
1958-1960, in: DG 21 (2010), S. 123-137.
733 So u.a. in Schreiben an Bischof Witte vom 5.3.1960 und Generalstaatsanwalt Voß. LKAK 20.01, Nr. 660.
734 Schreiben Halfmanns an Wilhelm Siegel vom 26.1.1960, ebd.
735 Brodersen bezog sich auf den Antisemitismus allgemein und die Pellwormer Vorfälle am Pastorat Johann Haars kon-
kret. Bericht über die Verhandlungen der 21. ordentlichen Landessynode vom 17.-22.1.1960 in Rendsburg, S. 11. S. auch
III.5.1.
736 Akte Kirche und Judentum, LKAK 20.01, Nr. 660.
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die Kritik an seiner Schrift in einem Blatt der Ost-CDU veröffentlicht worden war.737

Auch der hamburgische Landesbischof Witte schrieb an Halfman: „Ich habe die
Schrift über Sie und die Juden gelesen. Wie tun Sie mir leid! Dass man sich mit
solchen Dingen abplagen muss! Die Presse ist doch eine gierige Meute und das
Wort vom Rufmord leider nur zu wahr. […] Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich
teilnehmend Ihrer gedenke und hoffe, dass bald wieder Ruhe eintritt. Mit sehr
herzlichem Gruß Ihr Witte.“738

In seiner Antwort schrieb Halfmann aufschlussreich: „Haben Sie herzlichen Dank
für Ihre freundlichen Zeilen vom 2. März über meine Sache mit den Juden. […]
Meine Schrift von 1936 war in den historischen Bemerkungen über die Ge-
schichte der Juden (obwohl sie sachlich richtig sind) ungerecht, weil einseitig
ausgewählt, und es hat mir schon bald, etwa 1938 leid getan, dass ich sie ge-
schrieben hatte. Heute gar, nach allem, was geschehen ist, wäre solche Schrift
unmöglich. Trotzdem kann ich heute noch nicht anders, als den theologischen
Ansatz für richtig zu halten. Aber über die Judenfrage zu diskutieren so, dass
auch das theologische Nein zum Judaismus, nicht nur zum ‚Antisemitismus’
durchgehalten wird, ist fast unmöglich. Ich kann die christlich-jüdische Verbrü-
derung auf humanitärer Basis, unter Eliminierung der Theologie, nicht mitma-
chen. Mit herzlichem Gruß und Dank Ihr ergebener H.“739

Folgen wir Halfmanns Gedanken, so war seine historische Darstellung sachlich
richtig. Darin hatte er das Volk Israel mit dem rassistischen Volksbegriff gleich-
gesetzt und entsprechend „die Juden“ in einem Gegensatz zu „den Deutschen“
gesehen. Genau dadurch war ihm die theologische Rechtfertigung der völkisch-
antisemitischen Politik der Nationalsozialisten möglich. Theologisch hätte aus
seiner Sicht aber die Erlösung, also die Aufhebung der Verwerfung des Volkes
Israel, von denjenigen Juden, die sich zum Christentum bekannten, erfolgt sein
müssen. Mit anderen Worten: Halfmanns Theologie hätte eine besondere Ver-
antwortung und Pflicht der Kirche gegenüber den Christen jüdischer Herkunft
bedeuten müssen. So aber hatte Halfmann in der NS-Zeit nicht gehandelt. Der
Pfarrernotbund Schleswig-Holsteins hatte im Gegensatz zu allen anderen Not-
bünden bei seiner Gründung dem Arierparagraphen für Pastoren zugestimmt
und damit getauften Juden das Recht auf das Amt der Verkündigung genom-
men. Und: Halfmann hatte auch den Ausschluss der „nichtarischen Christen“
aus der Landeskirche befürwortet. Er war in die Kommunikationsstrukturen der
Deutschen Evangelischen Kirche und der Bekennenden Kirche gut genug ein-
gebunden, um genau zu wissen, dass er hiermit auf die Linie einer radikalisier-
ten Minderheit in der Deutschen Evangelischen Kirche eingeschwenkt war und
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sich auch im Gegensatz zur nationalsozialistisch geführten benachbarten Ham-
burger Landeskirche befand. 
Eine kritische Reflexion des eigenen völkischen Denkens und Handelns nahm
Halfmann nicht vor. Im Gegenteil: Er nahm für seinen Antisemitismus in An-
spruch, dieser sei theologisch begründet. Die Intention seiner Schrift, den radi-
kaleren Nationalsozialisten zu begegnen, und das Verbot der Schrift durch die
Gestapo dienten ihm als Bestätigung für deren Richtigkeit.
Genau so lag seine offizielle Verteidigungslinie. Er ließ Auszüge aus seiner Schrift
zusammenstellen und drucken und versah sie mit einem persönlichen Nach-
wort. Darin hieß es:

„Meine Schrift hat zu ihrer Zeit einen guten Dienst getan, wie das Echo von
Freund und Feind bewies. Aber sie war in manchen Stücken zeitverhaftet; längst
schon war mir ihr schwacher Punkt bewusst. Ein Christ jüdischer Abstammung
schrieb mir 1937: ‚Man kann heute nicht mehr den ‚Stürmer’ ablehnen, ohne
dann auch die Methoden der Partei und des Staates abzulehnen.’740 Dieser Mann
hatte völlig recht, deshalb habe ich auch seinen Brief aufbewahrt. Nur war die
Lage im Jahre 1936 so, dass man als Einzelner gar nicht erst die Feder anzu-
setzen brauchte, um öffentlich die Methoden der Partei und des Staates anzu-
greifen. Der Versuch wäre im Keim erstickt worden. So bezog ich mich nur auf
den Antisemitismus des ‚Stürmers’. Wer verstehen wollte, hat das auch verstan-
den im Sinne des Sprichwortes: Er prügelt den Sack, aber meint den Esel.“741

Im Anschluss zitierte Halfmann das Stuttgarter Schuldbekenntnis als „das ent-
scheidende Wort“ der Bekennenden Kirche „über ihre innere Geschichte im Drit-
ten Reich“. Die Verteidigungsschrift wurde aber nur an ausgewählte Personen
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737 Hier irrte Halfmann vollständig. Die „Charakteristik. Berlin, d. 9.8.1961, betr. Bischof D. Wilhelm Halfmann“, die über ihn
(wie alle anderen westdeutschen Bischöfe) angelegt worden war, macht deutlich, dass das MfS hier nicht steuerte, sondern
vielmehr lediglich westdeutsche Presse auswertete. So heißt es über den Skandal: „Während seiner Pastorenzeit in Flens-
burg ab 1932 trat Halfmann in verschiedenen Veröffentlichungen stark antisemitisch in Erscheinung. Wegen dieser Tatsa-
che wurde Halfmann mehrfach in der westdeutschen Presse angegriffen. Der ‚Informationsdienst des deutschen
Volksbundes für Geistesfreiheit e.V.’ Nr. 127 vom Februar 1960 veröffentlichte unter der Überschrift ‚Bischof gegen die
Juden im 3. Reich’ Zitate aus einer antisemitischen Publikation Halfmanns von 1936, die den Titel trug: ‚Die Kirche und der
Jude’. Auch die ‚Flensburger Presse’ veröffentlichte unter der Überschrift ‚Bischof D. Halfmann ein Antisemit?’ aus dem o.g.
Buche. Mit einem Manuskriptdruck ‚Bischof Halfmann und die Juden’ (Herausgegeben von der Landeskirchlichen Presse-
und Informationsstelle Kiel, Postfach 660, 1960) [Bl. 26] versuchte Halfmann diese Enthüllungen zu entkräften. Er musste
dabei aber zugeben, dass er sich damals wesentlich auf die antisemitische ‚Geschichte des jüdischen Volkes’ von Beman-
Harling, Calwer-Verlagsanstalt 1937, gestützt hat.“ BStU MfS – HA XX AP 13064/92.
738 Schreiben Bischof Witte vom 2.3.1960 an Bischof Halfmann. LKAK 20.01, Nr. 660.
739 Schreiben Halfmann an Bischof Witte vom 5.3.1960, ebd.
740 Halfmann meinte und zitierte hier Fritz Valentin. Ob ihm tatsächlich nicht bekannt war, dass Valentin inzwischen Se-
natspräsident des Oberlandesgerichts Hamburg und Mitglied der dortigen Landessynode war, ist unklar.
741 Bischof Halfmann und die Juden. Als Manuskript gedruckt 1960. Hrsg. von der landeskirchlichen Presse- und Infor-
mationsstelle, LKAK 20.01, Nr. 660.
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verteilt und der zurückgehaltene Rest offenbar vernichtet, als sich die öffentli-
che Aufregung legte. Auf eine öffentliche Reaktion verzichtete Halfmann.
Diese Vorgehensweise und Haltung entsprach der Mehrheit der Landeskirche.
Immerhin war Halfmanns Schrift bis dahin als Zeugnis des Widerstands gedeutet
worden. So hatte Propst Prehn in seinem Brief zu Halfmanns 60. Geburtstag in
der „Kirche der Heimat“ positiv auf die Schrift Bezug genommen: „In der Zeit
des Arierparagraphen schrieben Sie die Schrift: ‚Die Kirche und der Jude’. Ich
denke noch heute mit Freuden daran, wie es uns wiederholt gelang, diese Schrift
dem Zugriff der Gestapo zu entziehen.“742

Die Aufregung über den Inhalt der Schrift konnte aus dieser Perspektive nicht
verstanden werden. So schrieb der emeritierte Propst Johann Bielfeldt, der Chro-
nist der schleswig-holsteinischen Bekennenden Kirche, im März 1960 an Half-
mann:

„Sie haben wieder Ärger wegen Ihres ‚antisemitischen’ Buches. […] Aber ich
möchte diese Gelegenheit benutzen, um ein Wort zur Judenfrage zu sagen. […]
Wir müssen jetzt die Hand auf den Mund legen. Zu große Schuld haben wir auf
uns geladen. Wir haben nicht die Vollmacht, kritisch über die Juden zu reden.
Aber im eigenen Interesse dieses seltsamen Volkes möchte man so sehr wün-
schen, dass sie sich nicht wieder unbeliebt machen möchten durch ihr Verhal-
ten. Der mir befreundete jüdische Arzt Dr. Bamberger, der allerdings Christ
geworden war, sagte mir einmal, ehe er sich das Leben nahm: ‚Darum habe ich
den Schritt getan, um mich von den unangenehmen Elementen meines jüdi-
schen Volkes zu trennen.’ Die guten Juden wissen ja wohl, wie sie belastet wer-
den von den Barmat-Kutisker schlimmen Angedenkens.743 Und Stoecker, dem
Bodelschwingh die Treue gehalten hat, war ja doch nicht ganz blind, wenn man
wohl auch die Art seines Kampfes ablehnen wird.“744

Bielfeldt war sichtbar nicht bewusst, dass es makaber war, den Ausspruch eines
getauften Juden in der Zeit der Verfolgung als Bestätigung seines Antisemitis-
mus zu nehmen. Der Rendsburger Arzt Dr. Ernst Bamberger hatte sich ange-
sichts der bevorstehenden Deportation 1941 das Leben genommen.745 1985
wurde die ehemalige Synagoge, in der das Jüdische Museum eingerichtet wor-
den ist, nach Bamberger benannt.
Als die öffentlichen Anwürfe gegen Halfmann bereits ein Ende gefunden hat-
ten, nahm Halfmann doch indirekt öffentlich Stellung. In der „Kirche der Heimat“
erschien exponiert auf Seite 1 unter der Überschrift „Sieg über das Gestern“ ein
Kommentar Halfmanns. Er begann mit dem Satz: „Die evangelische Kirche muss
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sich ihrer inneren Geschichte stellen, auch wo diese Schmerzen macht.“ In dem
aus drei Absätzen bestehenden Text thematisierte er im ersten und letzten Ab-
satz den Nationalismus und den Nationalsozialismus sowie die christliche
Schuld. Der zweite Absatz thematisierte den Antisemitismus: 

„Weiter müssen wir den Antisemitismus verabschieden, den Inbegriff von Un-
menschlichkeit und frevelhafter Überhebung über den Mitmenschen. Vielleicht
hat Gott den ‚ewigen Juden’ eben dazu unter die Völker gesendet, dass sie dies
lernen. Das deutsche Versagen, die deutsche Schuld ist an diesem Punkte so
ungeheuerlich, dass sich weithin eine Trotzhaltung gebildet hat, die schlechten
Gewissens nach Rechtfertigung sucht. Angesichts des Heeres der Getöteten ist
aber jede Rechtfertigung nur neue Schändung der Toten und zugleich auch des
deutschen Namens. Aber es müssen auch die Philosemiten, die eifervollen
Schützer der Juden, gebeten werden, mit ihrem nervösen Gebaren die wunden
Gewissen nicht überflüssig zu reizen. Sie helfen nicht zur Normalisierung des
Verhältnisses zwischen Deutschen und Juden, welche doch darin bestehen
würde, dass es aufhört, ein Problem zu sein.“746

Halfmann zog hiermit eine scharfe Linie zum Antisemitismus. Den Völkermord
am europäischen Judentum benannte er als deutsche Tat und als deutsche
Schuld – ohne dies auf den Nationalsozialismus zu schieben. Und er wies jede
Relativierung oder Rechtfertigung klar zurück. Umgekehrt bezeichnete er die-
jenigen, die den Antisemitismus thematisierten, als Philosemiten, die dadurch
Abwehrreaktionen provozierten, die eine Normalisierung verhinderten. Hierbei
verwendete er den Gegensatz Deutsche und Juden – und nicht Christen und
Juden. Dies könnte einem anhaltend völkisch bestimmten Denken Halfmanns
geschuldet sein. Gleichzeitig vermied er so ein Zugeständnis an eine christlich-
jüdische Annäherung, die er seiner Theologie folgend ablehnte.
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742 „Bischof D. Halfmann zum 60. Geburtstag“, Offener Brief von Wolfgang Prehn, Kirche der Heimat, 32. Jahrgang 1956,
Nr. 9, 1. Mai-Ausgabe.
743 Bielfeldt nahm Bezug auf einen Skandal um zwei jüdische Unternehmer 1924/25.
744 Schreiben Johann Bielfeldt an Halfmann vom 7.3.1960, LKAK 20.01, Nr. 660.
745 Vergl. Felicitas Glade, Ernst Bamberger – Wilhelm Hamkens. Eine Freundschaft in Mittelholstein unter dem NS-Regime
(Rendsburger Jahrbuch Beihefte, Bd. 1), hrsg. vom Kreisverein Rendsburg für Heimatkunde und Geschichte e.V., Rends-
burg 2000.
746 Kirche der Heimat, Nr. 9, 1. Mai-Ausgabe, S. 1: „Sieg über das Gestern. Von Bischof D. Halfmann.“ Unter dem Beitrag
stand der Hinweis: „Aus dem Schlussabsatz eines Beitrags von Bischof D. Wilhelm Halfmann über die Bewältigung unse-
rer Vergangenheit in der Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. D. Dr. Bohne ‚Glauben und Erziehung’“ mit Preisangabe
des Buches und Verlagsanschrift. Unter dem Titel „Zur Bewältigung unserer Vergangenheit“ in: Wilhelm Halfmann, Pre-
digten, Reden, Aufsätze, Briefe, Kiel 1964, S. 135-142, hier: S. 142.
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Die Anerkennung der Schuld verknüpfte Halfmann mit der Forderung, das
Thema zu beschweigen. Er äußerte sich nicht konkret zu eigenem Handeln, dem
der BK oder der Kirche insgesamt und legitimierte diese Haltung als einer „Nor-
malisierung“ dienlich. Dieser Linie folgte die Landeskirche in den folgenden Jah-
ren. Ein Diskurs zum Thema war tabu.
Als 1964 Bielfeldts Geschichte des Kirchenkampfs in Schleswig-Holstein er-
schien, thematisierte er den Antisemitismus der DC kaum, die Beteiligung der BK
verschwieg er komplett, ebenso wie Halfmanns Schrift und deren Verbot 1936.747

Während diese Linie „nach außen“ galt, wurde „intern“ offen am alten Denken
festgehalten. Als im Juli 1960 der emeritierte Kropper Missionsdirektor Detlef
Bracker seinen Aufsatz „Ein offenes Wort über Israel“ Halfmann zusandte, ant-
wortete dieser offen:

„Was Sie in Ihrem ‚offenen Wort’ als sozusagen christliche Selbstverständlich-
keiten ansprechen: ‚Abscheu’ und ‚feindlicher Hass’ seitens der Juden, vor allem
das ‚Verstockungsgericht’, weiter die ‚Gefahr des jüdischen Volkes’ für das deut-
sche, die ‚antichristliche Beeinflussung’ der deutschen Arbeiter durch jüdischen
Einfluss – das sind alles Dinge, die Sie heute in der Öffentlichkeit nicht sagen
können, ohne dass ein fürchterliches Geschrei erhoben wird. Denn das gilt heute
als Ausdruck von uraltem christlichen Antisemitismus und schwerer historischer
Schuld der Kirche. Dabei sind alle diese Urteile richtig, in der Bibel gegründet,
in der Kirchengeschichte und volksgeschichtlich bestätigt; ich stimme Ihnen voll
zu. Aber es gibt Zeiten, wo man auch Dinge, die wahr sind, nicht sagen kann,
ohne die Gefahr verhängnisvollster Missverständnisse heraufzubeschwören.“748

3.2. Lübeck

In der Landeskirche in Lübeck war das Verhältnis zum Judentum grundsätzlich
anders als in Schleswig-Holstein: Der Antisemitismus der radikalisierten Deut-
schen Christen war in Lübeck offiziell Thema der Selbstreinigung gewesen. Ge-
rade die Ablehnung des Alten Testaments, die „Arisierung“ der Heiligen Schrift
und die antijüdische Kirchengesetzgebung wurden klar als Häresie benannt.
Wer dies nicht offiziell als Irrlehre ablehnte, konnte kein Pastor der evangelisch-
lutherischen Kirche sein.749

Das bedeutete: Hier war keine Verdrängung von Schuld und Mittäterschaft nötig
– und insofern eine größere Unbefangenheit gegenüber dem Judentum mög-
lich. Gegenüber den Christen jüdischer Herkunft sah man eine besondere Ver-
antwortung. Die Arbeit Pastor Auerbachs wurde anerkannt, und im Gegensatz
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zur Schleswig-Holsteinischen Landeskirche bemühte man sich nach seinem Tod
um eine Fortführung, indem man allen Pastoren der Landeskirche die Namen
der in ihren Bezirken Lebenden übermittelte und sie zur gesonderten seelsor-
gerlichen Betreuung aufforderte. Ebenso verhielt es sich mit den Tagungen über
Kirche und Judentum: Man unterstützte Auerbachs Teilnahme und wünschte
Berichte, die dann auch diskutiert wurden.
Die Schändung des jüdischen Friedhofs in Lübeck 1947 rief hingegen erst ver-
spätet eine kirchliche Reaktion hervor, als 1948 Vertreter der Landeskirche offi-
ziell an der Einweihung eines Denkmals auf dem jüdischen Friedhof in Lübeck-
Moisling teilnahmen. Vonseiten der jüdischen Gemeinde wurde diese Teilnahme
sehr honoriert. In einem vom gesamten Gemeindevorstand unterschriebenen
Brief an die Landeskirche hieß es:

„Unseren Ihnen bereits persönlich zum Ausdruck gebrachten Dank für Ihre An-
teilnahme an der Denkmalsweihe auf dem Jüdischen Friedhof in Lübeck-Mois-
ling wollen wir nochmals auf diesem Wege bestätigen. Wir verbinden damit die
Hoffnung, dass durch verständnisvolle Zusammenarbeit der Körperschaften der
Glaubensbekenntnisse zahlreiche Fragen und Probleme, die uns die gegen-
wärtige Situation aufgibt, sich lösen und erleichtern lassen.“750

Im Herbst 1948 referierte Leo Baeck auf seiner Deutschlandreise auch in der Lü-
becker Synagoge. Bischof Pautke nahm selbstverständlich an dieser Veranstal-
tung teil.751 Soweit ersichtlich erschöpfte sich die Bereitschaft zum Dialog aber
bereits in dieser Veranstaltungsteilnahme.
Als die EKD 1950 die Erklärung von Weißensee verabschiedete und zum Schutz
der jüdischen Friedhöfe aufforderte, wurde auch in Lübecks Gemeinden der
oben aufgeführte Fragenkatalog versandt. Alle Gemeinden meldeten den Status,
die Gemeinde Genin berichtete über den Jüdischen Friedhof in Moisling, der
aber in der Obhut der jüdischen Gemeinde lag.752

Zusätzlich wurde das Wort der EKD-Synode in einer Sitzung des Geistlichen Mi-
nisteriums (wie der Pastorenkonvent in Lübeck hieß) besprochen, zu der die Kir-
chenleitung eingeladen wurde.753 Auf eine öffentliche Stellungnahme verzichtete
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747 S. Johann Bielfeldt, Der Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, Göttingen 1964.
748 Schreiben Halfmanns an Missionsdirektor Bracker vom 1.8.1960, LKAK 11.03, Nr. 80.
749 Vergl. Linck, Zwei Wege, S. 68ff.; sowie Buss, „Entjudete“ Kirche.
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751 Ebd.
752 LKAK 40.01, Nr. 1886.
753 Ebd.
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die Kirchenleitung und überließ es stattdessen den Pastoren, das Thema am Is-
raelsonntag anzusprechen.754 Das ursprüngliche Ziel, das Wort der Synode um-
fangreich in den Gemeinden zu thematisieren, hatte man allerdings fallen
lassen.755 Bischof Pautke nahm das Thema aber doch wichtiger und gab eine
Linie vor, indem er zum Israelsonntag in der „Gemeinde“ einen Leitartikel auf
der ersten Seite veröffentlichte. Darin schrieb er:

„Der Antisemitismus beginnt wieder sein Haupt zu erheben, teils in rohen und
erschreckenden, teils in etwas zivilisierteren Formen. Soweit entschiedene
Nichtchristen wieder in das alte Fahrwasser geraten, ist das zu beklagen. Man
wird sie aber eines Besseren belehren können wahrscheinlich nur mit einer hu-
manitären Beweisführung. Soweit aber Christen sich daran beteiligen, Menschen,
die Christen sein wollen und auch glauben, es zu sein, befinden sie sich auf ei-
nem überaus gefährlichen und verderblichen Irrwege. Als Erstes muss man ih-
nen mit allem Nachdruck und mit heiligem Ernst zurufen: ‚Irret euch nicht, Gott
lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird er ernten’ (Gal. 6,7).
Ihr glaubt doch an Gott! Habt ihr wirklich schon die entsetzliche Ernte vergessen,
die aus dem ungeheuerlichen Morden, das vor allen andern an Juden gesche-
hen ist, aufgegangen ist? Ist es denn überhaupt menschenmöglich, dass jemand,
der ein Christ sein will, in dieser Richtung wieder fortfahren kann? Seht ihr denn
nicht, fühlt ihr denn nicht, merkt ihr denn nicht, dass hier an diesem Punkte wirk-
lich der ungeheure Zorn Gottes über uns, die wir entweder mitschuldig wurden
oder schwiegen, entbrennen musste? Ist es denn wirklich möglich, das Gottes
Liebesgebot, das uneingeschränkt und unbedingt gilt, so frevelhaft in den Wind
geschlagen werden kann? Können denn wirklich Christenmenschen einem so
wahnsinnigen Irrtum verfallen, dass sie zwar Gottes Kinder wären und Seines barm-
herzigen und gnädigen Schutzes sich erfreuten und der Vergebung ihrer Sün-
den, aber die Juden wären es nicht? […] Habt ihr vergessen, dass der Herr am
Kreuz für diese, Seine fanatischen Feinde und Mörder betete? […] Er weinte über
sie und betete für sie, und das Letzte, was diese verruchte Stadt von Ihm zu se-
hen bekam, waren Seine segnenden Hände. […] Irret euch nicht, Gott lässt sich
nicht spotten! Unser Herr hat auch für sie gelebt und ist auch für sie gestorben.“756

Pautke gab hier eine im damaligen Schleswig-Holstein unüblich scharfe Absage
an den Antisemitismus, den er als un- bzw. antichristlich brandmarkte. Dabei
sah er die Niederlage Deutschlands als Strafgericht Gottes an für das Morden,
vor allem die Shoa. Seine scharfe Absage an den Antisemitismus verknüpfte er
deutlich mit einem traditionellen Antijudaismus.
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Hier zeigte sich klar, dass die Grenzziehung der BK Lübecks gegenüber dem An-
tisemitismus der DC zu keiner kritischen Reflexion der antijudaistischen Theo-
logie geführt hatte.
Als 1955 nach Pautkes Tod der Missionswissenschaftler Heinrich Meyer Lü-
becker Bischof wurde, übernahm er damit auch die Gastgeberrolle für die 8.
Studientagung „Kirche und Israel“, die vom 27. Februar bis 2. März 1956 in Lü-
beck stattfand. Sie stand unter dem Thema „Toleranz“ und hatte inzwischen 300
Teilnehmende, darunter viele Studierende der verschiedensten Universitäten.757

Auch wenn diese Tagung als bedeutendes Ereignis mit großer Beteiligung der
kleinen Landeskirche gewürdigt wurde, gab es in der Folgezeit theologisch keine
spürbare Veränderung im Verhältnis zum Judentum. Die folgenden Studienta-
gungen wurden eigenständig beschickt und die Tagungsberichte diskutiert. Ein
Haushaltsansatz von 200 DM wurde jährlich für Judenmission eingestellt, aber
kaum abgerufen. Kontakte zur (kleiner werdenden) jüdischen Gemeinde waren
nicht feststellbar. Erst Mitte der 1960er-Jahre sollte hier eine deutliche Verände-
rung eintreten.758

3.3. Hamburg

Dass der Diskurs weitgehend von den Bischöfen bestimmt wurde, zeigt sich in
der Hamburgischen Landeskirche. Die wechselnden Personen verhielten sich
gegenüber dem Judentum sehr unterschiedlich. Die Bereitschaft zur Kommu-
nikation war am größten beim Oberkirchenrat und späteren Bischof Theodor
Knolle. Er setzte bereits in der Amtszeit Schöffels deutlich andere Akzente. Knol-
les Nachfolger Herntrich setzte den begonnenen Dialog nicht fort. Und Witte
schließlich trat in der Auseinandersetzung mit dem Judentum eher in die Fuß-
stapfen Simon Schöffels.
Schöffels Haltung gegenüber dem Judentum entsprach seiner oben beschrie-
benen Selbstdeutung. Er bagatellisierte das Geschehene und leugnete im Ge-
gensatz zu seinem Vorgänger Franz Tügel schlicht eigene Kenntnisse. In einem
Gespräch am 26. April 1946 mit dem britischen General Armitage verstieg sich
Schöffel auf dessen Vorhaltungen, man müsse doch von der Judenverfolgung
etwas mitbekommen haben, in Aussagen, er habe „wohl manchmal in Hamburg
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754 Niederschrift über die Sitzung der Kirchenleitung vom 14.7.1950, LKAK 40.01, Nr. 714.
755 Vergl. ausführlich Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 462f.
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auch solche Kolonnen von jüdischen Mädchen […] manchmal ganz fröhlich bei
der Arbeit gesehen.“ Und er erzählte von Jüdinnen, „die in Theresienstadt waren
und glücklich zurückgekehrt sind“. Insgesamt seien in Hamburg „alle diese Fra-
gen milder behandelt worden“. Selbstverständlich aber hielten „wir als Christen
und Deutsche diese angebliche Lösung der Judenfrage für einen unaustilgba-
ren Schandfleck auf der Ehre unseres deutschen Volkes“ und seien entsetzt
„über das, was geschehen sei“. Hier legte sich Schöffel auf eine Linie fest, die ei-
genes Wissen negierte und Geschehenes leugnete.759

Die Mentalität der Nachkriegsjahre illustriert ein Vorgang von 1947. Die EKD ver-
schickte eine Stellungnahme zur Judenfrage an die Landeskirchenleitungen,
die u.a. tätige Nächstenliebe gegenüber „den Judenchristen und sonstigen Ras-
severfolgten” und die Bekämpfung des Antisemitismus forderte. Darauf ent-
spann sich im Hamburger Kirchenrat eine kontroverse Diskussion über die
Denkschrift, wie das Protokoll vermerkt: 

„Sehr schwierig ist die Frage des Antisemitismus, die in Punkt 9 aufgegriffen
wird. Es wird dort behauptet, dass der Antisemitismus vielerorts im Zunehmen
begriffen sei, und gewünscht, dass er immer wieder als eine unchristliche Verir-
rung den Gemeinden zur Kenntnis gebracht werden soll. In der ausführlichen
Aussprache über diesen Punkt wird festgestellt, dass selbstverständlich der An-
tisemitismus für den Christen als unchristliche Verirrung zu gelten habe, dass
aber gegenwärtig dort, wo die Juden in großen Scharen aus dem Osten ange-
siedelt wurden, diese eine derart auffallende Lebensart zeigten, dass schon des-
wegen, also nicht aus rassischen Gründen, sich eine erhebliche Abneigung
gegen sie geltend mache.”760

Ein weitergehender Prozess der Selbstreflexion hatte nicht eingesetzt, wieso auch:
Man hatte sich nichts vorzuwerfen.761 Hier half eine bestimmte Sicht auf die  jüngs -
te Vergangenheit. In den Worten Theodor Knolles entstand aus der Summe ein-
zelner Handlungen eine begradigte Vergangenheit. So lautete sein Rückblick in
einer Rede zum zehnten Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1948:

„Die Evangelische Kirche, die damals in der Bekennenden Kirche, im Pfarrer-
notbund, in den einzelnen Pfarrern, die auch auf der Kanzel Protest erhoben
und dafür ins Konzentrationslager gingen, in Kundgebungen von führenden
Männern der Kirche ihre Stimme gegen die Entrechtung und Vergewaltigung
der Juden erhoben hat, stellt sich in den Kampf für den Schutz jeden Men-
schenlebens und seiner Menschenrechte.”762
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Solch eine Selbstdeutung setzte eine beachtliche Verdrängungsleistung voraus,
hatte Knolle doch 1933 vor der Synode begeistert den Nationalsozialismus be-
grüßt, und zwar nach dem Judenboykott am 1. April und der Einführung des
Arierparagrafen im Reich.763

In dieses Bild passt, dass man ein Gutachten, das die EKD 1951 in Auftrag ge-
geben hatte, um herauszufinden, ob tatsächlich so viele Juden, wie von den Al-
liierten behauptet, ermordet worden waren, zur Verschlusssache erklärte. Im
Einklang mit der EKD leitete man das Gutachten (das die Zahlen des Völker-
mordes bestätigte) nur „streng vertraulich” an die Mitglieder des Kirchenrates
weiter mit der Begründung: 

„Wir halten es nicht für zutunlich, dieses Material einer breiten Öffentlichkeit zu
übergeben, da hierdurch nur die bekannten Reaktionen mit Selbstrechtferti-
gung, Zweifel an der Zuverlässigkeit der Quellen und Aufrechnung mit eigenem
Leid ausgelöst würden.”764

Als Anfang Juli 1951 die Jüdische Gemeinde auf dem Jüdischen Friedhof in
Hamburg-Ohlsdorf ein Mahnmal ihrer Toten errichtete, schrieb Schöffel auf die
Einladung hin ein Grußwort. Darin hieß es:

„Ich verstehe, dass die Jüdische Gemeinde in Trauer und Treue ihren 7.000
Toten ein Ehrenmal setzt und ihrer in feierlicher Stunde vor Gott gedenkt, der in
Frieden und in Erlösung und in Seligkeit enden lassen kann, was Menschen mit
nicht zu schildernder Rohheit und Grausamkeit getan haben. Ich bin mit mei-
ner innigen Teilnahme bei Ihrer Feier.“765

Er erkannte also den Mord als wahr an und ließ sein Schreiben in der Kirchen-
zeitung veröffentlichen. Dennoch liegt auch in diesem Vorgang eine gewisse
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Ambivalenz, da Schöffel nicht persönlich erschien. Hier wird ein wesentlicher
Unterschied zwischen Schöffel und Knolle deutlich: Letzterer hatte bei der Ge-
denkfeier drei Jahre zuvor persönlich teilgenommen. Und Knolle war es auch,
der sich der Kommunikation stellte. Gerade diese Begegnungen führten in den
folgenden Jahren zu einem starken Wandel, dem sich auch Schöffel stellen
musste. So ließ er am 11. März 1952 den Evangelischen Pressedienst mitteilen,
dass er den Aufruf zu Ölbaumspende mit unterzeichnet und die Unterstützung
der Landeskirche für die Aktion „Friede mit Israel“ zugesichert habe.766

Theodor Knolle beteiligte sich 1953 nicht nur als Referent an der Studientagung
des Ausschusses für Dienst an Israel, er übernahm auch den Vorsitz des Aus-
schusses, den Rengstorf ihm antrug, und hatte ihn bis zu seinem Tod 1955 inne.
In diesem Kontext stand das Gespräch mit dem Oberrabbiner Nordwest-
deutschlands, Dr. P. Holzer aus Dortmund, zu dem Knolle in sein Haus geladen
hatte und über das der EPD am 2. Dezember 1954 berichtete: „D. Knolle wür-
digte die geschichtliche Bedeutung dieses Gesprächs mit dem Oberrabbiner
im Hause eines hamburgischen Hauptpastors, wie es in dieser Form seit den
Tagen Lessings nicht stattgefunden habe.”767

Als die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ihrem Vorstands-
mitglied in ihrem Mitteilungsblatt zum 70. Geburtstag gratulierte, hob sie hervor,
„dass er auch in seiner Antrittspredigt als Landesbischof der Verpflichtung aller
Christen, unser Versagen den jüdischen Brüdern gegenüber wiedergutzuma-
chen, beschwörend gedachte.“768

Exemplarisch für diese Wandlung Knolles sei aus seiner Predigt zitiert, die er
1955 zur Eröffnung der Studientagung zum Thema „Der Nächste in christlicher
und jüdischer Sicht” in Hildesheim hielt:

„Und nun stelle ich die entscheidende Frage für diese Stunde und Zeit: Wer ist
der Christenheit in Deutschland und aller Welt der Nächste, dem sie ihre von
Gott gebotene und von der Liebe zu Ihm diktierte Liebe zuwenden muss? Es
sind die Fremdlinge, die unter die Räuber und Mörder gefallen sind. Die Flücht-
linge z.B., die noch immer kein Heim und keine Heimat gefunden haben und
als Fremde angesehen und von der brüderlichen Gemeinschaft ausgeschlos-
sen werden. Aber es sind vor allem auch die Juden, die als volksfremd und art-
fremd verfolgt, enteignet, ausgewiesen, gefangen gesetzt und zu Tode gehetzt
sind in einem furchtbaren millionenfachen Leiden und Sterben. Es sind die Glie-
der des Volkes Israel, die unser Volk verklagen wegen dieser Blutschuld und
deren verbliebener kleiner Rest in von uns verschuldeter Entfremdung unter uns

234 IV. Christen und Juden



lebt, wieder als Fremde, die ausgeschlossen sind, wieder in einem unsichtbaren
Ghetto. Wehe uns, wenn sie nicht aus diesen Fremden zu den ‚Nächsten’ wür-
den, denen unsere unaufdringliche, aber gottverwurzelte Liebe gehört, jene
Liebe, die nicht aus dem Besitzerstolz eines sich überlegen dünkenden Glau-
bens stammt, sondern aus der Demut der Schuld, die wir vor Gott haben, und
aus der Kraft der Buße, die eine neue Weite christlicher Verantwortung in uns
wirkt. Johann Hinrich Wichern hat vor mehr als hundert Jahren sein Werk der Er-
neuerung der Kirche mit folgender Erkenntnis begonnen: ‚Es ist hier eine ge-
häufte Schuld nicht der Einzelnen, sondern der Gesamtheit, eine Schuld nicht
bloß dieses Geschlechtes, sondern eine ererbte, die jetzt im neu anbrechenden
Zeitalter der Welt gesühnt werden soll. Diese Buße würde der Grenzstein zwi-
schen der alten und neuen Zeit in unserer Kirche sein.’“769

Zwar bedürften die (deutschen) Flüchtlinge als Erste der Nächstenliebe, „aber
vor allem auch” die Juden. Hierbei benennt Knolle klar die Verbrechen an den
Juden, aber nicht die Täter. Eindeutig „unsere” Schuld ist jedoch die Ausgren-
zung der Überlebenden im Nachkriegsdeutschland. Die von Knolle geforderte
Nächstenliebe gegenüber dem Judentum verbindet er mit einer klaren Absage
an die offensive Judenmission. Im Kontext seiner Predigt wurde das abschlie-
ßend von ihm zitierte Wichern-Wort zur Forderung, die weit über den bis dahin
geführten Schulddiskurs hinauswies.
Der von Knolle begonnene Diskurs brach mit seinem Tod im Dezember 1955 ab.
Doch auch bei seinem Nachfolger Volkmar Herntrich lässt sich schon frühzeitig
eine stärkere Sensibilität wahrnehmen. Dies zeigt sein Umgang mit Hans-Ludwig
Wagner, einem getauften Juden aus Hamburg, der in der NS-Zeit Theologie stu-
diert hatte.770 Wagner hatte 1936 die Zulassung zur ersten theologischen Prüfung
in Hamburg beantragt. Diese hatte man ihm nicht gewährt, da er damit die auto-
matische Berechtigung zum Vikariat, also Gemeindedienst, erworben hätte.771 Wag-
ner bot schließlich an, sich nach erfolgtem ersten Examen in die Äußere Mission
zu begeben. In seinem zur Prüfungsakte eingereichten Lebenslauf schrieb er:
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„Den entscheidenden Anstoß zum Studium der Theologie empfing ich im Kon-
firmandenunterricht und durch die Bücher Albert Schweitzers, in denen er von
seiner Tätigkeit als Pfarrer und Missionsarzt in Afrika erzählt. Vor Beginn meines
Studiums hat mir daher auch als Ziel dieses Studiums eine Tätigkeit auf dem
Missionsfeld vorgeschwebt. Im Verlaufe des Studiums dann schien mir der mis-
sionarische Einsatz in Deutschland ebenso wichtig. Nun aber sehe ich mich
nach Lage der Dinge wieder aufs Missionsfeld hingewiesen.”772

Darauf war Wagner zugelassen worden und verließ danach Deutschland.773 Das
Unrecht rettete ihm das Leben. 1952 beantragte er von den USA aus, wo er sich
inzwischen promoviert hatte und Pfarrer der lutherischen Kirche geworden war,
die Wiederaufnahme auf die Kandidatenliste, die ihn berechtigt hätte, eine Pas -
torenstelle der Hamburgischen Landeskirche einzunehmen.774 Schöffel teilte ihm
darauf mit, es müsse erst ein theologisches Gutachten eingeholt werden. Nach-
dem Wagner ein Jahr nichts gehört hatte, wandte er sich am 13. August 1953
an Herntrich.
Herntrich fragte darauf, ob er ihn in den USA besuchen könne, und lud ihn nach
Hamburg ein:

„Aber auf jeden Fall sollen Sie wissen, dass alles geschehen wird, was Ihren nur
allzu berechtigten Wünschen Rechnung trägt. […] Sie dürfen gewiss sein, dass
wir alles tun werden, um Ihnen den Weg in jede mögliche Entscheidung zu
ebnen. […] Wir stellen Ihnen für die Überfahrt und den Aufenthalt einen Betrag
von DM 3.000,- zur Verfügung. […] Ich möchte Ihnen sagen, dass wir uns von
Herzen auf Ihr Kommen freuen.“775

Wagner besuchte Hamburg und entschied sich gegen eine Remigration. Hern-
trich aber blieb er freundschaftlich verbunden.776 1979 remigrierte Wagner als
beurlaubter Pastor der United Lutheran Church of America nach Deutschland
und war per Dienstvertrag als Pfarrer für die Ev.-Luth. Kirche in Bayern tätig, von
1981 bis zu seiner Emeritierung am 31. Dezember 1984 als Pfarrer an der Ver-
söhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau. Danach kehrte Wagner in die
USA zurück, wo er 1993 starb.777

Die veränderte Haltung insbesondere der führenden Theologen bedeutete aber
keine Wandlung der gesamten Landeskirche. Immerhin aber erfasste der fol-
gende Wechsel im Bischofsamt nicht alle Veränderungen. Dies ist insofern be-
merkenswert, als Bischof Witte, der nach Herntrichs Tod ins Amt folgte, im
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Verhältnis zum Judentum eine Haltung vertrat, die der Schleswig-Holsteinischen
Landeskirche entsprach und damit einen erheblichen Rückschritt bedeutete.
Zur Jahreswende 1959/60 kam es in Deutschland, wie bereits angesprochen,
zu einer Welle von antisemitischen Schmierereien, die sowohl zum internatio-
nalen Skandal wurden als auch in Deutschland über mehrere Wochen Thema
der Medien waren.
Auslöser war die Einweihung der Neuen Synagoge in Köln, die unmittelbar nach
der Eröffnung mit antisemitischen Parolen beschmiert wurde. Diese Tat und die
anschließende Medienberichterstattung lösten eine Vielzahl von Folgetaten in ganz
Deutschland aus.778 In Hamburg und Schleswig-Holstein kam es zu keinen Ta-
ten, was aber möglicherweise mit fehlenden öffentlich bekannten Zielen zusam -
menhängen könnte – die neue Synagoge in Hamburg war noch nicht eröffnet
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worden. In der öffentlichen Debatte reagierte die Vereinigte Evangelisch-Luthe-
rische Kirche Deutschlands (VELKD) mit der Erklärung „Nicht länger schweigen”.779

Das folgende Schreiben vom 17. Januar 1960 an Bischof Witte setzt diese Er-
eignisse als bekannt voraus. Es stellt die Verarbeitung des Geschehens aus der
Perspektive der Telefonseelsorge dar:

„Hochwürdiger Herr Bischof! 
Soeben erhielt ich als ‚Wachhabender’ bei der Telefon-Seelsorge folgenden
Anruf, der mich sehr bewegt hat und den ich Ihnen kurz schildern will: Nach-
dem ich den Hörer abgenommen hatte, hörte ich ein lang anhaltendes Weinen
und schließlich eine weibliche Stimme: ‚Ich habe solche Angst, ich glaube, das
kommt alles wieder!’ – Es war eine Jüdin mittleren Alters, die 1934 emigriert ist,
nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt ist und seit 1949 in Hamburg
wohnt. Sie ist alleinstehend und hat keinen Menschen, der ihr nahesteht. Wäh-
rend des langen guten Gespräches mit ihr stellte sich heraus, dass sie gegen kei-
nen Deutschen einen Hass hat, dass sie auch weiß, dass es nur ein sehr kleiner
Prozentsatz Deutscher sein mag, der diese Schmierereien gutheißt, dass sie
praktisch gar keine Möglichkeit sieht, dass ‚alles wiederkommt’ – und doch diese
unsagbare Angst. Wenn sie jünger wäre, würde sie auswandern – so sagte sie,
aber ob ihr das den Frieden brächte, sei auch unklar.
Weshalb ich Ihnen, hochwürdiger Herr Bischof, dieses schreibe, ist Folgendes:
Diese Jüdin sagte: ‚Wenn doch wenigstens jemand aus meinem Haus oder aus
der Nachbarschaft nur käme und mir ein freundliches Wort sagte!’ – Sie wusste
wohl, dass es nicht Antisemitismus sei, weshalb sie alle weg bleiben, sondern
Befangenheit oder etwas Ähnliches; jedenfalls ist doch aber sie (und gewiss
nicht nur sie!) in diesen Tagen und Wochen allein und voll Angst. Und nun frage
ich mich, ob ich nicht schuldig werde, wenn ich das weiß und nichts tue, ob alle
Christen in Hamburg nicht schuldig werden, wenn sie – vielleicht ahnungslos –
nichts tun. – Wenn wir einander auf diese Notlage aufmerksam machen, kann
vielleicht an manchen Stellen etwas geholfen werden.
Mit ehrerbietigem Gruß verbleibe ich Ihr sehr ergebener Roland Linck

PS.: Beim Durchlesen des Briefes sehe ich, dass er die Spuren der vielen Stö-
rungen an sich trägt, die es beim Schreiben gab; wollen Sie das bitte übersehen.
R.L.
PS.: 17.1. Bei der Ablösung erfahre ich, dass schon mehr Juden bei der Tel.-
Seelsorge ‚aus Angst’ angerufen haben. R.L.“780
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Offenbar las Bischof Witte den Brief und veranlasste eine Nachfrage nach der
Anruferin, da ein Bearbeitungsvermerk auf dem Brief eingetragen ist: „Auskunft
v. Herrn P. Linck: Die Anruferin wollte anonym bleiben. K.“781 Witte nahm hiervon
Kenntnis, zeichnete gegen und verfügte den Brief schließlich am 4. Mai 1960 zu
den Akten. Dass hier ein öffentliches Wort des Bischofs als Repräsentant der
Landeskirche gefordert wurde, verdrängte er.
Während Witte in dieser Angelegenheit Sprachlosigkeit zeigte, war er umso
wortreicher seinem Amtskollegen Halfmann gegenüber, dem er – wie oben be-
schrie ben – zu den Angriffen auf seine Judenschrift kondolierte. In einem Ant-
wortschreiben vom 11. März 1960 auf Halfmanns Erwiderung offenbarte er seine
Haltung angesichts der öffentlichen Auseinandersetzung um die antisemiti-
schen Vorfälle zum Jahreswechsel:

„So stehe auch ich der Christlich-Jüdischen Vereinigung zwar freundlich, aber
eben mit einer gewissen theologischen Reserve gegenüber. Als mich neulich
der Hamburger Vorsitzende dieser Vereinigung fragte, ob ich zu einem Gespräch
mit dem Hamburger Oberrabiner bereit sei, habe ich bescheiden zurück gefragt,
mit welcher Richtung ich es denn zu tun bekäme, ob mit den Orthodoxen oder
mit den Liberalen, und darauf wusste mir der Betreffende keine Antwort zu
geben. Mit den orthodoxen Juden habe ich immer in bester Fühlung gestan-
den. Hoffentlich klingt die Sache bald ab, damit Sie wieder Ruhe haben.“782

Mit dieser Haltung war Witte innerhalb der Landeskirche in der Minderheiten-
position. Im Gegensatz zur schleswig-holsteinischen „Kirche der Heimat“ be-
richtete „Die Kirche in Hamburg“ ausführlich über die antisemitischen Übergriffe
und teilte die Reserve gegenüber der Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit nicht: Am 31. Januar brachte das Blatt ein ausführliches Interview
mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft, dem – evangelischen – Theologiepro-
fessor Hans-Joachim Kraus, über eine Sonderberatung des Aktionsausschusses
der 27 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, bei der u.a. ein Ver-
bot neonazistischer Parteien, eine aktive Bekämpfung des Antisemitismus sowie
eine offene selbstkritische Aufarbeitung der NS-Verbrechen gefordert worden wa-
ren. Vor allem aber verlangten die Gesellschaften, die Ängste der jüdischen Min-
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derheit ernst zu nehmen.783 Eine Ausgabe später folgte unter der Überschrift „Ein
Volk muss nachsitzen“ ein Artikel über die Notwendigkeit zur Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit.784 Dieser wurde ergänzt mit einer Fotoreportage über eine
Kundgebung „gegen die antisemitischen Ausschreitungen und Neofaschismus“
des Hamburger Jugendrings vor dem Ehrenmal für die Opfer des Nationalso-
zialismus in Ohlsdorf, an der 8.000 Jugendliche teilgenommen hatten. Zur Wo-
che der Brüderlichkeit füllte ein Essay über eine christlich-jüdische Begegnung
während des Völkermords 1944, ergänzt durch Veranstaltungsankündigungen
der Gesellschaft, die ersten beiden Seiten der Kirchenzeitung.785

Wie weit die christlich-jüdische Annäherung gediehen war, zeigte sich im Herbst
1960 bei der Einweihung der neuen Synagoge, an der Senior Hauptpastor Dr.
Wölber und der Synodenpräsident teilnahmen und eine Spende von 5.000 DM
von der Landeskirche für die jüdische Gemeindepflege übergaben. Wölber er-
klärte, man wolle damit „zeichenhaft zum Ausdruck bringen, dass wir uns freuen,
wenn Sie in der Freiheit des Glaubens, die unser Gemeinwesen uns allen ge-
währt, Ihren Dienst am Menschen als unsere Mitbürger tun nach dunklen Tagen,
die uns eine Gewissenslast sind.“786

Nach der Teilnahme Wölbers am Einweihungsgottesdienst der neuen Synagoge
wurde allerdings im Kirchenrat „die Frage nach der Zulässigkeit und Form der
Teilnahme an derartigen kultischen Handlungen aufgeworfen” und eine Klärung
durch die Vereinigte Ev.-luth. Kirche Deutschlands (VELKD) in Auftrag gege-
ben.787 Hier meldete sich noch einmal die Minderheit unter Witte zu Wort.
Der folgende Diskussionsprozess führte zu einer (formalen) Akzeptanz des Ju-
dentums. Anfang 1961 wurden die Geistlichen der Landeskirche offiziell zu zwei
Synagogengottesdiensten eingeladen, im Anschluss stand der Landesrabbiner
für Gespräche zur Verfügung. „Diese Begegnung mit der jüdischen Gemeinde
hier in Hamburg”, so das Einladungsschreiben, „könnte vielleicht auch ein klei-
nes Zeichen unseres Betroffenseins von dem Schicksal der jüdischen Menschen
werden.”788

4. Unreflektierte Mittäterschaft: Die Kirchenbuchämter

Die Verfolgung und Ausgrenzung der jüdischen Minderheit in der NS-Zeit hatte
die Identifizierung als „Juden“ zur Voraussetzung. Die Nationalsozialisten mein-
ten mit „Juden“ nicht nur die Angehörigen der jüdischen Religionsgemeinschaft,
sondern hatten einen völkisch-rassistischen Begriff vom Judentum. Da sich die-
ser aber fern der biologischen Wirklichkeit bewegte – über vermeintliche „Ras-
semerkmale“ waren „die Juden“ nicht identifizierbar –, war man schon 1933
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dazu übergegangen, die jüdische und die arische „Rassezugehörigkeit“ über
die Herkunft festzustellen. Da noch kein Land der Erde eine erfolgreiche Ahnen -
forschung zur Bedingung der Teilnahme am beruflichen und gesellschaftlichen
Leben gemacht hatte, betrat man hier Neuland.
Praktisch ließ sich die „arische“ Herkunft nur über die Taufeinträge der Kir-
chenbücher feststellen. Hierüber ließ sich auch die jüdische Herkunft von  Chris -
ten und religionslosen Juden belegen, da bei Judentaufen die vorherige
Religionszugehörigkeit bzw. die der Eltern eingetragen worden waren. So hatten
ab 1933 die Kirchenbücher eine zentrale Bedeutung für die Verfolgungspolitik
der Nationalsozialisten: Nur über sie konnte die Verfolgung auch Christen jüdi-
scher Herkunft und jüdische Dissidenten erfassen. Die Kirchen stellten nach
1933 hier ihre Loyalität gegenüber dem NS-Staat unter Beweis, indem sie die völ-
kische Ahnenforschung durch schnelle Bearbeitung von Anfragen und Aus-
stellung von Taufbescheinigungen unterstützten. Mehr noch: Viele der neu
eingerichteten Kirchenbuchämter suchten aktiv nach Einträgen über Judentau-
fen und gaben die Informationen den NS-Behörden weiter. Diese massive Un-
terstützung der NS-Verfolgung geschah im innerkirchlichen Konsens, eine
kritische Reflexion der Praxis vonseiten der Bekennenden Kirche fand nicht statt.
Auch nach 1945 setzte innerhalb der Kirchen kein Nachdenken ein. Auf der Ver-
waltungsebene ließ sich sogar klar erkennen, dass die Unterstützung des NS-Re-
gimes einfach geleugnet wurde.789 Dies zeigt sich in besonderem Maße an den
Kirchenbuchämtern nach dem Krieg.
1946 erhielt das Kirchenbuchamt Altona eine Anfrage, die vom Archivamt der
EKD in Hannover ausgegangen war.790 Es sei bekannt, dass während der NS-Zeit
„Judenregister” angefertigt und an die NS-Behörden weitergegeben worden
seien. Um sich eine Übersicht zu verschaffen, bat das Archivamt um Mitteilung,
wo derartige Register angefertigt bzw. abgegeben worden waren. Als Propst Hil-
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783 Die Kirche in Hamburg, Nr. 5 vom 31.1.1960, S. 2. Interview und Bericht standen unter der Überschrift: „Müssen sie wie-
der wandern?“
784 Die Kirche in Hamburg, Nr. 6 vom 7.2.1960, S. 10. Bischof Halfmann aus Schleswig-Holstein tadelte umgehend mit
Schreiben vom 5.2.1960 die „politische Entgleisung und Beleidigung hoher Amtsträger der Bundesrepublik“ und machte
hiervon Bundesminister Oberländer am selben Tag Mitteilung, LKAK 20.01, Nr. 660.
785 Die Kirche in Hamburg, Nr. 11 vom 13.3.1960, S.1f.: „Zur Woche der Brüderlichkeit. Begegnung in Ungarn.“ Von Albrecht
Goes.
786 Die Kirche in Hamburg, Nr. 37 vom 11.9.1960, S. 2: „Spende der Hamburgischen Kirche für die jüdische Gemeinde-
pflege“.
787 Niederschrift der 27. Sitzung des Landeskirchenrates vom 5.9.1960, LKAK 32.03.01, Nr. 107.
788 Jüdische Gemeinde und Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. in Hamburg, LKAK 32.01, Nr. 4622.
789 Dieser Abschnitt stammt aus Stephan Linck, Die Geschichte des landeskirchlichen Archivwesens in Nordelbien, in: Aus
Evangelischen Archiven Nr. 51 (2011), S. 75-104, hier: S. 83ff., http://www.ekd.de/archive/dokumente/AEA2011.pdf
(19.6.2013), und ist nur redaktionell bearbeitet. Dort finden sich die Kontextualisierungen zur Entwicklung des kirchlichen
Archivwesens.
790 Ev.-Luth. Landeskirchenamt Kiel, 15.2.1947, Nr. 1 5245 Dez. III. Abschrift des Rundschreibens des Archivamtes der
EKD vom 1.11.1946, betr. Judenregister mit der Bitte um Stellungnahme. Akte Sippenkanzlei, KKA Altona, Nr. 2450.
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debrand die Anfrage an das Altonaer Kirchenbuchamt weiterleitete, wurde die
Existenz derartiger Listen mit der Bemerkung „Fehlanzeige” verneint.791 Der
Schriftwechsel wiederum wurde ordentlich in der Akte „Sippenkanzlei” abge-
heftet, in der die wiederholte Abgabe der Altonaer „Judenliste” dokumentiert ist.
Eine Angst vor Überprüfung war sichtbar nicht vorhanden; oder man deutete
die Anfrage rein formal auf die Register selbst bezogen und teilte hiermit indirekt
mit, dass die Originale weiterhin vorhanden waren.

Anders verhielt es sich in einem Rundschreiben von 1947, in dem darum ge-
beten wurde, die Reste der Bearbeitungen der Kirchenbücher für Sippen- und
Volkstumsforschung für künftige Vorhaben zu sichern:

„Verkartung von Kirchenbüchern
Das Archivamt der EKD weist uns darauf hin, dass es in der vergangenen Zeit
verschiedentlich zu Verkartungen von Kirchenbüchern durch nichtkirchliche Stel-
len wie Reichsnährstand, Lehrerschaft usw. gekommen ist. Es wird empfohlen,
in den Kirchengemeinden nach den Verkartungsunterlagen forschen zu lassen
und grundsätzlich darauf zu halten, dass das ermittelte Material an die Pfarräm-
ter überführt wird, sowohl um es für weitere Verkartungsarbeiten zu gegebener
Zeit zur Hand zu haben wie auch um einem Verlust vorzubeugen. Wir bitten die
Gemeinden, auch in der heutigen Zeit diese Fragen nicht ganz zu vernachlässi-
gen, und empfehlen gegebenenfalls Fühlungnahme mit dem für den dortigen
Bereich in Aussicht genommenen kirchlichen Archivpfleger.“792

Die Aufforderung, die Reste der rassistischen Volkstumsforschungen der Sip-
penämter bzw. der Reichsstelle für Sippenforschung zu sichern, damit sie in Zei-
ten, in denen derartige Forschungen wieder opportun sind, zur Verfügung
stehen, ist hier fast demonstrativ verklausuliert worden.
Bereits im Frühjahr 1946 hatte die Schleswig-Holsteinische Landeskirche von
allen Kirchenbuchämtern Statusberichte angefordert. Die Ämter meldeten uni-
sono, dass der fortgefallene Bedarf an „Ariernachweisen” zu einem starken
Rückgang der Anträge geführt habe.793 Der direkte Zusammenhang zwischen
der Entstehung der Kirchenbuchämter und der nationalsozialistischen Juden-
verfolgung stand eigentlich unzweifelhaft fest. Dennoch hielt man in Altona en-
gagiert am Kirchenbuchamt fest. Und zwar nicht nur der als „belastet”
anzusehende, inzwischen emeritierte Pastor Adamsen, sondern auch der eher
der Heimatforschung verpflichtete Pastor Friedrich Hammer, der der BK nahe-
stand.794 Diese Haltung entsprach durchaus der ersten Linie der neuen Kir-
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chenleitung. Sie hatte die Fortführung der Kirchenbuchämter beschlossen mit
der Begründung: „Nachdem die durch den Nachweis der Deutschblütigkeit be-
dingten Arbeiten fortgefallen sind, werden die Familienforschung und andere
wissenschaftliche Arbeiten das wichtigste Aufgabengebiet der Propsteikirchen-
buchämter darstellen.”795

Der hohe Personalaufwand stand aber in den folgenden Jahren in keinem Ver-
hältnis mehr zur anfallenden Arbeit. Das war der Grund für die Auflösung des Al-
tonaer Kirchenbuchamtes, auf der dortigen Propsteisynode 1950 endgültig
beschlossen. Auch wenn in der – vorrangig um Personalmittel geführten – Aus-
einandersetzung zwischen den Kirchengemeindeverbänden Altona und Otten-
sen das Kirchenbuchamt schließlich als „Überbleibsel des Dritten Reiches”
bezeichnet wurde, erfolgte eine kritische Bestandsaufnahme der Tätigkeit zu
keinem Zeitpunkt.796 So konnte der Altonaer Pastor Adamsen noch 1951 in einer
Bittschrift an das Landeskirchenamt feststellen, dass die Kirchenbuchamttätig-
keit „1 1/2 Jahrzehnte hindurch sich als höchst zweckmäßig erwiesen hat, was
ihr ja auch vom Synodalausschuss ausdrücklich bescheinigt wird”.797

Die Änderungen in den Propsteiarchiven und -kirchenbuchämtern lassen sich
nur indirekt erfassen. Mit Ausnahme der Propstei Altona wurden die meisten Kir-
chenbuchämter stillschweigend in die Propsteiverwaltungen integriert oder
 zusammen mit den Propsteiarchiven in geringem Umfang ehrenamtlich weiter-
betrieben.798 Diese Veränderung wurde sichtbar mit der am 30. April 1948 er-
lassenen „Ordnung für kirchliche Archivpfleger“, die die Archivpflege auf
ehrenamtlicher Basis festschrieb. Die Aufsicht sollte künftig durch das Landes-
kirchenamt erfolgen, ohne dass es dort ein archivisch vorgebildetes Gegenüber
gab.799

Ein Nachdenken über den Umgang mit den Kirchenbuchauszügen und seine
mörderischen Folgen fand erst Jahrzehnte später statt.800
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791 Handschriftlicher Vermerk vom 3.3.1947, ebd. Vergl. Liesching, Neue Zeit, S. 40-53, und Linck, „Fehlanzeige“.
792 Kiel, den 27.10.1947, GVOBlatt Schleswig-Holstein (1947), S. 85.
793 S. Linck, Kirchenbuchwesen, hier: S. 39.
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796 Beschluss des Synodalausschusses Altona vom 16.1.1950, ebd.
797 Schreiben Pastor i.R. Adamsen, Altona, an das Landeskirchenamt vom 28.2.1951 betr. Auflösung des Kirchenbuch-
amtes der Propstei Altona, ebd.
798 Neben dem Kirchenbuchamt Altona liegt für das Kirchenbuchamt Segeberg ein Auflösungsbeschluss von 1949, für
Kiel von 1954 vor. In Blankenese wurde der hauptamtliche Mitarbeiter 1950 entlassen. S. LKAK 22.02., 712.
799 GVOBlatt Schleswig-Holstein (1948), S. 33.
800 S. Gailus (Hrsg.), Kirchliche Amtshilfe.
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5. Zusammenfassung

Die Landeskirchen Hamburg und Schleswig-Holstein hatten sich während der
NS-Zeit grundverschieden in der „Judenfrage“ verhalten. Während beide ein
prinzipieller Antisemitismus einte, sah man sich in Hamburg soweit in der Pflicht,
dass kein Ausschluss von Christen jüdischer Herkunft betrieben wurde und die
Landeskirche sich im Fall von verfolgten Theologen schützend verhielt.
In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche hingegen wurde die Ausgrenzung
der Christen jüdischer Herkunft im Einvernehmen mit der BK betrieben. Bei der
konsensorientierten Neuordnung der Landeskirche konnte das Thema nicht auf
die Tagesordnung gelangen. Die wenigen, die den innerkirchlichen Diskurs ein-
forderten, konnten ignoriert werden. Die schleswig-holsteinischen Landeskirchen
hatten kein nennenswertes Gegenüber, mit dem sich kommunizieren ließ. Die auf
hamburgischem Gebiet liegenden Propsteien der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche orientierten sich am Diskurs ihrer Landeskirche. Der Diskurs der Me-
tropole wurde nur von der Hamburgischen Landeskirche geführt.
In Hamburg konnte man sich unbelasteter mit der Frage auseinandersetzen,
hatte aber auch ein starkes Gegenüber im gesellschaftlichen Diskurs, das die Be-
schäftigung mit dem Thema einforderte. Die gesellschaftliche Integration der
Christen jüdischer Herkunft wirkte hierbei förderlich.
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1. Einleitung

1945 veränderte sich die demografische Situation in den Landeskirchen Nord-
elbiens grundlegend. In großer Zahl kamen Flüchtlinge aus dem Osten des ehe-
maligen Reiches in den Westen. Das bedeutete eine große Belastung in den
westlichen Besatzungszonen, deren Städte zerbombt und deren Infrastruktur
zerstört waren; dabei fiel den Kirchen eine große karitative Herausforderung zu.
Und die Kirchen selbst wurden verändert, da die meisten Flüchtlinge, die nach
Norddeutschland kamen, evangelisch-lutherisch waren und nun Glieder der hie-
sigen Kirche wurden. Gleichzeitig waren Flucht und Vertreibung und die daraus
folgende wirtschaftliche Not Ursache für eine Traumatisierung, die oberflächlich
in einer scharfen Abgrenzung gegenüber der Sowjetunion verarbeitet wurde.
Damit verbunden war die Heimkehr jahrzehntelang zentrales Anliegen der
Flüchtlinge. Daraus entwickelte sich eine politische Bewegung, die geprägt war
von einem Antikommunismus und Revanchismus, der die Blockkonfrontation
verstärkte.
Die Neuordnung Osteuropas und die damit einhergehende Vertreibung aus den
Ostgebieten des untergegangenen Reiches waren somit bestimmend für eine
politische Positionierung der kirchlichen Mehrheit. Der „Osten, die große blu-
tende Wunde des Volkes“, so Wilhelm Halfmann im Sommer 1946,801 wurde zu
einer Chiffre, hinter der sich die Herkunft der Flüchtlinge verbarg, mit der aber
auch ein fortdauernder Kriegszustand begriffen wurde, der eine kirchenpoliti-
sche Positionierung ebenso wie eine politische Positionierung der Kirchen ver-
langte.
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2. Flüchtlinge und Vertriebene

Am 17. März 1952 schrieben die Bischöfe der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche einen folgenreichen Brief zur Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus
Schleswig-Holstein. Konkret wurden darin die Landeskirchen von Württemberg,
Baden und der Pfalz über das aktuelle Geschehen in Süderbrarup informiert:

„Seit Monaten hat uns immer wieder die Frage bewegt, was angesichts der Tatsache,
dass die staatlichen Instanzen in ihren Bemühungen um die Umsiedlung der Hei-
matvertriebenen nicht zu dem gesteckten Ziel gekommen sind, von Seiten der Kir-
che getan werden könne. Dass uns diese Frage in besonderer Weise bewegt, hat
seinen Grund in der Tatsache, dass der Unwille der Flüchtlinge über das Versagen
des Bundesumsiedlungsgesetzes durch das Treckvorhaben Süderbrarup konkrete
Gestalt angenommen hat. Dieses Vorhaben lässt sich nicht mehr ungeschehen ma-
chen, und wir sind der Meinung, dass dieser ‚Aufstand gegen die Not’ auch nicht
ohne positives Ergebnis bleiben darf. Die Sorge, dass sich in dem Treck kommu-
nistische Einflüsse geltend machen könnten, hat sich auch aufgrund der Unter-
suchungen von Beamten der Polizeigruppe Nord als gegenstandslos erwiesen. Das
Vorhaben bewegt sich durchaus auf legaler Ebene, und sowohl durch die tapfe-
re und verständige Art des Süderbraruper Gemeindepastors wie auch durch die
kluge Lenkung des Bürgermeisters von Süderbrarup, Herrn Staatsanwalt a.D. Eh-
lers, wurde die Treckorganisation zeitig diszipliniert und ihre Konstitution so gehalten,
dass schädliche Tendenzen unterbunden sind. Darum meinen wir, in den ver-
schiedenen Treckvorhaben – unabhängig von den zurzeit an ihrer Spitze stehen-
den Vorsitzenden – eine echte ‚Assoziation der Hilfsbedürftigen’ (Wichern) sehen
zu müssen und damit eine Aufgabe, die unabweisbar auf die Kirche zukommt.“802

Das zitierte Schreiben nimmt Bezug auf das Bundes-Umsiedlungsgesetz von
1949. Dieses Gesetz regelte die gleichmäßige Verteilung der Vertriebenen auf
die Länder der entstandenen Bundesrepublik. In zwei Phasen sollten aus dem
norddeutschen Raum jeweils 300.000 Vertriebene gleichmäßig auf die anderen
Länder verteilt werden. Während bei der ersten Umverteilungswelle 1949/50
die anvisierte Zahl noch knapp erreicht wurde, stagnierte danach die Verteilung,
weil die Aufnahmeländer sich weigerten, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Das bedeutete: In Schleswig-Holstein existierten auch nach 1950 noch unzäh-
lige überfüllte Lager, in denen die Vertriebenen unter sehr schlechten Lebens-
bedingungen wohnten. Die Arbeitslosigkeit war katastrophal. Die Bischöfe
beschrieben in ihrem Brief die Situation wie folgt:
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„1. Seit 1939 haben die Länder der Bundesrepublik folgende Bevölkerungs-
entwicklung erfahren:
Schleswig-Holstein plus 69,09 %
Niedersachsen 52,5
Bayern 31
Hessen 24,7
Württemberg/Baden 20,9
Württemberg/Hohenzollen 13
Nordrhein-Westfalen 9,4
Baden 6,1
Rheinland/Pfalz minus 1,4

2. In Schleswig-Holstein leben über 90.000 Flüchtlinge in elenden Barackenla-
gern, und zwar in Räumen, in denen Angehörige verschiedener Familien bei-
einander leben.

3. Süderbrarup, ein Marktflecken zwischen Schleswig und Flensburg, hatte
1939 2.200 Einwohner, 1946 fast 4.700 Einwohner. Diese Einwohnerzahl ist
bis 1951 auf 4.300 herabgesunken, aber das bedeutet immer noch einen
Menschenzuwachs von nahezu 100%. Dabei wohnen in Süderbrarup seit je-
her Arbeiter, kleine Angestellte und ein wenig begüterter Mittelstand; über
60% der Wohngrundstücke sind von Einfamilienhäusern bestanden. In diese
immer schon bescheidenen Wohnverhältnisse wurden nun 1945 mehr als
2.000 Flüchtlinge hineingepresst. Eine andere Folge dieser Flüchtlingsinva-
sion ist die Dauerarbeitslosigkeit. Süderbrarup ist das schwärzeste Not-
standsgebiet der ganzen schleswig-holsteinischen Ostküste.  Seine Arbeits-
losenziffern liegen prozentual seit Jahren weit über denen von Lübeck, Kiel,
Eckernförde und Flensburg.“803

Die beschriebene Situation hatte Süderbrarup zu dem Ort gemacht, wo das Fass
überlief. Der dortige Flüchtlingsbeauftragte, der aus Rastenburg/Ostpreußen
stammende Kurt Dahn, kam auf die Idee, die ostpreußischen Flüchtlinge soll-
ten einen zweiten Treck durchführen. Dieser sollte aus den Lagern Nord-
deutschlands in die Länder Süd- und Westdeutschlands führen. Dort sollten sich
die Vertriebenen auf die Länder, Kreise und Städte so verteilen, wie der Schlüs-
sel des Bundes-Umsiedlungsgesetzes es vorsah. „Das Echo auf den Ruf zum
neuen Treck kam sofort“, so das „Ostpreußenblatt“ am 15. Januar 1952, „es war
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keine Propaganda nötig; als Lauffeuer ging die Nachricht von Ort zu Ort, von
Lager zu Lager. Berge von Briefen trafen ein, in denen Landsleute sich und ihre
Familien zum Treck anmeldeten.“804 Binnen weniger Wochen hatte sich aus die-
ser Idee ein eingetragener Verein entwickelt, bei dem sich 34.000 Umsied-
lungswillige eingetragen hatten und der generalstabsmäßig die Umsetzung des
Vorschlags plante.805 Gleichzeitig entfachte die Berichterstattung ein breites
Echo.806 Bereits nach der ersten Bekanntgabe im Herbst 1951 hatte der Süder-
braruper Pastor Egon Pacholke807 die ganze Gemeinde zu einem Opfergang
um den Altar zugunsten des Vertriebenentrecks gebeten.808 Die lokale kirchli-
che Unterstützung korrelierte mit der überregionalen. Der Rat der EKD bat den
Bundeskanzler und die Regierungen der Aufnahmeländer, durch eine zügige
Umsetzung der im Umsiedlungsgesetz festgelegten Ziele „die Versuche der Ver-
triebenen, im Weg der Selbsthilfe eine Besserung ihrer Lage zu erzwingen“ zu
verhindern, da man ansonsten eine Verhärtung und weiteren Unfrieden be-
fürchte.809 Schließlich folgte das zitierte Schreiben der schleswig-holsteinischen
Bischöfe an die drei Landeskirchen. Diese wurden offen gebeten, ihre jeweili-
gen Landesregierungen um Änderung ihrer jeweiligen Linie anzugehen:

„Darüber hinaus würden wir es auch dankbar begrüßen, wenn Sie eine Mög-
lichkeit sähen, sich an die Regierung Ihrer Länder zu wenden, um auch dadurch
der Überzeugung Raum zu schaffen, dass es sich in der Flüchtlingsfrage um
die Beseitigung einer Nachkriegslast handelt, der sich kein Land mit gutem Ge-
wissen entziehen kann. Wir möchten in diesem Zusammenhang nicht daran er-
innern, wie abstoßend die Länderkommissionen gewirkt haben, die bei uns
erschienen sind, um die für die Industrie ihrer Länder erforderlichen Arbeits-
kräfte anzuwerben. Es ging dabei nicht selten zu wie auf einem Sklavenmarkt.
Jedenfalls hat es unsere Flüchtlingskreise bitter berührt, wie man selbst die we-
nigen, die im Laufe der Jahre umgesiedelt wurden, lediglich nach Aussehen,
Gesundheit und Arbeitskraft auswählte und es kaltherzig ablehnte, das soge-
nannte ‚soziale Gepäck’, d.h. Alte und Kranke, zusammen mit ihren Angehörigen
in die neue Heimat mitzunehmen. Ihr Unterhalt geht darum heute noch zu Lasten
des Notstandsgebietes. […]“810

Die Bitte, die Landesregierungen zu einem Politikwechsel aufzufordern, emp-
fanden Wester und Halfmann als schwere Zumutung für lutherische Kirchen:

„Wir wissen, dass wir Ihnen damit viel zumuten; denn es könnte sein, dass die
Erfüllung dieser Bitte die Kirchenleitungen der Aufnahmeländer nötigen würde,
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auch nach außen hin zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich nicht in der Lage
sähen, einfach den Standpunkt der in Ihren Ländern herrschenden Staatsinter-
essen zu übernehmen.“811

Angesichts der obrigkeitsfixierten Luther-Auslegung der Bischöfe konnte man eine
offene Kritik an den eigenen Regierungen kaum verlangen. Die Hauptbitte war
daher eine innerkirchliche. Die schleswig-holsteinischen Bischöfe schlugen vor,
das 1945 gegründete Evangelische Hilfswerk, dessen Arbeit stark reduziert wor-
den war, zu reaktivieren, um eine freiwillige, von Gemeinden und Privatleuten
 mitgetragene Umsiedlung logistisch zu unterstützen. Die angesprochenen Lan-
deskirchen reagierten auf das Schreiben positiv, und innerhalb des Jahres 1952
ließ sich eine Vielzahl von kirchlichen Initiativen verzeichnen, die im Verbund mit
Selbsthilfeaktionen und Initiativen aus der Wirtschaft die Umsiedlung überzähliger
Vertriebener aus Schleswig-Holstein auslösten.812 Im Ergebnis verzichtete die
Treckbewegung auf ihre Aktivitäten, weil die individualisierten bzw. über das Hilfs-
werk koordinierten Umsiedlungen ausreichten.813 Die Treckbewegung hatte durch
ihre drastische Ankündigung mit Unterstützung der evangelischen Kirche einen
Schwenk in der Gesellschaft ausgelöst, der die (süddeutsche) Landes- und die
Bundespolitik erfolgreich unter Druck setzte, zügig langfristige Lebensperspekti-
ven für die Heimatvertriebenen aufzubauen.
Die Geschichte der Treckbewegung ist aus dem kulturellen Gedächtnis der Re-
publik und des Landes verschwunden, obwohl sie eine Zäsur in der Flüchtlings-
integration darstellt.814 Hier wird sichtbar, wie beschwerlich der Weg war, bis die
Flüchtlinge einen Platz in der westdeutschen Gesellschaft erhielten. Deutlich wird
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804 „Weiter auf den Straßen des Elends. Neuer Treck im Frühjahr“, Das Ostpreußenblatt vom 15.1.1952, S. 3f., http://ar-
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809 Schreiben des Rates der EKD zur Frage der Umsiedlung von Heimatvertriebenen vom 8.1.1952. Vergl. Rudolph, Evan-
gelische Kirche und Vertriebene, S. 469.
810 Brief der Bischöfe Wester und Halfmann an die Kirchenleitungen Württembergs, Badens und der Pfalz vom 17.2.1952,
LKAK 20.01, Nr. 606.
811 Ebd.
812 S. Rudolph, Evangelische Kirche und Vertriebene, S. 471ff.
813 Vergl. die Sondermappe „Treck“ in der Akte Flüchtlinge des Bischofs für Schleswig, LKAK 11.01, Nr. 264.
814 Meist nur kurze Notizen verweisen auf die Treckbewegung, bspw. Johannes Schröder, Diakonie im Lande zwischen
Nord- und Ostsee. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte von 1918 bis zur Bildung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen
Kirche, Neumünster 1986, S. 55f.
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aber auch die starke Rolle der evangelischen Kirche in diesem Prozess. Und um-
gekehrt erklärt sich hier nebenbei, weshalb Reinhard Wester als Bischof des nörd-
lichsten Sprengels Westdeutschlands Flüchtlingsbeauftragter der EKD wurde.

3. Integration

Die meisten Flüchtlinge, die in den norddeutschen Raum kamen, stammten aus
den nördlichen Ostgebieten und waren evangelischen bzw. lutherischen Be-
kenntnisses. Damit hatten die Landeskirchen Nordelbiens eine zentrale Rolle
bei der Integration.815

Die Situation, in der sich Hamburg und Schleswig-Holstein bei Kriegsende be-
fanden, war katastrophal. Die Infrastruktur war weitgehend zerstört, die größeren
Städte zerbombt. In Hamburg war die Zerstörung so weitreichend, dass ein Zu-
zugsverbot verhängt worden war.816 In Schleswig-Holstein waren zu Kriegsende
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mehr als eine Million Soldaten der Wehrmacht interniert worden, die erst nach
und nach entlassen wurden. Hunderttausende befreite KZ-Häftlinge und
Zwangsarbeiter befanden sich in der Provinz. Hinzu kamen Evakuierte und
Flüchtlinge. Die britische Besatzungsmacht schätzte für die Anfangszeit statt der
1,6 Millionen Einwohner, die hier vor dem Krieg gelebt hatten, 3,5 Millionen Men-
schen, die sich in der Provinz drängten.817

Eine katastrophale Ernährungs- und Versorgungslage bestimmte die Lebenssi-
tuation der ersten Nachkriegszeit.818 Auch wenn die ehemaligen Zwangsarbei-
ter nach und nach in ihre Heimatländer zurückkehrten bzw. in aufnahmebereite
Länder auswanderten, so blieb die Situation, wie bereits deutlich wurde, einige
Jahre sehr angespannt: Es fehlten Wohnraum und Arbeitsplätze. Bereits wäh-
rend des Krieges hatte es zunehmend Evakuierungen aus den zerbombten
Großstädten gegeben, doch nun waren die unzerstörten Gebäude im ländlichen
Raum und die Lager überfüllt.
Das führte von Anfang an zu einem stark angespannten Verhältnis zwischen ein-
heimischer Bevölkerung und Vertriebenen. Die zum Teil wörtlich stattgefunde-
nen Verteilungskämpfe wurden vielfach begleitet von gegenseitigen Anzeigen
bei der Polizei.819 Im Landesteil Schleswig hatte die dänische Minderheit Zulauf
von Teilen der einheimischen Bevölkerung, die sich von einem Anschluss an Dä-
nemark die Ausweisung der Flüchtlinge erhofften. Dass Vertriebene und Flücht-
linge die Bevölkerung einer Region verdoppelten, war in jeder Hinsicht eine
Überforderung. In diese spannungsvolle Lage hinein bemühten sich die Lan-
deskirchen um die Aufnahme, Unterstützung und Akzeptanz der Vertriebenen.
Vorrangig galt es, die Not der meist völlig Mittellosen zu lindern. Hierfür wurde
bei der Kirchenkonferenz in Treysa im Sommer 1945 das Evangelische Hilfs-
werk ins Leben gerufen.820 Außerdem ging es um die Aufnahme des Personals
der aufgelösten Landeskirchen Ostdeutschlands, also vor allem um die Über-
nahme der sogenannten Ostpfarrer sowie die Unterstützung der Pfarrerswitwen
und -waisen. Und schließlich galt es, den Vertriebenen selbst eine neue kirchli-
che Heimstatt anzubieten und sie in die Landeskirchen zu integrieren.
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815 Für Schleswig-Holstein s. u.a.: Maren von Xylander, Flüchtlinge im Armenhaus. Studien zu Schleswig-Holstein 1945-
1949, Neumünster 2010, S. 174ff.; sowie Marion Josephin Wetzel, Die Integration von Flüchtlingen in evangelische Kir-
chengemeinden. Das Beispiel Schleswig-Holstein nach 1945, Münster 2009.
816 Zu Hamburg vergl. Evelyn Glensk, Die Aufnahme und Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge in Hamburg 1945-
1953, Hamburg 1994.
817 Linck, Ordnung, S. 194.
818 Vergl. u.a. Gabriele Stüber, Der Kampf gegen den Hunger 1945-1950: Die Ernährungslage in der britischen Besat-
zungszone Deutschlands, insbesondere in Schleswig-Holstein und Hamburg, Neumünster 1984.
819 S. Linck, Ordnung, S. 286ff.
820 Auf der Kirchenkonferenz von Treysa im August 1945 wurde die Grundlage für die kirchliche Neuordnung gelegt. S. Gre-
schat, Evangelische Christenheit, S. 96-131.
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3.1. Das Evangelische Hilfswerk

„Über 12 Millionen entwurzelter Menschen leben heute in Deutschland, Ju-
gendliche wachsen heran, ohne Berufsausbildung. Familien vegetieren in feuch-
ten, kalten Notquartieren. Väter, Gatten, vor der Flucht fleißige Arbeiter und stolz
auf ihre Fachkenntnisse, können heute für den Unterhalt ihrer Frauen und Kin-
der nicht sorgen und sind gezwungen, von der Fürsorge zu leben. Mütter mit
ihren Säuglingen und Kindern müssen in grabähnlichen Bunkern ohne Fenster
und ohne Licht hausen – in Unterkünften, wo das Bettzeug, die Kleidung und die
Nahrungsmittel von Schimmel bedeckt sind! […]
Über 12 Millionen entwurzelter Menschen: Vielen hat der Staat geholfen, vielen
die Kirche, viele haben sich selbst irgendwie helfen können. Aber Millionen sind
noch dem Menschen aus dem Lukas-Evangelium zu vergleichen, von dem es
heißt, dass er unter die Mörder fiel – ‚die zogen ihn aus und schlugen ihn und
ließen ihn halbtot liegen’. Ob auf dem Wege von Jerusalem nach Jericho, ob
zwischen Bonn und Berlin, es ist Sache der Kirche, den Menschen zu helfen.“821

Diese programmatischen Sätze formulierte das Evangelische Hilfswerk in einer
Werbeschrift 1953. Ziel des Hilfswerks war Dienst und Hilfe: „allen wirklich Not-
leidenden ohne Ansehen der Person, des Standes, der Konfession, Nation und
politischer Anschauung“, wie es in den Gründungsdokumenten hieß.822 Die of-
fizielle Gründung erfolgte auf der Kirchenkonferenz von Treysa im August
1945.823 Initiator und bis 1951 Leiter war der württembergische Pfarrer Dr. Eugen
Gerstenmaier. Gerstenmaier war Mitglied der Kreisauer Kreises gewesen und
zählte zu den wenigen Beteiligten des 20. Juli, die nicht zum Tode verurteilt wur-
den. Während der Haft in Bayreuth hatte er bereits die Entwürfe für das Evan-
gelische Hilfswerk ausgearbeitet.
Auch wenn das Hilfswerk sich an alle Notleidenden wandte, so konzentrierte
sich die Arbeit vor allem auf die deutsche Bevölkerung und vor allen Dingen auf
die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge.
Die Grundidee des Hilfswerks war es, die gesamte Kirche bis in die einzelnen Ge-
meinden in die Arbeit einzubeziehen. Damit hatte das Werk im zerstörten Deutsch-
land eine maximale Präsenz vor Ort. Überall wurden Spenden gesammelt, und
binnen kurzer Zeit entstand eine Organisation, die flächendeckend Spenden –
vor allem Auslandsspenden – verteilte. Das Hilfswerk arbeitete zonenübergreifend
und schloss damit die Unterstützung in der sowjetische Besatzungszone ein.
Zusätzlich zur Spendenverteilung übernahm das Hilfswerk die praktische Un-
terstützung der Flüchtlinge: Es baute zusammen mit der katholischen Kirche
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einen Suchdienst auf, der – ergänzend zum Suchdienst des Roten Kreuzes, der
sich um die Wehrmachtsvermissten bemühte – Nachforschungen für soge-
nannte Zivilvermisste organisierte.
Aus der Unterstützung der Flüchtlinge in Lagern entwickelte sich die Sied-
lungsarbeit des Hilfswerks. In zahlreichen Städten baute die „Gemeinnützige
Siedlungsgesellschaft des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen in Deutschland
m.b.H.“ ab 1947 neue Siedlungen, die Flüchtlingen menschengerechtes Woh-
nen ermöglichten.824

Jugendliche wurden in der Ausbildung unterstützt. Bis 1952 entstanden allein
in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche nach und nach 516 Ausbil-
dungsplätze und 642 Wohnheimplätze für Jugendliche.825

Das Hilfswerk half Menschen bei ihren Bemühungen um Auswanderung, haupt-
sächlich in die USA, Kanada und Australien, mit Beratung und auch mit Darlehen.

Eine gesonderte Aufgabe war die Betreuung der entlassenen Kriegsgefange-
nen. Auf das – eigenständig arbeitende – Hilfswerk für die Kriegsgefangenen
und Internierten wurde oben bereits eingegangen.826 Hiervon unabhängig wur-
den insbesondere in den Lübecker Hilfskrankenhäusern die Kriegsgefangenen
betreut, die aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen worden waren. Die viel-
fältigen Belastungen, mit denen sie ihr neues Leben in Westdeutschland be-
gannen, veranschaulicht ein Bericht der Gräfin Bassewitz vom Sommer 1948
an den Leiter des Lübecker Hilfswerks, Pastor Jensen: 

„Ich mache immer wieder bei neuen Transporten die Erfahrung, dass die Abge-
stumpftheit und Abgestorbenheit aller körperlich und seelisch vollkommen er-
schöpften Menschen – wir haben auch einige Frauen unter den Russlandheim-
kehrenden – so weit geht, dass selbst ihre Gesichter sich alle gleichen. Erst nach
einigen Tagen fangen sie an zu reagieren, und damit entdeckt man auch erst die
Einzelwesen. Unter den Heimkehrern sind mindestens 2/3 solche, die auch die
Heimat verloren haben, und leider ist auch immer noch ein Teil da, der bis heu-
te noch nichts von seinen Angehörigen aus dem Osten weiß und ohne jede Für-
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821 Aus der Broschüre „Deutschland. Streiflichter, die nicht unbeachtet bleiben dürfen“, hrsg. vom Hilfswerk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland o.J. (1953). LKAK 32.01, Nr. 4102.
822 Dr. Eugen Gerstenmaier, Aufbau des Hilfswerks der EKD. Stuttgart, den 1.8.1945. Zitiert nach Schröder, Diakonie, S. 208.
823 S. Johannes Michael Wischnath, Kirche in Aktion. Das Evangelische Hilfswerk 1945-1957 und sein Verhältnis zu Kirche
und Innerer Mission, Göttingen 1986.
824 Zentralbüro des Hilfswerks (Hrsg.), Dank und Verpflichtung. 10 Jahre Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in Deutsch-
land, Stuttgart 1955, S. 112ff.
825 Schröder, Diakonie, S. 54f.
826 Kap. 1.4. bzw. 1.4.2.
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sorge diesem neuen Leben in Deutschland gegenübersteht. […] Das Alter der Heim-
kehrer bewegt sich zwischen einundzwanzig und fünfzig Jahren. Sie haben fast
ausnahmslos infolge Unterernährung bei schwerster Arbeit Herzschäden be-
kommen, deren Auswirkung auf ihr weiteres Leben noch gar nicht abzusehen ist.“827

In der organisatorischen Entwicklung des Hilfswerks unterschieden sich die Pro-
zesse der Provinz Schleswig-Holstein und der Stadt Hamburg. So wurde in den
Landeskirchen Schleswig-Holsteins das Evangelische Hilfswerk zügig nach den
Beschlüssen von Treysa eingerichtet. In der kleinen Eutiner Landeskirche wurde
es direkt der Kirchenleitung unterstellt. In der Lübecker Landeskirche übernahm
der BK-Pastor Julius Jensen, seit 1942 Chef des Diakonischen Werkes Lübeck,
die Leitung und sorgte mit seiner Person für eine enge Verschmelzung des Hilfs-
werks mit der Inneren Mission.828 Jensen übte sein Amt aus, bis er 1955 Leiter
der Alsterdorfer Anstalten in Hamburg wurde.
In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche begann Pastor Dr. Ernst Mohr di-
rekt nach Treysa seine Arbeit für das Hilfswerk und wurde hierfür am 7.9.1945
durch die VKL beauftragt.829 Auch Mohr war Pastor der Bekennenden Kirche
gewesen, aber aufgrund der kirchenpolitischen Situation 1940 aus dem Dienst
der Landeskirche ausgeschieden und Berufsoffizier geworden und daher nach
der Entlassung im Mai 1945 ohne Anstellung.830 Mohr leitete das Hilfswerk, bis
er 1949 Propst von Süder-Dithmarschen wurde. Die Zeit seiner Tätigkeit war
nicht spannungsfrei, u.a. weil das Verhältnis von Diakonie und Hilfswerk in zen-
tralen (Leitungs-)Fragen ungeklärt war.831 Am Ende des eskalierenden Konflikts
wurde die Abberufung Mohrs und zunächst seine Versetzung in das sehr länd-
liche Klein Waabs beschlossen. Interventionen auch von Eugen Gerstenmaier,
der auf die fatale öffentliche Wirkung einer solchen Strafversetzung hinwies, führ-
ten dazu, dass Mohr stattdessen zum Propst von Süder-Dithmarschen ernannt
wurde.832 Mohrs Ausscheiden folgte eine Vakanzvertretung durch Superinten-
dent i. R. Gramlow. Der Flüchtling Georg Gramlow war von der pommerschen
Landeskirche übernommen worden und wurde für seine Tätigkeit beurlaubt.
Zwei Jahre später schied auch Gramlow nach Konflikten aus.833 Erst mit dem
Nachfolger Alfred Petersen wurde ein Doppelamt geschaffen: die Leitung von In-
nerer Mission und Hilfswerk in Personalunion im neu geschaffenen Amt des
Landespastors. Petersen führte das Amt, bis er 1957 Propst von Husum
wurde.834 Herausragende Konflikte gab es weder unter Petersen noch seinem
Nachfolger, dem vorherigen Kieler Sozialpastor Johannes Schröder. Letzteres
ist insofern bemerkenswert, als Schröder einen biografischen Hintergrund bot,
der in seiner Landeskirche einzigartig war: Er war als Militärgeistlicher 1943 in
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Stalingrad gefangen genommen worden und hatte sich in der Gefangenschaft
dem Nationalkomitee Freies Deutschland angeschlossen.835 Nachdem das Lan-
deskirchenamt die Adresse und Identität der Ehefrau Schröders bestätigt hatte,
begannen gegen die Familie Drangsalierungen, die schließlich in die sogenannte
Sippenhaft mündeten, die Verschleppung von Frau und Kindern in Konzentrati-
onslager.836 Nach seiner Freilassung 1946 war Schröder mit seiner Familie nach
Neumünster zurückgekehrt und war dort verschiedentlich Angriffen als „be-
zahlter, bewusster Agent Moskaus“ ausgesetzt gewesen.837

In Hamburg hingegen beließ der Landeskirchenrat die Organisation der Hilfe-
leistung bei der Inneren Mission, deren Geschäftsführer Pastor Donndorf die
weitere Entwicklung Hauptpastor Schöffel schilderte:

„In den Elbvororten trafen sich Männer und Frauen, die meinten, die evangeli-
sche Kirche müsse jetzt großzügig helfen. Besprechungen hin und her. Betei-
ligt: Vizeadmiral Lohmann-Bergedorf, Großkaufmann George Hesse, Dr. Kurt
Sieveking, einige Damen der Gesellschaft, Pastor Waßner-Altona, Pastor Behr-
mann-früher Hartzloh, Pastor D. Witte u.a. […] Ich sage ihnen, dass es dazu nicht
der Gründung eines neuen Hilfswerks bedürfe, die Innere Mission Hamburg
habe ihre Hilfsstellen in allen Gemeinden. Es zeigt sich, dass ihnen besonders
an einer Mittelstandsfürsorge gelegen ist. Berechtigtes Anliegen. Ich sage ihnen,
dass ich bereit sei, mit ihnen zusammenzuarbeiten, müsse jedoch erwarten,
dass sie mir die Führung überließen, da ich nicht dulden könne, dass eine neue
evangelische Organisation der alten Inneren Mission Konkurrenz mache“.838
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827 Bericht über die seelsorgerliche Betreuung in den Lübecker Hilfskrankenhäusern vom 31.7.1948 von Gerda Gräfin Bas-
sewitz an Pastor Julius Jensen, Hilfswerk. Evangelisches Hilfswerk Lübeck – Schriftwechsel mit Mitarbeitern, LKAK 45.01,
Nr. 397. Gerda Gräfin Bassewitz stammt vermutlich aus dem gleichnamigen mecklenburgischen Adelsgeschlecht. Die ver-
wandtschaftliche Beziehung zum ein Jahr zuvor an die Sowjetunion ausgelieferten HSSPF des Wehrkreises X, Gen.lt. der
SS Hans-Henning Graf von Bassewitz-Behr, ist nicht überprüft worden. S. Kap. III.1.4.1.
828 PA Jensen, LKAK 12.03, Nr. 1572.
829 Schreiben Mohr an das Landeskirchenamt vom 1.11.1945, LKAK 12.03, Nr. 843, Bl. 95.
830 Mohr war als Hauptmann 1940 in das Heer eingetreten und zu Kriegsende Oberstleutnant. PA Mohr, LKAK 12.03, Nr.
843, Bl. 57ff.
831 S. Schröder, Diakonie, S. 66ff.
832 S. Akte Hilfswerk, LKAK 20.01, Nr. 580. Darin u.a. Schreiben Eugen Gerstenmaiers an Bischof Wester vom 4.3.1949.
833 PA Georg Gramlow, LKAK 12.03, Nr. 345.
834 S. Schröder, Diakonie, S. 76f.
835 Vergl. u.a. Gottfried Hamacher, Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und
der Bewegung „Freies Deutschland“, Berlin 2005, S. 187.
836 S. Biografie Johannes Schröder der Online-Ausstellung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitge-
schichte „Evangelischer Widerstand“, http://evangelischer-widerstand.de/html/view.php?type=biografie&id=23 (22.12.2011).
837 PA Schröder, LKAK 12.03, Nr. 2040, Bl. 40ff.
838 Schreiben P. Donndorfs an Hauptpastor Schöffel vom 26.9.1945, LKAK 32.01, Nr. 1636.
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Da die nun folgende Gründung des Hamburger Hilfswerks mit der Stadtregie-
rung eng abgestimmt war und Initiatoren aus Altona, Othmarschen und Blan-
kenese beteiligt waren, arbeitete das Hamburger Evangelische Hilfswerk auch
auf dem Gebiet der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche, was diese mit leich-
ter Verstimmung akzeptierte.839 Offiziell definierte man dies als Hilfe und Zu-
sammenarbeit, nicht aber als Leitung. Im Mai 1947 schließlich wurde in der
neuen Ordnung des Hamburger Hilfswerks festgelegt, dass jeweils Vertreter der
Propsteien Stormarn, Altona und Blankenese sowie der Superintendentur Har-
burg im Arbeitsausschuss beteiligt sein sollten.840

Personell unterstand in Hamburg das Evangelische Hilfswerk ebenso wie die
Innere Mission dem Vorsitzenden Volkmar Herntrich, der durch diese Personal-
union eine Konkurrenz beider Stränge verhinderte.841

Das Hilfswerk spielte, wie oben bereits angemerkt, im nordelbischen Gebiet eine
zentrale Rolle bei der Integration der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge. Damit
richtete sich der Fokus naturgemäß auf die deutschen Opfer des Krieges und sei-
ner Folgen. Das Gründungsdokument des Hamburger Hilfswerks schloss sogar
die deutschen Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, für die allerdings im total
zerstörten Hamburg keine Unterbringungskapazitäten waren, in seiner Satzung
nicht mit ein. Es hieß lediglich: „Die Hilfe soll denen zugute kommen, die in Ham-
burg ansässig und durch den Krieg und seine Folgen unverschuldet in Not ge-
raten sind.“842

Auch wenn analog zum Gründungsdokument des deutschlandweiten Hilfswerks
die Geschäftsordnung des Hilfswerks in Hamburg in § 9 betonte, dass „kein Un-
terschied nach der konfessionellen, politischen oder volklichen Zugehörigkeit der
Hilfsbedürftigen zu machen“843 sei, so ergab sich doch bereits aus der Arbeits-
teilung der Hilfseinrichtungen genau diese Unterscheidung. Ehemalige politisch
Verfolgte erhielten ihre Unterstützung von den Verfolgtenorganisationen, Juden
über die jüdischen Gemeinden und die Angehörigen anderer Nationen wurden
als DPs von den Alliierten und später dem Flüchtlingswerk der Vereinten Natio-
nen unterstützt. Damit kam das Evangelische Hilfswerk mit diesen Gruppen gar
nicht in Kontakt. Ihr Schicksal blieb bereits aufgrund der fehlenden Begegnung
weitgehend unbekannt – im Gegensatz zu dem der deutschen Flüchtlinge.

Einzig die Christen jüdischer Herkunft erhielten ihre Unterstützung über das Hilfs-
werk bzw. die Kirchengemeinden. Eugen Gerstenmaier hatte allerdings die Bitte
Grübers, im Hilfswerk möge diese Arbeit einem eigenen Referat zugeordnet wer-
den, abgelehnt, da für ihn der Primat der Gleichbehandlung galt.844 Grüber hatte
in seiner Reaktion vergeblich darauf hingewiesen, dass damit „weder ehema-
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lige Nationalsozialisten benachteiligt noch ehemalige politisch Verfolgte bevor-
zugt werden“.845

Die Unterstützung der Christen jüdischer Herkunft in Hamburg hatte Simon
Schöffel im November 1945 initiiert, nachdem der Vorstand der Notgemein-
schaft der von den Nürnberger Gesetzen Betroffenen ihn um Unterstützung ge-
beten hatte. In einem Schreiben an den Leiter der Inneren Mission und
Beauftragten für das Hilfswerk, Pastor. Donndorf, begründete er die Unterstüt-
zung der Notgemeinschaft auf bezeichnende Weise:

„Es handelt sich vor allem darum, Halbarier, insbesondere Kinder, die zwar in
Hamburg bleiben konnten, aber schlecht versorgt waren (Kinder durften z.B.
nicht in Kinderhorte), mit zusätzlicher Nahrung oder Lebertran etc. zu versor-
gen. Die Herren dieser Notgemeinschaft wollen bewusst in der Deutschen Volks-
gemeinschaft stehen.“846

Das Schreiben macht deutlich, dass es keinen Automatismus gab, die Gemein-
deglieder jüdischer Herkunft zu unterstützen, und dass es nötig war, ihre Be-
nachteiligung im NS-Staat ausdrücklich hervorzuheben. Zudem unterstrich
Schöffel den positiven Bezug zur „deutschen Volksgemeinschaft“ als Legitima-
tion ihrer Unterstützung.
Dass bald feste Regelungen entstanden, geht aus einem Schreiben von Schöf-
fel an eine Antragstellerin 1947 hervor:

„Die ‚Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen’ steht mit
unserem Hilfswerk in Verbindung und braucht uns nur, wie wir oft gesagt haben,
die Namen der besonders Bedürftigen aufzugeben, dann wird das Hilfswerk
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839 Ebd.
840 Schreiben des Hilfswerks Hamburg, Herntrich an die Pröpste Hansen-Petersen (Stormarn), Schetelig (Blankenese), Hil-
debrand (Altona) und Superintendent Marahrens (Harburg), vom 20.5.1947, ebd.
841 S. Wischnath, Kirche in Aktion, S. 387; vergl. Hans-Volker Herntrich (Hrsg.), Volkmar Herntrich 1908-1958: ein diakoni-
scher Bischof, Berlin 1968.
842 „§ 2 Aufgabe und Zweck“ der Satzung des Evangelischen Hilfswerks Hamburg e.V. vom 20.9.1945, LKAK 32.01, Nr.
1636, Bl. 149.
843 Dieser Satz ist als einziger im Entwurf hervorgehoben. Geschäftsordnung des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in
Hamburg, LKAK 32.01, Nr. 1636, Bl. 153.
844 Vergl. Hermle, Kirche und Judentum, S. 70ff.; und Ludwig, An der Seite der Entrechteten, S. 145f.
845 Schreiben Grübers vom 1.2.1947. Zitiert nach Hermle, Kirche und Judentum, S. 75.
846 Schreiben Schöffels an Amt für Innere Mission, P. Donndorf, vom 20.11.1945. Hilfswerk der Evangelischen Kirche, LKAK
32.01, Nr. 1636. Das Anschreiben der Notgemeinschaft, das den Beschluss auslöste, ist leider nicht auffindbar. Schöffel
hatte dies dem Schreiben an Donndorf beigefügt und um Rücksendung gebeten. Die Rücksendung erfolgte laut Vermerk
nach Erinnerung am 6.12.1945. In der Akte BXV 42, in die das Schreiben verfügt wurde, existieren die Schriftstücke aber
nicht.
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seinerseits versuchen zu tun, was es kann. Die Unterstützung geht immer den
Weg über die Gemeinde.“847

Das Antwortschreiben des Hilfswerks an Schöffel, das von ihm einen Durch-
schlag seines Schreibens erhalten hatte, war allerdings von einer ausgespro-
chenen Ambivalenz geprägt:

„Die Frage der Betreuung der Nichtarier ist von unserm Arbeitskreis kürzlich wie-
der aufgegriffen. Es wäre gut, wenn eine ausländische Stelle für diese Menschen
interessiert werden könnte. […] Wir haben vom Hauptbüro aus die Arbeitskreise
angewiesen, sich der notleidenden Nichtarier besonders anzunehmen. Es hat
schon mancher bei uns eine Doppelbetreuung versucht.
Ohne eine Nachprüfung durch die Gemeinde bin ich leider nicht in der Lage,
Frau Schlesinger zu unterstützen.“848

Einerseits äußerte der Geschäftsführer des Hilfswerks, Pastor von Hennigs, den
Wunsch, die Unterstützung durch andere durchführen zu lassen. Andererseits
begründete er die besondere Hinwendung zu den „Nichtariern“ mit der Not-
wendigkeit, durch Überprüfung Betrugsversuche zu verhindern.

Die Ausrichtung der Arbeit des Hilfswerks führte, wie oben bereits angedeutet,
zu einer schrittweisen Änderung der Selbstdeutung und politischen Grundhal-
tung. Im ersten Jahr des Hilfswerks fehlten in den Verlautbarungen niemals die
Verweise auf die NS-Diktatur und der positive Bezug zum Widerstand des 20.
Juli, zu dem Gerstenmaier gezählt hatte. Die Tatsache, dass sich in den zentra-
len Positionen des Hilfswerks im Regelfall BK-Theologen befanden, war im Kon-
takt mit ausländischen Hilfsorganisationen ohnehin ausgesprochen nützlich.
Aber bereits 1946 begann eine Wandlung. Dies zeigt sich beispielsweise im Ver-
gleich zweier Rechenschaftsberichte, die Pastor Julius Jensen als Leiter des Lü-
becker Hilfswerks im Sommer und im Dezember 1946 vor kirchlichen Gremien
abgab. Im Sommer ließ Jensen der dramatischen Beschreibung des deutschen
Elends bei Kriegsende, mit der er seinen Bericht eröffnete, einen längeren Pas-
sus zur NS-Diktatur folgen, in dem er das Wort der Befreiung verwendete:

„Zugleich aber empfanden wir doch – und wir schämten uns dessen nicht – ein
Gefühl innerster Befreiung, als fielen Bergeslasten von unseren Herzen, die 12 Jah-
re lang erdrückend auf uns gelegen hatten. ‚Unsere Seele ist entronnen wie ein
Vogel dem Strick des Voglers; der Strick ist zerrissen und wir sind frei (Ps. 124).’“849

258 V. Der Osten



Als Jensen im Dezember wieder einen Bericht über die Hilfswerksarbeit abgab,
fehlte dieser Verweis, und der „deutsche Zusammenbruch“ sah nur einen „aus-
gebluteten deutschen Volkskörper“, dessen Not drastisch beschrieben wurde850.
„Wir kennen ihre Ursachen“, so Jensen weiter, „die Zerstörung unseres Vater-
landes durch Bombenterror und Kriegshandlungen, die Vertreibung von annä-
hernd 14 Millionen Deutscher aus den Gebieten östlich der Oder und Neiße,
der verlorene Krieg, die Ausplünderung und wirtschaftliche Knebelung Deutsch-
lands durch die Maßnahmen der Besatzungsmächte.“
Diese Wandlung setzte sich in den folgenden Jahren fort. Die allgemeine Stim-
mungslage wurde im beginnenden Ost-West-Konflikt durch die Berichte von Hei-
matvertriebenen und Flüchtlingen verändert. Und diese forderten zunehmend
scharf Positionierungen der Kirche und ihrer Hilfswerke. Der Hilfebegriff wurde
erweitert, Hilfe bedeutete, Halt und Deutung zu geben. Auf die Kirche wurde
zum Teil, völlig überzogen formuliert, vielfacher Druck ausgeübt:

„Die Kirche muss den Feinden die Maske der Lüge vom Gesicht reißen. Man
redet und redet von der Hilfe, die man uns bringt und noch bringen will. […] ‚Wir
wollen unser Schicksal aus Gottes Händen nehmen und wollen es willig tragen.
Aber diese sinnlosen Quälereien und grauenvollen Martern, denen in besonde-
rem Maße die Ostbevölkerung ausgesetzt ist, sind nicht gottgewollt. Die Gas-
kammern der Nazis waren menschlich dagegen’, schrieb mir eine Bekannte in
der Heimat. Und sie hat recht. […] Wenn die führenden Männer der Kirche sich
jetzt vor das Volk stellen und immer wieder auf die Verbrechen hinweisen, die an
deutschen Menschen begangen werden, dann wird auch unsere Jugend zur
Kirche zurückfinden – denn sie wird erkennen, dass von Christus eine große
Kraft ausgeht, und sie wird sich bereitwillig in den Dienst des Herrn stellen.“851

Auch wenn der Gaskammer-Vergleich dieser Briefschreiberin einmalig war, so ist
doch die Forderung an die Art der Hilfstätigkeit der Kirche repräsentativ. Die
Schuldfrage in der Hilfswerkarbeit nicht zu thematisieren war ein Schritt, der in-
zwischen schlimmere Äußerungen verhinderte. Genau so ist die offene Ableh-
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847 Schreiben Bischof Schöffels an Charlotte Schlesinger vom 8.1.1947 in Beantwortung ihres Schreibens vom 6.1., ebd.
848 Schreiben P. von Hennigs, Hilfswerk, vom 23.1.1947 an Bischof Schöffel betr. Frau Charlotte Schlesinger und Frau Kell-
ner, LKAK 32.01, Nr. 1636.
849 Undatierter Rechenschaftsbericht 1945/46 von P. Julius Jensen, Lübecker Verband für Innere Mission, Ev. Hilfswerk in
Lübeck (vorgelegt im August auf einer Feierstunde ca. ein Jahr nach Gründung des Hilfswerks Lübeck), LKAK 45.01, Nr.
396.
850 Bericht über das Evangelische Hilfswerk in Lübeck. Erstattet auf der Sitzung des Vorläufigen Kirchentages in der Ev.-Luth.
Kirche in Lübeck am 12.12.1946 von Pastor J. Jensen, ebd.
851 Brief von Lenore Rossberg, einer enteigneten Gutsbesitzerin aus Sachsen, die in Elmshorn lebte, an Halfmann vom
31.7.1947, LKAK 20.01, Nr. 677.

V. Der Osten



nung dieser Diskussionen zu verstehen, wie sie in der eingangs zitierten Wer-
beschrift des Hilfswerks zu finden war: „Wer ist schuld daran? Potsdam? Hitler?
Stalin? Du? Die Leute selbst? Was spielt das heute für eine Rolle?“852

Dennoch hatte das Hilfswerk gerade durch seine überparteiliche Arbeit Einfluss
im Entstehungsprozess der Bundesrepublik. Welcher Partei die Flüchtlinge und
Heimatvertriebenen Vertrauen schenkten, war wahlentscheidend. Hier hatte die
Nähe zum Hilfswerk entsprechendes Gewicht. Der Leiter Eugen Gerstenmaier
nahm 1949 ein Angebot der CDU an, zur Bundestagswahl zu kandidieren. Das
Hauptmotiv, das er dem EKD-Ratsvorsitzenden Otto Dibelius gegenüber formu-
lierte, war die Stärkung der kirchlichen Flüchtlingsarbeit, die nur durch den Staat
erfolgen könne.853 Daraufhin setzte Dibelius – der selbst seit 1945 Mitglied der
CDU war – in der Leitung des Hilfswerkes durch, dass Gerstenmaier sein Amt
während des Wahlkampfs nicht ruhen ließ. Das war keine Selbstverständlichkeit,
wie das Protokoll der Sitzung des von Dibelius geleiteten Verwaltungsrates des
Hilfswerks am 2.8.1949 ausweist. Der als Vertreter Herntrichs aus Hamburg an-
gereiste Pastor Bodo Heyne „weist insbesondere auf den Beschluss der Ham-
burger Kirchenkonferenz vom Mai ds. Js. hin, nach welchem sich ein Geistlicher
von der politischen Arbeit fernhalten solle. […] Er meint, dass man sich nicht über
den Beschluss der Kirchenkonferenzen hinwegsetzen könne, selbst wenn man
gegen ihn in seiner allgemeinen Fassung Bedenken habe. Im Übrigen begrüßt
er den Schritt von Dr. Gerstenmaier, wünscht jedoch mindestens eine klare Be-
urlaubung im Falle der Übernahme des Mandats.“854 Da der Verwaltungsrat auf
eine Beschlussfassung verzichtete, durfte Gerstenmaier also als Leiter des Hilfs-
werks für die CDU kandidieren. Das hohe Ansehen des Evangelischen Hilfswerks
wurde durch die Kandidatur seines Leiters auf die CDU übertragen, ein gewichtiges
Pfund bei den ersten Bundestagswahlen. Nach seiner Wahl in den Bundestag
kündigte Gerstenmaier 1950 seinen Rücktritt vom Hilfswerk an, der 1951 erfolgte.855

3.2. Flüchtlingspastoren / Ostpfarrer

Zu Kriegsende waren in den Landeskirchen Nordelbiens zahlreiche Pastoren
als Wehrmachtsangehörige gefallen, vermisst oder gefangen. Die amtierenden
Pastoren waren vielfach überaltert und versahen den seelsorgerlichen Dienst oft
in mehreren Gemeinden gleichzeitig. Die Pastoren, die mit den Flüchtlingen und
Vertriebenen meist aus Pommern, Danzig, West- und Ostpreußen in Nord-
deutschland ankamen, wurden zumeist umgehend mit Dienstaufträgen verse-
hen, um diese Lücken zu schließen.856
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Am 24.2.1947 wurde im schleswig-holsteinischen Landeskirchenamt eine aus-
führliche statistische Auswertung über den Bedarf an Geistlichen vorgelegt. Sie
veranschaulicht gut die Personalsituation. Ermittelt wurde die Altersstruktur der
amtierenden Pastoren sowie die Zahl der Theologiestudenten. Im Gesamtüber-
blick stellte sich die Situation wie folgt dar:

Übersicht über die einheimischen (A) und Flüchtlingsgeistlichen (B)
der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche.

A
1. Gesamtzahl der Pfarrstellen der Landeskirche 513
2. Gesamtzahl der einheimischen Geistlichen im Amt 

ohne 3. und 4. und ohne Übernommene 334
3. Einheimische Pfarrer vermisst 18
4. Einheimische Pastoren noch in Gefangenschaft 32
5. Einheimische Hilfsgeistliche und Vikare im Amt 8

(Vikarinnen 3)
6. Einheimische Hilfsgeistliche und Vikare in Gefangenschaft 6
7. Einheimische Vikare und ältere Theol.-Stud. in Gefangenschaft 6
8. Übernommene Flüchtlingsgeistliche 43
9. davon in einem festen Amt 23

B
1. Gesamtzahl der Flüchtlingspfarrer unter 65 (ohne Übernommene) 170
2. davon haben einen Dienstauftrag 147
3. davon sind suspendiert durch die Militär-Regierung 4
4. davon sind suspendiert vom Landeskirchenamt 6
5. ohne Dienstauftrag (einschl. d. vorstehenden 6) 19
6. reine Ostpfarrer (ohne Übernommene) 115

(jenseits Oder/Neiße)

In der Aufstellung und der daraus resultierenden Personalplanung wurde eine
grundsätzliche Differenzierung von „Flüchtlingspfarrern“ und „Ostpfarrern“ vor-
genommen. Während man unter Flüchtlingspfarrern alle geflüchteten Geistli-
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852 Aus der Broschüre „Deutschland. Streiflichter, die nicht unbeachtet bleiben dürfen“, hrsg. vom Hilfswerk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland o.J. (1953). LKAK 32.01, Nr. 4102.
853 S. Wischnath, Kirche in Aktion, S. 313; und Hartmut Rudolph, Evangelische Kirche und Vertriebene, S. 170ff.
854 Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates des Hilfswerks am 2.8.1949, LKAK 45.01, Nr. 396.
855 S. Wischnath, Kirche in Aktion, S. 315ff.
856 S. Eva Winter, Die Versorgung der Ostpfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins nach
dem Zweiten Weltkrieg, in: Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte Nr. 43 (1987), S. 43-148.
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chen verstand, waren Ostpfarrer ausschließlich diejenigen, die aus Gebieten öst-
lich der Oder/Neiße-Linie kamen. Die Unterscheidung war bereits frühzeitig
 eingeführt worden. So hieß es in den Richtlinien über die Verwendung von
Flüchtlingsgeistlichen im landeskirchlichen Dienst vom 22.9.1945:

„Auswärtige Geistliche aus Gebieten, die voraussichtlich nur vorübergehend be-
setzt sein werden, haben zurückzustehen hinter solchen, die aus voraussicht-
lich dauernd verlorenen Gebieten stammen. Sie müssen darauf hingewiesen
werden, dass sie sich um eine Rückkehr in ihr Heimatgebiet zu bemühen haben.
[…] Geistliche aus voraussichtlich dauernd verlorenen Gebieten genießen den
Vorrang bei der Eingliederung in die landeskirchliche Arbeit.“857

Auch wenn sich die Einschätzung der „vorübergehenden Besetzung“ bald än-
derte, so hatte diese Differenzierung eine sehr konkrete praktische Bedeutung:
In der sowjetischen Besatzungszone gab es weiterhin funktionierende evange-
lische Landeskirchen – im Gegensatz zu den polnisch und sowjetisch verwalteten
Ostgebieten. In den polnisch verwalteten Gebieten setzte eine planmäßige „Po-
lonisierung“ verbunden mit einer Vertreibung des Großteils der verbliebenen deut-
schen Bevölkerung ein, und im sowjetisch verwalteten nördlichen Teil Ostpreu-
ßens und im Memelgebiet wurde eine vollständige Vertreibung der deutschen
evangelischen Bevölkerung durchgeführt und 1948 abgeschlossen.858

Daraus ergab sich, dass die „Ostpfarrer“ ebenso wie die evangelischen Vertrie-
benen eine neue kirchliche Heimat benötigten. Die aus der SBZ geflüchteten
Pastoren hingegen waren weiterhin Planstelleninhaber ihrer Landeskirchen und
wurden dort meist auch gebraucht. Auch wenn die Flucht vor den Sowjets als
verständlich angesehen wurde, hatten die meisten doch ihre (Rest-)Gemeinden
verlassen. Ihre Übernahme in Schleswig-Holstein drohte das Verhältnis zu den
in der SBZ gelegenen Landeskirchen zu belasten. Dieser Umstand hatte gleich-
zeitig eine starke moralische Komponente, schließlich hatte ein Pastor gerade in
der Not bei seiner Gemeinde zu bleiben.859 Daher forderten die westlichen Lan-
deskirchen alle Theologen aus dem Gebiet der SBZ bzw. DDR zur Rückkehr
auf. Der einzige in Nordelbien bekannte Fall einer Rückkehr in die DDR ist die
Übersiedelung des Theologen Horst Kasner, nachdem er sein Vikariat in Epi-
phanien in Hamburg-Barmbek beendet hatte. Da seine Frau, die er bereits 1952
geheiratet hatte, das erste Kind erwartete (es handelte sich um die spätere Bun-
deskanzlerin Angela Merkel) und in Hamburg entbinden wollte, beteiligte sich die
Hamburger Landeskirche auf Bitten der Berlin-Brandenburgischen Kirche an
den Kosten im Zusammenhang mit der Entbindung, da in Berlin-Brandenburg
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die „geringen Westmittel für unvorhergesehene Ausgaben dieser Art“ nicht aus-
reichten.860

Zu dem Entgegenkommen gegenüber den ostdeutschen Landeskirchen traten
pragmatische Gründe hinzu, die zu einer restriktiven Übernahmepraxis gegen-
über Flüchtlingspastoren aus der SBZ/DDR führten. Die zitierte Aufstellung er-
rechnete unter Berücksichtigung der absehbaren Pensionierungen sowie der Stu-
dierendenzahlen einen deutlichen Überschuss an Geistlichen, sodass man
bereits unter den reinen „Ostpfarrern“ eine Auswahl treffen konnte. Auch wenn
bereits 1949 die Situation wesentlich ungünstiger beurteilt wurde,861 war die Über-
sicht von 1947 entscheidend für die folgenden Personalentscheidungen.
In der Personalpolitik der vier Landeskirchen hatte diese Situation aber sehr un-
terschiedliche Konsequenzen. In Lübeck war die Personallage doppelt ange-
spannt. Einerseits fehlten landeskirchliche Pastoren. Neben den Gefallenen und
Vermissten befanden sich einige noch in Kriegsgefangenschaft. Andererseits
hatte man – im Gegensatz zu den anderen Landeskirchen – überproportional
viele DC-Pastoren entlassen. Daher übernahm die Landeskirche außerordent-
lich viele Ostpfarrer. Da der Bekenntnisstand gerade im Neuaufbau eine  zentrale
Rolle spielte, bemühte man sich gezielt um die Übernahme von BK-Theologen
vornehmlich aus dem Gebiet der Hansestadt Danzig und Westpreußen. Dies
war eng mit Gerhard Gülzow, einem Danziger Oberkonsistorialrat, abgestimmt,
der Pfarrer an der Lutherkirche wurde.862

Im Ergebnis lag die Zahl der Ostpfarrer zeitweise weit über der Zahl der einheimischen
Pastoren. So bilanzierte Bischof Pautke vor der Lübecker Landessynode am
25.3.1949, dass von den 36 amtierenden Pastoren 24 aus dem Osten stammten.863

In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche hingegen spielte der Bekennt-
nisstand der NS-Zeit automatisch eine untergeordnete Rolle, waren doch auch
die Anforderungen an die eigenen Pastoren erheblich geringer. Beispielhaft sei
auf die Bemühungen innerhalb der Landeskirche verwiesen, selbst den Meck-
lenburgischen Landesbischof Walter Schulz, der als radikaler Nationalsozialist
1934 in sein Amt gelangt war, unterzubringen. Schulz war von den Briten in Neu-
münster-Gadeland interniert worden.864
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857 Abgedruckt im GVOBlatt Nr. 2 vom April 1946, S. 12.
858 S. Hugo Linck, Königsberg 1945-1948, Leer 1951.
859 Vergl. Winter, Ostpfarrer, S. 98ff.
860 Schreiben von Präses Scharf an den Landeskirchenrat vom 3.8.1954. PA Horst Kasner, LKAK 32.03.01, Nr. 386, Bl. 10.
Vorher waren bereits die Umzugskosten Kasners nach Perleberg übernommen worden, ebd.
861 S. Xylander, Armenhaus, S. 186.
862 S. Linck, Zwei Wege, S. 70; sowie Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 373ff.
863 Die Gemeinde, Nr. 17, 1. Jg, vom 15.5.1949, S. 2.
864 Die Bedenken gegen Schulz wurden vorrangig mit seiner Bekanntheit begründet. LKAK 20.01, Nr. 698. Walter Schulz
wurde schließlich 1950 von der Hannoverschen Landeskirche übernommen. Vergl. Klee, Personenlexikon, S. 567.
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Dagegen gab es in der Eutiner Landeskirche keinerlei Vorbehalte bzw. Diffe-
renzierungen in der Übernahmepraxis.865 Die Landeskirche hatte die höchste
Zahl an Flüchtlingen. Da auch hier etliche Pastoren noch in Gefangenschaft
waren, wurden in kurzer Zeit Flüchtlingspastoren eingestellt und bereits 1946
zwölf neue Planstellen geschaffen. Mit dem Memelländer Otto Obereigner wurde
der ranghöchste Vertriebene übernommen. Obereigner war seit 1933 General-
superintendent des Memelgebiets gewesen.866 Wie oben bereits dargestellt,
spielte in Eutin die soziale Verpflichtung bei der Übernahme von Pastoren eine
größere Rolle als die Form und die Glaubwürdigkeit der Verkündigung. Daher
wurden hier ohne Differenzierungen auch SBZ-Flüchtlinge übernommen wie die
beiden Ex-Bischöfe Rönck und Hossenfelder.
Die Hamburger Landeskirche fiel eine Sonderrolle zu, weil sie durch die weitge-
hende Zerstörung der Stadt einen wesentlich geringeren Personalbedarf hatte. Die
eigenen Glieder waren noch weitgehend in das Umland evakuiert, und für das Stadt-
gebiet herrschte in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Zuzugssperre, was zu
einem wesentlich geringeren Anteil an Flüchtlingen und Vertriebenen führte.
Entsprechend stark unterscheidet sich in der Bilanz von 1956 die Übernahme-
praxis der Landeskirchen. Während in Eutin und Lübeck – aus sehr unterschied-
lichen Gründen – mehr als 40% der Pastoren Ostpfarrer waren, lag die Quote in
der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche weit darunter. Die Übernahmequote
in Hamburg war aus den genannten Gründen noch geringer, aber immer noch
über dem Durchschnitt der EKD. Dies lag einerseits daran, dass der Vertriebenen-
und Ostpfarreranteil in der DDR wesentlich niedriger war, andererseits an der be-
schriebenen ungleichen Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Westdeutschlands.

Anteil der Ostpfarrer an der Gesamtpastorenzahl 1956 / Kirchliches Jahrbuch 1957
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Auch wenn mit den Oberkonsistorialräten Gülzow in Lübeck und Brummack in
Kiel zwei Vertriebene hervorgehobene Positionen in ihren Landeskirchen er-
hielten, so ist doch insgesamt die Integration der Ostpfarrer vorsichtig zu be-
werten. Die Aufnahme bedeutete nicht unbedingt Chancengleichheit in der
kirchlichen Hierarchie, die Aufstiegsmöglichkeiten blieben eingeschränkt. Die
Lübecker Landeskirche hatte zwar eine überproportionale Aufnahmeziffer, aber
als 1956 der Vertriebene Gülzow für das Bischofsamt kandidierte, unterlag er –
wenn auch nur knapp – dem Missionstheologen Heinrich Meyer.867 In der
Schleswig-Holsteinischen Landeskirche wurde erst 1962 mit dem Pommern
Walter Pareigis der erste Vertriebene in ein Propstamt berufen.868 Bis 1967 er-
höhte sich die Zahl der Vertriebenen im Propstamt auf drei.869 In Zahlen ausge-
drückt: Während knapp ein Viertel der Pastoren der Landeskirche Ostpfarrer
waren, stieg ihr Anteil unter den Pröpsten von 0% 1961 auf lediglich 13% 1967.

3.3. „Zerstreute Gemeinden“ in der neuen Heimat

Die Integration der Flüchtlinge und Flüchtlingspastoren in die Landeskirchen war
von Ambivalenz geprägt. Einerseits wollten die Flüchtlingspastoren fest in die
neuen Heimatkirchen übernommen werden. Andererseits gab es das Interesse,
eigenständig organisiert zu bleiben: und verbunden mit ebenfalls geflohenen Ge-
meindemitgliedern – für den Fall einer gemeinsamen Rückkehr in die Ostgebiete.
Ein Vertreter dieser Überlegungen war der BK-Theologe Hugo Linck, der erst
im Mai 1948 nach Hamburg gekommen war. Bis dahin war er bei den Resten
seiner Gemeinde in Königsberg geblieben.870 Das Zeugnis seiner Arbeit im  sow -
jetisch annektierten Teil Ostpreußens verschaffte ihm große Popularität unter
den ostpreußischen Flüchtlingen.871

Im Gegensatz zu den meisten seiner Amtsbrüder erhielt er direkt mit seiner An-
kunft einen Dienstauftrag an der St. Johanniskirche in Hamburg-Harvestehude
und wurde bereits nach einem halben Jahr offiziell in den Dienst der Hambur-
ger Landeskirche übernommen.872
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865 Linck, Zwei Wege, S. 74f.
866 PA Obereigner, LKAK 52.01 Nr. 126 und 127, sowie Kirchengemeindearchiv Bosau, Nr. 48 und 52.
867 S. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 376f.
868 PA Pareigis, LKAK 12.03, Nr. 2023.
869 Walter Pareigis war 1962-1979 Propst von Süderdithmarschen, der ebenfalls aus Pommern stammende ehemalige Ma-
rinepfarrer Dr. Arthur Noffke war 1965-1978 Propst von Münsterdorf und der aus Schlesien stammende Werner Seibt war
1967-1974 Propst von Oldenburg. Auswertung Pastorendatenbank LKAK.
870 S. Hugo Linck, Im Feuer geprüft … als die Sterbenden, und sieh, wir leben … Berichte aus dem Leben der Restgemein-
den nach der Kapitulation in Königsberg, Leer 1973.
871 Hugo Linck, Königsberg 1945-1948. Das Buch erschien 1951, auch die 5. Auflage 1959 war nach Kurzem vergriffen.
872 Linck kam am 5. Mai 1948 in Hamburg an, der Dienstauftrag wurde auf den 1. Mai 1948 rückdatiert. PA Hugo Linck,
LKAK 32.03.01, Nr. 477 I.
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Über die Amtseinführung Lincks berichtete Landesbischof Schöffel ungewöhn-
lich ausführlich. In seinem Bericht hob er die hohe Beteiligung im Gottesdienst
hervor. In Lincks Predigt, so Schöffel, „kam der große Schmerz von Pastor Linck
über das Schicksal der ostpreußischen Heimat, der Stadt Königsberg, zum Aus-
druck“.873 Diese Identifikation mit dem Vertreibungsschicksal prädestinierte
Linck nicht gerade für das gutbürgerlich geprägte Harvestehude, in dem kaum
Vertriebene lebten. Die Berufung hatte wenig mit der dortigen Gemeinde zu tun.
Vielmehr wurde hier einem prominenten „Ostpfarrer“ eine zentrale Predigtstätte
gegeben, an der sich vertriebene Ostpreußen aus dem Stadtgebiet zum Got-
tesdienst versammeln konnten. Das entsprach den Zielvorstellungen Lincks: Er
verwahrte sich gegen die einfache Integration der Vertriebenen, forderte die aus-
schließlich kommissarische Anstellung der vertriebenen Pastoren und wünschte
regelmäßige Gottesdienste der Vertriebenen in der ihnen gewohnten Liturgie.
Seine Vorstellungen skizzierte Linck ausführlich vor dem Jahreskonvent ost-
preußischer Pfarrer der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche am 15. Mai
1951 in Rendsburg.874 Linck stellte die anhaltende Fürsorgepflicht der vertrie-
benen Pfarrer gegenüber ihren „zerstreuten Gemeinden“ fest, und zwar unab-
hängig von ihren neuen Dienstverhältnissen. Diese doppelte Verpflichtung solle
nach außen sichtbar werden, indem die „Ostpfarrer“ nur kommissarische Ar-
beitsverhältnisse bekommen. Im Fall, dass „Ostpreußen an ein freies, einiges,
vom Bolschewismus und aller Fremdherrschaft befreites Deutschland zurück-
käme“, müsse selbstverständlich sein, „dass die ostpreußischen Pfarrer mit den
ersten Kolonisatoren in die zur Wüste gemachte Heimat zurückkehrten“.875

Die Seelsorge-Verpflichtung begründete Linck vor allem damit, dass „der kirch-
liche Ostpreuße in die unkirchlichsten Gegenden Deutschlands verpflanzt“
wurde, in ein Land, „wo es Seelsorge nicht gibt“.876 Dieses harte Urteil über
Schleswig-Holstein begründete er weitgehend historisch. Die Differenzen in der
Kirchlichkeit verortete er in den unterschiedlichen Wegen, die die Landeskirchen
in der NS-Zeit beschritten hatten. Aus dem Kirchenkampf in Ostpreußen hatte
sich dort eine Wandlung der Verkündigung ergeben, zu der es hier nicht ge-
kommen war:

„Über unserer Provinz hat der Kirchenkampf in einer Heftigkeit getobt, von der
man sich hierzulande gar keine Vorstellung machen kann. Uns selber waren be-
stimmte theologische Erkenntnisse aufgegangen, die sich in unserer Verkündi-
gung sehr stark bemerkbar machten und von den Gemeinden verstanden und
aufgenommen wurden. Die Kirche machte tatsächlich eine Verfolgungszeit
durch. Durch diese Geschehnisse wurde eine bis dahin höchst selten gewesene
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Aufmerksamkeit dem letzten Buch der Bibel zugewendet, und wir sprachen von
apokalyptischen Zeiten, von der Verfolgung der Gemeinde Gottes, von dem Blut
der Märtyrer, und das war gut so. So waren unsere Gemeinden gerüstet, als die
apokalyptischen Reiter nun tatsächlich über die Erde brausten und Krieg, Hun-
ger und Pest sich auf unsere Heimat stürzten. […]
Wie anders ist nun die Situation in dem Land, das unsere neue Heimat geworden
ist. Die Großstädte Hamburg, Kiel, Bremen, Hannover haben kaum Ostvertriebene
aufgenommen. Das war ja selbstverständlich wegen der Bombenverheerungen.
Nun sitzen unsere Habenichtse als überflüssige Menschen auf den wohlhäbigen
Gehöften holsteinischer oder niedersächsischer Bauern. […] Was bedeutet das nun
für eine ungeheure Umstellung, von der apokalyptischen Verkündigung in unse-
rer Heimat und dem grausigen Geschehen hin zu dem Leben der Sattheit und
Selbstgerechtigkeit der Einheimischen; allerdings nur in dem Sinn, dass dieses
Leben gesehen wird, aber an ihm nicht teilgenommen werden kann. […]
Nun sind die Ostpreußen angekommen […] Was finden sie? Gemeinden, denen
das Geschehen des Krieges kaum eine Bereicherung ihres Glaubensstandes ge-
bracht hat. Vom Kirchenkampf weiß man so gut wie gar nichts. Das Behütetsein
von Hab und Gut wird als Gottes Ja zur Redlichkeit des Besitzenden verstanden.“877

In Hugo Lincks Deutung war der Kirchenkampf in Ostpreußen ein Selbstbe-
hauptungskampf der Kirche gegen den Nationalsozialismus gewesen.878 Die
Verfolgung hatte zu einer Bereicherung des Glaubens geführt, die in Schleswig-
Holstein nicht erfahren wurde. Indirekt warf er damit der hiesigen Landeskirche
und BK vor, stärkere Konfrontationen mit den Nationalsozialisten gemieden zu
haben – ein Frontalangriff gegen die Landeskirche.
Gleichzeitig verwies Linck auf die ökonomische Ungleichheit und die Traumati-
sierung der Vertriebenen. Hier sah er die Pflicht der vertriebenen Pfarrer zur seel-
sorgerlichen Fürsorge an ihren „zerstreuten Gemeinden“, sie seien durch ihre
gleichen Erfahrungen dafür prädestiniert. Zentral für ihn waren dabei die ei-
genständigen Vertriebenengottesdienste, die der Liturgie ihrer Heimatkirchen
folgen sollten.
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Da der zum Konvent eingeladene Bischof Wester andere Verpflichtungen hatte,
schickte ihm der Vertrauensmann der ostpreußischen Pfarrer im Sprengel
Schleswig, Pastor Degenhardt, den Vortrag Lincks, verbunden mit dem Antrag,
dem Bischof und der Kirchenleitung die „Sorge um die Entkirchlichung der Hei-
matvertriebenen“ vorzutragen.879 Wester wiederum legte den Vorgang dem Kie-
ler Oberkonsistorialrat Brummack vor, der selbst Vertriebener war. Brummack
konstatierte in seiner Antwort an den Bischof den „einseitigen Vorwurf gegen die
hiesigen Landeskirchen“, den er als zu einfach zurückwies. Vertraulich ergänzte
er: „Wir dürfen die Ostpreußen nicht vor den Kopf stoßen. Sie sind in der Ge-
samtarbeit der Kirche an den Heimatvertriebenen oft einspännerisch und schwie-
rig. Das hat manche Gründe, über die wir wohl einmal sprechen sollten.“880

In der Folge fand ein Gespräch mit den Vertretern des ostpreußischen Pfarrer-
konvents statt, an dem von landeskirchlicher Seite neben beiden Bischöfen die
(Ober-)Konsistorialräte Brummack und Schmidt teilnahmen. Das Ergebnis war al-
lerdings bereits vorgegeben: Am 12. Februar 1949 war ein ausführliches Votum
Carl Brummacks zu Flüchtlingsgottesdiensten als Erlass versandt worden.881

Darin wurden Flüchtlingsgottesdienste zwar grundsätzlich gutgeheißen, als re-
gelmäßige Einrichtung aber untersagt. Ausgangspunkt der Überlegungen Brum-
macks war hier die Unteilbarkeit der Gemeinde, die eine gesonderte Verkündi-
gung verbiete. Brummack stand als Vertriebener mit dieser Position nicht allein.
Vor allem der Vertrauensmann des Bruderrats der ostpreußischen BK, Pastor. Dr.
Bruno Jordahn, der als Vertriebener seit 1946 Pastor an der Altonaer Hauptkir-
che war, hatte die gemeinsame Gemeinde im Interesse der Vertriebenen gefor-
dert. So schrieb er in einem Brief am 1. April 1947 an Bischof Halfmann:

„Ich finde immer wieder, dass wir von einer falschen Voraussetzung ausgehen,
wenn wir den Unterschied von Flüchtlingen und Einheimischen in der Kirche
machen. Das ist ein Unterschied für die Welt. Und gerade der Ostpreuße, der ja
streng lutherisch erzogen ist, sieht diesen Unterschied gar nicht, kann ihn nicht
sehen mitten in einer lutherischen Kirche, die ja auch die seine ist. Ich weiß, dass
es bei den Ostpreußen vielfach so nicht gesehen wird, dass man hier auch das
rein weltliche Denken in die Kirche einführt. Aber dagegen müsste man Front
machen. Man sollte auch gerade nicht die Möglichkeit zur Bildung von Flücht-
lingsgemeinden geben. So etwas darf es nicht geben.“882

Was Jordahn und Brummack als vertriebene Theologen einforderten, nämlich
die Integration in die bestehenden Kirchen, entsprach der kirchenrechtlichen
Ausrichtung in den westlichen Gliedkirchen der EKD.883 Kirchenrechtlich galt
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das Territorialprinzip – die Vertreibung kompletter Landeskirchen samt ihrer Ge-
meindeglieder war schließlich auch eine neue Erfahrung. Hier aber übertrugen
die hiesigen Landeskirchen Befürchtungen vor einer eigenständigen Organisa-
tion der vertriebenen Landeskirchen in Bereiche, wo sie ihrer Grundlage
 entbehrten. Das wohl extremste Beispiel bot Hans Asmussen. Er nahm die Über-
legungen des aus Ostpreußen vertriebenen Theologen Hans-Joachim Iwand,
die dieser im „Darmstädter Wort“ 1947 für den Bruderrat der EKD formuliert
hatte, aufgrund von Iwands herausragender Stellung unter den Vertriebenen als
deren Mehrheitsmeinung. Im „Darmstädter Wort“ war u.a. der kirchliche Anti-
kommunismus als „Irrweg“ bezeichnet worden.884 Daraus folgernd interpretierte
Asmussen die Bruderräte der BK als „Revolutionskomitees“ und die von Iwand
angestrebten Flüchtlingsgemeinden als „Kader der kirchlichen Revolution“.885

Mit der Wirklichkeit hatten solche Projektionen wenig zu tun. Regelmäßige
Flüchtlingsgottesdienste hätten kaum eine Bedrohung dargestellt. Dennoch wur-
den sie als Anfang einer landsmannschaftlichen Organisierung innerhalb der
Landeskirche begriffen, der man in Schleswig-Holstein enge Grenzen setzte. So
entsprach auch die Aufnahme von Ostpfarrern nicht der Verteilung der Vertrie-
benen: 350.000 ostpreußischen Vertriebenen standen lediglich 25 ostpreußi-
sche Pfarrer gegenüber. 
Die Kontroverse um die Flüchtlingsgottesdienste und die eigene Liturgie machte
deutlich, dass der Integration hier klare Grenzen gesetzt waren. Die Integration
der Vertriebenen in die Landeskirche wurde akzeptiert, wenn die Bereitschaft da
war, sich anzupassen und einzugliedern. Nur so meinte man auf landeskirchli-
cher Ebene, eine Akzeptanz für die Flüchtlinge gerade im ländlichen Raum er-
reichen zu können. Die Vertriebenen empfanden dies vielfach als Zurückweisung,
sodass die Teilnahme am kirchlichen Leben im Vergleich zur Beteiligung in den
Heimatkirchen vor der Vertreibung deutlich zurückging.886 Speziell die Schleswig-
Holsteinische Landeskirche verpasste so die Möglichkeit, Ort landsmann-
schaftlicher Organisierung zu werden. Diese vollzog sich ab Anfang der 1950er-
Jahre im (partei-)politischen Raum durch Vertriebenenverbände und den BHE,
deren kirchliche Bindung zurückhaltender sein sollte.
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879 Schreiben P. Degenhardt an Bischof Wester vom 26.6.1951, LKAK 11.01, Nr. 264.
880 Schreiben Brummack an Wester vom 18.7.1951, ebd.
881 Besondere Flüchtlingsgottesdienste. GVOBlatt Schleswig-Holstein, 1949, Nr. 4, S. 19ff.
882 Schreiben Bruno Jordahn an Halfmann vom 1.4.1947, LKAK 20.01, Nr. 697.
883 S. Rudolph, Kirche und Vertriebene, S. 192ff.
884 S. Greschat, Evangelische Christenheit, S. 322-338.
885 Hans Asmussen, Zur jüngsten Kirchengeschichte. Anmerkungen und Folgerungen, Stuttgart 1961, S. 93.
886 S. insbesondere Xylander, Armenhaus, S. 174ff.; sowie Wetzel, Integration.

V. Der Osten



Lübeck hingegen sollte sich zum Zentrum entwickeln für die Unterstützung der
vertriebenen Ostkirchen. Sowohl die Kontroversen um Liturgie als auch die all-
gemeine Akzeptanz der Vertriebenen innerhalb der Kirche waren hier größer.887

Die Vertriebenen hatten aber auch aufgrund des höheren prozentualen Anteils
unter den Pastoren einen stärkeren Rückhalt. Buss verweist zusätzlich auf den
hohen Anteil Vertriebener in den Kirchenvorständen.888

Insbesondere der „Tag der zerstreuten Heimatkirche“ im September 1951, der
mit der Wiedereinweihung der zerstörten Marienkirche verknüpft worden war,
machte dies eindrucksvoll sichtbar.889

In der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche wurde zwar bereits 1949 der „Ost-
pfarrer“ Bruno Jordahn Vorsitzender der liturgischen Kammer; Änderungen in
der Liturgie, die bewusst Elemente der Ostkirchen aufnahmen, folgten aber erst
Ende der 1950er-Jahre. Im prägenden ersten Nachkriegsjahrzehnt blieb somit
für die Flüchtlinge der Bruch mit ihrer kirchlichen Tradition wirkungsmächtig.890
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4. Politische Kirche

Die Niederlage Deutschlands wurde in der evangelischen Kirche im Westen
Deutschlands unterschiedlich verarbeitet. Eine Minderheit im Protestantismus,
die vor allem in den unierten Landeskirchen stark war, wollte die beginnende
Blockkonfrontation und die sich abzeichnende Teilung Deutschlands durch eine
neutralistische Haltung, kombiniert mit einem starken Pazifismus, abwenden.
Hierbei vollzog bzw. verstärkte sich auch eine deutliche Zuwendung zu sozia -
listischem Gedankengut. Die größtenteils zu den lutherischen Landeskirchen
gehörende Mehrheit hingegen wurde durch die Flüchtlinge und Vertriebenen
in ihrer antikommunistischen Haltung bestärkt und war aus diesem Grund schon
früh bereit, eher eine Teilung Deutschlands zu akzeptieren als politische Zuge-
ständnisse gegenüber der Sowjetunion bei einer Neuordnung des Landes;
dabei wurde auch die Remilitarisierung Westdeutschlands hingenommen. Beide
Positionen speisten sich aus älteren Traditionen, deren Gegensatz bereits im Kir-
chenkampf während des NS-Staates aufgebrochen war. Das sollte noch Jahr-
zehnte die Kontroversen des westdeutschen Protestantismus prägen:

„Dass sich im neueren deutschen Protestantismus, auch noch durch die Fern-
wirkungen der Reformation bestimmt, ein minoritäres Projekt der Freiheit, das
sich einem Lernprozess gegenüber der Demokratie aussetzte, und ein majori-
täres Projekt der Ordnung, das sich der Demokratie mit Konzeptionen eines au-
toritären Macht-, Rechts- und Sozial- und Kulturstaats verweigerte, herangebildet
hatten, bestimmte nicht nur die politischen Optionen des deutschen Protestan-
tismus bis 1945, sondern auch noch seine politischen Prädispositionen in der
Geschichte der alten Bundesrepublik bis 1989.“ 891

Obwohl sich diese Positionen in unüberbrückbarem Gegensatz befanden,  speis -
te sich auch die Minderheit zum Teil aus dem Nationalprotestantismus. Hier war
Neutralismus der Preis, den es für die Erhaltung der Einheit Deutschlands zu
zahlen galt. Für die anderen war gerade die Teilung der Tribut, den der Kampf
gegen den antichristlichen Kommunismus forderte. Auch wenn der Nationalso-
zialismus (inzwischen) abgelehnt wurde, erhielt der deutsche Angriff auf die  Sow -
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jetunion eine nachträgliche Akzeptanz – wenn er sie nicht schon vorher beses-
sen hatte. Die beginnende Blockkonfrontation verhinderte die kritische Refle-
xion des Geschehenen. Immerhin war es auf diesem Weg möglich, dass die
nationalprotestantische Mehrheit nach und nach eine „späte Anfreundung von
Protestantismus und Demokratie“ (Ruddies) vollzog.892

Die Bezugnahme auf die NS-Zeit und die unterschiedliche Verarbeitung der Fol-
gen des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges bestimmten bis Mitte der
1960er-Jahre die innerkirchlichen Kontroversen. Dabei diktierte der Kalte Krieg
die Schärfe, in der die Auseinandersetzungen geführt wurden.

4.1. Antibolschewismus – Antikommunismus

4.1.1. Kirchliches Selbstverständnis 1945 – „Der Bolschewismus“

Exemplarisch für das Selbstverständnis der Mehrheitskirche ist ein Vortrag des
Altonaer Propstes Peter Schütt im Herbst 1945. Schütt war einer der DC-Pröps -
te, die gerade von der Vorläufigen Kirchenleitung im Amt bestätigt worden
waren. Seit 1939 war Schütt mit Wilhelm Halfmann verschwägert (er war mit
dessen Schwester verheiratet).893 Die Bestätigung Schütts in seinem Amt ent-
sprach aber einer Generallinie der Landeskirche und nicht einer etwaigen per-
sönlichen Bevorzugung.
Obwohl sich Schütt nicht den radikalen Thüringer DC angeschlossen hatte, war
seine Rolle als bekennender Nationalsozialist insbesondere im Umgang mit den
Verfassern des Altonaer Bekenntnisses kaum positiv.894 1946 musste Schütt
doch zurücktreten, da er in Altona nicht mehr als tragbar angesehen wurde. Dar-
aufhin wurde ihm 1947 eine Pastorenstelle in Bargteheide vermittelt, gleichzei-
tig wurde er zum landeskirchlichen Beauftragten für den Kindergottesdienst
ernannt. Die Beauftragung war eine Rechtfertigung für die Landeskirche, Schütt
weiterhin Propstbezüge auszuzahlen. Soweit ersichtlich erklärt sich die Unter-
stützung, die Schütt von Halfmann erhielt, weniger aus verwandtschaftlichen
Gründen als vielmehr aus einer Freundschaft zwischen den beiden, die unter
anderem in einer politisch-theologischen Übereinstimmung begründet war. Die
kirchenpolitische Programmatik, die Schütt vertrat, fand die volle Zustimmung
Halfmanns. So forderte Halfmann ein Vortragsmanuskript Schütts über „den Bol-
schewismus” in einer größeren Anzahl an.895 Im November 1945 wurde es an die
Pastoren der Landeskirche ohne Titel- und Autorennennung verschickt mit dem
Vermerk: „Auf Veranlassung der VKL den Geistlichen als Handreichung über-
sandt. Gez. Halfmann”.896 Das Manuskript zeigt anschaulich das kirchliche
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Selbstverständnis und die Programmatik Schütts – und wohl auch der kirchli-
chen Mehrheit der Landeskirche – im Herbst 1945. Gerade die Legitimation
durch Halfmann unterstreicht dies.

Schütts Manuskript analysierte den Charakter des Bolschewismus, ergänzt um
eine theologisch-politische Deutung der jüngsten Vergangenheit und eine Be-
schreibung der kirchlichen Aufgaben der Gegenwart. 
Auf die Vergangenheit bezogen stechen drei Punkte hervor: erstens die christli-
che Rechtfertigung des Angriffs auf die Sowjetunion, zweitens die gleichzeitig er-
klärte Ablehnung des Rassismus – und das indirekte Eingeständnis von Kriegs-
verbrechen – sowie drittens die Anerkennung der Bekennenden Kirche.
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Doch betrachten wir den Text im Einzelnen. Nachdem Schütt den Bolschewis-
mus auf den ersten drei Seiten als Gegenstück zum christlichen Menschenbild
dargestellt hat, beschreibt er die Konfrontation beim Überfall auf die Sowjetunion:

„Mit dieser bolschewistischen Welt ist nun das deutsche Volk im Jahre 1941 zu-
sammengestoßen. Und dieses Aufeinanderstoßen war – um es hier gleich vor-
wegzunehmen – die größte Tragödie, die die Welt in den letzten Jahrhunderten
gesehen hat. Deutschland war berufen, ein großes und reichbegabtes Volk –
das russische – von einer furchtbaren Verknechtung und die ganze Kulturwelt
von einer furchtbaren Gefahr zu befreien. Deutschland war auch mit den erfor-
derlichen Machtmitteln ausgerüstet, um dieses Befreiungswerk durchzuführen,
und […] Deutschland hat versagt. – Seine Führung hat versagt und der deutsche
Mensch unter dieser Führung hat versagt.”897

Der Nationalsozialismus wird in der Rede Schütts auf „die Führung” reduziert,
die „versagt” habe. Damit wälzt er aber nicht die Schuld auf diese ab, sondern
entwickelt die Idee eines grundsätzlichen deutschen Versagens, das einer Ent-
christlichung entspringt:

„Der deutsche Mensch hätte nur dann die große Sendung, zu deren Erfüllung
er 1940 [!] antreten musste, erfüllen können, wenn er dem unter dem Bolsche-
wismus seufzenden östlichen Menschen mit einem Geist begegnet wäre, der
von den Kräften des Evangeliums durchleuchtet und durchwärmt gewesen wäre.
Aber der deutsche Mensch war selbst diesem Geist weithin fremd geworden, er
kannte ihn nicht mehr. So ist ihm die Stunde seiner größten welthistorischen Be-
rufung zur Stunde seines tiefsten Gerichts geworden. Ein Ruf zur Buße, wie er
erschütternder nicht gedacht werden kann.”898

Die Pflicht, den Bolschewismus zu bekämpfen, war also nicht durch die Staats-
führung erwachsen, sondern vielmehr eine christliche Pflicht. Der Überfall auf die
Sowjetunion als solcher war voll gerechtfertigt. Hier hätte es allerdings einer
christlichen Motivation bedurft, um diesen Krieg als „gerechten Krieg”, als durch
das Christentum gerechtfertigten Kreuzzug zu gewinnen. Die Niederlage ent-
sprang einem Mangel an Glauben und wurde so zum Gottesgericht.
Doch Schütt belässt es nicht bei dieser Argumentation, sondern konkretisiert den
Vorwurf mangelnden Glaubens durch Benennung unchristlichen Verhaltens:
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„Der bolschewistischen Nichtachtung des Menschen haben wir im Osten un-
sere Nichtachtung des Menschen entgegengesetzt. Das Schlagwort vom östli-
chen Untermenschen hat weithin unsere Politik und unsere Menschenführung
im Osten bestimmt. […] Die Politik unserer Zivilverwaltung im Osten und leider
auch das menschliche Gehaben so mancher ihrer Vertreter gehören zu den
 trübsten Kapiteln unserer deutschen Geschichte.”899

Die tendenzielle Exkulpation der deutschen Wehrmacht, die sich mit der Beto-
nung des Fehlverhaltens der Zivilverwaltung hier andeutet, setzt sich im Fol-
genden hinter verallgemeinernden Formulierungen fort. Da werden „[…] unsere
zum Teil geradezu verbrecherischen Fehler in unserem Verhalten den östlichen
Menschen gegenüber […]” genannt und konkret das Verhalten gegenüber den
sowjetischen Kriegsgefangenen angeprangert, was militärisch fatal gewesen sei:
„Die Folge war, dass die Angehörigen der Roten Armee es vorzogen, lieber an
der Front als in Gefangenenlagern zu sterben.”900

Hier benennt Schütt – und das ist durchaus ungewöhnlich in den Dokumenten
der damaligen Zeit – indirekt, aber eindeutig den Massenmord an sowjetischen
Kriegsgefangenen. Insgesamt ist es das rassistische Verhalten und „das Fest-
halten an einem rein kolonisatorisch-imperialistischen Programm”, das in die
Niederlage des Feldzuges führte.
Die Thematik des Beitrags verleiht der Kriegsniederlage eine gewisse Neben-
sächlichkeit. Zwar ist der Krieg verloren, der „Schicksalskampf gegen den Bol-
schewismus“ aber umso dringlicher geworden. Dieser diktiert gewissermaßen
den weiteren Umgang mit der NS-Vergangenheit.
Vorrangig geht es im Kampf gegen den Bolschewismus „um die Gewinnung des
deutschen Menschen”. – „Über die Berechtigung des Satzes: ‚Diese Schandta-
ten – Eure Schuld’ lässt sich streiten”, so Schütt. Heute sei man aber im Begriff,
„genau dasselbe zu tun, was wir in Russland getan haben, nur dieses Mal nicht
im Namen einer Rassenlehre, sondern im Namen eines Pharisäismus, der sich
nicht scheut, sich auf das Christentum zu berufen. […] Die Westmächte könnten
sich gerade jetzt die bis in die Grundfesten ihres Seins erschütterten deutschen
Menschen auf lange Zeit zu Freunden machen, es besteht die Gefahr, dass sie
durch ihr gegenwärtiges Verhalten sie in die Arme des Bolschewismus treiben.”901
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Der „Schicksalskampf gegen den Bolschewismus“ verbot also eine Schulddis-
kussion, da so die Deutschen verprellt worden wären.
Und genau hier setzen die Aufgaben der Kirche ein. In Anspielung auf Hans As-
mussens Wort von der „Stunde der Kirche” führt Schütt aus:

„Der deutsche Zusammenbruch von 1945 und der sich ankündigende Ent-
scheidungskampf mit dem Bolschewismus hat für die deutsche evangelische
Kirche eine Stunde von einmaliger Bedeutung schlagen lassen. Der Kirchen-
kampf hat auch der deutschen evangelischen Kirche zwar tiefe Wunden ge-
schlagen, aber Gott hat sie doch diesen Kampf durchstehen und bestehen
lassen. Heute ist die deutsche Kirche vielleicht die einzige deutsche ‚Institution’,
die noch die Möglichkeit hat, deutsche Menschen zu sammeln und ihnen eine
geistige und seelische Heimat zu geben. Sie ist nicht in den Zusammenbruch
des Dritten Reiches mit einbezogen worden, wozu es unweigerlich gekommen
wäre, wenn die Deutschen Christen in ihr die Oberhand gewonnen hätten. Davor
ist die evangelische Kirche bewahrt worden und darum hat das deutsche Volk
im Jahre 1945 noch eine Kirche. Der Kirche ist im Kirchenkampf eine Besin-
nung auf ihr Bekenntnis, das heißt eine Besinnung auf sich selbst, geschenkt
worden. Wozu? Es hat immer etwas Vermessenes an sich, die Pläne des Herrn
der Kirche darlegen zu wollen, aber vielleicht darf doch dieses gesagt werden:
Der Herr hat der evangelischen Kirche Deutschlands diese Selbstbesinnung ge-
geben, damit das deutsche Volk im Jahre 1945 nicht ohne Kirche dasteht. Die
deutsche evangelische Kirche steht damit heute im Frontgebiet und das heißt,
dass die Stunde gekommen ist, in der sie gewogen wird, so ernst wie vielleicht
noch nie im Verlauf ihrer Geschichte.”902

In dieser Passage erkennt Schütt eindeutig die Berechtigung der Bekennenden
Kirche an. Allein ihr Kampf gab der Kirche von 1945 die Daseinsberechtigung.
Die Besinnung auf das Bekenntnis war ein Plan Gottes, eindeutig gibt Schütt
den einstigen Gegnern Recht. Auf dieser Grundlage formuliert er das Programm
für einen innerkirchlichen Friedensschluss, der im anstehenden Schicksals-
kampf zwingend notwendig war: „Einem Sozialismus, der von der Materie aus-
geht, und einem Sozialismus, der vom Blut ausgeht, muss ein Sozialismus
entgegengestellt werden, der vom Menschen, im biblischen Verständnis gese-
hen, ausgeht. Es ist nicht Sache der Kirche, unserem Volk eine neue sozialisti-
sche Lehre zu geben, wohl aber ist es Pflicht der Kirche, eine Verkündigung zu
haben, an der sich die politische Theorie und Praxis orientieren kann.”903
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Angesichts der Zerstörung der staatlichen Obrigkeit in Deutschland hatte die lu-
therische Kirche sich neu zu positionieren, Vorgaben für die Politik zu formulie-
ren und die Nation – „deutsche Menschen”, wie Schütt durchgängig formuliert
– zu retten bzw. neu aufzubauen für den Kampf gegen den Bolschewismus, in
dessen „Frontgebiet” sie steht. Das ist ihre „Bewährung”.
Dieses Programm entsprach also dem Konsens zwischen Schütt und Halfmann
bzw. der Vorläufigen Kirchenleitung. Es benennt verschiedene „sensible” Berei-
che, bietet Kompromisse an oder formuliert eindeutige Zugeständnisse. Völlig
ausgeblendet im Text bleibt aber „das Judentum”. Hier wären angesichts der al-
liierten Kontrolle nur Äußerungen in eine Richtung möglich gewesen: eine Mit-
verantwortung am Antisemitismus zu bekennen und den Völkermord zu
benennen, wie ja auch die Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener einge-
standen wurde. Dies geschieht nicht. Stattdessen werden die Völkerschaften
der Sowjetunion als „östliche Menschen” oder als „Russen” bezeichnet. Dass
diese als anfänglich kollaborationsbereit dargestellt werden, macht deutlich, dass
Schütt mit diesen Begriffen Menschen slawischer Herkunft meint, also das Ju-
dentum hier eindeutig nicht mit einschließt.
Entweder blendet Schütt die Thematisierung des Judentums aus, weil er sich nicht
vom Völkermord distanzieren will, oder er verwendet nur das Wort nicht. Daraus
ergäbe sich, dass er die sowjetischen Juden mit „den Bolschewisten” gleichstellt
bzw. identifiziert. Damit würde der Völkermord am europäischen Judentum zwar
nicht gerechtfertigt, aber eine Kontinuität im Denken offenbar: Die Terminologie
des „jüdisch-bolschewistischen Weltherrschaftsstrebens” ist gedanklich beibehalten
worden, nur bleibt das Adjektiv „jüdisch” unbenannt. In die Rechtfertigung des
„Kreuzzugs gegen den Bolschewismus” wird indirekt der kirchliche Antisemitis-
mus einbezogen. Zu den Fehlern, die eingestanden werden müssen, um im „Schick-
salskampf gegen den Bolschewismus“ bestehen zu können, zählt eben nicht der
kirchliche Antisemitismus. Hier durfte bzw. musste geschwiegen werden.

4.2. Politische Orientierung der Mehrheit

Der Antikommunismus war innerhalb der evangelisch-lutherischen Landeskir-
chen ein einigendes Moment. In seinen zwölf Thesen zu den politischen Auf-
gaben der Kirche formulierte Pastor Johann Bielfeldt im Oktober 1945 für die
schleswig-holsteinische Kirchenleitung: „Wenn sich aber Parteien den Namen
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‚christlich´ beilegen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie die christli-
chen Grundlagen unserer Kultur gegen Bolschewismus und Säkularismus wah-
ren wollen, so wird die Kirche das nicht bekämpfen und wird das Wirken einer
solchen Partei dankbar begrüßen“.904

Obwohl die übergroße Mehrheit der kirchlich gebundenen Bevölkerung Schles-
wig-Holsteins und Hamburgs nationalprotestantisch orientiert und damit stark
konservativ war, führte dies nicht automatisch zu einer Affinität mit der Christ-
lich-Demokratischen Union, der CDU.905 Dies hatte unterschiedliche Gründe, die
stark mit der kirchlichen Verarbeitung der NS-Zeit zu tun hatten. Vor allen Dingen
war die anfängliche Differenziertheit der protestantischen Haltung einem – so
die These – obrigkeitsstaatlichen Denken gefolgt, das erst in den 1950er-Jahren
im ländlich geprägten Schleswig-Holstein zu einer engen Verzahnung mit der
CDU führte. In Hamburg hingegen entwickelte sich eine Nähe aufgrund inhaltli-
cher Übereinstimmungen. Die politische Entwicklung, der zufolge die CDU über
Jahrzehnte zur Opposition wurde, verhinderte aber eine mit Schleswig-Holstein
vergleichbare Bindung.

Grundsätzlich galt innerhalb der evangelischen Kirche in Verarbeitung der  jüngs -
ten Vergangenheit die parteipolitische Abstinenz der Pastoren als Leitlinie. Die
Ablehnung der politischen Betätigung der „im Amte stehenden Pfarrer“, die von
der Kirchenführerkonferenz am 3. Mai 1949 in Hamburg im Vorfeld der ersten
Bundestagswahl verabschiedet wurde, hatte Vorläufer bereits 1946 gehabt, bei-
spielsweise den Beschluss der schleswig-holsteinischen Kirchenleitung vom
 Feb ruar 1946.906 Dennoch haben diese Beschlüsse eine geringe Aussagekraft,
wurden sie doch meist nur auf das Amt in der Gemeinde bezogen. Hinzu kam:
Bereits in den ersten von der britischen Besatzungsmacht ernannten Parla-
menten Hamburgs und Schleswig-Holsteins saßen mit Pastor Dr. Martin Pörksen
(Schleswig-Holstein) und Pastor Lic. Dr. Johannes Reinhard (Hamburg) zwei
Geistliche als Vertreter der jeweiligen Landeskirchen.907 Auch wenn Pörksen
sein Mandat schon bald aus gesundheitlichen Gründen niederlegte, blieben mit
den Pastoren Rudolf Muuß908, Johannes Iversen und Dr. Paul Husfeld im schles-
wig-holsteinischen Landtag drei Theologen, von denen einer zudem zum ersten
Landtagspräsidenten gewählt wurde.909 Als Pastor Reinhard in Hamburg vom
Landesbischof von der Meinung des Kirchenrats, Geistliche sollten sich nicht
am aktiven Parteileben beteiligen, in Kenntnis gesetzt wurde, nannte er dies „un-
zulänglich“ gegenüber der Wirklichkeit, denn: „Was kann damit einer anfangen,
der durch die Entsendung seitens der Kirche und durch Berufung seitens der Mi-
litärregierung ins Parteileben hineingeworfen ist?“910
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4.2.1. Die Konstituierung der konservativen Parteien nach Kriegsende

Die CDU in Schleswig-Holstein ging auf drei Gründungsinitiativen zurück. Die
erste Gruppe entstand in Plön um den pommerschen Gutsbesitzer Dr. Hans
Schlange-Schöningen, einen ehemaligen DNVP-Politiker. Er versammelte vor-
rangig Adelige und den Plöner Pastor Heinrich Böttger um sich und strebte die
Gründung einer explizit konservativen, konfessionell gebundenen Partei an.911

Mittelfristig konnte sich diese Konzeption nicht durchsetzen. Daneben initiierte
der ehemalige DVP-Politiker Carl Schröter die Demokratische Partei bürgerlich-
liberaler Prägung, während in Rendsburg der ehemalige Landrat Theodor Stelt-
zer die Gründung einer christlich-demokratischen Partei begann. Steltzer war
Mitglied im Kreisauer Kreis gewesen und in der Folge des Attentats vom 20. Juli
1944 zum Tod verurteilt worden, das Urteil wurde aber nicht vollstreckt.912 Wäh-
rend es Carl Schröter gelang, den Gründungsprozess der CDU Schleswig-Hol-
stein maßgeblich zu beeinflussen, wurde Theodor Steltzer von der britischen
Besatzungsmacht zum Oberpräsidenten ernannt und nach der Konstituierung
des ernannten Landtags zum ersten Ministerpräsidenten des Landes. Nach der
ersten freien Landtagswahl am 20. April 1947 wurde die CDU aber bereits ab-
gewählt und Steltzer musste hinter den Fraktionsvorsitzenden Carl Schröter zu-
rücktreten. Kurz darauf zog sich Steltzer aus der Politik zurück.
Bis zur ersten Bundestagswahl blieb das Verhältnis der Landeskirche zur CDU
insgesamt distanziert. Man tat sich schwer mit dem interkonfessionellen Selbst-
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904 Pastor Bielfeldt, Von den politischen Aufgaben der Kirche. Ausarbeitung für die Kirchenleitung im Oktober 1945. Ab-
gedruckt in: Jürgensen, Stunde der Kirche, S. 286-288. Vergl. Reumann, Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, S. 423ff.
905 Zum Entstehungsprozess der CDU s. allgemein Michael Klein, Westdeutscher Protestantismus und politische Parteien.
Anti-Parteien-Mentalität und parteipolitisches Engagement von 1945-1963, Tübingen 2005. Zur Entstehung der CDU Schles-
wig-Holstein s. Allan Borup, Demokratisierungsprozesse in der Nachkriegszeit. Die CDU in Schleswig-Holstein und die In-
tegration demokratieskeptischer Wähler, Bielefeld 2010; Peter Wulf, „Sammlung rechts von der Sozialdemokratie“,
Geschichte der CDU in Schleswig-Holstein 1945/46, in: ZSHG 126, 2001, S. 119-156; und Jürgensen, Stunde der Kirche,
S. 154ff. Zu Hamburg s. Helmut Stubbe-da Luz, Union der Christen – Splittergruppe – Integrationspartei. Wurzeln und An-
fänge der Hamburger CDU bis Ende 1948, Diss. Hamburg 1989.
906 S. Rundschreiben des LKA vom 2.6.1949 unter Bezug auf den Beschluss der VKL vom Februar 1946 (GVOBlatt Schles-
wig-Holstein, 1946, S. 6), GVOBlatt Schleswig-Holstein, 1949, S. 59. Vergl. Jürgensen, Stunde der Kirche, S. 156ff.; und Reu-
mann, Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, S. 423ff.
907 Zu Reinhard s. Rainer Hering, Reinhard, Johannes Richard, BBKL Band VII (1994), Sp. 1537-1542; sowie Rainer He-
ring, Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939, Hamburg 2003, S. 302f.
908 Der Pastorensohn Rudolf Muuß hatte sich bereits nach 1918 im Abstimmungskampf profiliert und wurde Mitbegründer
des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes. Steensen klassifizierte ihn passend als „Heimatpolitiker“. S. Thomas Steen-
sen, Rudolf Muuß, Heimatpolitiker in Nordfriesland und Schleswig-Holstein, Husum 1997.
909 Husfeld war wie Muuß in der BK gewesen. Beide schlossen sich der CDU-Fraktion an. S. u.a. Jessica von Seggern, Alte
und neue Demokraten in Schleswig-Holstein. Demokratisierung und Neubildung einer politischen Elite auf Kreis- und Lan-
desebene 1945 bis 1950, Stuttgart 2005.
910 Schreiben Reinhard an Schöffel vom 14.7.1946, PA Reinhard, LKAK 32.03.01, Nr. 641.
911 S. Klein, Westdeutscher Protestantismus, S. 144 (Böttger wird hier fälschlich als „Böger“ geschrieben).
912 Vergl. u.a. Michael Klein, Protestant in engagierter Distanz – Der Widerstandskämpfer und Ministerpräsident Theodor
Steltzer (1885-1967), in: Mitteilungen zur kirchlichen Zeitgeschichte 1/2007, S. 9-26.
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verständnis der Partei. So entwarf Prof. Beyer für Bischof Wester im Vorfeld der
ersten Bundestagswahl einen Brief an den CDU-Landesvorsitzenden, der gegen
die Kandidatur des Rechtsanwalts Linus Kather intervenieren sollte. Darin hieß
es: „Zu der Frage, ob diese ungewöhnlich starke Herausstellung eines Katholi-
ken bei uns zweckmäßig ist, möchte ich mich nicht äußern.“913

Der Gründungsprozess der CDU in Hamburg unterschied sich wesentlich von
dem in Schleswig-Holstein.914 Die Ursprungsinitiative ging auf ehemalige Zen-
trumsmitglieder zurück, war also stark katholisch geprägt, und zielte auf eine
breite bürgerliche Sammlungspartei. Auch wenn sich evangelische Persönlich-
keiten wie der erste ernannte Nachkriegsbürgermeister Rudolf Petersen, der Ver-
leger Gerd Bucerius und schließlich auch der ernannte Abgeordnete Pastor
Reinhard der Partei anschlossen, waren Mitglieder mit katholischer Bindung
überproportional vertreten.915 Ein Grund, warum die leichte Reserve der Lan-
deskirche gegenüber der Neugründung bestehen blieb. Das hohe Ansehen, das
Reinhard innerhalb der Landeskirche genoss, übertrug sich nicht auf die Partei.
Dies zeigte sich, als der spätere Landesbischof Herntrich 1950 dem Landeskir-
chenrat über den Empfang zu Ehren Reinhards an dessen 80. Geburtstag be-
richtete. Herntrich bilanzierte dem Protokoll zufolge: „Innerhalb der CDU nimmt
der Jubilar, das wurde an diesem Nachmittag fast erschreckend deutlich, in ein-
samer geistiger Höhe eine maßgebliche Stellung ein.“916

Diese Wahrnehmung der CDU führte sogar zu Überlegungen Herntrichs, eine ei-
genständige Evangelische Partei zu gründen.917 Erst 1953 lässt sich eine deut-
lich andere Stimmung feststellen: die Offenheit der Kirchenleitung, mit der CDU
zu kooperieren, und die Zustimmung zur Kandidatur auch und gerade von  Pas -
toren für die Christdemokraten.918 Im Vorfeld der Wahl machte von kirchlicher
Seite Volkmar Herntrich der CDU ausführliche Vorschläge für „evangelische Kan-
didaten“.919 Wie Herntrich in einem Schreiben an Erik Blumenfeld verdeutlichte,
hatte die Landeskirche inzwischen ein Eigeninteresse daran, dass die CDU auch
für Protestanten als wählbar erschien:

„Wir sind doch zu dem Schluss gekommen, dass es gerade in der hamburgi-
schen Situation gut wäre, wenn durch die Mitarbeit eines aktiven Geistlichen be-
kundet würde, dass die CDU wirklich ein Zusammenschluss zwischen
katholischen und evangelischen Kreisen ist. […] Es wird Ihnen ja wahrscheinlich
viel bekannter sein als mir, mit welchem Nachdruck und welchem Geschick hier
im evangelischen Raum das Argument ausgespielt wird, die CDU in Schleswig-
Holstein und Hamburg sei in Wirklichkeit katholisch gelenkt.“920
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Nach dem Wahlsieg der CDU mit dem Hamburg-Block 1953 folgte aber eine
Enttäuschung über die politischen Weichenstellungen der Regierung, weshalb
die skizzierte Identifizierung nur befristet war. Dennoch blieb eine grundsätzli-
che Nähe zur Christdemokratie typisch für die Landeskirche – Lisa Strübel nennt
beispielhaft die politische Nähe aller Hamburger Synodenpräsidenten bis 1970
zur CDU.921

In Schleswig-Holstein hatte die Christdemokratie zwei Konkurrenten von rechts,
die zu Koalitions- bzw. Bündnispartnern werden sollten: die Deutsche Partei (DP)
und den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Beide hatten
eine weitestgehend protestantische Wählerschaft.
Die Deutsche Partei hatte zwei starke Pole. Einerseits organisierten sich in ihr
Rechtsradikale mit einer starken Verklärung der NSDAP. Andererseits hatte sie
eine starke rechtskonservative protestantische Mehrheit.922 Insgesamt bemühte
sich die Partei stark um das Wohlwollen der evangelischen Kirche, die umge-
kehrt der DP gegenüber auf Distanz blieb. Immerhin waren aber 81% der Wäh-
lerschaft der DP evangelisch. Um diese zu binden, wurde sogar das Konterfei
Luthers auf Wahlplakaten verwendet.
In Schleswig-Holstein war die Mehrheit der DP als rechtsradikal einzustufen. Dies
zeigte sich, als der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete der DP, Wolfgang
Hedler, im November 1949 in Einfeld vor 300 Zuhörern über seine Eindrücke aus
dem Bundestag referierte.923 Dort brachte er, so der Historiker Norbert Frei, „so
ziemlich alle in rechtsradikalen Kreisen damals gängigen Parolen und Ressen-
timents zur Sprache“.924 Als die Äußerungen Hedlers bekannt wurden, löste dies
einen internationalen Skandal und zahlreiche Verleumdungsklagen ehemaliger
Widerstandskämpfer aus. Im folgenden Prozess wurde er in erster Instanz vom
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916 Auszug aus dem Protokoll der 135. Sitzung des Landeskirchenrates vom 14.9.1950, PA Reinhard, LKAK 32.03.01, Nr.
641.
917 Gerhard Besier, „Christliche Parteipolitik“ und Konfession. Zur Entstehung des Evangelischen Arbeitskreises der
CDU/CSU, in: KZG III (1990), S. 166-187, hier: S. 176.
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Landgericht Kiel freigesprochen, in der Berufung allerdings verurteilt. Sein Ver-
halten im Bundestag führte im März 1950 dazu, dass er durch den Bundes-
tagspräsidenten von der Sitzung ausgeschlossen und anschließend von Herbert
Wehner und anderen SPD-Abgeordneten mit körperlicher Gewalt aus dem Saal
geworfen wurde. Bereits im Februar 1950 war Hedler aus der DP ausgeschlos-
sen worden – und mit ihm etliche Kreisverbände der DP Schleswig-Holstein, die
sich mit ihm solidarisiert hatten. Daraufhin trat er der Deutschen Reichspartei
(DRP) bei, einer Vorläuferin der NPD, und wurde deren Landesvorsitzender.
Dass Hedler vor seiner Wahl zum Abgeordneten Mitarbeiter des Evangelischen
Hilfswerks gewesen war, wurde innerhalb der Landeskirche nicht thematisiert. Dies
lag vielleicht daran, dass Hedler kein Einzelfall war. So musste sich Konsistorialrat
Mertens 1948 in einem Prozess wegen Verleumdung des ehemaligen Minister-
präsidenten Theodor Steltzer verantworten. Mertens, so der Vorwurf, hatte Stelt-
zer einen „Verräter“ genannt, der als Wehrmachtsoffizier in Norwegen den „Eng-
ländern deutsche Geleitzüge verraten“ habe.925 Die politische Gesinnung bzw.
Betätigung von Mertens wurde lediglich durch den Leiter der Pressestelle, Prof.
Beyer,926 in einem Schreiben an Bischof Halfmann vom 23. März 1950 benannt.
Beyer bezog sich auf Mertens im Zusammenhang der Aktivitäten Hedlers für den
Aufbau der DRP in Schleswig-Holstein:

„Konsistorialrat Mertens, Angehöriger unseres Landeskirchenamts, gehört je-
doch zum Vorstand einer neuen Partei, die nichts weiter ist als ein Stück dieses
neuen bzw. alten Nationalismus. Es ist doch einfach eine Tatsache, dass  Kon sis -
torialrat Mertens offenbar die Absicht hat, innerhalb der Hedler-Gruppe in den
Landtag zu ziehen. Zumindest kann man heute eindeutig sagen, dass er zum
Vorstand der ‚Nationalen Rechten’ gehört, der kein im älteren Sinne konserva-
tiv denkender Mann beigetreten ist. Seine Kollegen im Vorstand liegen alle mehr
oder weniger auf der Linie Hedler.“927

Beyer thematisierte DP und DRP mit dem Ziel, seine Gegner und hier konkret
das Landeskirchenamt zu diffamieren.928 Eine kritische Reflexion gegenüber ein-
zelnen kirchlichen Mitarbeitern, die sich im rechtsradikalen Milieu engagierten,
war dies nicht; sie ließ sich auch in keinem kirchenleitenden Gremium feststel-
len. Dass man die Thematik mied, bedeutete aber keine weitergehende Affinität
zur radikalen Rechten.

Im Januar 1950 gründete Waldemar Kraft in Schleswig-Holstein den Bund der
Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Bereits ein halbes Jahr später er-
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hielt der BHE bei der schleswig-holsteinischen Landtagswahl fast ein Viertel der
abgegebenen Stimmen.929 Der BHE stand allerdings in klarem Widerspruch zur
Haltung der Kirche in der Flüchtlingsfrage. Diesem grundsätzlich distanzierten
Verhältnis folgend ließen sich in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche
keine Belege für ein Engagement in Bezug auf den BHE finden.930 Auch in der
Lübecker Landeskirche hatte der BHE keinen Einfluss.931 In Hamburg trat der
BHE niemals eigenständig zu Wahlen an.

4.2.2. Die Bindung der Kirche an die CDU Schleswig-Holstein in den 1950ern

Anfang Januar 1952 machten in Lübeck Gerüchte die Runde, Bischof Pautke sei
für das Amt des Kultusministers in Schleswig-Holstein in Aussicht genommen.932

Die Gerüchte verdichteten sich, als Bundestagspräsident Hermann Ehlers sich
mit dem Pastorenkonvent der Landeskirche traf, um von der Situation der evan-
gelischen Kirche am „eisernen Vorhang“ zu erfahren.933 In diesem Zusammen-
hang vermeldeten die Lübecker Zeitungen Pautkes Eintritt in die CDU und seine
mögliche Aufnahme in den Landesvorstand der Partei. Pautke begründete sei-
nen Schritt gegenüber der „Lübecker Freien Presse“ schriftlich in elf Punkten. Of-
fen bekannte er, „von höchster Stelle“ sei der Wunsch nach Mitarbeit an ihn her-
angetragen worden und der Gedanke an politische Mitarbeit sei ihm beim
Marienjubiläum gekommen. Die Feierlichkeiten im Vorjahr hatten ihn zum Gast-
geber zahlreicher Berühmtheiten werden lassen. Vier der elf Punkte bezogen sich
aber direkt auf seine Lehren aus der NS-Herrschaft. So hieß es direkt unter 1.:
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925 Das Verfahren gibt einen besonderen Einblick in den Zeitgeist der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre: Der von der britischen
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929 S. u.a. Borup, Demokratisierungsprozesse, S. 186ff.
930 Bischof Halfmann erwähnt lediglich in einem Schreiben an Beyer am 22.9.1950, dass Wilhelm Beye, „ehemaliger DC-
Bischof in Braunschweig, Ostflüchtling aus Landsberg, nicht mehr im Besitz der Rechte des geistlichen Standes […], aus-
ersehen sei, in Rendsburg eine Wochenzeitung für den BHE herauszugeben. Er will mich durchaus am 30.9. besuchen.“
Folgen dieses Besuchs sind nicht belegt. LKAK 20.01, Nr. 403.
931 S. Buss, „Entjudete“ Kirche, S. 449.
932 Lübecker Freie Presse, 9.1.1952.
933 Lübecker Nachrichten, 22.1.1952.
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„Unsere – meine Schuld von 1928 bis 1933, geschwiegen zu haben, als der
Weg in den Abgrund sich auftat.“934

Offenbar hatte Pautke diese Erklärung vor der Presse, nicht aber vor den Pas toren
der Landeskirche abgegeben, die von seinen Plänen erst aus der Zeitung erfuhren.
Und dies am Tag einer schon vorher anberaumten Sitzung des Geistlichen Mi-
nisteriums – wie der Lübecker Pastorenkonvent hieß. Ein Kreis um Synodenpräses
Pastor Julius Jensen äußerte daraufhin in einer Erklärung scharfe Ablehnung:

„Volle Einmütigkeit bestand unter uns darüber, dass die Führung des geistlichen
Amtes unvereinbar ist sowohl mit aktiver politischer Betätigung als auch mit par-
teipolitischer Exponierung seines Trägers. Da nach lutherischem Verständnis
das geistliche Amt weder sakramentalen Charakter hat noch bürgerlicher Beruf
ist, halten wir eine Trennung von Amt und Person nicht für nachvollziehbar.“935

Auch Pautkes Kritiker begründeten dies mit Lehren aus der NS-Zeit:

„Wie richtig diese Überzeugung von der Unvereinbarkeit des geistlichen Amtes
mit politischer Betätigung und Bindung ist, erweist sich nicht nur im Rückblick
auf den Kirchenkampf, sondern heute auch besonders im Blick auf die Lage
der Kirche in der Ostzone: Nur ein in letzter kirchlicher Verantwortung begrün-
detes Freisein ihrer Amtsträger von politischer Bindung kann die evang. Kirche
bewahren vor der Abhängigkeit von den wechselnden politischen Mächten.“936

Die Autoren kündigten an, ihre Kritik und Stellungnahme vor den Gemeinden
und der Öffentlichkeit auszusprechen. Daraufhin zog Pautke seine Kandidatur
für den Landesvorstand der CDU zurück, blieb aber Parteimitglied.937

Auch wenn Pautkes Kandidatur misslang, so war dennoch ein wesentliches Ziel
erreicht: Die Öffentlichkeit hatte erfahren, dass ein evangelischer Bischof sich mit
der CDU identifizierte und bereit gewesen war, ein Parteiamt wahrzunehmen.
Die (zurückgezogene) Kandidatur Pautkes stand im Zusammenhang intensiver
Bemühungen der CDU, größere Akzeptanz innerhalb der evangelischen Kirche
zu erlangen. Die Vorbehalte der Protestanten gegenüber der katholisch dominierten
CDU waren nicht verschwunden – im Gegenteil, die Wahl des Katholiken Fried-
rich Wilhelm Lübke zum Ministerpräsidenten im Juni 1951 hatte die Vorbehalte
im nördlichsten Bundesland noch verstärkt.938 Vor diesem Hintergrund war die
Reise von Bundestagspräsident Hermann Ehlers nach Lübeck zu verstehen. Sie
geschah im Vorfeld der von ihm im März 1952 initiierten Gründung des Evan-
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gelischen Arbeitskreises (EAK) der CDU in Siegen.939 Ziel war es, der CDU ein
deutlich protestantischeres Profil zu geben. Die Zurückhaltung der Schleswig-
Holsteinischen Landeskirche wurde darin sichtbar, dass bei der EAK-Gründungs -
tagung der zu diesem Zeitpunkt schon in Ungnade der Landeskirche gefallene
Hans Beyer gewählter Vertreter des EAK der schleswig-holsteinischen CDU im
geschäftsführenden Ausschuss des EAK der CDU Deutschland wurde.940

Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits Wolfgang Baader die Nachfolge Beyers als Di-
rektor des Evangelischen Presseverbandes und Leiter der landeskirchlichen
Pressestelle angetreten. Baader war bis dahin Zeitungsredakteur in Bad Oldes-
loe gewesen und hatte hervorragende Referenzen von Oberkirchenrat Edo
Osterloh erhalten, der innerhalb der EKD hohes Ansehen genoss. Osterloh war
aktiv in der CDU und Mitbegründer des EAK.941

Baader arbeitete eng mit dem EAK zusammen, vertrat dort aber gleichzeitig die
Interessen der Kirchenleitung bzw. konkret der beiden Bischöfe der Landeskir-
che. Konsequent richtete er die Pressearbeit der Landeskirche politisch aus.
Hierzu dienten ihm die „Vertraulichen Informationen“, die ab dem 22. Januar
1953 unregelmäßig an einen ausgewählten Empfängerkreis verschickt wur-
den.942 Sie verbanden ausgewählte Hintergrundinformationen mit politischen
Kommentaren und begleiteten das Zeitgeschehen im Bund und im Land. Die
Leser wurden auf einen scharf antikommunistischen Kurs eingeschworen.
Gleichzeitig arbeitete Baader mit gezielten Indiskretionen und nutzte dieses
Forum, um gezielt Informationen zu verbreiten, die für viele Empfänger schwer
zugänglich waren. Dies geschah insbesondere, um Personen zu diskreditieren,
die er als Gegner ansah. Die Empfänger mussten sich schriftlich zur Vertrau-
lichkeit verpflichten. Die Informationen durften nicht weitergegeben und sollten
sofort nach Lektüre vernichtet werden.943
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934 Abgedruckt in der Lübecker Freien Presse, 23.1.1952.
935 Konzept der Erklärung für das Geistliche Ministerium vom 23.1.1952. Nachlass Jensen, LKAK 98.86, Nr. 31. Hervorhe-
bung im Original.
936 Ebd.
937 Erklärung der Kirchenkanzlei vom 26.1.1952, abgedruckt in den Lübecker Nachrichten und der Lübecker Freien Presse
vom 27. und 29.1.1952.
938 So wies Zocher darauf hin, dass man sich „zwar über die Tatsache ereifern konnte, dass der neu gewählte Ministerprä-
sident Friedrich Wilhelm Lübke Katholik war, und deshalb den Konfessionsfrieden gestört sah, aber niemand sich daran
störte, dass seinem Kabinett mit Ausnahme des Innenministers Pagel nur ehemalige Nationalsozialisten angehörten.“ Peter
Zocher, Edo Osterloh – Vom Theologen zum christlichen Politiker. Eine Fallstudie zum Verhältnis von Theologie und Poli-
tik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2007, S. 466.
939 Vergl. hierzu Klein, Westdeutscher Protestantismus, S. 234. Vergl. zur Entstehung des EAK allgemein: Besier, „Christli-
che Parteipolitik“, a.a.O.
940 Archivdienst der Union in Deutschland, VI. Jg. Nr. 23/24, 20.3.1952. Beyer teilte Halfmann seine Wahl umgehend mit.
LKAK 20.01, Nr. 403.
941 LKAK 20.01, Nr. 672. Vergl. zu Osterlohs Beteiligung am EAK Zocher, Osterloh, S. 384ff.
942 Vorher gab es einzelne vertrauliche Rundschreiben. Sammlung Vertrauliche Informationen, LKAK Dok 94.
943 Diese Verpflichtung war fest im Vorspann aller Ausgaben der Vertraulichen Informationen, später: Vertraulicher Infor-
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Als sich Beyer bei der Aufstellung der Landesliste der CDU zur Landtagswahl
1954 um eine Nominierung durch den EAK bemühte, verbreiteten die „Vertrau-
lichen Informationen“ einen Artikel der „Lübecker Freien Presse“. Das SPD-Blatt
hatte den „Fall Beyer“ thematisiert und den Organisator der 700-Jahr-Feier von
St. Marien in Verbindung mit dem Malskat-Skandal gebracht. Malskat hatte sich
als Restaurator ausgegeben und vermeintlich zahlreiche mittelalterliche Fresken
restauriert, die in Wirklichkeit erst von ihm gemalt worden waren.944 In diesem Zu-
sammenhang benannten die „Vertraulichen Informationen“ die NS-Vergangen-
heit Beyers und vor allem seinen Kirchenaustritt.945

Dass Baader diese Information verbreitete – die „Vertraulichen Informationen“
gingen u.a. an ausgewählte Vertreter der Landespresse –, machte Beyers poli-
tische Ambitionen aussichtslos. Dies war auch Beyer bewusst, der sich, als er
hiervon erfuhr, einen heftigen Briefwechsel mit Baader lieferte.946 Als sich der
EAK am 6. April 1954 traf, kam noch die Andeutung hinzu, eine Mitwirkung von
Bischof Pautke am EAK sei abhängig von der Entfernung Beyers.947 Im Ergeb-
nis wurde Prof. Martin Redeker als Vertreter des EAK auf die Landesliste der
CDU genommen und gewählt.948

Zu einer grundlegenden Veränderung im Verhältnis der Landeskirche zur CDU
sollte es kurz nach der Landtagswahl kommen. Ministerpräsident Lübke trat aus
gesundheitlichen Gründen zurück und der Protestant Kai-Uwe von Hassel folgte
ihm im Amt. In der Phase der Regierungsneubildung fand eine endgültige Um-
orientierung der CDU statt und man bemühte sich intensiv um einen Kandida-
ten für das Amt des Kultusministers, der die Zustimmung der Landeskirche hatte.
In diesem Zusammenhang versuchte Prof. Redeker intensiv, als Wunschkandi-
dat der Landeskirche die Zustimmung der CDU zu erlangen. Bei der CDU-Mehr-
heit hatte Redeker aber offenbar nicht genügend Unterstützer, und umgekehrt
stellte Bischof Halfmann der CDU gegenüber klar, dass Redeker von der Lan-
deskirche zwar akzeptiert würde, aber kein Wunschkandidat sei. Während der
Verhandlungen kristallisierte sich eine scharfe Konkurrenz zwischen dem von
Lübke akzeptierten Nachfolger von Hassel und seinem Kandidaten Helmut
Lemke einerseits und dem amtierenden Minister Pagel, der den Kandidaten Re-
deker unterstützte, andererseits heraus. In diesem Zusammenhang bemühte
sich der Kreis um von Hassel intensiv um die Akzeptanz der Landeskirche. Zwi-
schen 5. und 8. Oktober 1954 empfing Bischof Halfmann Gerhard Stoltenberg,
Kai-Uwe von Hassel, den Wirtschaftsminister Hermann Böhrnsen und den stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden Walter Mentzel. Letztere waren 1952 von
der DP zur CDU gewechselt.949
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Die Gespräche fanden in enger Rückkoppelung mit Bonner CDU-Gremien und
konkret mit Hermann Ehlers statt. Für sein Projekt des protestantischen Profils
der CDU war die Zustimmung der Landeskirche zur Regierungsneubildung und
zum neuen Kultusminister wichtig. Nachdem von Hassel am 16. Oktober zum Mi-
nisterpräsidenten gewählt worden war, blieb Paul Pagel Innenminister. Das Kul-
tusministerium, das er vorher mitverwaltet hatte, übernahm Helmut Lemke.
Am 11. August 1955 starb Pagel 60-jährig. Helmut Lemke folgte Pagel im Innen -
ministerium, und für das Kultusministerium wurde ein Nachfolger gesucht. Redekers
Karrierebemühungen gingen inzwischen wieder hin zur Universität: Am 9. Dezember
wählte man ihn zum Rektor. Da er gleichzeitig in der Öffentlichkeit angegriffen wur-
de, weil antisemitische Äußerungen von ihm auf einer Englandreise im Sommer
1955 publik geworden waren, wurde er gedrängt, das Amt nicht anzutreten.950 Da-
mit stand Redeker auch nicht mehr als Kandidat für das Kultusministerium im Raum.
Nun war die CDU gegenüber der Landeskirche offen für Personalvorschläge und
suchte selbst nach geeigneten evangelischen Persönlichkeiten.951 In der schles-
wig-holsteinischen Kirchenleitung wurde offenbar in diesem Sinn diskutiert und
der Theologe und CDU-Politiker Edo Osterloh als Favorit für das Ministeramt be-
nannt. In seiner eigenen Darstellung schrieb Bischof Halfmann diesen Wunsch
an Ministerpräsident von Hassel höflich und vertraulich:

„Ich möchte zum Tatsächlichen mitteilen, dass ich aufgrund des Gesprächs in der
Kirchenleitung einen handschriftlichen Brief an den Ministerpräsident gerichtet
habe, und zwar des Inhalts: Die Kirchenleitung wäre sich bewusst, dass sie kein
Recht habe, Vorschläge für die Berufung eines Kultusministers zu machen.
Wenn sie darüber gesprochen habe, so deshalb, weil die Berufung eines Kul-
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mationsdienst, mit dem fetten Zusatz „Vertraulich! Persönlich!“ gedruckt. Verschiedene Kirchenpersönlichkeiten legten die
Ausgaben aber bei den jeweiligen Sachakten ab bzw. legten eine eigenständige Sammlung an – wie Bischof Wester (LKAK
11.01, Nr. 17). Mit Unterstützung des Archivars Michael Kirschke konnte der Vertrauliche Informationsdienst fast vollstän-
dig von 1952-1968 rekonstruiert werden und wurde in Kopien in der Dokumentation des LKAK zusammengeführt. Dort sind
jeweils die Lagerorte der Originale vermerkt. Sammlung Vertrauliche Informationen, LKAK Dok 94.
944 S. Meike Kruse, Das „Wunder von Lübeck“ und Lothar Malskat: Restaurierung und Fälschung von Wandmalereien in
St. Marien 1948-1952, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Bd. 88 (2008), S. 219-
244.
945 Vertrauliche Informationen (EPV Schl.-Ho.) 23.11.1953: „Der Fall Professor Beyer“, LKAK 20.01, Nr. 403.
946 Schriftwechsel Beyer/Baader 18.1./20.1.1954, LKAK 20.01, Nr. 403.
947 Vertraulicher Bericht Baaders vom 7.4.1954 an Halfmann, Wester und Epha über die Sitzung des EvAk vom 6.4., LKAK
98.01, Nr. 68.
948 S. oben III.4.3.
949 Der Verlauf der Verhandlungen zwischen dem 5. und 8.10.1954 wurde von Bischof Halfmann in einer detaillierten „Über-
sicht über die Verhandlungen mit Prof. Redeker“ am 9.10.1954 schriftlich niedergelegt und im Durchschlag an Kirchen-
amtspräsident Epha vertraulich weitergeleitet. LKAK 98.001, Nr. 272.
950 Buss, Redeker, S. 133.
951 Zocher nennt hier eine Anfrage von Hassels beim Beauftragten der EKD bei der Bundesregierung, Hermann Kunst. S.
Zocher, Osterloh, S. 405f.
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tusministers die Kirche stärker berührt als die Besetzung eines anderen Minis -
teriums. Er wolle deshalb diese Mitteilung nur auffassen als eine freundliche Hil-
festellung für den Fall, dass er mit dem Herrn O. Verbindung aufnähme. Ich habe
hinzugefügt, dass wir mit dem Herrn Minister Dr. Lemke sehr gern zusammen-
gearbeitet hätten und die gegenwärtige vorläufige Mitverwaltung des Kultus-
ressorts durch Herrn Dr. Lemke nicht ungern sähen. Da ich diesen Brief aus-
drücklich als Privatbrief bezeichnet und nur handschriftlich geschrieben habe,
besitze ich kein Konzept davon. Das habe ich in der Überlegung getan, dass es
nicht richtig wäre, wenn die Kirchenleitung mit einem Vorschlag hervorträte.“952

In der Folge fand ein Treffen zwischen von Hassel und Osterloh am 29. Dezem-
ber in Bonn statt, auf dem schnell Einigkeit erzielt wurde.953

Am 17. Januar 1956 wurde Edo Osterloh zum Kultusminister des Landes beru-
fen. Der 1909 geborene Theologe war nach Kriegsende zusammen mit
 Hermann Ehlers in der Oldenburgischen, ab 1949 in der Hannoverschen Lan-
deskirche Oberkirchenrat gewesen, bis er 1953 in die Ministerialverwaltung nach
Bonn wechselte. 
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Osterloh, Landesbischof Heinrich Meyer, Bischof Reinhard Wester. LKAK 91, Nr. 1371.



Das wichtigste Projekt dieser Wunschpartnerschaft sollte der Staatskirchenver-
trag werden, über den bereits unter Lemke verhandelt worden war und den
Osterloh zügig zum Abschluss bringen wollte.954 Trotz der Schwierigkeiten, mit
drei Landeskirchen verhandeln zu müssen, wurde am 23. April 1957 ein Ver-
trag abgeschlossen, der im Wesentlichen dem niedersächsischen Staatskir-
chenvertrag vom 19. März 1955 entsprach.955 Im benachbarten Hamburg folgte
eine entsprechende Regelung erst 48 Jahre später.
Der Staatskirchenvertrag hatte für die Bindung der Kirche zum demokratischen
Staat und zur Regierungspartei eine zentrale Bedeutung. Die Evangelische Kir-
che Schleswig-Holsteins hatte nun ein Gegenüber, das dem evangelischen Glau-
ben gesetzlichen Schutz gewährte. Hierzu erklärte Bischof Halfmann:

„Die Kirche lebt nicht von Rechtsgarantien, sondern aus den göttlichen Kräften
von Wort und Geist und Glauben und muss notfalls auch in einem Katakom-
bendasein ohne Rechtssicherheiten existieren. Wenn ihr aber ein Raum der Frei-
heit durch rechtliche Regelungen gegeben wird, weiß sie das als eine hohe Gabe
Gottes zu schätzen und ist überzeugt, dass auch der Staat Segen davon hat.“956

Der Vertragsabschluss erklärt die Loyalität, die sich nun vonseiten der Kirche
gegenüber der CDU als der Regierungspartei, die dieses Vertragswerk durch-
gesetzt hatte, entwickelte. Die Landes-CDU war jetzt als Vertreterin protestanti-
scher Interessen anerkannt. Auf dieser Grundlage ließ sich von kirchlicher Seite
das Freiheitsverständnis der Partei übernehmen, wie es in einem Gespräch zwi-
schen Kirche und CDU – unter dem Titel „Freiheit und Führung“ am 14./15. Juni
1956 in Loccum – entwickelt worden war. Die Schleswig-Holsteinische Lan-
deskirche war dort durch ihre Bischöfe vertreten. Neben Bundestagspräsident
Pastor Eugen Gerstenmaier referierten auch Ministerpräsident von Hassel und
Minister Osterloh.957

Auf dieser Grundlage hatte man sich kirchlicherseits auch mit Redeker arran-
giert. Im Vorfeld der Landtagswahl ging mit Datum 10. März 1958 ein Schreiben
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952 Schreiben Halfmann an Prof. Dr. Mayer vom 21.12.1955, LKAK 20.01, Nr. 128.
953 S. Zocher, Osterloh, S. 405ff. Da Zocher in seiner Biografie über Osterloh das Verhältnis zur Schleswig-holsteinischen
Landeskirche nicht thematisiert hat, waren die Beziehungen der schleswig-holsteinischen Landeskirchen zu Osterloh nicht
im Fokus seiner Recherchen. Daher ist ihm die Nominierung Osterlohs durch die schleswig-holsteinische Kirchenleitung
entgangen. Zocher konstatierte aber, dass die „Kirchlichen Informationen Schleswig-Holstein“ schon am 11.1.1956 auf die
Nominierung Osterlohs eingingen (S. 407).
954 Osterloh selbst zählte den Vertrag bereits vor seiner Ernennung zum Minister zu seinen wichtigsten Zielen. S. Jürgen-
sen, Stunde der Kirche, S. 328. Vergl. insgesamt Zocher, Osterloh, S. 427-448.
955 S. Lange, Nordelbische Kirche, S. 57ff. Vergl. Jürgensen, Stunde der Kirche, S. 149-152.
956 Zitiert nach Lange, Nordelbische Kirche, S. 59.
957 LKAK 20.01, Nr. 128.
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an den Ministerpräsidenten, in dem sich die unterzeichneten Führungspersön-
lichkeiten von Landeskirche und Theologischer Fakultät für die bisherige gute
Zusammenarbeit bedankten. Und weiter:

„In diesem Sinne würden sie Wert darauf legen, dass der bisherige Landtags-
abgeordnete Prof. D. Dr. Redeker im Landtag der kommenden Legislaturperiode
wiederum sein Mandat ausüben kann. Sie bitten Sie daher, sich dafür einsetzen
zu wollen, dass Herr Prof. Redeker bei den Vorschlägen zur kommenden Land-
tagswahl an sicherer Stelle placiert wird.“

Unterschrieben war der Brief von Prof. theol. Meinhold, Kirchenamtspräsident
Epha und dem Vorsitzenden der Kirchenleitung, Bischof Halfmann.958 Diesen
Schritt kommunizierte – genauer: entschuldigte – Halfmann telefonisch und per
Brief gegenüber Osterloh: Es sei „ein rein politischer Zweckmäßigkeitsschritt“
für das Ziel, mehr evangelische Politiker im Parlament zu haben. Osterloh habe
ja bereits einen sicheren Wahlkreis, daher erfolge kein entsprechendes Enga-
gement für ihn. Hauptsächlich war Halfmanns Unterschrift ein Zugeständnis ge-
genüber den Professoren der Universität, die den Brief initiiert hatten.959

Die enge loyale Verpflichtung, die bei den kirchenleitenden Persönlichkeiten ge-
genüber der Regierungspartei und konkret gegenüber Osterloh entstanden war,
erklärt wohl ein Stück weit, wie die Landeskirche in den beginnenden NS-Skan-
dalen Ende der 1950er-Jahre agierte. Die Skandalisierung von NS-Tätern und
deren Unterstützung durch die Regierung gefährdete diese Einheit. Hier war es
gerade – wie oben beschrieben – Wolfgang Baader, der über seinen „Vertrauli-
chen Informationsdienst“ und Veröffentlichungen über den Evangelischen Pres-
severband offensiv die Regierung verteidigte. Im Zentrum der Angriffe stand
vorrangig Kultusminister Osterloh, da die Skandale um Beyer und Werner Catel
seine Zuständigkeit betrafen.
Im Verlauf des Heyde/Sawade-Skandals hatte es nur eine einzige Verurteilung
gegeben: Der Journalist der „Frankfurter Rundschau“ Volkmar Hoffmann wurde
wegen übler Nachrede zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, weil er die
Mitwisserschaft von Hassels und Osterlohs behauptet hatte.960 20 Jahre später
soll Hoffmann auf einer Veranstaltung in Kiel über die Skrupel berichtet haben,
die Osterloh damals gehabt habe. Nach dieser Darstellung hatte Osterloh von
allen Skandalen frühzeitig gewusst; über zunehmende moralische Bedenken
habe er im Familienkreis berichtet. Diese Information hatte Hoffmann nach sei-
ner Verurteilung von Osterlohs Patentochter erhalten, die das Leugnen Oster-
lohs nicht mittragen wollte. Der Name der Patentochter: Ulrike Meinhof.961
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Im Januar 1964 starb Wilhelm Halfmann. Anfang Februar war Osterloh mit einem
neuen Skandal befasst: Wieder hatte die Universität Kiel mit dem Juristen Eber-
hard Menzel einen NS-belasteten Professor zum Rektor gewählt. Als das ruch-
bar wurde, einigte sich der Minister mit Menzel darauf, wie im Fall Redeker
bereits praktiziert, dass das Ministerium die Wahl bestätigen und Menzel auf das
Amt verzichten solle.962

Am 21. Februar 1964 schrieb Osterloh ein letztes Mal an die Landeskirche. Er
dankte Präsident Epha für ein Schreiben vom 31.1.1964 und bat um eine per-
sönliche Unterredung in den nächsten Tagen.963 Vier Tage später beging Oster-
loh in der Kieler Förde Suizid.964 Fast genau ein Jahr zuvor hatte sich der
Schulleiter des Geesthachter Gymnasiums Dr. Georg Rühsen auf die gleiche Art
das Leben genommen. Rühsen hatte einen Vortrag von Großadmiral Karl Dönitz
in seiner Schule verantwortet. Als die Berichterstattung über die Veranstaltung
Empörung der internationalen Presse auslöste, hatte sich Rühsen unmittelbar
nach einem Gespräch mit einem Vertreter von Osterlohs Kultusministeriums am
8. Februar 1963 in der Elbe ertränkt.965

Inhaltlich stellte die CDU eine Partei dar, die sich nicht so stark an Einzel- oder
Gruppeninteressen, sondern an der Mehrheit orientierte. Sie band, wie es Borup
formulierte, „demokratieskeptische Wähler“ in den neuen Staat ein. Die Annä-
herung an die CDU bedeutete eine Abgrenzung gegen polarisierende Parteien.
Mit dieser Orientierung setzte die Schleswig-Holsteinische Landeskirche eine
Linie fort, die schon das Verhalten im Kirchenkampf des NS-Staates bestimmt
hatte: das „Ringen um die Mitte“ (Reumann).
Daran änderte nichts, dass die CDU in Schleswig-Holstein von Ende der 1950er-
bis Mitte der 1960er-Jahre eine Vielzahl von NS-Skandalen zu verantworten
hatte. Im Gegenteil: Die Aufnahme zahlreicher NS-Verbrecher in die Nach-
kriegsgesellschaft war der Preis, den die CDU zahlte, um Integrationskraft für
ehemalige Nationalsozialisten in die Demokratie zu entfalten. Der polemischen
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958 Schreiben an den Ministerpräsidenten vom 10.3.1958, LKAK 20.01, Nr. 402.
959 Schreiben Halfmanns an Osterloh vom 11.3.1958 unter Bezugnahme auf ein vorangegangenes Telefonat, ebd.
960 Vergl. Godau-Schüttke, Heye/Sawade-Affäre; sowie Zocher, Osterloh, S. 468; bzw. s.o. III.5.1.
961 Diese Informationen erhielt ich mündlich von dem damaligen Organisator der Veranstaltung, dem verstorbenen Histo-
riker Dr. Detlef Korte. Der Bericht erscheint schlüssig, ließ sich aber weiter nicht belegen. SL
962 Ebd.
963 Schreiben Osterlohs an Epha vom 21.2.1964, LKAK Nachlass Oskar Epha, 98.001, Nr. 582.
964 Der Spiegel stellte seinen Suizid in den Kontext der NS-Skandale des Landes. S. „Schatten am Meer“, Der Spiegel
10/1964 vom 4.3.1964, S. 21f. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46163328.html (12.7.2013).
965 S. 13a des Otto-Hahn-Gymnasiums Geesthacht, Die Dönitz-Affäre. Der Großadmiral und die kleine Stadt. Ein Beitrag zum
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten „Aufsehen, Empörung, Ärgernis. Skandale“, Geesthacht 2010/2011,
www.ohg.sh.schule.de/…/2011_02_28_OHG_13a_Doenitz-Affaere.pdf (10.3.2012). Hierin ausführliches Verzeichnis der
Presseberichterstattung. Zocher zufolge war der Suizid Rühsens „sehr nah“ gegangen. Zocher, Osterloh, S. 475.
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Zuspitzung von Bernd Kasten ist hier nicht zu folgen, der einen Gegensatz auf-
baute „zwischen engagierten Christen und Demokraten wie Gerstenmaier, Hes-
senauer und Wenger auf der einen und pragmatischen Realpolitikern wie
Hassel, Lemke und Osterloh auf der anderen Seite“.966

Gerade die Letztgenannten öffneten die CDU erfolgreich für die evangelische
Kirche und ermöglichten so, dass die Bundesrepublik eine breitere Akzeptanz
protestantischer Kreise gewann.967

4.3. Die Wiederbewaffnung und die Gesamtdeutsche Volkspartei

Kurz vor Weihnachten 1950 schrieb der Kieler AStA-Vorsitzende Glatte einen
Brief an Bischof Halfmann, in dem er ihn im Namen der Kieler Studierenden bat,
sich gegen die Vollstreckung der Todesurteile in den Nürnberger Prozessen ein-
zusetzen.968 Es gehe darum, „dass überhaupt einem grausamen Blutvergießen
endlich nach 5 Jahren seit Kriegsende ein Ende bereitet werden soll.“ Damit ent-
sprach er tatsächlich dem Wunsch von einem Großteil der (west-)deutschen Be-
völkerung.969 Glattes Argumentation gegen die Todesurteile nahm Bezug auf die
aktuellen politischen Diskurse:

„Überdies scheint von einem politischen Gesichtspunkt aus gesehen eine solche
Maßnahme, die der deutschen Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden kann, die
furchtbarsten Folgen mit sich zu bringen. Denn während man uns auffordert, ge-
meinsam mit dem Westen gegen den Bolschewismus uns zu rüsten, wozu im Au-
genblick die Voraussetzungen in Deutschland sowieso nicht günstig sind, wird
die Tatsache der Vollstreckung solcher Todesurteile auch bei dem kleineren Pro-
zentsatz von Deutschen, die aus einem Pflichtbewusstsein heraus doch wieder
Soldat zu werden bereit wären, jede moralische Kraft dazu unterhöhlen.“

In der Logik des Asta-Vorsitzenden sank die Motivation, als Soldat in den Krieg
zu ziehen, wenn Kriegsverbrechen bestraft wurden. Die Zustimmung zu einer
Wiederbewaffnung Westdeutschlands wurde damit von der Begnadigung der
deutschen Kriegsverbrecher abhängig gemacht. So widersinnig diese Argu-
mentation wirkte, entsprach sie doch der Haltung der ehemaligen Wehr-
machtsangehörigen, an deren Mitarbeit die Westalliierten in der Eskalation des
Kalten Krieges zunehmendes Interesse hatten.970

Die Politik Konrad Adenauers zielte ab 1950 in genau diese Richtung: Wieder-
bewaffnung, die mit der Westintegration verknüpft war, eng verbunden mit An-
tikommunismus. Wer den Primat des Antikommunismus nicht anerkannte,
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musste in dieser Politik eine Verfestigung der deutschen Teilung sehen und mit
der Remilitarisierung Deutschlands eine wachsende Kriegsgefahr verbinden.
Indem sich Adenauer im Sommer 1950 auf die Wiederbewaffnung West-
deutschlands festlegte, stellte er sich gegen die Linie der EKD-Synode.971 Deren
Vorsitzender Gustav Heinemann trat daraufhin von seinem Amt als Bundesin-
nenminister zurück, das er seit dem Vorjahr innehatte.972 In Kritik an Adenauer
gründete Heinemann zusammen mit anderen Prominenten die „Notgemein-
schaft für den Frieden Europas“, die starke Unterstützung in protestantischen
Kreisen hatte, insbesondere in den kirchlichen Bruderschaften, die aus der bru-
derrätlichen Tradition der Bekennenden Kirche entstanden waren. 
Die Linie Heinemanns und seiner Notgemeinschaft wie auch der Bruderschaf-
ten und Martin Niemöllers fand in den nordelbischen Landeskirchen kaum Un-
terstützer. Abgesehen von den religiösen Sozialisten um Haar, Schneider und
Kunze waren derartige politische Äußerungen der älteren Theologengeneration
fremd. Als Niemöller 1952 nach Moskau reiste, berichtete zwar die „Kirche der
Heimat“ über die Reise, erntete aber wie bei der Berichterstattung über die Grün-
dung von Heinemanns Notgemeinschaft scharfe Kritik von einzelnen Pastoren
wie auch von Bischof Halfmann persönlich. Beanstandet wurde im Kern, dass
überhaupt berichtet worden war.973

Aus dem Spektrum der Notgemeinschaft heraus wurden in der folgenden Zeit öf-
fentliche Proteste gegen die Remilitarisierung organisiert. Trauriger Höhepunkt wur-
de der 11. Mai 1952, als die Polizei in Essen den jungen Kommunisten Philipp Mül-
ler erschoss. Er war Teilnehmer der – polizeilich verbotenen – „Jugendkarawane
gegen Wiederaufrüstung und Generalvertrag“ gewesen, die der Geschäftsführer
des Bruderrats der EKD, Pfarrer Herbert Mochalski, organisiert hatte.
Diese Eskalation bewog die Notgemeinschaft, die Konfrontation zu verlagern,
und es erfolgte die Umwandlung bzw. Gründung der Gesamtdeutschen Volks-
partei (GVP), die ihre Anhänger und Mitglieder vorrangig im protestantisch unier-
ten Milieu fand.
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966 Kasten, Ansehen, S. 284.
967 Hier folge ich der Einschätzung Borups, Demokratisierungsprozesse, S. 242f.
968 Schreiben des 1. Vorsitzenden des AStA der Uni Kiel vom 22.12.1950 an Bischof Halfmann, LKAK 20.01, Nr. 680.
969 Vergl. Brochhagen, Nach Nürnberg, S. 32ff.
970 S. hierzu Frei, Vergangenheitspolitik, S. 195-233.
971 S. hierzu insgesamt vor allem Martin Greschat, Protestantismus im Kalten Krieg. Kirche, Politik und Gesellschaft im ge-
teilten Deutschland 1945-1963. Paderborn 2010.
972 „Der Widerstand gegen eine Wiederaufrüstung traf die damalige Bundesregierung an der Stelle, wo sie am verwund-
barsten war: an ihrem evangelischen Flügel.“ Daniela Heimerl, Evangelische Kirche und SPD in den fünfziger Jahren, in:
KZG III (1990), S. 187-200, hier: S. 190.
973 Ausführlicher Schriftwechsel hierzu in LKAK 20.01, Nr. 672.
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Bei der Bundestagswahl am 6. September 1952 erhielt die GVP gerade einmal
1% der Wählerstimmen. In der Folge dieser Niederlage entstand die sogenannte
Paulskirchenbewegung, die am 29. Januar 1955 ein „Deutsches Manifest“
gegen Wiederbewaffnung und für die Aufnahme von Verhandlungen zur Wie-
dervereinigung verabschiedete. Initiiert war es von der GVP, der SPD und dem
DGB. Obwohl diese Bewegung mehrere Hunderttausend Menschen mobilisie-
ren konnte, beschloss der Bundestag die Wiederbewaffnung.
Daraufhin erschien ein „Aufruf an die Glieder der schleswig-holsteinischen Lan-
deskirche gegen die Wiederaufrüstung“, der die Unterstützung des Paulskir-
chen-Manifestes forderte. Unterschrieben war er von dem in den Bruderschaften
aktiven Pastor Dr. Bartsch, Mölln, dem Sozialdemokraten Pastor Lic. Dr. Haar,
Pellworm, dem Leiter der evangelischen Jungakademikerschaft, Studienasses-
sor Gildemeister, Neumünster, und Pastor Pries, Schuby. Die beiden Letzteren
standen der GVP nahe.974 Als Kontaktadresse fungierte Pastor Dethleffsen,
Heide.975

Stellvertretend für zahlreiche Proteststimmen gegen den Aufruf stand der Leiter
des Laiendienstes der Evangelischen Akademie Schleswig-Holstein, Felix Mil-
ler, der am 23. Februar an Halfmann schrieb: 

„Waren wir bisher diese Töne nur aus Hessen und Rheinland gewöhnt, so müs-
sen wir nun diese Verwirrung der Gewissen durch christlich aufgemachte Auf-
rufe, die in Wirklichkeit eine politische Religion zur Grundlage haben, auch in
Schleswig-Holstein erfahren. […] Wo aber von kirchlichen Amtsträgern Verwir-
rung der Gewissen hervorgerufen wird, sollte das nicht weniger energisch als
moralische Verfehlungen behandelt werden.
Wer ein Evangelium von der deutschen Wiedervereinigung an die Stelle des
Evangeliums von Jesus Christus setzt, sollte vor die Frage gestellt werden, in
wessen Dienst seine Predigt steht und somit auch sein Amt.“976

Was Miller nicht wusste: Bereits mehrere Theologiestudenten waren an der
Gründung der GVP in Schleswig-Holstein maßgeblich beteiligt. Harald Richter,
der schon an der Gründung der „Notgemeinschaft“ mitgewirkt hatte, saß ab
1953 sogar mit Gustav Heinemann im Bundesvorstand.977 Auch Christian Deth-
leffsen war der GVP am 7. März 1953 vor seinem zweiten Examen beigetreten.978

Nachdem die Wiederbewaffnung Westdeutschlands beschlossen worden war,
erhielten die Bischöfe Wester und Halfmann ein Schreiben, in dem sie aufge-
fordert wurden, sich öffentlich gegen die Freistellung der Pastoren vom Wehr-
dienst zu wenden. Die Begründung: Junge Männer könnten aus unlauteren
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Motiven Pastor werden, die Solidarität von Pastor und Gemeinde werde zerstört
und die Verkündigung der Kirche gegenüber Soldaten werde durch die Son-
derstellung unglaubwürdig. Unterschrieben war der Brief von 15 Theologen der
Landeskirche, die ein Sonderrecht für Theologen ebenso ablehnten wie vorher
die Wiederbewaffnung.979 In der Folge kam es zu einem scharf geführten Brief-
wechsel zwischen Bischof Halfmann und Christian Dethleffsen, der als Kon-
taktadresse fungierte.980

Was für die Bischöfe bedenklich war: Mit Dethleffsen hatten mehrere Theolo-
gen unterzeichnet, die nicht zu den (wenigen) Anhängern der Bruderschaften
zählten.981 Sie gehörten zur ersten Theologengeneration, die nach dem Krieg
studiert hatte.
Christian Dethleffsen, Jahrgang 1922 und damit einer der Älteren, war in vielem
typisch für diese Generation.
Dethleffsen war in Flensburg geboren und stammte aus einer wohlhabenden
Kaufmannsfamilie.982 Nach dem Abitur wurde er 1941 zur Wehrmacht eingezo-
gen und war in Frankreich, der Sowjetunion, Dänemark und Italien eingesetzt, wo
er 1944 gefangen genommen wurde. Bis 1947 war er in Algerien und Frank-
reich in Kriegsgefangenschaft und begann in dieser Zeit bereits sein Theolo-
giestudium an der École de Théologie Montpellier. Er studierte danach in Bethel,
Kiel, Heidelberg und Kopenhagen. In Kiel legte er die erste (22.04.1952) und
die zweite Prüfung (09.10.1953) ab, an die sich seine Ordination am 18.10.1953
in Kiel anschloss.
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974 1956 war Gildemeister zusammen mit Dethleffsen im geschäftsführenden Landesvorstand der GVP. Gesamtdeutsche
Rundschau (GR), Nr. 47, 4. Jahrgang, S. 4, vom 16.11.1956. LKAK 98.114 Nr. 590. Gildemeister war in der Evangelischen
Studentengemeinde Hamburg sozialisiert. S. Hans Gildemeister, Grundstimmung: Richtig allegro, in: Evangelische Stu-
dentengemeinde Hamburg (Hrsg.), 1938-1988, 50 Jahre Evangelische Studentengemeinde. ESG Hamburg – Versuch
einer Spurensicherung. Hamburg 1989, S. 19-24.
975 Kirche und Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, LKAK 20.01, Nr. 453. Im Nachlass Dethleffsen sind alle Unter-
zeichner und interessierten Pastoren. LKAK 98.114, Nr. 105.
976 Schreiben Miller an Halfmann vom 23.2.1955, LKAK 20.01, Nr. 453.
977 S. Akte Gesamtdeutsche Volkspartei, NEK 98.114, Nr. 30.
978 Dethleffsens schleswig-holsteinischer Mitgliedsausweis trug die Nr. 3. LKAK 98.114, Nr. 30.
979 Brief an die Bischöfe Wester und Halfmann vom 15.6.1956. Unterschrieben hatten die Pastoren Dr. Hans-Werner Bartsch,
Mölln, Theodor Christiansen, Windbergen, Gerd Dannenberg, Westerland, Christian Dethleffsen, Heide, Holmer Gertz, Me-
delby, Vikar Alfred Goetz, Heide, Dr. Martin Hoberg, Wellingsbüttel, Paul Johannsen, Wesselburen, Egon Lassen, Einfeld,
Roland Linck, Ostenfeld, Hans Puschke, Wandsbek, Hans-Otto Schumann, Hennstedt, Propst Otto Thedens, Heide, Ger-
hard Torp, Bühnsdorf, Willy Weber, Glashütte. LKAK 20.01, Nr. 453.
980 Ebd.
981 In der Akte des MfS über Kirchliche Bruderschaften befindet sich eine undatierte Adressenliste kirchliche Bruderschaft.
Als Adressen in Norddeutschland sind dort genannt: Pastor Andersen, HH 13, Brahmsallee 46, Pastor Dr. Bartsch, Mölln,
Prof. D. Kraus, Hamburg-Volksdorf, Vikarin Marianne Timm, Hamburg-Fuhlsbüttel (Bl. 128). Als Teilnehmer der Gesamt-
deutschen Bruderschaftstagung 15.-18.6.1960 in Berlin-Weißensee waren aus Norddeutschland vertreten: Pastor Hans
Geerd Fröhlich, Hamburg-Volksdorf, wiss. Assistent Manfred Linz, Hamburg, Löwenstraße 40, Pastor Hans Puschke, Ham-
burg-Wandsbek (Bl. 129). BStU MfS – HA XX/4 Nr.2935 /Teil 1. Der Missionstheologe Manfred Linz war Assistent bei Wal-
ter Freytag an der Uni Hamburg.
982 Vergl. Michael Kirschke, Stephan Linck, Tristan Schwennsen, Vorwort des Findbuchs Nachlass Christian Dethleffsen,
LKAK, Kiel 2009.
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Die wechselnden Studienorte waren üblich, Theologen studierten traditionell an
drei theologischen Fakultäten. Hier lernte man sich untereinander kennen, und
in den evangelischen Studentengemeinden wurde der Austausch vertieft; ins-
besondere der Kieler Studentenpastor Heinz Zahrnt und dessen Nachfolger Joa-
chim Ziegenrücker gaben hier wichtige Anstöße.983 Mitte der 1950er-Jahre
wurde Ziegenrücker hierfür scharf vom Evangelischen Arbeitskreis der CDU
bzw. konkret Wolfgang Baader angegriffen.984 In Reaktion auf die Angriffe be-
kannte Ziegenrücker: „Meine persönliche Haltung gegenüber der CDU […] ist
eine klare Ablehnung aus theologischen, kirchenpolitischen, konfessionellen
und politischen Gründen. Das gilt besonders von meiner Haltung gegenüber
dem Ev. Arbeitskreis. Deswegen bin ich kein Kommunist, Sozialist oder Anhän-
ger der GVP.“985 Zum Selbstverständnis seiner Arbeit schrieb Ziegenrücker: „Ich
bin bemüht, die Studenten zu gründlicher Urteilsfindung zu erziehen und ihnen
deutlich zu machen, dass der Christ Verantwortung zu übernehmen hat.“986

An den verschiedenen Studienorten begegneten die Studierenden anderen
theologischen Ansätzen, als sie in Kiel gelehrt und in Norddeutschland Mehr-
heitsmeinung waren. Hier begann ein Austausch mit dem Denken und der Theo-
logie der Bruderschaften und der Barthschen Theologie.
Eine besondere Anziehungskraft hatte für Dethleffsen die „Entmythologisie-
rungstheologie“ Rudolf Bultmanns.987 Damit trennte der Marburger Professor
den Mythos der Erzählungen des Neuen Testamentes von dem historischen Ge-
schehen: Es gehe nicht darum, die Jungfrauengeburt oder die Auferstehung als
historisches Geschehen zu sehen.
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Greschat zufolge fühlten sich viele Studierende, „darunter besonders die be-
gabten“, von Bultmanns Denken angezogen.988 Die Faszination erklärte Barth zu-
gespitzt: „Welche Antwort auf die Fragen einer durch Nationalsozialismus, Krieg,
Zusammenbruch, Gefangenschaft und andere bittere Erfahrungen aller Phra-
seologie gegenüber gründlich – und der christlichen gegenüber am  gründ lichs -
ten – desillusionierten theologischen Jugend, die wohl glauben, die auch ‚ver -
kündigen’, aber beides in Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit tun möchte!“989

Die Theologie Bultmanns wurde sowohl von Theologen um Barth wie auch von
konservativen Lutheranern scharf kritisiert, und die Anhänger Bultmanns wurden
innerhalb der Theologenschaft distanziert behandelt, sah man in dieser Theo-
logie doch mehrheitlich eine „Irrlehre“.

Als Dethleffsen und die anderen Anhänger der Bultmannschen Lehren ihre Pfarr-
ämter übernahmen, wurde bei den bischöflichen Visitationen speziell die Nähe
bzw. Umsetzung Bultmannscher Theologie abgefragt und eigenständig in den
Visitationsberichten vermerkt.990

Die oben zitierte Erklärung Barths zur Theologie Bultmanns erfasst Motive, de-
ren Tragweite die Bischöfe nicht verstanden und die nicht ursächlich in seiner Theo-
logie lagen. Vielmehr hatte die Bultmannsche Theologie eine Anziehungskraft für
junge Theologen, weil sie mit ihrer Gedankenwelt besser vereinbar war als an-
dere Schriftauslegungen. Ausgangspunkt dieser ersten theologischen Nach-
kriegsgeneration war eine andere Aufarbeitung der NS-Zeit. Dethleffsen vertrat
ein Bild von Kirche, die als Akteur im demokratischen Staat auftrat. Der biblische
Auftrag zwang zum Handeln in der Gegenwart, zur Beteiligung am öffentlichen
Diskurs. Die Nachwuchstheologen waren meist noch jung zur Wehrmacht ein-
gezogen und vielfach traumatisiert worden. Dethleffsen hatte sich gerade aufgrund
seiner Wandlung vom begeisterten jungen Hitleranhänger zum desillusionierten
Soldaten für ein Theologiestudium entschieden.991 Die Friedensbotschaft des Evan-
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983 Zu Zahrnt s. Beate Kolb, Zahrnt, Heinz, BBKL Band XXIV (2005), Sp. 1561-1572.
984 S. Schreiben Baaders vom 29.6.1955, LKAK 20.01, Nr. 407.
985 Schreiben Joachim Ziegenrücker vom 21.7.1955 an Bischof Wester (und Halfmann), ebd.
986 Ebd.
987 Vergl. Bernd Jaspert (Hrsg.), Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung, Darmstadt 1984.
988 S. Martin Greschat, Protestantismus im Kalten Krieg. Kirche, Politik und Gesellschaft im geteilten Deutschland 1945-1963.
Paderborn 2010, S. 328.
989 Karl Barth, Rudolf Bultmann. Ein Versuch, ihn zu verstehen, Zollikon-Zürich 1952, S. 36. Zitiert nach Greschat, S. 329.
990 So vermerkte Bischof Halfmann in seinem Bericht über die Visitation 24./25.10.1959 in Heide: „Pastor Dethleffsen, seit
1954 in Heide, aus alter Flensburger Familie, ist theologisch von der kritischen Entmythologisierungstheologie geprägt,
neigt zu den ‚Bruderschaften’, liest ‚Stimme der Gemeinde’.“ PA Christian Dethleffsen, NKA-Zentralregistratur. Ähnliche Be-
merkungen auch bei den Visitationen in Medelby, Westerland und Ostenfeld. S. jeweilige Gemeindeakten, LKAK 22.02.
991 S. Christian Dethleffsen, Lebenserinnerungen 1922-2004, Jugend-, Kriegs- und Studienjahre. Unveröffentlichtes Manu-
skript. Nachlass Dethleffsen LKAK 98.114.
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geliums hatte eine zentrale Bedeutung gewonnen und war wesentlich stärker als
der die Remilitarisierung rechtfertigende Antikommunismus. Hier tat sich eine grund-
legende Differenz auf, die in den kommenden Jahren die innerkirchlichen Kon-
troversen der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche wesentlich beeinflussen soll-
te: Eine kleine Zahl von Pastoren blieb dabei, sich an öffentlichen Stellungnah-
men gegen Aufrüstung und Militarisierung zu beteiligen, und verärgerte so die
Kirchenleitung, die letztlich nicht verstand, dass dieses Handeln mit der Bibel be-
gründet wurde. Auf dieser Grundlage unterstützten viele Kritiker der Remilitari-
sierung die Einwände gegen den Militärseelsorgevertrag, die „Kampf dem Atom-
tod“-Bewegung und später die Ostermärsche.992

4.4. Der DFU-Streit

Zu einer der schärfsten innerkirchlichen Kontroversen wurde der Streit um die
sogenannten DFU-Pastoren, der 1962/63 in der Schleswig-Holsteinischen Lan-
deskirche Wellen schlug. Zum einen prägte er die innerkirchliche Frontstellung
der folgenden Jahre. Zum anderen zeigt der Verlauf, wie stark die nationalpro-
testantische Tradition noch das Denken der kirchlichen Mehrheit bzw. der Kir-
chenleitung bestimmte.

Am 12. Februar 1961 sandte der Minister für Staatssicherheit der DDR, Erich
Mielke, einen „Bericht über Maßnahmen reaktionärer Kreise des Bonner Staates
und der Kirchenleitungen gegen im Interesse des Friedens auftretende Theolo-
gen und kirchliche Würdenträger“ an den „Genossen Ulbricht“ und andere.
Darin hieß es:

„In zunehmendem Maße wenden sich reaktionäre klerikale Kräfte, unterstützt
durch den Bonner Staatsapparat, gegen die kirchliche Opposition vor allem in
Westdeutschland, weil sie eine Schmälerung ihrer Einflussnahme auf die christ-
liche Bevölkerung befürchten.
Sämtliche Maßnahmen dieser reaktionären Kräfte zielen darauf ab, jede oppo-
sitionelle Regung zu ersticken, die sich gegen den weiteren Missbrauch des
christlichen Glaubens zur ideologischen Rechtfertigung der Atomkriegspläne
richtet.
Dabei werden zur Verfolgung der Friedenskräfte innerhalb der Kirchen vielfäl-
tige Mittel und Methoden angewandt, häufig auch unter der Tarnung, dass es
sich dabei um rein kirchliche Auseinandersetzungen handelt.“993
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Keinen Monat später erschien zum Vertraulichen Informationsdienst Nr. 6/1961
vom 8. März 1961 eine zehnseitige Anlage: „Vertraulich. Was versucht Pankow
mit den Kirchlichen Bruderschaften zu erreichen?“ Das Papier war vermutlich
von Theologen verfasst, da beispielsweise das Vorgehen der Bruderschaften in
geheimdienst-untypischer Sprache „nach der Art aller Schwärmer“ charakteri-
siert wird. Insgesamt aber wurden hier weitgehend westdeutsche Geheimdienst -
berichte verarbeitet.994

Offenbar waren die Geheimdienste beiderseits des Eisernen Vorhangs hochin-
teressiert an den Kontroversen innerhalb der EKD. Der Grund waren die „Frie-
denskräfte“ in der Kirche, wie Stasi-Chef Mielke sie genannt hatte: Im Dezember
1960 war in Stuttgart die Deutsche Friedensunion (DFU) gegründet worden mit
dem Ziel, zur Bundestagswahl am 17. September 1961 anzutreten.995 Vonseiten
der DDR verband sich mit der Parteigründung die Hoffnung, dass sich die Mas-
senmobilisierung der „Kampf dem Atomtod“-Bewegung und der Ostermärsche
in eine parlamentarische Kraft ummünzen ließ, die den Aufrüstungskurs des
 Wes tens bremste. Gleichzeitig sollten sich in der DFU linientreue Kommunisten
organisieren und Einfluss ausüben können. Die christliche Friedensbewegung
war da als Bündnispartner bzw. Agitationsobjekt attraktiv. Entsprechend lag es
auf der Linie der SED, dass Angehörige und Sympathisanten der illegalen KPD
in die DFU gingen und von dort versuchten, insbesondere Theologen für die
DFU zu gewinnen.
Diese Einflussnahme war wiederum im Sinn der westdeutschen Mehrheitspar-
teien, da eine als prokommunistisch eingestufte Partei keine Chancen bei der
Wahlbevölkerung hatte. Der „Vertrauliche Informationsdienst“ bescheinigte den
Theologen, die sich für die DFU engagierten, „politische Dummheit“, denn in „die-
ser vom Osten gesteuerten und finanzierten politischen Partei“ seien auch noch
„Freidenker“ organisiert.996 In der Ausgabe nach dem Mauerbau wurde die DFU
ausführlich thematisiert. Positiv hervorgehoben wurde, dass in Schleswig-Hol-
stein, wo die DFU „über bemerkenswert viel Geld für Wahlpropaganda“ verfüge,
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992 S. Kirche und Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, LKAK 20.01, Nr. 453. Vergl. im Überblick Claudia Lepp, Zwi-
schen Konfrontation und Kooperation: Kirchen und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik (1950–1983), in: Zeithis -
torische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 7 (2010), H. 3, http://www.zeithistorische-
forschungen.de/16126041-Lepp-3-2010 (21.6.2013).
993 Bericht über Maßnahmen reaktionärer Kreise des Bonner Staates und der Kirchenleitungen gegen im Interesse des
Friedens auftretende Theologen und kirchliche Würdenträger vom 12.2.1961. Bl. 1-8, BStU MfS ZAIG, Nr. 374.
994 Vertraulicher Informationsdienst Nr. 6/1961 vom 8. März 1961. Sammlung Vertrauliche Informationen. LKAK 94 Dok.
995 Einen guten Überblick zur Geschichte der DFU gibt Christoph Stamm, Bestand B 422 Die Deutsche Friedens-Union
(DFU) 1960-1990. „Friedenspartei“ oder „Die Freunde Ulbrichts“?, in: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Heft 1/2012, S.
44-55. http://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/oeffentlichkeitsarbeit/fach-publikationen/mit-
teilungenausdembundesarchiv/mitteilungen_1-2012.pdf (6.7.2012).
996 Vertraulicher Informationsdienst Nr. 16/61 vom 3.8.1961.
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nur wenige Pastoren offen zur Wahl der DFU aufgerufen hätten. Umso ausführ-
licher ging der Informationsdienst auf den ehemaligen Möllner Pastor Dr. Bartsch
ein, der inzwischen Dozent an der Frankfurter Universität war und zusammen mit
dem Darmstädter Studentenpastor Mochalski zur Wahl der DFU aufrief.997

Der landespolitische Blickwinkel Baaders wurde sichtbar, als der „Vertrauliche In-
formationsdienst“ nicht darauf einging, dass drei Pastoren aus dem Kirchenkreis
Stormarn einen Aufruf der DFU zur Wahl 1961 unterschrieben hatten, offenbar
weil alle drei auf Hamburgischem Staatsgebiet ansässig waren.998 Infolge die-
ses Aufrufs kam es zu Protesten in den Kirchengemeinden der drei Pastoren; sie
wurden schriftlich durch Bischof Halfmann und mündlich durch Propst Hansen-
Petersen zurechtgewiesen, und ein Stormarner Pastorenkonvent thematisierte
ihren Wahlaufruf.999

Im Jahr nach dem Mauerbau und vor der Landtagswahl am 23. September 1962
verschärfte sich der Ton des „Vertraulichen Informationsdienstes“ deutlich. Am
11. September 1962 erschien unter der Überschrift „Dr. Heinemann im Zwie-
licht“ ein Beitrag, der eine Entfremdung vom Rechtsstaat sichtbar machte. Darin
wurde die rechtsanwaltliche Tätigkeit Gustav Heinemanns für inhaftierte KPD-
Mitglieder angeprangert.1000 Weiter hieß es:

„Heinemann hat kürzlich den Rat der EKD mit dem Antrag überrascht, der Rat
möge offiziell bei der Bundesregierung verlangen, dass künftig dem sattsam be-
kannten Ostberliner Theologiedozenten Dr. Hanfried Müller1001 wieder die Einreise
in die Bundesrepublik gestattet werde. Bekanntlich hatten Organe des Verfas-
sungsschutzes Hanfried Müller vor einiger Zeit genötigt, an der Zonengrenze um-
zukehren und von der Reise zu einer Tagung der Kirchlichen Bruderschaften ab-
zusehen. Es ist lediglich den beschwörenden Worten des Präsidenten Brunotte
von der Kirchenkanzlei zu danken, dass der Rat der EKD dem Heinemannschen
Antrag nicht folgte und damit verhinderte, dass die EKD für einen der übelsten
theologisch getarnten kommunistischen Agitatoren eintrat.“1002

Baader begrüßte also, dass den Kirchlichen Bruderschaften ein Zusammen-
kommen mit einem Theologen unmöglich gemacht wurde, der zugleich offener
Anhänger der SED war. Dass Mitarbeiter des Verfassungsschutzes illegal ho-
heitliche Aufgaben wahrgenommen hatten, fand hier offene Zustimmung; der
erste Bundesinnenminister und spätere Bundespräsident hingegen wurde mit
seiner rechtsstaatlichen Orientierung ins Zwielicht gerückt.
In diese Atmosphäre fiel ein Wahlaufruf, den ein Dutzend Pastoren der Landes-
kirche vor der Landtagswahl an die Parteien versandte. Darin setzten sie sich
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für Verständigung und Gespräche mit dem Ostblock ein und forderten militäri-
sche Entspannung: „Es wäre falsch und verhängnisvoll, wenn die Kirche die
guten Erkenntnisse über Krieg und Frieden, die sie nach dem fatalen Ende von
1945 gewonnen hat, vergessen und verschweigen würde.“ Unterschrieben hat-
ten die Pastoren Christian Dethleffsen, Heide, Holmer Gertz, Medelby, Gerhard
Torp, Flensburg, Harald Richter, Ladelund, Herbert Oppermann, Walsbüll, Hans
Magaard, Munkbrarup, Helmut Kiewning, Burg/Fehmarn, Friedrich Karl Tode,
Wanderup, Hans Kanitz, Lübeck, Werner Krabbes, Neustadt, Horst Neujahr,
Schleswig, und Hans-Heinrich Pries, Kiel.1003

Dieser Aufruf wiederum wurde umgehend von der DFU mit dem Zusatz, sie un-
terstütze die Forderungen der Pastoren vorbehaltlos, als Flugblatt gedruckt und
vor Kirchen verteilt.1004 Dagegen verwahrte sich die Landeskirche scharf.1005

Fünf Tage später erfolgte ein Bericht Wolfgang Baaders an die Kirchenleitung,
nachdem ostdeutsche Medien über den Aufruf berichtet hatten:

„Die Mitteilungen des ostzonalen Rundfunks decken sich mit den Informationen
des Landesamtes für Verfassungsschutz, die mir gesprächsweise von einem hö-
heren Landesbeamten mitgeteilt wurden. Danach hat die DFU eine Pfarrerkon-
ferenz abgehalten, an der u.a. folgende Pastoren teilgenommen haben: 
Stengl, Alsen, Torp, Geertz [!] (Medelby), Tockhorn (Sandesneben), Pries (Kiel-
Ellerbek), Findeisen (Tungendorf) und Wyszomierski (Landeskirche Eutin).“1006

Offenbar hatte Baader den Aufruf selbst noch nicht erhalten, da sich die Namen,
die er vom Verfassungsschutz bekommen hatte, nur zum Teil mit der Unter-
zeichnerliste deckten. Als Baader kurz darauf Oberkirchenrat Wilkens vom Lu-
therischen Kirchenamt in Hannover aufgeklärt hatte, war ihm dieser Fehler
bereits aufgefallen und wurde von ihm erklärt:
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997 Vertraulicher Informationsdienst Nr. 18/61 vom 18.8.1961, S. 2-4. Die Hervorhebung Bartschs erklärt sich aus seinen
Aktivitäten für die Bruderschaft, vielleicht auch aus seiner oben erwähnten frühen Kontroverse mit Halfmann. S. III.4.3.
998 Wahlaufruf „Pfarrer rufen zur Wahl“ unterzeichnet von 63 Pastoren, darunter Pastor Puschke, Hamburg-Wandsbek,  Pas -
tor Fröhlich, Hamburg-Volksdorf, und Pastor Richard Weber, Tangstedt/Glashütte, Stormarn. LKAK 20.01, Nr. 402.
999 Schreiben Halfmanns vom 14.9.1963 an die Pastoren. Der gesamte Vorgang in LKAK 20.01, Nr. 402.
1000 Wegen dieser Tätigkeit wurde Heinemann vom Verfassungsschutz überwacht: http://www.fr-online.de/politik/verfas-
sungsschutz-sogar-gustav-heinemann-wurde-bespitzelt,1472596,11500712.html (4.3.2012).
1001 Hanfried Müller (1925-2009) war Theologieprofessor an der Humboldt-Universität Berlin. Als Anhänger der SED war er
1952 aus Westdeutschland ausgewandert und hatte sich in Berlin promoviert. http://stiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-
in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2409 (4.3.2012). Vergl. zu Müller auch Claudia Lepp, Tabu der Einheit? Die Ost-West-
Gemeinschaft der evangelischen Christen und die deutsche Teilung (1945-1969), Göttingen 2005, S. 679.
1002 Vertraulicher Informationsdienst 15/62 vom 11.9.1962.
1003 Mit Schreiben vom 19.9.1962 leiteten die Pastoren ihren Aufruf an Bischof Halfmann. LKAK 20.01, Nr. 402.
1004 Flugblatt der DFU, ebd.
1005 Schleswig-Holsteinische Landeszeitung vom 15.9.1961.
1006 Bericht Baaders vom 24.9.1962 an die Kirchenleitung über den „Wahlaufruf der 12 Pastoren“, ebd.
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„Zur Genesis des Aufrufs der 12 ist vielleicht wichtig, dass das Landesamt für
Verfassungsschutz in Kiel festgestellt hat, wie er zustande kam. Die DFU hat eine
Pfarrerkonferenz abgehalten, zu der ein Superintendent Lanz von der Bundes-
leitung der DFU entsandt wurde. Meiner Kenntnis nach liegt hier aber ein Na-
mensirrtum vor. Zu dieser Konferenz waren bedeutend mehr Pastoren geladen,
als unter dem beiliegenden Aufruf aufgeführt sind. […] Bei den Herren, die ihre
Unterschrift unter den Aufruf gesetzt haben, handelt es sich ausnahmslos um
 Pas toren, von denen man bereits weiß, dass sie Partei der Bruderschaften sind.
Nach meinem Eindruck haben die stärker an der DFU interessierten Pastoren
aus diesem Kreis nicht mit unterschrieben.“1007

Vonseiten der CDU kam die Reaktion auf den Aufruf der Pastoren am 5. Okto-
ber 1962, als Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel auf einer Tagung des EAK
in Wiesbaden die „14 Pastoren“ scharf angriff und gleichzeitig seine Kritik Pastor
Dethleffsen per Brief mitteilte. Den Vorgang leitete von Hassel am 9. Oktober an
die Bischöfe und Baader bzw. den EPV zur Kenntnis weiter.1008

Am 18. Oktober schließlich erschien in der sozialdemokratischen schleswig-
holsteinischen Volkszeitung (VZ) der Artikel „Pastoren, DFU – und Herr von Has-
sel“, der eine neue Version der Entstehung des Aufrufs präsentierte. Danach war
der Aufruf in Ostberlin vorformuliert worden und von „Friedensfreunden“ in
einem Wartburg1009 persönlich zur Unterzeichnung ins Pastorat überbracht wor-
den. Diese Darstellung nahmen die Pastoren als direkte Diffamierung und reich-
ten Unterlassungsklage gegen den Redakteur der Volkszeitung ein, der
Gerichtsassessor Bästlein am Amtsgericht Leck am 26. Oktober 1962 statt-
gab.1010

Am 12. November kam es zur Auseinandersetzung vor der Landessynode in
Rendsburg, wo Bischof Halfmann den Aufruf als „Aktion zugunsten einer politi-
schen Partei“ charakterisierte und angesichts der öffentlichen Angriffe gegen
die Pastoren erklärte, die Kirchenleitung könne sich „in dieser Sache nicht schüt-
zend vor ihre Pastoren stellen“.1011 In der scharf geführten Debatte, in der die
Mehrheit der Synode den Bischöfen folgte, hatten nicht nur der DFU-Sympathi-
sant Pastor Fröhlich, sondern auch der Stormarner Synodale Dr. Wilhelm Tim-
mermann, der der Hamburger CDU angehörte,1012 und die Leiterin der
landeskirchlichen Frauenarbeit, Vikarin Annemarie Grosch, zugunsten der Pas -
toren Stellung bezogen.1013

Nach der Synode kam es Anfang Dezember zu einer persönlichen Aussprache
der Bischöfe mit Vertretern des Pastorenkreises, die allerdings zu keiner Annä-
herung der Standpunkte führte.
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Zwischenzeitlich hatte die Volkszeitung Beschwerde gegen die Unterlassungs-
verfügung eingelegt. Direkt vor der Verhandlung vor dem Landgericht Kiel kam
es aber zu einer gütlichen Einigung, nachdem die Pastoren erfahren hatten,1014

dass der VZ-Artikel auf Informationen des EPV – also Wolfgang Baaders – ba-
sierte. Die Einigung verpflichtete die VZ, den Pastoren eine Seite für einen rich-
tigstellenden Artikel zur Verfügung zu stellen, der am 24. Januar unter der
Überschrift „Eine peinliche Lage – für wen?“ erschien und von Harald Richter im
Auftrag des Pastorenkreises verfasst worden war.1015

Der Inhalt wurde bereits am Vortag vom Vertraulichen Informationsdienst Baa-
ders unter der Überschrift „Die Pressefehde der 12 (DFU-)Pastoren“ auf vier Sei-
ten wiedergegeben und ausführlich kommentiert.1016 Darin präzisierte Baader
seine Vorwürfe zur Entstehung des Aufrufs:

„Die Idee, einen Wahlaufruf zu erlassen, stammte von der DFU. Der Landesge-
schäftsführer dieser Partei, Herr Pawellek, wohnte auch einer der diesem Aufruf
vorausgehenden Besprechungen bei.“1017

Den Beitrag Pastor Richters in der Volkszeitung kommentierte er wie folgt:

„Der Text, den das Kieler SPD-Organ nun abdrucken muss, ist nicht gerade von
großer Klarheit. Es ist ganz offenbar die Absicht des Verfassers – der Entwurf war
von Pastor Richter, Ladelund, abgezeichnet –, die Kirchenleitung in Kiel der
CDU-Hörigkeit zu bezichtigen und die SPD sozusagen für die Friedensideolo-
gie zu beschlagnahmen. Im Übrigen zeugt das Dokument von einem fast pein-
lichen politischen Dilettantismus und einer durch wenig Theologie getrübten
kirchlichen Ignoranz, über die kein Wort zu verlieren wäre, wenn man nicht die
DFU hinter den Aktivisten dieser Pastorengruppe wüsste.“1018
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1007 Schreiben Baaders vom 26.9.1962 an OKR Wilkens, Luth. Kirchenamt Hannover. Ein Durchschlag ging an Bischof
Halfmann, ebd.
1008 LKAK 20.01, Nr. 402.
1009 Die in Eisenach hergestellten Wartburg-Limousinen hatten im Westen einen hohen Wiedererkennungswert, da sie hier
nicht vertrieben wurden.
1010 Beschluss des Amtsgerichts Leck vom 26.10.1962 sowie die anderen Unterlagen in LKAK 20.01, Nr. 402.
1011 Protokoll der 25. Landessynode vom 11.-16. November 1962 in Rendsburg, S. 2.
1012 Wilhelm Timmermann war Leiter des Evangelischen Männerwerks der Hamburgischen Landeskirche und Kirchenvor-
steher in Hamburg-Rahlstedt und als solcher Stormarner Synodaler. S. Konvent 1/1964, „Nordelbien parteipolitisch“.
1013 Ebd., S. 6-9.
1014 Interview mit Harald Richter vom 27.9.2008.
1015 VZ vom 24.1.1963, LKAK 11.01, Nr. 317.
1016 „Die Pressefehde der 12 (DFU-) Pastoren“, Vertraulicher Informationsdienst, Nr. 2/63 vom 23.1.1963.
1017 Ebd., S. 1.
1018 Ebd., S. 4.
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Der Kreis, der nach Ansicht des Journalisten Baader von „wenig Theologie getrübt“
war, hatte sich auf einem Treffen im Herbst schwerpunktmäßig mit Luthers Zwei-
Reiche-Lehre beschäftigt. Anfang Januar 1963 lud Christian Dethleffsen zu einem
erweiterten Treffen nach Flensburg-Rude ein, bei dem die Tagesordnung eine An-
dacht von Hans Magaard und Informationen von Dethleffsen vorsah und als Schwer-
punkt die Lehre von der „Analogia fidei“ durch Johannes Notrott diskutiert wer-
den sollte.1019 Da dem eingeladenen Lic. Dr. Johann Haar die Anreise von Pellworm
zu weit war, schickte er seinen Diskussionsbeitrag Dethleffsen vorher zu. Auch oder
weil er für Nicht-Theologen kaum verständlich ist, zeigt er, wie stark die Pastoren
um ein theologisches Fundament ihres politischen Handelns rangen:

„Die ‚Analogia entis’ hat Barth zum Wiederaufgreifen der Lehre von der ‚Analo-
gia fidei’ getrieben, bzw. richtiger zu einer Gegenüberstellung. Die Lehre von der
analogia entis, typisch thomistisch und darüber hinaus griechisch-atistotelischen
Ursprungs, ist seit Jahrzehnten das Thema in der katholischen Theologie. Przy-
wara hat darüber ein tiefsinniges Buch geschrieben. Im Anschluss an Barth ha-
ben Protestanten diese Lehre als den eigentlichen dissensus zu Luthers und Cal-
vins Auffassungen bezeichnet. Auch Lohse (Hamburg) und Engelland (Hamburg)
schließen sich dieser Auffassung an. Es ist eine sehr schwere Sache. Stichwortartig
orientieren RGG, 3. Aufl., 348-350 und WKL (Weltkirchenlexikon), 50f., im Welt-
kirchenlexikon sind die Darlegungen m.E. sehr gut. Ich halte die beiden Begrif-
fe für ein gutes heuristisches Prinzip zur Erkenntnis der protestantischen Lehre.“1020

Parallel zur Einladung dieses Treffens hatte der Kreis beschlossen, ein größeres
Treffen in Rendsburg am 18. Februar 1963 anzuberaumen. Hier sollte ein „Ar-
beitskreis für politische Diakonie“ gegründet werden. Dafür hatten Holmer Gertz
und Harald Richter die Adressen von befreundeten und interessierten Pastoren
zusammengetragen und zusätzlich vom Landesgeschäftsführer der DFU, Walter
Pawellek, Adressen von Pastoren aus dessen Verteiler erhalten. An diesen Kreis
von insgesamt 48 Pastoren ging eine Einladung zur Tagung in Rendsburg.1021

Unmittelbar nach dem Versand lag Bischof Halfmann eine vollständige Abschrift
der Adressenliste vor, die er umgehend am Rand einer Kirchenleitungssitzung
an Wester weitergab. Halfmann war sich der Brisanz bewusst, dass die Bischöfe
einen Zugang zu Interna des Pastorenkreises erhalten hatten. Daher schrieb er
die Begleitinformationen handschriftlich – also ohne Diktat an die Sekretärin –
an seinen Kollegen Wester (der allerdings alle vertraulichen Geheiminformatio-
nen in einer eigenen Handakte ablegte und so der Nachwelt erhielt):
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1019 Einladung zum Flensburger Arbeitskreis von Chr. Dethleffsen vom 11.1.1963 zum Treffen in Flensburg-Rude am
21.1.1963. Nachlass Dethleffsen, LKAK 98.114, Nr. 63.
1020 Schreiben Lic. Dr. Johann Haar an Chr. Dethleffsen vom 16.1.1963. Nachlass Dethleffsen, LKAK 98.114, Nr. 63.
1021 Auskunft von Harald Richter vom 2. März 2012. Die Entstehung der Adressenliste ist gut rekonstruierbar aus den Un-
terlagen Christian Dethleffsens. Nachlass Dethleffsen, LKAK 98.114, Nr. 63.

Tagungseinladung des Ev. Luth. Arbeitskreises zu Fragen der politischen Diakonie am

18.2.1963 in Rendsburg. LKAK 11.01, Nr. 317.
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„Lb. Br. Wester! Hier ist die Abschrift des Begleitschreibens von Baader zu der
Liste, die ich Ihnen bei der heutigen Sitzung gab.

Kiel, den 11. Januar 1963. ‚Streng Vertraulich. Persönlich!
Die in der Anlage beigefügte Liste mit Namen von Pastoren in Schleswig-Hol-
stein und Lübeck wurde mir mit der dringenden Bitte um Quellenschutz zuge-
spielt. Es ist die Abschrift einer Liste, die dieser Tage Pastor Gertz, Medelby, dem
Geschäftsführer Pawellek von der DFU übergeben hat. Er soll dabei beteuert
haben, dass die auf der Liste Genannten entweder schon für die DFU gewonnen
seien oder doch gewonnen werden könnten.
Wie ich weiter hörte, hat Gertz bei dieser Gelegenheit Einzelheiten von der Be-
sprechung der Herren Bischöfe mit den Aufrufunterzeichnern in Schleswig-Hol-
stein der DFU mitgeteilt. Dabei soll er sich auch sehr abfällig über den
Vorsitzenden der Kirchenleitung geäußert haben.
Diese Mitteilung ist mir unter äußerster Geheimhaltung zur Kenntnis gekommen
und muss deshalb vertraulich bleiben. Weitere Einzelheiten kann ich nur münd-
lich vortragen.’ (Baader)

Ihr Halfmann“1022

Das Schreiben legt den Verdacht nahe, dass der Verfassungsschutz einen In-
formanten in unmittelbarer Umgebung von DFU-Geschäftsführer Pawellek oder
Pastor Gertz platziert hatte, der Kenntnis der Gespräche und Zugang zu den
Adressen hatte.
Die beigefügte Adressenliste umfasste größtenteils Pastoren der Landeskirche.
Aus den Landeskirchen Eutin und Lübeck waren auf der Liste bekannte Sym-
pathisanten bzw. aktive Mitglieder der DFU (die auch schon in den Akten der Bi-
schöfe vermerkt waren). Auf seinem Exemplar der Liste strich Bischof Wester
die Pastoren aus seinem Bischofssprengel an und vermerkte bei Pastor Haar
und dem Hallig-Pastor Hardtke: „SPD“.
Dem Bericht Baaders zufolge soll Pastor Gertz dem DFU-Geschäftsführer Pa-
wellek die Namensliste überreicht haben, damit dieser sie für die gezielte An-
sprache nutzen konnte. Diese Behauptung war unsinnig, waren doch auf der
Liste auch bekannte DFU-Mitglieder und ein exponierter Sozialdemokrat wie Jo-
hann Haar. Dies hätten die Bischöfe bei gründlicher Lektüre und eigener Re-
cherche herausfinden können. Hier fehlte aber jede kritische Distanz gegenüber
den Überbringern der Informationen, sodass die Bischöfe die Aktivitäten der
Gruppe und die Vorbereitung der Rendsburger Tagung als Vorbereitung zum
Aufbau einer Pastorengruppe der DFU ansahen.
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Wer hier mit welchem Interesse Desinformation betrieb, ist offen. Entweder hatte
der Verfassungsschutz gezielt die Adressen mit der Falschbehauptung an seinen
Mittelsmann Baader weitergegeben, oder Baader selbst hatte die Liste mit der
DFU in Verbindung gebracht.1023 Zusätzlich muss auch die Möglichkeit in Be-
tracht gezogen werden, dass ein Informant sich gegenüber dem Verfassungs-
schutz wichtig machen wollte.
Die Bischöfe aber reflektierten die Informationen, die an sie herangetragen wur-
den, genauso wenig wie die Tatsache, dass der Verfassungsschutz ihre eige-
nen Pastoren bespitzelte. Mehr noch, die Bespitzelung fand ihre ausdrückliche
Zustimmung, wie Bischof Wester in einem Schreiben an Baader mitteilte:

„Ich bin über die ‚Aufklärungen’, die wir durch Ihre Vermittlung empfangen
haben, sehr dankbar und meine auch, dass die für den Weg der Gesamtkirche
Verantwortlichen um diese Dinge wissen müssen.“1024

Die signalisierte Offenheit für zugetragene Informationen verstärkte den Informa-
tionsfluss über die enge Kooperation zwischen Pastoren und DFU nach dem be-
schriebenen Schema, das in den Briefen Halfmanns an Wester dokumentiert ist:

„Von Herrn Baader habe ich heute mündlich weitere Informationen erhalten. Herr
Baader will sie nicht schriftlich aktenkundig machen und hat sie mir nur münd-
lich durchgegeben. Ich glaube aber, dass ich sie Ihnen weitergeben darf und
soll.“1025

Vor diesem Hintergrund erhielten die Bischöfe von Pastor Richter das offizielle
Programm der Rendsburger Tagung des Arbeitskreises zur politischen Diakonie.

Parallel zu Richter hatte auch Baader die Bischöfe über die Tagung und ihre Re-
ferenten informiert und dabei den Referenten Pastor de Jager diffamiert:

„Der Umstand, den Landesgeschäftsführer der Inneren Mission, Herrn de Jager,
sprechen zu lassen, dürfte für den 18. Februar nicht zufällig sein. Herr de Jager
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1022 Handschr. Brief Halfmanns an Wester vom 11.1.1963. In der Anlage Liste mit Namen und Anschriften von 48 schles-
wig-holsteinischen Pastoren. LKAK 11.01, Nr. 317.
1023 Baader hatte Halfmann gegenüber angegeben, die Informationen „wären an ihn herangebracht worden“. Aus Infor-
mantenschutzgründen dürften die Bischöfe nicht von ihrer Kenntnis der Adressenliste Gebrauch machen. Schreiben Half-
manns an Wester vom 16.1.1963. Ebd.
1024 Schreiben Westers an Baader vom 22.2.1963, LKAK 11.01, Nr. 317.
1025 Schreiben Halfmanns an Wester vom 24.1.1963, LKAK 11.01, Nr. 317.
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gehört bekanntlich zum Redaktionskreis der KIRCHE DER HEIMAT und lässt
dabei stets seine politische Heimat bei der DFU erkennen. Die Beteiligten ver-
muten auch, dass Interna aus den Redaktionsbesprechungen über ihn bei den
Freunden von Pastor Gertz bekannt werden.“1026

Vor diesem Hintergrund ist die – grußlose und polemische – Antwort Bischof
Halfmanns an Pastor Richters Tagungsankündigung zu verstehen. Halfmann
war offenbar von der Identifizierung des Kreises mit der DFU fest überzeugt:

„Ob schließlich das ganze Versteckspiel mit der DFU noch kirchlich verantwort-
bar ist? Das wären Fragen der ‚politischen Diakonie’ – ein etwas veralteter und
ein bisschen nach hierarchischer Scheinheiligkeit duftender Begriff, auf den hin
ich mich nicht in Bewegung setze.

Ihr Halfmann“ 1027

Als danach in der Landeskirche bekannt wurde, dass die Tagung tatsächlich
keine Werbeveranstaltung der DFU gewesen war, kam es zu Protesten der
 Pröps te Hansen-Petersen, Stormarn, und Knuth, Flensburg. Baader hingegen
wertete den Ausgang der Tagung als Beleg der Geschicklichkeit der veranstal-
tenden Pastoren. In einem Brief an Wester bedauerte er, die Pröpste nicht offen
über seine Quellen aufklären zu können: „Leider fühle ich mich nicht befugt,
Herrn Propst Knuth mit dem geradezu erdrückenden Material der staatlichen
Stellen über die politisch außerordentlich gefährlichen Manipulationen einiger
Pastoren zu konfrontieren.“1028

Am 15. März 1963 erhielten die Bischöfe den nächsten Bericht, der die Auswir-
kungen der Veranstaltung zum Inhalt hatte:

„Unter Bitte um vollen Quellenschutz wird mitgeteilt, dass nach glaubhaften Un-
terlagen die Pastoren Gertz, Medelby, und Richter, Ladelund, kurz nach dem
18.2. mit dem Landesgeschäftsführer der DFU, Pawellek, Fühlung genommen
haben, um diesem über den Verlauf der Veranstaltung im ‚Martinshaus’ zu be-
richten. […] Beide sagten ferner, dass sie den Wunsch hätten, Mitglied der DFU
zu werden. Ähnliches gelte auch für einige ihrer Freunde. Pawellek hat die bei-
den gebeten, diesen Wunsch nicht weiter zu verfolgen. Es komme darauf an,
die der DFU am Herzen liegenden politischen Parolen des Neutralismus, der
Koexistenz und der ungenügenden sozialen Verhältnisse in der Bundesrepu-
blik, die Notstandsgesetzgebung und die Militärseelsorge auf jede nur mögli-
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che Weise ins Gespräch zu bringen. Da könnte den Pastoren die offizielle Mit-
gliedschaft in der DFU nur hinderlich sein. Die DFU sei ja keine politische Partei
im eigentlichen Sinne, sondern Träger der politischen Opposition. Ferner
wünschte Pawellek, die Organisation des Kreises um P. Gertz nicht stärker zu for-
mieren. Es sollte nur soviel Fühlung gehalten werden, wie für die Durchsetzung
der Agitation in Schleswig-Holstein nötig sei.
[…]
Weiter ist zu berichten, dass von bestimmter Seite veranlasst wurde, seitens des
Landesvorstandes der SPD auf Pastor Dr. Haar einzuwirken. Das ist offenbar
auch geschehen. Gleiche Bemühungen werden mit Richtung auf Herrn de Jager
(Martinshaus) unternommen. Ziel ist es, die Freunde von P. Gertz, soweit sie Mit-
glieder der SPD sind, aufzuklären und von weiterer Verbindung abzuhalten. Das
vorgenannte Gespräch mit Pawellek hat sich anscheinend auch mit Erörterun-
gen über finanzielle Hilfen durch die DFU erstreckt.“1029

Nach Aussage von Harald Richter hat tatsächlich nach der Veranstaltung ein Tref-
fen von Gertz und Richter mit Pawellek stattgefunden.1030 Es sei allerdings Pawellek
gewesen, der die Pastoren – vergeblich – aufgefordert habe, der DFU beizutreten.
Die Vertraulichkeit unter Verweis auf den Quellenschutz machte es den Bischöfen
unmöglich – wenn sie es denn versucht hätten –, die Informationen zu verifizieren.
Dadurch hatten die Pastoren praktisch keine Möglichkeit, der Stigmatisierung zu
entkommen, ihr Handeln sei fremdbestimmt und womöglich sogar fremdfinanziert.
Der Vorwurf gegen den Kreis, weitere Theologen der DFU zuführen zu wollen, hat-
te sich zwar mit der Tagung als haltlos erwiesen. Durch die Behauptung, die DFU
habe dieses verhindert, waren die Pastoren aber nicht von dem Verdacht befreit,
sondern ihr weiteres Vorgehen blieb unter Generalverdacht.
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass „von bestimmter Seite“ auf den Landesvor-
stand der SPD eingewirkt worden sei, die Mitglieder auf Abstand zu dem Pas -
torenkreis zu bringen. Pastor de Jager hatte diesem Bericht zufolge seine
politische Heimat in der SPD und nicht, wie vorher behauptet, bei der DFU.
Ende 1963 konstituierte sich der Pastorenkreis als Kirchliche Bruderschaft
Schleswig-Holstein und Pastor Dethleffsen sandte Bischof Halfmann die Grün-
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1026 Schreiben Baaders an Halfmann vom 6.2.1963 über die Tagung des AK politische Diakonie am 18.2. im Martinshaus
Rendsburg, LKAK 11.01, Nr. 317.
1027 Schreiben Halfmanns an Richter vom 7.2.1963 in Reaktion auf die Ankündigung Richters zur Tagung zur politischen
Diakonie, LKAK 11.01, Nr. 317.
1028 Schreiben Baaders an Wester vom 21.2.1963, ebd.
1029 „Persönlich, Vertraulich! Betr. DFU – Auswirkungen der Veranstaltung vom 18.2.1963.“ Der Bericht ist ohne Briefkopf
und Unterschrift und unterscheidet sich damit von den Berichten Baaders. Ebd.
1030 Auskunft Harald Richters vom 1.3.2012 gegenüber dem Autor.
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dungsunterlagen mit Protokoll und Predigt zur Kenntnis. Halfmann erbat dar-
aufhin von Dethleffsen Angaben über zwei nur mit Nachnamen genannte Mit-
glieder, die ihm unbekannt waren. Nachdem Dethleffsen die biografischen
Informationen der beiden Mitglieder geschickt hatte, ließ Halfmann die Anga-
ben umgehend weiterleiten an Bischof Wester – und den Verbindungsmann
zum Verfassungsschutz, Wolfgang Baader. Datiert ist das Schreiben am 2. Ja-
nuar 1964, sechs Tage vor Halfmanns Tod.1031

Die skizzierte Kooperation führte Bischof Wester bis zu seiner Emeritierung 1967
fort. Das änderte sich auch nicht, nachdem im Rahmen der Verfassungsschutz-
Affäre sowohl die illegalen Praktiken als auch die hohe Anzahl ehemaliger SS-
und Gestapo-Angehöriger im Verfassungsschutz bekannt geworden waren.1032

Eine vergleichbare Zusammenarbeit Baaders bzw. des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz mit Westers Nachfolgern ist nicht dokumentiert.

Einen anderen Verlauf nahm die Auseinandersetzung um die DFU in der Lü-
becker Landeskirche. Hier wurde der Konflikt direkt mit der DFU ausgetragen –
und wesentlich offener und emotionaler. Vor allem Bischof Meyer, in dessen
Charakter „sich deutlich die Spuren seiner Dithmarscher Heimat“ spiegelten, so
die „Welt“ ironisch1033, verhielt sich ausgesprochen undiplomatisch, indem er
u.a. verkündete, im Falle seiner Nachgiebigkeit wisse er, „was mir in Lübeck be-
vorsteht: die Herrschaft von Banditen“.1034

Im Gegensatz zur Schleswig-Holsteinischen Landeskirche entzündete sich der
Konflikt in Lübeck daran, dass Pastor Markus Reinke nicht nur an exponierter
Stelle die Ostermärsche mitorganisierte, sondern sich auch direkt für die DFU en-
gagierte. Der 1926 geborene Reinke war als Pastor im Schuldienst tätig, hatte
aber von Kultusminister Osterloh, den er aus Oldenburg persönlich kannte, pri-
vat die Zusicherung erhalten, dass die Landesregierung ihn wegen seines poli-
tischen Engagements nicht maßregeln werde.1035 Als Bischof Meyer Reinke im
Vorfeld der Ostermärsche 1963 um politische Zurückhaltung bat, machte er
auch eine persönliche Verletzung gegenüber Reinke deutlich, der ihn als „Nato-
Bischof“ bezeichnet habe.1036 Verbunden mit der Drohung, ihn seines Dienstes
zu entheben, erreichte Meyer schließlich, dass Reinke im Mai 1963 vor der Kir-
chenleitung seinen Rückzug aus der Politik erklärte.1037 In diesem Zusammen-
hang erklärte Meyer, dass die DFU Schleswig-Holstein von der DDR finanziert
werde bzw. der Hauptfinanzier, der Ahrensburger Fabrikant Carl Backhaus, das
Geld aus der DDR erhalte.
Der 1902 in Hamburg als Sohn eines Klempners geborene Carl Backhaus hatte
1945 die Reste der Joh. Friedrich Behrens Heftklammerfabrik günstig erwor-
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ben und in den folgenden Jahrzehnten zu einem wirtschaftlich arbeitenden Un-
ternehmen mit etwa 300 Mitarbeitern gemacht. Backhaus war Sozialist und ent-
wickelte die Firma als Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, das sogenannte
„Ahrensburger Modell“.1038 Die Beteiligung an Besitz und Gewinn sicherte der
Firma eine starke Identifizierung der Belegschaft mit den politischen Idealen, die
dem Modell zugrunde lagen. Backhaus selbst war bis zum Godesberger Pro-
gramm Mitglied der SPD gewesen1039 und als religiöser Sozialist zeitlebens um
Kontakt und Austausch mit der evangelischen Kirche bemüht. Von der Grün-
dung der DFU 1960 bis zu Backhaus’ Austritt nach der Niederschlagung des
Prager Frühlings 1968 war der schleswig-holsteinische Landesverband maß-
geblich von dem Unternehmer und seinen Mitarbeitern geprägt. Die Firma Joh.
Friedrich Behrens wurde Hauptfinanzier der DFU Schleswig-Holstein. Ihr Ge-
schäftsführer Walter Pawellek, der als Wedeler Kommunalpolitiker aufgrund sei-
ner „Ostkontakte“ aus der SPD ausgeschlossen worden war, erhielt sein Gehalt
nicht von der DFU, sondern als für die politische Arbeit freigestellter Mitarbeiter
der Firma Joh. Friedrich Behrens.1040

Für Pastor Reinke waren die Behauptungen Meyers, die DFU-Arbeit sei vom
Osten finanziert, eine Diffamierung seines pazifistischen Engagements für eine
Wiedervereinigung Deutschlands – Reinke war offenbar auch aktiv in dem vom
MfS als „Feindorganisation“ eingestuften Kuratorium „Unteilbares Deutschland“,
Kreiskuratorium Lübeck, und er kolportierte Meyers Äußerungen Backhaus.1041

Für diesen war die Behauptung des Bischofs, die DFU bzw. seine Firma werde
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1031 Schreiben des Sekretariats des Bischofs für Holstein vom 2.1.1964 an Bischof Wester und Verbandsdirektor Baader, ebd.
1032 Vergl. Patrick Wagner, Ehemalige SS-Männer am „Schilderhäuschen der Demokratie“? Die Affäre um das Bundesamt
für Verfassungsschutz 1963/64, in: Gerhard Fürmetz, Herbert Reinke, Klaus Weinhauer (Hrsg.), Nachkriegspolizei. Si-
cherheit und Ordnung in Ost- und Westdeutschland 1945-1969, Hamburg 2001, S. 169-198.
1033 „In Lübeck streiten die Pastoren“, Die Welt vom 17.4.1965.
1034 „Unter Verschluss“, Der Spiegel 13/65 vom 24.3.1965. Das Zitat Meyers wurde auch im angegebenen Welt-Artikel wie-
dergegeben.
1035 S. Schreiben Reinkes an Bischof Meyer vom 5.1.1963, LKAK 40.01, Nr. 201.
1036 Gedächtnisprotokoll Reinkes vom Gespräch mit Meyer am 6.12.1962, ebd.
1037 S. Vermerk vom 9.5.1963 und Protokoll der Kirchenleitung vom 22.5.1963, ebd.
1038 S. hierzu „Kallis großer Coup“, Die Zeit vom 19.3.1998. http://www.zeit.de/1998/13/Kallis_grosser_Coup (6.4.2012).
1039 Sein Zerwürfnis mit der SPD beschrieb er ausführlich in einem offenen Brief. Carl Backhaus: Antwort an Professor
Carlo Schmid: Gedanken über den „Aufstand des Bürgersinns“. „Deinen Artikel ‚Aufstand des Bürgersinns’ las ich in der
‚Welt am Sonntag’. Er hat Erinnerungen in mir wachgerufen, die ich Dir nicht vorenthalten möchte.“ Ausweg, Mitteilungs-
blatt der DFU, 2. Jg. Nr. 1 (Februar 1963). LKAK 11.01, Nr. 317.
1040 Zu Walter Pawellek s. Klau Weigle, Zwischen den Blöcken. Zu einer Facette der Nachkriegsgeschichte, Sylt 1998 (im
LKAK 98.135, Nr. 23) und Interview des Autors mit Walter Pawellek vom 26./27.2.2011.
1041 Am 16.12.1966 hatte das Grenzzollamt Horst bei einer Kontrolle im Reiseverkehr von „WD – WB“ (Westdeutschland
nach Westberlin) bei dem „Bürger Markus Reinke, *1.8.1926 in Neustettin, wohnhaft in Lübeck, Viktoriastr. 9“, Unterlagen
des Kuratoriums „Unteilbares Deutschland“ festgestellt und kopiert. Den Kopien zufolge war Reinke tätig „als Pastor und
Schriftführer bei dem genannten Kuratorium“. Die Kopien enthalten ein Protokoll des Kreiskuratoriums Lübeck vom
29.4.1966 in der Schiffergesellschaft, wo u.a. Björn Engholm beteiligt war. BStU MfS – HA XX AP 21077/92. Die Recher-
chen in der BStU haben weder Hinweise ergeben, dass Reinke nachrichtendienstlich für das MfS tätig war, noch dass er
als Sympathisant wahrgenommen wurde.
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vom Osten bezahlt, ehrenrührig. Als er von den Vorwürfen erfuhr, baten er bzw.
später seine Anwälte Bischof Meyer um ein (auf-)klärendes Gespräch.1042

Meyer orientierte sich an der Linie der schleswig-holsteinischen Bischöfe und
verweigerte jedes Gespräch mit der DFU bzw. Backhaus.1043 Bestärkt wurde er
vom EPV-Chef Wolfgang Baader und, durch diesen vermittelt, vom Verfas-
sungsschutz. Dabei verließ sich Meyer „offenbar auf Material eines politischen
Geheimdienstes“, so die „Welt“,1044 zur Ostfinanzierung der schleswig-holsteini-
schen DFU und ließ es auf eine Verleumdungsklage von Backhaus ankommen.
In der nun beginnenden juristischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass
der Verweis auf den „Geheimschutz“ der VS-Informationen vor Gericht keinen
Bestand hatte, und vor allem, dass diese schlicht unwahr waren. Als dies dem
Bischof bewusst und damit die juristische Niederlage absehbar wurde, lenkte er
1965 plötzlich ein und stimmte einem Treffen mit Carl Backhaus und Walter Pa-
wellek zu. Nachdem eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht worden war, der
zufolge „die in der Vergangenheit entstandenen Missverständnisse restlos aus-
geräumt wurden“, und man sich gegenseitig die „persönliche Integrität“, „Ach-
tung und Toleranz“ bestätigt hatte, zog Backhaus seine Klage zurück und
übernahm sogar die Hälfte der bis dahin angefallenen Prozesskosten. Der ab-
rupte Kurswechsel Meyers führte zum Ende eines zunehmend peinlichen Ge-
richtsverfahrens und versöhnte Pastor Reinke und sein Umfeld. Der Schwenk
wurde wiederum von einem anderen Teil der Lübecker Pastoren nicht akzep-
tiert und es kam zum Eklat im Geistlichen Ministerium, an dessen Ende Meyer
der Kirchenleitung seinen Rücktritt vom Bischofsamt erklärte und sich an-
schließend krank meldete. Die Kirchenleitung wiederum vertraute – zu Recht –
darauf, Meyer zum Verbleib im Amt bewegen zu können, und verheimlichte den
Rücktritt. Die Nachricht sickerte dennoch durch und die überregionale Presse
berichtete süffisant über die vorletzte Posse des „Lübecker Kirchenstreits“, an
deren Ende einer der Widersacher Meyers im Kirchenrat, Pastor Dr. Martin Witt,
1966 auf eigenen Wunsch aus dem kirchlichen Dienst entlassen wurde. Insbe-
sondere das Verhältnis zwischen Kirchenleitungsmitglied Witt und Bischof Meyer
war schwer zerrüttet, da Meyer in Witt den Urheber zahlreicher Indiskretionen
während der Streitigkeiten vermutete.1045 Bischof Meyers Ansehen war durch
die Kontroverse derart beschädigt, dass er aufgrund seines Autoritätsverlustes
bei den Pastoren einen kooperativeren Führungsstil entwickeln musste.

Beim Streit um die „DFU-Pastoren“ lassen sich das Vorgehen und die Motive
der Akteure nicht vollständig aufklären. Die Unterlagen aus den Sammlungen
Christian Dethleffsens und Harald Richters enthalten keine Hinweise auf die ge-
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heimdienstlichen Aktivitäten. Sie bestätigen stattdessen die Darstellung Rich-
ters, sich beständig um parteipolitische Neutralität und insbesondere klare Ab-
grenzung gegenüber der SED bemüht zu haben. Umfangreiche Recherchen in
der Behörde für Stasi-Unterlagen ergaben keine Hinweise auf Zuträgerschaft
durch eine der beschriebenen Personen gegenüber dem MfS.1046 Die Unterla-
gen des Landesamtes für Verfassungsschutz sind vermutlich vernichtet wor-
den.1047 Daher muss hinsichtlich des Vorgehens des Verfassungsschutzes vieles
offen bleiben. Dies betrifft auch die Frage, ob der Geheimdienst zielgerichtet
Zersetzung in der evangelischen Kirche betrieb oder ob Informanten auf Desin-
formation setzten. Nach Angaben des „Spiegel“ 1963 saßen „in der Deutschen
Friedens-Union (DFU) die V-Leute so dicht an dicht, dass die Partei keiner un-
kontrollierten Bewegung mehr fähig ist“.1048 Das Arbeiten mit Informantennet-
zen birgt für Geheimdienste immer das Risiko, dass nicht der Geheimdienst die
Informanten benutzt, sondern umgekehrt. Zudem kann es durchaus im Inter-
esse des Verfassungsschutzes liegen, dass gesellschaftliche Konflikte verschärft
werden – eine solche Entwicklung könnte der finanziellen Ausstattung des
 Diens tes förderlich sein.
Der Chef des EPV und Vorsitzende des EAK der CDU Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Baader, war bei den oben beschriebenen Auseinandersetzungen mit Jo-
hann Haar Jahre zuvor bereits als eigenständiger Akteur hervorgetreten. Sowohl
in den innerkirchlichen wie auch den landespolitischen Auseinandersetzungen
der 1950er- und 1960er-Jahre vertrat Baader vielfach eigenständige Interessen
und es lässt sich nicht abschließend beantworten, ob seine Hauptloyalität den
Bischöfen, der CDU oder dem Verfassungsschutz galt.
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1042 Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei Ploen an Meyer vom 18.10.1963 mit der Aufforderung zum Gespräch mit Back-
haus und Pawellek, LKAK 40.01, Nr. 201.
1043 S. Schreiben Wolfgang Baaders an Bischof Meyer vom 16. und 29.9.1964, ebd.
1044 „In Lübeck streiten die Pastoren“, Die Welt vom 17.4.1965.
1045 Die Kontroverse zwischen 1963 und 1966 ist in einem eigenen Bestand im LKAK ausführlich dokumentiert. LKAK
40.03 „Lübecker Kirchenstreit“. Die Pressedokumentation findet sich unter der Signatur 40.03, Nr. 6. Zur Entlassung von
Pastor Dr. Martin Witt s. u.a. 40.03, Nr. 8.
1046 Neben einer Gesamtrecherche zu allen Landeskirchen Nordelbiens, der DFU, Ostermarschbewegung und vergleich-
baren Stichworten wurden umfangreiche personenbezogene Recherchen zu allen genannten Pastoren und Laien durch-
geführt. Hierbei fanden sich keinerlei Hinweise auf etwaige Zuträgerschaften für das MfS oder MfS-Erkenntnisse über
Zuträgerschaft zum westdeutschen Verfassungsschutz. Ich danke Frau Ingerota Schulz von der BStU für ihre große Aus-
dauer bei der Unterstützung meiner Recherchen.
1047 Nach Auskunft des Landesarchivs Schleswig-Holstein, Dr. Müller-Boysen, vom 2.1.2012 liegen vom Verfassungsschutz
Schleswig-Holstein nur Unterlagen vor, die in den 1970er-Jahren beginnen. Diese sind sämtlich aufgrund der diesbezügli-
chen Schutzfristen nicht einsehbar. Ältere Unterlagen liegen nicht vor, hier muss eine Aktenvernichtung vermutet werden.
Grundsätzlich – so die Auskunft – hat sich der VS auch gesetzlich einen zeitlich ungebundenen Informantenschutz zusi-
chern lassen, also die Berechtigung, alle Unterlagen über V-Leute zu vernichten. Die kirchlichen Quellen sind also die ein-
zigen Unterlagen in dieser Angelegenheit.
1048 Der Spiegel Nr. 38 vom 18.9.1963, S. 28, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46172002.html (8.3.2012). Hierzu aus-
führlich Wagner, Ehemalige SS-Männer, hier: S. 174.
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Klarheit hingegen lässt sich über das Verhalten der Bischöfe gewinnen. Sie
schenkten dem Geheimdienst mehr Vertrauen als ihren eigenen Brüdern. Hier
fehlte die kritische Distanz zur Arbeit eines Geheimdienstes – und das vor dem
Hintergrund der Erfahrungen der NS-Zeit. Erklärung bieten hier der überstei-
gerte Antikommunismus, das durch den Mauerbau verstärkte Blockdenken
sowie die Orientierung an einem Staat, dessen Handeln in lutherisch interpre-
tierter Obrigkeitsfixierung nicht infrage gestellt wurde. Ihre eigene Nähe zur CDU
verstanden die Bischöfe dabei nicht als politische Parteinahme. Vielmehr war
dies für sie eine unpolitisch verstandene Nähe zur Regierung. Dies zeigte sich
auch darin, dass Bischof Wester der zitierten Handakte zum Pastorenkreis den
Titel „Politische Pastoren“ gegeben hatte.1049 Dieser Begriff von Politik – gemeint
war ein regierungskritisches Handeln – entsprach Halfmanns Vorstellungen, der
bereits dem Sozialdemokraten Haar „politische Theologie“ vorgeworfen hatte.
Solch eine Begrifflichkeit wurzelte tief in vordemokratischem Denken.
Hier zeigte sich die Wirkungsmacht der nationalprotestantischen Tradition, von der
die Bischöfe geprägt waren. Dadurch hatte der westdeutsche Verfassungsschutz
die Möglichkeit, die innerkirchlichen Konflikte der Landeskirche massiv zu polari-
sieren, und konnte das innerkirchliche Klima in den 1960er-Jahren stark beeinflussen.

5. Zusammenfassung

Der Osten bestimmte in zweierlei Hinsicht die Entwicklung der Nachkriegskir-
che. Der Osten: Das waren die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die die hie-
sigen Landeskirchen zugleich überforderten und bereicherten. Die Integration
der Heimatvertriebenen war eine Leistung, die – bei aller Kritik an unterschied-
lichen Vorgehensweisen der Landeskirchen – insgesamt in der Geschichte der
Migration fast einzigartig ist. Das gemeinsame evangelisch-lutherische Be-
kenntnis hatte hier eine wichtige Scharnierfunktion. Der Osten: Das war aber
auch eine Chiffre für Antikommunismus und Blockkonfrontation. Hier kamen
der nationalprotestantische Konsens insgesamt und insbesondere die gemein-
same Verarbeitung der Kriegsniederlage zum Tragen. Die gesellschaftliche und
kirchliche Mehrheit erkannte in der Sowjetunion einen Gegner, dessen Be-
kämpfung gerechtfertigt war. Wer dieses Ziel nicht teilte, riskierte, ebenfalls als
Gegner definiert zu werden. Die Art und Weise, wie die Auseinandersetzung mit
innerkirchlichen bzw. politischen Gegnern geführt bzw. legitimiert wurde, zeigt,
wie stark die nationalprotestantische Tradition in vordemokratischem Denken
verhaftet war. Das Denken, das bei der Integration der Ostflüchtlinge hilfreich
war, wirkte polarisierend und ausgrenzend im demokratischen Staat.

314 V. Der Osten



315

1049 LKAK 11.01, Nr. 317.
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Einzug in die Kieler Nikolaikirche (o.D.). Von rechts: Propst Karl Hasselmann, Blankenese,

dahinter Synodenpräsident Generalstaatsanwalt D. Dr. Adolf Voss, Bischof Prof. D. Dr. Hein-

rich Meyer, Lübeck; dahinter Bischof Reinhard Wester. LKAK, 98.040, Nr. 790.



Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick in die Entwicklung der vier Landes-
kirchen, aus denen 1977 die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche her-
vorging. Die Untersuchung konzentriert sich auf die ersten beiden Jahrzehnte
nach dem Ende der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs. In diesem Zeit-
raum verdoppelte sich die Einwohnerzahl Schleswig-Holsteins und damit auch
die Zahl der Kirchenmitglieder der hier beheimateten Landeskirchen. Die Ent-
wicklung vom – in deutscher Selbstdeutung – „Zusammenbruch“ zum „Wirt-
schaftwunder“ ist die Aufbauphase der westdeutschen Demokratie, die sich in
zunehmender politischer und wirtschaftlicher Stabilität sah. Eine ähnliche Per-
spektive nahmen die evangelischen Kirchen ein: Sie erlebten eine einzigartige
Expansion durch zahlreiche Gemeindeneugründungen und einen damit ver-
bundenen Kirchenbau-Boom. Der Stabilität, die sich politisch in der Dauerre-
gierung Konrad Adenauers abbildete, entsprach eine weitgehende Kontinuität
beim kirchlichen Führungspersonal. Bis zu seinem Tod 1964 leitete Bischof Half-
mann die Schleswig-Holsteinische Landeskirche, der Eutiner Kirche stand der
seit 1930 amtierende Wilhelm Kieckbusch gar bis zu ihrem Ende 1976 vor. Le-
diglich die Hamburgische Landeskirche verzeichnete mehrere Wechsel wäh-
rend dieser zwei Dekaden.

I.
Auf die Ausgangsfragen bezogen stellt sich die Entwicklung in den vier Lan-
deskirchen unterschiedlich dar. Die Landeskirchen der Hansestädte hatten
 andere Traditionen als die überwiegend ländlichen Landeskirchen Schleswig-
Holsteins. Und sie hatten während der NS-Zeit sehr verschiedene Entwicklungen
vollzogen. Auch wenn sich in allen Landeskirchen der Nationalprotestantismus
neu konstituierte, hatte dies sehr unterschiedliche Konsequenzen. Die Lübecker
Landeskirche, deren Theologen nicht minder konservative Lutheraner waren als
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die der anderen Landeskirchen, vollzog einen Bruch mit der NS-Zeit, wie er tie-
fer nicht sein konnte. Man stellte die „Zerstörung der Kirche“ fest mit der Folge,
dass die Lübecker Kirche völlig neu aufgebaut wurde. Prozentual ergab sich hier-
aus die mit Abstand höchste Entlassungsquote nationalsozialistischer Theologen
in ganz Deutschland. Dagegen konnten belastete Theologen in den anderen Lan-
deskirchen auf weitgehendes Wohlwollen bauen, das ihnen entgegengebracht
wurde. Das Ausmaß, in dem sich dies insbesondere in Eutin vollzog, lässt die Be-
fürchtung aufkommen, dass dem Amt der Verkündigung nur in der Lübecker Kir-
che Bedeutung beigemessen wurde.
Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle beim Aufstieg des Nationalso-
zialismus fand in den anderen drei Landeskirchen nicht statt – bestenfalls wurde
auf eine Verklärung des Altonaer Bekenntnisses gesetzt. Dementsprechend ist
die Neuordnung der Lübecker Landeskirche einzigartig. Die anderen Landes-
kirchen knüpften gedanklich an die kirchliche Ordnung der Weimarer Republik
an.
Kennzeichnend für alle Landeskirchen ist, dass die Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus und den NS-Verbrechen weitgehend gemieden wurde. Statt-
dessen fand überwiegend eine unreflektierte Solidarisierung mit NS-Verbrechern
statt, die mit einer Tabuisierung der Fragen nach konkreter Schuld und began-
genen Verbrechen einherging. Nur so ist zu erklären, dass der Organisator des
Euthanasie-Programms, Prof. Werner Heyde, und Heydrichs führender Ostfor-
scher, Prof. Hans Beyer, bei ihrem Untertauchen von kirchlicher Seite unterstützt
wurden.

II.
Auch wenn die Reflexion des kirchlichen Antisemitismus insgesamt gering war,
unterscheiden sich die vier Landeskirchen im Verhältnis zum Judentum grund-
legend. Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche war von einer stärkeren anti-
semitischen Tradition geprägt, die nicht hinterfragt wurde. Vielmehr wurden die
aus antisemitischen Gründen vorgenommenen Entlassungen von Pastoren als
jeweils individuelle Schuld rückgängig gemacht, ohne damit weitere Gesten zu
verbinden. Die Betreuung der Christen jüdischer Herkunft durch Pastor Walter
Auerbach wurde nur unterstützt, weil man sich ihm persönlich gegenüber ver-
pflichtet sah. Eine weitergehende Verpflichtung gegenüber den eigenen Ge-
meindegliedern jüdischer Herkunft wurde nicht anerkannt. Wie weit die
Verweigerung zur Auseinandersetzung ging, sollte Pastor Johann Haar Ende
der 1950er-Jahre erleben; und es sollte sich vor allem im Streit um Halfmanns
Judenschrift zeigen.
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Die Kirchen der Hansestädte gingen andere Wege. In Lübeck war der Antise-
mitismus zwangsläufig mit der Neuordnung der Landeskirche ab 1945 auf der
Agenda, da Antisemitismus als Strukturmerkmal des deutschchristlichen Kir-
chenregiments Bischof Balzers bezeichnet werden muss. In Hamburg hinge-
gen hatte der stärkere Kontakt der Landeskirche mit Christen jüdischer Herkunft
– aber auch die Bereitschaft, sich auf diesen einzulassen – einen wesentlich of-
feneren Weg gegenüber dem Judentum zur Folge. Die Hamburgische Landes-
kirche konnte in dieser Frage vielleicht offener auf die NS-Zeit blicken, weil sie –
trotz eines Nationalsozialisten an der Spitze – bei der Ausgrenzung der eigenen
Gemeindeglieder jüdischer Herkunft nicht ansatzweise so weit ging wie die
schleswig-holsteinische Bekennende Kirche.

III.
Die Flüchtlingsbewegung aus dem Osten veränderte und erweiterte die Kir-
chenstark. Die Integration der Flüchtlinge war aber mit einer Fixierung des kon-
frontativen Ansatzes des Antikommunismus verbunden und ging einher mit
Westintegration und Remilitarisierung. Diese Entwicklung wurde von kirchlicher
Seite positiv begleitet. Die Mehrheit der Kirche behielt ein Verhältnis zum Staat,
das nach obrigkeitstreuer lutherischer Deutung zur Loyalität der Regierung ge-
genüber verpflichtete – dies führte in Schleswig-Holstein zu einer außerge-
wöhnlich engen Bindung an die CDU. Die offene Beteiligung von Theologen am
gesellschaftlichen Diskurs wurde hingegen als „politisch“ verstanden und ab-
gelehnt. Dass die Bischöfe dabei eine Bespitzelung von Pastoren durch den
 Verfassungsschutz billigten und ausnutzten, zeigt eindrucksvoll die starke Ver-
wurzelung des noch vorherrschenden nationalprotestantischen Denkens in vor-
demokratischen Traditionen.
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